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I. Teili l?. Jakckundect 

(Lunder und Suktekude) 

Die Geschichte der Abendmusiken in der Marienkirche zu 
Lübeck ist eng verbunden mit dem Wirken zweier Männer, die 
nicht rmr in der lübeckischen, sondern auch in der allgemeinen 
Musikgeschichte einen hervorragenden Platz einnehmen: Franz 
Tunder und Dietrich Buxtehude. Die Lebensgesckichte 
beider hat der Verfasser an anderer Stelle ausführlich und quellen- 
mäßig dargestellt'); hier bedarf es daher nur eines kurzen Abrisses. 

Tunder und Buxtehude sind niedersächsischen Stammes. 
Der Ursprung der Familie Tunder ist, worauf der Name hinweist, 
in der schleswigschen Stadt Tondern zu suchen; als Wiege des 
Geschlechtes Buxtehude hat die gleichnamige, südlich der Unter- 
elbe gelegene Stadt zu gelten. 

Franz Tunder wurde 1614 geboren, und zwar, wie Bern- 
hard Engelke (Kiel) in jüngster Zeit nachgewiesen hat, auf der 
Insel Fehmarn. Der von mir^) als sein Vater angesprochene, 
1635 verstorbene Buchhändler Franz Tunder in Lübeck, der als 
Buchladen und Lagerraum einen Anbau und eine Kapelle der 
Marienkirche gemietet hatte, könnte sehr wohl ein naher älterer 
Verwandter, etwa ein Bruder des Vaters, gewesen sein. Franz 
Tunder d. I. war 1632—1641 Hoforganist in Schleswig (Schloß 
Gottorp), was ebenfalls von B. Engelke festgestellt worden ist. 
Michaelis 1641 erhielt er das Organistenamt an der Marienkirche 
in Lübeck, vielleicht durch Vermittlung dortiger Verwandten, 
1647 auch die Stelle des Werkmeisters (Rechnungs- und Bau- 
führers) an derselben Kirche. Er wohnte anfangs in dem der 
Marienkirche gehörenden Organistenhaus in der Hundestraße, 
seit 1651 wie alle seine Nachfolger in dem gleichfalls im Besitz 
der Kirche befindlichen Werkhaus am Marienkirchhof^). Er starb 

') Franz Tunder und Dietrich Buxtehude. Leipzig 1926: Kistner L Siegel- 
Einige spätere Ergänzungen in der Geschichte der Kirchenmusik in Lübeck (Lübeck 
1931: Otto Quitzow) und in den Baterstädtischen Blättern 1932. Vgl. auch 
Joh. Hennings, Tunderiana. Lübeckische Blätter 1933 S. 826 ss. Wilh. Stahl, 
Dietrich Buxtehude. Kassel 1937: Bärenreiter-Verlag. 

Franz Tunder und Dietr. Buxtehude S. 4—5. 
b) Abbildung 26 in Stahl, Geschichte d. Kirchenmusik in Lübeck. 
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am 5. November 1667 und wurde in der Marienkirche in einem 
eigenen, von den Kirchenvorstehern geschenkten Erbbegräbnis 
beigesetzt. 

Dietrich Buxtehude wurde 1637 in Helsingborg geboren. 
Sein Vater Johann(es), aus Oldesloe in Holstein^), seit etwa 
1635 Organist in Helsingborg, übernahm in der Zeit 1640 bis 
1642 die gleiche Stellung an St. Olai Nikolai) in Helsingör, 
trat im Alter von 70 Jahren, 1672, von seinem Amte zurück und 
zog nach Lübeck, wo er im Januar 1674 starb. Sein großer Sohn 
Dietrich war acht Jahre lang, von Michaelis 1660 an, sein Kollege 
in Helsingör an der zweiten Kirche dieser Stadt, St. Marien. 
Ostern 1668 erhielt er als Nachfolger Franz Tunders, dessen 
zweite Tochter. Anna Margarethe er am 3. August desselben 
Jahres heiratete, das Doppelamt des Organisten und Werk- 
meisters an der Marienkirche in Lübeck. Er starb am 9. Mai 1707 
und wurde in dem großen, vor dem Aufgang zum Lettner in 
St. Marien belegenen Kirchengrab°), in dem schon sein Vater 
und mehrere seiner Kinder ruhten, beigesetzt. 

Die evangelische Kirche hat anfangs, wie die katholische noch 
heute, Orgelspiel, Kunstgesang und Instrumentalmusik nur in 
dem festgefügten liturgischen Rahmen des Gottesdienstes dar- 
geboten. Kirchenkonzerte sind eine Errungenschaft späterer Zeit. 
Allem Anscheine nach sind nnd sie in der Form von Abendmusiken 
in Lübeck zuerst aufgekommen und lange Zeit ohne Nachahmung 
geblieben. Noch amEnde des 17.Jahrhunderts bildeten sie eine Aus- 
nahmeerscheinung. Der Lübecker Dompastor Hermann Lebermann 
sagt 1697 in seiner Chronik und Ortsbeschreibung „Die beglückte 
und geschmückte Stadt Lübeck«)" von der Abendmusik, daß eine 
derartige „Präsentierung" „sonst nirgends wo geschiehet". Buxte- 
hude nennt 1687 in einem der später noch zu besprechenden 
Briefe an die Kaufmannschaft die Abendmusiken ein „sonst 
nirgends wo gebräuchliches Werk", und noch 1754 konstatiert der 

«) Vgl. Vaterstadt. Blätter, Lübeck, Jahrg. IS31/32 S. 63 ff. 
°) Abbildung 7 in der Gesch. d. Kirchenmusik in Lübeck. 
°) S. 114. 

1* 
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Lübecker Kantor Kaspar Ruetz'), nachdem er den konzertmäßigen 
Charakter der Abendnmsiken nachdrücklich betont hat, daß etwas 
Ähnliches an keinem andern Ort gebräuchlich sei. 

Bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts war die Ent- 
stehung der Abendmusiken in Dunkel gehüllt. Kantor Ruetz sagt 
1732«): „Von dem Ursprünge der Lübeckischen Abend-Musiken 
kan ich nichts gewisses erfahren. Ich habe mich lange darnach 
bemühet, aber vergeblich." Dennoch verdanken wir Ruetz die 
frühesten Mitteilungen über die Entstehung der Abendmusiken. 
Ein mehr als neunzigjähriger Mann erzählte ihm, daß sie in seiner 
Jugendzeit schon bestanden hätten. Nach dieser Angabe würden 
ihre Anfänge in die Zeit vor Buxtehude zurückreichen. Den 
aktenmäßigen Beweis dafür, daß nicht Buxtehuds.der Begründer 
der Abendmusiken gewesen ist, wie vielfach noch in neuerer Zeit 
angenommen wurde«), sondern daß sie schon von seinem Vor- 
gänger Franz Tunder gehalten worden sind, hat der Verfasser 
durch die Auffindung einer Eingabe erbringen können^«), in der 
Tunder am 11. Januar 1646 die Kirchenvorsteher um Gehalts- 
erhöhung bittet. Er könne, so schreibt er, mit seinem geringen 
„solario" nicht auskommen, „weil alle -^ccickentia immer ab- 
brechen, Jnsorderheit daß accickens wegen deß Abendspielenß, 
welcheß sonst ein gut Theil meinesz 8ol3rü, vnd mir ohn daß Viel 
mühe vnd Kosten Verursachet, Jährlich mercklich abnimbt." Aus 
diesem Schreiben geht hervor, daß die Abendmusiken 1646 schon 
mehrere Jahre bestanden hatten, daß Tunder sie gleich bei seinem 
Dienstantritt einrichtete, vielleicht sogar sie schon vorfand, als er 
nach Lübeck kam. 

Für die Kenntnis der Umstände, die zur Einrichtung der 
Abendmusiken Veranlassung gaben, ist die oben erwähnte Schrift 
des Kantors Ruetz die älteste Quelle. Wir lesen hier"): „Es soll 

') Vgl. über ihn den Aufsatz des Verfassers in der Scheurleer-Festschrift 
1924/25. 

«) „Widerlegte Vorurtheile von der Beschaffenheit der heutigen Kirchen- 
music" S. 45. 

') Vgl. Tunder und Buxtehude S. 8. 
Ebenda S. 7 f. Faksimile des Briefschlusses S. 9. 
S. 48. 
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m alten Zeiten die Bürgerschafft, ehe sie zur Börse gegangen, 
den löblichen Gebrauch gehabt haben, sich in der St.Marien Kirche 
zu versammeln, da denn der Organist zu einigen Zeiten ihnen 
zum Vergnügen und zur Zeit-Kürtzung etwas auf der Orgel 
vorgespielet hat, um sich bei der Bürgerschafft beliebt zu machen. 
Dieses ist sehr wohl aufgenommen worden, und er von einigen 
reichen Leuten, die zugleich Liebhaber von der Musik gewesen, 
beschencket worden^^). Der Organist ist dadurch angetrieben 
worden, erstlich einige Violinen und ferner auch Sänger darzu 
zu nehmen." Wir werden bei dieser Gepflogenheit der Bürger 
nicht etwa an eine den kaufmännischen Beratungen vorangehende 
gemeinsame kirchliche Andacht zu denken haben; dann wäre die 
„Zeit-Küchung" durch Musikvorträge nicht erforderlich gewesen. 
Das Aufsuchen der Kirche geschah vielmehr aus äußeren Gründen. 
Wenn den Kaufleuten schon damals das in unmittelbarer Nähe 
der Marienkirche gelegene Rathaus zur Verfügung gestanden 
hätte, würden sie sicherlich dort die Vollzähligkeit und die Er- 
öffnung der Verhandlungen abgewartet haben. Die Börse wurde 
jedoch in alter Zeit auf einem eingefriedigten Tell des offenen 
Marktes gehalten. Die Räume im Rathaus überließ der Rat den 
„kommerzierenden Zünften" erst 1673, nachdem die Gewand- 
schneider (Tuchhändler), die sie als Verkaufs- und Versammlungs- 
raum („Gewandhaus") benutzt hatten, 1664 ein eigenes Haus 
an der Ostseite der Königstraße zwischen Hüx- und Wahmstraße 
erworben hatten^b). 

Daß die Kaufmannschaft die Anregung zu den Abendmusiken 
gegeben hat, wird von Buxtehude bestätigt. 1684 sagt er in einem 
Schreiben an die Vorsteher (Alterleute) der „Commercijrenden 
Zunfften", in denen die verschiedenen Handelsgesellschaften zu- 

In der ersten Halste des 17. Jahrhunderts fanden u. a. in Amsterdam, 
Utrecht, Kopenhagen regelmäßig an bestimmten Tagen Orgelvorträge statt, z. T. 
als dienstliche Verpflichtung der Organisten. Unter den zahlreichen Zuhörern 
befanden sich viele Kaufleute, die „aufs und ab Spatzieren, dem Orgelschlagen 
vor die lang weil zuhören, darunter auch mehrentheils ihre Gewerbschaften 
schließen". Vgl. Zeitschrist für Musikwissenschaft 1932 S. 23. Gotthold 
Frotscher, Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition. Berlin 1935. 
Bd. I S.280. 

Karl H. H. Franck, Nachricht über die Börse in Lübeck. Lübeck 1873. 
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sammengefaßt waren^^): „Von den löblichen Zunfften rührt die 
Abendmusic her." Im Januar 1687 dankte er in einem ähnlicken 
Briefe den Ältesten der „kommerzierenden Zünfte" für die Geld- 
unterstützung, die sie ihm für die im verflossenen Jahre abge- 
haltenen Abendmusiken gewährt hatten. Er bittet die „Verwesere 
der Commercijrenden Zunffte, von welchen diese Abendmusik 
anfangs begehrt worden", „sie mögen vielgünstig darauf bedacht 
sein, wie solches löbliche und manches frommes Herz ergötzende 
Werk ferner unterhalten werden könne." 

Wenn Tunder 1646 noch nicht von Abendmusiken, sondern 
von „Abendspielen" spricht, so könnte daraus gefolgert werden, 
daß er damals noch lediglich Orgelvorträge geboten habe. Aber 
die großen, ihm aus den Veranstaltungen erwachsenden Kosten, 
auf die er in dem Gesuch hinweist, sind doch wohl vorwiegend aus 
den Vergütungen für Mitwirkende erwachsen. Es mag sich damals 
noch um einzelne Jnstrumentalisten gehandelt haben; Gesangs- 
kräfte sind ja, wie Ruetz berichtet, erst später herangezogen worden, 
wahrscheinlich aber doch schon zur Zeit Tunders. Wie dieser die 
Abendmusiken im einzelnen ausgestaltet hat, läßt sich nicht mehr 
feststellen. 

Störungen während der Abendmusiken, von denen später 
noch mehr zu sagen sein wird, sind schon früh hervorgetreten. 
Nach einer Notiz in den Ministerialakten aus dem Jahre 1684 
sind die Abendmusiken etwa 1668 „wegen des Mißbrauchs dabei" 
aufgehoben worden^^). In diesem Jahre trat Dietrich Buxtehude 
sein Amt in Lübeck an. Sein Vorgänger Franz Tunder war am 
6. November 1667 gestorben. Das Organistenamt an St. Marien 
wurde zunächst vertretungsweise verwaltet. Es liegt nahe, anzu- 
nehmen, daß die Kirchenvorsteher diese Zwischenzeit benutzt haben, 
um die Abendmusiken wegen der bei ihnen vorgefallenen ärger- 
lichen Störungen aufzuheben. Buxtehude, erfüllt von dem Dränge, 

Im Archiv der Hansestadt Lübeck befinden sich 6 derartige Briese 
Buxtehudes. A. Hagedorn hat sie 1888 auszugsweise verössentlicht in den Mit- 
teilungen des Vereins für Lüb. G. u. A. 3. Heft Nr. 11 S. 192—96. Einer 
derselben ist inAbbildungl im Faksimiledruck wiedergegeben, ein zweiterin Tunder 
und Buxtehude S. 63. 

Vgl. F. Tunder und D. Buxtehude S. 56. 
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seine Kunst auch in den über den Rahmen des Gottesdienstes 
Hinausreich enden Abendmusiken zur Geltung zu bringen, hat 
sicherlich sosort seine ganze Energie ausgeboten, um das Verbot 
rückgängig zu machen. Seine Bemühungen waren von Ersolg 
gekrönt, wahrscheinlich noch im selben Jahre, denn im nächsten 
(1669) wurden, wie wir sehen werden, für die Abendmusiken in 
der Marienkirche schon bauliche Veränderungen vorgenommen. 

In der erwähnten Notiz aus dem Jahre 1684 über die etwa 
1668 erfolgte Aufhebung der Abendmusiken wird gesagt: „Es 
ist aber hernach eine Sonntagsmusik von dem Organisten ein- 
geführt." Diese Verlegung auf den Sonntag erfolgte also durch 
Buxtehude; sie geschah wahrscheinlich gleich bei seinem Amts- 
antritt^°). Zu Tunders Zeit wurden die Abendmusiken, wie sich 
das ja aus ihrer Entstehung in Verbindung mit den Börsen- 
vorbereitungen von selbst ergibt, in der Woche gehalten, und zwar, 
was wir wiederum aus den von Ruetz^') wiedergegebenen Jugend- 
erinnerungen eines alten Mannes erfahren, am Donnerstag, 
„zu einigen Zeiten," sagt Ruetz, also jedenfalls nicht das ganze 
Jahr hindurch. Die Veranstaltungen hatten im Laufe der Jahre 
die Aufmerksamkeit weiterer Kreise erregt; sie waren längst nicht 
mehr bloße Unterhaltungsmusik und Zeitvertreib für einen ein- 
zelnen, zu beruflicher Tätigkeit sich zusammenfindenden Stand. 
So konnte Buxtehude es wagen, den ursprünglichen Zweck ganz 
beiseite zu lassen, die Verbindung mit der Börsenversammlung 
zu lösen und die Abendmusiken vom Wochentag auf den Sonntag 
zu verlegen. Er beschränkte sich dabei auf jährlich fünf Sonntage, 
die in der Zeit vor Weihnachten mit kurzer Unterbrechung un- 
mittelbar aufeinanderfolgten: die beiden letzten Trinitatissonntage 
sowie den zweiten, dritten und vierten Advent. Am ersten Advent 
setzte die Abendmusik aus, weil er als Festtag im Gottesdienst 
sowohl vormittags als nachmittags reichlich mit Figuralmusik 
ausgestattet war. Diese fünf Sonntage sind für die Abendmusiken 
in der Folgezeit unverändert beibehalten worden. Die Abend- 
musiken schlössen sich unmittelbar an den regelmäßigen, von 
3 bis 4 Uhr gehaltenen Nachmittagsgottesdienst an und dauerten 

Vielleicht 1673? <s. o. 2. 5!) 
a. a. L. S. 47. 
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durchschnittlich eine Stunde. Die Zeit von 4 bis S Uhr ist aus 
dern Titelblatt des Textbuches von 1678, ebenso in der Chronik 
von Lebermann (1697), ausdrücklich angegeben. 

Buxtehude nahm nicht nur eine zeitliche Verlegung, sondern 
auch, und zwar ebensalls gleich als er nach Lübeck kam, eine Aus- 
gestaltung der Abendmusiken vor. Er hat sie nach Ruetz' Bericht 
„prächtig ausgezieret", so daß sie „eine starke Musik geworden'"^). 
Damit ist ohne Zweifel die Heranziehung von Chor und Orchester 
gemeint. Für die Unterbringung dieses vergrößerten Aufführungs- 
apparates reichte der auf und neben der Orgel vorhandene Platz 
nicht aus. Buxtehude bewog kunstliebende und begüterte Bürger, 
Geldmittel bereitzustellen, so daß links und rechts neben der Orgel 
hoch oben an den Wänden des Kirchenmittelschiffs mehrere sich 
gegenüberliegende, noch heute vorhandene Emporen für die 
Abendmusiken erbaut werden konnten^^). Nunmehr ließen sich 
etwa 40 Sänger und Jnstrumentisten aufstellen, eine für die 
damalige Zeit, die Riesenchöre und -orchester noch nicht kannte, 
recht beträchtliche Zahl, die auch Buxtehude nicht immer zur 
Verfügung hatte. Für die Continuo-Begleitung wurde ein 
transportables, wenig Raum beanspruchendes „doppelt 16füßiges" 
Regal (mit zwei Stimmen, die eine von 8 Fuß-, die andere von 
16 Fuß-Ton), das die Kirchenvorsteher 1678 auf Buxtehudes 
Ansuchen „zur Beförderung seiner Fästtäglichen- und Abend 
Music" für 16 Taler (48 ^) gekauft hatten, benutzt^"). 

Bei den Abendrnusiken wirkten im allgemeinen dieselben 
Sänger und Musiker mit wie bei der Kirchenmusik im Gottesdienst 
der Festtage auf dem Lettner. Den Stamm des Orchesters bildeten 
die Ratsmusikanten, tüchtige Künstler, deren ordnungsmäßige Zahl 
acht betrug, die aber oft nur ihrer sieben waren. Verstärkungen 
wurden aus der Zunft der Köstenbrüder, die ihren Hauptverdienst 
auf den „Kösten" (Hochzeiten) hatten, herangezogen. Im Höchst- 
fälle war das Orchester 12—14 Mann stark. Den Chor bildeten 

^«) a. a. O. S. 48. 
^°) F. Tunder und Dietrich Buxtehude S. 58 f. Abbildung 2. 
^°) Für die Kirchenmusik auf dem Lettner war seit 1664 ein von dem 

Orgelbauer Mchael Berigel aus Lüneburg für 3lX) ^ geliefertes Positiv vor- 
handen. -- Mark, /S -- Schilling, N --- Pfund.) 
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wie im Gottesdienst die Schüler der Lateinschule zu St. Katha- 
rinen; er zählte in guten Zeiten etwa 25 Sänger, über seine 
schwache Besetzung, über „ermangelnde Vokal-Hülsse" hatte 
Buxtehude wiederholt zu klagen. 1682 und 1683 sah er sich ge- 
nötigt, „auß Mangel düchtiger Sänger in hiesiger Schulen" 
einzelne Bassisten und Tenoristen zu verschreiben, namentlich für 
die Sologesänge, die sonst auch von einheimischen Chormitgliedern 
ausgeführt wurden^^). 

Durch die Honorierung der Mitwirkenden, das Ausschreiben 
der Stimmen, das Drucken der Prögrammbücher erwuchsen 
erhebliche Ausgaben. „In Erstattung der auf die Abendmusik 
verwandten Unkosten" reichte die in den „Commercijrenden 
Zunfften" zusammengefaßte Lübecker Kaufmannschaft alljährlich 
eine „ansehnliche 388i8tentr" im Betrage von 60 Wie schon 
erwähnt, sind mehrere Briefe Buxtehudes, in denen er für die 
gewährte Unterstützung dankt und um fernere Förderung der 
Abendmusiken bittet, erhalten geblieben. Weitere Einnahmen 
für den Veranstalter der Abendmusiken erbrachten die Grati- 
fikationen, die er zu Neujahr bei wohlhabenden Bürgern als 
Entgelt für die vor Beginn der Abendmusiken übersandten Text- 
bücher einsammeln ließ^^). Diese Kollekte entsprach allerdings 
häufig nicht den Erwartungen. Buxtehude sah sich genötigt, am 
28. Januar 1687 an die kommerzierenden Zünfte zu schreiben: 
„Leider vermindert die von alters her beliebte Collecte sich von 
Jahren zu Jahren immer mehr." In einzelnen Fällen bewilligte 
die Kasse der Marienkirche auf besonderen Antrag eine Beihilfe 
für die Abendmusiken^b). 

F. Tunder und D. Buxtehude S. 59 f. 
2!!) Das Textbuch von 170V trägt auf dem Titelblatt Buxtehudes eigen- 

händige Widmung S. H. Hkrrn Dietrich Wulfrath fFaksimile in F. Tunder und 
D.'Buxtehude S. 65). 

F. Tunder u. D. Buxtehude S. 60. Ein befonderer Gönner Buxtehudes 
und Bewunderer seiner Musik war der 1723 verstorbene Bürgermeister Peter 
Hinrich Tesdorpf. Er hat seinen Enkeln „des öfteren laut gepriesen, daß der 
seel. Buxtehude in der Inbrunst seiner Compositiones es wohl verstanden habe, 
ihn die himmlische Seeligkeit vorahnen zu lassen. Er hat auch für die Erhaltung 
der Advent-Musike in St. Marien in seinem Ambte ein lautes Wort geredet . 
S. Oskar L. Tesdorpf, Die Geschichte des Tesdorpfschen Geschlechtes. Lübeck 
1919 S. 45. 
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Eintrittsgeld wurde bei den Abendmusiken nicht erhoben. 
Jeder konnte ungehindert kommen. Viel Volk lief nur aus Neu- 
gierde in die Kirche, schenkte der Musik keine Beachtung, verübte 
sogar Unfug und Störungen. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
in der Kirche und an den Eingängen mußte daher die Rathaus- 
wache beordert werden. Die günstigsten Plätze waren auf dem 
Lettner, der bei den Abendmusiken vom Chor nicht benutzt wurde. 
Hier saßen die Ratsherren und andere vornehme Bürger. Sie 
wurden durch die Unruhe nicht gestört und konnten auch besser 
als unten in der Kirche sehen, was auf den Emporen neben der 
Orgel vor sich ging. 

In der ersten Zeit stellte Buxtehude im Programm jeder 
Abendmusik mehrere kleinere Chöre zusammen, und auch in 
späteren Jahren (u. a. 1700) mußte er sich, durch die unzulängliche 
Besetzung des Chores gezwungen, mit solchen bescheidenern 
Darbietungen begnügen. Aber schon früh erstrebte er die Auf- 
führung größerer, zusammenhängender Werke. Dieses Ziel hat 
er schon 1678 erreichen können. Ein Textbuch für die Abend- 
musiken dieses Jahres entdeckte der Lübecker Musikforscher Karl 
Stiehl 1888 in der Universitätsbibliothek zu Upsala zusammen mit 
zahlreichen bis dahin unbekannten Kompositionen Buxtehudes 
und Tunders^^). Der Titel des 1678 aufgeführten, 1680 wieder- 
holten Werkes lautet: Die Hochzeit des Lamms / Und die / 
Freuden-volle Einholung der Braut / zu derselben / In den 
6. klugen / Und die Außschliessung der Gottlosen von derselben / 
In den 6. thörichten/Jungfrauen^^). Es ist ein größeres, oratorien- 
artiges, für den zweiten und dritten Adventssonntag bestimmtes 
Werk. 

1679 hat Buxtehude in den Abendmusiken nach seiner eigenen 
Angabe^b) „weitleuftiges Werk", für welches gegen 100 Bogen 

Die aufgefundenen Werke gehören zu der reichen handschriftlichen 
Sammlung, die Gustav Duden (geboren 1624 in Stockholm, als Nachfolger seines 
1662 verstorbenen, aus Leipzig stammenden Vaters Hoskapellmeister und Organist 
an der deutschen Gertrudkirche in Stockholm) angelegt hatte. In ihr sind die 
bedeutendsten Komponisten der damaligen Zeit vertreten. Zu manchen von 
ihnen hatte er persönliche Beziehungen. 

Abbildung 3. 
^°) F. Tunder u. D. Buxtehude S. 57. 
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zu schreiben waren, zur Aufführung gebracht. Von drei weiteren, 
für die Abendmusiken bestimmten, umfangreicheren Kompositionen 
Buxtehudes kennen wir wenigstens die Titel. In einem am 
6. Februar 1689 an die kommerzierenden Zünfte geschriebenen 
Briefe erwähnt er seine 1688 „praesentierte Abend Music vom 
Verlohrnen Sohn"; zwei Abendmusiken finden wir in den Kata- 
logen für die Leipziger und die Frankfurter Frühjahrsmesse des 
Jahres 1684 verzeichnet^^), aus denen sie Joh. Möller in seine 
Limbria literata^b) übernahm: 1.„Himlische Seelen-lust auf Erden 
über die Menschwerdung und Geburt unsers allerliebsten Heylandes 
und Seligmachers Jesu Christi. In 5 unterschiedenen Abhand- 
lungen." 2. „Das allerschröcklichste und allererfreulichste, nemlich 
das Ende der Zeit und Anfang der Ewigkeit, gesprächsweise in 
6 Vorstellungen gezeiget." Diese beiden Abendmusiken werden 
in den Meßkatalogen nicht als „praegentes", als auf der Frühjahrs- 
messe tatsächlich vorhandene Werke angeboten, sondern stehen 
in der Abteilung der „kuturi", der erst für die Zukunft in Aussicht 
gestellten. Es ist sicherlich zu einer Drucklegung überhaupt nicht 
gekommen. Wenn Christoph Hendreich beide Werke in seinen 
„panckectae kranckenburAicae" (1699), die nach Möllers Angaben 
das tatsächlich Erschienene zusammenstellen, aufführt, so wird es 
sich um die Teictbücher gehandelt haben. Daß diese in den Metz- 
katalogen nicht gemeint sind, geht aus den hier angegebenen 
Einzelheiten über die Musik hervor. Es war ein einmaliger Versuch, 
die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die Werke zu lenken und 
aus den eingehenden Meldungen eine Grundlage dafür zu ge- 
winnen, ob eine Veröffentlichung Aussicht auf Erfolg haben würde. 
Die Hoffnungen des Komponisten oder des mit ihm in Verbindung 
stehenden Buch- und Musikalienhändlers haben sich nicht erfüllt. 
Der Versuch ist nicht wiederholt worden; die Abendmusiken be- 
gegnen in den Meßkatalogen nicht wieder. Man wird aus der 
vorläufigen Anzeige von 1684 nicht etwa schließen können, daß 
damals die Komposition noch nicht vollendet war. Die Werke 

Albert Göhler, Die Meßkataloge im Dienste der musikgeschichtlichen 
Forschung (Sammelbände d. internst. Musikgesellschaft 3. Jahrg. S. 294 ff.). 
Derselbe: Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Meßkatalogen der 
Jahre 1564^1759 angezeigten Musikalien. Leipzig 1992. 

Tom. II Pag. 132, 133. 
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sind nicht nur in der Niederschrift als völlig abgeschlossen zu be- 
trachten, auch ihre Aufführung wird schon vorhergegangen sein, 
und vermutlich hat der große Erfolg dazu ermutigt, eine Druck- 
legung anzustreben. Wahrscheinlich ist die an zweiter Stelle 
genannte Abendmusik „Das Allerschröcklichste" in das Jahr 1683 
zu setzen, die „Himmlische Seelenlust" i r das vorhergeyende. 
Das „Allerschröcklichste" wurde „in fünf Vorstellungen gezeiget"; 
die „Himmlische Seelenlust" umfaßte S „unterschiedene Abhand- 
lungen"; jedes dieser beiden Werke bot also die Musik für alle 
fünf Abendmusiken eines Jahres^»). So hat Buxtehude schon hier 
die Ausdehnung und Anlage erreicht, die seinen Nachfolgern als 
Vorbild diente und das ganze 18. Jahrhundert hindurch fest- 
gehalten wurde. Von den 1700 in den Abendmusiken aufgeführten 
und im Textbuch zusammengestellten kleineren Werken befindet 
sich kein einziges unter den handschriftlich erhaltenen Vokal- 
kompositionen Buxtehudes, und anderseits trägt keine von diesen 
den Vermerk, daß sie für eine Abendmusik bestimmt sei. Bei 
einigen liegt allerdings diese Annahme nahe, weil ihre Texte 
liturgisch in die kirchliche Zeit der Abendmusiken gehören»"). 
Ebenso gut können sie aber auch als Figuralmusik im Gottesdienst 
dargeboten worden sein, und es wird später noch gezeigt, daß 
Buxtehude das Detempore für seine Abendmusiken nicht immer 
maßgebend sein ließ, ja sogar sich in ihnen über allgemein kirchliche 
Rücksichten hinwegsetzte. 

Von den größeren, eigens für die Abendmusiken komponierten 
Werken Buxtehudes schien bis vor kurzem die Musik restlos ver- 
loren gegangen zu sein. In jüngster Zeit ist jedoch eine über- 
raschende, hochbedeutsame Entdeckung gemacht worden. 

1888 fand Stiehl in Upsala unter den anonymen handschrift- 
lichen Vokalkompositionen ein umfangreiches Bündel, das er für 
ein zusammengehöriges Werk hielt. Er vermutete in demselben 
zunächst Johann Theiles 1681 in Hamburg aufgeführtes Oratorium 
„Die Geburt Christi". Er teilte diese Vernmtung Eitner mit, der 

Es ist also nicht möglich, daß beide in einem Jahre ausgesührt wurden. 
<Vgl. Max Seisfert, Buxtehude — Händel — Bach, Jahrbuch d. Musikbibl. 
Peters 1902 S. 20.) 

b°) Ph. Spitta, I. S. Bach l S. 295. Seisfert a. a. O. S. 22—24. 
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eine darauf bezügliche Notiz in sein Quellenlexikon aufnahm. 
Stiehl hat später seine Ansicht geändert und das Werk für Buxte- 
hudes „Himmlische Seelenlust" gehalten. 1908 stellte Arnold 
Schering fest, datz in dem Stimmenbündel zwei verschiedene Werke 
zusammengefaßt waren. In dem einen entdeckte er das Weihnachts- 
oratorium von Heinrich Schütz, das andere verwies er in die 
Sphäre der Hamburger Oper und hielt als Komponisten Theile 
für möglichb^). In seiner Geschichte des Oratoriums^^) neigt 
Schering dagegen hinsichtlich der Urheberschaft zu Buxtehude und 
charakterisiert das Werk als einen Allegorien-Dialog. 

Scherings Schüler Willy Maxton beschäftigte sich dann 1923 
mit dem Manuskript in der Hoffnung, eine Oper Theiles zu ge- 
winnen. Als er die Stimmen in Partitur setzte, kam er zu der 
Überzeugung, daß es sich um eine für die Lübecker Abendmusiken 
geschriebene Komposition Buxtehudes handeln müsse. Autoritäten 
wie Max Seiffert und Arnold Schering sprachen sich in zustimmen- 
dem Sinne aus. Maxton hat in der Zeitschrift für Musikwissen- 
schaft^b) einen Bericht über seinen Fund und eine mit Noten- 

beispielen versehene Analyse des Werkes gegeben. Der Verfasser 
der vorliegenden Abhandlung suchte die Urheberschaft Buxtehudes, 
als dessen eigene Handschrift die aufgefundenen Stimmen aller- 
dings nicht angesprochen werden können, weiter zu begründen^^) 
und wiederholt hier die Hauptgedanken seiner früheren Aus- 
führungen. 

Die Bezeichnung der einzelnen Teile des aufgefundenen 
Werkes als Akte legten den Gedanken an die Oper nahe; aber die 
umfangreiche Verwendung von Bibelwort weist in die Kirche. 
Eine Eingliederung in den Gottesdienst ist wegen des großen 
Umfangs, der dramatischen Form und des teilweise bedenklichen, 
drastischen Inhalts ausgeschlossen. Bleibt also nur die Bestimmung 
für konzertmäßige Aufführung, und für diese ist kaum eine andere 
Möglichkeit denkbar als in den Lübecker Abendmusikenb°). Hier 

Zeitschrift d. internst. Musikgesellschaft Jahrgang X (1908) T. 68 ff. 
--) Leipzig 1911 S. 388 ff. 
-») April 1928. 
'«) Lübeckifche Blätter 1928 Nr. 23. 

f. o. S. 3. 
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hat schon Buxtehude die der Oper sich nähernde dramatische 
Gestaltung des Oratoriums zur Durchführung gebracht. Die in 
den Meßkatalogen 1684 angezeigte Abendmusik von der Geburt 
Jesu Christi wird als „auf der Operen Art" bezeichnet; das 
„Allerschröcklichste" wurde „gesprächsweise in 6 Vorstellungen 
gezeiget". Dem neu entdeckten Werk ist die gleiche Anlage eigen. 
Es entspricht auch seinem Inhalte nach durchaus den liturgischen 
Anforderungen der kirchlichen Zeit, in der die Abendmusiken statt- 
fanden, der letzten Trinitatis- und der Adventssonntage, deren 
Episteln und Evangelien vorwiegend von der Wiederkunft des 
Herrn und dem jüngsten Gericht handeln. Der Titel „Das Aller- 
schröcklichste" usw. paßt so auffallend zu dem wieder aus Licht 
gebrachten Werk, daß wir kaum fehlgehen, wenn wir beide als 
zusammengehörig betrachten. „Das Allerschröcklichste" wird in 
den Meßkatalogen als fünfteilig bezeichnet; die in Upsala auf- 
gefundene Komposition hat nur drei Akte. Die Differenz verringert 
sich dadurch, daß der dritte Akt aus zwei, durch Überschriften 
deutlich gekennzeichneten Abteilungen besteht, die ihrem Umfange 
nach recht gut zwei Abenden zugewiesen werden können. Maxton 
hält ein fünfteiliges Werk über das jüngste Gericht nicht für 
möglich, da nach seiner Ansicht den dritten und vierten Advent 
der Weihnachtsgedanke beherrschen müsse. Die Fünfteiligkeit ist 
ja aber für „Das Allerschröcklichste" in den Meßkatalogen aus- 
drücklich bezeugt; außerdem zeigt das Textbuch für 1700, daß 
Buxtehude an den letzten Adventssonntagen nicht immer auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest Bezug nahm. 

Ein Titel ist auf den handschriftlichen Stimmen in Upsala 
nicht angegeben; Maxton hat das Werk „Das jüngste Gericht" 
genannt. Die von ihm 1928 in Osnabrück und Lübeck veranstalteten 
Erstaufführungen und die unter Fritz Steins Leitung auf dem 
Bach-Fest in Kiel 1930 dargebotene Wiederholung haben den 
Eindruck verstärkt, daß es sich um die Schöpfung eines hervor- 
ragenden Meisters handelt. Das für den praktischen Gebrauch 
gekürzte Textbuch ist 1928 bei Breitkopf L Härtel erschienen; 
Partitur, Klavierauszug und Stimmen haben leider immer noch 
nicht gedruckt werden können. 

Will man den Wert der Dichtung richtig einschätzen, so darf 
man nicht vergessen, daß sie in einer Zeit entstand, die schwülstigen. 
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pathetischen Ausdruck und allegorische Darstellung liebte. Die 
Sünden und Laster der entarteten Menschheit, die die ernstesten 
Warnungen unbeachtet läßt und unaufhaltsam dem Gericht 
entgegentreibt, werden drastisch geschildert: 

„Ich kann nicht mehr, ganz voll und tüll bin ich gesosfen." 

„Nackte Rücken, bloße Brüste geben Lüste." 

Außer freier Dichtung umfaßt der Text Bibelsprüche und 
Gesangbuchverse. Die Grundform ist dramatisch; die handelnden 
Personen sind allerdings zumeist nur allegorische Gestalten: der 
Geiz, die Leichtfertigkeit, die Hoffart, Wgesandte der Hölle, die 
die Menschen zu Trunksucht, Völlerei, Stolz, Eitelkeit verführen 
wollen. Ein großer Teil der Menschheit erliegt den Verlockungen 
der teuflischen Gewalten und fällt in grobe Sünden und Laster. 
Mahnungen, Warnungen, Drohungen der göttlichen Stimme 
und des Chors bleiben vergeblich. Da bricht das Gericht herein; 
verspätete Reue der Sünder vermag es nicht mehr aufzuhalten. 
Verzweiflung begleitet den Sturz der Verdammten; die Frommen 
ziehen mit Freudengesängen ein in die ewige Seligkeit. 

Die Musik zeigt die Formensprache des zu Ende gehenden 
17. Jahrhundert, wie wir sie aus andern Werken Buxtehudes 
kennen. Das Orchester verwendet außer dem nicht näher be- 
zeichneten Generalbaßinstrument ausschließlich Streicher: Violinen, 
Violen und Bässe; nur für eine kurze Stelle wird durch die Be- 
merkung vel Drombone die Heranziehung von Posaunen frei- 
gestellt. 

Die einzelnen Teile werden durch eine Sonata des Orchesters 
eingeleitet. Die dem ersten Akt vorangehende ist am breitesten 
angelegt. Ihre vier Sätze zeigen Abwechslung im Tempo (Adagio, 
Allegro, Adagio, Vivace) und in der Taktart. Das Allegro hat 
eine auffällige Verwandtschaft mit dem Zwischensatz in Buxte- 
hudes großer Orgelfuge g-moll. In der zu Beginn des zweiten 
Aktes erklingenden Sonata wird ein fugiertes Allegro von zwei 
langsamen Sätzen umrahmt. Die einleitende Sonata des dritten 
Aktes ist ein einteiliges Allegro. 

In den strophisch gebauten Arien tritt die melodische Er- 
findungskraft des Meisters überzeugend hervor. Die Orchester- 



16 

instrumente haben meistens nur die Ritornelle am Anfang oder 
Ende, einigemal aber auch kurze Sätze in der Mitte auszuführen. 
Die Begleitung der Singstinime erfolgt nur durch den Continuo. 
Die gleiche Liedform wie die Arien haben auch die Terzette 
(Arien a 3) und ein Teil der Chöre. In den Ritornellen finden 
sich manche genialen Züge. Die kühne chromatische Gegen- 
bewegung in dem ausdrucksvollen Ritornell der Chorarie „Ach 
wache auf, deutsches Reich" hat ihr Gegenstück in den Variationen 
der Orgelciacona e-moll. Die „göttliche Stimme" bietet Bibel- 
worte in rezitativischem, stellenweise zum Arioso gesteigertem 
Vortrug. 

Die Chöre haben teils betrachtenden, teils dramatischen 
Charakter; sie sind, wie im 17. Jahrhundert allgemein üblich, 
fünsstimmig (mit geteiltem Sopran) gesetzt. Als ragende Gipfel 
treten die großen Choralbearbeitungen („Wie schön leuchtet der 
Morgenstern", „Vater unser im Hirnmelreich", „Mit Fried und 
Freud ich fahr dahin") hervor. Die Melodien werden merk- 
würdigerweise fast immer in dreiteiligen Takt umgesetzt. Die 
Bearbeitung dehnt sich zu motettenartiger Breite mit Einleitung, 
Zwischensätzen und Nachspiel; sie weist stellenweise imitierende 
Stimmführung auf, während sonst Buxtehude für den Chor nicht 
kontrapunktisch, sondern harmonisch schreibt. 

Buxtehudes „Jüngstes Gericht" ist von besonderer Bedeutung 
für die Geschichte des Oratoriums und die fernere Gestaltung 
der Lübecker Abendmusiken. Die Nachfolger des Altmeisters in 
Lübeck übernahmen von ihm die große mehrteilige Anlage, den 
dramatischen Grundcharakter, die bedeutsame Verwendung des 
Chorals, anfangs auch die allegorischen Personen. 

Buxtehudes Abendmusik „Die Hochzeit des Lammes", von 
der sich nur das Textbuch erhalten hat^^)^ ist ^^ch Inhalt und Form 
mit dem „jüngsten Gericht" nahe verwandt. Die zugrunde liegende 
knappe biblische Erzählung, das im 25. Kapitel des Matthäus- 
evangeliums wiedergegebene Gleichnis von den klugen und törich- 
ten Jungfrauen, ist durch geschickte Einfügung von Schriftstellen, 
namentlich aus den Psalmen, Chorälen („Wie schön leuchtet der 

°°) s. o. S. 10. 
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Morgenstern", „Jesu, meine Freude", „Wachet auf, ruft uns die 
Stimme") und freier Dichtung wirkungsvoll erweitert und in 
einen dramatischen Dialog, in dem als wirkliche oder allegorische 
Personen Jesus, die Engel, die klugen und törichten Jungfrauen, 
die Kirche auftreten, verwandelt worden. Einige Proben mögen 
hier folgen: 

Die Engel: Der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm entgegen. 
Die Klugen: Ich freue mich, daß wir sollen ins Haus des Herrn 

gehn usw. (Psalm 122). 
Jesus: Stehe auf, meine Freundin usw. (Hohes Lied 2, 10—14). 
Himmlischer Chor: Kommt, laßt uns dem Herrn frohlocken 

(Psalm 95, 1—2).   

Christus: Tut die Tore auf, daß hereingeh das gerechte Volk 
(Jesaias 26, 2). 
Kommt herein, ihr Gesegneten des Herrn! (1. Mos. 24.) 

Die Jungfrauen: Zeuch mich dir nach (Hohes Lied 1, 4). 
Himmlischer Chor: Alleluja! Denn der Allmächtige Gott hat das 

Reich eingenommen (Offenb. 19, 6—7). 

Die Törichten: Herr, tue uns auf! 
Christus: Ich kenne euch nicht (Matth. 25, 11—12). 
Die Törichten: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit usw. 

(Psalm 25, 6). 
Christus: Ich kenne euch nicht. 
Die Törichten: Bist du doch unser Vater (Jes. 62, 16), tu uns auf! 
Christus: Ich kenne euch nicht! 
Die Törichten: Sind wir doch Glieder deines Leibes (Eph. 5, 30). 

Herr, tu uns auf! 
Christus: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. 
Die Törichten: Gib uns nur die Türhüterstelle! 
Christus: Ich kenne euch nicht. 
Die Törichten: Laß uns nur deine Hündelein sein! 
Christus: Ich kenne euch nicht. 
Die Törichten: Weh, wir müssen zu der Hölle! Ach, ein Tröpflein 

deiner Huld! 
Christus: Ich kenne euch nicht. 
Die Törichten: Du bezahltest unsere Schuld. 

Ztschr.d. B. s. L. G. XXIX, 1. 2 
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Christus: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Gehet von 
mir, ihr Verfluchten! 

Die Törichten: Weh, weh! Ach! Zetter! Die höllischen Flammen 
schlagen nun über uns ewig zusanrmen! 

Die dramatisch bewegte, eindrucksvolle Schilderung des 
hereinbrechenden Gerichtes erinnert lebhaft an die gleiche Dar- 
stellung im „Jüngsten Gericht". Wie in diesem Werk ist die 
Strophenarie mit Ritornellen die Hauptform des ein- und mehr- 
stimmigen Gesangs. Eine Sonata leitet jeden der beiden Teile 
der Abendmusik ein. 

Das Textbuch für die Abendmusiken des Jahres 1700^^) 
sieht für jeden der 4 ersten Sonntage drei kürzere, nicht mit- 
einander in Verbindung stehende Werke vor, deren drittes jedesmal 
ein Choral ist^b)^ 

„Am 23. Trinitatis. 

I. Lob- und Dank-Lied wegen den behaltenen Frieden in der 
Nachbarschafft. 

II. „Singet dem Herrn ein neues Lied." (Psalm 96, 1—4 und 
100, 4—5.) 

I II. „Allein Gott in der Höh sei Ehr." Choral (4 Strophen). 

Am 24. Trinitatis. 

I. Danck-Lied nach überstandener Kranckheit. 
II. Selige Himmels-Freude. 

III. „Erhalt mir Leib und Leben." Choral (2 Strophen). 

Am anderen Advent. 

I. „Wo der Herr nicht bey uns wäre." (Psalm 124.) 
II. Welt-Verachtung / Himmels-Betrachtung. 

III. „Es woll uns Gott genädig sein." Choral (alle Strophen). 

Am dritten Advent. 

I. „Jerusalem, du hochgebaute Stadt." Choral (8 Strophen). 
II. Winter-Lied. 

(. o. S. 9, 10, 12. 
Stiehl (Die Organisten an der St. Marienkirche und die Abendmusiken 

zu Lübeck, Leipzig, Breitkopf L Härtet 1886) bringt die Inhaltsangabe dieses 
Heftes ungenau und z. T. unrichtig. Demgemäß sind auch die Angaben Seifferts, 
der sich auf Stiehl stützt, zu berichtigen. 
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III. „O Vater aller Frommen, geheiliget werd dein Nahm." 
Choral lSchlußstrophe des Liedes „Herr Gott, nun sei ge- 
preiset" s. 

Am vierten Advent 

soll auf Begehren hoher Patronen das zu Anfang dieses 1700 
Jahres praesentirte Jubilaeum oder Hundertjähriges Gedicht 
nochmahls wiederholet und musiciret werden." 

Buxtehude hatte Neujahr 1700, wie er im Wochenbuch 
schreibt, „auf Begehren E. E. Hochw. Raths ein Glückwünschungs- 
Gedicht für die Wohlfahrt der Stadt Lübeck im Druck heraus- 
gegeben und bey volckreicher Versamblung in einer vollständigen 
Musica öffentlich praesentiret." Von diesem Druck waren jeden- 
falls noch genügend Exemplare vorhanden, so daß der Text für die 
Abendrnusiken nicht mit abgedruckt zu werden brauchte. Manche 
Stücke, wie die Psalmen und die Schlußchoräle haben allgemeinen, 
das cke tempore nicht berücksichtigenden Inhalt; z. T. werden 
durch Zeitereignisse und persönliche Erlebnisse veranlaßte Ge- 
legenheitswerke ohne eigentlichen kirchlichen Charakter geboten. 
Das Friedenslob- und Danklied gilt dem nordischen Krieg, der 
zu Anfang auch in Lübecks Nähe getragen, aber für dieses Gebiet 
durch den schon am 18. August 1700 auf Schloß Travental bei 
Segeberg abgeschlossenen Frieden beendet wurde. Dem Advents- 
gedanken von den letzten Dingen und der Ewigkeit wird Rechnung 
getragen in dem Choral „Jerusalem, du hochgebaute Stadt" 
und in „Weltverachtung, Himmelsbetrachtung". In dem recht 
hausbackenen, nüchtern beschreibenden und moralisierenden Win- 
terlied bringt die letzte Strophe einen Hinweis auf das nahe 
Weihnachtsfest: 

Wann schon Eiß und Schnee uns hindert, 
Finstre Tag uns machen Leid, 
Auch sich alle Lust vermindert. 
Wird uns doch die Weihnacht-Freud 
Bald erqvicken und ergetzen: 
Mit uns wird das Jahr sich letzen; 
Das Neu-Jahr bringt Freud und Ruh 
Und der Tag nimmt wieder zu. 

2» 
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Die Choräle und die beiden Psalmen sollen sorte, also jeden- 
salls vom Chor gesungen werden. Das Friedenslob- und Danklied, 
das Danklied nach überstandener Krankheit, Selige Himmels- 
sreude, Weltverachtung, Himmelsbetrachtung, das Winterlied 
bestehen aus einer Reihe (4—10) gleichgebauter Strophen, sind 
also jedenfalls als Strophen-Arien anzusprechen; „Selige Himmels- 
freude" ist ausdrücklich als Aria bezeichnet. Meistens ist eine ab- 
wechselnde Ausführung der Strophen durch Einzelstimmen, 
Terzett, Quartett, Chor vorgesehen. Das Friedens-Lob- und 
Danklied wird durch ein umrahmendes Halleluja „cum 1'ubi8 et 
Tz^mpanis" und eine als Jntrada gespielte Sonata zu einer 
Kantate erweitert. 

Im Jahre 1705 wurde die Zahl der regelmäßigen fünf 
Abendrnusiken um zwei außerordentliche erweitert. Die Ver- 
anlassung zu diesen besonderen Veranstaltungen erfahren wir 
aus Buxtehudes Eintragungen in den Kirchenwochenbüchern: 
Am 5. Mai 1705 hatte Kaiser Leopold I., „so ein besonders großer 
Liebhaber der edlen Musik und darin nicht weniger als in andern 
Wissenschaften und Tugenden qualifiziret gewesen, diese Zeitlichkeit 
verlassen." Der Rat ordnete für Lübeck eine Trauerzeit von vier 
Wochen mit täglichem Glockengeläut an. Als Abschluß wurde am 
6. Sonntag nach Trinitatis (19. Juli) im Hauptgottesdienst in 
allen Kirchen „eine liebliche Trauermusik" gehalten. Am Namens- 
tag des Verewigten, Mittwoch, dem 2. Dezember, veranstaltete 
Buxtehude in der Marienkirche „mit Consens und Vorbewust 
eines Hochweisen Rathes" und der Kirchenvorsteher zur gewöhn- 
lichen Zeit der Abendmusiken nachmittags 4 Uhr „eine extra- 
ordinaire Abendmusik, dero in Gott ruhenden Römischen Kaiser- 
lichen Majestät zum glorwürdigsten Andenken gewidmet." 

Der achtseitige Text, von dem in der Lübecker Stadt- 
bibliothekbd) noch ein Exemplar vorhanden ist, hat nicht das sonst 

für die Abendmusiken übliche Quartformat, sondern ist in Folio- 
größe gedruckt. Der Titel lautet: „Lsstrum Ooloris" Burg 
des Schmerzes). Auf der Rückseite des Titelblattes^) wird die 
Trauerdekoration umständlich beschrieben: „In einer Illumination 

") Musik-Mappe l. 
^°) Abbildung s. Franz Tunder und Dietrich Buxtehude S. 74.. 
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auff der jüngst reparirt — und gantz verguldten Grossen Orgel"), 
so itzund bedeckt und mit vielen Lampen und Lichtern geziert, 
praesentiret sich die Hohe Kays. Leiche im Sarge ausf dem Parade- 
Bette, zum Haupt die Kayserliche, an beyden Seiten aber die 
Königlichen Hungarische, Böhmische und übrige Krohnen habende; 
worüber aufs vier Palmen-Bäumen ein Schön-gezierter Himmel 
ruhet, umbher mit dem Kayserl. Königl. und übriger Provincien 
Wapen behängen, dabey viele Engeln mit Lichter die Wache 
halten; die beyden Music-Chöre seynd neben der Orgel schwartz 
bezogen." 

Alle Instrumente spielten gedämpst (mit Sordinen). Als 
Einleitung trugen sie ein „starkes trauriges Lamento" vor. Bei 
einem zweiten, in die Mitte der Abendmusik gestellten Lamento, 
das die Form einer kleinen Ciacona s„Chiaconetta"j hatte, 
gesellten sich zu den Instrumenten die Glocken. Wie in den 
übrigen größeren Abendmusiken treten allegorische Personen auf: 
das Gerüchte, die Gottesfurcht, die Gerechtigkeit, die Gnade, 
die Wissenschaft. Den von ihnen vorgetragenen Arien, die noch 
die alte Strophenform haben, ist bereits wie bei den großen, 
dreiteiligen Dacapo-Arien in den Opern und Oratorien des 
18. Jahrhunderts ein Rezitativ vorangestellt. Der Chor fügt 
zwischen die Sologesänge einzelne Strophen des Chorals „Ach 
wie nichtig, ach wie flüchtig" ein. Nach der Schluß-Aria wurde der 
„Actus mit dem Gesang und Choral: Nun laßt uns den Leib 
begraben usw. von allen Orgeln und Chören, darin die gantze 
Christliche Gemeine und Versamblung mit einstimmet, ganH 
kläglich beschlossen." 

Am folgenden Tage, Donnerstag, dem 3. Dezember, wurde 
als zweite außerordentliche Abendmusik, deren Text nicht erhalten 
ist „Demplum bonoris Tempel der Ehre) dero jetzund re- 
gierenden Kaiserlichen Majestät (Joseph l.j zu unsterblichen 
Ehren und Congratulation" ausgeführte^). 

Zu den Hörern der Abendmusiken des Jahres 1705 gehörte 

^^) Franz Tunder und Dietrich Buxtehude S. 44. 
. e-) Seiffert, dem die Wochenbucheintragungen Dietrich Buxtehudes nicht 

zur Verfügung standen, meint irrtümlich, Ls8trum cloloris und DempIum tionoris 
wären an zwei aufeinander folgenden Sonntagen in der Reihe der regelmäßigen 
Abendmusiken ausgeführt worden. 
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kein Geringerer als der damals zwanzigjährige Johann Sebastian 
Bach, der, durch den weit über die Grenzen Norddeutjchlands 
vorgedrungenen Ruhm des Altmeisters Dietrich Buxtehude an- 
gezogen, zu Fuß von Arnstadt nach Lübeck gewandert war. Er 
wird es mit besonderer Freude begrüßt haben, daß er nicht nur 
fünf, sondern sieben Abendmusiken hören konnte. Die Per- 
sönlichkeit Buxtehudes und seine Kunst fesselten ihn derartig, daß 
er, unbekümmert um die erhebliche Urlaubsüberschreitung, für 
die er nach seiner Rückkehr einen Verweis seiner Vorgesetzten 
hinnehmen rnußte, ein Vierteljahr in Lübeck blieb. 

II. Teil: 18. Dakckundert 

l. Die Veranstalter und tskomponilten 

Die Abendmusiken wurden unter den Nachfolgern Tunders 
und Buxtehudes, den Marienorganisten Schieferdecker, I. P. 
KunHen, Ad. K. Kuntzen und v. Königslöw das ganze 18. Jahr- 
hundert hindurch fortgeführt und auf der Höhe ihres Ruhms 
erhalten. 

Johann Christian Schieferdecker wurde am 10. No- 
vember 1679 in Teuchern bei Weißenfels als Sohn des dortigen, 
aus Zeitz gebürtigen Kantors, Organisten und Rektors Christian 
Schieferdecker^^) geboren, besuchte die Thomasschule in Leipzig, 
war als Cembalist und Komponist bei der Hamburger Oper tätig 
und ging von hier aus nach Lübeck"). Der genaue Zeitpunkt 
dieser Übersiedlung läßt sich nicht mehr feststellen. Vielleicht hat 
Schieferdecker Johann Sebastian Bach, der ein Vierteljahr zu 
Füßen des Lübecker Meisters Dietrich Buxtehude saß und nach 
erheblicher Überschreitung seines Urlaubs gegen Weihnachten 
1705 in seine thüringische Heimat zurückkehrte, noch getroffen. 
Zwei Jahre vorher war Händel, gleich Schieferdecker bei der 
Hamburger Oper tätig, zusammen mit seinem Freunde Mattheson 

Er war vorher Kantor in Eisleben, wurde 1684 Stadtorganist und bald 
auch ditusikdirektor am Gymnasium in Weißensels und starb 1711. Vgl. Arno 
Werner, Städtische und sürstliche Musikpslege in Weißensels. Leipzig: Breitkops 
L Härtel 1911 S. 34. 

Gerber, Neues Lexikon IV (1814) Spalte 67 s. 
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zu einem kurzen Besuch in Lübeck. Von ihnen wird Schieferdecker 
erfahren haben, daß hier die Aussicht auf das angesehene und 
einträgliche Organistenamt an St. Marien winkte, allerdings 
unter Bedingungen, die sowohl Händel wie Mattheson abgeschreckt 
hatten. Schieferdecker war eher geneigt, seinen Vorteil mit 
klarem, nüchternem Blick ins Auge zu fassen und die Fesseln 
Hymens mit in den Kauf zu nehmen. Am 4. Mai 1706 konnte 
Buxtehude den Kirchenvorstehern im Hinblick auf den von ihm in 
der Kirchenmusik unterwiesenen jungen Musiker mitteilen, er 
habe zu seiner Nachfolge „ein gutes Lubjectum im Vorschlage". 
Am 9. Mai 1707 starb der Altmeister. Schieferdecker, der ihm in 
seinem letzten Lebensjahr als Substitut zur Seite gestanden hatte, 
erklärte sich, dem Wunsche des Verstorbenen und der Kirchen- 
vorsteher entsprechend, bereit, eine der Töchter Buxtehudes, 
Anna Margaretha, zu heiraten, worauf er am 23. Juni 1707 zum 
Werkmeister und Organisten an St. Marien gewählt wurde. 
Seine Hochzeit fand bald darauf statt; seine Frau wurde ihm 
aber schon nach zwei Jahren im Dezember 1709 durch den Tod 
entrissen. Er schloß 1711 in der dritten Woche nach Ostern mit 
Christina Elisabeth Hartmann eine zweite Ehe, die aber ebenfalls 
nur von kurzer Dauer war. Frau Christina Elisabeth Schieferdecker 
starb Anfang Februar 1716 im Wochenbett. Der abermals Ver- 
witwete trat am 3. Weihnachtstage desselben Jahres zum dritten- 
mal an den Traualtar mit Christina Elisabeth Bachenberg^^). 
Im April 1732 wurde Schieferdecker durch den Tod abgerufen 
und in dem vor der Chortreppe belegenen, mit Nr. 242 bezeichneten, 
großen gemauerten Kirchengrab beigesetzt, in dem vorher schon 
sein Schwiegervater und Vorgänger Dietrich Buxtehude, seine 
beiden ersten Frauen und mehrere früh verstorbene Kinder ihre 
letzte Ruhe gefunden hatten. Die mißliche Lage der mit vielen 
unmündigen Kindern in dürftigen Umständen hinterlassenen 
Wltwe veranlaßte die Kirchenvorsteher, ihr nicht nur ein volles 
Gnadenjahr (bis Ostern 1733) zu bewilligen, sondern auch durch 
Abmachungen mit dem Amtsnachfolger des Verstorbenen weiter 
für sie zu sorgen. 

Aus verschiedenen Kompetenten, die sich um das Doppelamt 
beworben hatten, wurde am 26. September 1732 Johann Paul 

»b) t im März 1769. 
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Kuntzen^b) gewählt. Geboren 30. August 1696 in Leisnig bei 

Grimma, war er durch schlechte Vermögensverhältnisse seines 
Vaters, eines Tuchmachers, genötigt worden, schon als Knabe 
für seinen Unterhalt selbst zu sorgen. Sein früh hervortretendes 
musikalisches Talent verwertete er als „Konzertist" in den Schul- 
chören zu Torgau und Freiberg, erwarb hier zugleich die wissen- 
schastliche Vorbildung für das akademische Studium und bezog 
1716 die Universität Leipzig, wo er seine musikalische Ausbildung 
bei dem Kapellmeister Christian Rau und dem Thomaskantor 
Johann Kuhnau vertiefte, als Sänger und Geiger in Oper und 
Konzert tätig war und den Organisten Vetter in der Nikolaikirche 
vertrat. 1718 ging er nach Zerbst, wo ihm die Kapellmeisterstelle 
angetragen wurde, 1719 nach Wittenberg, wo er ein öffentliches 
Konzert gründete, wo er Gelegenheit fand, seine geistlichen und 
weltlichen Kompositionen aufzuführen^^). 1723 wurde er von der 
Operndirektion in Hamburg zum Komponisten an das dortige 
Theater berufen, komponierte mehrere Opern und führte sie auf^^). 
Seine Verbindung mit dem Theater dauerte nur zwei Jahre. Er 
blieb als Privatmusiklehrer in Hamburg, wurde im Herbst 1732 
nach Lübeck berufen, trat sein Doppelamt hier aber erst ein halbes 
Jahr später an. Bis Ostern 1733 hatte die Witwe Schieferdeckers 
alle kirchlichen Einkünfte zu beanspruchen, die Kirchenbücher zu 
führen und für das Orgelspiel in der Marienkirche zu sorgen. 
Kuntzen mußte sich durch Revers verpflichten, ihr für weitere 
acht Jahre aus seiner Einnahme jährlich 200 ^ Courant zu geben. 
Das Organistengehalt betrug 700 das Werkmeistereinkommen 
180 ^ jährlich. Dazu kamen die Gebühren für vermietete Kirchen- 
sitze („Klappen") und verschiedene kleinere Gefälle: 20 ^ „zum 

Mattheson, Ehrenpforte S. 158—65. Danach Gerber, Altes Lexikon I 
1790 Spalte 766—69. K. schreibt seinen Namen in der Gegeneingabe gegen die 
Ratsmusikanten 1736 mit tz; auf den Abendmusiktexten 1736—39 ist er mit z, 
1740 sf. mit tz gedruckt. 

Das Vorsteher-Protokollbuch der Lübecker Marienkirche nennt ihn vor- 
mals gewesenen Kapellmeister in Zerbst und Dresden. In der oben erwähnten 
Eingabe gegen die Ratsmusikanten macht er geltend, er sei in Zerbst, Dresden 
und Hamburg mit Titel und Charakter eines Oirectoris lVlusices beehrt worden. 

Das Marien-Vorsteherprotokoll nennt ihn gewesenen Direktor der 
Hamburgischen Opera; Mattheson sagt, ihm sei in Hamburg die DirektiNn der 
Musik von den Opern aufgetragen worden. 



26 

Ochsen", 14 ^ für 7 Ellen fein Laken zum Kleide, ferner viertel- 
jährlich 2 ^ 4 ^ aus den Büchsen und an den vier hohen Festen 
(Ostern, Pfingsten, Michaelis, Weihnachten) je 3 ^ zu einem 
Stübchen (^ 3,6375 Liter) Rheinwein. Alle diese Haupt- und 
Nebeneinnahmen blieben das ganze 18. Jahrhundert hindurch 
unverändert. Am 28. März 1733 legte Kuntzen den Werkmeistereid 
ab: „Ich schwöre, daß ich einem hochweisen Rat sowohl als denen 
Herren Vorstehern zu St. Marien getreu, hold und gehorsam sein, 
der Kirchen Nutzen und Bestes nach äußerstem Vermögen be- 
fördern und allen Schaden verhüten, alles, so meiner Aufsicht 
anvertrauet und zu meinem Amte gehöret, getreulich verwalten, 
gute richtige Rechnung führen, der Kirchen Vermögen verschwiegen 
und geheim halten und dem Dienst eines Werkmeisters und 
Organisten, auch insonderheit in fleißiger Aufsicht auf die Orgeln 
getreulich vorstehen wolle." Nach den Kirchenprotokollbüchern 
hatte der Werkmeister alle Zinsen, Hebungen, Einkünfte der Kirche 
einzufordern, die Kirchenrechnungen in Ausgabe und Einnahme 
nebst den Kirchenbüchern zu führen, sämtliche Kirchengebäude in 
Aufsicht zu nehmen und wenn bei der Kirche gebaut wird, ein 
fleißiges Auge zu haben, überbleibende Materialien wohl zu 
verwahren. Mattheson spezifiziert die Werkmeisterverpflichtungen 
folgendermaßen: „Eines solchen Werkmeisters Amt ist, daß er nicht 
allein der Kirche(n) Einkünfte besorget, sondern auch die Kasse führet 
und die Kirchenbedienten alle Vierteljahre, nach vorgeschriebener 
Ordnung bezahlt, über die Kirchengebäude die Aufsicht hat, den Ar- 
beitern ihren Lohn gibt und solches alles den Vorstehern wöchentlich, 
nach der Einnahme und Ausgabe, bekannt macht." Im Anschluß an 
die Vereidigung Kuntzens wurden „die sämtlichen Handwerker vor- 
gefordert und ihnen der neue Werkmeister zu geziemender Achtung 
recommendirt, ebenso Küster, Turmmann und übrigen Kirchen- 
bedienten eingefordert und ihnen der neue Organist und Werk- 
meister notificirt." Am 1. Mai wurden Kuntzen auf seine Bitte 
aus der Kirchenkasse 30 Reichstaler als Beihilfe zu den Umzugs- 
kosten von Hamburg bewilligt. Er richtete ws erster in Lübeck 
bald nach seiner Ankunft ein „stehendes Konzert" ein: regelmäßige 
Abonnementskonzerte auf Subskription, wie man später gesagt 
haben würde. Sie fanden in seiner Amtswohnung, dem soge- 
nannten Werkhaus, statt, von 1764 an auch zum Teil in dem neu- 
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erbauten Konzertsaal des Opernhauses in der Beckergrube. Das 
hohe Ansehen, zu dem Kuntzen durch diese Konzerte, durch die 
Abendmusiken und zahlreiche, den verschiedensten Gebieten an- 
gehörende Kompositionen gelangte, veranlaßte Mattheson, ihm 
in seiner „Ehrenpforte" folgende Verse zu widmen: 

„Wem ist der Nanre nicht von diesem Mann bekannt? 
Von wem wird Kuntzen nicht mit Lust und Ruhm genannt? 
Solange Witz, Musik und Künste nicht vergehen. 
So lange wird die Welt und Nachwelt ihn erhöhen." 

Kuntzen starb am 20. März 1757 und wurde am 30. März 
in dem früher erwähnten Grabe vor der Chortreppe der Marien- 
kirche beigesetzt. 

Sein Nachfolger wurde sein am 22. September 1720 in 
Wittenberg geborener Sohn Adolf Karl Kuntzen^^). Ähnlich 
wie später Mozart brachte er es im Klavierspiel schon in zartem 
Alter zu einer solchen Fertigkeit, daß er sich als musikalisches 
Wunderkind öffentlich hören lassen konnte. Sein Vater unternahm 
mit ihm Konzertreisen, zunächst durch Deutschland, dann 1728 
bis 1729 nach Holland und England. Auch im Violinspiel bildete 
er sich zu einem tüchtigen Künstler aus, su daß er am 28. Oktober 
1749 die mit einem jährlichen Gehalt von 533 Reichstalern 
16 Schillingen dotierte Stelle des Konzertmeisters der herzoglichen 
Kapelle in Schwerin übernehmen konnte. Da das Kapellmeifter- 
amt damals nicht besetzt war, hatte Kuntzen auch als Dirigent zu 
fungieren^"). Die Schweriner Hofhaltung wurde häufig nach 
Rostock verlegt, wo am Anfang des 18. Jahrhunderts ein Palais 
erbaut worden war. Somit hatte auch Kuntzen seinen Aufenthalt 
öfters zwischen beiden Städten zu wechseln, und sein größtes Werk 
aus der Mecklenburger Zeit, eine vom Erbherzog Friedrich ge- 
dichtete Passionsmusik vom Jahre 1750, ist teils in Schwerin, 
teils in Rostock komponiert worden. Zu den vielseitigen Ver- 
pflichtungen Kuntzens gehörte auch die Anfertigung von Gelegen- 
heitskompositionen für Hoffestlichkeiten: Serenaden für Geburts- 

") Er schreibt seinen Namen meistens auch wie sein V ater mit tz, seltener mit z. 
b°) Den Wortlaut des bei seiner Anstellung abgelegten Eides s. Clemens 

Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle. Schwerin 1913 
S. 49. Vgl. ferner Gerber, Altes Lexikon l 1790 Spalte 769 f. Otto Kade, Musi- 
kaliensammlung des Meckl.-Schweriner Fürstenhauses 1893 Bd. II S. 381 ss. 
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tage in der fürstlichen Familie u. dgl. Der Text einer derselben 
(„Das vortreffliche Kleeblatt", 1752) entstammt der Feder des 
Konrektors Lange in Lübeck. Am 15. Mai 1752, zum Geburtstag 
des Herzogs, wurde Kuntzen zum Kapellmeister ernannt; er hatte 
aber nach wie vor in den Konzerten als Konzertmeister die Violine, 
soweit möglich und erforderlich, mitzuspielen. Es gelang ihm nicht, 
zu den Kapellmitgliedern ein befriedigendes Verhältnis zu ge- 
winnen. Wiederholt beschwerten sich die Musiker über hochmütiges 
Verhalten und grobe Beleidigungen des Kapellmeisters. Als er 
sich dann auch noch die Feindschaft mehrerer Hofbeamten zuzog, 
war sein Schicksal besiegelt; weder die Fürsprache des Erbherzogs, 
bei dem er in besonderer Gunst stand, noch eine Bittschrift seines 
Vaters konnte es abwenden. In dem am 26. Aprll 1753 aus- 
gefertigten Entlassungsdekret erteilt der Herzog ihm „zum Zweck 
seines anderweitig zu suchenden Glücks eine gnädige Demission". 
Er wandte sich nach Lübeck, leitete einen Teil der „Winterkonzerte" 
seines Vaters und führte im Rahmen derselben seine Passions- 
musik auf. Am 4. Mai 1754 verließ er Lübeck; im August 1755 
hielt er sich nach einer Notiz in den Lübeckischen Anzeigen in 
London auf, wo er 1756 mit der Drucklegung des dritten Teils 
seiner „Lieder zum unschuldigen Zeitvertreib" beschäftigt war. 
Als ihn die Nachricht vom Tode seines Vaters erreichte, bewarb 
er sich am 1. April 1757 von London aus um die vakante Werk- 
meister- und Organistenstelle. Die Wahl des Kirchenvorstandes 
erfüllte seinen Wunsch. Als er nach seiner Ankunft in Lübeck dem 
Bürgermeister Rüst einen Besuch machte, um für die Berufung 
zu danken, versicherte dieser ihm, „daß unter vielen habilen 
Subjekten, die sich zu dem officio angegeben hätten, sie haupt- 
sächlich der berühmten Abendmusiken wegen, als deren Ver- 
fertigung und Aufführung einen wohlversuchten Meister er- 
forderte, auf ihn reflection gemacht hätten". Die Reisekosten von 
England nach Lübeck wurden ihm auf sein Ansuchen mit 60 ^ aus 
der Kirchenkasse ersetzt. Schon am 1. Oktober 1757 kündigte er die 
Fortsetzung der von seinem Vater begründeten Winterkonzerte an, 
und auch die Abendmusiken nahmen ihren regelmäßigen Fortgang. 
Später erschwerten und hinderten häufige Podagraanfälle die 
praktische musikalische Betätigung Kuntzens, und sein Schüler 
v. Königslöw mußte ihn oft an der Orgel vertreten. 
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Johann Wilhelm Cornelius von Königslöw, geboren 
am 16. März 1748 in Hamburg als Sohn eines Kattundruckers^^), 
kam 1738 nach Lübeck zu Adolf Karl Kuntzen. Dieser wünschte 
den 13jährigen Knaben als Diskantisten in den Abendmusiken 
zu verwenden und versprach als Gegenleistung seine gründliche 
musikalische AusbUdung. Der Eintritt der Mutation machte das 
Singen bald unmöglich; aber das Verhältnis wurde nicht gelöst. 
Der Unterricht im Klavier- und Orgelspiel und in der Komposition 
ging weiter, und der Schüler, der nach sechsjährigem Aufenthalt 
das Haus Kuntzens verließ, aber in Lübeck blieb, fand Gelegenheit, 
sich seinem leidenden, gichtgeplagten Lehrer durch bereitwMge 
Hilfe im Gottesdienst erkenntlich zu zeigen. 

Im Juli 1772 wurde Kuntzen während eines Konzertes durch 
einen Schlaganfall an der einen Seite gelähmt. Der Arzt ver- 
ordnete eine Kur in Pyrmont, und der Kirchenvorstand ermöglichte 
die Reise durch einen Vorschuß von 300 Der Badeaufenthalt 
brachte jedoch keine Besserung. Kuntzen blieb außerstande, sein 
Amt weiterzuführen, und der Kirchenvorstand sah sich veranlaßt, 
seinem Schüler und Stellvertreter von Königslöw Ostern 1773 die 
Adjunktur mit Zusicherung der späteren Amtsnachfolge offiziell 
zu übertragen. Der Substitut wurde zum Orgelspiel bei den 
Gottesdiensten, zu den Werkmeistergeschäften, zur Aufführung 
der Abend- und sonstigen Musiken verpflichtet. Er erhielt für seine 
Dienstleistungen jährlich 400 ^ lüb. Courant, die Kuntzen von 
seinen Einnahmen gekürzt wurden. Der Kirchenvorstand befreite 
den schwer Kranken 1779 von einer drückenden Sorge: er ver- 
zichtete auf die Rückzahlung der 1772 vorgestreckten 300 1781 
erlöste der Tod Kuntzen von seinen Leiden. Die Gruft, in der seine 
Vorgänger ihre letzte Ruhe sanden, schloß sich am 11. Juli über 
seinen sterblichen Überresten. 

Von Königslöw wurde nun vollberechtigter Inhaber des 
Organisten- und Werkmeisteramts und hat es noch sünf Jahrzehnte 

b^) Schon der Großvater und der Urgroßvater waren in Hamburg ansässig 
und tätig als Kausmann bzw. Goldhändler. Der Ururgroßvater lebte im 17. Jahr- 
hundert im Lande Kehdingen. Diese Angaben stützen sich aus ein zuverlässiges 
Quellenwerk, Herm. Schröders handschristliche lübeckische Genealogie. Nach 
Gerber (Neues Lexikon II Teil 1813 Spalte 87—88) war der Vater Klavier- 
lehrer. 
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verwalten können. Er starb 1833, 88 Jahre alt, „völlig alters- 
schwach und hinfällig geworden^^)." 

2. Die Ndendmusiken 

Die Wendmusiken fanden, wie schon zur Zeit Buxtehudes, 
das ganze 18. Jahrhundert hindurch an fünf Sonntagen vor 
Weihnachten statt: an den beiden letzten Trinitatissonntagen und 
am zweiten, dritten, vierten Advent. Sie begannen um vier Uhr 
unmittelbar nach Schluß des Nachmittagsgottesdienstes und 
dauerten nach Maßgabe der erhaltenen Partituren etwa eine 
Stunde. 

Auf die musikgeschichtliche Bedeutung der Abendmusiken als 
Anfänge der Kirchenkonzerte ist schon im 18. Jahrhundert hin- 
gewiesen worden. Der besonders aus I. S. Bachs Lebensgeschichte 
bekannte Kritiker Joh. Ad. Scheibe machte 1737 geltend: „Die 
Abendmusiken in Lübeck sind nicht als eigentliche Kirchenmusiken 
beim öffentlichen Gottesdienst anzusehen, sondern als geistliche 
Konzerte." In der später ausführlich zu behandelnden Kontro- 
verse Adolf Karl Kuntzens mit dem Kollegium der Katharinen- 
schule wegen der Verpflichtung des Chors (1763) sagt der Rektor 
Overbeck: „Die Abendmusiken gehören nicht zum gewöhnlichen 
sonntäglichen Gattesdienst, sondern nehmen vielmehr erst dann 
ihren Anfang, wenn dieser geschlossen ist." Bei derselben Ver- 
anlassung stellt der Kantor Schnöbet fest: „Die Abendmusiken 
sind nur als Singkonzerte anzusehen." Auch Kantor Ruetz hebt 
den Konzertcharakter der Abendmusiken hervor: „Man kan die 
Abend-Musicken nicht als ein Stück des öffentlichen Gottesdienstes 
ansehen, weil der gantze Gottesdienst schon mit dem Liede: Nun 
gottlob! es ist vollbracht usw. und mit dem 6eneckic3mu8 Domino 
geschlossen wurde"^^). 

Der Zutritt zu den Abendmusiken war nach wie vor frei; die 
Veranstalter sandten vorher wie schon Buxtehude die vollständigen 
Textbücher den Honoratioren zu und erwarteten dafür von ihnen 
zu Neujahr einen angemessenen Geldbetrag. Adolf Karl Kuntzen 

Sein 1766 gemaltes, als Abbildung 4 wiedergegebenes Bild befindet 
sich im Lübecker St.-Annen-Museum: ein in der Musikabteilung der Lübecker 
Stadtbibliothek hängendes Ölgemälde stellt ihn im hohen Alter bar. 

a. a. O. S. 46. 
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betonte am 10. Oktober 1765, daß die Übersendung der Abend- 
musiktexte und das dasür einzuhebende Gratial einen unentbehr- 
lichen Teil seiner Einkünste ausmache. Sein Vater Johann Paul 
Kuntzen klagte am 10. Januar 1735, „daß ihm seine Mühe wegen 
der Abendmusiken schlecht belohnt würde, indem viele Bürger 
die gewöhnlichen clouceur8 desfalls gänzlich verhielten und die 
Bücher, die er hinausschickte, mit retu8 kehren ließen". „Er habe 
daher bei diesen Abendrnusiken ein Merkliches zusetzen müssen." 
Sein Gesuch um eine Beihilse aus der Kirchenkasse glaubte die 
Vorsteherschast in Anbetracht der schweren Ausgaben, die im 
vorhergehenden Jahre die Reparatur der großen Orgel verursacht 
hatte, suspendieren zu müssen, bis die Kasse sich wieder erholt 
hätte. Kuntzen wiederholte seine Bitte unverdrossen jedes Jahr, 
und 1738 hatte er endlich Ersolg. Die Kirchenvorsteher bewilligten 
60 und dieser Zuschuß aus der Kirchenkasse ist dann regelmäßig 
jedes Jahr bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gezahlt worden. 
Einen Jahresbeitrag in gleicher Höhe erhielt Buxtehude von den 
vereinigten Verbänden der lübeckischen Kaufmannschaft, den so- 
genannten kommerziierenden Zünften^^). Diese Quelle war im 
18. Jahrhundert versiegt; ein von Adolf Karl Kunßen 1763 unter- 
nommener Versuch, sie wieder zum Fließen zu bringen, schlug fehl. 
Eine Verbesserung der Einnahmen bei den Abendmusiken suchte 
Johann Paul Kuntzen dadurch zu erzielen, daß er für den Besuch 
der Hauptproben, die jedesmal am vorhergehenden Freitag nach- 
mittags vier Uhr im sogenannten Werkmeistersaal, im oberen Stock 
des Werkhauses, nach der engen Straße zwischen Krambuden und 
Schüsselbuden zu, abgehalten wurden, von 1752 an ein Eintritts- 
geld erhob. Er kündigte am 11. November 1752 in den Lübeckischen 
Blättern an, daß wegen des engen Raumes und der erforderlichen 
Menge der Singenden und Spielenden nur diejenigen, welche 
einen Beitrag zu den Unkosten erlegen würden, zugelassen werden 
sollten. Der sogenannte „Saal" war eigentlich nur ein mäßig 
großes Zimmer°°). Ein 1754 an den Kirchenvorstand gerichtetes 
Gesuch Kuntzens um Vergrößerung des Werksaals wurde ab- 
gelehnt. Die Mitbenutzung einer anstoßenden halbdunklen Stube, 
deren in den Werksaal gehenden Fenster ausgehoben wurden, als 

") s. o. S. 9. 
b°) Abbildung s. Vatsrstädtische Blätter 1903 Nr. 16. 
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„Hörzimmer" brachte keine ausreichende Verbesserung der Raum- 
verhältnisse. Es blieb nichts anderes übrig, als die Hauptproben in 
ein anderes größeres Lokal zu verlegen, und dazu bot sich im 
folgenden Jahre eine günstige Gelegenheit. Die in unmittelbarer 
Nähe der Marienkirche gelegene, damals wie noch heute im nord- 
westlichen Teil des Rathauses befindliche Börse wurde 1755 instand 
gesetzt und umgebaut, wobei es sich um Vergrößerung der Fenster 
und vor allem um Höherlegung der Decke und Verzierung der- 
selben im Barock- (Rokoko-) stil (Stadtwappen, Windrose, Ziffer- 
blatt) handelte^b), Kuntzen bat die Vorsteher der kommerziieren- 
den Kollegien, die Proben der Abendmusiken in der Börse abhalten 
zu dürfen. Die Erlaubnis wurde erteilt, sollte aber jedes Jahr 
aufs neue nachgesucht werden. Diese Bedingung hat auch noch 
von den Nachfolgern Kuntzens bis zum Anfang des 19. Jahr- 
hunderts erfüllt werden müssen. Die Verlegung der Abendrnusik- 
proben erwies sich als eine durchaus günstige Maßnahme. Zahl- 
reiche Zuhörer aus der Stadt und der Umgegend füllten den 
großen Börsensaal, der auch in akustischer Beziehung die engen 
und niedrigen Räume des Werkhauses übertraf. Äußere Unbe- 
quemlichkeiten mußten allerdings mit in Kauf genommen werden. 
Die Börse hatte keine Sitzgelegenheiten; sie konnten auch von dem 
Konzertveranstalter nicht beschafft werden. Wer nicht stehen 
wollte, mußte sich einen Stuhl mitbringen oder vorher hinschaffen 
lassen. Für die Aufstellung von Ehor und Orchester war eine 
Empore erforderlich. Sie wurde aus Brettern und Balken an der 
Nordwand des Saales über dem Eingang vom Marienkirchhof 
her, der aber nicht verbaut werden durfte, errichtet. In den ersten 
Jahren mußte sie nach jeder Abendmusikprobe wieder abgebrochen 
werden; erst 1762 erteilten die Vorsteher die Erlaubnis, die Stellage 
die fünf Wochen hindurch stehen zu lassen. Als Ausweis für die 
Besucher der Generalprobe war zunächst das mit dem Petschaft 
des Komponisten gezeichnete Textbuch bestimmt. Wer kein Buch 
hatte, rrmßte jedesmal beim Eingang 6 -S erlegen. Die hierbei sich 
ergebenden Unzuträglichkeiten führten schon, im zweiten Jahr 
(1756) zur Einführung von Eintrittskarten, deren Verkauf im 
Werkhause stattfand. Ein Textbuch mit 5 Karten wurde für 2 ^ 

2 Innenansichten (Photographien) der Börse im Lüb. St.-Annen- 
Museum. Eine derselben ist als Abbildung 3 wiedergegeben. 
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abgegeben; eine einzelne Karte kostete nach wie vor 6 -ö. Miete 
scheinen die kaufmännischen Kollegien für die Benutzung des 
Börsensaals nicht gefordert zu haben. Die Konzertgeber über- 
sandten den Vorstehern als Zeichen der Erkenntlichkeit Textbücher 
und Eintrittskarten. Diese zunächst freimütige Überreichung wurde 
später als Pflicht gefordert. 

Die Einnahmen aus den Hauptproben und der Zuschuß aus 
der Kirchenkasse ermöglichten es den Veranstaltern der Abend- 
musiken, den Instrumental- und Vokalkörper zu verstärken. Es 
erscheint psychologisch verständlich, wenn der unter weit ungün- 
stigeren Verhältnissen arbeitende Leiter der gottesdienstlichen 
Kirchenmusik, der Kantor Kaspar Ruetz, nicht ohne einen Anflug 
des Neides unrnutig ausruft: „In den Abend-Musicken singet und 
spielet alles, was einen musikalischen Oden hat, weil beynahe die 
gantze Bürgerschasft dazu beyträgt, damit eine prächtige und starck 
besetzte Musik könne herausgebracht werden"^^). „Die vollständige 
Besetzung der Abendmusiken hat der schwach besetzten Kirchen- 
musik Nachteil und Verachtung gebracht"^^). Das Orchester der 
Abendmusiken bildeten wie im 17. Jahrhundert die durch Mit- 
glieder der Chor- und Köstenbrüderzunft verstärkten Ratsmusi- 
kanten. Die normale Zahl der Ratsmusikanten war acht. Sie 
suchten aber nach Möglichkeit zu erreichen, daß frei werdende 
Stellen nicht wieder besetzt wurden, da dann die ihnen aus der 
Stadtkasse gezahlte feste Summe in weniger Teile ging. So hat 
es im ganzen 18. Jahrhundert nur sieben Ratsmusikanten gegeben. 
Die Chor- und Köstenbrüder, die hauptsächlich auf den Kirchen- 
chören und bei Hochzeiten („Kösten") zu spielen hatten, waren 
ihrer 16. Die Ausführung der gottesdienstlichen Kirchenmusik 
gehörte zu den dienstlichen Obliegenheiten der Ratsmusikanten; 
für die Abendmusiken bestand eine derartige Verpflichtung nicht. 
Daher entstanden zuweilen Unstimmigkeiten zwischen ihnen und 
den Veranstaltern der Abendmusiken. Am 26. April 1736 be- 
schwerten sich die Ratsmusikanten, Johann Paul Kuntzen habe sich 
den Charakter eines Oirectoris lV1u8jce5 eigenmächtig angemaßt. 
(Er bezeichnete sich auf dem Titelblatt der Abendmusiktexte als 
„Lompo8i1ore L virettore ljeNa lVlu8ic3".) Kuntzen entgegnete: 

") Widerlegte Vorurteile II, I7S2 S. 47. 
18. März 1754. 
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„In Zerbst, Dresden und Hamburg bin ich mit dem Titel und 
Charakter eines Ojrectori8 i^u8lLe8 beehrt worden. Mein Bor- 
fahrer D. Buxtehude hat sich bei seinen Texten zu Abendmusiken 
jederzeit Oireetor genannt und unterschrieben. Es gereicht den 
Ratsmusikanten wohl zu keiner Schande, wenn ich diejenigen 
Musiken, die ich selbst verfertigt, selbst dirigiere. Fremder Meister 
oder Stümper Kompositionen aufzuführen, werde ich nicht suchen. 
Die Ratsmusikanten sollten vielmehr danken als sich beschweren, 
daß ein Meister sich die Mühe nehmen will, ihnen anzuzeigen, was 
ihnen noch fehlt. Lissabon, Petersburg, Kopenhagen, Dresden 
und andere große Orte, wo Musik in ihrem Wert ist, suchen und 
applaudieren meine Kompositionen. Ich berufe mich auf das 
Urteil der Bürgerschaft, was ich in den 3 Jahren, die ich das Glück 
habe, mein hiesiges Amt zu führen, vor Mühen, Kosten, Careßen 
an allerhand Arten von Menschen angewandt habe, bloß in der 
Absicht, in unserm lieben Lübeck die Musik auf einen solchen Stand 
zu setzen, damit aller Liebhaber und Zuhörer Vergnügen, auch bei 
Auswärtigen einige Reputation der hiesigen Nu8icorum erhalten 
werden möge." Kuntzen spricht die Erwartung aus, der Rat werde 
die Supplikanten daher anhalten, daß sie bei Proben und Auf- 
führungen der von ihm selbst komponierten Musiken sich nicht er- 
kühnen dürften, sich seiner Direktion zu entziehen. 

1763 beklagte Adolf Karl Kuntzen sich über Störung und 
Benachteiligung der Abendmusiken durch das Theater. Josephi 
hatte für dieses Jahr vom Rat die Konzession erhMen, mit seiner 
Wandertruppe Lustspiele mit nachfolgenden Balletten aufzu- 
führenE'^). Die hierfür zur Mitwirkung herangezogenen Musiker 
versäumten die Abendmusikproben teils völlig, teils gingen sie 
mitten in der MM fort, unter dem Borwande, daß sie im Theater 
mehr verdienten. Kuntzen bittet den Rat, zu verfügen, daß an 
den.fünf Probetagen die Komödien ausgesetzt würden. In der 

Ein stehendes Theater erhielt Lübeck erst 1799. Bis dahin gaben 
wandernde Truppen Vorstellungen. Die Leiter derselben pachteten das Theater 
von dem Besitzer, der vom Rat das Privilegium erworben hatte, daß alle Aus- 
sührungen in seinem Hause stattfinden mußten. Das Theater lag in der Becker- 
grube an derselben Stelle, an der sich jetzt der Neubau erhebt. Es war hier 1752 
durch Umbau eines Privathauses eingerichtet worden. Vorher wurde in einem 
Hause in der Königstraße (Ecke Wahmstraße, jetzt Nr. 91) gespielt. Karl Stiehl, 
Geschichte des Theaters in Lübeck, Lübeck, Borchers 1902. 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, 1. 3 
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gleichen Eingabe berührt er die Chorverhältnisse. Er behauptet, 
der Chor der Katharinenschule sei verpslichtet, bei den Abend- 
rnusiken und den Proben zu denselben mitzuwirken. Die Bürger- 
schast habe ihm ostmals vorgeworfen, daß seine Musik wegen 
großen Mangels notwendiger Sänger bei weitem nicht den ge- 
hörigen Effekt gebe. In früheren Zeiten ist der Chor mit vielen 
geschickten Sängern, wenigstens 6—6 in jeder Stimme, versehen 
gewesen. Zählte er früher mehr als 30 Mitglieder, so sind gegen- 
wärtig nur sieben vorhanden. Er hat keinen einzigen brauchbaren 
Diskantisten, Altisten, Bassisten, der Schwäche der Tenoristen 
nicht zu gedenken. Kuntzen bittet den Rat um eine neue Einrich- 
tung des Chors. 

Der Rat forderte zunächst den Rektor Overbeck und den 
Kantor Schnobel zum Bericht auf. Beide erhoben scharfen Wider- 
spruch gegen die Behauptungen und Ausführungen KunHens. Sie 
bestritten auf das entschiedenste die Verpflichtung des Chors zur 
Mitwirkung bei den Abendnmsiken. Diese sind nach ihrer Über- 
zeugung keine von einer Verordnung des Rates herrührende Ver- 
anstaltung; sie gehören nicht zum sonntäglichen Gottesdienst, 
nehmen vielmehr erst dann ihren Anfang, wenn dieser geschlossen 
ist. Die Chorschüler sind nur dem Lehrerkollegium, insbesondere » 
dem Rektor und dem Kantor unterstellt. Wenn Kuntzen ihnen zu 
befehlen hätte, würde er sich nicht veranlaßt sehen, ihnen jedes 
Jahr am Schluß der Abendmusiken eine Vergütung zu geben. 
Es ist seine Pflicht, jedesmal den Rektor schriftlich um die Über- 
lassung der Chorschüler zu ersuchen, wie das seine Vorgänger 
jederzeit getan haben. Als Erkenntlichkeit für die erteilte Erlaubnis 
hat er, ebenfalls nach altem Brauch, sämtlichen Lehrern Text- 
bücher und Eintrittskarten zu den Hauptproben unentgeltlich zu- 
kornmen zu lassen. 

Kantor Schnobel ninnnt dann noch Stellung zu Kuntzens 
kritischen Bemerkungen über Zusammensetzung und Beschaffen- 
heit des Chors: Die Zahl der Sänger ist zu niedrig angegeben; 
es sind nicht 7, sondern 12. Frellich sind nicht alle brauchbar, 
immerhin aber erheblich mehr, als Kuntzen behauptet. Er kann 
alle Stimmen besetzen: im Diskant 2, im Alt 1, Tenor 3, Baß 2. ^ 
Er verwendet die Sänger nicht einmal alle; er läßt einen der 
Tenoristen den Violon spielen. Eine Verbesserung der Chorver- 
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hältnisse ist gewiß wünschenswert. Von dem Direktor und dem 
Kantor ist alle mögliche Mühe angewandt worden, Sänger von 
auswärts zu bekommen; sie haben aber überall abschlägige Ant- 
wort erhalten. Aus den Briefen von Hamburg, Lüneburg, Nord- 
hausen, Wismar, Riga erhellt, daß der Mangel an Sängern all- 
gemein sei. Der Rat übertrug die weitere Behandlung der An- 
gelegenheit den Schulinspektoren, Protonotarius Dr. für. Joh. 
Arnold Jsselhorst und Syndikus vr. sur. Heinrich Brokes. In der 
mündlichen Verhandlung vor diesen beiden Kommissarien sagte 
Kuntzen, er habe sich niemals geweigert, den Rektor um die Chor- 
sänger zu begrüßen, er würde es auch in Zukunft tun. Er erklärte 
sich bereit, dem Rektor und dem Kantor jedem zwei Textbücher 
nebst 10 BUletts zu übersenden. Wegen der übrigen Schulkollegen 
>vollte er sich aber zu nichts verstehen; eine derartige Verpflichtung 
könne nicht bewiesen werden. Der Rat ließ es bei dieser Erklärung 

Kuntzens bewenden und ordnete am 9. November durch ein Dekret 
an, „dem requirirenden Werkmeister Kuntzen die benötigten Sänger 
ohne die geringste Widerrede der Kollegen zu verabfolgen". 

Die Chorverhältnisse scheinen sich in der Folgezeit nicht ge- 
bessert zu haben; 1782 klagt der Kantor über den Mangel an 
Sängern. Kuntzen half sich durch Hilfssänger; er zog den Dom- 
organisten Knöchel und den Organisten Wichmann aus dem nahen 
Kirchdorf Genin zur Mitwirkung heran. 

Für die in früheren, besseren Zeiten durch Mitglieder des 
Chors mögliche Ausführung der Sologesänge, deren gesangs- 
technische Anforderungen allerdings erheblich gesteigert worden 
waren, mußten im 18. Jahrhundert vielfach Kräfte von auswärts 
geholt werden. Der ältere Kuntzen hat seine alten Beziehungen zu 
Hamburg ausgenutzt und, wie Kantor Ruetz berichtet°o), „die be- 
rühmtesten Sänger und Sängerinnen von der Hamburgischen 
Opera verschrieben und gar Jtaliänerinnen aufgestellet". 1761 
sang die auswärtige Sängerin Mademoiselle Tiedemann in den 

Abendmusiken. 1763 kündigte Kuntzen in den Lübeckischen Anzeigen 
an, die ausgesuchtesten Sänger, die in Lübeck zu haben, würden 
die Hauptpartien singen; er wolle ferner einen von Telemann 

empfohlenen Diskantisten aus Hamburg kommen lassen. 
Zur Aufstellung von Chor und Orchester in der Kirche dienten 

Widerlegte Vorurteile II 1752 S. 48. 
3» 
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nach wie vor die auf Buxtehudes Veranlassung erbauten balkon- 
artigen Emporen rechts und links neben der großen Orgel. 1765 
wurde der Versuch gemacht, die Abendmusiken ebenso wie die 
gottesdienstliche Kirchenmusik vom Lettner, einer das Mittelschiff 
vor dem Altarraum durchquerenden Empore, aus zu halten. Da 
aber die Aufführung „weder das ordentliche Ansehen hatte, noch 
das musikalische Gehör belusttgte", wurde schon 1767 die Zurück- 
verlegung an den ursprünglichen Ort beschlossen. Jedenfalls 
haben hierbei auch Gründe mitgesprochen, die mit der Wirkung 
der Musik nichts zu tun hatten: Auf dem Lettner befanden sich 
die bevorzugten, den Bürgermeistern, Ratsherrn und andern vor- 
nehmern Besuchern vorbehaltenen Zuhörerplätze, und die Kirche 
sorgte durch Lieferung von Wachslichten dafür, daß die Herr- 
schaften in ihren Textbüchern gut nachlesen konnten. Auch für die 
Beleuchtung auf der Orgel und den nebenliegendenChören brauchte 
nicht der Veranstalter der Abendmusiken aufzukommen; er durfw 
in jedem Jahre 14 Wachslichte und 4 Stapel der Kirche in 
Rechnung stellen. Ebenfalls auf Kosten der Kirche ließ Adolf Karl 
Kuntzen 1759 sechs Längeleuchter von Blech auf der Orgel an- 
bringen, um zur Vermeidung allen Feuerschadens die Gänge zu be- 
leuchten sowie 1770/71 zum Gebrauch der Abendmusiken die schad- 
haften Pulte und Kirchenbänke reparieren und neu anstreichen. 

Die alten Klagen über die Störungen während der Abend- 
musiken in der Kirche, eine unvermeidliche Begleiterscheinung des 
freien Eintritts, begegnen auch im 18. Jahrhundert wiederholt. 
Im Vorwort des Textbuches für 1728 wird der Wunsch aus- 
gesprochen, „daß die Andacht nicht durch den Frevel und sündliche 
Boßheit muhtwilliger Jugend und heilloser Leute, wie leider 
sonsten, möge verhindert und gestört werden". Die Rathauswache 
trat wie schon zu Buxtehudes Zeiten zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung bei den Abendmusiken in der Kirche in Tätigkeit. Wäh- 
rend des ganzen Jahrhunderts zahlte die Marienkirche dem Wacht- 
meister, daß er während der Abendmusiken mit seinen Leuten in 
der Kirche herumgegangen, vor und in der Kirche die Wache ge- 
halten, jährlich 6 Aber alle diese Maßnahmen und Verfügungen 
vermochten das Übel nicht auszurotten. Nach der Darstellung des 
Kantors Ruetz«^) scheinen sich die Zustände sogar im Laufe der 

") Widerlegte Vorurteile ll 1752 S. 45. 
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Zeit noch verschlimmert zu haben: „Der abscheuliche Lerm der 
muthwilligen Jugend und das unbändige Lausen, Rennen und 
Toben hinter dem Chor will einem fast alle Anmuth, die man-von 
der Musik haben könnte, benehmen: zu geschweigen der Sünden 
und Gottlosigkeiten, die unter der Gunst der Dunckelheit und des 
schwachen Lichtes ausgeübet werden." 1764 beschwerte sich der 
Superintendent beim Rat über die Exzesse bei den Abendmusiken 
und forderte Abstellung der Aufführungen in der Kirche. Wegen 
der letzteren Forderung behielt sich der Rat einen Beschluß vor. 
Er wies die Kriegskommissarien an, durch die Wache alle Untaten 
bei den Abendmusiken zu verhüten und legte Kuntzen durch ein 
Dekret vom 1. Dezember 1764 auf, „gleich hiebevor geschehen und 
gewöhnlich gewesen, um die Erlaubnis, die Abendmusiken in der 
Marienkirche halten zu dürfen, hinfüro alle Jahre vorher zu 
suppliciren". Kuntzen legte in einer Eingabe dar, daß die Ver- 
fügung von nicht zutreffenden Vorausfetzungen ausgehe; weder 
er noch feine Vorgänger bis zurück zu Buxtehude feien bisher zur 
Einholung der Erlaubnis verpflichtet gewefen. Er machte ferner 
auf die großen, der Durchführung der Forderung entgegenstehen- 
den Schwierigkeiten aufmerksam. Der Dichter brauche 4 bis 
5 Monate; seine musikalische Ausarbeitung begänne vier Wochen 
vor Johannis und daure in der Regel bis in die Mitte des De- 
zember; er müßte also seine Eingabe fast ein Jahr vorher machen 
und gewärtigen, im Falle einer abschlägigen Entscheidung die 
Arbeit beinahe eines Jahres und erhebliche Ausgaben für Kopia- 
lien, Papier, Druck vergeblich geleistet zu haben. Kuntzens Be- 
mühungen hatten Erfolg. Der Rat fand sich bewogen, „die 
Aufführung der Abendmusik bis auf anderweittge Verfügung auf 
gewöhnlichen Stand zu verstatten". Den Kriegskommissarien 
wurde jedoch erneut zur Pflicht gemacht, „dahin zu sehen, daß 
durch.die in der Kirche postirte Milice allem Umlaufen und Un- 
ordnung des Pöbels gesteuert werde". Eine Abstellung der Unzu- 
träglichkeiten wurde auch diesmal nicht erreicht. Um die Wende 
des Jahrhunderts hatte „das äußerst schlechte Benehmen der sich 
in der Kirche versammelnden vielen pöbelhaft gesonnenen Men- 
schen so sehr überhand genommen", daß die Vorsteher der Kirche 
sich zu einem Vorstoß veranlaßt sahen. Sie überreichten am 
23. Januar 1800 dem Rat ein Memorial, in dem sie um Auf- 
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Hebung der Mendmusiken in der Marienkirche baten und zur Be- 
gründung ausführten: „Ein großer Teil der Zuhörer, der sich 
während des Gottesdienstes in der Kirche versammelt, besteht in 
leichtsinnigen Menschen beiderlei Geschlechtes und mutwilligen 
Straßenjungens, die durch Plaudern, Laufen und Rennen schon 
den Gottesdienst stören und nach dessen Beendigung gar zügellos 
werden, die Kirche entehren, das Gestühle verderben oder wenig- 
stens so sehr beschmutzen, daß die Eigentümer und Mieter desselben 
Beschwerde darüber führen; es finden in diesem und jenem 
Winkel der Kirche Unflätereien statt, ja noch andere Dinge, die 
schon an und für sich unanständig und hier gar schändlich sind. 
Hieraus ist nun zu folgen, daß durch die Abendmusik in der Kirche 
jetzo nicht mehr andächtige Rührungen erweckt werden, sondern 
eine Veranlassung zur Entweihung des Gotteshauses gibt." Der 
Rat entsprach dem Antrage des Kirchenvorstandes und ordnete 
am 25. Januar 1800 an, daß die Abendmusiken in der Marien- 
kirche künftig unterbleiben sollten. Wenn C. Stiehl sagtb^), die 
Abendmusiken seien von nun an in die Börse verlegt worden, 
so ist das nicht ganz zutreffend. Es handelt sich nicht etwa um eine 
Neuerung und Veränderung; die seit 1755 regelmäßig am Freitag- 
nachmittag in der Börse abgehaltenen Hauptproben blieben ein- 
fach bestehen und wurden zur eigentlichen und alleinigen Auf- 
führung. Sie hatten übrigens diesen Charakter schon seit längerer 
Zeit angenommen, und die herkömmlichen Sonntagsaufführungen 
waren zu einer wegen des freien, unkontrollierbaren Eintritts und 
der unvermeidlichen Störungen geringer gewerteten Wiederholung 
geworden. Den Abendmusiken waren nur noch wenigeLebensjahre 
beschieden. Die Wirren und Nöte der Franzosenzeit führten ihren 
völligen Untergang herbei. Die letzten fanden 1810 statt. 

Die schon von Buxtehude angestrebte und in einzelnen Fällen 
erreichte Form der Abendmusiken, ein größeres, einheitliches, 
oratorienartiges Werk blieb das ganze 18. Jahrhundert hindurch 
die ständig festgehaltene. Ein der biblischen Geschichte, vorzugs- 
weise dem alten Testament entnornmener Stoff wurde in fünf 
Abschnitten behandelt, die sich auf die fünf Abendmusiken eines 
Jahres verteilten. 

Die Organisten an der Marienkirche und die Abendmusiken zu Lübeck 
(1886) S. 25. 
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Die Lübecker Abendmusiken sind für die geschichtliche Ent- 
wicklung des Oratoriums nicht ohne Bedeutung. Arnold Schering 
widmet ihnen in seiner Geschichte des Oratoriums^^) einen be- 
sonderen Abschnitt. Auch Hermann Kretzschmar gedenkt ihrer in 
seinem Führer durch den Konzertsaalb^). Beide stützen sich in 
der Hauptsache auf Karl Stiehls Abhandlung „Die Organisten an 
der St. Marienkirche und die Abendnmsiken zu Lübeck"^^). 

Die Abendmusiken nrüssen schon rein quantitativ als eine 
imponierende Leistung gewertet werden. Die Veranstalter be- 
stritten die Aufführungen durchweg mit eigenen Schöpfungen; 
jedes Jahr brachten sie ein neues großes Werk heraus. Zu Wieder- 
holungen früherer Kompositionen ist es nur ausnahmsweise ge- 
kommenbb). Die leider nicht mehr lückenlos aufzustellende Liste 
der Abendmusiken nach dem Tode Buxtehudes ist folgende: 

1707 Weynachts-Gedancken sWeihnachtsoratoriumj, 1708 
Die Historia der ersten Eltern sSchöpfungsgeschichtes, 1709 Die 
Auffopfferung Jsaacs, 1710 Die Erniedrigung und Erhöhung 
Josephs als ein Bild der Erniedrigung und Erhöhung Christi, 171 l 
Die Ausführung der Kinder Israel aus Egypten, 1712 Die Ein- 
führung ins Land Canaan durch Josua als ein Bild der Einfüh- 
rung ins ewige Leben durch Jesum, 1713 Der Jrrdische Simson, 
der in vielen Stücken ein Bild des himmlischen ist, 1714 Der 
Königliche Prophete David als ein Fürbild unseres Heylandes, 
1715 Die von Gott so wunderlich geführte Ruth als ein Bild der 
Führ- und Leitung Gottes (daneben wurden die „Weynachts- 
Gedancken" von 1707 aufgeführt, und zwar „allemal aus jedem 
Stück ein Actus"), 1716 Der streitbare und siegende Gideon, 

'^) Leipzig, Breitkopf L Härtet 1911 S. 345—5V. 
2. Abteilung Bd. 2, 3. Auf!., Leipzig, Breitkopf L Härtet 1915 S. 98 f. 

°^) Leipzig, Breitkopf L Härtet 1886. 
Adolf Karl Kuntzen und v. Königslöw haben, um ihre Schöpfungen 

nicht nach'einmalig er Aufführung für immer beifeite legen zu müffen, eine Reihe 
von Abendmufiken im Rahmen ihrer (Abonnements--^ Winterkonzerte im Theater- 
konzertfaal in der Beckergrube wiederholt: 1763 Goliath, 1764 Buße Davids, 
1766 Jüngling zu Nain, 1787 Jojada l, 1792 Der geborne Weltheiland, 1793 
Tod, Auferftehung und Gericht, 1794 Petrus (2 Teile), 1795 Davids Klage am 
Hermon, 1796Jofeph. v. Königslöw benutzte auch geeignete Arien und Chöre aus 
Abendmufiken für gottesdienstliche Kirchenmufiken. Von folchen find erhalten 
geblieben: zwei Mufiken für das Michaelisfeft (1801, 1802), eine für den Reu- 
jahrstag, eine für Johannis. 
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Richter von Israel, 1717 Der unglückselige Überwinder Jephthah, 
1718 Der große König von Israel David in seiner Rache, Sünde 
und Entsündigung, 1719 Der von seinem Sohn versolgte David 
als ein Fürbild des leidenden Jesu, 1720 Der Gedultige CreuH- 
Träger Hiob, wie solcher von Gott versuchet und getröstet wird, 
1721 Der feurige Untergang Sodoms und Gomorrä, 1722 Die 
merkwürdige Geschichte des großen Propheten Daniels unter der 
Regierung der Könige Nebucadnezar, Belsazar und Darius, 1723 
Der große israelitische Richter Samuel, 1724 Der große 
israelitische Richter Samuel, 2. Teil, 1726 Der israelitische 
König Salomo, 1726 Die großen Wundergeschichten des Pro- 
pheten Eliae unter der Regierung des Königs Ahab, 1727 Der 
Mensch-gewordene Jesus nach seinem dreifachen Amte aus einigen 
Fürbildern des alten Testaments, 1728 Des großen und berühmten 
Propheten Elisae wundertätiges Leben und merkwürdiger Tod, 
1729 Hiskias, König in Juda, 1732 Wiederholung der Abendmusik 
von 1722«^), 1736 Anmuthige Geschichte des Erß-Vaters Jakob, 
1. Teil, 1736 Das Seegensvolle Denckmahl Göttlicher Vorsorge 
als der andre Theü der anmuthigen Geschichte des Ertz-Vaters 
Jakob, 1737 Der blutige Untergang des assyrischen Feld-Haupt- 
manns Holofernes als ein schönes Bild, wie Gott seine Kirche 
wider alle ihre Feinde mächtig zu schützen und zu erhalten weiß, 
1738 Des alten und jungen Tobiae lehrreiche Lebens-Geschichte 
als ein krästiger Beweis, wie Gott christliche Eheleute im Kreuze 
wunderbar zu erhalten, ihren Stand reichlich zu segnen ... wisse, 
1739 Belsazar als ein Exempel der göttlichen Strafgerichte über 
die Sicherheit der Gottlosen, 1740 Der Wehrt der Unschuld und 
Ruhe aus einem Theil der Lebens-Geschichte des Jsaacs, 1741 
Das göttliche Gerichte über die von Ahab und Jsebel wider den 
Naboth ausgeübte Tyrannei, 1742 Die Sünde und Buße Davids 
als ein Vorbild der Gefahr, wenn man Gott verläßt und ein Bey- 
spiel einer wahren Bekehrung, 1743 Der Sieg des Glaubens an 
dem Exempel der drei jüdischen Männer in dem glüenden Ofen 
zu Babel, 1744 Die befreyete Unschuld an dem Beyspiel der 
keuschen Susanne, 1746 Die durch der gebenedeyeten Jungfrau 

Schieferdecker starb im April 1732; sein Ende September erwählter 
Nachfolger trat sein Amt erst Ostern 1733 an, hat aber vielleicht doch die Abend- 
musiken von 1732 geleitet. 
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Maria wunderbahre Niederkunfft beseeligte Hofnung der Gläu- 
bigen in Israel, 1748 Die bestrafte Grausamkeit an dem Beispiele 
der gottlosen Athalja, 1749 Der gebändigte Hochmut an dem 
Beispiele des stolzen Hamans, 1750 Die zärtliche Mutter an dem 
Beispiel der Rebekka, 1761 Die kluge Ehefrau an dem Beispiel der 
Abigail, 1762 Wiederholung der Abendmusik von 1739 unter dem 
Titel: Die schreckende Gefahr einer sündlichen Sicherheit, 1753 
Die Frömmigkeit des Boas bey semer Verheyrathung, 1764 Die 
vereitelten Anschläge des wütenden Sauls, den gottseligen David 
zu verderben, 1766 Wiederholung der Abendmusik von 1742, 1756 
Das unglückliche Ende des aufrührerischen Adonia, 1767 Joseph 
und seine Brüder, 1768 Moses in seinem Eifer gegen die Abgötterey 
in der Wüsten, 1759 Judith oder das gerettete Bethulia, 1760 Der 
kämpfende und siegende Glaube oder die Geschichte des kananäisch en 
Weibes, 1761 Absalon, 1762 Der gestürzte Goliath, 1763 Jakobs 
Vermählung mit Lea, 1764 Die Folgen des jugendlichen Leichtsinns 
an dem Beispiel des Verlorenen Sohnes, 1765 Der Jüngling von 
Nain, 1766 Die doppelte Verbindung Jakobs, 1767 Der Lohn der 
Fronrmen und die Straffe der Gottlosen an dem Beyspiel des reichen 
Mannes und des Lazarus, 1768 Die Enthauptung Johannis, 1770 
Davids Buße, 1771 Die Hirten auf dem Bethlehemitischen Felde. 

1772 machte eine durch Schlaganfall verursachte Lährnung 
Adolf Karl Kuntzen dauernd dienst- und arbeitsunfähig. Sein 
Schüler v. Königslöw wurde mit der Vertretung, auch mit der 
Leitung der Abendmusiken beauftragt. Er ist während dieser 
provisorischen Tätigkeit nicht mit eigenen Werken hervorgetreten, 
sondern hat auf ältere Abendmusiken zurückgegriffen. Nachweisen 
lassen sich folgende Wiederholungen: 1772 ---- 1768, 1774 1761, 
1775 -- 1760 oder 1765, 1776 --- 1766, 1780 -- 1768. Auch das 
1779 aufgeführte Oratorium „Susanna oder die befreyete Un- 
schuld" wird aus früherer Zeit stammen. Erst als v. Königslöw 
nach dem Tode Kuntzens wirklicher Inhaber des Amtes an St. 
Marien wurde, brachte er nach altem Herkommen in den Abend- 
musiken selbstkomponierte Oratorien: 1781 Redender Beweis der 
Vorsehung Gottes an dem Beispiele des jungen Tobias bei seiner 
Verheyrathung, 1782 Die Zuhausekunft des jungen Tobias, 1783 
Sara Ankunft bey Tobias, 1784 Joseph, 1786 Davids Thron- 
besteigung, 1786 Jojada, 1787 Esther. 
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Die bisher genannten Abendmusiken v. Königslöws waren 
in Anlage und Ausdehnung denen seiner Vorgänger gleich: Jede 
gliederte sich in fünf Abschnitte, die auf die fünf Wende verteilt 
wurden. Von 1788 an nahm er davon Abstand, mit einem einzigen 
großen Werk den ganzen Bedarf eines Jahres zu decken. 1788 
führte er an den drei ersten Abenden „Die Rettung des Kindes 
Moses", am vierten und fünften Abend „Der geborene Welt- 
heiland" auf, und auch in allen folgenden Jahren vereinigt das 
Textbuch mehrere verschiedene, oft nicht oratorien-, sondern kan- 
tatenartige Werke, deren jedes für 1—3 Abende reicht"»). 

Das nächste Jahr (1789) brachte eine weitere, von da ab 
ständig beibehaltene Neuerung: die Aufnahme fremder Kompo- 
sitionen. Bis zum Aufhören der Abendmusiken 1810 sind folgende 
Werke zeitgenössischer oder älterer, vielfach musikgeschichtlich be- 
deutender Tonsetzer zu Gehör gebracht worden: „Der Tod Wels" 
von Johann Heinrich Rolle (1718—85) 1789 „Thirza und 
ihre Söhne" von demselben 1790 n, „Abraham auf Moria" 
von demselben 1792 „Lazarus" von demselben 1793 ", 
„Mehala die Tochter Jephta" von demselben 1797 „Der 
Messias von G. F. Händel 1791 „Die Schöpfung" von 
Benedictus Krauß (Musikdirektor am Hoftheater in Weimar), 
1793 V, „Maria und Johannes" von Johann Abraham Peter 
Schulz 1794 ">, Hymne „Gott Jehovah fei gepreist'^ von dem- 
selben 1798 >, 1801„Zeit und Ewigkeit" von Matthias Andreas 
Bauck (Schüler von Königslöws, wurde 1800 Organist an der 
reformierten, 1802 an der Jakobikirche in Lübeck) 1795 (kom- 
poniert 1794), „Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem" von Karl 
Westenholz 1796 v«»), „Das Hallelujah der Schöpfung" von 

Schering irrt also, wenn er meint (a. a. O. S. 349), v. Königslöw habe 
die Verteilung auf die fünf traditionellen Sonntage fallen lassen und die Auf- 
führung auf einen einzigen Tag beschränkt. Fünf Abendmusiken sind bis zum 
gänzlichen Aushören derselben jedes Jahr dargeboten worden. 

»») Geboren 1736inLauenburg anderElbe,l749HofkapellknabeinSchwerrn 
und hier Schüler von Adols Karl Kuntzen, 1753 zum Kammersänger (Tenor) er- 
nannt, 1767 Konzertmeister, 1770 Kapellmeister der 1767 nach Ludwigslust verlegten 
Schweriner Hofkapelle, f 1789. Vgl. Clemens Meyer, Geschichte der Mecklenburg- 
Schweriner Hofkapelle, Schwerin 1913 S. 120-122. Westenholz' Bruder Johann 
Friedrich Wilhelm war Organist und Werkmeister an derJakobikirche in Lübeck. Die 
Partitur der 1765 komponierten, von Friedr. Wilh. Ramler gedichteten Kantate 
„Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem" erschien 1774 in Riga bei Hartknoch. 
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Friedrich Ludwig Amilius Kunzen (Sohn Adolf Karl Kuntzens, 
Hofkapellmeister in Kopenhagen) 1799 i, 1801 >>, Joseph Haydns 
„Schöpfung", 1., 2., 3. Teil 1802 seine „Jahreszeiten" 
1804 Der 146. Psalm von Friedrich Heinrich Himmel 

(1765—1814) und eine Kantate von Johann Rudolf Zumsteeg 
(1760—1802) 1804 V, ,,Das Lob der Musik" von Joseph Schuster 
(1748—1812, Dresden) 1806 l". >v. Von mehreren, zumeist 
kantatenartigen Stücken haben sich die Komponisten bisher nicht 
feststellen lassen: Die Auferstehung Jesu („Des Lebens Fürsten 
haben sie getötet") 1790 >", Der Christ am Grabe Jesu („Es ist 
vollbracht! und Jesus Christ hat nun geendet") 1796i>, Die 
Nacht („O Nacht, und du, o feierliche Stille") 1797 v, Passions- 
oratorium (Choral „Ein Lämmlein geht", Chor „ Siehe, das ist Gottes 
Lamm", Arie „Wie tödlich schrecken die Gerichte" usw.) 1805 

An eigenen Kompositionen brachte v. Königslöw nach 1788 
in den Abendmusiken: Die eherne Schlange 1789 >> >>, Die Er- 
scheinung Gottes sElias am Horeb s 1789 '>>, Tod, Auferstehung 
und Gericht 1790 'v. v, Petrus 1791 lv. Paulus (zwei Teile, 
erster Teil von M. A. Bauck) 1792 iv. v, Davids Klage am 
Hermon nach dem 42. Psalm 1793 

Von 1793 an hat v. Königslöw nichts Neues mehr geschaffen, 
sondern ältere Werke wiederholt: 1793'v 1739 1794n 
wahrscheinlich aus einer verlorengegangenen ältern Abend- 
musik (oder von einem fremden Komponisten; Choräle 
fehlen!), 1794 >v 1734 i, 1794 V ^ 178g iii, 1795 i. ii ^ 1771 
(Bruchstücke), 1795 >v (v?) 1784 ii, 1793 in ^ 1771 in, 
1794 IV 1784 IN, 1797 i ^ 4785 i, 1797 in ^ 1784 iv, 
1797 IV ^ 1771 IV, 1300 i -- 1785 iv, 1801 i" ^ 1787 m, 
1801 IV ^ 1786 IV, 1801 v ^ 1733 v, 1302 iv -- 1787 iv, 
1802 V ^ 1786 V, 1806 V ^ 1787 V, 1806 1781, 1808 ^ 1781, 
1810 -- 1782. 

Z. Lskt und Musik 

Die Lübecker Stadtbibliothek bewahrt'") die gedruckten 
Textbücher der Abendmusiken von 1707—29, 1736—43, 1745, 
1748—51, 1754, 1764, 1782, 1787-90, 1793-97, 1801—2, 
1804—6, 1808, 1810. In der Landesbibliothek Schwerin be- 

Lub. 4° 8803. 
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finden sich 1752 und 1753. Die Königliche Bibliothek in Brüssel 
hat aus dem Nachlaß von Fetis erworben: 1749—50, 1752—56, 
1761—62, 1766—72, 1774, 1776, 1769—80. Im ganzen sind also, 
die Dubletten abgerechnet, 82 Textbücher erhalten. Eine Ver- 
vollständigung des Besitzes der Lübecker Stadtbibliothek wurde 
schon 1753 versucht. Am 1. Dezember dieses Jahres brachten die 
Lübeckischen Anzeigen folgende Aufforderung: „Einige gute 
Freunde sind gesonnen, für die hiesige öffentliche Bibliothek eine 
vollständige Sammlung aller der Texte zu besorgen, die bei den 
Abendmusiken öffentlich sind aufgeführt worden. Sie ersuchen 
alle Beförderer solcher Absichten, ihnen dasjenige, was sie von 
diesen Texten überflüssig besitzen oder sonst ohne Beschwerde 
entbehren können, zukommen zu lassen. Insbesondere werden 
alle die Stücke höchst angenehm sein, die vor 1685 gedruckt sind. 
Ferner fehlen von den Jahren 1686, 1689—93, 1695-—98, 1700, 
1701, 1704, 1705, 1731, 1745 die Texte." Dieser Aufruf scheint 
ohne Erfolg geblieben zu sein. Auch eine günstige Gelegenheit, 
die sich wenige Jahre später zeigte, ist leider nicht ausgenutzt 
worden: Am 23. September 1758 bot jemand eine Kollektion 
von 75 Abendmusiktexten zum Kauf an: 1677, 1678, 1683—86, 
1688, 1689, 1691—1704, 1706—57. 

Sämtliche Texte sind in Lübeck gedruckt worden, wobei in 
chronologischer Folge nachstehende Firmen tätig waren: Moritz 
Schmalhertz, Samuel Struck, Johann Mkolaus Thun, Christian 
Heinrich Millers, Johann Nikolaus Green, Johann Daniel Fuchs, 
Johann Hinrich Borchers^^). 

Die Texte der fünf Abendmusiken eines Jahres sind immer 
in einem Heft vereinigt. Das Format bleibt die ganze Zeit hin- 
durch das gleiche: 4°, 15 x 20 cm. Für die Titelblätter ist teil- 
weise Rotdruck verwandt worden. Auf demselben sind die Namen 
der Dichter in der Regel nicht angegeben. Vereinzelt werden sie 
am Schluß des häufig vorangestellten Vorworts genannt, manch- 
mal allerdings nur mit den Anfangsbuchstaben. Literarische 
Quellen für die Feststellung sind selten^^). Bei mehreren Texten 
geht die Verfasserschaft aus Bemerkungen im Vorwort, aus 

über diese Drucker s. die Festschrift zum 25jährigen Jubiläum der 
Lübecker Buchdruckerinnung 1924. Lub. 4" 8398. Ein Titelblatt s. Abbildung 6. 

Henr. v. Seelen, Ath. Lub. Ill 169—178. 
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Hinweisen in den Lübeckischen Anzeigen hervor; endlich kommen 
für diesen Zweck stilkritische Vergleichungen der Texte in Betracht. 
Daß aber bei den hieraus gezogenen Schlüssen Vorsicht geboten 
erscheint, zeigt das Vorwort des Textbuches für 1720. Hier sagt 
der Versasser v. Holten: „Sollte die Schreibart nicht wie die vorige 
gefallen, fo muß nur meine Schwachheit gestehen: daß ich mich 
durch eine wohlvermutete Censur habe abschrecken lassen, welche 
mich beschuldiget, daß ich dem Versertiger der ersten Abendmusiken 
mehrere Annehmlichkeiten abgeborget, als mir anständlich ge- 
wesen. Damit man nun anch sehen möge, daß mich nicht meine 
Armut dazu getrieben, die Feder mit fremdem Honig zu netzen, 
sondern, daß es nur zu dem Ende geschehen, daß ich mich dieses 
so geistreichen Styli gewöhnen möchte, so habe ich dieses Mal 
meinen eigenen Einsällen Gehör gegeben." Als gesicherte Er- 
gebnisse der oft recht schwierigen Nachforschungen über die Dichter, 
ihren Lebenslauf und die ihnen zuzuschreibenden Abendmusiken 
können folgende Mitteilungen gelten: 

Andreas Lange wurde 1680 in Lübeck geboren. Vater 
und Großvater wirkten hier als Kaufleute; der Urgroßvater war 
in Rostock ansässig. Andreas Lange besuchte die Lateinschule 
seiner Vaterstadt, studierte Jura in Helmstedt und Leipzig, erwarb 
in seiner Wissenschaft die Doktorwürde und ließ sich dann als 
Rechtsanwalt in Lübeck nieder, wo er schon 1713 starb. Er dichtete 
die Abendmusiktexte derJahre 1707—13, wahrscheinlich auch 1714^^) 

über Johann Friedrich v. Holten lassen sich biographische 
Daten nur sehr Mckenhaft zusammenbringen. 1717 war er schon 
in Lübeck. Seine Tätigkeit als Prokurator am Obergericht^^) 
umfaßt wahrscheinlich die Jahre 1728—43. 1743 richtete er an 
den Rat das Gesuch, ihm wegen zunehmender Leibesschwachheit 
seinen Stiefsohn Johann Adolf Laban cum spe succeäencki zu 
substituieren. Noch 1746 vertrat er bei einer Taufe Patenstelle. 
Sein Tod muß vor 1750 erfolgt sein. Seine Verskunst, die bei 

Vgl. Vorwort zu 1727. Auf dem in der Lüb. Stadtbibl. aufgehängten, 
auf Leinewand gemalten Brustbild (Abbildung 7) wird Lange als „poets nulli 
8ecunäu8" gerühmt. 

") Das Niedergericht entschied in erster, das Obergericht in zweiter Instanz. 
Die Prokuratoren waren Advokaten und zugleich Richter. Als letztere fungierten 
sie bei Sachen, in denen sie nicht als Anwälte tätig waren. 
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Hochzeiten, Trauerfeiern, Jahresfesten gern in Anspruch ge- 
nommen wurde und in einer größeren Anzahl von Gelegenheits- 
dichtungen auf unsere Zeit gekommen ist, tritt am ernsthaftesten 
in den Abendmusiktexten in die Erscheinung. Sie umfassen die 
Jahre 1718—29, 1735—38. 1727 verursachte eine „so unverhoffte 
als unumgängliche Notwendigkeit", für die Abendmusiken nicht 
wie sonst eine völlig neue Dichtung zu bieten, sondern Anleihen 
bei älteren Werken zu machen, v. Holten hat den Text aus den 
Abendmusiken von 1709, 1710,1711, 1713, 1714 zusammengestellt 
und nur hin und wieder wegen des Zusammenhanges (der 
„Connexion") einzelne Rezitativzeilen und einige Arien hinzugetan. 

Michael Christoph Brandenburg, aus Boizenburg ge- 
bürtig, hielt sich 1716 und 1717 in Lüneburg auf, wirkte als Pastor 
im Lauenburgischen (1722—35 in Sterley, 1735—53 in Grönau, 
von 1753 an in Sandesneben), wurde 1744 zum Assessor des 
lauenburgischen Konsistoriums ernannt, starb 1766^°). Von 
seinen Abendmusiktexten (1716, 1717, 1739, 1742, 1743, s1752^) 
hebt Johann Adolf Scheibe den „Belsazar" (1739) als ein „sehr 
schönes Stück" hervor und widmet ihm in seinem „Critischen 
Musikus" eine eingehende Besprechung^^). Er charakterisiert die 
Poesie als „rein, natürlich fließend und nach der B.eschaffenheit 
der Begebenheiten und Gemütsbewegungen feurig und stark 
und zugleich zur Musik überaus geschickt." Die beiden frühesten 
Abendrnusikdichtungen Brandenburgs (1716, 1717) gelangten 
später in der „Poesie der Nieder-Sachsen" (Hamburg, 1725—38) 
nochmals zum Abdruck. In den verschiedenen Teilen dieses von 
Christian Friedrich Weichmann herausgegebenen periodischen 
Sammelwerks finden sich außerdem eine Kantate, einige Oden 
und Lieder, Umdichtungen von Bibeltexten, Übersetzungen sowie 
zahlreiche Gelegenheitsdichtungen (Glückwünsche zu Hochzeiten, 
Geburten, Geburtstagen, Promotionen, Trauergedichte) von 
Brandenburg. Der fünfte Teil der „Poesie der Nieder-Sachsen" 
(1738) ist ihm ganz gewidmet. In dem Widmungsgedicht nennt 
Professor I. P. Kohl den Dichter „berühmtes Haupt, das der 
Lorbeer längst umlaubt", „unsrer Zeiten Preis und Zier." 

Joh. Friedr. Burmester, Beiträge zur Kirchengeschichte des Herzog- 
tums Lauenburg. 2. Aufl. von Joh. Aug. Amann. Ratzeburg 1882. S. 90,123. 

'«) s. u. S. 52. 
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KarlHeinrich Langewurde 1703 in Juliusburg in Schlesien 
geboren. Sein Vater war Küchen- und Kellermeister der Herzogin 
von Bernstadt-Juliusburg. Er ließ den Sohn zunächst die ftrstliche 
Stadtschule in Juliusburg, dann die Oberklassen des Gymnasiums 
in Breslau besuchen. Das in Jena absolvierte Universitätsstudium 
war, obgleich auf den Lehrberuf abzielend, nach damaliger Ord- 
nung vorwiegend ein theologisches. Karl Heinrich Lange erwarb 
1725 die Würde eines Magisters, wurde 1728 nach Lübeck an die 
Katharinenschule berufen, rückte 1739 zum Konrektor auf und 
starb 1753. Sein Bildnis (Kupferstich) bewahrt das Lübecker 
St.-Annen-Museum. In seinen Mußestunden sich mit Eifer und 
Geschick der Poesie widmend, veröffentlichte er 1731 100 geistliche 
Oden und schrieb die von keinem Geringeren als Gottsched 
gelobten Abendmusiktexte für 1744, 1748—51 sowie nach einer 
Bemerkung im Vorwort von 1748 noch für zwei frühere Jahre 
(1746, 1747?). 

Christian August Förtsch, geboren 1731 in Lübeck, wo 
sein Vater als Prokurator am Niedergericht^') tätig war, wurde 
1753 in Helmstedt zum Dr. meä. promoviert, praktizierte dann 
als Arzt in seiner Vaterstadt, wo er 1785 starb. Zu den Abend- 
musiken von 1762, 1764,1766—69, 1781—82 dichtete er die Texte. 

Georg Hermann Richertz erhielt seine erste Schulbildung 
in seiner Vaterstadt BüHow, wo er 1716 als Sohn des dortigen 
Pastors und Pröpsten geboren wurde, brachte sie auf dem Katha- 
rineum in Lübeck zum Abschluß, studierte Theologie in Rostock, 
wurde 1739 zum Prediger an St. Jakobi in Lübeck, 1746 zum 
sHaupt-s Pastor derselben Kirche, 1759 zum Senior des lübeckischen 
geistlichen Ministeriums erwählt und starb am 6. Juni 1767. 
Sein Bild (Epitaphium) hängt an einem Pfeiler der Jakobikirche, 
an der er fast 30 Jahre amtierte. Zwei Abendmusiktexte (1760, 
1765) haben ihn zum Verfasser. 

Johann Daniel Overbeck entstammte ebenfalls einem 
Pfarrhause, dem zu Rethem an der Aller, wo er 1715 geboren 
wurde. Schon der Großvater gehörte dem geistlichen Stande an; 
der Urgroßvater war Kaufmann in Lüneburg. Pastor Overbeck 
in Rethem hatte bei geringem Einkommen eine sehr zahlreiche 
Familie zu versorgen. Er begrüßte es daher als willkommene 

s. o. S. 4S Anmerkung 74. 
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Hilfe, daß sein Sohn Johann Daniel Aufnahme bei einem Ver- 
wandten in Lübeck fand und hier feine Schulbildung auf dem 
Katharineum abschließen konnte, wofür er die Verpflichtung über- 
nahm, den Kindern des Hauses Privatunterricht zu erteilen. Er 
bezog dann die Universität Helmstedt, hörte hier außer theologischen 
philosophische, mathematische und naturwissenschaftliche Vor- 
lesungen, trieb eifrig Sprachstudien und bUdete sich außerdem im 
Gesang und in der Instrumentalmusik aus (Klavier, auch Geige 
und Flöte). 1743 erhielt er das Konrektorrat in Quedlinburg, 
ein Jahr später das Subrektorat in Lübeck, rückte hier später zum 
Konrektor und 1763 zum Rektor auf. Er konnte nicht nur 1793 
sein fünfzigjähriges Lehrerjubiläum feiern, bei welcher Gelegenheit 
die Universität Kiel ihn durch Verleihung der phllosophisch- 
theologischen Doktorwürde ehrte, sondern darüber hinaus sein Amt 
bis 1795 weiter verwalten. Im Ruhestände waren ihm dann noch 
sieben Jahre beschieden; er starb 1802. Als Schüler des Katha- 
rineums hatte er dem Sängerchor angehört. Wiederholt nahm er 
zu musikalischen Fragen öffentlich Stellung (1754 in der Lübeck. 
Fama, 1786 in den Lübeck. Anzeigen). Seine Gesichtszüge sind 
der Nachwelt auf einer Medaille (Stadtbibliothek) überliefert 
worden. Aus vier Abendmusiktexten (1753—54, 1756—57) 
spricht ein freundliches poettsches Talent; größeren Dichterruhm 
hat sein Neffe Christian Adolf dem Namen Overbeck erworben. 

Friedrich Daniel Behn wurde 1734 in Lübeck als Sohn 
des 1757 verstorbenen Mandatars am Niedergericht Paul Friedrich 
Behn geboren. Sein poettsches Talent erfuhr schon in der Schule, 
dem Lübecker Katharineum, Anregung und Förderung durch 
einen seiner Lehrer, den oben als Dichter von Abendmusiken 
erwähnten Konrektor Karl Heinrich Lange und durch einen gleich- 
altrigen, gleichstrebenden, eng befreundeten Mitschüler, Balthasar 
Münter. Beide Jünglinge bezogen 1754 die Universität Jena, 
widmeten sich dem Studium der Theologie und Philosophie, 
erwarben die Würde eines Magisters und eines Adjunkten der 
philosophischen Fakultät, begannen Vorlesungen zu halten und 
pflegten in der „Deutschen Gesellschaft" mit Eifer und Liebe die 
Dichtkunst weiter. 1763 wurde Behn vom Senat seiner Vaterstadt 
als Subrektor an das Katharineum berufen, 1779 zum Konrektor 
und 1799 zum Rektor befördert. 1771 dichtete er den Abendmusik- 
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text „Die Hirten auf dem bethlehemitischen Felde". Sein Tod 
fällt in das Jahr 1804^«) Zwei größere Gedichte aus feiner 
Schulzeit: „llber die Landlust" und „Das tugendhafte Ver- 
gnügen einer vernünftigen Gesellschaft" wurden 1754 gedruckt. 
Sein Freund Münter hatte Jena schon drei Jahre vor ihm ver- 
lassen. Er folgte 1760 einem Ruf als Hofdiakonus und Waisenhaus- 
prediger nach Gotha, ging 1763 als Superintendent nach Tonna 
und wirkte von 1765 bis zu seinem 1793 erfolgten Tode als erster 
Prediger der deutschen St.-Petri-Gemeinde in Kopenhagen. 
Hier lenkten Klopstock und Cramer sein Talent auf das Gebiet der 
geistlichen Liederdichtung, auf dem er zu den Bedeutendsten seiner- 
zeit gehört kzwei Sammlungen, 1772 und 1774^^). Vorher hatte 
er zahlreiche Texte zu Kirchenkantaten veröffentlicht (3 Samm- 
lungen, 1761, 1762, 1769). Auch an den Lübecker Abendmusiken 
beteiligte er sich mit einem Werk („Absolon" 1761). 

Johann Wilhelm Cornelius v. Königslöw fand für einen Tell 
seiner Abendmusiken (1787—89) einen verständnisvollen Text- 
dichter in seinem BruderJohannBen ediktJak ob v. Königslöw 
(geboren 1754 in Hamburg, 1785 Pastor in Grambow bei Rehna, 
1787 in Holtors im jetzigen Regierungsbezirk Lüneburg, f 1841). 

Die Verfasser der Abendmusiktexte werden nicht beanspruchen 
können, unter die hervorragenden Dichter gerechnet zu werden. 
In den Handbüchern der Literaturgeschichte, auch den umfang- 
reichsten, sucht man ihre Namen vergeblich. Selbst die ausführlichen 
Spezialabhandlungen über die Literatur des 18. Jahrhunderts 
erwähnen sie nicht. Dennoch wird man bei unbefangener Prüfung 
ihren Schöpfungen poetischen Wert nicht absprechen können. 
Freilich sind sie ungleich; schwache Stücke laufen mit unter; Flach- 
heiten und Geschmacklosigkeiten, bombastische Übertreibungen^o) 
müssen in Kauf genommen werden. Aber welche, denselben oder 

Seine eigenhändig geschriebene, bis zum Jahre 1763 reichende Auto- 
biographie s. 6. O. 314 der Lüb. Stadtbibliothek. Sein Bild hängt in der Aula 
des Katharineums zu Lübeck. 

") E. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesanges Bd. 6, 
3. Ausl. Stuttgart 1869 S. 348—356. 

„Verfolgung muß die Seife sein, soll sich die Unschuld waschen" (1720). 
„Aller Zucker, aller Most, aller Honig, der zu finden in den Klüften, in den 
Gründen, Nektartrank und Himmelskost, aller angenehme Wein, ja die Süßig- 
keiten alle können nur wie bittre Galle, Kind, bei deinem Namen sein" (1707). 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, 1, 4 
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ähnlichen Zwecken dienenden Dichtungen des gleichen Zeitraums 
sind von diesen Schwächen srei? Im ganzen können die Lübecker 
Abendmusiken den Vergleich mit den Dichtungen der Kantaten, 
Passionen und Oratorien I. S. Bachs wohl aushalten. Jedenfalls 
entsprechen sie der künstlerischen Auffassung ihrer Zeit und sind 
im allgemeinen wohl geeignet, die Phantasie der Komponisten 
zu eindrucksvollen Rezitativen, Arien, Chören anzuregen. 

Die von Schieferdecker und I. P. Kuntzen geschaffenen 
Abendmusik-Kompositionen sind sämtlich verlorengegangen; von 

Ad. K. Kuntzen und v. Königslöw hat sich eine größere Anzahl 
autographer Partituren erhalten: 1757—64, 1769, 1771, 1781 
bis 1792, 1793 Die Partitur von 1758 ist nach Berlin ver- 
sprengt worden»^); alle übrigen besitzt die Lübecker Stadt- 
bibliothek«^). Hier finden sich auch die meisten der von 1789 an 
in den Rahmen der Abendmusiken aufgenommenen Kompositionen 
anderer Tonsetzer in gedruckten oder handschriftlichen Partituren««). 

Die Stoffe der Abendmusiken sind weit überwiegend dem 
Alten Testament entnommen. Es wird aber häufig versucht, die 
handelnden Personen und die Ereignisse in symbolische Be- 
ziehungen zum Neuen Testament, zu Christus, zu seyen. Die 
Durchführung dieser Idee, die sich öfters schon in den umständlichen 
Titeln ankündigt (vgl. 1710, 1712, 1713, 1714, 1719), führt 
vielfach zu gesuchten, künstlichen Kombinationen. Am Ende des 
fünften, für den letzten Adventssonntag bestimmten Teils des 
Oratoriums „David" (1718) gibt die Nähe des Weihnachtsfestes 

Darin glaubt Hermann Kretzschmar (Führer durch den Konzertsaal I I 
3. Aufl. S. S8 f.) einen Beweis sür den weitreichenden Einsluß der Musik Kuntzens 
erblicken zu können. Er hat eine Nottz aus der Innenseite des Deckels der Partttur 
übersehen, welche lautet: „Pölchau Lübeck 1820. Von Kunzens Schüler und 
Nachsolger im Amte, dem Organisten v. Königslöw erhalten." Der bekannte 
Sammler Georg Pölchau ist also aus der Suche nach alten Musikalien auch in 
Lübeck gewesen und hat hier die Abendmusikpartitur erworben. Aus seinem 
Nachlaß ging sie dann 1836 mit zahlreichen andern Werken in den Besitz der 
Königlichen Bibliothek (jetzt Preußische Staatsbibliothek) über. 

«-) Mus.-^ 16S», 159, 187, 160,188, 191,189, 190,161,162,163,161,165, 
166,167,168,169» d, i7y, 171,172,178,219. Eine Parttturseite s.Wbildung 8. 

°b) I. H. Rolle: Tod Abels, Thirza, Abraham aus Moria, Lazarus, Mehala, 
Kraus: Die Schöpfung, Schulz: Matta und Johannes, Hymne „Gott Jehovah", 
Bauck: Zeit und Ewigkeit, Westenholz: Die Hirten bei der Krippe, Fr. L. Am. 
Kunzen: Hallelujah der Schöpfung, Zumsteeg, Kantaten. 



61 

Veranlassung zu einer überraschenden, kühnen Modulation: 
Nach einem Salomo gewidmeten Chor wird auf den, der auch von 

! David abstammt, den Heiland in der Krippe zu Bethlehem hin- 
r gewiesen und dann die Abendmusik mit dem Chorchoral „In 
I cluici subilo" abgeschlossen. Die Weihnachtsgeschichte ist nur 

viermal (1707, 1745, 1771, 1788) als Abendmusik bearbeitet 
worden. Die im Vorwort 1745 und 1788 ausgesprochene Ansicht, 

t die Abendmusiken seien zur „gottseligen Vorbereitung" auf das 
' Weihnachtsfest gestiftet worden, läßt sich nicht aufrechterhalten^^). 

Die Entstehung der Abendmusiken vollzog sich unter ganz anderen 
^ Voraussetzungen^^). Die spätere Festlegung auf die fünf Sonn- 
! tage vor Weihnachten führte dann ganz natürlich zur Rücksicht- 

nahme auf das nahe Fest. Wenn der Dichter der Abendmusik 
von 1742 meint, die Betrachtung der Buße Davids sei die beste 
Vorbereitung aus die Feier der Zukunft des Heilandes, so mag 
das zunächst befremdlich erscheinen. Es darf aber nicht außer 
acht gelassen werden, daß die Adventssonntage nicht nur auf den 
Jubelton „Macht hoch die Tür, die Thore weit" gestimmt sind, 
sondern auch den Mahnruf erheben: „Mit Ernst, v Menschenkinder, 

: das Herz in euch bestellt." 
S In die Abendmusiken sind regelmäßig Bibelsprüche betrach- 
j tenden Inhalts, zumeist für den Chor, felten für Einzelgesang 
s bestimmt, eingelegt. Für die Darstellung der Handlung wird 

jedoch das unveränderte Schriftwort nur in den ersten Jahren 
(1707, 1708, 1709), und auch hier nur in beschränktem Umfange 

! benutzt. Im übrigen bieten die Verfasser eine in gereimte Vers- 
! form gebrachte Umdichtung, und da der Stoff für fünf Abende 

reichen muß, sind sie genötigt, den oft knappen biblischen Bericht 
breit auszumalen, ja ihn durch frei erfundene Personen und 
eingeschobene Episoden zu erweitern. Erst gegen Ende des Jahr- 
hunderts brach man mit diesem Prinzip der Streckung des Stoffes, 

j Im Vorwort des Textbuches von 1788 sagt der Verfasser, er habe, 
- da der Inhalt (Rettung des Kindes Moses) sich nicht ohne Zwang 
s auf mehr als drei Abteilungen ausdehnen ließ, für die beiden 

letzten Abende ein besonderes Gedicht entworsen. 

Die gleiche irrtümliche Meinung Matthesons (Bollk. Capellmeister 1739 
S. 216) wurde schon von Ruetz (1752 S. 46) zurückgewiesen. 

°°) s. o. S. 4 fs. 
4» 
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Die Abendmusiken werden auf den Titelblättern der gedruckten 
Textbücher und der handschriftlichen Partituren ausdrücklich als 
Oratorien bezeichnet. Als seit 1788 an die Stelle eines großen, 
einheitlichen, fünfteiligen Werkes eine Folge von kleineren Stücken 
trat, wurden diese im Textbuch unter dem Kollektivtitel „Geistliche 
Singgedichte" zusammengefaßt. Die Komponisten nennen auch 
in dieser späteren Zeit ihre umfangreicheren Werke (1788, 1789, 
1791, 1792) Oratorien; die kürzeren (1788 >v 1739 i", 
1793U1, 1796 >" V, 1805'") können auf diese Bezeichnung 
weder nach ihrer Ausdehnung noch nach ihrer Anlage Anspruch 
erheben; sie tragen kantatenartiges Gepräge. 

Für das Oratorium stellt der einflußreiche, maßgebende 
Kritiker und Formalästhetiker Johann Adolf Scheibe^b) das 
Dramatische als das eigentliche Merkmal auf: „Ein Oratorium 
ist ein Singgedicht, das eine geistliche Handlung auf dramatische 
Art vorstellt. Das Oratorium muß Memal dramatisch sein, und 
es findet nicht wohl eine epische Einrichtung statt." „Ein Ora- 
torium ist durchaus nach den Regeln der dramattschen Dichtkunst 
abzufassen. Die Einheit der Handlung, der Zeit und des Ortes 
dürfen einem solchen geistlichen Drama niemals mangeln." Diese 
Forderungen, bei denen Scheibe sich auf die Theorien feines 
Lehrers, des Kunftdiktators Gottfched stützt«^), wurde von den 
Textdichtern der Lübecker Abendmufiken als maßgebend anerkannt 
und durchgeführt. Darüber macht Gottfched«») eine interefsante 
Feststellung: „In Lübeck find feit dem Anfang diefes Jahrhunderts 
jährlich geiftliche Singspiele abgesungen, aber nicht dramatisch 
vorgestellt worden." Scheibe hebt in seiner Besprechung des 
Belsazar von Brandenburg (1739) hervor: „Die Ausführung ist 
vollkommen den dramatifchen Regeln gemäß," und der Dichter 
diefes Textes betont, er habe die Regeln von der Einheit des 
Ortes, der Zeit und der Haupthandlung genau beachtet. Zwei 
Jahre fpäter sagt er«°): „Man hat vor etlichen Jahren angefangen, 
die Abendmusiken etwas genauer nach den Regeln einer drama- 
tischen Dichtknnst einzurichten. Vtan hat sonderlich auf die Einheit 

s«) Kritischer Musikus 20. Stück 1737. Neue Auflage 1745. 
Versuch einer kritischen Dichtkunst 1730. 2. Aufl. 1737. 
a. a. 737. 
Vorwort zu Naboth. 
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der Haupthandlung, der Zeit und des Ortes ein aufmerksames 
Auge gehabt." Der Lübecker Kantor Kaspar Ruetz charakterisiert 
1762 die ihm nicht gerade sympathischen Abendmusiken folgender- 
maßen: „Die Abend-Musicken sind ein vollkommenes Drama per 
Musica, und es fehlet nichts weiter, als daß die Sänger agieren, 
so wäre es eine geistliche Opera. Es wird von dem Poeten eine 
Biblische Geschichte zum Grunde gelegt und nach den Regeln 
der theatralischen Dicht-Kunst ausgeführet^)." Endlich noch das 
Zeugnis eines späteren Textdichters^^): „Solche Abendmusiken 
können nicht anders als geistliche Schauspiele betrachtet werden." 
Der dramatische Charakter der Abendmusiken wird dadurch noch 
verstärkt, daß die Dichter (von 1748 ab) ein Verzeichnis der han- 
delnden Personen wie auf einem Theaterzettel voranstellen und 
szenische Bemerkungen über die auf- und abtretenden Personen, 
über den Ort der Handlung („des Königs Zimmer mit einem 
Thron", „David, der Jthai kommen sieht", „David für sich", 
„der aus dem Gefolge geht ab" usw.) einflechten. 

In Verfolg dieser Prinzipien werden daher schon zu Anfang 
des Jahrhunderts erzählende, epische Partien grundsätzlich ver- 
mieden. Dem Lyrischen ist dagegen in den Abendmusiken ein 
breiter Raum gewährt. Die starke Betonung des Gefühlsmäßigen 
gehört überhaupt zu den hervorstehenden Eigentümlichkeiten im 
Geistesleben des 18. Jahrhunderts, wobei die sogenannte Affekten- 
lehre eine besondere Rolle spielt. Gottsched bezeichnet die Erregung 
der Affekte als den Zweck der Poesie. Die Abendmusikdichter 
heben wiederholt (1728, 1737, 1738) hervor, daß die „Materie" 
ihrer Werke einen reichen Vorrat an vielen „tenclern und aktect- 
ueu86n expre88ionen" enthalte. Die Gefühlssphäre der Abend- 
musiken liegt naturgemäß vorzugsweise in dem weiten Gebiet der 
religiösen Empfindungen und Betrachtungen; sie wurden, wie 
auf den Titelblättern besonders vermerkt steht, „zur Erbauung", 
„zur erbaulichen Betrachtung" aufgeführt. Scheibe empfiehlt 
das „Einrücken erbaulicher Betrachtungen". Demgemäß wird 
die äußere Handlung in ihrem Verlauf mit einer reichen Guirlande 
subjektiver Stimmungen durchflochten. Dabei wurde die drama- 
tische Form wenigstens äußerlich gewahrt. Die den einzelnen 

Widerlegte Vorurteile II S. 44. 
"> Förtsch 1768. 
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Ereignissen sich anschließenden erbaulichen Betrachtungen und 
Gesühlsergüsse wurden besonderen Personen in den Mund gelegt. 
Frellich sind es nur Scheingestalten, die an dem Dialog teilnehmen: 
Personisikationen abstrakter Begriffe, allegorische Figuren. 
Meistens erscheint in dieser Rolle (wie in Bachs Matthäus-Passion) 
die „gläubige Seele", seltener die „Gott liebende Seele", ver- 
einzelt „die Gottesfurcht", „die Wahrheit". Die allegorischen 
Personen treten übrigens nur in den Abendmusiken der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts auf. Ein vereinzelter Nachklang 
findet sich 1764: Am Schluß jeder Abteilung bringt „der Christ" 
seine Betrachtungen über das Vorhergegangene. 

Nicht nur Ginzelsttmmen dienen als Dolmetscher der religiösen 
Empfindungen, welche die dramatisch bewegte Handlung erweckt, 
auch der Chor wird im gleichen Sinne verwandt und hat also, 
worauf schon Scheibe hinweist, in den Abendmusiken eine ähnliche 
Aufgabe wie in der Tragödie des klassischen Altertums. 

Die dem Gesangbuch, freier Dichtung, der Bibel entnommenen 
lyrischen Einlagen der Abendmusiken sind musikalisch in die Form 
der Arie, der Choralbearbeitung, des Chorsatzes gekleidet. 

Durch die eingeflochtenen erbaulichen Betrachtungen wird 
der kirchliche Charakter der Abendmusiken verstärkt. In schroffem 
Gegensatz dazu begegnen wiederholt auf den Einfluß der Oper 
zurückzuführende weltliche Partien. Die breit ausgemalten, schon 
in dem kurzen biblischen Bericht sehr heiklen Szenen zwischen 
Lot und seinen Töchtern in dem Untergang Sodoms und Gomorrä 
(1721) durchweht eine schwüle erotische Atmosphäre. Scheibe 
tadelt Brandenburg, er sei in seinem Belsazar (1739) in den 
Liebes- und Trinkszenen zu weit gegangen und habe die Eigen- 
schaften eines in der Kirche aufzuführenden geistlichen Sing- 
gedichtes überschritten. 1764 hat sich der Superintendent über die 
in der Abendmusik („Der verlorene Sohn") vorkommenden 
„Liebes-Spiel und Sauf-Arien doliret." 

Die Abendmusiken haben in der Regel keine Ouvertüre. In 
den Textbüchern der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts finden sich 
darüber keine Angaben; in den von 1757 an erhaltenen Partituren 
begegnen nur vereinzelt (1759, 1781) besondere, abgeschlossene, 
selbständige Orchestereinleitungen, die bei dem unmittelbaren 
Anschluß der Abendmusiken an den Nachmittagsgottesdienst im 
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allgemeinen nicht erforderlich sein mochten. Die Sinfonia, die 
Kuntzen 1759 seiner Judith voranstellt, besteht aus drei Sätzen. 
Der erste, ein zweiteiliges Allegro, wird als dritter wiederholt; 
der Mittelsatz ist ein schwächer instrunrenttertes Andante. In der 
„Verheiratung des jungen Tobias" (1781) sind der erste und 
stufte Teil ohne Vorspiel, der zweite und vierte haben eine 
Sinfonia, den dritten eröffnet eine Ouvertüre. Für die musikalische 
Gestaltung der beiden Sinfonien hat das gleichbenannte Vorspiel 
von Kuntzen als Vorbild gedient; in der Ouvertüre fehlt der 
Mittelsatz. Eine einzelne, ohne nähere Bestimmung überlieferte 
Ouvertüre v. Königslöws»^), deren Kernstück eine Fuge bildet, 
läßt durch ihre Form vermuten, daß sie für eine Abendmusik 
komponiert wurde. 

Außer den instrumentalen Einleitungen der Abendmusiken 
und ihrer Teile begegnen im Verlauf vereinzelt auch andere 
selbständige Orchesterstücke: 1786 (Jojada) ein Marsch, 1791 
(Petrus) kriegerische Musik, 1788 (Rettung des Kindes Moses) 
festliche Klänge, die die Ankunft der Prinzessin ankündigen. Die 
„Hirten auf dem bethlehemitischen Felde" (1771) lassen nicht, wie 
sonst gewöhnlich in Weihnachtsoratorien und -kantaten, ein 
Pastorale, eine Hirtenmusik ertönen, sondern sie vernehmen bei 
der Botschaft des Engels von der Geburt des Heilandes eine 
himmlische Musik, eine 8intoni3 coelesta. Seiner Zeit weit 
vorauseilend, verwendet v. Königslöw das Orchester einigemal 
in ganz eigenartiger Weise im Sinne moderner Programmusik 
wie etwa Liszt in seinem Oratorium Christus: In „Tod, Auf- 
erstehung und Gericht" (1790) schildert ein Intermezzo die Auf- 
erstehung, in „Des jungen Tobias Verheiratung" (1781) ein 
längererJnstrumentalsatz das Erwachen der Liebe im Herzen Saras. 

Auch für die Geschichte der Instrumentation gewinnen die 
Abendnmsiken durch fortschrittliche Tendenzen eine gewisse Be- 
deutung. Im zweiten Teil der „Abgötterei in der Wüsten", dessen 
Aufführung Kuntzen am 24. November 1758 in den Lübeckischen 
Anzeigen ankündigte, sollten „verschiedene, nicht allzeit gebräuch- 
liche, doch aber zur Behandlung der Materie sich aller Wahr- 
scheinlichkeit nach wohl schickende Instrumente zu hören sein". 
Karl Stiehl, der die Partitur nicht einsehen konnte, erblickt darin 

>«) b-äur. Lüb. Stadtbibl. ^ 185. 
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einen Hinweis auf die Waldhörner^^). Diese kommen jedoch 
schon im ersten Teil, ja schon in der 1750 in Rostock und Schwerin 
komponierten Passionsmusik Kuntzens vor. Es handelt sich viel- 
mehr um die Klarinetten, die im allgemeinen erst später Eingang 
in das Konzertorchester fanden. Kuntzen verwendet sie in dem 
einleitenden Doppelchor, in dem er die beiden Chöre durch 
kontrastierende Begleitung voneinander abzuheben sucht: Beim 
ersten treten zum Streichquartett drei Trompeten (Clarini) und 
Pauken, beim zweiten drei Hörner und drei Klarinetten. Fagotte 
(Bassoni) und Violoncelli dienen bei Kuntzen im allgemeinen zur 
Verstärkung der Bässe, lösen sich aber doch zuweilen (1758, 1759, 
1760) vom Fundament und werden melodiebildend geführt. 
Wie die Fagotte und Violoncelli mit den Violonen, so gehen die 
Flöten und Oboen meistens unisono mit den Violinen, erhalten 
jedoch auch manchmal selbständige Aufgaben. Die Flöten sind 
durchweg die jetzt gebräuchlichen k^Iauti traversi; die alte Block- 
oder Schnabelflöte (k^Iauto a bec) kommt zuletzt in Kuntzens 
Passionsmusik von 1750 vor. Die Oboe ä'amore tritt noch 1769 
wie bei Bach in Arien als obligates Soloinstrument der Sing- 
stimme gleichberechtigt zur Seite. 

Um den Orchesterklang zu füllen und die Harmonie zu er- 
gänzen, verwenden Kuntzen und v. Königslöw, dem allgemeinen 
Gebrauch des 17. und 18. Jahrhunderts folgend, in ihren Abend- 
musiken ein Tasteninstrument. Es wird vor der Generalbaß- oder 
Continuo-Stimme in den Partituren überall, auck bei den Chören, 
als Cembalo bezeichnet. Dabei darf nicht außer acht gelassen 
werden, daß die erhaltenen Partituren sämtlich einer Zeit.ange- 
hören, in der die Generalproben der Abendmusiken mehr und 
mehr die Bedeutung der eigentlichen Aufführungen gewannen 
und in der Börse abgehalten wurden. Hier stand keine Orgel zur 
Verfügung, auch nicht in der kleinen Form des Positivs. Das 
letztere Instrument wurde für die vom Kantor im Gottesdienst 
auf dem Lettner der Marienkirche aufgeführten Kantaten aus- 
schließlich benutzt; hier ist von einem Cembalo nirgends die Rede. 
Das auf Buxtehudes Ansuchen 1678 für die Abendmusiken an- 
geschaffte Regal war 1732, beim Tode Schieferdeckers, völlig 

Die Organisten an der St.-Marien-Kirche und die Abendmusiken zu 
Lübeck S. 22. 



57 

unbrauchbar geworden. Ein neues Instrument ist aus kirchlichen 
Mitteln nach Ausweis der Rechnungs- und Protokollbücher, der 
einzigen Quellen, die bei dieser Frage herangezogen werden 
können, nicht gekauft worden. Ein Cembalo ließ sich wohl zur Not 
mittelst Winden auf den Turm und das Gewölbe der Nebenschiffe 
schaffen, konnte aber nur schwer von hier durch die enge Mauer- 
öffnung gebracht und auf einer der räumlich sehr beschränkten 
Emporen aufgestellt werden. So erheben sich trotz der bestimmten 
Angaben der Partituren, die ja aber vielleicht nur im Hinblick 
auf die Aufführungen in der Börse geschrieben wurden, allerlei 
gewichtige Zweifel, ob bei den Abendmusiken in der Kirche über- 
haupt ein klavierartiges Instrument benutzt worden ist. Daß 
man übrigens die große Orgel, in deren Nähe Sänger und Spieler 
aufgestellt waren, entgegen der allgemeinen Gepflogenheit ganz 
beiseite gelassen haben sollte (der Continuo ist ja in den Parti- 
turen auch bei den Chören mit Cembalo bezeichnet), ist nicht gut 
denkbar. 

Die Abendmusiken werden in ihrem ersten Teil wie die 
Kantaten Bachs in der Regel mit einem größeren Chorsatz er- 
öffnet; die übrigen Teile beginnen oft auch mit einem Sologesang. 
Den Abschluß der einzelnen Teile bildet fast immer ein Chor oder 
Choral. Dem Schlußchor des letzten Teils ist ein ebenfalls dem 
Chor zugewiesener Epilog angehängt, der ohne Zusanrmenhang 
mit dem Inhalt der Abendmusik Wünsche für Lübecks Wohlfahrt, 
für Kmser und Reich, auch wohl allgemeine Empfindungen und 
Betrachtungen, Lob und Dank ausspricht. Zwei Textproben 
dieser eigenartigen, durch das ganze Jahrhundert regelmäßig 
beibehaltenen Oratiarum actio mögen hier folgen: 

„Weiche nie von unsern Gräntzen, 
Starker Gott, mit deiner Krafft; 
Laß dein Seegen uns umkräntzen, 
Schütze Rath und Bürgerschafft." (1713.) 

„Schaue vom Hinrmel mit gnädigem Blicke 
Herr, auf dein Lübeck, beschirme die Stadt! 
Kröne die Stände mit dauerndem Glücke; 
Segne den Bürger, den Lehrer, den Rat! 
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Es wachse der Glaube, der heilige Wandel! 
Es lebe die Freiheit, es blühe der Handel! 
Es daure der Friede, der alles erhält. 

Bis aus Ende der Welt! 
So preisen wir deinen hochheiligen Namen. 

Amen." (1760.) 

Die Chöre, die in den Abendmusiken einen ziemlich breiten 
Raum einnehmen, sind teils dramatische — Jsraeliten, Philister. 
Hirten usw. greifen in die Handlung ein —, teils lyrisch betrach- 
tende, denen frei gedichteter, gereimter Text oder Bibelwort 
zugrunde liegt. Oftmals erleichtert der Komponist sich und den 
Sängern die Aufgabe durch mehrfache Verwendung desselben 
Chors. Zuweilen dient der Anfangschor des ersten Teils auch als 
Einleitung des letzten; häufiger wird der Chorprolog als Schluß 
des betreffenden Teils wiederholt, v. Königslöw geht dann 
schließlich zur Aufnahme von Chören aus Werken anderer Meister 
über. Das Hallelujah aus Händels Messias erklang 1785, 1796, 
1797 als Abschluß des letzten Teils. Aus demselben Oratorium 
hat v. Königslöw noch andere Chöre entlehnt: „Ehre sei Gott" 
(1788 d), „Uns ist zum Heil ein Kind geboren" (1788b durch 
einen der Tod" (1790). Das zu seiner Zeit berühmte doppel- 
chörige Heilig von Phllipp Emanuel Bach bildet den wirkungs- 
vollen Ausklang der Abendmusik von 1786. Den Chorsatz gestalten 
Kuntzen und v. Königslöw nach den Regeln, die Scheibe 1737 im 
22. Stück seines Kritischen Musikus aufgestellt hatte: „Die Chöre 
werden selten mit Fugen und Kontrapunkten gearbeitet. Es 
geschieht bei Chören, die aus biblischen Sprüchen bestehen." 
Die Stimmen sind meistens schlicht harmonisch geführt; hier und 
da beleben kleine Imitationen die einfache Homophonie. Kuntzen 
erstrebt Abwechslung durch eingestreute Solostellen, v. Königslöw 
durch Zerlegung in Stimmgruppen: Männer- und Frauenstimmen 
singen streckenweise getrennt. Bei den Doppelchören (1758) 
unternimmt Kuntzen es nicht, die acht Stinmren zu kombinieren; 
er läßt die beiden Chöre abwechselnd singen und charakterisiert 
ihre Gegensätzlichkeit durch kontrastierende Begleitung'^), durch 
das Tongeschlecht (Dur—Moll), durch die Bewegung (der eine 
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Chor ist in Vierteln, der andere in Achteln geschrieben). Die 
Chöre sind ost ebenso angelegt wie die Arien, deren verschiedene 
Formen noch zu beschreiben sein werden, und tragen daher auch 
vielfach die Bezeichnung -^ria a tutti. Die Chöre über Bibel- 
sprüche, die nach Scheibe „mit Fugen und Kontrapunkten" ge- 
arbeitet sein sollen, bestehen bei v. Königslöw fast innner aus 
einer Fuge mit homophoner Einleitung. KunHen gibt ihnen eine 
mannigfaltigere Fassung: Kontrapunktische Stimmsührung 
wechselt mit harmonischem Satz, wobei die Reihenfolge verschieden 
ist: die fugierten Partien stehen bald am Anfang, bald in der Mitte, 
bald am Ende, fehlen auch wohl ganz. 

Will man die Abendmusiken dem allgemeinen, geschichtlich 
gewordenen Bestände musikalischer Formenarten eingliedern, so 
muß man sie ohne Zweifel, wie das ja auch von Kretzschmar und 
Schering, im 18. Jahrhundert schon von Scheibe geschehen ist, 
den Oratorien zurechnen. Sie unterscheiden sich aber von diesen 
durch die eingefügten Choräle, die sonst herkömmlich nur den für 
den Gottesdienst bestimmten Kantaten und Passionen eigen sind. 
Schering meint, v. Königslöw habe den Choral stiefnrütterlich 
behandelt und schließlich ganz zurücktreten lassen. Eine ständig 
zunehmende Vernachlässigung des Chorals läßt sich jedoch nicht 
feststellen; im allgemeinen wurde er in den letzten Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunderts in dem gleichen Umfange berücksichtigt, wie 
in den früheren. Außer Betracht müssen dabei natürlich die 
ursprünglich nicht für die Abendmusiken bestimmten, sondern nur 
aushilfsweise herangezogenen Werke anderer Komponisten bleiben. 
Bei den Chorälen der Abendmusiken ist durchweg Nummer und 
Strophe des lübeckischen Gesangbuches angegeben. Daraus 
folgert Sttehl'°), daß die Gemeinde mitgesungen habe; Kretzschmar 
und Schering schließen sich dieser Auffassung an. Bei genauer 
Prüfung erheben sich jedoch gewichtige Bedenken. Der Lübecker 
Kantör Kaspar Ruetz äußert sich^^) dieser, in der Bach-Literatur 
immer noch viel umstrittenen Frage einigermaßen unbestimmt: 
„Was die Choräle anlangt, welche bei der Figuralmusik einge- 
streuet werden, so ist es noch heutiges Tages der Gemeine so wenig 

Die Organisten an der Marienkirche und die Abendmusiken zu Lübeck 
(1886) S. 16. — Musikgeschichte der Stadt Lübeck (1891) S. 28. 
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verwehret, bei den Versen, so aus einem bekannten Liede ange- 
bracht werden, mit einzustimmen, daß dieses vielmehr löblich und 
gut zu nennen ist." Hiernach bleibt schon im Gottesdienst (Ruetz' 
Bemerkungen beziehen sich aus die Kantaten) die aktive Mit- 
wirkung der Gemeinde zweiselhast; mehr noch sicherlich in den 
Abendmusiken, die den Hörern zur rezeptiven Aufnahme als 
Konzert geboten wurden. Auf den ersten Blick scheint ja die 
Angabe von Nummer und Strophe eine Aufforderung zum Auf- 
schlagen des Gesangbuchs zu sein. Man wird aber kaum annehmen 
können, daß die Besucher der Abendmusiken außer dem vollstän- 
digen Textbuch auch noch das Gesangbuch mitnahmen; überdies 
wird der Text fast immer vollständig abgedruckt. Der Hinweis 
auf das Gesangbuch wird vielmehr in gleichem Sinne aufzufassen 
sein wie die ebenfalls regelmäßig vermerkte Schriftstelle der un- 
verändert aufgenommenen Bibeltexte: als Quellennachweis und 
Beleg für die kirchliche Grundlage. Die musikalische Form der 
Choräle und die vorgesehene Art ihrer Ausführung spricht im 
allgemeinen gegen eine Beteiligung der Gemeinde. KunHen 
und v. Königslöw haben die Choralstrophen überwiegend als 
Sologesänge gestaltet; der hinzutretende Gemeindegesang würde 
die Einzelstinrme erdrücken. Die Melodie hat, auch bei den mehr- 
stimmigen Choralbearbeitungen, nicht die schlichte Form des 
Gesang- und Choralbuchs; sie ist vielfach verändert und aft mit 
reichen, nur dem Kunstgesange zugänglichen Verzierungen ver- 
brämt. Bei mehrstimmigen Sätzen treten die Stimmen zuweilen 
nacheinander ein; im allgemeinen ist der Satz sonst nicht kontra- 
punktisch, sondern harmonisch. Die Choralzeilen schließen sich nicht 
unmittelbar aneinander, sondern werden durch längere Zwischen- 
spiele der Instrumente, die in der Regel auch die Strophen einleiten 
und abschließen, voneinander getrennt. Diese Vor-, Zwischen- 
und Nachspiele, die ihre Motive nicht der Choralmelodie entlehnen, 
nehmen nicht immer das ganze Orchester in Anspruch, sondern oft 
wie bei den Arien nur einzelne Instrumente. Eine eigenartige 
Klangwirkung erzielt Kuntzen 1768°^) durch die Verbindung einer 
Soloflöte mit gedämpften Violinen und Bratschen unter Verzicht 
auf alle Bässe. Nicht selten hat v. Königslöw, vereinzelt aber auch 
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schon Kuntzen^^) bei den Chorälen nur das Cembalo (die Orgel?) 
herangezogen, damit dieses Instrument, das sonst nur zu füllen 
und stützen hatte, zu solistischer Bedeutung erhoben und ihm statt 
der bezifferten Continuo-Skizze einen voll ausgeschriebenen Part 
gegeben. Einfache vierstirnmige Choräle, wie sie Bach häufig 
am Schluß seiner Kantaten bringt, haben in beschränkter Zahl auch 
Kuntzen und v. Königslöw für ihre Abendmusiken gesetzt. Ver- 
zierungen, Vor-, Zwischen- und Nachspiele fehlen; die Instrumente 
spielen unisono mit den Singstimmen^b). Nur hier ist ein Mitsingen 
der Gemeinde möglich. 

Die Hauptformen des Sologesangs sind in den Abendmusiken, 
wie im 18. Jahrhundert überhaupt, Rezitativ und Arie. Die Länge 
der Textzeilen und ihre Gruppierung ist im ersteren unregelmäßiger 
als in der letzteren; gereimt sind aber beide. 1789 gestaltete Joh. 
Benedikt Jakob v. Königslöw auf den Vorschlag eines Freundes 
im dritten Teil der Abendnmsik die Rezitative reimlos, „weil 
alsdann", wie der Ratgeber meinte, „der Reim in den Arien dem 
Ohre angenehmer sein würde." Es ist aber bei diesem einen 
Versuch geblieben. An ausdrucksvollen Stellen und dramatischen 
Höhepunkten steigert sich das nur vom Basso continuo begleitete 
Secco-Rezitaüv zum Accompagnato (Recitative con Accompagna- 
mento). 

Kretzschmar nennt die Arien in Kuntzens „Abgötterei in der 
Wüste" (1758) schwach. Gewiß hat die stereotype Form und die 
vielfach flache Poesie die schöpferische Fantasie der Komponisten 
nicht immer zu genialen Leistungen anzuregen vermocht; die 
Notwendigkeit, jedes Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt ein 
neues Werk zu liefern, veranlaßte oft zu eiliger Arbeit. Wir finden 

Jakobs Vermählung mit Lea 1763. 
'i) Der Komponist hat sich in der Regel nicht die unnötige Mühe gemacht, 

in der Partitur die Jnstrumentalstimmen besonders auszuschreiben, sondern sich 
mit dem Hinweis „Oli 8tromenti con i voci" begnügt, zuweilen sogar diese Be- 
merkung als selbstverständlich absichtlich oder versehentlich fortgelassen. Eine 
Orchesterbegleitung ist aber überall beabsichtigt; eine ^-cappells-Ausführung der 
Choräle, wie sie Kretzschmar in seiner Besprechung von Kuntzens „Abgötterei in der 
Wüste" von 1758 annimmt (Führer durch den Konzertsaal l l. Abteilung Band I I. 
3. Ausl. s1915) S. 99) und als eine Huldigung an das Institut der Kurrende 
erklärt, kommt nicht in Frage. 
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daher beim Durchblättern der Partituren manche konventionellen, 
schablonenhaften, aber doch auch manche wirklich bedeutenden 
Stücke. Die große, vom Streichorchester, drei Trompeten und 
Pauken begleitete Arie des Moses 

„Dort rollte der Donner mit schmetterndem Knallen, 
Posaunen ertönten mit dröhnendem Schallen; 
Das Feuer schoß fürchterlich glühende Ballen, 
Es rauchte der Berg" 

in der von Kretzfchmar besprochenen Abendmusik und die nahe 
verwandte, ähnlich instrumentierte nach dem Fall Goliaths (1762), 
ebenfalls von einer Baßstimme gefangen („Es fällt ein Baum, 
vom Sturm herabgerissen"), haben Züge von Händelfcher Kraft; 
in starkem Gegenfatz dazu deutet die Sopran-Arie „Höchster, Dir 
opfern die kindlichen Triebe auch die Liebe" (1758) in ihrer weichen 
Melodie auf Mozart hin. Die ältere, im 17. Jahrhundert aus- 
geblldete Strophenarie mit Jnstrumental-Ritornellen, in den 
Abendmusiken von 1707 bis 1713 noch ziemlich häufig, kommt 
1714—29 nur noch vereinzelt vor, um dann ganz gU verschwinden. 
In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts feiert fie dann 
ihre Auferstehung. Das gefchah offenbar unter dem Einfluß des 
von Johann Abraham Peter Schulz und anderen gefchaffenen 
volkstümlichen Liedes, wie denn v. Königslöw die strophifchen 
Sologesänge seiner Abendmusiken öfters Lieder nennt, 1781 sogar 
zwei Nummern nach Text und Melodie bekannten Liedersamm- 
lungen entlehnt („Gute Nacht! und fröhlich Leben" (von Matthias 
Claudius 1778), „Fallet nieder, Gott ist treu") und 1787 einen 
„Rundgefang", eine damals beliebte Form des weltlichen Solo- 
liedes mit Chorrefrain einfügt. Die Bezeichnung „Lied" wechfelt 
bei v. Königslöw zuweilen ohne erkennbaren Unterfchied mit 
„Ode". Diefer Name kommt für mehrftrophige Arien kleiner 
Form fchon 1743 und 1759 vor. Die Strophen werden hier 
von demselben Solisten oder abwechselnd von verschiedenen 
Einzelstimmen vorgetragen, auch wohl, wie später bei v. Königs- 
löw, mit einem Tutti abgeschlossen. In der Abendmusik von 1760 
finden wir eine mehrftrophige Aria Siclliana im '/g Takt. 

Neben die ältere Strophenarie tritt in den Abendrnusiken 
schon im Anfang des 18. Jahrhunderts die aus der Oper über- 
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nommene große, dreiteilige sogenannte Da Capo-Arie, die dann, 
wie im Oratorium überhaupt und in der Kantate nach und nach 
die Alleinherrschaft gewinnt. Ihr Mittelteil kontrastiert nicht nur 
wie gewöhnlich durch andere Tonart, sondern manchmal (1783, 
1785) auch noch durch neue Taktart und abweichendes Tempo. 
Der dritte Teil erscheint zuweilen (1760, 1781,1782) in verkürzter 
und veränderter Form. In der Regel ist er aber dem ersten völlig 
gleich und wird meistens nicht ausgeschrieben; sondern ein D.C. 
weist auf den Anfang zurück. Eine eigentümliche, sowohl bei 
KunHen wie bei v. Königslöw häufig anzutreffende Arienform 
hat nicht drei, sondern zwei Teile. Beide sind mit Wiederholung 
zu singen; der erste schließt in der Domincmttonart. Manchmal 
wird als eine Art verkürztes Da Capo am Schluß die Instrumental- 
einleitung des ersten Teils wiederholt. Die Arien stellen durch die 
Koloraturen und Verzierungen (Vorschläge, Doppelschläge, Prall- 
triller, Triller), mit denen sie reichlich ausgestattet sind, gesangs- 
technisch erhebliche Anforderungen. Wie in den Kantaten I. S. 
Bachs, so ist auch in den Abendmusiken KunHens und v. Königslöws 
die Arie mit obligatem Soloinstrument eine häufig benutzte Kunst- 
form. Bevorzugt wird dabei in erster Linie die Violine, nächst ihr 
die Oboe. Seltener begegnen Flöte (1758), Fagott (1759, 1769). 
Zuweilen duettieren zwei Instrumente: Oboe und Fagott (1759), 
Violine und Violoncello (1769), zwei Violinen (1788"). Der 
Name Kantate ist ja zuerst für ausgedehntere, in freier Form 
abwechselnd arienartig und rezitativisch gehaltene Sologesänge in 
Gebrauch gekommen. Kantaten dieser Art hat noch Schieferdecker 
zu Anfang des 18. Jahrhunderts in seinen Abendmusiken geboten, 
darunter den von der Harfe begleiteten, aus Psalmenversen 
gebildeten Gesang Davids vor Saul (1714), seine Klage um 
Jonathan (1714), um Absalon (1719). 

Endlich sind als Form des Sologesangs noch das Arioso und 
die Cavata zu nennen. Das Arioso ist nach Gottsched „eine mittlere 
Art, zwischen Arie und Rezitativ". Ob Schieferdecker und Johann 
Paul Kuntzen, in deren Abendmusiken es sich öfters findet, es so 
behandelt haben, rnuß dahingestellt bleiben, da ihre Kompositionen 
nicht mehr vorhanden sind. Bei ihren beiden Nachfolgern ist das 
Arioso oft von der Cavata nicht zu unterscheiden. Diese hat im 
Gegensatz zur Arie eine gedrängtere, nicht dreiteilige Form. Sie 
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ist nach Inhalt und Ausdruck nicht immer lyrisch getragen, sondern 
auch (1785, 1786) dramatisch bewegt. 

Die solistischen Ensemble-Gesänge, Duette, Terzette, Quar- 
tette, denen während des ganzen 18. Jahrhunderts in den Abend- 
musiken Raum gewährt ist, sind ebenso gebaut wie die Arien und 
werden daher auch häusig ^ria a 2, 3, 4 genannt. 

Die Abendmusiken nehmen einen breiten Raum in dem 
Tonschaffen Dietrich Buxtehudes und seiner Nachfolger ein. Sie 
spielen eine wichtige Rolle im Musikleben Lübecks während des 
17. und 18. Jahrhunderts. Ihre Wirkung reicht aber weit über 
das Weichbild der alten Hansestadt hinaus. Sie fanden in ganz 
Deutschland Beachtung; hervorragende Musiker wurden von 
ihnen angezogen. 

Die Musikgeschichte wird den Abendmusiken einen maß- 
gebenden Einfluß auf die Entwicklung des Oratoriums zuerkennen 
müssen. Der dramatische Grundcharakter dieser großen Kunstform 
kommt in ihnen bewußt zur Durchführung; er wird auch durch 
die Vorliebe für allegorische Darstellung, die Einflechtung lyrischer 
Betrachtungen, die Einfügung von Chorälen nicht aufgehoben. 
Die Nachrichten über die Abendmusiken, die Textbücher und 
Partituren geben wichtige Aufschlüsse über Chor- und Orchester- 
verhältnisse, die Besetzung der Solopartien, die Mitwirkung der 
Gemeinde, die Aufführungspraxis; sie liefern bedeutsame Beiträge 
zur Kontinuofrage, zur Geschichte der Instrumentation, der Ver- 
wendung einzelner Instrumente, der Programmusik, zur Ent- 
wicklung der Ouvertüre, der Arie und des Rezitativs, des Chor- 
satzes, der Choralbearbeitung. Diese Ergebnisse einer eingehenden 
Betrachtung und Würdigung der Lübecker Abendmusiken sichern 
ihnen eine bisher noch nicht hinreichend erkannte Bedeutung für 
die allgemeine Musikgeschichte. 



Abbildung 1. Eigenhändiges Dankschreiben Dietrich Buxtehudes an die Vorsteher 
der kominerziierenden Zünfte 
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Abbildung 3. Titelblatt des Abendmusiktextes aus dem Jahre 1678. 



Abbildung 4. Johann Wilhelm Cornelius von Kömgslöw (1745—1833). Nach 
einem Ölbild im Lübecker St. Annen-Museum 
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Abbildung 6. Titelblatt des Abendmusiktextes aus dem Jahre 1725 
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Abbildung 7. Andreas Lange (1680—1713). Nach einem Ölbild 
in der Lüb. Stadtbibliothek 



Abbildung 8. Ansang der Partitur einer Abendmusik 
von Adols Karl Kunzen 
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Der Linsluft der Seemacht aus die 

ältere deutsche Geschichte 

Von K. von Grands 

Als der spätere Großadmiral von Tirpitz als junger See- 
offizier zum erstenmal auf Auslandsreise war, da äußerte eine 
junge Engländerin, die das deutsche Kriegsschiff besichtigte, ihr 
Erstaunen darüber, daß die deutschen Matrosen ja tatsächlich wie 
Seeleute aussähen. Auf die Frage, wie sie denn sonst aussehen 
sollten, erwiderte sie: „6u1 Vou are not 3 seaZoing nation" — 
aber Ihr seid gar keine seefahrende Nation^)! 

Hatte die Engländerin mit ihrer Behauptung recht? Zweifel- 
los hatte sie nicht recht, aber sie sprach eine allgemein nicht nur 
außerhalb, sondern auch innerhalb Deutschlands verbreitete 
Meinung aus. Dennoch bedarf es nicht einmal eingehender neuer 
Studien und Forschungsergebnisse, um im Gegenteil zu erkennen, 
in wie hohem Maße die Seemacht, ein häufig vernachlässigter 
Faktor im Völkerleben, sich im Laufe der Jahrhunderte gestaltend 
und hemmend auf die deutsche Volks- und Reichsgeschichte aus- 
gewirkt hat. Es ist nur nötig, einmal überhaupt von diesem Blick- 
punkt aus in einer kurzen überschau sich an Hand bekannter 
historischer Tatsachen den Gang der deutschen Seegeschichte zu 
vergegenwärtigen, um klarzustellen, was sonst allzuleicht in der 
Wirrnis der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen deutschen 
Geschichte verloren geht. Ein solcher Überblick wird zugleich zeigen, 
daß die eine Seite der Wirkung der Seemacht auf die Geschichte 

Deutschlands, die positive, wenn man so sagen soll, sich für Jahr- 

^) Die folgenden Ausführungen geben fast unverändert einen im Dezember 
1936 vor dem Verein für lübeckifche Gefchichte gehaltenen Vertrag wieder. Der 
Vertrag fußt im allgemeinen auf der vorhandenen Literatur und wUl lediglich 
bekannte Tatfachen in einem bestimmten Sinne zusammenfasfen; dementfprechend 
wird auf eingehende Literatur- und Quellenangaben verzichtet. 

Alfred v. Tirpitz, Erinnerungen (Leipz.-Bln. 1923), S. 10. 
Ztschr.d. B.f. L. G. XXIX, 5 
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Hunderte verkörperte in der Geschichte des deutschen Ostseeraumes, 
namentlich im hansestädtischen, im mecklenburgischen, im ordens- 
staatlichen Bereich. Daß es noch eine zweite, eine negative Seiw 
der Seemachtswirkung gab, wird man gleichzeitig sehen. Es ist 
der Einsluß sremder Seemächte auf die Geschichte des Reiches 
und seiner Grenzen. 

Aber bevor das Problem selbst betrachtet werden kann, bedarf 
es notwendig einer sachlichen Klärung: was heißt denn überhaupt 
Seemacht? Ist es nicht ein Schwammbegriff, dem jeder den Sinn 
unterlegen kann, der ihm paßt? Wir wollen uns darüber klar 
sein, daß hier von Seemacht nur gesprochen werden soll im Sinne 
eines machtpolitischen Faktors, letzten Endes also: in einem vor- 
wiegend militärischen Sinne. Es gilt zu scheiden zwischen See- 
macht und Seewesen. Die Betätigung der Seemacht ist ein Teil 
des Seewesens, nicht mehr. Seehandel, Entdeckungsfahrten 
und dergleichen sind Teile der Seefahrt, die nicht zur Seemacht 
in diesem Sinne gehören und dementsprechend nicht in derr Kreis 
dieser Betrachtung fallen. Seemacht mrsüben heißt: ein In- 
strument handhaben, das dazu bestimmt ist, die Seeherrschast 
zu erringen, also die Voraussetzungen zu schaffen für das reibungs- 
lose Funktionieren der anderen Teile des Seewesens, namentlich 
den lebenswichtigen Seehandel; zugleich die geographischen 
Grundlagen des eigenen staatlichen Seins überhaupt zu sichern. 

Das bedeutet, daß Seemacht ein ungeheuer wichtiger Faktor 
im Völkerleben ist, weil von seinem Vorhandensein und seiner 
Tätigkeit politische, wirtschaftliche und kulturelle Grundlagen des 
völkischen Lebens abhängig sein können. Und das heißt weiterhin, 
daß Seemacht stets wirksam ist — latent wirksam auch dann, wenn 
sie gerade nicht in kriegerischer Tätigkeit begriffen ist. 

Diese Tatsache ist in vielen Jahrhunderten und bei vielen 
Völkern nicht erkannt worden. Völker sind zu Grunde gegangen, 
weil sie nicht daran glauben wollten. Andere Völker haben, weil 
sie die Notwendigkeit der Seemacht erkannten, sich einen Vor- 
sprang geschaffen, der jahrhundertelang nicht einzuholen schien. 
Denn es ist das Eigentümliche an der Seemacht, daß sie alles will 
oder gar nichts. Es gibt auf der See kein Gleichgewicht — jeden- 
falls nicht auf die Dauer. Historisch gesehen gibt es nur Seeherr- 
schaft oder Seeohnmacht. 
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Das ist eine Erkenntnis, die in den letzten Jahrhunderten 
eigentlich nur den Engländern ständig bewußt gewesen ist. Heute 
wird man sagen können, daß auch das deutsche Volk die Not- 
wendigkeit der Seemacht erkannt hat. Aber hierzu bedurfte es der 
bitteren Lehre von 1914 bis 1918. Es ist nicht zu leugnen, daß in 
dem Augenblick, da Deutschland die größte Seemacht seiner 
Geschichte hatte, weder das Wissen um ihre Handhabung noch das 
um ihre Lebensnotwendigkeit Allgemeingut war — das war 
unter dem zweiten Kaiserreich. 

Ein Grund hierfür — vielleicht der tiefste — war, daß das 
historische Wissen fehlte, daß man sich namentlich gegenüber der 
anscheinend ältesten Seemacht England als Parvenu und folglich 
unsicher fühlte. Darüber braucht nichts mehr gesagt zu werden. 
Jeder kennt die neuere Geschichte der deutschen Seegeltung. 
Aber gerade darum scheint es notwendig, sich einmal der älteren 
Geschichte der deutschen Seemacht und Seeohnmacht zuzuwenden. 
Daß es diese Geschichte überhaupt gibt, wußte das deutsche Volk 
nicht — wie sollte es jene Engländerin wissen, mit der Tirpitz sprach ? 

Gründe für dieses allgemeine Nichtwissen gab es genug. 
Denn die Geschichte der deutschen Seegeltung ist allerdings nicht 
so folgerichtig und geraden Weges abgelaufen, wie die Englands. 
Sie vollzog sich gewissermaßen in großen historischen Pendel- 
schwüngen. Als das mittelalterliche Reich entstand, da gab es 
keine Seemacht, und so begann die deutsche Seegeschichte in dieser 
Hinsicht recht eigentlich passiv — als Geschichte politischer Ohnmacht 
zur See. Es war tragisch, daß, als im dreizehnten Jahrhundert 
der positive Teil der deutschen Seemachtsgeschichte einsetzte — daß 
es da eigentlich schon entschieden war, daß das Reich keine Zukunft 
haben würde, daß es keinen politischen Bestand haben sollte. 

So mußte mit Naturnotwendigkeit das Pendel wieder ins 
Negative ausschlagen; daß das erst wiederum drei Jahrhunderte 
später geschah, daß die Geschichte Nordeuropas in diesen drei- 
hundert Jahren den wichtigsten Beitrag des deutschen Volkes 
zur Seegeschichte der Welt darstellt — das ist das eigentliche 
historische Verdienst der Hanse. Noch immer ist es freilich so, daß 
einem großen Teil des deutschen Volkes die deutsche Geschichte 
nur im Bewußtsein lebt vom Dreißigjährigen Krieg an, daß es 
der trübsten Zeiten staatlicher und damit auch seepolitischer 

s* 
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Ohnmacht sich erinnert und was vorher lag, vergaß. Um hier 
einen Wandel zu schaffen, sollte man die deutsche Seegeschichte 
von ihren Anfängen, nicht erst vom Großen Kurfürsten an, stets 
als eine Einheit begreifen, trotz ihrer inneren Unausgeglichenheit. 

Dann gliedert sich uns die ältere deutsche Seegeschichte, was 
die Seemacht betrifft, in drei große Perioden. Die ersten der 
beiden „negativen", wie man sie nennen kann, die bis ins drei- 
zehnte Jahrhundert reicht; dann die positive, die sich im wesent- 
lichen mit dem Zeitalter der Hanse deckt und mit dem 16. Jahr- 
hundert abschließt, und die zweite negative, die trübste, die solange 
währte, wie das alte Schattenreich selbst—und noch darüber hinaus. 

Am Anfang der deutschen Seegeschichte — und nun doch 
nicht so negativ, wie es scheinen könnte — steht Karl der Große. 
Nicht in dem Sinne freilich, daß er eine Seemacht geschaffen hätte 
— ich deutete schon an, daß das nicht geschah. Aber er schuf die 
elementarsten Voraussetzungen überhaupt für eine künftige See- 
geltung, sieht man selbst von der allerdings sehr grundsätzlichen 
Voraussetzung ab, daß es ohne Karl vermutlich überhaupt kein 
Deutschland im heutigen politischen Bereich geben würde, weil 
er es war, der die Germanen im Norden des jetzt deutschen 
Raumes in seinen Herrschaftsbereich hineinzwang. Aber man 
betrachte nur die von ihm geschaffenen geographischen Grenzen 
seines Imperiums. Karl hat während seiner Regierungszeit die 
Seegrenzen des fränkischen Reiches fast verdoppelt; durch die 
Gewinnung des Langobardenreiches, durch die Gründung der 
spanischen Mark, die Eroberung Sachsens erreichte er, daß sein 
Reich Anteil hatte an der Adria sowohl wie am Atlantik und 
— für uns am wichtigsten — am fächsischen Nordmeer. Ohne die 
blutige Unterwerfung der Sachsen hätte das spätere ostfränkische 
Reich keinen Anteil an der See gehabt»). Man muß sich nach- 
drücklich der Tatsache erinnern, daß die beiden Welthäfen des 
heutigen Deutfchland, daß Hamburg und Bremen auf sächsifchem 
Gebiet erwachfen sind. 

Diese geographischen Grundlagen sind unzerstört geblieben. 
Auch Karls unfähige Nachfolger haben sie nicht zu erschüttern 

») Das betont auch Vogel, Geschichte der deutschen Seeschiffahrt (Bd. 1, 
Berlin 1915), S. 85. 
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vermocht. Und als 100 Jahre nach Karl das Deutsche Reich 
entstarrd, da war es sicher, daß es Anteil an der See haben sollte 

Neben dieser grundlegenden Tat Karls sind seine Anstren- 
gungen um eine Seemacht selbst im eigentlichen Sinne bedeutungs- 
los zu nennen. Wir wissen sreilich, daß er gegen die ausziehende 
Normannengefahr eine Art von Küstenflotte schuf und Flotten- 
stationen an der fränkischen Küste anlegte^). Zur Auswirkung 
sind sie nicht gekommen. Die Zeit war noch nicht reif für die 
Bildung staatlicher Seemächte im atlantischen Bereich. 

Denn das ist eine eigentümliche Erscheinung: es gab in diesen 
beiden Jahrhunderten der Karolingerzeit im heutigen Sinne 
überhaupt keine Seemacht im staatlich organisierten christlichen 
Abendland. Außerhalb des Abendlandes standen noch die 
Wikinger; aber auch sie waren zunächst noch gar keine Seemacht 
im staatspolitischen Sinne°). Wohl übten sie im 9. Jahrhundert 
die Seeherrschaft aus: aber ohne daß das bleibende Folgen für 
die europäisch-politische Rolle ihrer Heimatländer gehabt hätte. 
Dänemark, Norwegen und Schweden sind nicht auf Grund 
normannischer Seemacht damals schon zu dauernden politischen 
Gebilden, zu Einheitsstaaten geworden; das geschah erst später 
und unter sehr veränderten Umständen. Die See war zunächst 
für die Normannen gar nicht politisches Kampfgebiet; es ist sehr 
bezeichnend, daß Staatsgründungen der Normannen erst da ent- 
standen, wohin sie über See gelangt waren: in der Normandie, 
in Sizilien, schließlich in England. Die See war also für sie 
Transportwegb); nicht Mittel, staatliche Belange ihrer Heimat- 
länder zu behaupten, sondern Mittel, neue Heimaten zu finden! 
Und bezeichnend ist schließlich das: als einmal in dieser Zeit ein 
großer Herrscher den Ansatz zu einer eigenen Seemacht machte, 
als Alfred der Große den Normannen auf der See selbst entgegen- 
trat, da unterlagen die Normannen^). 

Vogel, Walther: Die Normannen und das fränkische Reich bis zur Grün- 
dung der Normandie, Heidelberg 1906, S. 55, 5S. 

°) Über die Wikinger vgl. allgemein das genannte Werk von Vogel und 
neuerdings: Scheel, Otto, Seegermanische Herrschafts- und Kolonialgründung 
in dem Sammelwerk, hrsg. von Hans Blunck: Die Nordische Welt (Berlin 1937). 

") So auch Vogel a. a. O., S. 31. 
') Vogel, S. 36; Waitz, Jahrbb. d. deutschen Reiches unter Heinrich I., 

3. Aufl., Berlin 1885, S. 33. 
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Freilich bleibt auch mit diesen Einschränkungen der Einsluß 
der normannischen Seegeltung auf die deutsche Geschichte be- 
deutend genug. Daß das nördliche Deutschland ein Jahrhundert 
lang nach dem Tode Karls noch ohne staatliche Festigung blieb, 
daß die Kraft des werdenden Reiches sich aufrieb im Existenzkampf 
gegen die Normanneneinfälle; daß mit stadtähnlichen Gemein- 
wesen, wie Hamburg, immer wieder die Ansatzpunkte kultureller 
und wirtschaftlicher Konzentration in Asche sanken, das alles ist 
freilich nicht ohne Einfluß auf das deutsche Geschick geblieben. 
Das Fehlen einer fränkischen, später deutschen Seemacht hat in 
Norddeutschland die endgültige Sicherung des deutschen Einheits- 
staates fast ein Jahrhundert hinausgezögert; es hat auch auf die 
Grenzbildung des Reiches großen Einfluß gehabt. Denn an 
diesem Mangel schließlich scheiterte Karls Versuch, bereits damals 
die holsteinische Landbrücke zu gewinnen und damit schon damals 
das Tor zur Ostsee aufzustoßen — vierhundert Jahre früher, als 
es dann tatsächlich unter bereits sehr veränderten reichspolitischen 
Umständen geschehen ist! 

Jedenfalls: man erkennt gleich zum Anfang der deutschen 
Geschichte recht deutlich den Einfluß, den das Problem der 
politischen Seeherrschaft auf sie ausübte. Ranke sagt mit Recht 
bei der Betrachtung des karolingischen Imperiums, daß ihm die 
Hälfte aller Macht, die Seemacht fehle»). Es wäre allerdings 
falsch, daraus den Karolingern einen Vorwurf machen zu wollen. 
Denn es fehlten im frühen Mittelalter überhaupt dem atlantischen 
Europa noch die technischen Grundlagen zur Bildung einer 
Seemacht, die diesen Namen einigermaßen verdient. So gab es 
im eigentlichen Abendlande damals jahrhundertelang nur eine 
Seemacht und die im Mittelmeer: Venedig, das bezeichnender- 
weise niemals zum Reich gehört hat, sondern bis tief ins Hoch- 
mittelalter dem byzantinischen Reich politisch und kulturell ver- 
haftet blieb»), das sich seinerseits die Grundlagen für Seefahrt 
im Mittelmeer durch die Jahrhunderte bewahrt hatte. Das 
antike Ruderkriegsschiff des Mittelmeers war aber in den atlan- 
tischen Meeren nicht zu gebrauchen; sie stellten ganz andere 

°) Vogel, S. 36. 
») Vgl. Rörig, Die europäische Stadt, in: Propyläen-Weltgeschichte, 

Band IV, Berlin 1932, S. 280. 
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Anforderungen an Seetüchtigkeit, Fahrbereich, Fortbewegungs- 
nlittel und Mannschaftsunterbringung. 

Dies Schiff mußte erst entwickelt werden. Die es schufen, 
waren die Friesen, Angehörige des Reiches. Aber nicht das Reich 
hatte zunächst den Nutzen von ihrem seemännischen Können; 
die englischen Könige vielmehr benutzten diese hochbordigen 
festen Seeschiffe, um die Normannen zu schlagen. So geschah 
es, daß der deutsche König Heinrich I I. sich vom englischen König 
Schiffe dieser Art ausleihen mußte, um einen Feldzug gegen 
Flandern durchführen zu können. 

So blieb es noch durch Jahrhunderte. Ständig wiederholte 
sich der vergebliche Kampf um den Süden der jütischen Halbinsel 
und der deutsche Teil des römischen Imperiums hatte keinen 
politischen Nutzen von der aufblühenden Kunst der nordeuro- 
päischen Schiffahrt, die doch den deutschen Kaufmann bereits 
über alle Meere führte. Wenn zum erstenmal berichtet wird 
von dem Auftreten ganzer Flotten des neuen atlantischen Segel- 
schiffstyps, der später Kogge heißen sollte, so sind es freilich wieder- 
um Niederdeutsche, die hier als Pioniere erscheinen. Aber der 
Einsatz beispielsweise jener niederdeutschen Segelschiffsflotte^"), 
von der zum Jahre 1147 berichtet wird, geschah nicht in der 
Nordsee, sondern gegen Lissabon im Kampf gegen die Mauren. 
Und der einzige Seekampf, der unter kaiserlicher Flagge im 
MittelMer geschlagen und gewonnen wurde, wurde nicht von 
deutschen Schiffen, nicht in deutschen Gewässern und nicht um 
deutsche Belange geschlagen: es war der Sieg König Enzios bei 
Meloria vor Livorno (1241) im Kampf des großen Staufers 
Friedrich I I. gegen den Papst. 

Daß es bei dieser kurzen und im wesentlichen negativen 
Rolle der Seemacht in der deutschen Geschichte, wie wir sie bisher 
angedeutet haben, nicht blieb, ist das Verdienst des norddeutschen 
Bürgerturns, das sich in der Hanse zusammenfand. Dank der 
Tätigkeit dieses Bürgertums konnten die Chronisten des deutschen 
Nordens bis hin ins 16. Jahrhundert immer wieder mit berech- 
tigtem Stolz von den Taten einer „dudeschen vlote" und von 
Volks- und reichsgeschichtlich bedeutsamen Erfolgen dieser Flotten 

^°) Vogel, Seeschiffahrt, S. 127. 
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berichten. Der hansischen Seegeltung ist es nicht zum wenigsten 
zu verdanken, wenn nun in einem großen Anlauf die deutsche 
Kolonisation weit nach dem Osten vordringen, Holstein, die Süd- 
und Südostküste der Ostsee gewinnen konnte. Was die über- 
legene wirtschaftliche Kultur des deutschen Bürgertums und 
Bauerntums gewann, sicherte die überlegene politische Kraft der 
Seestädte. Die Beherrschung der Ostsee — nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch machtpolitisch gemeint — war überhaupt die Voraus- 
setzung dafür, daß Pommern, Mecklenburg, Preußen nicht nur 
deutsch wurden, sondern es dann auch blieben, daß auch Livland 
bis in die Neuzeit deutsch blieb. Das bedeutet aber, daß die 
hansische Seeherrschaft sich auswirkt bis in unsere Tage und daß 
die Aufgaben, die eine heutige deutsche Seemacht in der Ostsee 
zu erfüllen hat, im wesentlichen eine organische Fortsetzung der 
hansischen Seemachtsaufgaben sind^). Es ist durchaus kein 
bloßer Zufall, daß das heutige deutsche Reichsgebiet da am 
weitesten nach Osten ausgreift, wo es an die See grenzt^^). 

Diese Tatsache, daß die heutige deutsche Seemacht dieselben 
Anfgaben hat und löst, wie die hansische einst, berechtigt überhaupt 
dazu, die schwankenden Perioden deutscher Seemachtgeschichte 
nicht als bloße Perioden ohne historische Fortwirkung anzusehen, 
sondern als ein organisches Ganzes. 

War denn nun — um zunächst erst wieder diese Frage zu 
stellen — die Hanse eigentlich eine „Seemacht". Man kann 
trotz aller Bedenken diese Frage bejahen. Die Hanse war eine 
Seemacht, denn sie war eine Organisation, deren wirtschaftliches 
und politisches Leben und Wollen sich vorzugsweise auf und über 
See abspielte; sie war in der Lage, mit Hilfe der Politik, der 
Diplomatie, ihre Seeinteressen, und in erster Linie diese, kraftvoll 
zu vertreten, und sie stützte dieses wirtschaftliche und politische 
Wollen durch Seerüstung. 

Die Hanse war freilich nicht — das ist immer noch wichtig zu 
betonen, wenn es auch schon oft genug ausgesprochen wurde — 

") So auch Vogel, Deutsche Seestrategie in hansischer Zeit (Hans. Gbll. 
1930), S. 66. 
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eine Genossenschaft mit machtpolitischen, sondern eine solche mit 
wirtschaftspolitischen Zielen. Die Entfaltung von militärischer 
Seemacht war ihr noch mehr nur Mittel zum Zweck, als das bei 
späteren Seemächten der Fall war; sie war stets abhängig von 
der Wirtschaftspolitik und hat niemals expansiv-territorialpolitischen 
Zwecken gedient, wie man ihr das bisweilen hat andichten wollen. 

Hier liegen denn auch die Grenzen für das politische Können 
und den politischen Einfluß der hansischen Seemacht in der 
deutschen Geschichte. In dem Augenblick, wo ihr gefestigte See- 
mächte mit rein staatlicher politischer Zwecksetzung entgegentraten, 
mußte sie unterliegen. Die Fähigkeit zum seepolitischen kriege- 
rischen Handeln war stets Nebensache, nicht Hauptzweck der Hanse. 
Sie wurde sogar höchst ungern angewandt, denn sie störte den 
wahren Hauptzweck: Handel und Wirtschaft. Um so bewunderns- 
werter nun, wie richtig die hansische Politik der Blütezeit stets 
erkannt hat, wo und wann es nötig war, machtpolitische Grund- 
lagen zu schaffen für kommende wirtschaftspolitische Belange oder 
mit Machtpolitik wichtige blühende Wirtschaftsinteressen zu ver- 
teidigen. 

Diese scheinbar so nebensächliche, gänzlich unpathetische Form 
der Ausübung hansischer Seemacht hat sie in der Geschichts- 
schreibung zurücktreten lassen vor dem freilich glänzenderen Auf- 
treten der späteren atlantischen Seemächte — hat auch die Größe 
ihres tatsächlichen Einflusses auf die deutsche Geschichte etwas 
verdunkelt. — 

Die Bedeutung der Gewinnung Sachsens unter Karl dem 
Großen tritt zu Beginn der Geschichte der norddeutschen See- 
städte und der ostdeutschen Kolonisation in hellstes Licht. Das 
seewärtige Niederdeutschland um die Elbe war das Glacis, von 
dem aus die Menge der Siedler, Kaufleute und Krieger in den 
Osten drang. Damit entstand zunächst das Bedürfnis, die Küste 
der Ostsee zu gewinnen und zu sichern. Das geschah durch die 
Städtegründungen, deren Gelingen nun wiederum nur zu er- 
klären ist durch die Seeherrschaft des hansischen Kaufmanns, 
wenn sie auch natürlich wirtschaftliche Ursachen hatten. Der 
Bürger dieser Städte fühlte sich stark genug und war — nicht 
zuletzt dank dem nun entwickelten Segelschiffstyp der Kogge — 
überlegen genug, um eine ganze Fülle von Aufgaben an der 
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Ostsee gleichzeitig in die Hand zu nehmen. Die Gewinnung des 
Hausrechts im mittleren Norddeutschland, im Schwerpunkt der 
ganzen Bewegung, geschah zunächst zu Lande: bei Bornhöved 
1227. Aber die ständige Sicherung dieses Gewinns bedurste der 
Seemacht; zwanzig Jahre später bereits lag die lübische Flotte 
vor Kopenhagen und brandschatzte die junge Hauptstadt ihres 
erbittersten Feindes. Aber schon gleichzeitig spannte sich der 
Bogen der deutschen Seegeltung über die See nach Osten^^); 
während noch in der Heimat um das Bestehen des neuen deutschen 
Kulturraumes, der neugegründeten Städte gerungen wurde, 
entschied sich in Livland bereits, daß dänisches Einflußgebiet zu 
deutschem Kolonisationsgebiet werden sollte. Reval war eine 
dänische Gründung: der Angriff der deutschen Ostkolonisation 
machte es zur deutschblütigen Stadt — weil die Deutschen den 
Seeweg nach Livland beherrschten, nicht die Dänen. — Es blieb 
die Aufgabe der hansischen Seemacht durch Jahrhunderte, die 
Verbindung nach Livland und damit den Zustrom immer neuen 
deutschen Blutes zu sichern, weil es dem Orden nicht gelungen ist, 
die Landbrücke nach Livland, Samogitien, zu gewinnen"). 
Livland blieb auf die See angewiesen. Als das Reich mit der 
Hanse die Seemacht verlor, da verlor es auch Livland. So fällt 
denn auch zeitlich dieser Verlust zusammen mit dem letzten ehren- 
vollen, aber ergebnis- und hoffnungslosen Seekrieg Lübecks 
(1563—1570). 

Denn hier stoßen wir nun schon auf den wesentlichen Kern 
der Hansegeschichte: die Hanse hatte mit ihrer Seemacht und mit 
ihrer Wirtschaftspolitik Neichsaufgaben übernommen"). Das 
war ihre Größe und ihre Tragik. Ihre Größe: denn die Lösung 
dieser Aufgaben, die eigentlich dem Reich zustanden, bedeutete, 
daß das Reich Seegewalt und Wirtschaftsgewalt besaß in drei 
Jahrhunderten, in denen es im übrigen auf dem Kontinent nur 
noch sehr wenig bedeutete. Ohne sein Zutun hatte es im Norden 
Europas eine Vormachtstellung inne, die es nicht wieder erreicht 
hat; und für das Reich sicherte die Hanse den Bestand deutschen 
Volksbodens an der Seeküste. An dem Mißverhältnis zwischen 

Rörig, Wesen und Leistung, S. 180. 
") Schäfer, a. a. O., S. 14. 
^^) Rörig, a. a. O., S. 172. 
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diesem von ihr geschaffenen Zustand im Norden und der tat- 
sächlichen Machtsituation des Reiches im Kontinent ist die Hanse 
schließlich tragisch zugrunde gegangen. 

Aber bevor diese tragische Wendung eintrat, schuf die See- 
und Wirtschaftsgeltung der Hanse Bleibendes an nationalem 
Gewinn. Man muß diese Tatsache feststellen nicht nur für die 
deutschwerdenden Gebiete der Ostkolonisation, sondern auch für 
den übrigen Norden Europas. Denn die Hanse war nicht nur 
Träger wirtschaftlicher und politischer, sondern auch kultureller 
Macht. Auch das Beispiel anderer Völker zeigt, daß Seemacht 
einer der wichtigsten Träger der Kulturverbreitung im euro- 
päischen Sinne ist. Die hansische Seemacht machte hier keine 
Ausnahme. Und wenn die machtpolitische Seite der hansischen 
Tätigkeit eine ungern ausgeübte Nebensache bei eigentlich wirt- 
schaftspolitischem Streben war — ihrer Bedeutung als einer 
deutschen Genossenschaft ist sich die Hanse stets bewußt gewesen 
und das bestimmt den nationalpolitischen Gewinn auch im Ausland, 
wo es sich nicht um dauernde völkische Festsetzung handeln konnte. 
Die Seemacht ist stets nationbildend im höchsten Maße gewesen — 
so auch die hansische. Daß der Begriff einer deutschen Nation dem 
ganzen europäischen Norden bis in die Neuzeit nicht nur selbst- 
verständlich war, sondern auch hohe Achtung verlangte, ist kein 
Verdienst des Reiches, das sich das römische nannte; es ist Ver- 
dienst der hansischen Kaufleute, die sich selbst und ihre Einrichtungen 
überall mit großer Selbstverständlichkeit Deutsche nannten. Ob 
es nun die „dudesche Hanse" selbst war, oder die bansa teutoni- 
corum in London oder die Kirche 81. Teutonicorum in 
Wisby oder die Deutsche Brücke in Bergen: überall war der 
Name der Deutschen verknüpft mit dem Begriff bedeutender 
wirtschaftlicher und politischer Macht, die über See ins Land kam 
und überlegene Wirtschaftsformen zugleich mit großer kulturell 
werbender Kraft mitbrachtet^). Überall stand ini Hintergrund die 
Beherrschung der See, die der Weg zu dem betreffenden Lande 
war. 

Hier hat die Hanse sich die verschiedensten Machtmittel 
nutzbar gemacht. Gegen Flandern arbeitete sie mit dem Mittel 

t°) Rörig, S. 178. 
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der Wirtschaftssperre^^). Gegen Norwegen und Dänemark aber 
wirkte mehrfach das letzte Machtmittel, der Seekrieg selbst. 1284 
bediente sich die Hanseflotte sogar des sehr modernen Seekampf- 
mittels der Fernblockade gegen Norwegen^^). 

Für diese Geschichte der hansischen Seeherrschaft gilt das- 
selbe wie für die hansische Wirtschaftsgeschichte: die Fülle der 
schriftlichen Überlieferung, des erhaltenen Quellenmaterials 
entspricht zeitlich durchaus nicht der Fülle des politischen Lebens, 
der Blütezeit der Hanse. Dennoch duldet es keinen Zweifel, daß 
die wichtigste und nachhaltigste Periode der hansischen See- 
herrschaft die beiden ersten Jahrhunderte waren. 

Zwei Hauptaufgaben waren der hansischen Seemacht, ge- 
sehen von der rein volkspolitischen Seite aus, gestellt: die Abwehr 
des dauernden dänischen Drucks von Norden her und die Sicherung 
der Seeverbindung nach den Kolonialgebieten des deutschen 
Ostens. Daß beide Aufgaben bis ins 16. Jahrhundert gelöst 
werden konnten, war den gewaltigen seepolitischen Erfolgen des 
13. und 14. Jahrhunderts zu verdanken, in denen erst überhaupt 
einmal errungen wurde, was es in späterer Zeit des Beharrens 
zu verteidigen galt. Die ersten Seekriege gegen Dänemark im 
13. Jahrhundert, die die Ruhe bis in die Zeit Erich Menveds 
sicherten, und jener gegen Norwegen von 1284, der dort die Vor- 
herrschaft des deutschen Kaufmanns recht eigentlich begründete, 
sind bereits erwähnt. Freilich schien zunächst noch einmal alles 
in Frage gestellt, als die überragende Persönlichkeit Erich Menveds 
noch einmal eine dänische Gegenoffensive begann. Aber die 
Wirtschaftsmacht der Hanse war stärker als der dänische Jmperialis- 
mus^b). Das halbe Jahrhundert nach Menveds Tod besiegelte 
die hansische Vormachtstellung im ganzen Norden; das deutsche 
Volkstum Holsteins und der wendischen Städte ebenso wie das 
Livlands war gesichert, weil der wirtschaftlich übermächtige 
hansische Kaufmann Schonen, Schweden und Norwegen be- 
herrschte: der Wirtschaftsangriff war zugleich die beste politische 
Verteidigung. Aber freilich mußte immer und überall hinter der 

Vgl. Werner Friccius, Der Wirtschaftskrieg als Mittel hansischer Politik, 
Hans. Gbll. 1932/33. 
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wirtschaftlichen Ausbreitung der feste Wille stehen, die See- 
herrschaft zu behalten, auch ohne, daß etwa dauernd eine Kriegs- 
flotte unterhalten worden wäre. Ohne die Seeherrschaft wären 
die politischen und wirtschaftlichen Ergebnisse des Friedens von 
Stralsund nicht möglich gewesen. Die Persönlichkeit des Kauf- 
manns und Bürgermeisters Brun Warendorp, der als siegreicher 
Flottenführer fiel, ist eine ideale Verkörperung jener staats- 
männischen Verbindung von Politik, Wirtschaft und Krieg- 
führung, die die Hanse groß gemacht hatte. — Während die Städte 
in den anderthalb Jahrhunderten seit den Tagen Waldemars 
des Siegers in dieser Weise gegen Norden ihre Wirtschaftsblüte 
zu gewinnen und ihr Volkstum zu sichern verstanden, haben sie 
gleichzeitig auch die großen Aufgaben der Gewinnung und 
Festigung des deutschen Ostens Hand in Hand mit dem Orden 
in Angriff genommen. Es ist erst jüngst wieder darauf hingewiesen 
worden^"), wie sehr auch die Gründung der preußischen Städte 
des Ordensgebiets von Lübeck ausging und durch die Seever- 
bindung mit Lübeck bedingt war. Als der Hochmeister Konrad 
von Jungingen 1398 in See ging, um die gotländischen Schlupf- 
winkel der Vitalier zu besetzen^^), da griff erst jetzt der Orden selbst 
zum erstenmal auf der See ein. Diese Ordensseemacht hat aber 
keinen Bestand gehabt; die Seeverbindung nach Livland und 
Preußen, die die Städte geschaffen hatten, blieb auch weiterhin 
ihre Aufgabe. 

So haben die Städte bereits im ersten Jahrhundert ihrer 
Tätigkeit alle die Aufgaben in die Hand genommen, die ihnen 
bestimmt waren. Sie gewannen damals bereits wirtschaftliche 
Vormacht mit Hilfe ihrer Seemachtstellung und sicherten durch sie 
zugleich auch die neuen deutschen Ostgebiete. 

Diese Beherrschung der See war so unbestritten, daß mit 
ihrer Hilfe sogar der Hanse im Grunde wesensfremde Unter- 
nehmungen ins Werk gesetzt werden konnten. Nur weil unter 
ihrer Übermacht sich im Norden keine Seemächte entwickeln 
konnten, war es möglich, daß beispielsweise drei deutschblütige 

Krollmann, Christtan: Danzig-Elbing-Königsberg. Stadtgründung 
und Politik im Preußenland. In: Preußisch-Hansische Beiträge, Elbing 1937 
(— Elbinger Jahrbuch, Heft 14, Teil 1). 
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Könige im Mittelalter auf dem schwedischen Thron gesessen 
haben. Und weil andererseits die Hanse nicht zu ihren Gunsten 
militärisch eingriff, haben sie sich in Schweden nicht lange halten 
können^^). 

Denn die Hanse selbst hielt sich am liebsten zurück von Ver- 
wicklungen in rein politische Machtkämpfe — und mit Recht. 
Wenn sie sich notgedrungen hier einmal einsetzte, gewann sie nicht 
immer dabei. Als etwa die Hanse 1469 die Seeherrschaft im Kanal 
zeitweise ausübte und einer ihrer größten Kapitäne, Paul Beneke, 
diese Gelegenheit benutzte, um den englischen König Eduard IV. 
in das von den Rosenkriegen zerrissene Land zum endlichen Siege 
zurückzuführen^^): da war der Hanse damit nichts geholfen. Der 
englisch-hansische Seekrieg ging weiter und nicht aus freiem 
Willen und Dankbarkeit gegen Beneke mußte Eduard die großen 
Zugeständnisse des Friedens von Utrecht machen (1474). Ähnliches 
hat sich 50 Jahre später gegenüber Gustaf Wasa wiederholt. 

Die Hanse war immer dann am glücklichsten, wenn ihre See- 
macht nicht unmittelbar kriegerisch einzugreifen gezwungen war, 
sondern wenn sie latent wirksam war. — Denn es hieße die Rolle 
der hansischen Seemacht nur unvollkommen würdigen, erwähnte 
man nicht die Tatsache, daß eine ihrer wichtigsten Aufgaben die 
dauernde friedliche Tätigkeit war, die Handhabung der See- 
polizei zur Sicherung der Friedensschiffahrt. Es ist stets die 
Aufgabe großer Seemächte gewesen, freiwillig die Seepolizei 
wahrzunehmen, gewissermaßen in völkerrechtlicher Geschäfts- 
führung ohne Auftrag zu handeln. Es braucht nicht näher aus- 
geführt zu werden, von wie großer moralischer Bedeutung diese 
Tatsache für das Ansehen einer Nation in der Welt ist. Das beste 
Beispiel ist England; jahrhundertelang war in allen Meeren der 
europäische Kauffahrer gewohnt, sich in Not hilfesuchend an das 
nächste englische Kriegsschiff zu wenden. Man kann sagen, daß 
erst die Erfüllung dieser Aufgaben die Seeherrschaft einer Macht 
überhaupt rechtfertigt und vollkommen macht. Die hansische See- 
macht, die, abgesehen von ganz wenigen dauernd in Dienst be- 
findlichen Fredekoggen, sonst nur von Fall zu Fall auftrat und 

Rörig, Wesen und Leistung, S. 189. 
Vgl. Stein, Die Hanse und England, Psingstbll. d. Hans. Gesch. .V., l. 

1905. 



79 

deren militärische Machtmittel aus armierten Kauffahrern be- 
standen, ist freilich an Intensität ihrer Wirkungsweise grundsätzlich 
überhaupt nicht mit der späteren englischen Seemacht zu ver- 
gleichen. Aber dennoch: was die Fregatten und Korvetten 
Englands vom 16. bis zum 19. Jahrhundert gegen Barbaresken, 
Flibustier und Sklavenhändler erreichten, das leisteten im Mittel- 
alter die hansischen Fredekoggen gegen Vitalier und Likedeeler. 
Darum haben gerade diese beiden Seemächte, England und die 
niederdeutschen Städte, der Wirtschafts- und Schiffahrtskultur 
ihrer Wirkungsbereiche so unverwischlich ihren Stempel auf- 
gedrückt; die Hanse im Bereich von Nord- und Ostsee, die Engländer 
im freilich größeren Bereich der Weltmeere. — Diese Tätigkeit 
entsprach vielmehr als die eigentlich kriegerische dem Zweck des 
hansischen Zusammenschlusses, der eben wirtschaftlicher Natur 
war und dementsprechend ungestörten Handel, aber keine Macht- 
politik verlangte. — Nur weil bei diesem Kampf um die Wirt- 
schaftsmacht sich sofort der alte seepolitische Erfahrungssatz geltend 
machte, daß der Handel der Flagge folgt, weil andererseits der 
Träger der Flagge, der Staat, versagte, nur deswegen bestand 
die hansische Seemacht und deswegen war sie nötig. Daß man 
damit eigentliche Aufgaben des Reiches übernahm, hat man in 
der Lübecker Ratsstube sehr gut gewußt. Deutlich tritt das zutage 
in dem Brief, den Lübeck 1368 an Karl IV. schrieb, um sein 
kriegerisches Vorgehen gegen Waldemar Atterdag zu begründen: 
leider wohne der Kaiser zu fern, um seine schwache und verlassene 
Herde mit bewaffneter Macht zu schützen; er möge es daher nicht 
übelnehmen, wenn die Städte mit Gottes Hilfe ihre Verteidigung 
selbst in die Hand nähmen^^). 

Drei Jahrhunderte lang haben so die Städte ihre Verteidigung 
selbst in die Hand genommen und sind nicht schlecht dabei gefahren. 
Im allgemeinen sind ihre seekriegerischen Leistungen in den ersten 
Jahrhunderten denen ihrer Gegner ebenso überlegen gewesen, 
wie ihre wirtschaftspolitischen. Sechsmal gegen Dänemark, 
viermal gegen Holland, je einmal gegen Norwegen, Schweden 
und England sind größere hansische Streitkräfte in See gewesen — 
ungerechnet die vielen kleineren Kämpfe, die eigentlich nie ab- 
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rissen. Sicherlich zeigten diese Unternehrnungen zuzeiten auch die 
Mängel einer zusammengesetzten städtischen Seerüstung: mangel- 
haste Disziplin der Mannschasten^^), Uneinigkeit in der Führung 
und — neben einzelnen glänzenden Führerpersönlichkeiten — 
ab und zu auch Dilettantismus bei Bürgermeisteradmirälen^b), 
Aber das verschwindet gegenüber den positiven Leistungen. In 
der Tat blieb der Vorsprang in taktischer (Blockade, Artillerie- 
anwendung, Geleitzugpraxis) wie in technischer Hinsicht noch bis 
ins 16. Jahrhundert sehr bedeutend. Noch Heinrich VIII. von 
England kauste innerhalb von füns Jahren zehn hansische Schisse 
aus, um sie in der Kriegsührung gegen Frankreich zu verwenden, 
darunter ein so berühmtes Schifs, wie den „Jesus von Lübeck"^^); 
wie denn überhaupt gerade die hansische Schissbaukultur ganz 
Europa beeinslußt hat und z. B. das Mittelmeer mit den Typen 
der Kogge und Hulk auch die Namen übernahm. 

Alle Tüchtigkeit und aller Opsermut aber konnten aus die 
Dauer der Hanse doch nicht mehr helsen, wenn im übrigen Europa 
sich gesestigte Nationalstaaten bildeten, während das Reich immer 
mehr zerbarst. Sie konnten naturgemäß ganz andere Machtmittel 
einsetzen, als die Hanse, die ja überhaupt nie eine sestgesügte 
politische Macht gewesen ist. Unsreiwillig half die Hanse mit in 
diesem Bildungsprozeß der nordeuropäischen Nationalstaaten; 
nicht nur, daß sie etwa bei der Schaffung des schwedischen Staates 
unter Gustaf Wasa beteiligt war — gerade ihre wirtschaftliche 
und politische Vormacht mußte dazu herausfordern, daß anderswo 
die Widerstände sich sammelten, Konkurrenten, die vom Deutschen 
selbst gelernt hatten, sich gegen ihn einigten, sich willig um stärkere 
staatliche Bildungen konzentrierten, die Schutz versprachen. Das 
begann in Flandern bereits am Ende des 14. Jahrhunderts, als 
an Stelle der einzelnen Städte die stärkere Macht des burgundischen 
Herzogs immer häufiger als Verhandlungspartner der Hanse 
auftrat^^). Gerade durch die Bildung des burgundischen Groß- 
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staates wurde dank seiner stärkeren staatlichen Kräste entschieden, 
daß die nordwestlichen Gebiete niederdeutschen Volksbodens dem 
Reich entsremdet sein sollten. Die Kraft der Hanse reichte nicht 
aus, um modernen Staatswesen zu widerstehen. Hundert Jahre 
später wiederholte sich in Livland dasselbe Schauspiel. 

Daß die Seemacht der norddeutschen Städte nicht in der Lage 
war, diese Verluste am äußersten West- und Ostende des Reiches 
zu verhindern, kann man den Städten nicht zum Vorwurf machen. 
Sie haben getan, was ihnen ihrer Natur nach möglich war zu tun. 
Noch der letzte Seekrieg, der von 1663 bis 1570, den Lübeck ganz 
allein führte, vielleicht die glänzendste Leistung niederdeutschen 
Willens zur Seemacht^^)^ letzten Endes auch um das deutsche 
Schicksal Livlands. Livland blieb verloren. 

Aber es ist doch höchst bezeichnend, daß das deutsche Volkstum 
Livlands dank der dreihundertjährigen Seeverbindung mit dem 
Reich so stark geworden war, daß es sich bis ins 20. Jahrhundert 
hat behaupten können, während von deutschem Volksempfinden 
in den Niederlanden schon im 16. Jahrhundert nicht eigentlich 
mehr die Rede sein konnte. Die Niederlande waren eben zur See 
wie an Land bereits seit langem eigene, fast sonderstaatliche Wege 
gegangen, während gleichzeitig Livland noch immer die Kolonie 
Niederdeutschlands war. 

Überschaut man nun einmal zusammenfassend diese zweite, 
positive, Periode des Einflusses der Seemacht auf die deutsche 
Geschichte, so erkennt man: die Hanse, mit ihr auch zur See zeit- 
weise der Orden hat den im Hochmittelalter gewonnenen deutschen 
Volksboden mitgeholfen zu bewahren während jener drei ent- 
scheidenden Jahrhunderte, in denen sich die Bildung der euro- 
päischen Nationalstaaten und Volkstümer vollzog. Damit war 
dank der Hilfe der Seemacht, der deutsche Volksboden hinüber- 
gerettet worden in Zeiten, in denen eine Änderung des Volkstums 
fast unmöglich geworden war. Auf dieser Grundlage konnte und 
mußte sich später die Neubildung deutscher Staatlichkeit vollziehen; 
mochte nun auch Preußen noch zwei Jahrhunderte lang polnisches 
Lehen sein, mochte Schweden die Weser- und Odermündung, 

°°°) Vgl. Kloth, Lübecks Seekriegswesen in der Zeit des Nordischen Sieben- 
jährigen Krieges 1563—1570, diese Zschr. XXI, XXII (1923/24). 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXIX, 1. 6 
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Dänemark Nordelbingen zeitweise beherrschen — schließlich mußten 
sie alle kraft ihres bewahrten Volkstums Teile deutscher Staats- 
wesen werden. 

Gegen immer stärker werdende Widerstände hatte die Hanse 
diese Erfolge erkämpfen müssen. Im 13. und 14. Jahrhundert 
war die Seeherrschaft der Städte fast immer unbestreitbar. Gegen- 
über den 42 Schiffen, die 1368 in See gingen, verzichtete Waldemar 
Atterdag überhaupt auf kriegerischen Widerstandb"). Zwanzig 
Jahre später war die Sachlage noch ähnlich. Die mecklenburgischen 
Städte brachten Flotten von über zwanzig Schiffen für Albrecht 
von Mecklenburg auf, ohne Hilfe der übrigen Hansestädte; Marga- 
retha, die Herrscherin der drei nordischen Reiche, dagegen sah sich 
aus Mangel an einer eigenen Flotte gezwungen, in England 
Schiffe zu leihen. Neben den Städten stand der Orden: mit 
84 Schiffen — der größten Flotte, von der wir für das Jahrhundert 
hören — eroberte der Hochmeister Gotland. Mochten auch die 
Städte unter sich, wie auch neben ihnen der Orden, häufig ge- 
trennt marschieren, hin und wieder gar gegeneinander stehen: 
fest stand jedenfalls, daß in diesem für die Volksgeschichte des 
Nordens und Ostens besonders bedeutungsvollen 14. Jahrhundert 
die See den Deutschen gehörte. 

Schon im 15. Jahrhundert änderte sich das in mancher Hin- 
sicht. Tidemann Sten unterlag 1427 bereits einer rein dänischen 
Flotteb^). 1420 fielen 40 Baienfahrer kastilischen Kriegsschiffen 
in die Hände^^) und derartige Vorgänge wiederholten sich noch 
öfters. Aber gerade dies letztgenannte war ein besonders schwer- 
wiegendes Ereignis, denn es zeigte deutlich einmal, daß die ent- 
stehenden Seemächte Westeuropas zwangsläufig Gegenspieler der 
Hanse waren — zum zweiten, daß es mit der Seegeltung der 
Hanse vorbei sein würde, wenn die großen Staaten begannen, 
stehende Flotten aus regelrechten Kriegsschiffen zu bauen. Hier 
konnten die Städte nicht Schritt halten. 

Und nicht nur Burgund, England, Spanien fanden nun 
allmählich ihre innere Festigung, auch Frankreich wurde durch die 
eiserne Hand Ludwigs XI. endgültig zusammengeschlossen und 

^1 Vogel, Strategie, S. 47. 
Mantels, Hans. Geschbll. 1871, 109. 
Vogel, Seeschiffahrt, S. 313. 
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damit ebenfalls zu einem Faktor, mit dem in den westeuropäischen 
Gewässern zu rechnen war^b). Das Entstehen dieser Seemächte, 
überhaupt die Festigung der Nationalstaaten im Westen und 
Norden bewirkte überall eine Vergrößerung der wirtschaftlichen 
und politischen Reibungsflächen. So hat die Seekriegsführung in 
diesem Jahrhundert fast überhaupt nicht mehr aufgehört und sie 
sah die Hanse in einer viel ungünstigeren schiffahrts- urrd see- 
politischen Lage. Namentlich im Westen Europas bestand unter 
dem Einfluß des hundertjährigen Krieges und der Rosenkriege 
ein ständiger Kampfzustand aller gegen alle^^), der für die Hansen, 
die hier politisch nichts zu gewinnen, aber sehr viel zu verlieren 
hatten, höchst unvorteilhaft war. Das bedeutet bereits damals für 
die StädtedenZwangzufastübermäßiger und zudem im wesentlichen 

von ganz wenigen Städten allein zu tragender Kraftanstrengung. 
Dazu kam, daß das Reich oft in ganz anderem Verhältnis zu 
diesen europäischen Mächten stand, als die Hanse. So stand bei- 
spielsweise bereits im 14. Jahrhundert nach der Schlacht bei 
Sluys der hansische Kaufmann ganz auf feiten Englands, das ihm 
den Weg nach Brügge wieder frei machte und dessen König der 
bedeutendste Kunde des westdeutschen Geldmarktes war. Gleich- 
zeitig aber war das deutsche Reichsoberhaupt, Ludwig von Bayern, 
unmittelbar nach der Seeschlacht von Sluys von der Seite seines 
englischen Schwagers hinübergeschwenkt auf die französische. 
Damals freilich war die Hanse für Eduard l l l. wichtig genug, um 
sie die Haltung des eben noch ihm verbündeten Kaisers nicht 
entgelten zu lassen. Im 15. Jahrhundert waren die Städte bei 
weitem nicht immer mehr so glücklich. 

Angesichts der seepolitischen Leistungen müssen die Zeit- 
genossen von der Stärke der Hanse einen erstaunlichen Eindruck 
gehabt haben. Man kann sagen, daß der Niedergang der Hanse 
nur deshalb nicht noch katastrophalere Folgen für Deutschland 
hatte, weil man vielfach im Ausland noch bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts an diesen Niedergang nicht recht glauben wollte. 
Und das, obwohl damals ungeschickte, ganz unhansische Politik 
Lübecks alles tat, um den Nimbus des hansischen Namens zu zer- 

Held, Hanse und Frankreich, S. 157. 
Held, a. a. O., S. 209 fs. 

6» 
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stören. Die krampfhafte Gewaltpolitik Wullenwebers, die See- 
kriegsführung ohne innere Notwendigkeit, entfprach gar nicht dem 
Wefen der Hanfe. Zudem wurde es nunmehr doch immer offen- 
sichtlicher, daß der alte Vorsprang der Städte allmählich eingeholt 
wurde. Wohl waren die glänzenden Taten hansischer, vornehmlich 
lübischer Flotten 1311 vor Bornholm und vor Hela^^), 1522 vor 
Kopenhagen und Wisby^b) und noch in den Jahren 1532—1534^^) 
eindrucksvoll genug; aber wie in der Seekriegsführung eine 
wirklich durchgeschlagene Schlacht überhaupt immer kriegsent- 
scheidend wirken kann, so genügten auch die Niederlagen der beiden 
lübischen Geschwader durch Peder Skram bei Bornholm und 
Svendborg (1535), um die hansische Seeherrschaft von der Ostsee 
verschwinden zu lassen. Sie konnte nie mehr wieder gewonnen 
werden. 

Nur die eine Folge haben diese letzten großen Kraftanstren- 
gungen immerhin gehabt, daß die restlichen Hansestädte bis ins 
17. Jahrhundert einen gewissen Wert im Auge des Auslandes 
behielten, wenn auch nur den einer Hilfsmacht, die aber ausländi- 
schen Zwecken nicht ganz unwichtig schien^^). Auch der hansische 
Handel lebte noch eine Zeit lang vom alten Ruf der hansischen 
Macht, bis dann schließlich im 17. Jahrhundert die Lockung anderer 
Flaggen größer wurde und der Handel mehr und mehr diesen 
folgte. Freilich ist die lübische Flagge nicht etwa von der See 
verschwunden; noch bis ins 17. Jahrhundert nahm vielmehr die 
Lübeckische Reederei an Größe zu^^); aber sie bedeutete nichts 
mehr gegenüber den inzwischen erwachsenen westeuropäischen 
Handelsflotten. So gingen folgerichtig mit der hansischen See- 
herrschaft auch die drei großen Errungenschaften im Ausland 
nacheinander verloren: der politische, der wirtschaftliche, der 

Lahaine, L., Die Hanse und Holland von 1474 bis 1525, Hans. Gbll. 
1917/18, S. 246 s.; Vogel, Strategie, S. 58 s. 

Halle, Seemacht in der deutschen Geschichte (Slg. Göschen, Leipzig 
1907), S. 27. 

") Vogel, Strategie, S. 62; Häpke, Untergang d. hansischen Vormacht- 
stellung, S. 94, 111 ss. 

^b) Häpke, Untergang, S. 118. 
Das hat Vogel nachgewiesen: Zur Größe d. europäischen Handelsslotten 

im 15., 16., 17. Jahrhundert. In: Festschrift f. Dietrich Schäfer, Jena 1915. 
Vgl. auch Häpke, Untergang, S. 117. 
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kulturelle Einfluß. Der Dreißigjährige Krieg hat darm diese Ent- 
wicklung endgültig besiegelt. 

Nun da es zu spät und die Seemacht verloren war, am Ende 
des 16. Jahrhunderts, hat es im Reich nicht an Stimmen gefehlt, 
die die Entwicklung beklagten und laut Abhilfe forderten. Binnen- 
deutfche Fürsten, wie Kurfürst August von Sachsen, erklärten, daß 
Freiheit der Meere unumgängliches Erfordernis für die Wohlfahrt 
des Reiches sei^°). Denn es war wiederum bezeichnend für das 
Wesen der Seemacht: als die hansische Seeherrschaft geschwunden 
war, da war die See nicht etwa auch nur für einen Augenblick 
„frei" geworden; an ihre Stelle traten sofort die skandinavischen 
Seemächte, namentlich Schweden, während im atlantischen 
Europa sich die große Entscheidung zwischen den Seemächten 
Spaniens und Englands vorbereitete. Es zeigte sich sofort, daß 
Einfluß der Seemacht auf Deutschlands Geschick notwendig immer 
vorhanden ist: nun da die positive Zeit dieses Einflusses vorbei war, 
setzte schlagartig — man könnte fast das Jahr der Umkehr nennen — 
die negative ein. Livland war verloren; die Niederlande gingen 
ihren eigenen Weg; die Emsmündung war bedroht; fünfzig Jahre 
nach dem letzten Friedensschluß bei dem eine deutsche Seemacht 
vertreten war, standen Dänen und Schweden mitten im Reichs- 
gebiet. Es gibt keinen schlagenderen Beweis für die Bedeutung 
der Seemacht in der politischen Geschichte Mitteleuropas. 

Was Wunder, daß es nun von Projekten wimmelte, wie der 
deutschen Seegeltung wieder aufzuhelfen wäre. Der Pfalzgraf 
Georg Hans von Veldenz (um nur einen dieser Pläne zu nennen), 
einer der kleinsten und rührigsten aus der Schar der Kleinfürsten, 
machte besonders viel von sich reden^^), indem er jahrelang den 
Kaiser, den Reichstag, sämtliche Reichsstände, besonders die Hanse- 
städte mit genau ausgearbeiteten Entwürfen zur Wiederherstellung 
der deutschen Seemacht überschüttete — immer natürlich mit dem 
Hintergedanken, dabei für sich und seine Familie eine erbliches 
Reichsadmiralat zu gewinnen. Aber es blieb bei den Entwürfen. 
Lübeck, das am besten die Grundlagen einer Seemacht kennen 

^°) Schäfer, Hanse, S. 114. 
Vgl. hierzu: Höhlbaum, Die Admiralsakten des Pfalzgrafen Georg 

Hans, Graf zu Veldenz, in: Mitt. a. d. Stadtarchiv zu Köln, Bd. VI, Heft 18, 
Köln 1889. 



86 

mußte, versagte sich den Projekten von vornherein kühl mit dem 
Hinweis aus die Kosten^^). Den übrigen Städten schien es höchst 
verdächtig, mit welchem Eiser sich der burgundisch-niederländische 
Kreis des Reiches dieser Pläne annahm. Denn der Vertreter 
dieses Kreises gegenüber dem Reich hieß Alba und es stellte sich 
bald heraus, daß er die geplante künstige Reichsseemacht als 
Kampsmittel gegen die unbezwinglichen Wassergeusen zu ver- 
wenden gedachte und daß sich gleichzeitig damit auch noch ein 
anderer Anwärter aus den Admiralstitel gesunden hatte: der tat- 
krästige Herzog Adols von Holstein. Das nahm den um den 
Frieden und damit um ihre Libertät bangenden Fürsten alle etwa 
vorhandene Lust zu diesem Plan. Die kalvinistischen unter ihnen 
standen sowieso aus der Seite ihrer niederländischen Glaubens- 
brüder. 

Damit scheiterte, wie vorauszusehen war, der Plan einer 
Reichsseemacht am Ende des 16. Jahrhunderts. Und da die Macht- 
grundlage sehlte, war auch anderen vom Reich geplanten Maß- 
nahmen kein Ersolg beschieden. Die handelspolitischen Druckmittel 
gegen England, um die sich namentlich der hansische Syndikus 
l)r. Sudermann bemühte, sührten nur dazu, daß Elisabeth den 
Stalhos schloß. 

Mit dem 16. Jahrhundert hatte die positive Periode des 
Einslusses der Seemacht aus die deutsche Geschichte ihr Ende 
erreicht. Bis in das 19. Jahrhundert hin, bis zum Erstehen eines 
neuen andersartigen Reiches, änderte sich daran nichts mehr. 
Weder die in bescheidenen Grenzen weiter blühende Schissahrt 
der Seestädte, noch die Seemachts- und Kolonialpläne einzelner 
Fürsten, so der Oldenburger, des Großen Kursürsten und des 
Herzog Jakob von Kurland, haben zur See politische Wirkungen 
erreicht, die von Dauer gewesen wären. Die städtische Schissahrt 
blieb rein aus das wirtschastliche Gebiet beschränkt; politisch war sie 
hils- und machtlos und blieb durch Jahrhunderte unter dem 
folgenschweren Druck der Seemächte: Englands, Hollands, sogar 
Rußlands und namentlich der Barbaresken des Mittelmeeres. 
Der Einfluß dieser Seemächte hat das deutsche Wirtschaftsleben 

^2) Häpke, Niederländische Akten u. Urkunden z. Geschichte d. Hanse u. z. 
deutschen Seegeschichte, Bd. 2, Lübeck 1923: Nr. 698, 699. 
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nachhaltig nach der negativen Seite hin bestimmt. Und auch die 
genannten fürstlichen Unternehmungen sind sämtlich nicht historisch 
fruchtbar geworden; wo es darum geht, dauerhafte Einwirkungen 
der Seemacht aufzuzeigen, können sie füglich außer Betracht 
bleiben. 

Es genügt, in einem kurzen Überblick hinzuweisen auf die 
großen Zusammenhänge, in denen auch weiterhin das Geschehen 
auf der See von Bedeutung für Deutschland war. 

Jene Intensivierung der Nationalwirtschaften, die wir mit 
dem Schlagwort „Merkantilismus" bezeichnen, hatte in allen 
Ländern Europas, auch den kleineren, eine gesteigerte Rolle der 
eigenen Seefahrt zur Folge. Monopolistische Bestrebungen zu- 
gunsten der Seefahrt wurden häufig; Cromwells Navigationsakte 
steht nicht vereinzelt da, sondern entspricht ähnlichen Autarkie- 
versuchen anderer seegrenzender Staaten. Im Verein mit der 
immer engherziger werdenden Abgrenzung der deutschen Klein- 
staaten untereinander bedeutete das eine gewaltige Erschwerung 
für den deutschen Seehandel, sowohl als Zwischenhandel, wie als 
Produktionshandel; es bedeutete aber zugleich eine Vermehrung 
der politischen Reibungsflächen und bezeichnet damit den Anfang 
der Periode der großen westeuropäischen Seekriege, die — nament- 
lich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts — im Ganzen 
gesehen für die deutsche Seefahrt doch mehr Schaden brachten, 
als sie etwa hin und wieder von Nutzen waren. Die Spanien- 
und Frankreichfahrt der Städte hatte zeitweise die Möglichkeit, 
die Bindung der Holländer durch die Seekriege vorteilhaft aus- 
zunutzen; jedoch waren das Zeiten einer kurzen Scheinblüte, die 
dann im 18. Jahrhundert verschwand, um einer bescheidenen aber 
sichereren Konjunktur Platz zu machen. 

Wie die Wirtschaft, so empfand auch die Kultur den Druck 
ausländischer Seemacht. Die Rolle des Deutschen als Kultur- 
trägers in Nordeuropa war für längere Zeit ausgespielt; die 
Schweden nannten sich nun mit Stolz die Franzosen des Nordens. 
Dieser Umschwung hat eine tiefe Wirkung auf das Selbstbewußt- 
sein der Nation gehabt; das Gefühl wirtschaftlicher, politischer und 
kultureller Überlegenheit, das dem hansischen Kaufmann in den 
Augen des Auslandes einst ähnliche Züge verliehen hatte, wie man 
sie später am Engländer beobachtete, verschwand vor der demütigen- 
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den Form der Ausländerei, die den Deutschen zum Nachahmer 
anderer Nationen machte. 

Maßgebend war auch in Zukunft der politische Einfluß der 
seebeherrschenden Mächte. Zur See, in den Kämpfen der Wasser- 
geusen und der vereinigten Engländer und Niederländer gegen die 
spanischen Armaden wurde schließlich entschieden, daß die Nieder- 
lande frei sein sollten. Frei von Spanien, aber freilich auch frei 
von Deutschland. Denn diese Freiheit wurde erkämpft ohne 
Seehilfe des übrigen Deutfchlands, ja eigentlich auf einem Element, 
das dem übrigen Deutfchland bereits fremd geworden war. 
Damit aber waren die Niederlande felbst, deren Gefchick das 
Meer bestimmte, dem Reich fremd geworden. In der eigentlichen 
Domäne des deutfchen Seewefens, in der Ostfee, wurden fie 
fowieso fchon feit anderthalb Jahrhunderten als unangenehme 
Fremdlinge empfunden. 

Und diese gleiche Ostsee sah nun im 17. Jahrhundert gar die 
völlige politische Seeherrschaft einer anderen fremden Macht, 
Schwedens. Überall am Rande der Ostsee trat Schweden an 
die Stelle der einstigen deutschen Vorherrschaft. Seiner Seeherr- 
schaft verdankte es Schweden, daß ihm die baltischen Provinzen 
anheimfielen, und daß es mit seiner militärischen Macht in Deutsch- 
land selbst entscheidend eingreifen konnte. Spanien-Habsburg 
und Wallenstein wußten sehr wohl, warum sie bald mit Hilfe der 
Hansestädte, bald mit der Mecklenburgs verzweifelt versuchten, 
durch Bildung einer eigenen Seemacht die Seeherrschaft in der 
Ostsee zu gewinnen. Am Widerstand hansischer Städte, die einst 
selbst Seemacht gewesen waren, zerbrach dieser Versuch einer 
katholischen Reichsseemacht. 

Die Seemacht in der Ostsee blieb zunächst Schweden. Damit 
hatte es zugleich entscheidenden Einfluß auf die Geschicke Nord- 
deutschlands. Mochte der Große Kurfürst auch zu Lande über die 
Schweden siegen: Ludwig XIV. bedurfte des seemächtigen 
Schwedens und das entschied, daß im Frieden von Ryswyck 
Pommern mit Stettin bei der Seemacht Schweden blieb und nicht 
bei der Landmacht Brandenburg. Nichts war folgerichtiger, als 
daß Brandenburg nun seinerseits versuchte, Seemacht zu werden. 
Aber dieser Versuch mit unzulänglichen Mitteln blieb eine Episode. 
Nicht die brandenburgische, sondern die einstige hansische See- 
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macht ist nach Zielsetzung und Bedeutung die Vorläuferin der 
deutschen Seemacht des 20. Jahrhunderts. 

Die Geschichte des letzten Jahrhunderts des alten Reiches, des 
18. Jahrhunderts, sollte freilich beweisen, daß der Einfluß von 
Seemacht auf die deutsche Geschichte, namentlich auch auf die 
Brandenburg-Preußens, nach wie vor hohe Bedeutung haben 
sollte. Aber es war nicht etwa eine brandenburgische, sondern die 
englische Seemacht, die nun immer mehr in den Vordergrund 
trat. Das zeigte sich bereits im spanischen Erbfolgekrieg. Als der 
Friede von Utrecht 1713 geschlossen wurde, da stellte sich heraus, 
daß die großartigen Erfolge der gegen Ludwig X IV. verbündeten 
Heere im Wesentlichen nur der Seemacht England zu Gute 
kamen. Die Verluste an Reichsboden blieben bestehen, weil 
England an ihrer Wiedergewinnung kein Interesse hatte, wohl aber 
am überseeischen Besitz Frankreichs und Spaniens. „Damals", 
so urteilt Ranke in seiner Französischen Geschichte, „hat England 
das deutsche Straßburg gegen Neufundland verschachert." 

Diesem Grundsatz, deutsche Landmacht als Kampfmittel für 
seine Seemacht auszunutzen, blieb England auch in der Folge treu. 
Es ist bekannt, wie Friedrich der Große mit seinen schlesischen 
Kriegen zugleich mitgeholfen hat, die Entscheidung über Kanada 
und Indien zugunsten Englands herbeizuführen. Das sieht fast 
wie eine ausgleichende Wechselwirkung von Land- und Seemacht 
aus; denn ohne Zweifel ist es weitgehend dem Einfluß der eng- 
lischen Seemacht zu danken, daß Schlesien endgültig preußisch 
wurde. Aber es war eine 8ociet38 leonina. Als für das völlig 
ausgeblutete Preußen am Ende des siebenjährigen Krieges fest- 
stand, daß es Schlesien behalten würde — das es ja vorher schon 
besessen hatte — da schien auf der anderen Seite Englands See- 
und Kolonialherrschaft für anderhalb Jahrhunderte fest gegründet 
— wahrhaftig eine weit wertvollere Errungenschaft. 

Zudem sollte sich in kürzester Zeit zeigen, daß diese englische 
Seemacht naturnotwendig wie jede fremde Seemacht von 
schädlichem Einfluß auf das deutsche Geschick sein sollte. Zwanzig 
Jahre nach dem siebenjährigen Krieg stand Preußen mit den 
nordischen Mächten im Bündnis der bewaffneten Neutralität 
gegen den unerträglichen Druck der englischen Seeherrschaft — es 
war eine Farce, denn Preußen war zur See wohl sehr gern neutral. 
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aber keineswegs bewaffnet. Die Folge war, daß es alle uner- 
wünfchten Lasten dieses Bündnisses zu tragen hatte, ohne Vorteil 
davon zu haben. 

Preußen befand sich in demselben Irrtum, dem gleichzeitig 
die Hansestädte zum Opfer fielen. Auch sie glaubten, daß besiegelte 
und verbriefte Neutralität genügen würde, um ihren Handel 
gewinnbringend zu sichern, während Europa sich in den Welt- 
kämpfen des beginnenden 19. Jahrhunderts zerfleischte. Einige 
Jahr lang schien es auch wirklich so zu sein. Dann aber zeigte sich 
so deutlich wie nie zuvor, daß ohne Macht einem Volk die See 
verschlossen ist. Napoleons Kampf gegen die Seemacht England 
vernichtete die letzten Reste deutscher Seegeltung und beseitigte 
zudem überhaupt die Trümmer eines Deutschen Reiches. Mit 
dem Tod des alten Reiches wurde der Einfluß einer fremden Macht 
auf seine Geschichte noch einmal so sinnfällig, wie kaum je vorher. 
Denn das Reich verschwand, das deutsche territorialstaatliche 
System wurde zertrümmert im Kampf Napoleons gegen die 
englische Seeherrschaft. Die Kontinentalsperre, sowohl sie selbst, 
wie die Gegenmaßnahmen des seeherrschenden England, war der 
abschließende Höhepunkt des Einflusses fremder Seemacht auf die 
deutsche Geschichte. 

Das Ende des alten Reiches zeigt noch einmal ein trübes Bild 
von der Wechselwirkung zwischen Seemachtsgeschichte und deutscher 
Geschichte. Aber es ist doch wohl offensichtlich, daß auf die Dauer 
gesehen die positiven Einwirkungen der Seemacht stärker als die 
negativen in der deutschen Geschichte zu spüren sind. Die Kon- 
tinentalsperre ist vergangen. Die schwedischen und dänischen 
Herrschaftsgebiete auf deutschem Boden waren nicht von Dauer. 
Aber der seegrenzende Raum des deutschen Volksbodens, ent- 
standen unter Mithilfe deutscher Seegeltung, ist in seinen wesent- 
lichen Teilen dank der deutschen Seeherrschaft im Mittelalter 
deutscher Volks- und Reichsboden geblieben. 
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Vie Lübecker Lündikec und Ratslekretäre 

bis zur Vecsollungsänderung von I8Sl 

Von Friedrich Srun5 

I. 

Die Nat5sündikec 

l. Nmt5beze!chnung und Liellung der 5ünd!ker 

Unter einem sz^näicus ist im älteren lübischen Sprachgebrauch, 
wie damals allgemein, ein Sachwalter oder Bevollmächtigter zur 
Erfüllung bestimmter Aufträge zu verstehen, einerlei, ob er eine 
gelehrte Vorblldung genossen hatte oder nicht. 1296, um zunächst 
den frühesten Fall anzuführen, bezeichnete sich der Ratmann 
Hinrich Rufus, der im bürgerlichen Beruf Gewandschneider war, 
als synäicus seu procurator civitstis l^ubicensis in einer Streit- 
sache der Stadt mit dem Bischof Burchard von Serien^), und 1346 
ernannten zivei Lübecker Bürgermeister den Ratmann Tidemann 
von Güstrow zu ihrem sz^nclicum, actorem, tsctorem et nuncium 
specislem zur gerichtlichen Verfolgung eines Geistlichen^). Ferner 
erteilten 1299 die bisherigen Prokuratoren Lübecks an der römischen 
Kurie ihrem dortigen Nachfolger, dem Propst von Coswig Johann 
Felix, als procuratori et sMckico der Stadt Quittung wegen 
ihrer Forderungen aus der Wahrnehmung der Prokuratur^), und 
zwei Jahre später bevollmächtigte der Rat diesen seinen inzwischen 
zum Magdeburger Domherrn ernannten Vertreter als seinen 
verum et legitjmum procuratorem, sinckicum seu actorem am 
römischen Hofe in seiner Appellationssache gegen Bischof Bur- 
chard^). 

Zum Unterschiede von solchen Bevollmächtigten des Rates 
in besonderen Fällen wird sein ständiger rechtskundiger Berater, 

^) Urkundenbuch der Stadt Lübeck (weiterhin in LUB. abgekürzt) 1, 
Nr. 654. 

-) Das. 2, Nr. 846. 
°) Das. 1, Nr. 708. 

Das. 2, Nr. 1023. 
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1310—1320 

also der Syndikus im modernen Sinne, im 14. Jahrhundert als 
sein jurists^),mitunter auch als seinclencusb) ausgesührt und später 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts sein cloctor genannt. In einer 
Buchung über das Ableben des Syndikus lVlaZ. Dietrich Sukowe 
im Jahre 1442 wird dieser vom Protonotar Johann Hertze als 
utrju8yue juris cloctor clominorum con8ulum tiusu8 civitAti8 be- 
zeichnet^), und in seinem 1449 errichteten Testament spricht der 
Stadtschreiber Hermann von Hagen vom Syndikus Arnold von 
Bremen als cleme clocton schlechthin^). Dagegen ist in einem 
Schreiben Magdeburgs an Lübeck aus dem solgenden Jahre vom 
me8ter ^rnolcko, bez^cker recliten ckoctori uncl suwer 8tack 8inckico, 
die Rede^), und seit 1464 steht die Bezeichnung äoctor unäe 
8inckicu8 oder 8inckicu8 amtlich sestb°). Sie ist bis zur Aushebung 
des Syndikats im Jahre 1861^'') beibehalten worden. 

Seit dem Jahre 1669 hat es, wie vorübergehend schon 
148Ü—1492, fast ständig, wenngleich mit Ausnahmen der Zeit- 
spannen von 1681—1886 und 1690—1741, zwei Syndiker 
gegeben; zeitweilig (1610—1616, 1618, 1648—1666, 1668/69 
und 1844—1861) ist, meistens unter besonderen Umständen, ihre 
Zahl um einen dritten erhöht gewesen. 

Im Gegensatz zu den Ratssekretären hatten sie Sitz und 
Stimme im Rate, ohne jedoch befugt zu sein, an den Ratswahlen 
und der Ratssetzung teilzunehmen; die Rangordnung reihte sie 
dem Rate unmittelbar hinter den Bürgermeistern und vor den 
übrigen Ratsmitgliedern ein. 

2. Die Lündiker 

Der älteste uns bekannte Stadtsyndikus ist Wilhelm 
oder Willekin von Bardewik, ein Sohn des (als Ratmann seit 
1260, als Bürgermeister zwischen 1263 und 1290 genannten) 

°) Vgl. unten S. 94. 
°) LUV. 2, Nr. 489 (1328) und Nr. 731 (1341). 
') Hans. Geschichtsbl. 1903 S. 84. 
°) Das. S. 87. 
«) LUV. 8, Nr. 679. 

) Das. 9, Nr. 188, 229, 253 u. a. 
^'') Fr. Bruns, Berfassungsgeschichte des Lübeckischen Freistaates 1848-1898, 

S. 32 f. 
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Johann von Bardewik^o). 1299 zu Bologna als llominu8 
VVjIkeImu8 clic1u8 äe Laräevvic äe l^ubeke immatrikuliert 
worden^). Am 23. Juli 1310 und am 29. September 1316 be- 
vollmächtigte der Lübecker Rat ihn und ein bzw. mehrere Rats- 
mitglieder als seine Sachwalter (8)^nckico8, procurLtore8 8eu 
3ctore8 et nuncio8 8peci3le8) bei der römischen Kurie^^). Das 
Kämmereibuch von 1316 bis 1338 führt ihn von Mitte 1316 bis 
Weihnachten 1320 als obersten städtischen Beamten auf^^). 

Detmar Schulop, Sohn eines 1292 gestorbenen 
gleichnamigen Lübecker Bürgers und dessen 1319 gestorbenen 
Ehefrau Mechthild^^), von der u. a. das Haus Langer Lohberg 
Nr. 45 auf ihn und seine Schwester Emelgard vererbteres, ist als 
Bardewiks Amtsnachfolger von Mitte 1321 bis mindestens 
Michaelis 1324 besoldet worden; die weiteren Gehaltsbuchungen 
für ihn sind ausradiertr«). Seit 1327 als Lübecker und Schweriner 
Domherr genanntr^), stiftete er 1338 eine Vikarie für die spätere 
Brömbsen-Kapelle in der Jakobikircher^). 

Gerhard von Lochem (Loghem), den 1328 der Rat 
seinen clericum nennt und zweimal als Bevollmächtigten l8>^ncki- 
cum, actorem et procuratorem) zum Bischof von Ratzeburg ent- 
sandter»), trat Michaelis 1327 das Syndikat an und ist nur bis 
Weihnachten 1328 besoldet worden»»). Als Domküster ist er vom 
26. Januar 13302r) bis zum 8. August 1335»»), als Domdechant 

r°) Oberstadtbuch I, Seite 98,1. 
")/^cta nstioni8 Oermanicae univerbitatis Oononiengis. . . eciiäerunt 

Orne8tu8 k^riectlaencler et L3rolu8 Nslaßola, Oerolini 1887, S. 49, 7. 
r^) LUB. 2, Nr. 264 und 342. 

Bl. 39». 
") Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck (weiter- 

hin in Bau- und Kunstd. abgekürzt) 3, S. 420. 
r°> OStB. 1310 (1, S. 43, 4) und 1331 letsre. 
r°) Kämmereibuch von 1316 bis 1338, Bl. 39». 
r^) Urkundenbuch des Bistums Lübeck (weiterhin in UBB. abgekürzt) Nr. 525. 
r°) Bau- und Kunstd. 3, S. 344 und 322. 
") LUB. 2, Nr. 489 und 495. 
^") Sein Name ist im Kämmereibuch von 1316 bis 1338 Bl. 39b bis auf das 

eben noch kenntliche anlautende O wegradiert und durch den des Johannes 
Ricbode mit der Überschrift lntravit anno 1333 ersetzt. 

°-^) LUB. 2, Nr. 514. 
E-) UBB. Nr. 601. 

1321 bis 
noch 1324 

1327/28 
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132»—1331 

1333—1338 

1341—1343 

1367 

1433—1442 

vom 27. Oktober 1335 bis zum 16. April 1339^^), als Dom- 
scholaster am 30. Juli 1341^^) und als verstorben am 29. Novem- 
ber 1344^°) bezeugt. 

llisgjgter Oottriäus P08t msgibtrum Otiersräum <1e 
l.ogbem jurj8tam intrsvit snno 1329 in nstivitate clomini, also 
Weihnachten 1328; die ihn betreffenden Gehaltsbuchungen reichen 
bis Weihnachten 1331^^^ 

Johannes Ricbode (k^icbo(joni8) erhielt als Syndi- 
kus seine erste Gehaltszahlung Weihnachten 1333, seine letzte 
Ostern 1338^«). 

iVlsg. Wilhelm Beverstede, benannt nach dem Marktflecken 
Beverstedt bei Bremervörde, wurde durch Dienstvertrag vom 
1. November 1341 vom Rate in no8trum et no8tre civit3ti8 
clericum 3ck omnia no8tr3 ne^ocia terra marique peragencks, 
und insbesondere als Sachwalter vor jedwedem geistlichen Richter, 
angenommene^); seine Besoldung begann mit dem Weihnachts- 
termin 1341 und endete Ostern 1343^«). Ein vscat über seinem 
Namen deutet an, daß nach seinem Ausscheiden die Stelle längere 
Zeit unbesetzt blieb^^) 

Erst Weihnachten 1366 ist wieder ein Syndikus, der 1367 
wiederholt als Kleriker der Breslauer Diözese^^) sowie als juri8t3 
oder juri8t3 con8i8torii civit3ti8 l^ubicen8i8^o) genannte Magister 
Johannes Trutenowe aufgeführt, der seinen Namen jeden- 
falls nach der Stadt Trautenau führte; er hat dieses Amt, dessen 
mit 10 Mark gebuchtes Vierteljahrsgehalt damals zu je einem 
Drittel von der Stadt, dem Heiligen-Geist-Hospital und dem 
Johanniskloster bestritten wurde, nur bis Ende 1367 bekleidet^^). 

Der 1410—1416 als lübeckischer Ratssekretär und sodann 1419 
bis mindestens 1430 als Professor und zeitweiliger Rektor an der 

Das. Nr. 605 und LUB. 2, Stückbeschreibung zu Nr. 4»4. 
UBB. Nr. 649. 
Das. S. 827, Anm. 2. 

^°) Kämmereibuch von 1316 bis 1338, Bl. 39 b. 
LUB. 2, Nr. 731. 
Kämmereibuch von 1338 bis 13S6, Bl. 59 b, 

^') LUB. 3, Nr. 611 und 618. 
°°) Das. Nr. 620, 62ö und 629. 

Kämmereibuch von 1356 bis 1368, Bl. 73. 
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neugegründeten Universität seiner Heimatstadt Rostock tätige^'i) 
Doktor beider Rechte lickericus 2ukovv* (eigenhändig»») 
wurde vor dem April 1433 zum Ratssyndikus berusen»^) und starb 
als solcher am 13. Oktober 1442»») auf einer Gesandtschaftsreise 
zu Frankfurt a. M.»»). 

-^rnoläus 8ommernat äoctor* oder, wie er sich meistens 1443—1456 
nach seinem Geburtsort nannte, ^rnoIcku8 van kremen (cie 
6remi8) ctoctor*, der 1432 zu Erfurt immatrikuliert war, stand 
1443—1456 als Syndikus im Dienste der Stadt Lübeck; dann 
Dozent sowie zeitweilig Dekan der Juristenfakultät und Rektor an 
der Universität Erfurt, war er 1461 und 1462 Ratssyndikus zu 
Hamburg und 1463 bis spätestens 1466 Dekan des Domkapitels 
zu Schwerin. Er ist als Lübecker Domherr gestorben»'). 

8ymon katrcte «omdorck* oder 8imon van Ilomborcb*, 1457—1464 
beider Rechte Doktor, der aus Homburg in der Pfalz stammte»«), 
wurde als damaliger Vizerektor der Universität Erfurt 1457 zum 
Lübecker Ratssyndikus berufen»»). Er ist als solcher seinem früheren 
Grabstein in der Marienkirche zufolge 1464 ckie veneri8 p08t ack 
vinculL petri (Aug. 3), jedenfalls an der Pest, gestorben^). 

^okanne8 08tbu8en O.*, der aus Erfurt gebürtig") und 1465—1495 
dort 1442 als ^okanne8 08tbu8en äe Urtkoräia sowie 1457 (damals 

»-) Vgl. unten S. 129 f. 
Weiterhin nur durch ein * ausgedrückt. 

by Bruns, Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 55f., und A.C.Hsiberg Christensen, 
Studier over Lybaeks Kancellisprog (Kopenhagen 1918), S. 75 f. 

»») Älteste Ratslinie. 
»°) LUB. 8, S. 117, Anm. 2. 
»') Bruns, Hans. Geschichtsbl. 1910, S. 122—127. 
^^) Homdorcli lVietenbis cliocesis; LUB. 9, Nr. 647. — 1465 um (letsre) 

März 24 erhielten Everd Loen, Hans Wagener und Simon Windelenzone aus 
dlomdurcti in cleme stickte van i^etr belexen von den Testamentsvollstreckern 
(les vverclißen mester Sz^mons van llomdurcli, in besäen rectiten ckoctoers, 
wancigßes cles ... racles sz^näico, die seinen dortigen Schwestern, ihren Ehesrauen, 
von ihm letztwillig ausgesetzten Zuwendungen ausbezahlt; NStB. 

»°) Nach der Kämmerei-Ausgaberolle von 1457 erhielt mester 8)^mon, clat 
ke van k^rtkencle (!) quam, vor sine kost in cler tierderxe uncl vor eyn ßesclienlce 
33 mr. 1 /S 6 L,. - Vgl. LUB. 9, Nr. 573, und Akten der Ersurter Universität 1, 
S. 264. 

'") Bau- und Kunstd. 2, S. 388. 
") NStB. 1475 (keria 3. p. corp. Ltir.) Mai 30. 
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1486-1492 

wahrscheinlich als Dozent) als ^oliannes 08ttlusen k^rttoräen8i8 
immatrikuliert war^^), wurde auf Grund eines Ende Juli 1466 mit 
ihm getroffenen Abkommens zum Ratssyndikus angestellte^) ^nd 
hat im Verwaltungsjahr 1466 erstmalig 8yn 83larium van eynem 
jAre, 100 k^jn8clie guläen, bezogen"). Er war 1493 noch im Amt"). 
Vermutlich 1495 durch l)r. Matthäus Pakebusch ersetzt, wird er 
im Dezember 1496 als Ooctor in be^^clen recbten unä clomtier cler 
kercken to l^ubeke genannt"). Er ist, wahrscheinlich 1506, als 
solcher am 1. September gestorben, et 8epultu8 e8t in eccle8ia 
ver8U8 b3pti8terium prope ultimum pi>3re 3ä aquilonem 3nte 
)^m3ginem b. iVlarie comp388ioni8"), am 12. April 1507 werden 
erstmalig die t68t3ment3rien reli^en vv3nä3ge8 cloctor ^oti3n 
08tt>u8en genannt"). 

Or. Albert Krantz*, der bekannte Geschichtsschreiber, war 
1448 zu Hamburg als Sohn des späteren Herrenschenken Eggert 
Krantz geboren und studierte seit 1463 zu Rostock, wo er im Winter- 
semester 1466/67 die Magisterwürde erwarb. Er bekleidete 
1481—1486 viermal das Dekanat der dortigen philosophischen 
Fakultät und im Wintersemester 1482/83 das Rektorat"). 1486 in 
termino iVljcti3eIi8 ist er neben Osthusen zum Syndikus der Stadt 
Lübeck bestellt^") und dort noch Ansang November 1491 als mei8ter 
-Albert Krantr, im gei8tliken rectite ckoctor, 8inckieu8, nach- 
weisbar^^). 1492 nach Hamburg zum Kanonikus am Dom und 
lector ttieviogiae prim3riu8 berusen, siedelte er Anfang 1493 

^^) Akten der Erfurter Universität 1, S. 196 und 260. 
Kämmerei-Ausgaberolle von 1465: >^nno 65. ummetrenä ^acodi 

(Juli 25) nnnnmecie unse raecl enen n>^een cloctor, äe clo vvecicler upp muste 
umme 8)^ne8 8edrelce8 >v)^llen, clat tie nocti to de8tellene tisäUe, geve emme 

un8em borßerme8tere tier Oertolcle VV^tilce 10 k^in8clie ßulclen, >^8 14 mr. 6 /S. 
") Ausgaberolle von 1466. 

Ausgaberolle von 1493: aI6 cloctor 08ttiu6en to 8arvet8e vv38, 251 mr. 
9 /S 6 L,. 

^«) NStB. 1496 (concepc. lAsrie) Dez. 8. 
") Memorienkalender des Domes unter Sept. 1 (ohne Jahresangabe); 

Stadtbibliothek. 
Erste Niederschrift des Niederstadtbuches. 

") V. A. Nordmann, Die tVanclalia des Albert Krantz (Helsinski 1934), 
S. 13—18 (mit Angabe der älteren Literatur). 

°°) l-lkr. lU2, Nr. 75, § 1. 
°^) NStB. 1491 um (omn. 8snct.) Nov. 1. 
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dorthin über und war seitdem auch vielfach politisch für Hamburg 
tätig. Er ist am 7. Dezember 1517 als dortiger Domdechant 
gestorben^^). 

vr. j^attkäus (lVlatttleu8) P3kbu8ck* war zu 14S5—1S22 
Leipzig im Sommersemester 1481 als j^atkeu8 ?3ctiebu8 6e 
8tenäalia immatrikuliert und im Wintersemester 1482 zum Bakka- 
laureus promoviert worden^^). Am 10. Juli 1495 vereinbarte 
der Rat mit cleme vvercliAen uncl boctiZeleeräen bereu j^stbeo 
?akebu8cb cloctor van 8teuäeU, daß dieser ihm auf zwei Jahre 
und, wenn der Rat während dieser Zeit von seinem halbjährigen 
Kündigungsrechte keinen Gebrauch machen würde, auf vier 
weitere Jahre als Doktor und Syndikus dienen solle^^). Am 
8. Januar 1522 noch als Syndikus genannt^^), ist er kurz darauf, 
am 21. Januar, zum Ratsherrn erwählt^b). als solcher kommt er 
noch am 22. Februar 1528^^), als Bürgermeister seit dem 
1. November 1528^^^ Nach dem Emporkommen Wullen- 
wevers trat er, etwa im Herbst 1532, von seinem Amt zurück, 
nahm nach der Wiederherstellung der alten Verfassung im Novem- 
ber 1534 seinen Sitz im Rate wieder ein und wurde am 29. August 
1535 nach Wullenwevers Sturz in aller Form wieder eingesetzte^). 
Er ist am 15. Dezember 1537 gestorbenoo). 

Johannes Oldendorp, der Rechte Doctor*, gebürtig 1S34^1S36 
aus Hamburg als Neffe des l)r. Albert Krantz, studierte seit 1504 
zu Rostock und Köln und 1508—1515 zu Bologna, war von 1515 ab 
als Lizentiat der Rechte Dozent an der Universität Greifswald, 
wurde 1517 Rektor und 1518 Doktor daselbst und 1520 an die 
Universität Frankfurt a. O. berufen. Durch Vertrag vom 2. Mai 
1528 zu Michaelis vom Rostocker Rat zum dortigen Syndikus 

Nordmann, S. 19—24. 
b») Matrikel 1, S. 324 und 2, S. 281. 

Senatsakten „Syndikat" 31, Urschr. 
ttk^. Ill7, Nr. 26, 8 38. 
Zeitschr. 27' S. 77. 
Verzeichnisse der Ratsdrittel (vgl. Zeitschr. 27, S. 63). 
Niederstadtbuch. 

°°) Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1, S. 198, 2, S. 161 und 3, 
S. 444. 

Umschrift seines Grabsteins in der Marienkirche; Bau- und Kunstd. 2, 
S. 397. 1537 Dez. 16 wurde sein Begräbnis bestellt; Wochenb. der Marienkirche. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXIX, 1. 7 
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angenommen, entwich er 1534 nach Lübeck, von wo er am 12. April 
seine Entlassung aus seinem Rostocker Amt begehrte, und übernahm 
das ihm von Wullenwever angebotene Syndikat. Er verblieb 
nach dessen Sturz noch einige Zeit, bis 1536, im Dienst. Im Juli 
1538 wurde er an die Universität Köln berufen und wirkte von 
1540 ab mit Ausnahme eines kurzen Aufenthaltes zu Köln (1543) 
zu Marburg als hervorragender Lehrer des römischen Rechtes bis 
an sein Lebensende am 3. Juni 1567^^). 

Die zuerst von Johannes Mollerus in seiner Limbria Ijterats«^) 
ausgesprochene und bis in die jüngste Zeit wiederholteb^), h^m 
Syndikerverzeichnis der vom Kantor Schnobel herausgegebenen 
dritten Auflage der „Gründlichen Nachricht von ... Lübeck" des 
Seniors Jac. von Melle sogar zur Tatsache erhobenen Vermutung, 
daß der 1567 als Syndikus der Reichsstadt Frankfurt verstorbene 
Verfasser zahlreicher lateinischer und deutscher juristischer Werke 
Dr. Justinus G obler vor seiner in den Anfang der vierziger Jahre 
fallenden Anstellung als Rat der Herzöge Erich d. Alt. und d. Jüng. 
von Braunschweig-Kalenberg eine Zeitlang lübeckischer Syndikus 
gewesen sein soll, wird durch sein eigenes Zeugnis widerlegt, denn 
in seiner im August 1543 zu Basel gedruckten lateinischen Über- 
setzung der 1539 abgeschlossenen niederdeutschen Chronik des 
Hermann Bonnus hebt er ausdrücklich hervor, Lübeck nie gesehen 
zu haben°^). 

Nach Oldendorps Ausscheiden erinnerte der Ratssekretär 
Andreas Stolp den Wittenberger Professor Johann Wynloeff 
daran, daß er sich in einer früheren Besprechung mit ihm geneigt 

Allg. D. Biographie 24, S. 265 ff.; K. Koppmann, Des Syndikus Or. 
Johann Oldendorp Bestallung (Beiträge z. Gesch. der Stadt Rostock, 1,1 S. 47 sf.), 
Waitz, a. a. O. 1, S. 1S2 ff. und 3, S. 317, sowie die betreffenden Universitäts- 
niatrikeln. 

Domu8 I, S. 227. 
Hans Teske, Der Ausklang der Lübecker Rechtssprache im 16. Jahr- 

hundert (in „Ehrengabe dem Deutschen Juristentage überreicht ...", Lübeck 1931), 
S. 77 s. 

In seiner an den Lübecker Rat gerichteten Vorrede zu dieser Übersetzung 
heißt es: Lerte, ut quock sentio ckicam, inter vertenckum sc rerum ibtarum trac- 
tstionem 8uepe milii reipublicae ve8trse urbi8que vickenckae cupiclc» ince88it, sc 
kui88ent körte quaeckam s me clariu8 etiam stque 8i8nikicgntiu8 reclckita urde 
ante vi8s stque per8pecta. 
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erwiesen habe, sich albir vor ez^nen sinäicum äe88er 8ta1 gebruken 
to latiien; da Wynloefs dem Vernehmen nach sich mit etlichen 
Doktoren veruneinigt habe und deshalb Wittenberg zu verlassen 
gedenke, erbot er sich dafür einzutreten, daß ihm bis zu seiner 
Ankunft die Stelle offengehalten werden solleb^). Wynloefs hat 
jedoch diesem Rufe nicht Folge geleistet. 

Statt seiner wurde der Syrrdikus von Stettin Liz. Stephan 153S 
Klyngkebyll* durch Vertrag vom 29. September 1536 auf vier 
Jahre verpflichtet^^) Er war im Sommersemester 1603 zu Witten- 
berg als 8tetf3nu8 Klinckebil äe prencrlavia immatrikuliert 
worden°^). Dem Lübecker Rat war er dadurch näher getreten, 
daß er auf dessen Bitte an einer im Juni 1535 zu Hamburg ab- 
gehaltenen ergebnislosen Tagfahrt mit Dänemark teilgenommen 
hatteb^). Sein neues Amt scheint Klinkebil überhaupt nicht an- 
getreten zu haben; 1537 und 1538 ist zu Lübeck kein Syndikus 
nachweisbar, wohl aber wurde 1542 ein 8tepti3nu8 l<llckbil 
8tetl'nen8j8 zu Frankfurt a. O.°^) immatrikuliert. 

Johann Rudel, der rechten doctor*, gebürtig aus Frank- 1538—1563 
fürt a. M., war im Wintersemester 1519/20 zu Leipzig als ^03nne8 
k^uckel k^r3nckoräi3nu8'0) und am 11. November 1622 zu Heidel- 
berg als ^oIi3nne8 kruckell k^r3nckkor(1en8l8'^) immatrikuliert 
worden. Seit Mitte 1532 lehrte er an der Universität Marburg 
und war im zweiten Halbjahr 1534 Rektor daselbst.^^) Bereits 
zu Anfang Januar und im März 1539 als ckoctor unck 8inckjcu8 

Senatsakten „Syndikat" 1, 12, undatierter Entwurf Stolps, von 
späterer Hand 1536 datiert. 

Senatsakten „Syndikat" 3, 2, Urschr. 
^4Idum acaciemiae Viteber8en8i8 1, S. 8. 
In dem vom Sekretär Andres Stolp abgefaßten Protokoll dieser Tag- 

fahrt werden als Vertreter Lübecks der Bürgermeister Ludwig Taschemaker, der 
8tekksn I(linclredill, cker reclite licentiat uncl 81ettin8cker 8vn<Ilcu8 (am Rande: 
von Venen van 1-udecIr-liirto xekorclert unck xedeven), der Syndikus vr. Johann 
Oldendorp und der Ratsherr Klaus Bardewik genannt; Lüb. Archiv, vanica 
Vol. VIII. Vgl. Waitz 3, S. 4, 21 und 373. 

°d) Matrikel (Publ. aus dem Kgl. Preuß. Staatsarchiven 32), S. 88. 
'°) Matrikel 1, S. 570. 
'^> Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662, I, 

S. 532. 
LatsIo8U8 8tuckio8orum 8ctiolae lAsrpur8en8i8, S. S und 13. 

7* 
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1559-1571 

des Lübecker Rates tätig^^), wurde er am 7. Juni dieses Jahres 
als solcher vereidigt^^). Am 29. Juni 1561 schlug ihn König 
Erich XIV. von Schweden anläßlich seiner Krönung zu Uppsala 
zum Ritter^^). Er ist am 17. Januar 1663 gestorben 

Hermann van Vechtelde, der rechten doctor*, geboren 
1624 als Sohn des Braunschweiger Ratsherrn Tilemann v. 
war am 29. April 1541 zu Wittenberg als Hermannus Vecliteliu8 
8run8c1nvicen8i8 immatrikuliert worden^b). Nachdem er zum 
Doktor der Rechte promoviert war, scheint er zunächst einer der 
gelehrten Räte Herzog Albrechts von Preußen gewesen zu sein^»). 
Durch Dienstvertrag vom 22. August 1658 wurde er als damaliger 
Assessor am Reichskammergericht zu Speyer zu Ostern 1559 
vom Lübecker Rat zunächst auf fünf Jahre zum Syndikus be- 
rufen»»), am 26. Juli 1559 vereidigt»^) und am 30. September 1562 
von Ostern 1564 ab auf acht weitere Jahre bestellt«»). Am 13. Juni 
1571 zum Bürgermeister erwählt«^), erkrankte er am 22. Dezember 
1572 in einer auf der Kanzlei abgehaltenen Ratssitzung und „starf 
ock dahr fort in der nacht, do de klocke halwege dre sloch, den 
23. decembris"««). Nach der steinernen Jnschriftstafel seines im 
übrigen nicht erhaltenen Epitaphs in der Marienkirche starb er 

'»l Nach Sebastian Ersams Tagebuch (vgl. unten S. 139). Bl. 177 d und 72 
sind 1539 uk clrcumci8ioni8 äomini (Jan. 1) ... der ^okan k^uclel, cloctor unci 
8>nllicu8, uncI icli an die beiden Fürsten von Mecklenburg, ckin8ta§e8 nacti oculi 
(März 11) dieselben an den Herzog von Lauenburg gesandt. 

") Ältestes Eidebuch 1, Bl. 44. 
'°) O. Celsius, Gesch. König Erichs XIV., S. 71. 
'°) -^utoßirsplia pincerisna (Stadtbibl., Handschr. 2°, Nr. 162), Bl. 554» 

und Anlage zur Ratslinie von 1640 (das., Handschr. 4°, Nr. 333). — 1563 in cker 
4. veeken nlrs wz^nacliten ... cke8 manck38e8 (Jan. 18) 8praelr ^ocliim >Verneke 
vor ckoctor ^oksn krtiuckel ein 83rck, luckent ene ckubbeicke 8tuncke, cke ksrclren- 
ßratt unck ittl Isicen, i8 23 Wochenb. der Marienkirche. 

^^) NStB. 1573, März 7. 
re) -^Ibum 1, S. 187. 
'«) W. Heinsohn, Das Eindringen der neuhochdeutschen Schristsprache in 

Lübeck während des 16. und 17. Jahrhunderts, S. 70. 
°«) „Syndikat" 3, 4, Urschr. 
«) Eidebuch l, S. 44. 
°2) Zeitschr. 27, S. 84, ebenso Rehbein u. a. 
--) Ratswahlliste von 1580 (vgl. Zeitschr. 27, S. 92). 
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die decembris 22. anno jNe88ige 1572, cum vi'xi88et anno8 48 
M6N868 3 die8 13^^). 

Calixtus Schein, beyder rechten doctor*, war 1529 ge- 1S6S—I6vv 
boren als Sohn des (späteren?) Stadtsekretärs zu Meißen Valentin 
Scheinb^) und im Wintersemester 1545 zu Leipzig als Laljxtu8 
8c1lein Ore8den8i8^b) sowie am 27. Juli 1549 zu Wittenberg als 
L3li8tu8 Zcliein Vre8nen8i8b^) immatrikuliert worden. Er folgte 
1554 seinem Vater im Amt, erwarb den Doktorgrad in Leipzig 
und diente sodann als Syndikus zu Kiel^b) König Friedrich II. 
von Dänemark, Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg und 
Herzog Franz von Sachsen-Lauenburgb«). Durch Dienstvertrag 
vom 8. Juli 1565 wurde er von Michaelis ab auf zehn Jahre zum 
lübeckischen Ratssyndikus bestellt««) und am 3. Oktober vereidigt«"); 
ein weiteres Abkommen vom 18. Februar 1573 erstreckte seine 
Anstellung von Michaelis ab auf Lebenszeit«^). Seinem ehemaligen 
Epitaph in der Jakobikirche««) zufolge ist er im 71. Lebensjahre 
gestorben; als sein Todesdatum, das dort erloschen war, wird 
anderweitig der 4. November 1600 angegeben««). 

Herman Warmböke (auch Warmbueche) der rechten 1S7S—1589 
doctor*, Sohn des Lübecker Ratsherrn (1541—52) Hieronymus 
W.««), war am 15. Oktober 1556 als tterm3nnu8 ^Varmdück 

I.ub. kleliß., S. 151; vgl. Bau- und Kunstdenkm. 2, S. 339. — Am 
Dienstag, dem 23. Dezember, bestellt Bm. Hinrich Plönnies für ihn das Be- 
gräbnis; Wochenb. der Marienkirche. 

Teske, S. 77; Heinsohn, S. 71. 
««) Matrikel 1, S. 657. 

-^Idum 1, S. 248. 
Epitaph. 
Vertrag von 1565 <mn 8onts8e nacli visit. lAsrie) Juli 8; Interna 523 

Urschr. 
-°) Eidebuch 1, Bl. 44. 

„Syndikat" 3,-5, Abschr. mit eigenhänd. Revers. 
I.ud. k^elig., S. 230. 
Das Dom-Kopulationsbuch von 1575 bis 1615 berichtet: ^nno 1600 

clen 4. dtovember 8tsrk doctor LsIixtiU8 (!) Sctiez^n und vsrdt den 7. diovember 
dexraden. Auch der Kämmereiherr Joachim Wibeking vermerkt im Kämmerei- 
Ausgabebuch von 1595 bis 1603 unter 1600 zu den Gehaltszahlungen an Schein: 
den 7. dlov. anno 1600 dexrsden. 

-) NStB. 1564, Apr. 12. 
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1594 

1.ubecen8j8 zu Wittenberg immatrikuliert worden Bisher Rat 
und Gerichtspräsident des Herzogs Erich (d. Jung.) von Braun- 
schweig-Lüneburgb^), wurde er durch Dienstvertrag vom 23. Juni 
1873, vorläufig auf sechs Jahre, als Ratssyndikus angestellt^'). 
Er war Schwiegersohn des Bürgermeisters (1359/60) Paul 
WibbekingOb). Am 12. November 1589 zum Bürgermeister er- 
wählt^b)^ ist er nach seinem Wappenepitaph in der Marienkirche 

anno 3etati8 62, 8aluti8 vero tiumanae 1600. 14. ic1u8 au^u8ti 
(rectiu8 14. kalenct. 8ept. (^ 19. Aug.), wie der Senior von Melle 
hierzu bemerkt^o»)) gestorben; die übrigen Quellen geben richtig 
den 19. August 1600 als seinen Todestag anE). 

Der aus Baden-Baden gebürtige Johann Conrad Varn- 
büler, d. R. D.*, der 1567 zu Wittenberg als ^o1lanne8 Lonraäu8 
k'Lrenbeuleru8, i^arctiiobaäen immatrikuliert worden war^o^), 
wurde als damaliger Rat des postulierten Bischofs von Halberstadt 
Heinrich Julius von Braunschweig durch Vertrag vom 18. Februar 
1594 auf fünf Jahre, die von seiner zu Trinitatis (26. Mai) vor- 
gesehenen Übersiedelung nach Lübeck ab gerechnet werden sollten, 
zum Ratssyndikus bestellt; er konnte dieses Amt jedoch nicht 
antreten, weil der Herzog die ihm anfangs bewilligte Entlassung 
widerrief'"^). 

über die weiteren Bemühungen des Rates um die Besetzung 
dieser Sydikatsstelle berichtet der damalige Kämmereiherr Joachim 
Wibeking unter 1595: ven 24. aprili8 i8t einer mitb namen 
ctoctor Oaviä krorariu8 von k'ranckfortb tiir alingekamen, äe 
aMiier der vor8ctirieben worden, und ein erbar radt bedacbt 
Zewe8en, den8eIdiZen pro 8indico tbo be8tellende, idtb i8 aber 
utb allerkantk bedenklicben ur8acben abgbe8lagben und ibme 

°°) ^ibum I, S. 321. 
Inschrift des Epitaphs. 
„Syndikat" 3, 6, Urschr. Nach dem ältesten Eidebuch (Bl. 44) ist er 

bereits am 15. Mai 1573 vereidigt worden. 
OStB., Marienkirchspiel 1583 um (invenc. crucis) Mai 3. 

d°) Rehbein, S. 831 u. a. m. 
^°«) 1.ud. I^eliß., S. 179. 
E) Die Bestellung seines Begräbnisses ist unter 1600 (in cler 22. weclce 

na der 08terweclce ..., tridaZes) Aug. 22 gebucht; Wochenb. der Marienkirche. 
»>>-) ^4ldum 2, S. 121. 

„Syndikat" 8, 4, Urschriften (mit ausführlichem Briefwechsel). 
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sbZkeclAncket vvoräen; äemzelbiZIlen liatli ein erbar rat0 vorenelk 
100 kreick8ä3ler, unä ävveiU ei»- nicillli 8S8en wollen, waL etii- 
unclerwe^lien vortlieret, 80woll nocil wecicler tlio tiu8 vorttieren 
und vorunl<o8ten möctItI^e, i8 ilime tlio 8ollclie unl<08t oclr 
11l08tie8lellet1l 120 äaler, 8umm3 453 ^ 12 Dazu wurden am 
5. Mai (dem Gasthofwirt) Hermann Meier we^en doctor David 
I^orer an Zehrkosten 99 ^ 14 ^ 4 L, und seiner Ehefrau wegtien 
de88elbiZlien doctor8 2 Rosenobel (— 14 bezahlt^o^). 

Ferner wurden am 9. September 1595 auf Befehl des Rates 
ti. doctori ^olranni Lageren 30 Reichstaler und am 6. Oktober 
nocIimal8 doctori ^ollanni Lagern rui 8einer abre>^8e vureret 
und 2uige8tellet 20 Reichstaler^"^). 

Laurentius Finckelthaus, der rechten doctor*, der 1579 1S96—iMo 
zu Wittenberg immatrikuliert war^'E), wurde, nachdem der Rat 
am 19. Februar 1596 ihn als damaligen Assessor am kurfürstlich 
sächsischen Schöppenstuhl zu Leipzig zu einer Besprechung in 
Lübeck eingeladen hatte^°b), am 22. März auf sechs Jahre, von 
dato 8einer ankuntkt an ru rectinen, zum Syndikus bestellt^o^); 
er ist aukk ^olianni8 in l.ubecl< angelanget^»») und am 8. Juli 
vereidigt worden^°d). 1606 ist lrer 1.aurentiu8 l^inkeldue8, der 
l^eclrten Doctor und Lindicu8 der Ltadt l-ubeg, ... den 11. iVlartii 
umb 1 Dlrr de8 blamiddag8 van 8^nem ez^genen Dener sämerlicti 
er8toctren und bridage8 den 14. i^artii in de (Oallinen-)Lapelle 
under dem ec1lter8ten 1.ick8ten begrakken worden^»). 

Martinus Nordanus, der Rechten Doctor*, Sohn i60i—1«20 
des lübeckischen Gerichtsschreibers Peter Northmann^"), war zu 

»^) Kämmerei-Ausgabebuch von 1595 bis 1603 unter 1595, Ällerley Unkosten, 
-tidum 2, S. 280. 
„Syndikat" 2, 7, Entw. 

'°') Das., beiderseitige Urschriften, und Interna dir. 538 «>, Urschr. 
'°«) Kämmerei-Ausgabebuch von 1595 bis 1603 unter 1596, allerle)'« 

unkost. 
^°») Eidebuch 1, Bl. 83 und 2, S. 164. 
"°) Wochenb. der Marienkirche. Vgl. auch das den 14. März über den 

Mord ausgenommene Gerichtsprotokoll in Mitt. 4, S. 9 f. 
"^) Testament des Gerichtsschreibers Petrus Northman von 1569 Jan. 14 

(Test., Urschr.) und Schreiben des Martinus Nordtman aus Rostock von 1574 
Sept. 28 an (seinen Vormund) den Ratsherrn Benedikt Slicker („Syndikat" 4,1, 
Urschr.). 
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1S0S—ISI4 

Rostock im Mai 1S73 als Nartinub k>Iorck3nu8 l^ubecensis imma- 
trikuliert und am 1. Oktober 1590 zum Doktor der Jurisprudenz 
promoviert worden"^). Er wurde von dort auZn^) am 30. Sep- 
tember 1601, zunächst auf fünf Jahre, zum Ratsfyndikus bestellt^^). 
Einem Nachtrag zum Ratsprotokoll vom Sonnabend, dem 
28. Oktober 1620 zufolge bekam er auf dem Rathaufe einen Schlag- 
anfall an der rechten Seite, ist kranck ru Hau8e gekutiret, am 
Lonckacli (Okt. 29) ge8torben uncl <1ie ^ovi8 (Nov. 2) beZraden 
worckennb). Der Ratsherr Joachim Wibeking gibt an: T^nno 1620 
cken 30. Oct. matutins bora obütnb). 

Der 1654 zu Lippstadt geborene"^) Petrus Hagen, der 
Rechten Doctor*, war am 10. April 1576 zu Rostock zum Magister 
der Artistenfakultät^^^) und am 15. Oktober 1590 zu Marburg zum 
Doktor der Rechte^^) promoviert worden. Da er denen von 
Saldern bei ihrem Aufruhr gegen den Herzog Heinrich Julius 
von Wolfenbüttel als Advokat gedient und bei diefer Betätigung 
ihn und feinen Vater Herzog Julius aufs fchwerste gefchmäht hatte, 
wurde er gefangen genommen und auf die Anklage des Landes- 
fiskals vom 17. Mai 1698 zu lebenslänglichem Gefängnis ver- 
urteilt, entwich aber im Juni 1604 mit Hilfe des Burggrafen Hans 
Becker aus dem Gefängnis zu Wolfenbüttel^^"). Am 1. September 
1605 betraute ihn der Rat von Braunfchweig als Advokaten auf 
gegenfeitige vierteljährliche Kündigung mit der Vertretung der 
Stadt beim Reichskammergericht^^^). Ostern 1609 ist er von 
Hildesheim aus, wo er die Advokatur ausübte^^^), zum lübeckifchen 

H-) Matr. 2, S. 179 und 234. 
^^^) Kämmerei-Ausgabebuch von 1595 bis 1693 unter ^usßnbe sllerln)^ 

Unlcostigungen, 1601, Dez. 21. 
„Syndikat" 4, 1, urschriftl. Revers. 
Ratsprotokoll von Friedrich Pöppings Hand. 
Kämmerei-Ausgabebuch von 1619 bis 1625 unter den Gehalts- 

buchungen zu 1620. 
^^') Inschrift seines Epitaphs in der Marienkirche. 
»°) Matrikel 2, S. 188. 
n") Latslogub stuclioborum sckolae äisrpursis, psrs tertia (1571—1604), 

S. 78. 
^^°) Auskunft des Stadtarchivs zu Braunschweig nach dem „Ausführlichen 

Historischen Bericht Band II und III" (o. O. 1607 und 1608). 
^21) Desgl. nach den dortigen Bestallungsakten 6 II110, Band 2, Bl. 23 f. 

Bürgermeisterbuch, Bl. 64b. 
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Ratssyndikus bestE^^) und am 13. Mai vereidigt^"). Nachdem 
er bereits am 28. September 1614 um seine Entlassung zum 
nächsten Ostertermin eingekommen war, weil er leider mit der 
Zpractie wie aucb mit den I^ueken dergestalt, wie ek dieser 
Dienst erkurdert, nit ... vortkommen könne und auch not- 
wendigerweise mehr Zeit zur Durchführung seiner wegen seiner 
Gefangensetzung am Reichskammergericht anhängigen Prozesse 
haben müsse^^°), ist er am 30. Oktober desselben Jahres gestorben^^^). 
Auf seinem großen geschnitzten Epitaph in der Marienkirche^^«) ist 
er in kleiner Figur knieend dargestellt. 

iAag. Johan Brambach* war aus Worbis auf dem Eichs- 1610—ISIS 
feld gebürtig und hatte im Rektoratsjahr 1583/84 sein Studium 
zu Erfurt begonnen^^^). Da ihn der Rat um seiner Verdienste 
willen in der Wahrnehmung des Sekretariats, das er seit Ende 
Januar 1591 verwaltete, 1607 zum Dompropst erwählt hatte^^'), 
wurde er dieser seiner Würde wegen auf Vorstellung des Dom- 
kapitels am 14. Februar 1610 rum 8>^ndiLo cooptiret und an- 
genommen, also das er in senatu tercio loco inter sz^ndicos soll 
sitren über dem eltesten k^atksberren; in publicis congressibus 
aber, als ru kegrebnissen, Doebreiten, extra senatum soll er 
seine 8telle und Oang baben post consules supra decanum et 
sz^ndicos^^«). Er ist am 4. September 1616 gestorben^^«) und am 
8. September im Dom beigesetzt^«"). 

Dr. Lambertus Steinwich*, Ratssyndikus von Stral- isis 
fund, hat anno 1616 den 1. Nai sieb laut einer (auf den 31. März 
zurückdatierten^«^)) Destallung und gegeben kreverses pro syndico 
bestellen lassen, wie er aucb selbigen Dages seinen ^idt coram 

Vertrag von 1609 in ven veilißen Ostern (Apr. 1S—22); „Syndikat" 
4,2, Urschr. 

Eidebuch 2, S. 164. 
Eingabe von 1614 Sept. 28; „Syndikat" 4, 2, Urschr. 
Abgebildet Bau- und Kunstd. 2, S. 347. 
Vgl. unter S. 147. 
Bürgermeisterbuch von 1579 bis 1848, Bl. 65; das Tagesdatum aus 

dem Ratsprotokoll von 1610. 
v. Melle, Lüb. Geschlechter, Bl. 67 ». 

^b°) Dom-Rechnungsbuch von 1615 bis 1618. 
^'^) Urkunden „Interna" Nr. 540 Urschr. 
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con8uIibu8 uffm neuvven Oemack^^^) LbZele^l; 8eine 8e8t3lIunZ 
8olI suff 08tern anno 1616 angeken^^b) Da jedoch der Rat zu 
Stralsund auf der vertraglichen halbjährigen Kündigung bestand 
und am 6. August Steinwich zum Bürgermeister erwählte, gab 
der Lübecker Rat den ihm vom Stralsunder Protonotar Joachim 
Martin vorgetragenen Vorstellungen und der Bitte Steinwichs, 
ihn unter diesen Umständen seines Eides zu entbinden, nach und 
beschloß am 13. August, cka8 ckem Oe83nten cker k^everL re8tj1uirt 
unck ckatzegen ckie 8e8l3llung dicker angenommen wercken 8olte; 
8oIctre8 i8t — wie der Ratssekretär Theodor Glazar fortfährt — 
von mir ge8c1ietien cken tolgencken 14. 3ugu8ti, unck tiab icb ckie 
8e8t3llung aukf ckie Kemerei geliettert cken 15. sugu8li 1616^^^). 

1617—1622 Johann Faber 0.*, geboren zu Stettin am 27. Dezember 

1581^^^), wurde als bisheriger Syndikus der Stadt Speyer auf 
Vorschlag des Bürgermeisters Henrich Brokes^^«) am 30. Sep- 
tember 1617 zum lübeckischen Syndikus bestellt^b^) und im Oktober 
1621 mit der bereits seit l)r. Domanns Tode „mehrenteils" vor- 
läufig von ihm verrichteten Warnehmung aller hansischen Geschäfte 
einstweilen auf drei weitere Jahre betraut^b»). Er ist am 2. August 
1622, 3 Uhr nachmittags, gestorben^^^) und am 6. August be- 
stattet^b"). 

1618 Nur kurze Zeit ist neben Nordanus und Faber Or.Johann 

Domann im Amte gewesen. Geboren am 2. Mai 1554 zu 
Osnabrück, erhielt er seit 1582 zu Rostock seine akademische Aus- 
bildung, die er eine Zeitlang durch Betätigung als Konrektor an 
der Schule zu Lemgo unterbrach, und promovierte 1591 zu Helm- 
stedt zum Doktor der Rechte. 1596 Subsyndikus und 1598 Syndikus 

Die heutige Kriegsstube. 
Bürgermeisterbuch, Bl. 81. 
Brieswechsel mit Stralsund ynd Steinwich und Bericht Glazars; 

„Syndikat" 8, 6. 
Trauergedichte des Prorektors Joachim Dreier auf Fabers Ableben; 

Stadtbibl., 1.ud. pers. 20. 
'b«) Brakes' Aufzeichnungen, Zeitschr. 2, S. 426 Anm. 27. 

Revers Fabers von 1617 Sept. 30; „Syndikat" 4, 6, Urschr. 
E) Hanserezeß von 1621, Okt. 12. 

Nach des Ratsherrn Joachim Wibekings Angabe im Kämmerei- 
Ansgabebuch von 1619 bis 1625 unter 1620 ist er cken 2. gestorben, cken 
6. begraben. 
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der Stadt Stralsund, wurde er 1605 zum hansischen Syndikus 
berufen, vertauschte dieses Amt 1611 mit dem Syndikat der Stadt 
Rostock und wurde im Februar 1612 aufs neue zum hansischen 
Syndikus bestellt^^°). Über seine nebenamtliche Anstellung zum 
Ratssyndikus von Lübeck berichtet der Kämmereiherr Joachim 
Wibeking: ^^nno 1618 in ctem likajo getialtenen kLN8i8Llren vage 
i8 Ooctor l)omLnnu8, cler gemeinen -^N8ae 8ynäicu8, von einem 
ebrb. krackte ckie88er 8tackt rui einem 8Mckico be8tellet unck an- 
genommen, auctl jabrliclre8 ime ckarkur 300 kreictl8tb. in 8peeie 
in 4 tzuartalen rui beralencke vur8proctien vvorcken, n^orvon cka; 
er8te tzuartaU auk >Iianni8 1618 betagt wirckt"^). Er ist bereits 
am 20. September 1618 auf einer Gesandschaftsreise im Haag 
gestorben^^o). 

vr. Hieronymus Schabbel (Schabbell)*, geboren am 1622- 
13. Juli 1570 zu Wismar^^^), wurde im April 1586 zu Rostock als 
Hieronz^mu8 8eabbeliu8, ^i8marien8i8 con8uIi8 tiliu8 immatriku-" 
liert^^^) und war also ein Sohn des dortigen Bürgermeisters 
(1579—1600) Hinrich Schabbel"^). Vorbin prae8entirter -^88e88or 
unck >!^ckvocatu8 camerae imperiali8 (zu Speyer), gräkl. kloben- 
Ioi8cker Lantrler, Lburmaint2i8cber, er2bl8cbokkl. 8remi8cker, 
kür8tI.i»Virtenbesgi8cber, lanckgräktl. Heki8cber,gr3tl. 8leicbi8cber, 
benningi8cber unck vieler anckeren kreicb88tencken kratb unck 
7^ckvocat^^^), wurde er am 9. November 1622 zum Ratssyndikus 
bestellt"«) und ist als solcher am 9. April 1635 gestorben^^^). 

Dr. Otto Tancke*,der am28. Februar 1587"«)zu Wismar i62i 
geboren war und im Februar 1605 zu Rostock sein Studium be- 

Brokes' Mtteilungen über den Hansasyndicus vr. Domann (Zeitschr. 2, 
S. 466 sf.) und W. Mantels, Allg. D. Biographie 5, S. 323. 

Kämmerei-Ausgabebuch von 1609 bis 1618 unter 1618. 
"2) x^pjceclium ... seriptum s ^oiranne Kirciimanno, 8cbolse I^udec. 

rectore; Stadtbibl. 1.ud. perg. 67. 
Matr. 2, S. 218. 

^") Crull, Die Ratslinie der Stadt Wismar, S. 99. 
"b) Anhang zur Ratslinie des Bürgermeisters vr. Joh. Marquard; vgl. 

unten Anm. ISO. „ s 
"«) „Syndikat" 4, 8, urschriftl. Revers mit transsumierter BestaUungs- 

Urkunde, beides von 1622, Nov. 9. 
^^') Zpiceclium und Marquard. 

Epitaph. 

1635 

1637 
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IS35—1648 

1638—1641 

gönnen hatte^^^), ist, nachdem er sich als Syndikus der rheinischen 
Ritterschast betätigt hatte^^°), am 22. März 1621 zum Ratssyndikus 
berufen^^^). 1628 außerdem zum Sydikus der Hansestädte bestellt 
und 1632 vom Rat zum Dompropst erwählt, ist er am 28. Februar 
1637^°°) abends kurz vor 6 Uhr gestorben^^^). Epitaph und Brust- 
bild im Dom. 

Benedict Winkler, der Rechten Doctor*, der 1579 zu 
Salzwedel als Sohn des Bürgermeisters Andreas Winkler geboren 
war, 1615 zu Leipzig studierte und am 17. April 1616 zu Basel 
zum Doktor der Rechte promovierte^^^)^ wurde am 19. November 
1616 vom Lübecker Rat tür ibren keckienten besteUet^b«), ^m 
20. Februar 1626 vom Kaiser Ferdinand I I. zum Psalzgrafen er- 
nannt^°°) und am 30. September desselben Jahres zum Subsyndikus 
angenommen^^b)- 1635 rückte er nach Schabbels Ableben zum 

Syndikus aus^^^). Hernacker i8t er gantr unvermugen geworäen 
unck am Verstanckt unck ^emorie gentrlicb ge8cb>vecbet, cks8 er bez^ 
4 ^abren 8einem okkicio nickt abwarten können, 8tarb entlick 
anno 1648 cken 1. ^uny nachmittags um 3 Uhr^°^). 

Leonhart von der Borgh, D.*, aus Osnabrück, bisher 
Direktor der bischösl. Mindenschen Kanzlei sowie gräfl. Schauen- 
burgischer und erzbischösl. Bremischer Rat^°b)^ wurde am 9. Novem- 
ber 1638 geZen nebe8tkuntti8en Drium k-egum, falls er bis dahin 

»») Matr. 2, S. 281. 
Anhang zur Ratslinie seines Schwiegersohnes, des Bürger- 

meisters Dr. Johann Marquard; Stadtbibl. lA. 1.ud. 4, 333 (vgl. Zeitschr. 27, 
S. 97). 

E) „Syndikat" 4, 7, urschristl. Revers mit txanssumierter Bestallungs- 
urkunde, beides von 1621, März 22. 

-^rnolcli 8aclcliu8i 1.udecen8>8 in obitu ... cin. Otlioni8 "ranclcen 
l.O.O. ... 8xnclici lactir^'mge; Stadtbibl., l.ub. ?er8. 80. 

Joh. Mollerus, cimbria literats 2, S. 990. 
Bürgermeisterbuch, Bl. 83. Eigenhändiger Revers mit transsumierter 

Bestallungsurkunde, beides von 1616, Nov. 19, „Syndikat" 4, S. 
„Syndikat" 4, 6, Abschr. 
Eigenhänd. Revers von 1626, Sept. 30, mit transsum. Bestallungs- 

urkunde von 1626 aukk lAict>seIi8; das. 
^°') Anhang zur Ratslinie des Bürgermeisters l)r. Joh. Marquard. 

Pii8 M3nibu8 ... än. keneclicti Winlcleri l. ll.I). ... lA. 8eds8tisnu8 
lAeier, 1.ub. 8cliolae rector (griechische Trauerode); Stadtbibl., Tud. ?er8. 89. 

'°") Anhang zur Ratslinie des Bürgermeisters Dr. Joh. Marquard. 



109 

abkömmlich sein würde, zum Syndikus angenommen^^°) und trat 
seinen Dienst am 18. Februar 1639 an Er erlag am 20. No- 
vember 1641 einem Schlaganfall^^^). 

Oavic! Oloxinus, geboren am 16. März 1597 1642—1S6S 
zu Burg aus Fehmarn als Sohn des gleichnamigen dortigen 
Bürgermeisters, studierte seit 1617 zu Wittenberg und seit 1619 zu 
Rostock, wo er 1624 zum Doktor der Rechte promovierte^^^). Rat 
Herzog Friedrichs von Holstein Gottorp seit 1632^^^), sowie Dom- 
herr und Advokat zu Lübeck^^^), wurde er am 15. März 1642 zum 
Ratssyndikus angestellt^°b) und 1654 zum kaiserlichen Rat er- 
nannt^«^). Am 23. Juli 1666 zum Bürgermeister erwählt, ist er 
am 26. Februar 1671 gestorben^«^). Brustbild mit erneutem Epitaph 
im Dom. 

^06cbjmu8 Lar8tenk, O.*, geboren am 3. August 1596 1646^1673 
zu Salzwedel als Sohn des dortigen Bürgermeisters und Rent- 
meisters der Altmark Nikolaus Carstens, studierte seit 1615 zu 
Wittenberg, Jena, Rostock und Greisswald, vertauschte das ihm 
Mitte 1628 von Wallenstein übertragene Amt eines Kammer- 
sekretärs zu Güstrow Ende 1629 mit dem eines Syndikus des 
Ratzeburger Domkapitels und promovierte 1630 zu Rostock zum 
Doktor der^Rechte^^°). Von Herzog August von Sachsen-Lauen- 
burg 1638 zum Geheimen Kanzleirat, 1640 zum Konsistorial- und 
Gerichtsassessor und 1642 zum Gerichts-, Kanzlei- und Konsistorial- 
direktor bestellt^^°), wurde er am 19. Juni 1648 zum Syndikus 
der Stadt Lübeck berusen^b^), zu der er bereits 1630 durch seine 

^°°) Urschrift!. Revers mit Bestallungsurkunde, beides von 1638, Nov. 9; 
„Syndikat" 4, 9. 

^°^> Abbildung seliger Heimfarth ... Herrn Osviäi8 Oloxinii ... fürge- 
stellet von M. Asdam) T(ribbechov) P(rofessor), Lübeck 1671. 

Anhang zur Ratslinie des Bürgermeisters vr. Joh. Marquard. 
Urschrift!. Revers mit transsum. Bestallungsurkunde, beides von 1642, 

März 15; „Syndikat" 5, 1. 
Diplom von 1654, Apr. 29, gedruckt als Anhang zur „Abbildung seliger 

Heimfarth" usw. 
Programms in kunere, verfaßt vom Rektor Hermann Nottelmann; 

Stadtbibl., 1.ud. pers. 12. Auch Oskar L. Tesdorpf, Das Haupt-Registratur- 
oder Secretbuch des Lübecker Syndikus Or. Joachim Carstens; Lübeck 1898, mit 
Urkunden und Brustbild. 

I««) Urschrift!. Revers mit Bestallungsurkunde, beides Vvn 1648, Juni 19; 
„Syndikat" 5, 2. Gedr. Tesdorpf, S. 49 f. 
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1648—1666 

1667—1669 

Heirat mit einer Tochter des weil. Ratsherrn (1595—1626) 
Thomas von Wickede in verwandtschaftliche Beziehungen getreten ^ 
war^b^), und am 22. Juni vereidigt^°«). Er ist am 11. November ! 
1673 gestorben und am 20. November bestattet^°°). j 

Martin Böeckell (Böekell), v.*, geboren am 23. Juni 1610 . 
zu Güstrow als Sohn eines gleichnamigen herzogl. mecklenbur- 
gischen Sekretärs, studierte seit seinem 18. Lebensjahr zu Königs- 
berg, Rostock, Greifswald und Leipzig und promovierte nach 
zweijähriger Tätigkeit als oldenburg-delmenhorstischer Rat 1639 
zu Greifswald zum Doktor der Rechte^"»). Seit 1643 Syndikus 
des Stiftes Ratzeburg und 1647 zum Syndikus der holsteinischen 
Ritterschaft berufen""), wurde er am 19. Juni 1648 zusammen 
mit Dr. Joachim Carstens zum lübeckischen Ratssyndikus bestellt^") 
und am 22. Juni vereidigt^'^). Er schied am 28. April 1666 frei- 
willig aus seinem Amte^'^) und war sodann unter Verlegung 
seines Wohnsitzes nach Hamburg als schwedischer Resident beim 
niedersächsischen Kreis und später als holstein-gottorpischer Minister 
tätig""). Seit 1683 als Privatmann in Lübeck lebend, ist er am 
2. September 1688 während eines Aufenthaltes in Hamburg 
gestorben^""). ^ 

Bernhard Diderich Brauer von Hachenburg,D. , ? 
geboren am 29. Dezember 1629 zu Dortmund als Sohn des 
Pastors und Gymnasiallehrers Johann Brauer, studierte zu 
Gießen, Köln und Straßburg und promovierte 1656 zu Heidelberg 
zum Doktor der Rechte^"). Vom Kammergericht zu Speyer aus, ! 
wo er in ckie rwolkk ^akr 3ckvocatu8 juratus gewesen unck ver- ^ 

I«') Volivse et ßrslulstorise sccIsmstione8 zu seiner Hochzeit mit Elisabeth 
v. Wickede am 10. Mai 1630 ^ 1.uti. l^ers. 12. 

i»»^ 1648 ckonnerstsßeb vor ^otiannis (Juni 22); Bürgermeisterbuch, 
Bl. 108". 

^oti. lVlollerus, cimdris litersts 2, S. 67. 
-l'°) Urschristl. Revers mit transsum. Bestallungsurkunde, beides von 1648, ^ 

Juni 19; „Syndikat" 5, 3. - 
Bürgermeisterbuch, Bl. 108^. 
Anhang zur Ratslinie des Bürgermeisters Dr. Marquard. Entlassungs- 

gesuche Böckels von 1665, Jan. 27, Sept. 7 und Sept. 23 sowie sein Abschieds- 
schreiben an den Rat von 1666, Apr. 24, „Syndikat" 5, 3, Urschr. j 

k-unus con8ulare ... ckn. Sernarcki vieterici Lraweri von Hachenburg ! 
con8uli8 ... ipso exequiarum ckie pro8equ!tur -4. IAartinu8 1.!pen!u8 prorector, ^ 
l^udecae ... 1686 ck. 26. ^an.; Stadtbibl., 1.ud. ?er8. 7. 

l 
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8c1ijec!ener Lkur- unä k^ürzten k^aktg- unä snäere I)ien8tbe- 
8taIIunZen wurde er durch Vertrag vom 9. Mai 1667 
zum Syndikus nach Lübeck berufen^^^) und noch im selben Jahre, 
am 28. Dezember, vom Rat zum Dompropst ernannt^^^). Er ist 
am 10. Juni 1669 auf dem Hausetage zu Lübeck zum hansischen 
Syndikus bestellt^^b)^ n. September 1669 zum Bürgermeister 
erwählt^^^) und am 19. Januar 1686 gestorben^^^). 

Or. Hartmann Jacobi*, hessisch-darmstädtischer Geheimer 1668 
Rat sowie Vizekanzler und Kanzleidirektor zu Gießen, wurde am 
15. Februar 1668 vom Lübecker Rat zum Syndikus erwählt und 
nahm am 3. März diese Berufung an; er zog jedoch am 6. April 
seine Zusage zurück, da Landgraf Ludwig von Hessen ihm unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Kanzler die erbetene Entlassung 
versagte""). 

Henrjcu8 lVlicb3eU8, O.*, geboren im März 1627 zu 1668-1678 
Lübeck als Sohn eines gleichnamigen bischöflichen Rates, studierte 
seit 1645 zu Königsberg, Greifswald und Rostock und erwarb 1650 
die Doktorwürde zu Greifswald^^b''). Er bekleidete 1654—1665 
das Syndikat der Stadt Stralsund und lehrte sodann als Professor 
der Jurisprudenz an der Universität Kiel"°"). Am 4. Juli 1668 
wurde er vom Lübecker Rat zum Syndikus erwählt^^^) und am 
10. Oktober als solcher bestallt und vereidigt^^^). Er ist am 13. Ja- 
nuar 1678 gestorben^^b''). 

Henrich Baleman, ^.0.0.* war am 8. Februar 1643 1675—I68v 
zu Lübeck geboren als Sohn des gleichnamigen Protonotars^^b) 
und mütterlicherseits Enkel des Ratssekretärs^^") Friedrich Pöp- 
ping^^^). Er studierte zu Wittenberg, Halle und Gießen^^^). Am 

Eigenhändige Angabe im Bürgermeisterbuch, Bl. 134. 
„Syndikat" 5, 4, Urschr. 

"«) StA., Hanserezesse, Vol. IX, 301. 
„Syndikat" 8, 7, Entwürfe bzw. Urschriften des Briefwechsels. 

i7»b) proßrsmma in kunere ... p. p. ab /Xbrabamo Hincleelmanno, 8>m- 
N38ii rectore; Stadtbibl., I^ub. per«. 50. ^oti. iVloIIeru8, cimbria literata 1, S.415. 

Lüb. Rat an Michaelis 1668, Juli 4; „Syndikat" 5, 5, Entw. 
Urschriftl. Revers von 1668, Okt. 10; das. — Eidebuch 2, S. 164. 
Vgl. unten S. 150. 
Vgl. unten S. 148. 
iUemorism viri ... clomini Henriciöalemanni ll.^.O. ... 8enatoris ... 

Iec1un8 p. cl. 8. Lnocliu8 8vsnteniu8; StA., I^Xlll, 108. 
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18. August 1675 wurde er vom Rat zum Reisesyndikus erwählt 
(der nictit in curia Zitre, sondern tiinten sitre und I<e!n votum 
yAbe)^«^) und am 9. September als solcher bestallt^b»). Ratsherr 
seit dem 12. Juni 1680, ist er am 20. Juli 1693 gestorben^«^). 
Epitaph mit Brustbild in der Marienkirche. 

1679—1689 Joh. Pomeresch, v.*> geboren am 29. Juni 1624 zu 

Greisswald als Sohn des aus Mölln stammenden Advokaten beim 
vorpommerschen Hofgericht nnd späteren General-Auditeurs zu 
Stralsund Heinrich Pomeresch, studierte seit 1643 zu Rostock, 
Greifswald und Leyden, promovierte 1661 zu Greifswald und 
war dort vom folgenden Jahre ab als ordentlicher Professor der 
Jurisprudenz, außerdem auch seit 1660 als Assessor und seit 1668 
als Direktor am königl. geistlichen Ministerium für Pornmern 
tätig^^°). 1678 von Herzog Gustav Adolf von Mecklenburg-Güstrow 
zum Erzieher des Erbprinzen Karl und zum Kanzleirat nach 
Güstrow berufen^^b), wurde er zum lübeckischen Ratssyndikus am 
12. Februar 1679 erwählt^»') und am 24. Juni bestallt^«»). Er ist 
am 24. Januar 1689, abends 914 Uhr gestorben^»«). 

1686-1699 Georg Radau, D.*, geboren am 27. März 1635 zu Lieben- 

walde in Ostpreußen als Sohn des dortigen Pastors Friedrich 
Radau, studierte seit 1651 zu Königsberg und seit 1654 zu Rostock, 
wo er 1662 zum Doktor promovierte und als Syndikus der mecklen- 
burgischen Ritter- und Landschaft sowie seit 1663 als ordentlicher 
Professor der Jurisprudenz wirkte^b»). wurde am 13. März 1686 
zum lübeckischen Ratssyndikus erwählt^b°), ^ 3. Juni als solcher 

Ratsprotokoll von 1675, Aug. 18. 
Bestallungsurkunde und Revers von 1675, Sept. 9; „Syndikat" 5, 6, 

Urschr. 
"y Epitaph. . 

Bey Großansehnlicher Leichbegängniß des ... Herrn Johanms 
Poinmer Eschen ... hat dessen eingeliesserten Lebens-Lausf .. - also außge- 
sertiget Enoch Schwandt R(ector); StA., l^XIll, 2365. Auch Joh. Mollerus, 
cimdria litersts 2, S. 653. 

re«) Lebens-Lauff usw. 
»') Ratsprotokoll von 1679, Febr. 12. 

Urschriftl.Revers von 1679 amTageJohannis Baptiste; „Syndikat"5,7. 
-lemori-un ... clomini Oeorxii k^sclovii celeberrimi ... lecturis 

a. s. p. Lnocliue 8vanteniu8 I^ector; StA., 1-. XllI, 2379^. 
Ratsprotokoll von 1686, März 13. 
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bestallt und vereidigt"^) und am 12. Mai 1692 zum Dompropst 
ernannt^b^). Gestorben ist er am 30. April 1699^^»). 

Johan Georg Gutzmer, D.,* war aus Rostock gebürtig, i70v—I7is 
wo er 1656 immatrikuliert und 1673 zum Doktor der Rechte 
promoviert wurde^^^). Als mecklenburg-strelitzscher geheimer Rat 
wurde er am 19. Januar 1700 zum lübeckischen Ratssyndikus er- 
wählt^»°) und am 27. April bestallt und vereidigt^»«). Er ist am 
17. November 1716 gestorben^d^).; seine Leiche wurde am 18. De- 
zember von Lübeck nach Rostock überführt^d»). 

^otlLnnes 8cb3evlU5, geboren am 25. März 1720-1743 
1680 zu Mölln als Sohn des dortigen Bürgermeisters Henrich 
Schaeve, studierte seit 1699 zu Jena und Halle sowie nach praktischer 
Betätigung in den Jahren 1703—1709 weiter zu Helmstedt, wo 
er 1712 zum Doktor der Rechte promovierte^»»). Seitdem mit dem 
Landsyndikat der lauenburgischen Ritter- und Landschaft betraut, 
1713 zum Konsulenten der mecklenburgischen Ritterschast ange- 
nommen und ferner seit 1716 außerordentlicher Assessor am lauen- 
burgischen Hofgericht"»), wurde er zum lübeckischen Ratssyndikus 
am 25. Oktober 1719 erwählt»««) und am 17. Februar 1720 be- 
stallt»«^) und vereidigt»«»). Am 29. Dezember 1730 erwählte ihn 
der Rat zum Dompropst»«»), er wurde aber erst, nachdem das 

Bestallungsurkunde (Intern2 547°) und Revers („Syndikat" 5,8) von 
1683, Juni 3. Urschr. — Eidebuch 2, S. 164. 

Bürgermeisterbuch, Bl. 159. 
Ratsprotokoll von 1699, Mai 1. 
Matr. 3, S. 191 und 257. 
Ratsprotokoll von 1700, Jan. 19. Lüb. Rat an Gutzmer 1700, Jan. 20; 

„Syndikat" 6, 1, Entw. 
Bestallungsurkunde (lnternÄ547«)und urschriftl. Revers („Syndikat" 

6, 1), beides von 1700, Apr. 27. — Eidebuch 2, S. 164. 
Zusatz zur Ratsliste im Ratsprotokoll von 1716. 

»»») Wochenbuch der Marienkirche unter 1716, 11. Woche nach Michaelis. 
5lemori3 ... clominl ^otiannis 8ctisevH ... literis consißnsts 

2 ^o. Henr. 2 Seelen, ... ktect.; Stadtbibl., l^ub. pers. 68. 
^°°) Bürgermeisterbuch, Bl. 175. 

Bestallungsurkunde (lnterna 547°) undurschristl. Revers („Syndikat" 
6, 2), beides von 1720, Febr. 17. 

Eidebuch 3, S. 174. 
'°°) Lüb. Rat an den Fürstbischof Adolf Friedrich 1730, Dez. 29; Dom- 

Propstei l l, Entw. 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, I. 8 
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kaiserliche Hofgericht Ende 1732 eine „von dem DohmcapiMl an- 
maßliche beschehene Wahl .. - aufgehoben" und die feinige für 
rechtmäßig erkannt hatte^««), vom Bischof bestätigt-«-) und am 
27. Februar 1733 vom Domkapitel eingeführt-««). Er ch am 
14. Mai 1743 gestorben^). 

1741- 1753 Herm. Georg Krohn, D.*, geboren am 5. April 1705 

zu Rostock als Sohn des dortigen, aus Lübeck stammenden Syndikus 
und nachmaligen (1731—1750) Lübecker Ratsmitgliedes Or. 
Johann Adolf Krohn, studierte feit 1724 zu Leipzig und Gießen 
und ließ sich nach feiner 1728 stattgehabten Promotion zu Bafel 
als Anwalt in Lübeck nieder, wo er sich 1730 mit einer Tochter 
des Bürgermeisters (1724—1750) Lic. Henrich Baleman ver- 
ehelichte-«^). Er wurde am 26. Januar 1735 zum Subsyndckus 
und Referendarius-««), am 20. September 1741 zum zweiten 
Syndikus erwählt-««), als solcher am 27. September bestallt-^«) 
und rückte 1743 zum ersten Syndikus auf. Auf wiederholtes An- 
suchen am 3. Januar 1753 entlassen--^), ist er am 15. Mai 1756 
zu Leipzig gestorben-«^). 

1753—1768 vr. Henrich Brokes*, geboren am 15. August 1706 zu 

Lübeck als Sohn des Konsulenten Dr. Johann Brokes, studierte 
seit 1725 zu Wittenberg, Halle und Leipzig und promovierte 1730 
zu Wittenberg zum Doktor der Rechte-^-). Sodann Dozent, seit 
1743 Professor der Rechte zu Jena sowie Beisitzer des dortigen 
Schöppenstuhls und 1744 zum Hofrat ernannt-^-), wurde er am 

-0») Urteil von 1732, Dez. 23; das., Urschr. 
iob) Adolf Friedrich an den Rat 1733, Febr. 24; das., Urschr. 
-<x>) Notarielles Instrument von 1733, Febr. 27; das., Urschr. 

l^emoria viri ... clominl Hermsnni Oeor§H I<rotln ... literis 
conbißnata a ttenr. a 8eelen ... rect. — Leben und Verdienste des weiland 
... Herrn Hermann Georg Krohn, ... entworfen von Johann Daniel Overbeck, 
des Gymnasii Conrector. — Stadtbibl., Und. k>er8. 40. 

-°-> Ratsdekret von 1735, Jan. 26, ..Syndikat» 6, 3. Bestallungsurkunde 
von 1735 Jan. 27; ..lnterns 547'». Urschr. 

r°») Ratsdekret von 1741. Sept. 20; ..Syndikat» 6. 3. 
Bestallungsurkunde von 1741. Sept. 27; Urk. ..lnterns» 547^, Urschr. 

-n) Ratsdekret von 1753, Jan. 3; „Syndikat» 6, 3. 
Uxquiss tristes kuner! viri ... Henrici Srokes ... consulis ... in- 

äicit ... ^olisnnes vsniel Overbeck, ßymnssü Uubicensis rector, und „Ruhm- 
volle Lebensgeschichte Sr. Magnificenz des ... Herrn Heinrich Brokes, ... ent- 
warfen ... von Johann Georg Gesner»; Stadtbibl., Und. ?ers. 8. 
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9. Februar 1753 zum ersten Lübecker Ratssyndikus erwählt^^^) 
und am 14. Mai bestallt^^^) und vereidigt^^^). Bürgermeister seit 
dem 27. Juni 1768, ist er anr 21. Mai 1773 gestorben^^^). Epitaph 
mit Brustblld in der Marienkirche. 

vr. Johann Carl Hinrich Dreyer, geboren am 1753—1802 
13. Dezember 1723 zu Waren in Mecklenburg als Sohn des 
dortigen Pastors Christian Dreyer und mütterlicherseits Neffe des 
schleswig-holsteinischen Staatsministers, Geheimen Rates, Präsi- 
denten und Kurators der Kieler Akademie Ernst Joachim von 
Westphalen, studierte seit 1738 zu Kiel und Halle und promovierte 
1744 zu Helmstedt^"). Seit 1745 Professor des deutschen Rechtes 
zu Kiel und 1750 zum come8 1^31311008 ernannt^^b)^ wurde er 
am 9. Februar 1753 zum zweiten Lübecker Ratssyndikus erwählt^^^) 
und am 26. Juli bestallt^^^) und vereidigt^^''). Zum Dompropst 
am 27. November 1761 ernannt^^o) und am 11. Januar 1762 
eingeführt^^^), rückte er 1768 zum ersten Syndikus auf. Er ist am 
15. Februar 1802, abends 9^/4 Uhr, gestorben^^b), Brustbild in der 
Stadtbibliothek^2id^ 

Christian David Evers*, bisheriger ältester Rats- 17S9—1783 
sekretär^^^), wurde zum zweiten Stadtsyndikus am 16. Juni 1769 
erwählt^^^) und am 20. Juni bestallt^^^) und vereidigt^^^). Er ist 
1783 in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember gestorben^^^). 

Ratsdekret von 1753, Febr. 9; „Syndikat" S, 4. 
Bestallungsbrief und Revers von 1753, Mai 14; das., Urschr. 
Eidebuch 3, S. 174. 
Kurze Nachricht von dem Leben, dem Charakter und den Verdiensten... 

des Herrn Johann Carl Heinrich Dreyer J.U.D. ..., entworfen von Philipp 
Baumgarten, b. R. Licentiaten und Niedergerichts-Procurator, Lübeck 1802. 

Ratsdekret von 1753, Febr. 9, „Syndikat" 6, 4. 
Bestallungsurkunde und Revers von 1753, Juli 26; das. 6, 5, Urschr. 
Eidebuch 3, S. 174. 
Ratsdekret von 1761, Nov. 27; Dom-Propstei II, Urschr. 
Bürgermeisterbuch, Bl. 199. 
Abgebildet Bau- und Kunstd. 4, S. 160. 

Vgl. unten S. 162. 
Lüb. Staatskalender. 
Bestallungsurkunde und Revers von 1769, Juni 20; „Syndikat", 

6, 6, Urschr. 
Eidebuch 3, S. 179. 
Amtliche Todesanzeige. 

8» 
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178^1801 Hermann Adolph Wilcken*, geboren im Februar 1730 

als Sohn des Sargträgers an St. Jakobi zu Lübeck Hinrich Wilhelm 
WUcken^^^), Substitut der Ratskanzlei seit 1730^^») und Ober- 
gerichtsprokurator seit dem 14. November 1753^^^)^ wurde am 
23. Februar 1784 zum zweiten Stadtsyndikus erwählt^^°) und am 
8. März bestallt^»^) und vereidigt^»^). Er ist am 18. Februar 1801 
am Nervensieber gestorben^^^). 

1802—1833 l.ic. Anton Diederich Gütschow*, geboren am 14. No- 

vember I765^b^) als Sohn des Lübecker Kaufmanns und späteren 
^1792—1798) Senators Carl Abraham Gütschow^^^), Ober- und 
Medergewichtsprokurator seit 1789^^b)^ wurde am 17. März 1802 
zum zweiten Stadtsyndikus erwählt^»^) und am 26. März bestallt^"«) 
und vereidigt^»»). Er ist am 8. November 1833 gestorben^^). 

18V1—1857 Dr. Carl Georg Curtius*, geboren am 7. März 1771 

zu Lübeck als Sohn des Arztes Dr. Carl Werner Curtius, mütter- 
licherseits Enkel des Syndikus Dr. Hermann Georg Krohn^^^) und 
Neffe des Bürgermeisters (1786—1805) 1.ic. Hermann Diederich 
Krohn, studierte seit Ostern 1790 zu Jena, wo er 1794 zum Doktor 
der Rechte promovierte; dann Advokat in Lübeck^^^) und seit 1798 
Gerichtsaktuar^«»), wurde er am 23. Mai 1801 zum zweiten Stadt- 

St.-Jakobi-Taufbuch unter 1730, Febr. 15. 
---) Er wurde 1750, Juli 30, als Kanzleisubstitut zum Bürger angenommen; 

Bürgerannahmebuch von 1633 bis 1801. 
--") Eidebuch 3, S. 77. 
--°) Ratsdekret von 1784, Febr. 23; „Syndikat" 6, 7. Bürgermeister- 

buch, Bl. 244. 
Bestallungsurkunde und Revers von 1784, März 8; das., Urschr. 

-»-) Eidebuch 3, S. 174. 
Todesanzeige. 
Staatskalender. 
St.-Petri-Tausbuch unter 1765, Nov. 16. 

rss) Eidebuch 4, S. 7. 
-2') Protokollauszug von 1802, März 17; „Syndikat" 7, 2. 

Bestallungsurkunde und Revers von 1802, März 26; das., Urschr. 
Eidebuch 3, S. 174. 

^^) Todesanzeige, 
r") S. oben S. H4. 
-»-) Wilhelm Plessing, Carl Georg Curttus, ... Darstellung seines Lebens 

und Wirkens, Lübeck 1860. 
-«») Eidebuch 4, S. 14». 
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syndikus erwählt^^) und am 3. Juni bestallt^^) und vereidigt^^°). 
1802 rückte er zum ersten Syndikus auf und verblieb auch nach der 
Verfassungsreform von 1851 in dieser Stellung^^^). Gestorben 
ist er am 4. Oktober 1867^^^). 

Or. Carl August Buchholz* war am 3. Oktober 1785 1834^1843 
zu Lübeck als Sohn des Advokaten und Syndikus des Hochstiftes 
Lübeck Georg Friedrich B. geboren^^^), promovierte 1807 zu Halle 
und begann 1808 in Lübeck die juristische Praxis^o^, Medergerichts- 
prokurator seit dem 28. Mai 1814^^), war er 1823—1834 in kur- 
hessischen Staatsangelegenheiten tätig und wurde deshalb zum 
kurhessischen Geh. Hofrat, später zum kurhessischen Geh. Legations- 
rat ernannt^^"). Er wurde am 8. Juli 1834 zum zweiten Syndikus 
erwählt^^^) und erlag am 15. November 1843 einem Schlag- 
fluß-»«). 

Dr. Peter Ludwig Elder, geboren am 27. November ^8447-18S2 
1798 zu Lübeck als Sohn des Notars Heinrich Nicolaus Elder-»^), 
Obergerichtsprokurator seit 1814, Advokat seit 1820-»»), wurde am 
31. Januar 1844 zum zweiten Syndikus erwählt und am 9. Fe- 
bruar bestallt und vereidigt-»»). Nach Aufhebung des Syndikats 
trat er am 3. Januar 1852 in den Senat ein, wurde am 5. Novem- 
ber 1873 in den Ruhestand versetzt-»^) und starb am 31. Juli 1881-»»). 

Dr. Heinrich von der Hude, geboren am 2. Februar I844-18S2 
1798 zu Lübeck als Sohn des Predigers an St. Marien Bernhard 

Staatskalender. 
Bestallungsurkunde und Revers von 1801, Juni 3; „Syndikat"?, 1, 

Urschr. 
"«') Eidebuch 3, S. 174. 

Bruns, Verfassungsgeschichte des Lübeckischen Freistaates (1848 bis 
1898), S. 32 f. 

Todesanzeige. 
St.-Marien-Taufbuch unter 1786, Okt. 6. 
Eigene Angabe in den Neuen Lübeckischen Blättem 1843, S. 386 sf. 
Staatskalender. 

-b-) „Syndikat" 7, 3. 
Todesanzeige. 
Dom-Taufbuch unter 1798, Dez. 9. 

-»») Staatskalender u. a. 
„Syndikat" 7, 4. 
Bruns, Versassungsgeschichte, S. 33 f. u. S. 99. 
Todesanzeige. 
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Heinrich von der Hnde^°°), Prokurator am Ober-Appellations- 
gericht seit 1820, Landgerichtsprokurator 1821—1823, Nieder- 
gerichtsprokurator seit 1824^^^), wurde am 31. Januar 1844 zum 
dritten Syndikus erwählt und am 9. Februar bestallt und ver- 
eidigt^°°). Senatsmitglied seit dem 3. Januar 1852^»^), ist er am 
20. März 18S3 morgens 9 Uhr gestorben^^^). 

Die lübeckilcken Kat5sekcetäre 

l. Die NmtLbezeicknung der «atZsekretäre 

Die srüheste Amtsbezeichnung eines lübeckischen Ratssekretärs 
ist die als scriptor civitstis l^udicensis. Zu einem solchen wurde 
1242 Hinrich von Brunswik berusen^°°); er selbst legt sich 
1266 die Bezeichnungen eines 8crinarii 86u notarü unjver8it3ti8 
civitati8 l.ubicen8i8 bzw. eines 8crin3rii et notarii civit3ti8 
eju8clem, also eines Archivars und Stadtschreibers, und 1259 die- 
jenige eines 8crlptori8 civjt3tl8 Uubicen8i8 bei^b^). Fast zwei 
Jahrhunderte hindurch ist sodann die Amtsbezeichnung not3rm8 
die vorherrschende; zuweilen ist sie erweitert in 8crib3 et not3riu8 
oder jm-3tu8 not3riu8 civit3ti8 l.ubecen8i8^«^), ausnahmweise 
gebraucht der Rat (1295) auch das Attribut no8trum 8ecret3- 
rium'^bS). 

Eine bevorzugte Stellung genoß der amtsälteste Sekretär. 
1361 heißt Johann Dannenberg not3nu8 no8ter 8enior^°^), doch 
kommt in den solgenden Jahren der Titel eines Protonotars 
nicht ihm allein, wie man annehmen sollte, sondern auch seinem 
nächstälteren Kollegen zu^°°). 1402 nennt der Rat den ältesten 
Sekretär Gottfried von der Krempen mit Recht seinen over8ten 
8criver2«s), ^h^r drei Jahre später führt in der englischen Aus- 
fertigung eines Vertrages mit den Hansestädten der jüngste 

-s») St.-Marien-Taufbuch unter 1798, Febr. 11. 
-°») Zeitschr. 4, 2, S. 227. 
2«^) LUB. 1, Nr. 176, 228 und 244 f. 

Das. 3, Nr. 477 und 597. 
Das. 4, Nr. 10. 

-«») Das. 3, Nr. 407. 
Das. 3, Nr. 434, 439 und 449. 

2°«) Das. 5, Nr. 53. 
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Sekretär Hinrich von Vredelant, vielleicht nur versehentlich, den 
Titel eines Protonotars^«^). Seit der Wiederherstellung der 1408 
beseitigten alten Ratsverfassung im Jahre 1416 ist jedoch die 
Amtsbezeichnung eines Protonotars dauernd dem ersten Rats- 
schreiber vorbehalten, 1436 wird Johann Hertze ausdrücklich als 
solcher angestellt^b8^^ 

Nicht viel später wird der Ausdruck Notarius durch secretarius 
verdrängt: 1447 nennt derRatJohannHertze seinen secretarium^«»), 
zwei Jahre darauf gebraucht dieser in der Buchung des Wlebens 
Hermanns von Hagen zuletzt die Bezeichnung Notarius clominorum 
consulatus llubecensis^'«), und 1451 wird Johann Bracht eigener 
Angabe nach receptus in secretarium civitatis llubicensi's^'°). 

Ein neues Amt, das eines Registrators der Ratskanzlei, ist 
1565 geschaffen und mit Nikolaus Popping besetzt, der vier Jahre 
später zum Ratssekretär aufrückte; 1573 wurde Franz Knockert 
zum Registrator bestellt. Das Amt ist zunächst nicht als vollwertige 
Sekretärstelle angesehen, denn weder Popping noch Knockert in 
seinen ersten vier Dienstjahren sind bei der Auskehrung einer den 
Sekretären seitens der Marstallverwaltung alljährlich zustehenden 
Spende von einem halben Reichstaler berücksichtigt worden; 1577 
und 1578 ist sie jedoch den drei Sekretären und Franz Knockert 
ausgezahlt und vom nächsten Jahre ab ist letzterer hierbei mit unter 
die Ratssekretäre gerechnet. Seitdem hat der Registrator als 
jüngster Ratssekretär gegolten; 1809 erhielt er die Amtsbezeich- 
nung eines Stadtarchivars. 

2. Die Kat5sekretäre 

Henricus cle krunsvvic wurde 1242zum scriptor civitatis 1242 12S9 
llubicensis berufen^^'^) und ist als solcher bis Mitte Januar 1259 
bezeugt^^^). 

Das. 5, Nr. 138. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 83. 
LUB. 8, Nr. 407. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 84. 
Ztschr. 4, 2, S. 227. 
LUB. 1, Nr. 244 s. 
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1258—1277 

1268 

1270—128S 

1268—1313 

128^1317 

^lexÄnäer wurde Michaelis 1258 zum Notarius civitatis 
angestellt^^^) und wird als solcher noch am 16. November 1277 
genannt^^^); 1284 war er bereits verstorben^^^). 

1.ucioitu8 (cle 8amecowe) ist als Stadtschreiber nur 1268 
bezeugt^^b). 

i^3A. »inricus cie VVittenborne, benannt nach dem 
6 km westlich Segeberg gelegenen Dorse Wittenborn, wurde 
durch Vertrag vom 13. September 1270 unter genauer Angabe 
seiner Obliegenheiten und Bezüge aus Lebenszeit zum Stadt- 
schreiber angestellte^') und kommt als ma8i8ter ttinricus äe Witten- 
borne noch 1289 vore'^). 

^oliannes äe Zamekowe, Sohn des oben genannten 
Ludols, wurde 1268 Stadtschreiber^'») und ist 1277 endgültig mit 
Ruhegehaltsanspruch angestelltes"). kommt im Oberstadtbuch 
als Notarius civitatis zuletzt im September 1313 vore"^) und ist 
dort durch seine Schristzüge bis in den solgenden Monat bezeugt. 
Als Ratmann seit dem 2. Februar 1314 genanntere), ^st er 1322 
gestorbener"). 

Alexander ttuno oder llune, wahrscheinlich Sohn des 
1258 zum Stadtschreiber angestellten Alexander, wird in gleicher 
Eigenschast seit 1284 bis Ansang 1317 durch seine Handschrist 
im Oberstadtbuch nachgewiesen. Als Ratmann seit 1318 bezeugt, 
starb er am 1. November 1325er«). Er war der Versasser der 
Jüdischen Annalener«). 

-'b) Ztschr. 4, 2, S. 234. 
UBB. 1, Nr. 264. 

-7°) OStB. 1, S. 19: ab /tlexsnäro, tilio ^lexanäri quoncism noisrii. 
-7«) Ztschr. 4,2, S. 240: dovsnnes 6e 8smecovve, kilius I^uclolki nostrk 

noisrii. 
Ztschr. 4, 2, S. 2^. 
OStB. 1, S. 107. 
Jakob von Meile, Gründliche Nachricht von... Lübeck (3. Ausl.), 

S. 94. 
-°°) Ztschr. 4, 2, S. 242. 
-») OStB. 1313 in nativitate clomine (Sept. 8). 

LUB. Nr. 449 s. 
Ztschr. 27, S. 45. 
F. Bruns, Der Verfasser der Lübecker Annalen, Lübische Forschungen. 

(1921), S. 255—266. 
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Hinricu8 cie ^olne war nicht mehr im Amt, als er 1290 vor I29v 
ein Haus in der Glockengießerstraße kaufte^bs). 1293 war Oreta, 
relicta M38l8tri Hinrici quonckam notarü cjvit3ti8 Eigentümerin 
dieses Hauses^^^). 

1^u(1eru8 cle k^sme8lo war nach dem Kloster und Kirch- 129S—1298 
dorf Ramelslo, 12 km südlich Harburg, benannt. In einem wahr- 
scheinlich 1295 ausgestellten^^^) undatierten Beglaubigungs- 
schreiben bezeichnet ihn der Lübecker Rat als ckominum 1.uckerum 
83cerckotem, no8trum 8ecret3num^^b) 1297 entsandten die Rats- 
herren eren capellan bern I^uckere, ez^nen pre8ter, und einen 
anderen Bevollmächtigten nach Riga^^^)^ wo sie am 28. September 
eintrasen und bis nach Ostern 1298 verweilten^^). Er ist sonst nur 
noch in einer Urkunde von 1317 als I^uckeru8 (nach der Siegel- 
umschrift cke l-3me8lo), perpetuu8 vic3riu8 mon38teni ^ok3nni8 
evv3ngelj8te in l^ubek, nachweisbar^^^). 

^ok3nne8 k^uttu8, Sohn des vor 1300 gestorbenen 1307—1349 
Lübecker Bürgers Walter Ruffus und der Kauffrau Lisa, sowie 
Neffe des gräflich holsteinischen Kaplans (1301—1309) und nach- 
maligen (1332 und 1336) Lübecker Domherrn Hinrich Ruffus, 
studierte 1300 in Orleans, ist seit dem Herbst 1307 als Stadt- 
schreiber nachweisbar und bezog als solcher Ostern 1349 sein letztes 
Bierteljahrsgehalt. Er ist der Verfasser der lübischen Stades- 
chronik^^^). 

Ober3rcku8 83cercko8 war vom Herbst 1316 bis Ende 1336 I3is—1336 
im Amte, da im Kämmereibuch von 1316—1338 die ihn betreffen- 
den Gehaltsbuchungen mit Item tiabet 1317 in nativitate ckomini 
beginnen und mit Item badet anno 1337 in nativitate ckomini 
ultimum schließen^«^). 

OStB. 1, S. 130: Hinricus cke iVlolne, olim no1sriu8 civilalib. 
Das. S. 203. 
Vgl. LUB. 1, Nr. 629. 
LUB. 4, Nr. 10. 
Lüb. Chroniken 2, S. 308. 

°°°°) Das. S. 309 und S. 314. 
UBB. Nr. 461. 
F. Bruns, Der Verfasser der lübischen Stadeschronik; Ztschr. 26, 

S. 247—276. 
Lüb. Archiv, Kämmereibuch von 1316 bis 1338, Bl. 40. 
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1329—1350 ttlnrjcu8 Notarius, dessen Dienstantritt aus dem eben 
erwähnten Kämmereibuch nicht ersichtlich ist, da sein Name dort 
auf einer Rasur steht, hat das Oberstadtbuch von 1329 ^ubilate 
(Mai 14) ab mit Unterbrechungen bis 1339 clomine ne lonZe 
(März 21) geführt und am Johannistermin 1350 seine letzte Ge- 
haltszahlung bezogen) vermutlich ist er kurz darauf dem damals 
zu-Lübeck wütenden Schwarzen Tode erlegen. 

1334—1345 Der jedenfalls nach der mecklenburgischen Stadt Sternberg 
benannte ^otiannes äe 8ternenber8tie ist im Herbst 1334 
angestellt, da im Kämmereibuch von 1316—1338, wo er wegen 
Platzmangels erst am Schlüsse des die Beamten behandelnden 
Abschnitts mit dem damals allein den Stadtschreibern zukommen- 
den Vierteljahrsgehalt von 51/2 Mark aufgeführt ist, die ihn be- 
treffenden Gehaltsbuchungen mit ?rimo badet anno clomini 1330 
guinto in natlvitate ckomini, item anno 1335 in pascba usw. be- 
ginnen^^^); das Ende seiner Dienstzeit erhellt nicht aus dem 
folgenden Kämmereibuch, weil hier sein bis auf wenige Spuren 
ausradierter Name durch den seines Amtsnachfolgers Hinrich Swerk 
ersetzt ist^»°). Seine Schristzüge^»«) sind im Oberstadtbuch von 
1335 clomine ne lon^e (Apr. 9)bis 1343 Narie Nagclaiene (Juli 22), 

im Niederstadtbuch von 1336 ?etri et ?auli (Juni 29) bis 1345 
pascba (März 27) vertreten; Ende Februar 1346 kommt hier zu- 

erst die Handschrift des Hinrich Swerk vor. 
1338—1372 NaZ. ^obannes OannenberZ, gebürtig aus Dannenberg 

im Lüneburgischen^»'), hat am Johannistermin 1338 sein erstes 
Vierteljahrsgehalt empfangen^^^) und ist also Ostern 1338 an- 
gestellt. Ende September 1371 noch als Notarius civitatis ge- 
nannt^bs), U)ird er etwa Ende 1372 gestorben sein, denn 1373 

(in octava epiplianie clomini) Jan. 13 übertrug zu Lüneburg 
Siegfried Redevel die ihm 1367 Sept. 29 zu Lübeck für den Fall 
des Ablebens des Stadtschreibers Johann Dannenberg verbriefte 

-««) Das. Bl. 45b. 
^^) Kämmereibuch von 1338 bis 1356, Bl. 57. 
2°«) Vgl. Ztschr. 26, S. 258. 

A. C. Hsiberg Christensen, Studier oder Lybaeks Kancellisprog (Kopen- 
hagen 1918), S. 57. . k 

^d^) Kämmereibuch von 1338 bis 1356, Bl. 56 . 
-»«) OStB. 1371 ^eroniml (Sept. 30). 
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Anwartschaft auf dessen in der Marienkirche hinter dem Chöre 
belegene Vikarie, deren Patron der Lübecker Rat war, einem 
armen Geistlichen^°o). 

diictlol3U8 wird als Notarius civitatis vom März 1339—1346 
1340 bis zum Januar 1345 genannt^oi), mehrfach er- 
wähnten Kämmereibüchern, wo sein Name bis auf die eben noch 
kenntlichen drei letzten Buchstaben .. .Zno (notario cka bimus ...) 
ausradiert ist, beginnen die ihn betreffenden Gehaltsbuchungen 
mit: primo tiabet in pasclia, item badet ^odannis baptiste, item 
badet Nicbaeiis, item badet anno 40. in nativitate ckomini und 
schließen mit den Worten: item badet anno 46. in nativitate 
ckomini, item badet in pascba»-^^; er hat demnach von Anfang 1339 
bis Ostern 1346 im Dienste des Rates gestanden. 

Hinricus 8vverk stammte aus Kiel, dem Geburtsorte 1346—1350 
seines Brudersbob), des am 25. September 1338 eingeführten 
Wismarschen Stadtschreibers Nikolaus Swerk^"^). Sein Dienst- 
antritt ist aus den Kämmereibüchern nicht ersichtlich, weil sein 
Name hier auf einer Rasur steht. Seine Schriftzügeb"^) sind im 
Niederstadtbuch zwischen 1346 in carnisprivio (Febr. 28) und 
1350 CZickii (Sept. 1), im Oberstadtbuch zwischen 1347 ^ob. dapt. 
(Juni 24) und 1350 assumpc. iVlarie (Aug. 15) vertreten; die letzte 
Gehaltszahlung wurde ihm am Michaelistermin 1350 gereicht^ö^) 

ttermannus cke Laminata. Im Kämmereibuch von 1346 
1338 bis 1356 ist wegen Raummangels auf den die Stadt- 
schreiber behandelnden Seiten an späterer Stelle (Bl. 57 d) ein- 
getragen: dlermanno cke Laminata notario ckabimus annuatim ack 
victum et vestitum in gualibet parte anni 5s/^ mr. cken. ?rimo 
(Zusatz:) badet ^ob. dapt. (späterer Zusatz:) Item badet Mcb. 

°°°) Urk. ,,8gcrs« Nr. 6 und 7. 
OStB. 1340 letsre (März 26) und 1345 bsbiani (Jan. 20). 
Kämmereibuch von 1338 bis 1356, Bl. 57. 
1349 (83bd3lo ante dom. invocavit) Febr. 28 sagte Johann Swerk 

vor dem Niederstadtbuch aus, schon vor Zeiten a tratriduZ 8uis notario 
^Vsmar. et Hinrico notario l^ubicensi wegen aller fahrenden Habe aus dem 
Nachlaß ihrer Eltern gänzlich auseinandergesetzt zu sein. 

Crull, Die Ratslinie der Stadt Wismar, S. VI. 
°°°) Vgl. Ztschr. 26, S. 259. 

Kämmereibuch von 1338 bis 1356, Bl. 51 (unter 1350): ... item tiadet 
ä-licliaelis; dann folgt: ltem iVlartinus primo liabet anno 51. in nativitate clomini. 
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1380-1363 

1353—1364 

1362—1386 

Da die Worte dabei ^ob. bapt. von der Hand des Johannes 
Ruffus stammen, fällt die Eintragung vor das Jahr 1360. Wahr- 
scheinlich handelt es sich hier um den Nachfolger des Nikolaus 
Magnus, der Ostern 1346 seine letzte Gehaltszahlung erhalten hat; 
ein früheres Jahr ist deshalb unwahrscheinlich, weil es sonst damals 
gleichzeitig sechs Stadtschreiber gegeben haben müßte. Ein vacat 
über dem Namen läßt erkennen, daß die Stelle nicht wieder 
besetzt ist. 

lVlartinus äe Ovinow, gebürtig aus Gollnow in Hinter- 
pommern, Scholastikus des Schweriner Domkapitels, übernahm 
Ende Oktober 1360 die Führung des Niederstadtbuchs und bezog 
am folgenden Weihnachtstermin sein erstes VierteljahrsgehM. 
Zu Michaelis 1363 letztmalig besoldet, gab er am 14. Oktober 1363 
infolge seiner Berufung zum Pfarrer in Wismar das Niederstadt- 
buch ab^°^). 

Oberaräus l^aäemyn* (eigenhändig^o«))^ benannt nach 
dem Kirchdorf Rademin in der Altmark, war ein Neffe Johann 
Dannenbergs sowie Kleriker der Diözese Werden und Vikar am 
Heiligen-Geist-Hospital zu Mölln. Er hat sein erstes Vierteljahrs- 
gehalt als Stadtschreiber am Michaelistermin 1363 bezogen. Am 
21. Dezember 1364 errichtete er auf dem Krankenlager sein 
Testament und erhielt am folgenden Weihnachtstermin seine letzte 
Gehaltszahlung^os) 

^obannes Vritre oder ^obannes äe VVantre- 
berZK* stammte aus Lüneburg, wo er mit Grundbesitz begütert 
war^^o). Er studierte wahrscheinlich zu Prag^^) und wurde Weih- 
nachten 1362 zum Lübecker Stadtschreiber bestelltb^o). Nach dem 
Ausscheiden seines Kollegen Martin von Gollnow hat er das 
Niederstadtbuch von Mitte Oktober 1363 bis Ende Juli 1384 ver- 
waltet, das nachweislich letzte Zeugnis seiner amtlichen Betätigung 
stammt aus dem August 1386»^°). Bald darauf ist er in den Ruhe- 
stand getreten, denn seit Anfang 1387 wird er ohne Amtsbezeich- 
nung genannt^^") und hat 1400 und 1401 nachweislich viertel- 
jährlich 6 Mark cke 83lIario von der Kämmerei bezogen. 1389 kehrte 

Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 46, und Studier, S. 60. 
»W) Weiterhin nur durch ein * hinter dem Namen angedeutet. 
'»«) Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 46 und 79; Studier S. 61. 

Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 46 sf. und S. 80 sf. 
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er nach Prag zurück, um dort sein Rechtsstudium fortzusetzen^"). 
Am 30. Oktober 1390 weilte er in Rockstock, wo ihm (magistro 
Vrz^tren cle l^ubek) vom Rate ein Stäbchen Wein verehrt wurdeb^^). 
1396 löste er seine Beziehungen zu Lübeck durch den Verkauf seiner 
dortigen Grundstücke^^°). Seinen Lebensabend hat er in Hamburg 
verbracht und hier 1408 eine theologische Lektur am Hamburger 
Dom gestiftet^"). 

lAsZ. ^scobu8 äe L)^nnenc1orp*, der aus dem Kirchdorf 
Zinndorf im Kreis Nieder-Barnim gebürtig war^^^)^ seinen 
Dienst Ostern 1365 an und ist durch seine Schriftzüge im Ober-- 
stadtbuch bis Mitte August 1376 bezeugt. Zu Anfang 1377 wurden 
seiner Mutter und seinen übrigen in der Mark ansässigen Ver- 
wandten die ihnen von ihm letztwillig ausgesetzten Zuwendungen 
ausgekehrt^"). 

Albert k-ockenborcir, der seinem Dialekte nach vermutlich 
aus der Stadt Rotenburg östlich Bremen stammte^"), war am 
15. Juli 1376 an der Universität Prag als ^^Ibertu8 k^otenborg 
(k^otenburg) zum Bakkalaureus promoviert wordenb^b). Er hat 
als Ratssekretär das Oberstadtbuch von 1377 letsre (März 8) bis 
1379 iUagnj (Aug. 19) abwechselnd mit Johann Vritze geführt, 
während im Niederstadtbuch seine Handschrift nur einmal unter 
1377 k'alm. (März 22) vorkommt. Das letzte Zeugnis seiner Amts- 
führung ist die von seiner Hand dem ältesten Weddebuch einver- 
leibte^^^) Amtsrolle derKnochenhauer von1385 to p38cken (Apr. 2). 
Anfang April 1386 unternahm er im Anschluß an seine frühere 
auswärtige Betätigung auf Bitte der zu Lübeck versammelten 

H.Remcke, Kaiser Karl l V. und die deutsche Hanse (Hans. Psinqstbl.1931), 
S. 73 und 78. 

Das Rostocker Weinbuch von 1382 bis 1391 (Rostock 1998), S. 87. 
Studier, S. 63. 

'^^) Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 48 s. und S. 80. 
'^°) Studier, S. 66. 
°^°) iNonuments kistorica universitatib Lsrolo-berckinanckeae prsßensis 1, 

S. 170 s. — Ein Zusatz zu einer Urkunde von 137S, Juli 17 (LUB. 4, Nr. 2S9), 
den Hsiberg Christensen (S. 66) als frühestes Zeugnis seiner Amtstätigkeit ansieht, 
sowie vier Oberstadtbucheintragungen von seiner Harrd unter 1374 Dtiome (Dez. 
22) und 1376 Zuliane (Febr. 16), vocem socunck. (März 30) und omn. sanct. 
(Nov. 1) sind jüngere Nachträge. 

'^') Archiv, Handschr. 304, Bl. 15—18. 

1365—1376 

1377—1386 
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1379—1395 

hansischen Sendeboten eine Gesandtschastsreise nach Flandern und 
Holland^^b), stand also damals nicht mehr im Dienste des Rates. 
Seit dem 27. Januar 1381 als Domherr zu Lübeck genannt^^b), 
kommt er als solcher zuletzt am 26. Januar 1421, und zwar als 
Senior des Domkapitels, vor; gestorben ist er nach dem Memorien- 
kalender des Domes am 31. März (ohne Jahresangabe)b^°). 

Der aus Heiligenhafen gebürtige Stadtschreiber Johann 
van der Haven wird zuerst im Testament seines Kollegen 
Johann von Wantzeberg vom 29. März 1383, allerdings ohne 
Amtsbezeichnung, genannt^^^). Als im folgenden Jahre die Teil- 
nehmer an dem für den 17. September geplanten Knochenhauer- 
Aufstand zur blutigen Verantwortung gezogen wurden, kehrten 
von den am 9. Oktober zu Falsterbo abgeschlossenen hansischen Ver- 
handlungen mit dem König von Norwegen und dem dänischen 
Reichsrat drei Mitglieder des Lübecker Rates und mester ^otian 
van cker Haven heim^^^). Außerdem kommt im April 1388 der 
Stadtschreiber ^otiannes cle Haveni8 und Mitte 1394 mei8ter 
^olisnn, cker deren 8cliriver van dubeke, vor^^^). 

Nun weisen die beiden Stadtbücher in dem Zeitraum von 
1379 bis 1394 außer den wohlbekannten Schriftzügen Johanns von 
Wantzeberg, Albert Rodenborgs und Gottfrieds van der Krempe 
nur noch eine einzige^^^) weitere Hand auf. Der nahe liegenden 
Folgerung, sie Johann van der Haven beizulegen, scheint jedoch 
zu widersprechen, daß die Eintragungen von dieser Hand im Ober- 
stadtbuch während der Zeitspanne von 1379 lVlagni (Aug. 19) bis 
1385 daurencii (Aug. 10) nur durch eine einzige Buchung von 
Gottfried von der Krempe unter 1384 omn. 8anct. (Nov. 1) unter- 
brochen werden, also um den 9. Oktober 1384, während von der 
Havens Aufenthalt auf Schonen eine Stellvertretung für ihn nicht 
nachweisbar ist. Eine genauere Betrachtung der damaligen 

»l«) 2, Nr. 320, 8 3 und Nr. 321; vgl. das. Nr. 333, 8 8. 
Das. Nr. 226. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 49. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 83. 

---) Lüb. Chroniken 2, S. 348. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 50. 
Eine abweichende srühere Aussassung meinerseits (das. S. 50) ist von 

Hsiberg Christensen (Zeitschr. 26, S. 285, Anm. 30 und Studier, S. 67) berichtigt. 
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Buchungen läßt aber erkennen, daß, während auf den drei 1384 
LgiciH (Sept. 1) überschriebenen Seiten die Feder und Tinte 
öfters, anfcheinend zehnmal, wechfelt, die dortigen Buchungen 
alfo gleichzeitig mit den vor dem Oberftadtbuch abgegebenen Er- 
klärungen vorgenommen find, die acht folgenden auf der 1384 
8everini (Okt. 23) überfchriebenen Seite fowie die fich anfchließen- 
den ersten sieben unter 1384 omn. 83nct. (Nov. 1) einheitlich in 
einem Zuge niedergeschrieben sind. Dieser Umstand läßt ver- 
muten, daß die um den 9. Oktober fallenden Buchungen nur in 
erster Niederschrift durch von der Havens Stellvertreter auf- 
gezeichnet und von ihm selber nach seiner Rückkehr von Schonen 
dem Oberstadtbuch einverleibt sind. Pflichtet man dieser An- 
nahme bei, so läßt sich aus dem Vorkommen seiner Handschrift 
im Oberstadtbuch Johann von der Havens Amtszeit auf den 
Mindestzeitraum von 1379 tUagni (Aug. 19) bis 1393 ^ob. a. 
port. lat. (Mai 6) festlegen. 

Die Frage, ob man einen Henning Niestad als Stadt- 
schreiber zu Lübeck gelten lassen will, hängt von dem Grade der 
Glaubwürdigkeit ab, die man der eines Quellenzitates ent- 
behrenden Angabe des Stadtbibliothekars Pros. Ernst Deecke in 
seiner 1842 erschienenen Schrift „Von der ältesten lübeckischen 
Ratslinie": l1enninZu8 d1je8tZä, not3riu8 no8ter. 1388, beimißt. 
Zwar führt Johann von WanHeberg in seinem mehrfach er- 
wähnten Testament von 1383 unter den vier mit der Vollziehung 
seiner leHtwilligen Anordnungen beauftragten vier Personen einen 
Henning Niestad auf, aber diese Testamentvollstrecker sind Laien, 
denen er propter cs8U8 8pirjtu3le8, gue emertzi po88ent, den 

(Stadtschreiber und) Domherrn Albert Rodenborg, (den Priester) 
Herrn Hermann Witte und (den Stadtschreiber) Johann 
van der Haven zur Seite setzt. 

Es sind damals zu Lübeck zwei Männer des Namens Henning 
Niestad, Oheim und Neffe, nachweisbar. Der erstere erwarb 1364 
einen in der St.-Annen-Straße an Stelle des späteren St.-Annen- 
Klosters belegenen Ackerhof nebst drei anstoßenden Buden in der 
Düvekenstraße und allen zubehörigen Ländereien zwischen dem 
Mühlentor und der Olavsburgb^»). 1384 ließ er mit Einwilligung 

Oberstadtbuch 1364, corp. Ltirisli. 
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1384—1407 

1394—1408 

seiner Ehefrau und seines (ungenannten) Sohnes sich diesen 
Besitz als fahrende Habe zuschreiben, unr eines der Ackerstücke 
veräußern zu könnenb^b) verkaufte er ihn an seinen Neffen 
Johann Nyestad, der kurz darauf in der Zuschrift einer weiter an 
ihn veräußerten Rente Henning Nyestad genannt wird^^^). Weder 
Oheim noch Neffe werden in allen diesen Buchungen anders als 
mit schlichten Namen aufgeführt. 

Da nun alle Buchungen der beiden Stadtbücher in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wenn man die 1379—1395 
vorkommende Hand, wie oben geschehen, dem Johann von der 
Haven zuschreibt, ausnahmlos auf ganz bestimmte Personen 
zurückzuführen sind, so ist es unwahrscheinlich, daß es außer ihnen 
noch einen Stadtschreiber Henning Niestad gegeben haben soll. 

Oottriäu8 van cler Krempen (cte Lrempa), der 
vermutlich aus dem holsteinischen Städchen Krempe bei Glückstadt 
stammte^^b)^ ^ar zuvor Universitätsnotar in Prag^^^). Er ist als 

Stadtschreiber durch seine Hand im Niederstadtbuch seit 1384 
unter lAarie Nagäalene (Juli 22) sowie in beiden Stadtbüchern 
bis Ende Juni 1407 bezeugt; am 4. Oktober 1402 bezeichnet ihn 
der Rat als seinen overzten 8criver. Gestorben ist er dem Memo- 
rienkalender des Domes zufolge als Lübecker Domherr am 16. Sep- 
tember (ohne Jahresangabe)^^o) 

Otierl3cu8 cke 6remi8, ein Sohn des Lübeckers 
Johann von Bremen^^^), war 1389 zum Bakkalaureus und 1393 
zum Magister an der Universität Prag promoviert^^^). Er ist als 
Stadtschreiber seit Pfingsten 1394 durch seine Handschrift im 
Niederstadtbuch bezeugt und Ende April 1408, kurz nach der Ein- 
setzung des neuen Rates, aus seinem Amte geschieden^^^^ Gestorben 
ist er 1410 oder 1411»»»). 

b^°) Das. 1384, 8everini und omn. 82nct. 
Das. 1388, ,XI<1e8UncIi8 und in palmi8. 
Studier, S. 68. 
H. Reincke, Kaiser Karl IV. und die deutsche Hanse, S. 73. 

»»«) Hans. Geschichtsbl. 1903, S. öl s. 
»»') Tilgungsvermerk zu einer Niederstadtbucheintragung von 1377, oculi 

(März 1). 
dionumenta tii8torics univer8itati8 Lsrolo-k'erllingncjeae k>rs8en8i8 1, 

S. 262 und S. 280. 
-»») Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 52 f. 

» 



129 

/VigZ. I-IlN5icu8 äe Vreäelsnt*, der am 23. April 1388 139S—1408 
als l-Ienr. Vreäenlanl an der Universität Prag zum Magister I4i8 
promoviert war^^^), wurde eigener Angabe nach am 16. Juni 1396 
zum Stadtschreiber bestellt und hat ebenfalls Ende April 1408 sein 
Amt aufgegeben^^^). Nach der Wiedereinsetzung des alten Rates 
im Juni 1416 ist seine Hand aufs neue unter dem Mai 1418 im 
Oberstadtbuch vertreten^^^), 

?3ulu8 Olctenborck*, ein gebürtiger Lübecker^^^), 1^08—1436 
wurde am 16. Juni 1408 vom neuen Rate zum Stadtschreiber 
berufen, verblieb nach der Wiedereinsetzung des alten Rates im 
Amt, und zwar seit 1418 mit dem Titel eines Protonotars; er ist 
1436 auf einer Gesandtschaftsreise in Kalmar gestorben, wo er 
am 13. August bestattet wurde^^b), 

l^ic. 6orcbarcIu8 äe 08ts, der, wie auch sein Name er- 1408—14I2 
kennen läßt, aus dem Bistum Bremen stammte, war 1392 zu 
Erfurt immatrikuliert, 1405 zu Bologna zum Lizentiaten des 
kanonischen Rechtes promoviert worden und sodann Vikar an der 
Katharinenkirche zu Hamburg. Seit Mitte August 1408 mit der 
Führung des Oberstadtbuchs betraut, ist er 1411 als Protonotar 
bezeugt^). Ende Mai 1412 noch im Amte, wird er seit dem Sep- 

tember 1416^^°) bis zum 3. Februar 1443 als Domherr zu Lübeck 
genannt. Nach dem Memorienkalender des Domes ist er am 
20. September (ohne Jahresangabe) gestorben^b»). 

lNatz'. Tic1eri'cu8 2ukovv* war aus Rostock gebürtig und 1410—1416 
vermutlich adeliger Abkunft, da der seinem Grabstein in der 
Klosterkirche zum Heil. Kreuz in Rostock zufolge am 7. September 
1392 gestorbene Ritter Dietrich von Sukow dort ein Erbe am 

Hopfenmarkt besaßt"). Um Pfingsten 1407 an der Universität 
Prag als Tbeockoricu8 2ukovv äe l^o8tocI< zum Bakkalaureus 

^Vlonumenla liibt. univer8. ... prsZensis 1, S. 258. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 53 und S. 83. 
OStB. 1418, 38cens. äom. (Mai 5). 
1401 um (S88umpc.5l3rie) Aug. 15 erklärte Paul Oldenborch von seiner 

Mutter und den Testamentsvollstreckern Oltmanni 8ui pstri8 alles ihm von letzterem 
Ausgesetzte empsangen zu haben; NStB. 

Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 53 ss. und S. 83 s. 
Das. S. 55. 
NStB. 1416, nstiv. lVlarie (Sept. 8). 
Rostocker Weinbuch, Register, S. 114. 

Ltschr. d. V. f. L. G. XXIX, 1. 9 
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1414—1418 

1417—1449 

1436—1454 

promoviert^^^), ist er zu Lübeck als Stadtschreiber vom 24. Juni 
1410^^) bis Ende April 1416 bezeugt. Seit 1419 bis mindestens 
1430 war er Dozent an der neugegründeten Universität Rostock, 
wo er die Grade eines Lizenttaten und eines Doktors der Rechte 
erwarb und sünsmal das Rektorat bekleidete^"). Vom April 1433 
ab als lübeckischer Ratssyndikus genannt, ist er am 13. Oktober 
1442 aus einer Gesandtschastsreise zu Frankfurt a. M. gestorben^"). 

^otiLnnes Vo88*,der aus Soest stammte, war 1395 
zu Erfurt immatrikuliert worden und im Wintersemester 1408/1409 
als Bakkalaureus beider Rechte Rektor der dortigen Universität^^). 
Als Bevollmächtigter des neuen Rates seit dem 11. November 
1414, als dessen vereidigter Schreiber 1415 und als Protonotar 
1417 genannt"b)^ xx in dieser Eigenschaft noch durch eine eigen- 
händige Oberstadtbucheintragung aus dem Juni 1418 bezeugt"'). 
Von 1419 bis mindestens 1428 lehrte er an der Universität Rostock, 
wo er zum Doktor der Rechte promovierte und viermal Rektor 
war."b). 

HermannU8 vam klagen (vamme blagken)*, der seinem 
Dialekt nach aus Stadthagen gebürtig^") war und, wie sein 
mangelhaftes Latein erweist, ein Universitätsstudium nicht ge- 
nossen hat, war Stadtschreiber seit 1417"^). Am 14. Mai 1449 
errichtete er sein Testament^^"). Das letzte Zeugnis seiner amtlichen 
Betätigung ist die Seitenüberschrift 1449 I^aurencii (Aug. 10) 
im Niederstadtbuch; eine Woche später, am 17. August, ist er, ein 
allseitig beliebter Mann, im 80. Lebensjahre gestorben"^). 

älag. ^otlsnne8 l4ertre*, Sohn eines gleichnamigen 
Lübecker Bürgers, studierte von 1420 ab zu Rostock und war 1433 
bis 1435 Sachwalter Lübecks am päpstlichen Hofe"^). Am 1. Sep- 

^onum. Vi8t. univers. ... Pr->8en8i8 1, S. 393. 
b") Studier, S. 41. 

Hans. Geschichtsbl. 1903, S. SS. 
Vgl. oben S. 95. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 56 s. 
OStB. 1418, ^oli. dapt. (Juni 24). 
Studier, S. 81. 

'») Das. S. 79. 
->b«) Gedr. Hans. Geschichtsbl. 1W3, S. 86-89. 

Das. S. 48 und S. 84. 
-b-) Das. S. 59. 

» 
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tember 1436 wurde er zum Protonotar bestellt und legte dieses 
Amt Ostern 1454 nieder^°^). Von 1460 bis 1476 hat er dem Lübecker 
Rate angehört. Er war der Verfasser des bis 1469 reichenden 
Teiles der lübischen Ratschronikb^^). 

^obanne8 krackt*, gebürtig aus Münster, wurde 14S1—1481 
am 1. Juli 1451 zum Stadtschreiber angestellt^°°) und am 28. Sep- 
tember 1481 in Anerkennung seiner treuen Dienste mit einem 
jährlichen Ruhegehalt von 100 Mark in den Ruhestand versetztb°b). 
Er ist am 24. Januar 1487 gestorbenb°°). 

Ikilckebranä ist nur durch den Ausgabeposten der 1454 
städtischen Kämmerei von 1454 bezeugt, daß mester ktilckebranäe, 
un8er 8t3ck 8ckrxver, äo ke vrlekk nam, van bevel c1e8 racke8 
100 mr. ausgezahlt wurden^^^). 

^okanne8 ^rncke8*, der aus Schleswig stammte, 1455—1478 
ist, nachdem er seit 1447 als Substitut der Ratskanzlei tätig ge- 
wesen war, im Juni 1455 zum Stadtschreiber bestellt und im 
Herbst 1478 oder bald darauf Schulden halber aus seinem Amt ent- 
lassen. Vom Rate sodann mit zwei Schreibschulen belehnt, lebte 
er noch im August 1488^^^). 

^oksn >Vun8torp*, der gleich seinem Bruder, dem 1455—1483 
Syndikus der Stadt Braunschweig Hinrich Wunstorp, seinen 
Familiennamen Reyndes in den Namen seines Geburtsortes 
Wunstorp änderte, hatte 1441 zu Erfurt sein Studium begonnen 
und wurde Ende Juli 1455 zum Protonotar der Stadt Lübeck be- 
rufen^^d) Er ist in dieser Stellung am 7. August 1483 gestorbenb^^) 

und zwei Tage darauf in der St.-Katharinen-Kirche bestattetbbo). 
Er war der Verfasser des von 1469 bis 1480 reichenden Abschnittes 
der lübischen Ratschronikbbi). 

Das. S. 83. 
Die Chroniken der deutschen Städte. Band 30, S. XXVIl—XXX. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 63 f. und S. 83 f. 
Bescheinigung des Rates von 1481 (sme avenäe ätictiseli8) Sept. 28; 

„Sekretariat" 2, 8, Entwurf von Brachts Hand. 
Hans. Geschichtsbl. 1W3, S. 65. 

°°°) Das. S. 65—68 und S. 84. 
°°') Das. S. 68 ff. und S. 84. 

Das. 1902, S. 205. 
Die Chroniken der deutschen Städte, Band 30, S. XXX sf. 

9* 
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1475/76 ^3^. l.jborju8 ^6)^er*, ein gebürtiger Lübecker, der seit 

1464 zu Köln auch die Rechte studiert hatte, wurde durch Vertrag 
vom 8. März 1475 zum folgenden Michaelistermin als Stadt- 
schreiber angestellt. Er verblieb nur etwa ein Jahr in dieser Stel- 
lung und lehrte fortan, seit 1486 als Doktor beider Rechte, an der 
Universität Rostock, wo er noch im Wintersemester 1497/98 das 
Rektorat bekleidete^b2^ 

1476/77 Peter Lcbultetj aus Jüterbog, der 1455 zu Erfurt 

immatrikuliert war, ist als Ratssekretär nur am 2. Oktober 1476 
und am 5. September 1477 bezeugt^^^). 

1478—1493 ^okannes äe 8er8enbrugge*, der seinen Namen 

nach dem 32 km nördlich Osnabrück belegenen Dorfe Bersenbrück 
führte und Kleriker der dortigen Diözese war, wurde am 20. De- 
zember 1464 zum lübeckischen Sachwalter vor dem kaiserlichen 
Hofgericht, den westfälischen Freistühlen und anderswo berufen, 
am 28. September 1476 als solcher lebenslänglich angestellt und 
am 2. Mai 1478 zum Ratssekretär befördert. Er ist am 23. No- 
vember 1493 gestorben^^). 

1481—1500 iVlag. 'PIieockericu8 8r3ncle8*, ein Sohn des Lübecker 

Kaufmanns Hermann Brandes^°^), war am 7. Oktober 1469 zu 
Köln immatrikuliert^bs^ Inhaber des ihm vom Lübecker Rat 
verliehenen Dwergschen Stipendiums^°^), in dessen Genuß er sich 
noch am 4. Dezember 1475 befand^b«) Dann Sekretär am 
hansischen Kontor zu Bergen als Nachfolger des Mitte 1476 
noch in diesem Amt tätigen, im Juli 1477 aber als Rostocker 
Ratssekretär genannten Johann Nigemann, nahm er am 16. Juni 
1480 dankend das ihm vom Lübecker Rat angebotene Amt eines 
Ratssekretärs an, stellte sein Erscheinen in Lübeck jedoch erst zum 
nächsten Frühjahr in Aussichtbo») und wurde durch Vertrag vom 

Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 71 und S.92; vgl. LUB. 10, Nr. 612, 
637 und 656. 

Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 71. 
b«») Das. S. 71-74, S. 84 und S. 92 ss. 

Das. S. 74 f., 85 und 94 ff. 
°°°) Die Matrikel der Universität Köln, 1. Band, 2. Auflage, S. 795. 

Vgl. LUB. 10, S. 619, Anm. 1. 
°°°) StA., Reichsstädte, Köln lI4. 

Brandes an den Lüb. Rat, Bergen 1480 (am vriicia^e post Viti wart.), 
Juni 16; Senatsakten, „Sekretariat" 2, 7, Urschr. 
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11. April 1481 zum Stadtschreiber angestellt. Er ist am 16. August 
1800 mittags 12 Uhr gestorben^^o), 

kre>^n6ru8 HoIIoger, der, einer alten Rostocker 1483—1492 
Faniilie entstammend, dort am 5. Januar 1465 immatrikuliert 
und im Sommersemester 1473 zum Bakkalaureus promoviert 
war^'^), hat als Protonotar das Lübecker Oberstadtbuch vom 
Oktober 1483 bis in den Februar 1492 geführtb^^). 

Hartvvicll krekewolt*, Sohn des 1480 gestorbenen 1493—1513 
Ratsherrn Kort Brekewoltb"^^) und mütterlicherseits Enkel des 
Ratsherrn Timm Hadewerk^^^), war zu Rostock am 21. April 1466 
immatrikuliert und im Sommersemester 1468 zum Bakkalaureus 
promoviert wordenb^^). 1479 und 1481 wird er als Vikar der 
Lübecker Marienkirche genanntb^^). Als Protonotar hat er das 
(nach Hollogers Ausscheiden inzwischen von Dietrich Brandes 
sortgesetzte) Oberstadtbuch vom Februar 1493 bis Ende Oktober 
1513 verwaltet. 

(Uag. ^olian l^ebracke (Uibracke), Sohn des nach dem 
Kirchdorf Lebrade, 7 km nördlich Plön, benannten Ratsarmbrust- 
meisters zu Lübeck Johann L.^^^) und verrnutlich Neffe des 1502 
verstarbenen^^^) früheren Priors des Burgklosters Lorenz L., war 
am 28. September 1478 zu Rostock immatrituliert worden^^b)^ 
Bisher Sekretär des Bischoss von Ratzeburg, wurde er am 2. Ja- 
nuar 1495 zum Stadtschreiber angestellt, starb aber bereits am 
14. April desselben Jahres^'^). 

Henningu8 08l1lU8en*, gebürtig aus Ganders- 1496—isi3 
heim^«») und Neffe^^^) des Syndikus Dr. Johann Osthusen^^^), 

NStB. 1500, Aug. 16. 
b") Matrikel der Universität Rostock 1, S. 142 und 183. 

Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 76. 
OStB., Jakobikirchspiel 1481, psim. 
NStB. 1479, ksrtd. 
Matrikel 1, S. 146 und 158. 
NStB. 1479, Lartd. und 1481 palm. 
Hans. Geschichtsbl. 1993, S. 76 s., 85 und 190 s. 
Die Bau- und Kunstdenkmälerder Freien und Hansestadt Lübeck4, S. 236. 
Matrikel 1, S. 299. 

°°°) Eidebuch 1, Bl. 6. 
) Nach eigenhändiger Angabe im Memorienkalender des Domes (Stadt- 

bibl. Lübeck) unter dem 27. November. 
Vgl. oben S. 95 s. 
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ISvo—1517 

1510—1532 

hatte im Sommersemester 1487 zu Erfurt sein Studium be- 
gonnen»»»). Er wurde am 6. Juli 1496 zum Ratssekretär angestellt 
und vereidigt und aus diesem Amt am 19. April 1513 als damaliger 
Lübecker Domherr auf sein Ansuchen entlassen»»^). Als Domherr 
noch am 14. Januar 1524, als Dompropst seit dem 9. Juli desselben 
Jahres genannt»»»), ist er am 3. November 1530 gestorben»»»). 

iAsZ. ^okannes knocke*, gebürtig aus Stadthagen»»^), war 
zu Rostock am 14. Oktober 1486 immatrikuliert, im Sommer- 
semester 1489 zum Bakkalaureus und im Wintersemester 1490/91 
zum Magister promoviert»»»); er wurde durch Dienstvertrag vom 
14. November 1500 zu Weihnachten zum Ratssekretär bestellt»»»). 
Als Lübecker Domherr und Ratssekretär wird er seit dem 29. Juli 
1510»»»), als Domherr zu Schwerin und Lübeck zuerst am 26. Juni 
1513»»^) genannt. Er führte nach Ausweis seiner Schriftzüge das 
Oberstadtbuch von Ende Oktober 1513 bis Ostern 1517, und zwar 
seit dem Oktober 1514 als Protonotar»»»); als früherer Rats- 
sekretär wird er am 26. Juni 1517 bezeichnet»»»). Zum Dekan 
des Lübecker Domkapitels wurde er an Stelle des am 14. Januar 
1531 gestorbenen Johann Brand»»^) erwählt und kommt als 
Inhaber dieser Würde seit dem 22. April desselben Jahres vor»»»). 
Er beschloß sein Leben seinem Grabstein»»») im Dom zufolge am 
28. Oktober 1532. 

Der Lizentiat beider Rechte kernt (auch Kernsrcku8) blei Ne- 
man*, Sohn des Lübecker Goldschmiedes und zeitweiligen (1502 
bis 1514) Münzmeisters Bernt Heinemann»»»), begann sein 

Akten der Erfurter Universität I, S. 416. 
b««) Hans. Geschichtsbl. 1903^ S. I01 und S. 77, Anm. 6. 

Niederstadtbuch. 
°>°°) Memorienkalender des Domes unter dem 3. November. 

Eidebuch I, Bl. 196. 
Matrikel 1, S. 246, 252 und 255. 
Hans. Geschichtsbl. 1903, S. 101 f. 

^°") Niederstadtbuch. 
1513 clominica inkra octsvas nativ. ^oli. bapt.; „Sekretariat" 3, 1, 

Briefbuch des Sekretärs Beruh. Heinemann von 1512 bis 1514. 
OStB., Jakobikirchspiel 1514, I^uce. 

lll 7, Nr. 39, § 153. 
Memorienkalender des Domes unter dem 14. Januar. 
Abgebildet Bau- und Kunstdenkmäler 3, S. 253. 
OStB., Petrikirchspiel 1528, 1.ucie. 

» 
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Studium zu Rostock im Mai 1499»»^); er wurde durch Vertrag 
vom 10. April 1510 vom Rat zu seinem Sekretär angenommen^»b) 
und am selben Tage morgens zwischen 8 und 9 Uhr ns wontlikem 
geckane eecke in clen rackstol beneckcken me8ter ttartwicum kreke- 
vvolt protonotsrium, ttenningum 08ttiuken uncke ^oliannem 
Uocken, gecretsrien, locert^^b) tzx hgj Pas Oberstadtbuch seit 
Ostern 1517, zunächst als stellvertretender Protonotar und seit dem 
13. August 1519 als ProtonotarE), bis Ansang September 1532 
gesührt und ist am 13. November 1532 gestorben^). 

^otlsnn Laäenckorp* war am 6. April 1502 als 
>I,3nne8 ksckenclorp cke ttilliZenks^en ckioc. 1.ubicen8j8 zu Rostock 
immatrikuliert und dort im Sommersemester 1506 zum Bakka- 
laureus promovierte«^). Zu Lübeck seit Ende 1512 genannt«««), 
wurde er am 18. Oktober 1514 vom Rate zum Sekretär ange- 
nommen unck vort na vvontlilrem Zecksnen ecke in cken r3ck8tvle 
neckcken me8ter ^otian knocken protlronotarium unck me8ter kernt 
lckez^nemsn 8ecreter tv 8i1tencke locert«««). Er starb am 17. IM 
1517 vormittags zwischen 9 und 10 Uhr«««). 

iUAA. ?3ulu8 van ckem Veicke*, ein gebürtiger Lübecker, 
wurde am 13. Oktober 1494 zu Rostock immatrikuliert und dort 
im Sommersemester 1498 zum Bakkalaureus promoviert«««). Seit 
1511 als Sekretär des Kontors zu Brügge bezeugt««^), dankte er 
von dort aus am 5. November 1516 dem Lübecker Rat, daß er 
ihn zu seinem Sekretär angenommen habe, bat aber, sich wegen 
seiner Übersiedelung nach Lübeck bis zum nächsten Osterntermin 
zu gedulden«««). Er ist seit dem 3. Juni 1517 als Ratssekretär«««), 

'") Matrikel 1, S. 295 und 2, S. 11. 
Vertrag von 1510 (mycitvekens ns ... qussimocloßeniti), Apr. 10; 

„Sekretariat" 3, 1, Urschr. 
«-) NStB. 1510, Apr. 10. 
^°«) Titelblatt des Oberstadtbuchs von 1518 bis 1526. 

Älteste Ratsliste. 
««-) Matrikel 2, S. 10 und 27. 

OStB., Marienkirchspiel 1612, Oucie. 
">«) NStB. 1514, Okt. 18. 
E) Älteste Ratsliste. 

Matrikel 1, S. 274 und 291. 
«k III 6, Nr. 188, 8 65 f. 

E) „Sekretariat" 3, 3; 1516, Nov. 5, Urschr. 
^°°) «l^ lll 7, Nr. 20. 

1614—1617 

1517—1529 
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im August 1628 auch als Lübecker Domherr^o) bezeugt und starb 
am 2. August 1529 an der von England über Hamburg nach Lübeck 
eingeschleppten Schweißsucht"^). 

1519-1521 ^3^. i^uckolf H3vvenl<el*,auch ttouckenkerle und ähnlich, 

war zu Rostock am 13. Mai 1509 als I^uckolpbuz ttowkerle cle 
l.u8ctI01v«^2), zu Wittenberg im Mai 1511 als 1.uckoIkku8 «ouvven- 

kerle cke I.ucti3u Vorcken. ck^oc.«^^) immatrikuliert worden und also 
aus Lüchow gebürtig. Als Ratssekretär wurde er am 9. Juli 
1619 vereidigt und eingeführt"»^). In seiner Tätigkeit durch eine 
1^. 1l3vv6iil<6l, 8ee. 1.ub., 1520 mereurii 12. 8eptemb. unterzeichn 
nete Buchung"^) sowie durch zwei von 1.uck. I^3vvenl<el und 1.uck. tt. 
stammende Nachträge von 1620 im Niederstadtbuch unter dem 
5. Februar und 17. Juni 1517 bezeugt, ist er am 24. Februar 1621 
von der Pest dahingerafft"»). 

1521-1529 jvi3A. 63rtr3mu8 cke I^entelen*, Sohn des 1520 ge- 

storbenen Lübecker Ratsherrn Ewert von Rentelen"«), wurde zu 
Rostock am 18. Juni 1509 immatrikuliert und im Wintersemester 
1512/13 zum Bakkalaureus promoviert"^). Seit 1513 war er 
Vikar am älteren Bergenfahrer-Altar der Marienkirche zuLübeck"»). 
Als Ratssekretär zuerst am 20. September 1521 bezeugt"»), ist 
er gleich seinem Kollegen Paul van dem Velde am 2. August 1629 
der Schweißsucht erlegen^»»). 

1523-1529 «erm3n I^over, ein gebürtiger Hamburger, wurde 

1514 zu Rostock und 1518 zu Greisswald immatrikuliert^"). Als 
Ratssekretär zu Lübeck durch seine Schriftzüge seit dem Juni 1623 

NStB. 1528, Aug. 26. 
Meste Ratsliste; vgl. wegen dieser Krankheit Reimar Kocks Chronik 

(Stadtbibl., v. Hövelnsches Exemplar, Band 3, S. 175) unter (irrtümlich) 1528). 
«-) Matrikel 2, S. 39. 
^'°) acaclemise VitebergenZig 1, S. 36. 
"»") Niederstadtbuch 1519 unter vi8it. lAarige. 
^") Eidebuch 1, S. 78 b. 
^-°) Älteste Ratsliste. 
^^^) OStB., Marienkirchspiel 1526, juclica. 
^'') Matrikel 2, S. 39 und 52. 
^^°) Bruns, Die Lüb. Bergensahrer und ihre Chronistik, S. 301. 
"") Bon Bertram v. Rentelen unterzeichneter Nachtrag vom 20. September 

1521 zu einer Niederstadtbucheintragung von 1498, suclicg 
«-«) Älteste Ratslinie. 
'") Zeüschr. d. B. f. Hamburg. Gesch. 9, S. 613. 
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nachweisbar^^^), ist er auf sein Ansuchen am 14. Mai 1529 infolge 
seiner Verehelichung zu Hamburg seines Dienstes entlassen^^^). 
Unmittelbar darauf zum Hamburger Ratssekretär angestellt^^^), ist 
er am 4. Mai 1540 in den dortigen Rat berufen, dem er bis zu 
seinem Tode am 8. August 1543 angehört hat^^^). 

^3^. l^Lmbertus Lecker*, geboren um 1491^^^)^ 1S29-16S2 
10. Mai 1510 zu Rostock als l^3mbertu8 Lecker cke Kubec3 imma- 
trikuliert und im Sommersemester 1511 dort zum Bakkalaureus 
promoviert^^^), wird als substitute oder cantrelienscbriver zu 
Lübeck vom 8. August 1526 bis zum 9. Dezember 1528 genannt^^b). 
Im August 1529 zum Ratssekretär vereidigt^^^)^ ist er als solcher 
bis zum 8. Februar 1539 und als Protonotar seit dem 19. Mai 
1539 bezeugt^^^). Ratsherr seit dem 24. Februar 1552^^0)^ ist er 
nach längerer Krankheit am 10. August 1562 gestorben^bi) und am 
12. August in der Petrikirche bestattet^^^). 

lVl3A. -^nckre38 8t1loIp*, gebürtig aus Beelitz in der Mark 1531—1538 
und wahrscheinlich benannt nach dem 23 km nordnordöstlich dieser 
Ortschaft gelegenen Kirchdorf Stolpe, wurde im Wintersemester 
1510/11 als Xnckre38 8tulp cke Leitr zu Wittenberg immatri- 
kuliert^^^). Er hat von Michaelis 1527 ab zwei Jahre als Sekretär 
im Dienst des Bremer Rates gestanden^''^). Seit Anfang 1530 

LL III 8, Nr. 440 und 470. 
„Sekretariat" 3, 5, Entwurf der Entlassungsurkunde. 
Hamb. Kämmereirechn. 5, S. 379. 
Auskunft des Hamburger Staatsarchivs. 
Bei einer Zeugenvernehmung am 23. November 1541 gab er an, 

er be)^ tunktrix jar alt; Kammergerichtsakten Nr. 47. 
Matrikel 2, S. 43 und 47. 
Niederstadtbuch. 
Eidebuch 1, Bl. 44. 

"°) Zeitschr. 27, S. 81. 
Ratswahlliste von 1580 (vgl. Zeitschr. 27, S. 91). 
Rechnungsbuch der Petrikirche von 1561 bis 1566, Bl. 70. 
>^Idum acaäemiae VitebergensiZ 1, S. 34. 
Das Bremische „Rhederbuch" von 1511 bis 1534 (StA. Bremen, 

1^4 3 b 3) vermeldet (S. 299) über seine Besoldung: Item 10 mr. vorleclit 
^nOriebe clem 8ecre1ario up 8>n 8alsrium, <1e (der Ratmann) Linr. L8ic>< ent- 
tenßti clie lAjctiae>i8 anno 27, äe 8e (!) eme vorlecirt tiacicte, nocir eme xeven 
dirup 2 mr., äarmelle tvve cleclinxe van tvven jaren ome vornoxet, nocti 20 ßulclen 
eme ßeven ksroli (28. Jan.) 28 up vorleclen lAilieIi8 declaxet. Ferner heißt es 
(S. 313): Item xeven 20 xuläen 6 grottie maßi8tro /Xnclrege 8tolp vor jar 
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durch seine Schriftzüge im Lübecker Niederstadtbuch bezeugt^^ö)^ 
scheint er erst im folgenden Jahre, wohl nach Ablauf einer Probe- 
zeit, zum Ratssekretär berufen zu sein, da eine diesen Beamten 
alljährlich seitens der Marstallverwaltung zustehende Gebühr von 
^ Taler im Februar 1531 rmr an Bernt Heinemann und Lambert 
Becker, im Februar 1532 dagegen cken ckren secreter, al8e mester 
kerent «e^ckemans!), mester Muckers!) 8toIp unä l^ambartus 
Lecker, ausgezahlt ist«»«). Am 17. September 1538 noch als 
secretarius bezeichnet«»^), schied er bald darauf aus seinem Amte 
aus, denn am 19. Februar 1539 ist die obige Gebühr nur an 
Lambert Becker, Sebastian (Ersam) und Hermann (Boitien) ent- 
richtet«»«). In einem Schreiben, das er 1543 aus Brandenburg 
als dortiger Domherr und Kantor an den Lübecker Rat richtete, 
beruft er sich darauf, diesem etklictie jar kur iren secretarien unck 
kolgenckt protbonolsrien geckienet zu haben«»»). 

lö3ö/36 ^obannes Tostecke van kuneburg*, wo dieser 

dem Kirchdorf Tostedt (47 km westnordwestlich Lüneburg) ent- 
lehnte Familienname seit 1361 vorkommt«««), war 1522—1534 
Notar des Lübecker Domkapitels, wie ein auf dem Umschlage als 
LrotocoIIa notariorum capjtuli kubecensis bezeichnetes manuale 
mei >b3nnls Tostecken«««) bezeugt. Als Ratssekretär 1535 

8VN solsrium unüe vor cle cledinxe, oclc claßken vorttiert .... Ermeve 
vv 8sn8liclc vorclrsxen synt prokegio 1.2mderti (16. Sept.) anno 28, uncle üe 
2 xuläen (!) bevoren entkanxen vvurven em meäe to gucle sckuläen. Sein 
Nachfolger lViax. Martin erhielt 1528, Dez. 31, und im April 1529 je 10 Mark 
Gehalt, nocv em vornoget 20 mr. proxima k>3ntsleonis anno 29, clarmecle v» 
tie vornoxet vvente lAicliselis tokamencle s^n gsntre jsrscolt (das. S. 315). 

«««) Urschrift des Niederstadtbuchs von 1530. (Die vorausgehenden Bände 
sind urschriftlich nicht erhalten.) 

«««) Rechnungsbuch der Marstallherren von 1529 bis 1584; Archiv, Handschr. 
Nr. 612, Bl. 6 und 10«. 

^«') Niederstadtbuch. 
«»«) Rechnungsbuch, Bl. 19. 
«««) Stolp an den Lüb. Rat, Brandenburg 1543 (am tage Oionisü), Okt. 9; 

Urk. „lnterns", Nr. 517°, eigenhänd. Urschr. 
"") Reinecke, Lüneburgs ältestes Stadtbuch, S. 176. 
««') Es setzt mit dem 14. November 1522 ein und ist, wie Tostede angibt, 

seit 1525 bzw. 1530 teilweise durch ein aliuck protbocollum abgelöst; die Protokolle 
seines Amtsnachfolgers setzen mit dem Jahresanfang 1535 ein. Landesarchiv 
Oldenburg, lAs. OIckend. 8pec. Oübeck 50, 47, c 3. 



139 

mercurii 27. januarii vereidigt"^), ist er nach nur kurzer Dienstzeit, 
vielleicht wegen Kränklichkeit^^^), wieder ausgeschieden und am 
12. Januar 1537 durch Sebastian Ersam ersetzt, denn unter den 
clren secretarien, die im Februar 1538 mit der oben erwähnten 
Marstallgebühr bedacht wurden"«), können nur Stolp, Becker und 
Ersam verstanden werden. Den Wochenbüchern der Petrikirche 
zufolge ist Johann Tostede 1544 äes mjckckevveken8 na 
letare (März 26) gestorben. 

86b38tianu8 Lr83m* war aus Neustadt bei Coburg 1537—1569 
gebürtig«"). Als Ratssekretär wurde er am 12. Januar 1537 
vereidigt««^), auch ist ein von ihm geführtes protocollum unck 
taZebucb, ckorin allerley eine8 erb. rat8 cker 8tat 1.ubeZ benckele 
unck Ae8cbekkten ckurcb micb von ankanZ mein8 ckien8t8 ... 
warkaktiZ anZetriigt unck notiert 8eyn, 1537 trium reZum (Jan. 6) 
überschrieben««'). Verheiratet war er in erster Ehe mit Anna, 
Witwe des Ciriacus Klot, und damit Schwiegersohn des weil. 
Bürgermeisters (1510—1527) Thomas v. Wickede««»), in weiterer 
Ehe mit Margareta, Tochter des Hans Luneborch auf Moisling««»). 
Als Protonotar hat er eigener Angabe nach das Oberstadtbuch 
von Anfang 1553 ab geführt«^«). Er starb am 14. Dezember 1569«»«). 

i^3g. blerman Loitien (koytin)* ist am 19. Juni 1538 1538—1547 
als Ratssekretär vereidigt worden«»^); er wird als solcher noch am 
27. Juli 1547 genannt«»») und ist bis zum 6. August durch seine 

«-) Eidebuch 1, Bl. 44. 
Am 24. November 1542 ließ der Notar Joh. Tostede ein ausführliches 

Gerichtsprotokoll (StA., Reichskammergericht ^ 2, Nr. 47, Bl. 38) mit Zu- 
stimmung der kaiserlichen Gerichtskommisfare äurcti magistrum I^lieolsum tVolkt, 
aes erd. ratds T^ubeßlee gescdwornen sckreider (vgl. unten S. 141) umme 
meiner 8waclcde)st willen ins Reine schreiben. 

"^) Rechnungsbuch der Marstallherren, Bl. 16. 
"°) NStB. 1538, Febr. 18: tor dlyenZtsclt up äer «eycle in der ple^e 

Lodurcd uncler dem ckurtursten to Sabsen bolexen. 
«°) Eidebuch 1, Bl. 44. 
««') Senatsakten „Ratsstand" 21. 
"') NStB. 1537, Aug. 18, 1538, Aug. 14 und 1559, Sept. 16. 
"") OStB., Petrikirchspiel 1541, ^ok. bapt. 
«»") Titelblatt zum Oberstadtbuch Nr. 16 (1553—1561). 
«") Titelblatt zum Oberstadtbuch Nr. 18 (von Engelstedes Hand). 
«°2) Eidebuch 1, Bl. 44. 
«»^) Niederstadtbuch. 
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Hand in der bis zum 20. August 1547 reichenden Urschrift des 
damaligen Niederstadtbuchs bezeugt, dagegen ist in den Fasten 
1548 die den Ratssekretären zustehende Marstallgebühr, die 1547 
mester I^smbarto, 826b38tjLn und blermanno Lontbin entrichtet 
war, nur noch äen bexcien 8ecret3rien, also Becker und Ersam, 
ausgekehrt^^^). Am 24. August 1547 übernahm er an Stelle des 
verstorbenen Hauptmanns auf Bornholm, Blasius von Wickede, 
einstweilen die Verwaltung dieser an Lübeck verpfändeten Jnsel^°°), 
wurde Ostern 1550 vom Rat auf sechs Jahre zum Vogt des 
Schlosses Hammershuus und Landes Bornholm bestellt^^b^^ ^d 
am 17. Mai 1556 vom neuen Hauptmann Sweder Ketting ab- 
gelöst^^^). Seit Ostern 1556 mit halbjährlich 60 ^ besoldet^^^), 
wurde er am 23. Juni an den Ordensmeister in Livland, im Juli 
1557 nach Reval sowie nach Narwa und Jwangorod (an der 
Narwamündung) an den Zaren Iwan IV., im Juni 1558 an die 
wendischen Ostseestädte, um für die livländischen Städte Hilfe und 
Trost gegen die Russen zu erbitten, und im März 1559 nach Wismar 
entsandt^^b), 7. Oktober 1559 erhielt er zum letzten Mal seine 

halbjährliche oicke be8olckunge mit 60 ^ und am 15. Januar 1560 
zuerst seine vierteljährliche be8olckung cke8 8cencken3mpte8, 8o eme 
up ck3t nuijar 60. er8tm3l8 bockaget, mit 35 ^ ausbezahlt^^^), 
nachdem ihm bereits am 31. Juli 1559 das Ratssilber mit den 
Schlüsseln des Schenkenamtes ausgehärrdigt war ^b«). Am 11. Juni 
1563 wurde er vom Rat auf fünf Jahre zum Amtmann zu Ritzerau 
eingefetzt^bi), Ratsschenke wird er zuletzt am 13. November 

1569 und ohne diese Bezeichnung noch am 20. Mai 1572 und am 
24. November 1573 genannt^^^). 

Rechnungsbuch der Marstallherren, Bl. 59'' und 63''. 
Inventaraufnahme des Schlosses Hammershuus, besclireven clurcti 

MX tiermsn Loxtien becretarien, ... snßekanZen clen 24. ^ußu8ti ... anno 
1547; „vaniea", Bornholm, Vol. ll, 8. 

Vertrag von 1550 in <Ien tiillißen obterclaßlien sApr. 6—8). Das. 
Vol. II, 1, Urschr. 

Jnventarübergabe von 1556, Mai 17; das. Vol. IV, 3. 
Kämmerei-Ausgabebuch von 1550 bis 1563. 
Das. und Kölner Inventar 1, S. 438; vgl. A. Dreyer, Die lübisch- 

livländischen Beziehungen 1551—1563, S. 16 und 20. 
Zeitschr. 24, S. 189. 

««') Urk. „Interns», Nr. 523, Urschr. 
Niederstadtbuch. 

» 
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I^icoläus VVulff* wurde am 21. April 1825 als 1549—1664 
I^icol3U8 >VuIlf I^ubscen8i8 zu Rostock^^b) Wintersemester 
1632/33 als dIicol3U8 >VoIl 1^ubeLen8i8 zu Witteuberg^^^) imma- 
trikuliert. 1542 als Substitut der Ratskanzlei genanut^bs)^ wurde 
er vom Lübecker Rat zum Sekretär des hansischen Kontors zu 
Antwerpen berufen und am 28. Mai 1543 in dieses Amt ein- 
geführt^). Am 5. September 1548 bestellte ihn der Rat zum 

Nachfolger Hermann Boitiens^o?) nahm ihm am 7. Januar 
1549 den Diensteid als Ratssekretär ab^). Er wird zum letzten- 
mal am 5. Dezember 1563 anläßlich der Einzahlung einer Rente 
an die Marienkirche genannt^^^), U^r 25. Januar 1564 ist sein 
letztes Vierteljahrsgehalt seiner Witwe ausgezahlt worden^^"); 
am 8. März desselben Jahres bestellte sein Bruder Jasper Wulf 
Vormünder für die vier Kinder erster Ehe seligen m. blicol?, 
>VuItk8, etlrvvsn 8ecret3nen tbo l^ubeck^^^). 

Lbri8topboru8 äle88er8c1lmickt*, genanckt Kun8t- 1558—1573 
mann^'^), auch Luntrman^^^), war aus Steinau a. d. Oder gebürtig; 
am 31. Dezember 1641 wurde er als cri8tokeru8 iNe8ter8mit ex 
8ile8i3 (mit dem späteren Zusatz 86crel3nu8 I^ub6cen8l8) zu 
Rostock^^^) und am 10. März 1552(!) als Lbri8topkoru8 Ne88er- 
8ctimickt 8tein6N8l8 zu Wittenberg^^^) immatrikuliert. In Lübeck 
ist er zuerst am 20. Januar 1554 als Vertreter eines Hamburger 
Bürgers bezeugt^'°). Er wurde durch Dienstvertrag vom 14. April 

Matrikel 2, S. 87. 
>^Ibum 1, S. 147. 

E) Vgl. oben S. 139, Anm.443. 
«°«) Protokollbuch des Antwerpener Kontors von 1539 bis 1557 (Archiv 

Lübeck, Niscella planckrics et -^ntvverpensia, Vol. ll Z), Bl. 49. 
Das., Bl. 49 f. 
Eidebuch 1, Bl. 44. 
Wochenbücher der Marienkirche unter 1563 in cker 10. vvel<en nu 

iA^^ebelis ... cles sonckuxeg (Dez. 5). 
Kämmerei-Ausgabebuch von 1550—^1563. 
NStB. 1564, März 8. 
NStB. 1571, Juli 7. 
Das. 1564, Nov. 16. 
Matrikel 2, S. 103. 
^4Ibum 1, S. 273. 
Niederstadtbuch. 
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1558, zunächst auf fünf Jahre, zum Ratssekretär angestellt^^') und 
am 23. April vereidigt^^b) WZ solcher ist er durch seine Schrift 
bis zum 27. Mai 1573 nachweisbar^^^). Bald darauf muß er seine 
Stellung aufgegeben haben, denn vom 26. Dezember 1573 bis zum 
4. Februar 1576 wird er ohne den Sekretärtitel genannt^^^)^ 
im Februar 1574 ist die alljährliche Marstallspende, ebenso wie im 
vorausgehenden Jahr, clren secretarien ausgekehrt^), obwohl 
inzwischen Thomas Rehbein neu angestellt war^^). Er ist spätestens 
1578 gestorben^^). 

löS2—1578 ^olran k^ngelstecle*, Sohn des aus Dorpat ge- 

bürtigen Lübecker Bürgers Godeke Engelstede^bb) ^vurde am 
24. November 1548 zu Rostock^^^) und am 29. August 1551 zu 
WittenbergE) immatrikuliert. Zum Ratssekretär am 7. November 
1562 vereidigt^^b), führte er das Oberstadtbuch zwar vom 2. Okto- 
ber 1569 ab^^^), ist als Protonotar jedoch erst seit dem 30. Dezember 
1574 bezeugt^b«), Gx wurde am 6. Mai 1578 zum Ratsherrn er- 
wählt"b) und starb anno 1579 cken 27. kebrusrü up äen avenclt 

StA., „Sekretariat" 3, 8; Urschr. 
"«) Eidebuch 1, Bl. 44. 

Urschrift des Niederstadtbuches. 
Rechnungsbuch der Marstallherren von 1529 bis 1584, Bl. 226''. 
Vgl. unten S. 144. 
1592, Jan. 15, erklärten Michel und Markus Techel aus Glogau (Oralen 

Llaßvvv), von Herrn Georg Mchelsen laut eines mit Jeremias Lechman als 
Bevollmächtigtem sämtlicher Erben Zelixen m. cribtoplreri cun8tman8 und 
dessen Witwe zu Alten-sLückel 1578, Aug. 20, geschlossenen Vertrages, clarinnen 
einer verelirunß ßeclaclit, anclertlralben rilre8clr>ler an 8tecle 8olctier verelirun^ 
empfangen zu haben; NStB. 

1541, Aug. 3, ließ der Lübecker Bürger Gotke Engelstede seinen mütter- 
lichen Erbteil in und bei Dorpat dem Sohne seines verstorbenen Bruders, des 
Dorpater Ratsherrn Johann E., Hans E. und dessen Mutter und Geschwistern 
auf; NStB. In seinem Testament vom 7. August 1577 (StA.) nennt der letzt- 
erwähnte srühere Dorpater Ratsherr (NStB. 1563, Febr. 10) Johann E-, den 
gleichnamigen Protonotar, seinen Vetter. 

"«) Matrikel 2, S. 115. 
"°) -^Idum 1, S. 269. 
«°«) Eidebuch 1, Bl. 44. 
^^') Titelblatt des Oberstadtbuchs Nr. 18. 
"°) Niederstadtbuch. 
««"s Zeitschr. 27, S. 84, uebst Anm. 136. 
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llio kslweZe negen ... up einer legalion vsn wegen cier gemeinen 
Ken8e5leäe tko ^^näorpen, sine8 oIäer8 48 jkar""). 

iNag. ^acobu8 von cier -^ke*, wahrscheinlich Sohn des 
Lübecker Bürgers Hans v. d. Aa^di)^ hgj zunächst eigener Angabe 
zusolge"^) in Leipzig studiert und ist sodann am 18. Dezember 1557 

' zu Wittenberg als ^3cobu8 von cker -^we l^udecen8i8 immatriku- 
liert^bS) Nach mehrjähriger Tätigkeit in Livland^d2) ^r am 

5. Januar 1564 zum Lübecker Ratssekretär angestellt und ver- 
eidigt^^^). Er hat im Februar 1570 noch die den Sekretären seitens 
der Marstallverwaltung zustehende Jahresspende von Taler 
mit 15^ /; erhalten, dagegen ist sie im Februar 1571 nur noch den 
ckren 8ecrel3nen, alL Kuntrman, Lngel8tt^ecken unci poppinge, 
ausgekehrt worden^^^). über seinen Dienstaustritt und seine 
weiteren Lebensumstände äußert er sich in einem späteren Bitt- 
gesuch an den Rat zu Wismar um eine Unterstützung, er sei durch 
eigne priv3t83c1len ... trekklick unck ksrckt vorur8sc1lt, ckab 
icil unumbgenglicti um vorlL88ung meine8 8ecretÄN3t8ckjen8te8 sn- 
bslten mu88en, unck bin sl80 mit gutem te8timonio unck gereuclcnu8 
meine8 recklicken vorti3lten8 unck in freunck8ckakft vom erb. kock- 
wei8en rstke ru l^übeck ge8cbeicken; aber unisnge8t cksrnsck l8t mir 
leicker von wegen angebogener meiner eigenen privat8acken meine 
gelegenkeitt ckerma88en unglucklicb ruge8tancken, ckaL icb mick 
eine geraume unck lange reitt ukk rei8en unck umkerrieben begeben 
mu88en, unck kabe micb nun leicker etrlicke jar nacb ein- 
ancker okne gewi88e conckition unck ckien8t vorbalten, micb cka- 
ckurck ckerma88en entplo88et unck vorreret, cka8 e8 mir gar be- 
8ckwerlicb obliegt^). Er ist 1580 zu Lübeck gestorben, denn die 
St.-Petri-Wochenbücher melden unter den Einnahmen dieses 
Jahres: ltem cken l l. oc1obri8 ^acob van cker ^^a e>^n barcli vor 
l ^ 8 -ö. l)at lick cjuam nba Lunte ^acob. 

Ratslinie von 1580; vgl. Bruns, Die älteren lübischen Ratslinien, 
Zeitschr. 27, S. 92. 

«»^) OStB., Jakobikirchspiel 1572, exsucii. 
Undatiertes Bittgesuch des ^acobu8 von cier ^tie secretsrius an den 

Rat von Wismar; Senatsakten „Sekretariat" 3,9, Abschr. von Or. F. Techen. 
«b») ^^Ibum 1, S. 336. 

Eidebuch 1, Bl. 44. 
Rechnungsbuch der Marstallherren von 1529 bis 1584, Bl. 206d und 212. 

1564^1570 
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1565—1583 r4jco!3U8 Poppinck (pöppinZerus)* war ein Sohn 

des Lübecker Bergenfahrers Sondag Poppinck^^s) Schwester- 
mann des Ratssekretärs Thomas Rehbein^^^). Am 30. Juni 1532 
zu Wittenberg^b«) ^m 31. August 1552 zu Rostock imma- 
trikuliert^^b)^ verwaltete er von etwa Anfang 1558 bis Anfang 1564 

das Sekretariat am hansischen Kontor zu Antwerpen^oo^ ^vurde 
vom Lübecker Rat am 2. Juli 1565 zum Registrator und anr 
14. September 1569 zum Ratssekretär angestellt und vereidigt^). 
Das Oberstadtbuch hat er von Anfang November 1578 ab geführt 
und ist in dieser Eigenschaft am 2. Juni 1579 als Protonotar ver- 
eidigt^"^). Gestorben ist er am 17. Januar 1583^«"). 

1573—1593 jVi3K. TkomAb k-ebbein*, auch k?etiebein*, Sohn^"^) des 

Lübecker Schonensahrer-Altermanns^"^) Thomas Rehbein, wurde 
im April l562 zu Rostock""") und im Sommersemester 1563 zu 
Leipzig""^) immatrikuliert. Auf Ansuchen seines Vaters ist er 
durch Vertrag vom 21. März 1573, zunächst auf ein Jahr Probe- 
zeit, zum Ratssekretär angestellt""") und am 11. April vereidigt"""). 
Am 25. Mai 1584 wurde er mit der Führung des Oberstadtbuches 
betraut, cke8 8oII er kein protonotariu8 8ein"^"). Auch als er am 
25. Januar 1593 zum Ratsmitglied erwählt war, behielt er die 
Verwaltung des Oberstadtbuchs bei und bezeichnet sich erst seitdem 
als Protonotar"^^). Er starb am 2. Mai 1610 abends 8 Uhr"^"). 

NLtB. 1575, Juli 30. 
„Sekretariat" 3, 10, Vollmacht von 1579, Apr. 24. 
->^Ibum 1, S. 276. 
Matrikel 2, S. 123. — Der schnelle Universitätswechsel ist auf den 

damaligen Ausbruch der Pest in Wittenberg zurückzusühren. 
b°°) Walter Evers, Das Hansische Kontor in Antwerpen, S. 140. 

Eidebuch 1, Bl. 36 und 44. 
b°-) Eidebuch 2, S. 151. 

1583 ip83 clie^ntonü (Jan. 17) nach Angabe seines Schwagers Thomas 
Rehbein aus der Innenseite des oberen Einbanddeckels vom Oberstadtbuch N. 20. 

°°^) Bruns, Hans. Geschichtsbl. 1900, S. 166 f. 
b°°) NStB. 1578, Juni 14 u. a. 
b°«) Matrikel 2, S. 145. 

Jüngere Matrikel, S. 364. 
„Sekretariat" 3, 10; Urschr. 

°°») Eidebuch 1, Bl. 83. 
Bürgermeisterbuch von 1579 bis 1848, Bl. 27. 
Oberstadtbuch Nr. 22, Innenseite des oberen Einbanddeckels. 
Nach Angabe seines Bruders Hinrich Rehbein in dessen Chronik, S. 835. 

» 
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k^r3nci8cu8 Knockert* war ein Sohn des Lübecker 1573—I6i9 
Bürgers Johann Knockert°^b). Im Wintersemester 1861 zu Leipzig 
immatrikuliert^"), wurde er durch Vertrag vom 23. Juni 1873 
vom Rat vor einen cki'ener unck regi8tr3torn ut ein spar lanclc 
und weiterhin auf halbjährliche Kündigung angestellt^^^) und am 
20. Juni 1882 als Ratssekretär vereidigt^^b>. Am 13. April 1602 
auf sein Ansuchen mit der Führung des Oberstadtbuches betraut^"), 
wird er als Protonotar seit dem 17. Februar 1603 genannt^"). Er 
starb am 1. November 1619^^b) ^d ist am 4. November bestattet^^"). 

'Pilemsnnu8 Kenckell*, Sohn des Bürgermeisters von 1581—1583 
Bremen Detmar Kenckel^^^), wurde am 11. Januar 1863 zu 
Wittenberg immatrikuliert^^^). Er ist auf Grund eines am 11. April 
1881 vom Bürgermeister Johann Ludinkhusen mit ihm verein- 
barten^^^) und am 14. April ausgestellten^^^) Anstellungsvertrages 
zum Ratssekretär bestellt und am 19. April vereidigt^^^). Gestorben 
ist er auf einer Gesandtschaftsreise in Wien, von wo aus dem Rate 
mit Schreiben vom 7. August 1883 cker töcklicü Kenckelii 
8ignikicirt wurde°^°). 

Werner Ztarcke, vermutlich Sohn oder sonstiger 1584 
Verwandter eines 1833—1840 in den Anwesenheitslisten des 
Lübecker Bergenfahrer-Kollegiums genannten Werneke oder 
Warner Starke°^^), wurde am 24. Januar 1361 als Werneru8 

Nach dessen Testament von 1557, Nov. 14. 
Jüngere Matrikel, S. 230. 
„Sekretariat" 3, 10, Urschr. 
Eidebuch 1, Bl. 83. 
W. Heinsohn, Das Eiirdringen der neuhochdeutschen Schriftsprache 

in Lübeck während des 16. und 17. Jahrhunderts, S. 77. 
Zehntpfennigs-Rechnungsbuch von 1580 bis 1774, Bl. 76. 
I. von Melle, Lüb. Geschlechter, Bl. 323. 
Angabe des Ratsherrn Joachim Wibeking im Kämmerei-Ausgaben- 

buch von 1619 bis 1625 unter 1620. 
Nächstzeugnis von'1584, Apr. 29; NStB. 
-^Idum 2, S. 78. 
Bürgermeisterbuch, Bl. 20. 
Anstellungsvertrag von 1581, Apr. 14, mit Revers von Apr. 19; 

„Sekretariat" 3, 11, Urschr. 
Eidebuch 1, Bl. 83. 
Entwurf eines Aktenregisters über Reichstage u. a.; „Registratur" 5. 
Archiv Lübeck, kleine Archive, Bergenfahrer 1, Protokollbuch von 

1533 bis 1600. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXIX, 1. 10 
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1S86—1588 

1696—ISV2 

Zlarcke 1^ubecen8i8 zu Rostock irmnatrikuliertö^b), iZßg als 
Sekretär des Deutschen Kontors zu Bergen bezeugt, kehrte er von 
dort Ende September 1579 nach Lübeck zurück und verehelichte 
sich hier noch vor Jahresschluß^^^). Am 2. Mai 1584 wurde er vom 
Rat mit einem Jahresgehalt von 150 Mark zum Registrator an- 
gestellt^bo) und am 16: Mai vereidigt^^i)^ starb jedoch bereits am 

2. Juni 1584°»2). 
lVlaZ. Daniel k^ri8iu8*, der Ende Mai 1573 zu Rostock 

immatrikuliert war^^s)^ wurde am 8. November 1585 als m. 
Daniel k^ri8iu8, protebor tlio I^eip8ick, von 8tra6borcti, von den 
Lübecker Bürgermeistern zu Ostern 1586 vor cken over8ten 8ecre- 
tarien anAenanienb^») und am 28. Mai dieses Jahres als Proto- 
notar vereidigt^^^). Er ist am ersten Weihnachtstage 1588 nach 
siebenwöchiger Krankheit gestorben^be^. am 26. Dezember bestellte 
die Gattin des Bürgermeisters Johann Ludinkhusen das Grabgeläut 
von St. Marien für seine Bestattung in der KatharinenkircheE^^^). 

l^ic. jur. ?etru8 OnZelbreclit*, der aus Jlsenburg am 
Harz stammte und am 27. Mai 1580 zu Helmstedt als Petru8 
Ongelbrectit Ol8enborgen8i8^^b) somie am 13. Dezember 1586 zu 
Wittenberg als ?etru8 Ongelbreclit ll8enburZen8i8 immatrikuliert 
war^^b)^ ist durch Vertrag vom 21. Dezember 1595 zu nächsten 

Ostern auf vier Jahre zum obri8ten 8ecretarium angenommen^^o)^ 
am 15. Mai 1596 vereidigt°^^) und am 5. Juli erstmalig mit einern 

Matrikel 2, S. 141. 
Bergenfahrerarchiv Nr. 172 (Abrechnungen); auch Briefbuch der Lüb. 

Bergenfahrer von 1571 bis 1589, das. Nr. 68. 
Vertragsentwurf; Senatsakten „Registratur" 1, 4. 
Eidebuch 1, Bl. 36. 
„Registratur" 1, 4. 

°»b) Matrikel 2, S. 179. 
Bürgermeifterbuch, Bl. 31. 
Eidebuch 1, Bl. 83. 
Bittgefuch feiner Witwe Barbara geb. Schilter an den Lübecker Rat, 

Leipzig 1589, Apr. 28; „Sekretariat" 3, 12, Urfchr. 
°b') Wochenbücher der Marienkirche unter 1588 cke8 ckonnercksßes in ckem 

rvz'nsctlten (Dez. 26). 
b»°) ^Ibum acackemiae HelmstackenZig I (1926), S. 27. 
^') -^Idum acackemlse Vitebergensib 2, S. 344. 
°^°) Anftellungsvertrag von 1595, Dez. 21; „Sekretariat" 3, 15, Urfchr. 
^») Eidebuch 1, Bl. 83. 
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Vierteljahrsgehalt von 150 Mark bedacht^^^). Er erhielt am 11. Ja- 
nuar 1602 sein volles Jahresgehalt für 1601 mit 600 ^ ausbezahlt, 
ferner sind ihm am 29. Januar aukt be8ctle1iene8 Lupplicirent ... 
uncl ertolgetter keurlaubunZe ... ru 8einem -^bruige unä 
Vurerunge 2ujge8teIIet 40 l'baler, ttiun 82 ^ 8 

^olran Lrambacti*, gebürtig aus Worbis auf dem is9l—I6is 
Eichsfeld^"), war im Rektoratsjahr 1583/84 zir Erfurt als ^oanne8 
krambackl 8ta6t-VVormien8i8 immatrikuliert^^^). Am 26. Januar 
1591 wurde er zum Ratssekretär bestellt und am 30. Januar ver- 
eidigt^^b). 1607 ist ihm vom Rat vveZen 8einer vielkeltiZen k^ei8en 
unä ^etreuvven Oien8ten ru der ?raep08ltur sitlie beim l'bumb 
verbolkken^^^) und er mit Rücksicht auf diese Würde am 14. Fe- 
bruar 1610 zum dritten Ratssyndikus ernannt^^^). Er starb am 
4. September 1616^^^^ 

iVlag. 7'kom38 PIsb*, wahrscheinlich identisch mit einem 1597—1S08 
zu Erfurt im Rektoratsjahr 1580/81 immatrikulierten 1'bom38 
Llatr 6ercl<en8i8 (Berka a. d. Jlm)^") ist anno 1597 die 7. maji 
pro regi8lratore an^enobmen^^o)^ vereidigt als solcher jedoch erst 
am 11. August 1599^^^). Bei der Ernennung Friedrich Poppings 
zum Registrator wird er 1602 zum Sekretär aufgerückt sein. Er 
nahm am 1. November 1608 noch seinen Dienst wahr°°^), dagegen 

) Kämmerei-Ausgabebuch von 1595 bis 1603 unter den Gehalten für 1596. 
Das. unter 1601. 
Im Anschluß an eine zu Anfang 1595 unternommene Gesandtschafts- 

reife zum Kreistage in Halberstadt besuchte er vom 25. bis 29. Januar seine Mutter 
in 8t3c1t>vorbi8 und am folgenden Tage einen Vetter im benachbarten Duder- 
stadt; Senatsakten „Gesandtschaften" 1, 7, Abrechnung. 

Akten 2, S. 453. 
Bürgermeisterbuch, Bl. 38. 

b") Das., Bl. 65. 
Vgl. oben S. 105. 

b") Akten 2, S. 446. 
Vermerk (ohne Namensangabe) zu Anfang der ältesten, mit dem 

28. Mai 1597 beginnenden Natsprotokolle, die seine Handschrift ausweisen. Dazu 
stimmt, daß nach dem damaligen Kämmerei-Ausgabebuch ihm am 25. Oktober 
1599 nachträglich nocti 3 qusrtell anno 1597, dovannib, IVlietiaelis und vveiti- 
nsckten, belaßten 8olarii mit 112^ 8 sowie maßi8tri'1'omae PIa88Ü reßi8tratori8 
Ke8oldunß für 1598 und 1599 mit je 150 ^ ausgezahlt sind. 

°bi) Eidebuch 2, S. 83. 
An diesem Tage wurden ihm laut Ratsprotokoll mehrere Sachen zur 

Bearbeitung überwiesen. 
10* 
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1602—1640 

1609—1617 

1609—1612 

wurde am 10. Februar 1609 die (am 30. März 1608 noch den 
4 gecretarien entrichtete) Marstallgebühr von ^ Taler äen 
3 secretsriis uncl 8ecret. Tbomae ?l388en XVitvven zugestellt^^b) 

?rj(lericu8 popping*, Sohn des Protonotars 
Nikolaus Popping^^^), wurde im Mai 1584 zu Rostock immatriku- 
liert^^°). Er ist nach eigener Angabe am 28. Juli 1602 ru l)ien8t 
utt unck angenommenes«) und am selben Tage zum Registrator 
vereidigt««^). Als Sekretär wird er erst seit 1637 ausgesührt«««). 
Er starb am 31. Juli 1640«««) und ist am 3. August in der Marien- 
kirche bestattet««-). 

Tbeockor Olarar*, der im Mai 1598 zu Rostock als Tbeocko- 
ru8 Ol38eru8 lAeIckorpien8i8 vitbm3r8U8 immatrikuliert war««^), 
wurde aus sein aus Rostock vom 10. April 1609 datiertes Be- 
werbungsschreiben««^) hin zum Ratssekretär bestellt und ani 
27. Mai vereidigt««-). Er ist am 3. Oktober 1617 gestorben««^) und 
am 5. Oktober in der Marienkirche beigesetzt-««). 

^oti3nn Oren8in wurde, nachdem er ein 2eit lang ru Prag 
in ckie8er unck gemeiner Stätte Sacken am I<ai8erlic1len lckotke 
8oIlicitiret, aus Anhalten seines Vaters, des Ratsherrn (1580 bis 
1610) Gerd Grensin, um Ostern 1609 zum Ratssekretär bestellt«««), 
^nno 1612 jegen 08tern bat ^obanne8 Oren8in au8 allerbanck 
Or8aclien 8einen Secret3riatckien8t verl388en««^). Er ist im August 
1625 gestorben«—). 

««») Marstallbuch von 1584 bis 1665, Bl. 129. 
««^) OStB., Marienkirchspiel 1585, trinit. 

Matrikel 2, S. 212. 
««') Poppings Eingabe an den Rat von 1620, Sept. 10; „Sekretariat" 4,5, 

Urschr. 
°«') Eidebuch 2, S. 83. 

Kämmerei-Ausgabebuch von 1634 bis 1642. 
SS«) I. v. Meile, Lüb. Geschlechter, Bl. 452- (aus unbekannter Quelle). 
ss°) Wochenb. der Marienkirche, 
s») Matrikel 2, S. 259. 
SS«) „Sekretariat" 4, 1, Urschr. 
s°s) Eidebuch 2, S. 163. 
sss) Nach Friedrich P oppings Angabe im Register zum Ratsprotokoll von 1617. 
sss) Wochenb. der Marienkirche. 
Ls») Bürgermeisterbuch, Bl. 64-. 
SS«) Das. Bl. 73-. 
SSS) I. v. Melle, Lüb. Geschlechter, Bl. 221. 
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^okan k^el<jtiu8en*, geboren am 26. Januar (<1ie conver8. I612—1637 
?3uli) 1577Ei««) und im April 1695 zu Rostock als ^ok3nne8 VeI1bu8 
l^ubecen8i8 immatrikuliert^^"), wurde Ostern 1612 vom Rate ru 
itirem 8ecretario be8telt unck anßienommen suk ein ^trsr ru ver- 
8ucben, 8oIl jerlicd pro 83l3no k3ben Zleictr 1'lieolloro Ol38er 
250 Er ist als Sekretär am 14. April 1613, als Protonotar 
am 24. Juli 1624 vereidigt worden^^^). Am 18. Februar 1637 in 
den Rat berufen^^"), ist er am 13. Dezember (ckie l^ucie) 1643 
gestorben^""). 

^oIi3n 6r3un ^oll3n*, geboren zu Osnabrück am 28. Juli 1618—1649 
1589 als Sohn eines gleichnamigen Bürgers, studierte zu Helmstedt, 
Köln und Rostock^^^). Zum Ratssekretär wurde er am 3. April 1618 
bestellt^^^) und leistete als solcher am 30. April 1618 seinen Dienst- 
eid°^"). Die Führung des Oberstadtbuchs übernahm er am 20. März 
1637^^^) und wurde zum Protonotar am 19. April dieses Jahres 
vereidigt^^"). Er starb am 9. August 1649 um 6 Uhr morgens und 
wurde am 13. August zu St. Katharinen bestattet^^^). 

^oli3nne8 Lonr3cku8*, geboren zu Lübeck am 24. August 1627—1648 
1681^^"), begann sein Studium zu Rostock im Mai 1697°""). 
1606—1608 nahm er als Sekretär an der hansischen Gesandtschast 

Lestis msnibus ... 6n. ^otisnnis k^eiavusen ... 8en3lori8 ... moeren8 
k. ^ok3nne8 I>licolgi, l^udec. eccle8ig8t. ?etr.; Stadtbibl., 1.ud. Per8. 20. 

°'°) Matrikel 2, S. 249. 
Kämmerei-Ausgabebuch von 1609 bis 1618, Bl. 144. 
Eidebuch 2, S. 163 und S. 1ö1. 
Fortsetzung der Ratslinie von 1599. 
proZrsmma in kunere ... cin. ^oIi3nn!8 Braun Johan... protonotsrü, 

scriptum s iU. 8eb38ti3no dteiero, 1.udec. 8cdol3e p3tri3e rectore. I^udec3e 1649. 
Stadtbibl., 1.ub. Per8. 7. 

Vertrag von 1618, Apr. 3; „Sekretariat" 4, 3, Urschr. 
Eidebuch 2, S. 163. 
Nach eigener Angabe von Mitte 1637; „Sekretariat" 4, 3. 
Das., S. 151. 
k^piceclium deatae memoriae ... cIn. ^oti3nn!8 LonraO! ... 8ecrel3r!k 

8criptum 3 ^3cobo I<oclcert, 8cliol3e 1.udec. 8ubrectore. 1.ubec3e 1648. Stadt- 
bibl., l.ud. Per8. 13. 

°°°) Matrikel 2, S. 256. 
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nach Spanien teil^^^). Er wurde zum Ratssekretär am 9. Oktober 
1627 bestellt^^^) und am 12. Oktober vereidigt^^b) Gestorben ist er 
am 12. Juni 1648^^b) 

I63S—1656 Hinrich Balemann, geboren zu Lübeck am 9. Februar 
(5. ick. tebr.) 1609 als Sohn des gleichnamigen Ratsherrn (1628 
bis 1645)^b4^^ studierte seit 1629 zu Rostock^^^), seit 1630 zu Angers 
und ließ sich 1634 als Advokat zu Lübeck nieder^^^). Er wurde am 
7. September 1639 zum Registrator angenommen^^b) 
12. Oktober vereidigt^^^), rückte im solgenden Jahre zum Sekretär 
auf und wurde am 17. August 1649 als Protonotar vereidigt^^^). 
Seit dem 20. April 1640 war er Schwiegersohn des Sekretärs 
Friedrich Popping^^^). 1662 ernannte ihn Kaiser Friedrich 11 l. zum 
come8?3l3tinu8°b4^^,,^^^g^E,am15.Dezember1656morgens2Uhr^b4^, 

1640—1646 ^ot,an(ne8) pöppinA*, geboren zu Lübeck am 14. Mai 
1608 als Sohn des Kaufmanns Nikolaus Pöpping und Enkel des 
gleichnamigen ProtonotarsE^^^), studierte seit 1626 zu Königsberg, 
Groningen und Orleans, war dann Advokat in Lübeck und wurde 
am 2. Mai 1636 Schwiegersohn des Protonotars und alsbaldigen 
Ratsherrn Johann Feldhusen^b») Fx wurde am 26. September 

Eidliche Verpflichtung vom 18. November 1606, „Sekretariat" 4, 2, 
Abschr.; Brockes Tagebuch, Zeitschr. 1, S. 299ff. — 1617, Nov. 22, bewarb er 
sich beim Rate um die durch Glasers Ableben freigewordene Sekretariatsstelle 
unter Berufung auf feine frühere Tätigkeit als Gesandtschaftssekretär, et8i sutem 
tanto temporis intervallo partim occssiones promovencki meam personam 
ckekuerint, partim etiam ipsemet propter necebsariss in reZnum 8ueciae et 
Tivoniae perexrinationeZ morssque idickem perquam Ion§38 sbkuerim; „Se- 
kretariat" 4, 2, Urschr. 

Angabe des Ratsherrn Joachim Wibeking im Kämmerei-Ausgabebuch 
von 1626 bis 1633 unter 1627. 

Eidebuch 2, S. 163. 
proZramma in tunere ... ckn. Ilenrici Oslemanni ... protonotarii ..., 

8criptum a lA. 8eb38tisno IVlejero ... rectore. I^ubecae 1656. StA., 1. XIII, 107. 
°°°> Matrikel 3, S. 16. 

Kämmerei-Ausgabebuch von 1634 bis 1642 unter 1639. 
Ratsprotokoll von 1639, Okt. 12, und Eidebuch 2, S. 83. 

°°°) Eidebuch 2, S. 151. 
°°°) Vgl. oben S. 143 f. 
ssv^ pwZramms in exequiis ... ckn. ^o1i3nni8 poppinZii ... 8en3- 

tori8 ... 8criptum a iVl. 8eb38tigno iVlejero 1.ubecen8i8 8cliolse rectore, I.udecae 
1657, Stadtbibl., 1.ud. Per8. 60, und Bewerbungsgesuch Pöppings von 1640, 
Aug. 20, „Sekretariat" 4, 7. 

» 
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1640 zum Registrator erwählt^^i) ^nd am 24. Oktober vereidigt^^^). 
Ratsmitglied seit dem 21. Februar 1646, starb er am 12. Oktober 
1657^»°). 

I^ic. sodann blavelanclt*, geboren zu Brandenburg am 1645—1676 
16. November 1609 als Sohn des Rektors und späteren dortigen 
Ratsherrn Caspar Haveland, studierte (seit 1629) zu Franksurt a. O., 
Wittenberg und Rostock^^b) Ex wurde am 6. Dezember 1645, 
nachdem er sungst mit ru äer l^eZation 6er 8tätte I..ubeZ, kremen 
und HamburZ (nach Stockholm) gebraucliet und vor die8em 
50vvolI IN ^^n^Iia (1641/42) alb Oania (1644/45) 5ein I^Ieik und 
Oexterität erwiesen hatte, zum Ratssekretär angestellt und am 
17. Dezember vereidigt^b«) Nach Hinrich Balemanns Ableben 
rückte er am 21. Januar 1657 zum Protonotar auf^^s) ^st in 
der Nacht vom 8. aus den 9. Oktober 1676 ru Lergerdortk bey 
der iVlicti3eli8Vl8l1ation, wie er Aele8en und einen Lriett Ae8cbrie- 
ben, unvormutlicti apoplexia bekaUenö»«) und am 18. Oktober in 
der Marienkirche bestattet^b?). 

^okLnne8 Heinricti8*, geboren am 11. Mai 1590^^^)^ 1647—1664 
und im August 1606 zu Rostock als ^olianne8 14inrick8en üube- 
cen8i8 immatrikuliert^^^), wurde, nachdem er sich seit dem 21. August 
1616^00) als Niedergerichts- und später als Obergerichtsprokurator 
betätigt hatte,'^im Juni 1647 aus sein Ansuchen vom Rat zum 
Registrator bestellt^) und am 4. September vereidigt^). Er 

Ratsprotokoll von 1640, Sept. 26. 
Eidebuch 2, S. 83. 
l'rogramma in kunere ... cin. ^otisnnig Havelancl!, 0. l^. et ... 

proto-biotar!!,verfaßtvomRektorAbrahamHinckelmann;Stadtbibl.,l.ud.per8.3l. 
Bürgernieisterbuch, Bl. 104^. 
Eidebuch 2, S. 151. 
Nachtrag zum Ratsprotokoll von 1676, Okt. 7, von Jsselhorsts Hand. 
Wochenb. der Marienkirche. 

s9s^ Programms in kunere ... än. ^okannis Henrictisen d- Lti. 8ecre- 
tarii ... propo8itum a 1^. Henrico kanZerto, 8ctioi3e 1.ud..k?ec1ore (StA., 
1.. XllI, 1355) und „Trost-Schrifft über den hochseeligen Hintrit des ... Herren 
dot>3nni8 Heinricli8en ... 8ecretarii, ... übergeben von dotisnne Sandhagen 
t^orclu8. I'tiurinß. 8. I'ti. L." (Stadtbibl., 1.ub. Per8. 31). 

°»°) Matrikel 2, S. 286. 
°°°) Eidebuch 2, S. 87. 
E) Bürgermeisterbuch, Bl. 107. 
E) Eidebuch 2, S. 83. 
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I6öl>—1695 

1657—1671 

starb als Ratssekretär am 3. September 1664 kurz nach 7 Uhr abends 
im 75. Lebensjahr und wurde am 9. September in der St.- 
Katharinen-Kirche beigesetzt^bg^ 

-^rnoIäu8 l88eIbor8t*, geboren am 20. Juli 1615 zu 
Vlotho an der Weser als Sohn des Pastors Matthias Jsselhorst«"^), 
trat nach Beendigung seines im März 1637 begonnenenb»^) 
Studiums zu Rostock 1640 in den Dienst des Lübecker Syndikus 
(1639—1641) Leonhard van derBorch und darauf indenjenigen des 
Bürgenneisters Dr. Christoph Gerdes««»), wurde am 27. Februar 
1644 zum Sekretär am hansischen Kontor zu Bergen ange- 
nommenbo«), wo er am 19. März anlangte^««), und nach Ablauf 
seiner dortigen sechsjährigen Dienstzeit am 21. Juli 1650 zum 
Registrator und Ratssekretär bestellt°07). Zum Protonotar am 
18. November 1676 erwählt°°b) und am 27. November vereidigtoo^), 
ist er am 6. Februar 1695 gestorben^). 

^o1l3nne8 Feldthausen*, geboren am 3. September 
1621«!«) als Sohn des Ratssekretärs und späteren Ratsherrn 
Johann Feldhusen°n), Schwager des Ratsherrn (1646—1657) 
Johann Pöpping und des Protonotars Hinrich Balemann°^^), 
wurde nach dem Ableben des letzteren«^^) am 3. Juli 1657 zum 
Ratssekretär erwählt°^^) und am 8. Juli vereidigt«^«). Seit dem 

E) 5temorism ... vomini -Xrnolcii Jsselhorsten, reip. l.udecen8i8 proto- 
notsrü, ... Iecturi8 8. ä. p. k^noctiu8 8vsnteniu8. I^ubecae 1695. Stadtbibl.^ 
1.ud. Per8. 35. 

Matrikel 3, S. 107. 
°°°) Eidebuch 2, S. 205. 
E) Aufzeichnung Jsselhorsts im Protokollbuch des Kontors von 1633 bis 

1659 (Bergenfahrerarchiv Nr. 114), Bl. 83. 
E) Eidebuch 2, S. 83 und 163. 

Ratsprotokoll. 
E) Eidebuch 2, S. 151. 
°^°) Trauer- und Trost-Gedicht über den ... Hintritt ... Herrn ^olisnnis 

belclli3u8en, ... und wohlverdienten 8ecretsrü ..., übergeben von 
Daniel Buchholtz; Stadtbibl., 1.ub. k>er8. 20. 

Vgl. oben S. 149. 
°'^) Bewerbungsgesuch Feldhausens an den Rat, undatiert (verlesen 

1657, Juli 3); „Sekretariat" 4, 10, Urschr. 
Vgl. oben S. 150. 

°") Ratsprotokoll. 
Eidebuch 2, S. 83. 

«l 
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12. Oktober 1657 Schwiegersohn des Ratsherrn und späteren 
(1663—1668) Bürgermeisters Dr. Johann Marquard^^^), ist er 
am 10. April 1671 morgens um 8 Uhr gestorben und am 15. April 
bestattet°^o). 

l^ic. Johann Sirckes (Siricius )*, geboren zu Lübeck am 16S7—I66S 
1. Juli 1630b^^) als Sohn des Pastors an St. Marien Michael 
Siricius und mütterlicherseits Enkel des Ratsherrn (1625—1631) 
Gerhard Reuter, studierte zu Straßburg, Leyden und Gießen, 
kehrte nach ausgedehnten Reisen 1655 nach Lübeck zurück^^«) und 
wurde am 17. Mai 1656 zum Sekretär des hansischen Kontors zu 
Bergen bestelltb^°). Als er nach zehnjähriger Betätigung in diesem 
Amt im Herbst 1666 wieder in Lübeck erschien, ist ihm, wie er 
selber berichtet, clarumabl im Octobri8 äie VerrictitunZ cker 
1i3N8i8c1>en Oe8ck3kkte 8ub qualitste 8ecretsrii ... anvertrsut 
worcken, vvelclle8 ob rwar von äer loblicben Obrickkeit in dem 
berukrten unck l^onat i8t piseitirt unck mibr pro 8enatu8 
con8uIto kinterbrscbt worden, 8o i8t äennocb die 8ckrjttlicke 
6e8taUung nickt ekr alk 08tern de8 1667. ^akre8 erfolget«^"). 
Am 14. Dezember 1667 wurde er zum Reisesekretär zur Wahr- 
nehmung der hansischen und städtischen Geschäste sowie zur Ver- 
waltung der Registratur bestellt°^^) und am 21. Dezember ver- 
eidigt°^^). Am 20. März 1669, kurz nach dem Zustandekommen 
des Bürgerrezesses, zum Ratsherrn und am 21. Februar 1687 zum 
Bürgermeister erwählt, ist er am 4. Mai 1696 gestorben^^^). Sein 
Epitaph mit Brustbild ist im Mittelschisf der Marienkirche an- 
gebracht°^^). 

I^uptÜZ ->u8picsti88lMls ... sn. dokgnni8 ?eI<Uk3U8en ... l^udecse 
^nno 1657. 4. iä.'Octobr. celedrsncli8; Stadtbibl., 1-ub. ?er8. 20. 

Epitaph in der Marienkirche. 
Inc1ictiva8 exequi38 ciomini ^okanni8 Liricii ... con8uli8 ... kre- 

quenti88ime celebraturi8 p. 8. cl. L^noctlU8 8vanteniu8 k^(ector), 1.udecse (1696); 
Stadtbibl., l-ub. Per8. 74. 

°") Eidebuch 2, S. 205. 
«2») Sirckes an den Rat 1668, Aug. 18; „Sekretariat" 5, 3, Urschr. 

°^^) Bestallungsbries von 1667, Dez. 14, nebst Revers von Dez. 19; das., 
Urschr. 

Eidebuch 2, S. 163. 
Abgebildet Bau- und Kunstdenkm. 2, S. 371. 
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1669—1687 

1673—1682 

1-lc. Joachim Friederich Carstens*, geboren zu Lübeck 
am 20. März 1632 als Sohn des nachmaligen Ratssyndikus Or. 
Joachim Carstens und mütterlicherseits Enkel des Ratsherrn 
(1593—1626) Thomas von Wickede, studierte zu Straßburg, Basel, 
Gens und Orleans und erwarb 1657 zu Rostock das Lizentiat der 
Rechte^^^), leistete jedoch mit Genehmigung der Universität erst 
am 15. März 1662 zu Lübeck vor einer Ratskommission den 
Lizentiateneidb^^). Aus Grund einer ihm am 21. Oktober 1663 
erteilten Anwartschaft°^°) wurde er am 27. März 1669 zum vierten 
Ratssekretär und Registrator erwählt^^^) und am 14. Mai ver- 
eidigtb^^). Ratsherr seit dem 21. Februar 1687^^^), ist er am 
23. April 1701 gestorben«^^). 

Christofs Sirckes (Siricius, auch Sirickes und Siriikes)*, 
geboren zu Lübeck am 12. März 1632 als Sohn des Pastors an 
St. Marien Michael Siricius und somit Bruder des Ratssekretärs 
und späteren Ratsmitgliedes Johann Sirckes°^^), wurde im März 
1648 zu Rostock immatrikuliertb^o), hielt sich sodann in Lübeck und 
seit 1651 zur Fortsetzung seines Studiums in Gießen aus^^b), 
1659 einer lübeckischen Gesandtschast an König Friedrich von Däne- 
mark als Sekretär beigegeben, 1660 Gesandter an König Karl 
Gustav von Schweden, 1662 und 1663 Gesandter in Kopen- 
hagenb^^), später zwei Jahre in Speyer Geheimsekretär des Pfalz- 
grasen Adolf Johann^^^), 1670 Gesandter und 1672 Gesandtschafts- 
sekretär in Kopenhagen^b2^^ wurde er am 22. Januar 1673 zum 
Registrator erwähltb^^) und am 31. Januar vereidigt^^^). Er 
wurde am 2. Juni 1673 Schwiegersohn des Ratsherrn (1669 bis 

iNemorism ... vomini ^oscvimi I^riclerici Lsrstens senslorig ... 
Iec1un8 6. 8. p. Lnocku8 8vanteniu8, H. Stadtbibl., I-ud. ?er8. 12. 

„Sekretariat" 5, 1. 
Anstellungsgesuch von 1667, Jan. 16; das., Urschr. 
Ratsprotokolle. 
Eidebuch 2, S. 83. 
Vita et eloZium et,n8toptlori Liricü 8ecretar!i ... (nach eigenen 

Aufzeichnungen); Stadtbibl., 1.ub. ?er8. 74. 
°-°) Matrikel 3, S. 155. 
°b^) Eingaben Sirckes' an den Rat von 1672, Febr. 28, und 1673, Jan. 21; 

„Sekretariat" 5, 4. Auch.^cta Osnica XV und XVI. 
/^cta vanica XVl und Eingabe von 1673, Jan. 21. 

°bb) Ratsprotokolle. 
Eidebuch 2, S. 83. 

» 
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1680) Caspar Degingb^b) Zlm 16. August 1682 ist er als Sekretär 
der Registratur au8 angeführten Vr8ac1len äer t.eibe8 unci I-1eupte8 
Lctivvactilleit enthoben^b») sjaxg gm 30. Juli 1692 morgens 
5 Uhr«^»). 

l.ic. Adolph Mattheus Rodde*, geboren zu Lübeck am 1682—I70i 
13. August 1665 als Sohn des Ratsherrn und späteren Bürger- 
meisters (1667—1677) Matthäus Rodde, studierte seit 1674 zu 
Kiel, Leipzig und Leyden und erwarb im März 1682 zu Kiel das 
Lizentiat der Rechte^). Er wurde am 16. August 1682 ob merita 
cletuncti parentl8 et propria8 virtute8, vitam bene actam et 8tuckia 
zum Ratssekretär und Registrator erwählt^b«) und am 1. September 
vereidigt^^^). Seit dem 30. Oktober dieses Jahres Schwiegersohn 
des Bürgermeisters (1669—1700) Liz. Johann Ritter^bö), wurde 
er am 20. Februar 1695 zum Protonotar erhobenb^"). Ratsherr 
seit dem 21. Februar 1701^^b) Bürgermeister seit dem 20. Fe- 
bruar 1708bbö), starb er am 4. März 1729 nachts um 11s^ Uhr^^^). 
Epitaph mit Brustbild in der Marienkirche. 

Gotthard Marquart jun.*, geboren am 8. Juni 1648 1692—1694 
als Sohn des gleichnamigen Lübecker Kaufmanns und späteren 
Ratsherrn und Bürgermeisters (gest. am 1. April 1694)b^^), wurde 
am 14. Oktober 1692 zum Sekretär und Registrator erwähltb^^) 
und am 21. Oktober vereidigt^). Er starb am 31. August 1694 
in der Nacht zum 1. September^^s) and wurde am 8. September 
bestattetb^^). 

Joachim Lüdert Carstens*, geboren am 20. Januar 1694—i7is 
1665 als Sohn des Syndikus und späteren (1687—1701) Rats- 
herrn l-ic. Joachim Friedrich Carstens, studierte seit 1685 zu 

Lxequiss tris1e8 kunen ... äomini /Xclolplil iVlstltiaei k^oilcle ... 
consulib primsrii... inciicit ^ok. Henr. g Seelen, ... ktecl. und „Letztes Ehren- 
Gedächtms, welches dem ... Herrn Adolph lAstttiueo Rodden O. 1.  
ältesten Bürgermeister ... solte auffgerichtet werden" (nach einem handschrift- 
lichen Zusatz vom Pastor an St.Petri, Johann Ritter); Stadtbibl., 1-ub. ?ers. 64. 

Ratsprotokoll. 
Eidebuch 2, S. 83 und 163. 
k'atrig lntiaerentium vestiZiis kilium in kunere ... clomini Oottiarcli 

lVlarguarä ... 8ecretsrii ... ob8ervat ^noc1iu8 8vanteniu8 (latein. Trauer- 
gedicht); Stadtbibl., 1.ub. ?er8. 47. 

°^°) Ratsprotokoll. 
°»°) Eidebuch 2, S. 83 und 163. 
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1896—1708 

1702-1734 

Rostock, Königsberg und Frankfurt a. O., war 1691 AuditeurE) 
und wurde auf Grund einer ihm am 14. Oktober 1692 verliehenen 
Anwartschaft«^^) am 12. September 1694 zum Ratssekretär und 
Registrator erwählt«^«) und am 10. Oktober vereidigt«"). Er wurde 
am 21. Februar 1701 Protonotar«") und leistete am 26. Februar 
seinen Diensteid«"). Ratsherr seit dem 20. Februar 1715«"), 
Bürgermeister seit dem 21. Februar 1722«"), ist er am 16. Oktober 
1727 in der Nacht zwischen 11 und 12 Uhr gestorben und am 
28. Oktober in der Marienkirche beigesetzt«"). 

Daniel Müller*, geboren am 29. August 1661 zu Kirch- 
werder als Sohn des dortigen, aus Lübeck stammenden Pastors 

Jakob Müller, studierte seit 1680 zu Gießen und 1682—1684 
zu Straßburg. Später Sekretär des Geheimrates Gras Konrad 
von Reventlow zu Kopenhagen«"), wurde er am 20. Februar 1696 
zum Ratssekretär und Registrator erwählt«") und erst ein Jahr 
später nach seiner Dienstentlassung und Heimkehr von Kopenhagen 
am 22. Februar 1696 vereidigt«"). Ratsherr seit dem 20. Februar 
1708«^«), Bürgermeister seit dem 20. Februar 1717««^), ist er am 
12. Januar 1724 nachts gegen 2 Uhr gestorben«"). 

Thomas Friedrich Carstens*, geboren am 27. August 
1666 als Sohn des Syndikus und späteren Ratsherrn (1687—1701) 

Lxequiss tristes kuneri ... clomini ^osetiim! t.otv3r!i csrstens ... 
consulis ... inäicit ... ^o. I-Ienr. a 8eelen ... frect. und „Als der ... Herr 
^osctiim t.ot1>3r!us Carstens ... der Erden anvertraut ward, suchte man Dessen 
rühmliches Andencken ... bey der Nachwelt zu verewigen": Stadtbibl., 1.ud. 
pers. 12. 

Eingabe seines Vaters von 1692, Aug. 31, und Ratsdekret von 1692, 
Okt. 14; „Sekretariat" S, 6. 

"^) Ratsprotokoll. 
Eidebuch 2, S. 83 und 163. 
Ratsliste im Ratsprotokoll von 1701. 
Eidebuch 2, S. 151. 
Bürgermeisterbuch. 

«") Lxequias tristes kuneri ... clomini vanielis lAülleri, ... consulis ... 
inclicit ^o. Henr. g Leelen, ... rect. und „Ehren-Gedächtniß" auf denselben, 
verfaßt von M. Sam. Gerh. von Melle, -^rctii-Oiac. zu 8t. Stadtbchl., 
I.ud. k'ers. 51. 

«") Lüb. Rat an Müller 1695, März 21; „Sekretariat" 5, 9, Entw. 
Eidebuch 2, S. 83 und 163. 
Eigenhändige Angabe im Bürgermeisterbuch. 
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Liz. Joachim Friedrich Carstens und somit jüngerer Bruder des 
Ratssekretärs und späteren (1713—1727) Ratsmitgliedes Joachim 
Lüdert Carstens, studierte seit 1683 zu Rostock, Königsberg und 
Frankfurt a. O.; dann Auditeur im schwedischen Pommernb^^), 
wurde er am 28. Januar 1702 zum dritten Ratssekretär erwählt°°^) 
und am 3. Februar vereidigt^^^), am 22. Februar 1713 (als Nach- 
folger seines Bruders) zum Protonotar erwählt°^^) und am 13.März 
als solcher vereidigt°^°), auch am 10. Juli dieses Jahres zum Reise- 
syndikus bestellt^^^). Er starb am 27. Oktober 1734 abends 6^ Uhr 
am Schlagfluß^^^). 

l^ic. Henricu8 Laleman*, geboren am 13. November 1702—1717 
1677 als Sohn des gleichnamigen Reisesyndikus und späteren 
(1680—1693) Ratsherrn und Enkel des Protonotars Hinrich Bale- 
man, wurde nach beendetem Studium zu Altdorf und Halle^^b) 
am 28. Januar 1702 zum vierten Ratssekretär und Registrator 
erwählt°^^) und am 3. Februar vereidigt^^^). Ratsherr seit dem 
20. Februar 1717 und Bürgermeister seit dem 29. April 1724^^»), 
starb er am 28. Mai 1730 mittags 11^/4 Uhrb^°). Epitaph mit 
Büste in der MarienkircheOb»). 

Am 26. Mai 1713 wurde wegen andauernder Kränklichkeit I7i3 
des Syndikus Oe. Gutzmer und längerer Abwesenheit des Proto- 
notars Joachim Lüdert Carstens in Utrecht^b^) ^^r 1680 zu Lübeck 

°°^) ^emorjg ... äomini l'tiomse k^riäerici csrslenZ 8xnäici et protvo- 
notsrii ... lileris consißnsta 3 ^0. Henr. a Seelen ... k-ect. urrd „Als ... Herr 
Thomas Friderich Carstens, ... Reise-s>ncllcu8 und pro1tionot3riu8 ... das 
Zeitliche mit dem Ewigen verwechselte, ward ... salzendes Ehren-Gedächtnis 
ausgerichtet"; Stadtbibl. 1-ub. ?er8. 12. 

Ratsprotokoll. 
°°^) Eidebuch 2, S. 163. 
°°°) Das., S. 152. 
°°°) ^xequi381ri8te8 tuneri ... clomini Henrici Laleman 11.1.. ... con- 

8uli8 primarii ... inclicit ^0. Henr. 3 Seelen,... rect. und „Denkmahl der Ehr- 
furcht und Hochachtung bey dem Grabe des ... Henrich Balemann ..., aus- 
gerichtet von dessen ... Enkel Henrich Balemann"; Stadtbibl., 1.ud. Per8. 2. 

°°') Ratsprotokoll. 
«°°) Eidebuch 2, S. 83 und 163. 
>»') Bürgermeisterbuch, Bl. 173" und 179d. 
E) Vgl. Bau- und Kunstdenkm. 2, S. 37S. 

Ratsprotokoll von 1713, Mai 26. 
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gebürtigebb^) Advokat Or. Andreas Lange auf kolgenäe >^rt 
2U k^adte geroKen: ctak er odne einen anderen Lkarakter alk 
vr. juris im k^atitdause be>^ oräinairen und extraordinairen 
kr3til8ver83mmlungen mit er8ctieinen und, W38 itime die8er Ztadt 
vveZen 2U knallte committiret werde, annekme und verrictite laut 
dektalk errictlteter und von itime be8ctrworner 6e8t3llung, datur 
itime jätlrlick 300 von der Lämere^, und rwar quartaliter 
mit 225 ^ loco 83larii entrictitet werden 8oIIen. Lr i8t aber 
nicbt acci8e^ nocb contribution8-^ tre;^ und bat 8einen 8itr 
in curia neben und oben dem Id. protonotar, auLerbalb k^atb8- 
bau8e beksit er 8einen k^anZ alk l). jun8b«b). Er ist bereits am 
13. Oktober 1713 gestorben^b^). 

1715—1728 Gotthard Arnold Jsselhorst*, geboren am 16. Januar 
1682 als Sohn des Protonotars Arnold Jsselhorst, studierte seit 
1701 zu Rostock und Jena und war nach ausgedehnten Reisen 
vorübergehend Sekretär des dänischen Geheimrates von Jessenb^^). 
Er wurde auf seine Bewerbung vom 4. Juli 1715bb») hin am 
10. Juli zum Ratssekretär und Registrator erwählt^^^) und am 
17. Juli eingeführt und vereidigt^^^). Ratsherr seit dem 21. Fe- 
bruar 1728b««), Bürgermeister seit dem 22. Februar 1744, ist er 
am 14. April 1765 gestorben««^). 

1717-1720 i^ic. Johann Rodde*, geboren am 31. Dezember 1692 als 

Sohn des Lübecker Kaufmanns Franz Bernhard Rodde, studierte 
seit 1710 in Helmstedt und sodann in Jena, wo er 1714 das Lizentiat 
beider Rechte erwarb, erhielt am 7. Januar 1717 den Titel eines 
Reisesekretärs mit der Anwartschaft auf das nächste frei werdende 
Sekretariat, wurde am 20. Februar 1717 zum dritten Ratssekretär 

°°2) v. Meile, Lüb. Geschlechter, Bl. 343. 
E) Bürgermeisterbuch, Bl. 171 (von der Hand des Bürgermeisters 1.ic. 

Adolf Matthäus Rodde); auch Ratsprotokoll von 1713, Juni 2. 
°°^) Lxequl38 tri8te8 kuneri ... Oottlisräi -^rnolcli I88el1>or8t ... con8uli8 

primsrii ... inclicturu8 tanti viri memoriam ... commenltat doli3nne8 Daniel 
Overdecir ß)^mn38. Dubec, reetor, und „Leben und Verdienste des weiland 
Herrn Gotthard Arnold Jsselhorsts, ... ältesten Bürgermeisters, ... mitgetheilet 
von Cohann Georg Gesner, des Gymnasii Conrector"; Stadtbibl., Dub. 1^078. 35. 

°°°) „Sekretariat" 6, 2, Urschr. 
°°°) Eigenhänd. Angabe im Ratsprotokoll. 
««') Das. und Eidebuch 2, S. 83 und 163. 
E) Ratsstand 3, 9. 
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erwählt und nach der Rückkehr von einer Gesandtschaft nach 
WienE) am 22. Juni 1717 vereidigtb^o). Seit dem 13. September 

dieses Jahres Schwiegersohn des Ratsherrn (1708—1721) Dr. 
Johann Wolter, starb er am 25. April 1720^«»). 

Georg Henrich Gercken*, geboren am 11. August 1690 
als Sohn des Ratsherrn und späteren (1706—1710) Bürger- 
meisters vr. Sebastian Gercken, studierte seit 1708 zu Kiel, Jena 
und Leipzig; dann auf Reisen^^^), wurde er auf seine Bewerbung 
vom 3. Mai 1718^^^) hin am folgenden Tage zum Ratssekretär 
ernannt^^^) und am 6. Mai vereidigt^^^). Am 11. November 1734 
zum Protonotar und am 19. Februar 1735 zum Ratsherrn er- 
wählt, ist er am 7. Februar 1744 abends um 10 Uhr gestorbenb^^). 

Johann Friederich Carstens*, geboren am 13. April 
1696 als Sohn des Ratssekretärs und späteren (1715—1727) 
Ratsmitgliedes Joachim Lüdert Carstens, studierte seit 1715 zu 
Altdorf und Straßburg, wurde als Sekretär des dänischen Geheim- 
rates und Obergerichtspräsidenten zu Schleswig Thomas Balthasar 
von Jessenb^^) auf seine Bewerbung vom 2. Mai 1720«^^) ^ 
10. Mai zum vierten Ratssekretär und Registrator ernannt^^^) 
und am 7. Juni vereidigt^^^), sowie am 19. Februar 1735 zum 

E) ivlemoria ... cini. ^osnnib ktoäcli U. I.. ... secrelsrii ... litteris 
conZixnsts s ^o. Henr. von Seelen, 0>^mn. I^ubec. becl. und „Letztes Ehren- 
Gedächtnis dem weiland ... Hrn. ^oanni Rodde, U. l^icentiato und ... 
8ecretsrlo ... auffgerichtet von ^o. Ritter, Pastore an St. Peter in Lübeck"; Stadt- 
bibl., 1.ud. pers. 65. 

°'°) Eidebuch 2, S. 163. 
lVlemoria ... ctomini Oeorßii Henrici Oerclren ... senatoris ... literis 

conslßnata a ^o. Henr. a Seelen,... rect. und „Ehren-Gedächtniß dem weiland 
... Herrn Georg Henrich Gercken ... Raths Verwandten ... gestifftet von 
Joh. Henr. von Seelen, ... 0)^mn. pect."; Stadtbibl. 1.ud. pers. 24. 

„Sekretariat" 6, 4, Urschr. 
«^-) Eidebuch 2, S. 163. 

blxequias tristes funeri ... ckomini ^otiannis prickerici Lsrstens ... 
cvnsulis ...-inckicit ... ^o. Henr. a Seelen ... pect. und „Leben und Ver- 
dienste des ... Herrn Johann Friederich Carstens, ... zweiten Bürgermeisters, 
... mitgetheilet von Johann Daniel Overbeck, des Gymnasii Conrector"; 
Stadtbibl., 1.ub. pers. 12. 

„Sekretariat" 6, 4. 
«'«) Eidebuch 2, S. 83 und 163. 

1718—1735 

1720—1738 
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Protonotar erwählt^^^) und am 6. Mai vereidigt^^'). Ratsherr 
seit dem 20. Februar 1738 und Bürgermeister seit dem 11. Juli 
1750°'^), ist er am 8. März 1761 spät abends gestorbenb^^). 

1728—1750 1.ic. Hinrich Diderich Balemann*, geboren am 23. Juni 
1703 als Sohn des Ratssekretärs und späteren (1717—1750) 
Ratsmitgliedes I^ic. Henrich Balemann, studierte seit 1722 zu 
Altdorf und Halle und erwarb 1727 zu Utrecht das Lizentiat 
der Rechteb^o^ wurde am 23. Februar 1728 zum vierten Rats- 
sekretär und Registrator erwähltb^°), (nach seiner Ankunft aus 
Wien) am 16. Juni vereidigtbb^) und sodann zum Protonotar 
am 20. Februar 1738 erwählt^^^). Ratsherr seit dem 11. Juli 
1760°b»), Bürgermeister seit dem 27. Juni 1761«»»), ist er am 
6. April 1768 abends gegen 6 Uhr einen Schlagfluß erlegen«'«). 
Epitaph mit Brustbild in der Marienkirche««^). 

1735—1745 Uic. Hermann Adolf le f'evre*, geboren am 12. Oktober 
1708 als Sohn des Lübecker Kaufmanns und späteren (1731—1733) 
Ratsherrn Adolf le Fevre, studierte seit 1728 zu Jena und Leipzig, 
erwarb 1733 zu Straßburg das Lizentiat der Rechte«««), wurde 
auf seine Bewerbung vom 20. Januar 1735 hin«««) am 19. Februar 
1735 zum Ratssekretär erwählt«««) und am 25.Februar vereidigt««'). 
Er starb am 14. Juli 1745«««). 

«") Das. 3, S. 155. 
Bürgermeisterbuch, Bl. 195 und 197. 

«'») k^xequisZ tri8tes ... Henrici viterici Lalemsnni ... consulib 
... inäicit... Osniel Overdeck ßymn. l^ubec. reclor, und „Getreue Lebens- 
beschriebung des weiland ... Herrn Henrich Dieterich Balemann, der Rechten 
Licentiaten, ... Bürgermeisters ..., entworfen von Johann Georg Gesner, 
des Gymnasii Conrektor"; Stadtbibl., l^ud. pers. 2. 

««") Protokollauszug von 1728, Febr. 23; „Sekretariat" 5, 6. 
Eidebuch 3, S. 83 und 163. 
Ratsprotokolle. 

E) Bürgermeisterbuch, Bl. 197 und 197^. 
Bau- und Kunstdenkm. 2, S. 380. 

«««) Nemoris ... clomini Hermsnni ^4clolpt,i le bevre ^.U.l^., 8ecret3ni 
... Iiteri8 cc>n8>8N3tg s ^o. Henr. s Seelen ... bect. und „Der unvergängliche 
Nachruhm des ... Herrn Hermann Adolph le Fevre, beider Rechte Licentiaten 
und der Stadt Lübeck ältestem Secretär, eilfertig aufgeschrieben von seillem 
betrübten Freund Christoph Anton Erasmi, Prediger an der Marienkirche"; 
Stadtbibl., 1.ub. Per8. 42. 

b««) „Sekretariat" 6, 6. 
Eidebuch 3, S. 172. 
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Joachim Hinrich Dreyer*, geboren am 4. Januar 1712 i73s—1749 
als Sohn des Kaufmanns und späteren (1722—1737) Rats- 
mitgliedes Johann Henrich Dreyer, studierte seit 1730 zu Jena 
und Halle, wurde am 19. Februar 1736 zum Sekretär und Regi- 
strator erwählt^^^) und am 25. Februar vereidigt^^d) Fx 
22. März 1749 morgens 4 Uhr^^»), 

Johann Arnold Jsselhorst*, geboren am 17. Mai 1720 174S—I7ss 
als Sohn des Ratssekretärs und späteren (1744—1766) Bürger- 
meisters Gotthard Arnold Jsselhorst, studierte seit 1741 zu Rostock 
und Greifswald'^^"). Er wurde am 3. September 1745 zum Rats- 
sekretär und Registrator erwählt^^^) unter Vereidigung am 
10. September^b^) und zum Protonotar am 11. Juli 1760b»^) 
unter Vereidigung am 17. Julib^b) Ratsherr seit dem 3. Juli 
1765^»^), Bürgermeister seit dem 20. Februar 1781««°), ist er am 
30. Dezember 1785 gestorben««"). 

1.ic. Johann Joachim Carstens*, geboren am 4. Fe- 1749—1790 
bruar 1724 als Sohn des Ratssekretärs und späteren (1738—1761) 
Ratsmitgliedes Johann Friedrich Carstens, studierte 1744—1747 
zu Jena, und weiter zu Göttingen, wo er 1748 den Lizentiatengrad 
erwarb; dann Archivar des Schonenfahrer-Kollegiums«««), wurde 

iViemorig ... clomini .foscliimi Henrici Ore>'er secrelarü ... literis 
consi^nsts 3 .lo. Henr. s 8eelen ... rect. und „Das hinterlassene Andenken des 
... Herrn Joachim Henrich Dreyer , der Stadt Lübeck ersten Secretär ... aus- 
gezeichnet von Christoph Anton Erasmi, Prediger an der Marien Kirche"; Stadt- 
bibl., 1.ud. pers. 17. 

°°«) Eidebuch 3, S. 69 und 172. 
Lxsequias tristes kuneri ... .sotiannis >^rnol<1! lsselkorst ... consulis 

... solemniter ckucencias inckicturus ... commenclat.solisnnes Osniel Overbecic, 
xz'mnasl! 1.ubecens!s rector, und „Leben und Verdienste des ... Herrn Johann 
Arnold Jsselhorst, ... Bürgermeisters,  entworfen ... von M. Fridertch 
Daniel Behn, des Lübeckischen Gymnasii Conrector"; Stadtbibl., I-ud. pers. 35. 

°«^) Staatskalender. 
Eidebuch 3, S. 69 und 172. 

°°°) Das. S. 155. 
Ratsverzeichnis im Ratsprotokoll von 1765. 

°°°) Eigenhändige Angabe im Bürgermeisterbuch. 
Nemoria vitae ... .sotisnnis .soactiim! Larstens ... protonotari! ... 

litteris consignata a.sotianne Oaniele Overbecir ... rectore; und „Das verdienst- 
volle Leben des ... Herrn Johann Joachim Carstens ... Protonotarii... müge- 
thellet von M. Friederich Daniel Behn, ... Conrektor"; Stadtbibl., l.ub. ?ers. 12. 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, I. 11 
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I7SV—1769 

1759—1773 

er am 7. Mai 1749 zum Ratssekretär und Registrator erwählt«»') 
unter Vereidigung am 9. Mai«»«) und zum Protonotar am 3. Juli 
1765«»«) unter Vereidigung am 13. Juli'««). Er starb am 4. Juli 
1790«»«). 

Christian David Evers*, geboren am 10. Dezember 
1724, Sohn eines gleichnamigen Schonensahrer-Nltermanns und 
mütterlicherseits Enkel des Bürgermeisters(1731) Jakob Hübens, 
studierte 1744—1748 zu Jena'«^); dann Rechtspraktikant am 
Kammergericht zu Wetzlar'«^), wurde er am 5. August 1750 zum 
Ratssekretär und Registrator erwählt'««) und (nach seiner Ankunft 
aus Wetzlar) am 7. Oktober 1750 vereidigt'«^). Erster Sekretär 
seit dem 3. Juli 1765'««), ist er am 16. Juni 1769 zum Syndikus 
berufen'««) und am 11. Dezember 1783 gestorben'«'). 

1.ic. Hermann Diederich Krohn*, geboren am 13. De- 
zember 1734 als Sohn des Advokaten und alsbaldigen (1735 bis 
1752) Syndikus Dr. Hermann Georg Krohn, mütterlicherseits 
Enkel des 1750 gest. Bürgermeisters Henrich Balemann und Neffe 
des Protonotars und späteren(1750—1768) Ratsmitgliedes Hinrich 
Diderich Balemann, studierte seit 1753 zu Frankfurt a. O. und 
Leipzig, kehrte im Oktober 1756 nach Lübeck heim ur^ erwarb 
1758 zu Kiel die Lizentiatenwürde'«'). Er wurde auf sein Bewer- 
bungsschreiben vom 21. Februar 1759'««) am folgenden Tage auf 
Empfehlung des Syndikus Dr. Dreyer'«') zum dritten Rats- 

«") Staatskalender. 
«»») Eidebuch 3, S. 69 und 172. 
«««) Ratsverzeichnis im Ratsprotokoll von 1766. 
'«°) Eidebuch 3, S. 155. 

^emoris vitse ... cliristiani vaviclis Lvers ... synclici ... litterig 
conslxnata s ^olianne vaniele Overlreclc... rectore, und „Leben und Bewienste 
des ... Herrn Christian David Evers ... zweyten Syndici ... mitgetheUet von 
M. Friederich Daniel Behn ... Conrector"; Stadtbibl., 1.ud. k>er8. 19. 

Bewerbungsichreiben Evers', Wetzlar 1759, Auni 30; „Sekretariat 6,9. 
^xtrsctus k'rotocolli ... <le 5. August. 1750; das. 
Eidebuch 3, S. 69 und 172. 
Ratsprotokolle. 

'°«) Vgl. oben S. IIS. * 
Darstellung des Lebens und der Wirksamkeit des Herrn Hermann 

Dietrich Krohn, der Rechte Licenziaten, ersten Bürgermeisters zu Lübeck (von 
Csurtiuss). Lübeck 1806. 

„Sekretariat" 6, 10, Urschr. 
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sekretär und Registrator erwählt^"^) und am 28. Februar ver- 
eidigt^^"), rückte 1765 zum zweiten und 1769 zum ersten Sekretär 
auf'o'). Ratsherr seit dem 28. Juli 1773 und Bürgermeister seit 
dem 20. Februar 1786, ist er am 5. Dezember 1805 am Nerven- 
sieber gestorben'"'). 

l^ic. dlicolaub Henricus k^ver8* war am 15. August 1736 17SS—1816 
als Sohn des Schonensahrer-Ältermanns Christian David Evers 
geboren'") und somit jüngerer Bruder des Ratssekretärs und 
späteren Syndikus Christian David Evers. Seit 1764 Protokoll- 
sührer des Schonenfahrer-Kollegiums'^^), ist er, nachdem sein 
Bruder kurz zuvor zum Protonotar aufgerückt war, am 11. Novem- 
ber 1765 zum dritten Sekretär und Registrator erwählt und am 
15. November vereidigt'^"). Zweiter Sekretär seit 1769, ist er am 
16. Juli 1790 zum Protonotar bestellt'") und als solcher am 
24. Juli vereidigt""). 1802 geadelt, ist er am 26. Dezember 1816 
gestorben'"). 

k-ic. Adolph Friederich Dehns*, geboren am 27. August 176»—I8os 
1740 als Sohn des Predigers an St. Aegidien Johann Balthasar 
Dehns'^'), wurde am 21. Juni 1769 zum Ratssekretär und Regi- 
strator erwählt'") und am 26. Juni vereidigt'^b). Er ist am 
18. März 1806 gestorben'^"). 

1.ic. Johann Matthaeus Tesdorpf*, geboren am 1773—1794 
30. November 1749 als Sohn des Lübecker Weinhändlers Johann 
Hinrich Tesdorpf'"), studierte seit 1769 zu Göttingen, wo er 1773 

'O') Staatskalender. 
Eidebuch 3, S. 69 und 172. 
St.-Marien-Tausbuch unter 1736 Aug. 17 und Schröder, Genealog. 

Register. 
Nach seinem Bewerbungsschreiben um das Sekretariat von 176S, 

Aug. 6; „Sekretariat" 6, 11, Urschr. 
''b) Ratsprotokoll. 

Ratsdekret von 1790, Juli 16; „Sekretariat" 6, 14. 
Eidebuch 3, S. 155. 
Todesanzeige in den Lüb. Anzeigen. 
St.-Aegidien-Taufbuch 1740 unter Aug. 27 und Schröder, Genealog. 

Register. 
Eigenhändiger Zusatz zur Ratsliste im Ratsprotokoll von 1769. 

"«) Eidebuch 3, S. 69 und 172. 
^2») Todesanzeige. 

St..Marien-Taufbuch 1749, Dez. 2. 
11* 
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1790-180« 

1796—1810 
und 
181^1842 

das Lizentiat der Rechte erwarb'^^). Er wurde am 2. Oktober 1773 
zum dritten Ratssekretär und Registrator erwählt^^^) und nach 
Beendigung einer mit Bewilligung des Rates unternommenen 
Fortbildungsreise nach Weylar, Regensburg und Wien^^^) am 
11. November 1774 vereidigt'^°). Er ist am 19. Februar 1794 
zum Senator, am 19. Februar 1806 zum Bürgermeister erwählt'^^^) 
und am 25. Januar 1824 nachmittags 2 Uhr gestorben^^'). 

1.ic. Johann Nicolaus Büneckau, geboren am 24. Juni 
1763 als Sohn des Senators und späteren (1778—1806) Bürger 
Meisters vr. Hermann Georg Büneckau'^^), wurde am 16. Juli 
1790 zum dritten Sekretär und Registrator erwählt^^°) und am 
24. Juli vereidigt'^"). Am 19. Februar 1806 zum Senatsmitglied 
berusen, ist er am 23. Dezember 1806 seiner geschwächten Gesund- 
heit wegen aus Ansuchen entlassen^b^). Gestorben ist er am 20. Fe- 
bruar 1830^^2), ^ 

Christian Heinrich Lembke*, geboren am 24. Mai 1771 
als Sohn des Advokaten und späteren Senators (1778—1794) 
und Bürgermeisters (1794—1799) vr. Gabriel Christian Lembte^^^) 
studierte seit 1791 zu Jena die Rechte^^^). Er wurde am 20. April 
1796 zum Sekretär und Registrator erwählt^^°) und am 27. April 

^22) Oscar L. Tesdorpf, Mitteilungen über das Tesdorpfsche Geschlecht 
(Hamburg 1887) S. 78ff. 

Ratsdekret von 1773, Okt. 2; „Sekretariat" 6, 13. 
^^) Gesuch Tesdorpss an den Rat von 1773, Nov.16 (genehmigt Nov. 17); 

das-, Urschr. 
'^) Ratsprotokoll von 1774, Nov. 11 und Eidebuch 3, S. «9 und 172. 
'2S) Staatskalender. 

"') Todesanzeige. 
'!») St..Marien-Tausbuch unter 1763, Juni 26. 
'-«) Ratsdekret von 1790, Juli 16; „Sekretariat" 6, 14. 
'S") Eidebuch 3, S. 69 und S. 172. 
's^) Ratsstand 33, 1. 
'S") Todesanzeige. 
'S") St.-Petri-Taufbuch unter 1771, Mai 26. 
'S«) Bewerbungsschreiben Lembkes um die Stelle des jüngsten Sekretärs 

und Registrators, Jena 1794, Febr. 28 (verlesen 1796, Apr. 20); „Sekretariat" 
6, 15, Urschr. 

'S") Staatskalender. 
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verei-igt^^b), Protonotar seit dem 29. April 1818^^5^^ 

19. Dezember 1842, morgens 1 Uhr gestorben^b?) 
1-ic. Bernhard Heinrich Frisier* war am 22. Dezember 18V6—i8io 

1778 als Sohn des Lübecker Seidenkrämers Joh. Heinr. Friedr. F. 
geboren^bb) Nachdem er sich in Lübeck als Notar niedergelassen 

hatte, wurde er am 11. Juni 1806 zum Ratssekretär erwählt^^g) 
und am 18. Juni vereidigt^^"). Um 9. April 1821 zum Senator 
und am 20. November 1833 zum Bürgermeister erwählt^^^), ist 
er am 10. Juni 1861 morgens 2 Uhr gestorben^^^). 

Or. jur. Nikolaus Binder*, geboren am 11. Mai 1786 180S—I8io 
als Sohn des Advokaten und späteren (1795—1799) Senators 
Dr. Nicolaus Binder^"), Dr. jun8 seit dem 22. April 1808^"), 
Obergerichtsprokurator zu Lübeck seit dem 21. Oktober'^^), wurde 
am 9. Juni 1809 zum Stadtarchivar erwählt^^b)^ nachdem damals 
die Stelle des jüngsten Sekretärs in ein Archivariat umgewandelt 
war, und am 14. Juni vereidigt^^'). Nach der Einverleibung 
Lübecks in das sranzösische Kaiserreich mit dem 1. Januar 1811 
siedelte er nach Hamburg über, und wurde hier am 27. Juli 1815 
(nach der Beendigung der sranzösischen Herrschaft) „als Ooctvr 
jun8 zugelassen"^^^). Am 12. April 1823 in den Hamburger Senat 
berufen und am 31. Januar 1855 zum Bürgermeister erwählt, 
legte er Ende 1861 sein Amt nieder und ist am 23. November 1865 
gestorben^^^). 

l-ic. Carl Ludwig Roeck*, geboren am 7. Juni 1790 als 1814—1833 
Sohn des Lübecker Kaufmanns und späteren Inspektors des 

"''l Eidebuch 3, S. 69 und 172. 
Todesanzeige. 

^) St.-Petri-Taufbuch unter 1778, Dez. 2S. 
'b') Ratsdekret von 1806, Juni 11; „Sekretariat" 7, 2. 

Eidebuch 3, S. 172. 
Bürgermeisterbuch., 
Todesanzeige. 

'«b) St.-Marien.Taufbuch unter 1786, Mai 13. 
St.U. Hamburg, Verzeichnis der Hamburgischen Advokaten, S. 3. 
Eidebuch 4, S. 7. 
Ratsdekret von 1809, Juni 9; „Registratur". 2, 1 
Vermerk auf diesem Dekret. 
St.A. Hamburg, Bürger-Protokoll Nr. 14, Bl. 513. 
Das., Ratslinie (gedr. Hamburg 1820 mit handschriftlichen Nachträgen). 
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Heiligen-Geist-Hospitals Johann Philipp Roeck^^°), wurde am 
12. März 1814 züm dritten Sekretär und zum Registrator er- 
wählt^°^) und am 19. März vereidigt^»^). In den Senat am 
10. Juli 1833'°b) und zum Bürgermeister viermal im Zeitraum 
von 1855—1868 berufen, ist er am 29. Januar 1869 gestorben^b4) 

1818—1825 Dr. Matthias Sievers*, geboren am 17. September 1792 

als Sohn des Lübecker Kaufmanns Johann Hinrich Sievers^^^), 
studierte die Rechte in Heidelberg, Dijon und Göttingen, begleitete 
als Sekretär den lübeckischen Bevollmächtigten Senator Liz. Joh. 
Friedr. Hach auf dessen Reise ins Hauptquartier der alliierten 
Mächte im Jahre 1814 und auf den Wiener Kongreß und war 
sodann Legationssekretär beim sttmmführenden Gesandten der 
vier freien Städte am Bundestages^«). Er wurde am 29. April 
1818 zum dritten Stadtsekretär und Registrator erwählt'«') und 
am 6. Mai vereidigt'««). Senator seit dem 15. Juni 1825'««), ist 
er am 11. Februar 1848 zu Dresden als Abgeordneter Lübecks zum 
Allgemeinen Deutschen Postkongreß gestorben'««). 

1821—1850 vr.CarlHermannGütschow* war geboren am 28.Januar 
1797 als Sohn des Lübecker Kaufmanns Heinrich Albrecht Carl 
Gütschow und mütterlicherseits Enkel des Bürgermeisters (1786 
bis 1805) Liz. Hermann Diedrich Krohn'«^). Advokat und Pro- 
kurator am Ober-Appellationsgericht seit 1820'««), wurde er am 
30. Mai 1821 zum Sekretär und Registrator erwählt'««) und am 

St.-Marien'Tausbuch unter 17M, Juni 10. 
'») Ratsdekret von 181-1, März 12; „Sekretariat" 7, 3. 

Eidebuch 3, S. 172 und 1, S. 55. 
'bb) Bürgermeisterbuch. 

Todesanzeige. 
'b°) St.-Marien-Taufbuch 1792, Sept. 22. 

Bewerbungsschreiben Sievers' an den Rat aus Franksurt a. M. 1817, 
Jan. 20 (verlesen 1818, Apr. 29); „Sekretariat" 7, 4, Urschr. 

Ratsdekret von 1818, Apr. 29; das. 
Eidebuch 3, S. 172 und 4, S. 55. 
Bürgermeisterbuch S. 264. 
Das. S. 276 und Todesanzeige. 

7«) St.-Petri-Tausbuch unter 1797, Febr. 5 (und 1733, Okt. 23). 
Staatskalender. 

^") Ratsdekret von 1821, Mai 30; „Sekretariat" 7, 8. 
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6. Mai vereidigt'«^). Zweiter Sekretär seit dem 15. Juni 1825 und 
Protonotar seit dem 11. Februar 1843^«°), ist er am 7. September 
1850 in Baden-Baden gestorben^bb) 

Dr. Ludolph Heinrich Kindler*, geboren am 11. Mai 1825—i8Si 
1803 als Sohn des Senators und späteren (1821—1845) Bürger- 
meisters vr. Christian Heinrich Kindler'«'), wurde am 21. Dezem- 
ber 1825 zum dritten Sekretär erwählt'««) und am 11. Januar 1826 
vereidigt'««). Protonotar seit dem 4. November 1850"°), wurde 
er nach Aufhebung dieses Amtes am 1. November 1851 mit dem 
Titel eines Protonotars als erster Aktuar an das Stadtamt ver- 
setzt"^). Gestorben ist er am 4. Oktober 1870"«). 

Dr. Eduard Balthasar Winckler* war am 2. Mai 1800 1833—I87i 
als Sohn des Lübecker Weinhändlers Bonaventura Winckler ge- 
boren"«) und promovierte am 25. Juli 1823 zu Göttingen zum 
Doktor der Rechte"^). Obergerichts-Prokurator seit 1824"«), ist 
er am 17. Juli 1833 zum dritten Stadtsekretär und Registrator 
erwählt"«) und am 24. Juli vereidigt'"). Seit 1839 ausschließlich 
mit den Archivarbeiten beschäftigt"«), wurde er am 7. Januar 1864 
zum ersten Senatssekretär erwählt"«). Gestorben ist er am 
10. August 1871'«°). 

Or. Martin Nicolaus Christian Wunderlich, geboren 1843—1854 
am 1. Dezember 1802 als Sohn des Kaufmanns und nachmaligen 

7°») Eidebuch 3, S. 172 und 4, S. 55. 
'«°) Ratsdekrete von 1825, Juni 15 und 1843, Febr. 11; „Sekretariat" 7, 8. 

Todesanzeige. 
St..Marien-Taufbuch unter 1803, Mai 27. 
Ratsdekret von 1825, Dez. 21; das. 
Eidebuch 3, S. 172 und 4, S. 55. 

"°) Ratsdekret von 1850, Nov. 4; „Sekretariat" 7, 9. 
Bruns, Verfassungsgeschichte, S. 101. 
Todesanzeige. 
St..Marien-Taufbuch unter 1800, Mai 14. 

"«) Diplom von 1823, Juli 25; Stadtbibl., 1.ud. k>er8. 89. 
Eidebuch 4, S. 67. 

'") Senatsdekret von 1833 Juli 17; „Sekretariat" 7, 7. 
'^') Eidebuch 3, S. 172 und 4, S. 55. 
"«) Eingabe Winckler von 1851, Nov. 8, „Registratur" 2, 3, Urschr. 
"') Senatsdekret von 1854, Jan. 7; das. 
^^) Todesanzeige. 
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Bürgermeisters (1833—1852) Thomas Günther Wunderlich 
Obergerichtsprokurator seit 1833^»^^, wurde am 11. Februar 1843 
zum dritten Stadtsekretär erwählt^^b) ^ Februar ver- 
eidigt^^^). Am 7. Januar 1854 zum Staatsarchivar ernannt^^ö)^ 
ist er am 15. März 1854 morgens 4s^ Uhr gestorben^b6^ 

St.-Petri-Taufbuch unter 1802, Dez. 20. 
Eidebuch 4, S. 67. 
Senatsdekret von 1843, Febr. 11; „Sekretariat" 7, 8. 
Eidebuch 3, S. 172. 
Senatsdekret von 1854, Jan. 7; „Registratur" 2, 2. 
Todesanzeige. 



169 

Seitcäge zur Lübecker Miniaturmalerei 

der lZ. und 14. Dabrkundert5 

Bon <sian5 Wentrel 

Für die Erforschung der frühen Lübecker Kunstgeschichte sind 
bisher niemals Miniaturen in dieBetrachtung einbezogen worden^). 
Der Verlust Lübecker Miniaturen übertrifft auch bei weitem den 
an Tafelmalerei oder gar Plastik; ob der ehemals reiche Bestand 
völlig verloren oder nur in die großen nordeuropäischen Biblio- 
theken verschlagen ist, ist ungewiß. Wir wollen hier nur Beiträge 
von Miniaturen geben, deren lübeckische Herkunft sicher ist. 

Als ältestes auf Lübeck zu beziehende Werk nennen wir die 
Miniatur des Jvo von Chartres in einem Codex in Kopenhagen^), 
der aus dem Lübecker Benediktinerkloster Cismar stammt^). Nach 
Ausweis des Schriftcharakters gehört die Hs. in das Ende des 
12. Jahrhunderts^). Welches Interesse die Lübecker Mönche zu 
St. Johannis zum Erwerb dieses Werkes veranlaßt hat, ist uns 
nicht bekannt. Es ist deshalb nicht sicher auszumachen, ob die 
Hs. in Lübeck geschrieben oder von einem anderen Ort fertig 
bezogen wurde. Jedoch nötigt der Stil der Figur nicht zu einer 
Annahme fremdländischer Entstehung — und niedersächsisch^) kann 

') Die Publikation von Hasse, Die Miniaturen des Staatsarchivs in Lübeck, 
1897, ist kunsthistorisch niemals ausgenützt worden. 

Oreelc anci Istin illuminsteck msnu8cript8 in Vani8li collection8, Lopen- 
ti3ßen-1.oncion-Oxkorck 1921, Tas. 62, S. 48. 

b) Die Cismarer Hss. machen den Hauptteil der mittelalterlichen Hs.« 
bestände der Kopenhagener Nationalbibliothek aus, vgl. E. Jsrgensen, LstaIo8U8 
coclicum b!d>. Hexia Hskn!en8!8, Kopenhagen 1926. 

S. Anm. 2; Jvo, durch seine kirchenrechtlichen Arbeiten im Investitur- 
streit bekannt starb 1116. — Zur Entstehungszeit der Hs. waren die Lübecker 
Benediktiner noch nicht nach Cismar versetzt worden, sondern hatten noch das 
Kloster St. Johannis inne. 

°) Die Beziehung zu Niedersachsen würden die gleichzeitige Architektur 
und Plastik nahe legen, vgl. H. Wentzel, Die Kunst der Hanse im Ostseegebiet, 
Geistige Arbeit, Bd. 4, Nr. 10, S. 9; ders.. Ein Werk des Sighrass in Mölln, 
Forvännen 1937, S. 116. — Stärker niedersächsisch ist die abgebildete rein orna« 
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die Miniatur zweifellos nicht sein. Vielmehr würde sich ihr Stil 
am ehesten als norddeutsch nach westlichem Vorbild erklären. Im 
einzelnen, etwa in der Anlage der Beine und Füße, ist sie unge- 
schickt — gut ist aber der strenge hieratische Aufbau, die klare 
Symmetrie der Haltung, die pralle Form des Kopfes. Sie ähnelt 
damit den schwedischen Sitzmadonnen ungefähr der gleichen Zeit, 
die sich um die Maria aus Viklau gruppieren^). 

Unmittelbar anknüpfen lassen sich keine weiteren Miniaturen. 
Als Ersatz der Miniaturen aus der 1. Hälfte des 13. Jahr- 
hunderts können die bisher kaum beachteten norddeutschen Wand- 
malereien der Zeit dienen. Der bedeutendste Zyklus befindet sich 
in der Marienkirche in Bergen auf Rügen^). Daß dieser nicht wie 
der Baub) dänischer Kunst, sondern mit norddeutscher zu- 
sammenhängt, beweisen die Fresken in der Kirche in Mölln, 
zunächst die Figur des Glöckners^). Die weiteren Möllner Fresken^") 
an der nördlichen Langhauswand zeigen stärker niedersächsische 
Elemente, Elemente des byzantinisierenden „Zickzackfaltensüls""). 
Dieser Stil hält sich bis in die zweite Jahrhunderthälfte in den 
Glasfenstern von Neukloster und Breitenfelde^^) und in der 
Wandmalerei in den Fresken in dem Doberaner Karner und in 

mentale Initiale der Lübecker Stadtbibliothek; vorbildlich waren niedersächsische 
Werke wie etwa das Lundener Evangelistar in Upsala, Illuminateck msnurcriptr 
a. a. O., S. 13 fs., Taf. 23d, vgl. auch Taf. 25a, 26d und die ausgezeichneten 
Ornamente des Cicero Mls Neumünster, ebendort S. 51, Taf. 64. 

«) Über die Gruppe vgl. L.H. ak VZßlas, Ootlanckb meckelticka träslculptur, 
Stockholm 1915. 

') Von dem ausgedehnten Zyklus hat die Restauration am besten über- 
standen die Chorausmalung, im besonderen das „Paradies" und die „Hölle", 
Abb. bei F. Adler, Westpommern, Berlin 1927, Taf. 6/7. 

L. Reygers, Die Marienkirche zu Bergen auf Rügen usw., Greifswald 
1934. 

°) An der Ostwand des südlichen Seitenschiffes. 
^°) Jakobus und Nikolaus mit ihren Schützlingen, der hl. Mchael als 

Seelenwäger, die Marienkrönung, ein von Hunden verfolgter Hirsch; in dem 
Gewölbe Ritter, Tiere und Ornament. 

") Vgl. A. Haseloff, Eine thüringifch-sächsifche Malerschule, Straßburg 1897. 
'^) A. Haseloss, Die Glasmalereien in der Kirche zu Breitenfelde und die 

deutsch-nordischen künstlerischen Beziehungen im 13. Jahrh., Schisserersestschrift, 
S. 1 sf. und S. 14; vgl. H. Wentzel, Lübecker Malerei und Plastik 1250—1350, 
Geistige Arbeit, 1936, Nr. 14, S. 9. 
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mecklenburgischen Landkirchen^"), in Lübeck sind seine letzten Aus- 
läufer die Fresken unter dem Lettner des Heiligen-Geist-Hospitals. 
Jedoch scheint der Stil der Miniaturen immer stärker westlich ge- 
wesen zu sein (wie sich ja auch in der Lübecker Architektur um 
1260 gegen innerdeutsche Traditionen ein rein westlicher Bautypus 
durchsetzt"). „Westlich" ist die Hs., die sich heute in der 
l^aurentianL in Florenz (Plut. 82, 1) befindet: die 1ü8lori3 
naturalis des Plinius"). Wenn man die ungenauen Provenienz- 
angaben weiter interpretieren darf, stammt sie aus dem Lübecker 
Johannis-Kloster und damit ebenfalls aus Cismar"). Geschrieben 
und illuminiert ist der nach französischem Typus^') gefaßte 
Codex von einem Petrus de Slagosia, also einem Peter von 
Slagelse auf Fünen. Das spricht zunächst keineswegs für dänischen 
Ursprung. Vielmehr ist die Hs. kaum in Slagelse hergestellt: 
Künstler pflegten sich nach ihrem Herkunftsort nur zu benennen, 
wenn sie sich nicht mehr dort befanden. Die Miniatur mit der 
Schreiberdarstellung^^) weist einen englisch-französischen Mischstil 
auf, der gerade mit Lübecker Entstehung erklärt werden könnte; 
überdies erinnern Einzelheiten an die Bergen-Möllner Wand- 
malereien. Diese „antike" Hs. ist in Lübeck keinesfalls so ver- 
wunderlich. Wollten doch die Mediceer im 14. Jahrhundert einen 
Livius kaufen^»), der sich ebenfalls in Cismar befand. Ein anderer 
Plinius, der sich heute in Kopenhagen befindet, stammt aus Neu- 

Vgl. W. Burmeister, Wandmalerei in Mecklenburg, Diss. Phil. Rostock 
1823; die Werke sind allerdings meistens zu spät angesetzt. 

") In der Marienkirche; vgl. W. Paatz, Die Marienkirche in Lübeck, Burg 
I929>. 

Ellen Jsrgensen, ttistoriekorZknins 08 ttistorieslirivninx i vanmsrk, 
Ksbenliavn 1931, Abb. S. 37. — Die ttistoria naturslis wurde um 143V an 
Coiimo Medici verlaust. — Vgl. u. a. C. Curtius, Über Pliniushandschriften in 
Lübeck, Festschrist Ernst Curttus, Berlin 1884, S. 325. — G. Voigt, Wieder- 
belebung des Klass. Altertums l^, S. 255. 

Vgl. L. Ulrichs in „Eos", Süddeutsche Zeitschrist sür Philologie und 
Gymnasialwesen, Bd. Il, Würzburg 1866, S. 362. 

") Vgl. C. Curtius a. a. O. 
'°) Vgl. Anm. 15. 

Der Livius wurde bei Gelegenheit des Lübecker Ausenthalts Karls lV. 
1375 durch den Markgrasen Jobst von Mähren aussindig gemacht, vgl. G. Voigt 
a. a. O. S. 251. 
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münster^o)^ ebenso eine Cicero-Hs. des 12. Jahrhunderts (vgl. 

Anmerkung5). Als sicher lübeckischeMiniaturenhabendieZierleisten 
in den frühesten Codices des Lübischen Rechts^^) zu gelten. Jedoch 
ist der Stil der Ornamente in der Zeit allgemeineuropäisch, sein 
Ursprung wiederum sranzösisch-englisch. Bei der Allgemeinheit 
ihres künstlerischen Charakters muß zunächst davon abgesehen 
werden, an diese Rechtsbücher Miniaturen ohne sichere lübeckische 
Provenienz anzuschließen. Es liegt aber nahe, eine Reihe der nur 
ornamental illustrierten Codices in Kopenhagen aus der Gottorper 
Bibliothek, die sich ja vornehmlich aus den ehemaligen schleswig- 
holsteinischen Klosterbibliotheken rekrutierte, und aus Neumünster^^) 
mit Lübeck in Zusammenhang zu bringen^^). 

Ferner befinden sich einige figürlich illumierte Codices aus 
dem 3. Viertel des 13.Jahrhunderts aus Gottorper Besitz in Kopen- 
hagen, die vielleicht auf Lübeck zurückgeführt werden könnten^^): 
ihr Stil ist eine Mischung von niedersächsischen und französischen 
Elementen, die sich nur in Norddeutschland findet. Der Hinweis 
auf Lübeck müßte jedoch eingehend überprüft werden, da in dieser 
Zeit mit einer Hamburger Entstehung der Hss. gerechnet werden 
muß: dort war damals der bedeutende Illuminator Carolus tätig; 
die von ihm 1255 geschriebene Bibel für den Hamburger Dom 
befindet sich heute ebenfalls in Kopenhagen^^). Mit seinen Minia- 
turen und den Lübecker Beispielen wäre im einzelnen die pracht- 
volle Stralsunder Bibel^^) vergleichen. — Die Herkunft dieser 

^°) Vgl. C. Curtius a. a. O. 
Revaler Codex von 1257, Elbinger Codex um 1260, Danziger Codex von 

1263 in Göttingen, Revaler Codex von 1282, Kieler Codex von 1294, Kolberger 
Codex von 1297. 

Die reiche Bibliothek aus Reumünster heute verstreut nach Kopenhagen, 
Kiel, Hamburg, Wolfenbüttel, Wiener Neustadt. 

Der Sttl der fraglichen Miniaturen aus Schleswig-Holstein ist ausge- 
sprochen norddeutsch, als Herstellungsorte kommen wohl nur Hamburg oder 
Lübeck in Frage — und Hamburg scheint in der Zeit stärker niedersächsisch onenttert 
gewesen zu sein, vgl. Haseloff a. a. O. und A. Stange, Deutsche Malerei der 
Gottk l, Berlin 1934. 

Vgl. etwa Oreelr anä latin illuminsteck manu8cript8, Taf. 39—42: 
Evangelistar, 1. Hälfte 13. Jahrh.; vgl. auch das Bergkristallreliquiar, ebendort 
S. 28, Taf. 44. 

Vgl. Haseloff, Glasfenster in Breitenfelde, a. a. O. 
Im Museum zu Stralsund; mit zahllosen figürlichen Initialen. 
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Miniaturen aus den Hansestädten oder aus den Klöstern ihres 
Hinterlandes legt den Gedanken an eine frühe „hansische" Miniatur- 
malerei nahe^'). 

Sicher lübeckisch ist dann eines der wichtigsten Denkmäler nord- 
deutscher Miniaturmalerei überhaupt: die Stifterminiatur des 
nach den Eingangsworten in Lübeck geschriebenen Lübischen 
Rechts in Reval 1282^^). Margaretha Spränghest und ihr Sohn 
Erik Klipping mit den Kronen auf ihren Häuptern fitzen auf 
Thronen und erheben in richterlichem Geftus die Rechte. Die 
Beziehungen der beiden Herrscher zu Lübeck findet ihren Ausdruck 
nicht nur in der Verleihung des Lübischen Rechts an ihre Stadt 
Reval — das Grabmal der Margaretha in Doberan ist in Lübeck 
gearbeitet worden^^), Erik hat in Urkunden und Verträgen Lübeck 
stets begünstigt. Die übrigen rein ornamentalen Dekorationen 
der Hs. ähneln fast handgleich den Codices des Lübischen Rechts 
von 1263 (Göttingen) und 1294 (Kiel). — Mit ihrer sicheren 
Herkunftsangabe ist die Stifterminiatur wichtig für die frühe 
Lübecker Malerei, denn es lassen sich durch sie Werke in Beziehung 
zu Lübeck setzen, die man bisher wegen mangelnder stadt-lübeckischer 
Vergleichsbeispiele nicht als lübeckisch bezeichnen konnte^"), die 
bedeutsamen Wandmalereien in Büchen, wohl die schönsten nord- 
deutschen Wandmalereien des 13. Jahrhunderts^^), die Fresken 
in der Marienkapelle in Schwerin ^^) und der Doberaner Sakristei- 

^') Diese bildete mit der verlorenen Tafel- und Wandmalerei die „hansische 
Malerei". 

Gegen Goldgrund; Margarethe: dunkelblaues Obergewand, hell- 
violettes Unterkleid; lLrik: hellviolettes Obergewand, dunkelblaues Unterkleid. 

^d) Vgl. H. Wentzel, Lübeckische Monumentalsklupturen vom Ende des 
13. Jahrh., Jahrbuch der Preuß. Kunstsammlungen, Bd. 58, 1937, S. 1 ff. 

So wird der vorsichtige Bezug der Doberaner Tafeln auf Lübeck von 
Paul, Stange u. a., besonders von F. A. Martens, Die hansische Malerei (im 
Erscheinen begriffen), abgelehnt. 

Auf meinen Rat wird H. von Weber diese Wandmalereien in einer Berliner 
Dissertation behandeln; ihm verdanke ich auch die Büchener Photographie. 

^^) Bisher nicht behandelt; sie sind jedoch die wichtigsten Parallelen für 
die Büchener Wandmalerei und den Revaler Codex von 1282. Zugehörig die 
Fresken in Sund in Finnland; vgl. L. Wennervirta, Ooott>Isi8ctie lVlonumentaali- 
msslauZta Uangi-Suomen ja ^Xtivenaumann I<irlcvl88a, Uin8>c3 kornminne8- 
köreninZen8 tick8><rikt Bd. 38:1, Helsinki 1930. 
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schrankb^). Die Buchener Figuren und die Schweriner zeigen 
gleiche Proportionen, gleiche Gebärden, gleichen Gesichtsschnitt 
und gleiche Haarbildung — nur sind sie zweifellos abhängig von 
der Stilstufe der Miniaturen und damit vielleicht ein Jahrzehnt 
jünger^^). Dagegen ist der Doberaner Schrank wohl etwas älter^^); 
seine Beziehung auf Lübeck legten die Skulpturen schon immer 
nahe, nun läßt sich diese Annahme auch von der Malerei her 
stützen. — Eine stilistische Parallele zu der Revaler Miniatur stellt 
das Siegel des Lübecker Meisters Alexander von 1280 dar^°). 

Anzuschließen an die Revaler Miniaturen ist der Schmuck der 
Chronik des Albert von Bardowieck von 1295 — die kleinen Köpfe 
in den Randleisten sind ausgezeichnet und wichtige Vorstufen für 
die Lübecker Tafelmalereien in Doberan und Strängnäs, leider 
können die Abbildungen bei Hach^^) keine genügende Vorstellung 
von ihrer Schönheit geben, deshalb sind sie wohl bisher nie in 
kunsthistorischen Betrachtungen ausgewertet worden. 

Aus der Zeit um 1300 fehlen sowohl Miniaturen wie Tafel- 
malereien^b) Ersatz können die Lübecker Stickereien bieten, deren 

Vorlagen ohnehin eher Miniaturen als Tafelmalereien gewesen 
sein werden. Am nächsten kommt dem Revaler Stifterbild die 
noch dem 13. Jahrhundert angehörende Prophetendecke^«) im 

Die wichtigste Tafelmalerei Norddeutschlands aus dem 13. Jahrh.; 
abgebildet bei Stange a. a. O.; dessen Datierung richttg gestellt bei H. Wentzel, 
Der Altarslügel in Strängnäs, Nordische Rundschau Bd. 7, 1934, S. 119. 

Besonders die DrSlerien in den Gurtbogen zeigen den vorgeschrittenen 
Stil. — Eine Zwischenstellung nehmen die Schweriner Malereien ein. 

Bgl. besonders die „romanisierenden" Elemente wie den Nimbus, 
die Mitra des Melchisedek, die Gewandsäume, die Schuhe des Abel. 

Dies prachtvolle Kleinkunstwerk verdiente eine Sonderbehandlung 
mit einer Untersuchung der verwandten großplastischen Arbeiten; vielleicht 
wäre es sogar möglich, ein „Oeuvre" des Alexander zusammenzustellen. 

Vgl. Anm. 1. 
-s) Die wohl in diese Zeit gehörigen Reste am „Retabel der goldenen 

Engel" bieten keinen genügenden Ersatz; vgl. H. Wentzel, Altarflügel in Strängnäs 
a. a. O. und dens.. Der Hochaltar in Cismar usw., Diss. Phil. Göttingen 1935, 
Lübeck 1937, S. 41, 42, 44, 67. 

b«) Wie alle anderen Decken bisher unpubliziert; diese einzigartigen Werke, 
die sich deutlich gegen niedersächsische Stickereien absetzen, enthalten wichtiges 
Material für die Kunstgeschichte Lübecks der Frühzeit. Zugehörig sind die Leinen- 
decken aus Ribnitz (Schwerin Museum), im Dcmschatz in Kammin und wahr- 
scheinlich auch die der Bergener Marienkirche. 
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St.-Annen-dNuseum, den Stil der dekorattven Malereien in 
Büchen oder in den Gewölbekappen von Mölln und Schleswig 
spiegeln ihre Ornamentbänder und das schöne Tuch mit Hirschen 
und Adlern^") wieder. — Aus der Jahrhundertwende stammt 
wohl das Leinentuch mit dem Franziskanerheiligen (demnach aus 
der Katharinenkirche)^^), aus der Zeit um 1300 ebenfalls die schöne 
Patene aus der Marienkirche^^), aus dem ersten Jchrzehnt des 
14. Jahrhunderts die Leinendecke mit den Passionsszenen^^), aus 
dem zweiten dann vermutlich die bekannte Decke mit Szenen aus 
der Fabel von Reineke Fuchs und zahlreichen Wappen"). Zu 
den ornamentalen Einzelheiten dieser Decke läßt sich wiederum 
eine Miniatur in Beziehung setzen: die Eingangsseite eines un- 
datierten Missales aus einem der Lübecker Klöster. Die Initiale 
ist in rot und blau gehalten, ausgespart sind Fabelwesen und 
Rankenornament. Diese Dekoration ist herausentwickelt aus der 
der Rechtshss."). Die Entstehungszeit dürste um 1320 liegen, 
gleichzeitig ungefähr mit der bekannteren Fabelwesenwange des 

«°) Wie die Propheten, und Fuchsdecke hochrechteckig; Weiß-Sückerei auf 
Leinen; mit Adlern, Hirschen und gekrönten Sphinxen. 

Unter Spitzbogen (wie bei einer Altartischgliederung) Johannes, 
Katharina, Clara und Franz (ehemals Antependium). 

Vgl. Wamcke, Lübecker Goldschmiedekunst, Lübeck 1931, Taf. 1. Ihr 
französischer Ursprung kann keineswegs als erwiesen gelten. 

«b) Kreuzigung mit Pelikan und dem Löwen über seinen Jungen; darüber 
2 Prophetenhalbfiguren; zur Seite Christus in der Vorhölle und die Geißelung; 
das Ganze hat den Charakter eines gemalten Antependiums. 

Neue Ausschlüsse über die Datierung wird auf Grund einer Unter, 
suchung der Wappen von G. Fink zu erwarten sein. 

Die ornamentale-Ausschmückung der Miniaturen geht bei den einzelnen 
Codices ziemlich überein; die Hauptsarben sind blau und rot, die Verzierung 
meistens rein dekorativ mit Schnörkellinien oder kleinen Blümchen. Jedoch 
zeigt schon der Elbinger Codex von ca. 1260 ein Motiv, das dann charakteristisch 
für die weiteren Hss. wird. Auf den Randleisten pflegen kleine Vögel zu sitzen 
abwechselnd rot und blau, in einer ganz bestimmten, flotten Manier, wie „in 
einem Zug", gezeichnet; so Göttinger Codex 1283, Revaler 1282, Kieler 1294, 
der als Bereicherung in derselben Zeichenweise kleine Osterhasen bringt und 
Kolberg 1297 mit einer ganzen Vogelseite. — Bei dem großen zeitlichen Abstand 
zwischen den einzelnen Codices kann kaum angenommen werden, daß sie von 
einer Hand ausgeschmückt sind, vielmehr müssen diese merkwürdigen Vögelchen 
wohl Merkmal oder Kennzeichen einer bestimmten Schule sein. 



176 

Levitenstuhles im Lübecker Dom und anderen Chorgestühlen^b) 
— Zeitlich anzuschließen wäre die Miniatur des Jüngsten Gerichts 
von 1348 im Staatsarchiv^^). Daß diese schwache Arbeit aber 
nicht die allgemeine Qualitätshöhe Lübecker Miniaturen angibt, 
beweist das Fragment einer Hs., das durch einen glücklichen Zufall 
erhalten blieb und vor kurzem wiederentdeckt wurde. Es handelt 
sich um eine einzelne Seite eines Breviars im Besitz von Baron 
Ugglas (Stockholm), die er von einem Buchdeckel ablöste, dem sie 
als Umschlag diente^^). Durch seine freundliche Erlaubnis sind 
wir in der Lage, sie hier zum erstenmal vorzuführen^^). Es ist 
die Stifterminiatur der Hs.: der Stifter, ein Bischof, wird durch 
die hl. Barbara dem Schmerzensmann „empfohlen"^"). Nicht 
durch Miniaturen läßt das Werk sich als lübeckisch erweisen, sondern 
vielmehr von der Lübecker Tafel- und Wandmalerei her. Der 
Schmerzensmann ähnelt dem Gekreuzigten des Freskos im Katha- 
rinenunterchor in Kopfproportionen und Faltenanlage, zu ver- 
gleichen wären die Christusfiguren der Fresken in Stralsund, Schles- 
wig, Slagelse, auf den Tafelmalereien in Dvberan, Strängnäs 
und Ganthem und das Kreuzigungsrelief des Cismarer Hoch- 
altars^^). Die Miniatur muß aber jünger als diese Werke sein: 
die Barbara und der Stifter mit ihren schlanken wenig durch- 
gebogenen Figuren und dem hohen, sogar etwas steilen Kopf- 
typus sind am besten zu oder etwas nach der Jahrhundertmitte 

Vgl. H. Wentzel, Der Hochaltar in Cismar usw., S. 17 ff. 
") Abb. bei Hasse a. a. O. 

Farben: Christus mit weißem Lendentuch, Barbara in grünem Kleid, 
der Priester in blaßrot, Rankenwerk im „7"' graublau, das Laubwerk intensiv grün. 

Für diese freundliche Erlaubnis möchte ich Baron Ugglas auch an 
dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen. 

°") Diese merkwürdige Komposition in der Plastik oder Tafelmalerei 
ohne Parallelen — die Form der Schmerzensmanndarstellung erst im 15. Jahrh, 
geläufiger; eines der ältesten Schmerzensmänner verwandten Motives und 
Lübecker Herkunst der „Blutspender" in Vadstena, eine Arbeit aus dem Ende 
des 14. Jahrh. — zu Unrecht in das 15. Jahrh, datiert. 

Abbildungen der meisten Werke bei Stange a. a. O.; für Slagelse 
vgl. das Dänische Inventar; für Strängnäs: H. Wentzel, Der Altarflügel in 
Strängnäs usw. a. a. O.; für Ganthem und Cismar: H. Wentzel, Der Hochaltar 
in Cismar usw. a. a. O. 
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zu denken°^). — Jedenfalls stehen sie noch ganz in „gotischer" 
Tradition^b) — lassen deshalb besonders deutlich den Wandel 

spüren, der mit der Jahrhundertmitte einsetzt; Meister Bertram 
von Minden verkörpert diese neue Kunstauffassung innerhalb der 
deutschen Malerei^^). Ein verbindendes Glied zwischen der „hoch- 
gotischen" und der Bertramschen Malweise ist ein Fresko in einer 
der westlichen Kapellen des südlichen Seitenschiffs der Stralsunder 
Nikolaikirche. Sein Grundcharakter kommt einer Miniatur sehr 
nahe — deshalb mag seine Erörterung an dieser Stelle gerecht- 
fertigt erscheinen. 

Es sind drei Szenen aus der Legende des hl. Georg: er wird 
verurteilt, in heißem Blei gesotten und schließlich hingerichtet^^). 
Die Figuren sind zwar überschlank, aber nach „natürlichen" Ge- 
setzen bewegt und zueinander geordnet. Nach den mit großer Liebe 
und Genauigkeit wiedergegebenen Kostümen sind sie um 1370 
entstanden — die treffendste zeitliche Parallele sind Kaiser- und 
Kaiserinnenfiguren vom Wiener Stefansturm^°). Mit diesem 
Hinweis mag auf die Herkunft des Stils hingedeutet sein — ob- 
gleich es sich sicher nicht um „östliche Kunst im hansischen Gebiet" 
handelt. Die norddeutschen Parallelen sind allerdings gering. 
Hinzuweisen ist auf das Kreuzigungsfresko in Burg auf Fehmarn, 
das Fr. Ad. Martens^^) mit Meister Bertram in Verbindung ge- 
bracht hat — vielleicht kann das Stralsunder Fresko die Vorstellung 

Vergleichbar ist besonders das Auserstehungssresko in der unteren 
Petriturmhalle, auch die Darstellung der Himmelfahrt auf dem Löffelkasten 
aus der Trese — über diese vgl. diese Zeitschrift Bd. 28, S. 388/89. 

Lange schmale Proportionen, geschwungene durchgebogene Haltung, 
Staffelung der Falten nach gotischem Prinzip, Bildung der Augenbrauen, der 
Augen usw. 

Vgl. unsere Besprechung auf S. 206. 
Die Auswahl gerade diese Szenen aus seiner Legende sehr ungewöhnlich; 

nicht gedeutet sind die prachtvollen sabelwesenartigen Gestalten aus der Südwand 
der Kapelle, merkwürdige Wesen mit Baumkronen, die ihren Zeitvertreib mit 
Ziegen treiben. 

Vgl. W. Pinder, Die deutsche Plastik, Bd. I, Handbuch der Kunst- 
wissenschaft, S. 64. 

Vgl. S. 206. 

Ztschr. d. V. s. L. G. XXIX, 1. 12 
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von den Anfängen Meister Bertrams noch bereichern. Weitere 
gleichzeitige Parallelen befinden sich auf Gotland (etwa in Bunge), 
doch läßt sich auf Grund der unzureichenden Publikationen über 
schwedische Wandmalerei das Verhältnis zu unserem Werk nicht 
klären. 

In Proportionierung und Kostümierung steht diesem Werk 
nahe die Eingangsminiatur des Ernst von Kirchberg in Schwerin 
aus dem Jahre 1378^«). Da sich der Schreiber nicht als Bürger 
einer der Hansestädte nachweisen läßt, ist es fraglich, ob wir die 
Miniatur unserem Kunstkreis zurechnen können. 

Abschließend möchten wir eine bisher unpublizierte Miniatur 
nennen, die mit der Revaler Stifterminiatur und dem schwedischen 
Einzelblatt zu den wichtigsten norddeutschen gotischen Miniaturen 
gehört. Es ist die D-Jnitiale der Eingangsseite der Lübeckischen 
Detmar-Chronik von 1383 in der Lübecker Stadtbibliothek. Zwei 
Engel in blauen und roten Gewändern knien gegen Goldgrund 
mit dem Wappenschilden Lübecks. Auf der Rückseite steht in 
Rankenwerk eine Frauengestalt in der modischen Tracht eines 
blauen engen Kostüms; auf den anderen Seiten finden sich nur 
sparsame Ornamentleisten. Die Miniaturen des ersten Blattes 
stehen in ihrer besonderen Schönheit (die die Abbildungen nicht 
ausreichend dartun können) vereinzelt. Sie gehören eng zu der 
Kunst Meister Bertrams. — Es läßt sich zwar nicht behaupten, 
daß sie nur von ihm selber ausgeführt sein könnten, sie sind aber 
nur in enger Berührnng mit ihm denkbar^^). Wir haben damit 
einen wichtigen Anhaltspunkt für das Zusammenarbeiten zwischen 
Lübecker und Hamburger Künstlern — denn es ist kaum wahr- 
scheinlich, daß man die offizielle Lübecker Stadtchronik zur Illumi- 
nation nach Hamburg geschickt hätte. 

Der Denkmälerbestand der Lübecker Miniaturmalerei ist 
zweifellos lückenhaft. Doch kann vielleicht diese Materialzusammen- 
stellnng dazu beitragen, die Miniaturen in anderen norddeutschen 
und auch skandinavischen Bibliotheken zu sichten und auf Zu- 

°^) Vgl. A. Stange a. a. O., Taf. 192. 
Die Ornamentierung der unteren Leiste mit Hasen usw. weist einerseits 

auf westliche Zusammenhänge und dann auf die Tradition der lübeckischen 
Rechtshss. 
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sammenhänge mit Lübeck zu prüfen. Jedenfalls dürfte durch 
Miniaturen und Stickereien die Vorstellung von der Lübecker 
Malerei im 13. und 14. Jahrhundert klarer werden, obgleich fich 
in Lübeck felber aus diefer Zeit kein Tafelbild erhalten hat^°). 

°°) Wie die Miniaturen für die vollständige Kenntnis der Lübecker Malerei 
des 13. und 14. Jahrh, wichtig find, fo müßten für die Zeit um 140V die Glas- 
fenster bearbeitet werden. Die herrlichen Zyklen in St. Marien und die Reste im 
St.-Annen-Mufeum find nie ausgewertet worden. Im Brandenburger Inventar 
liegen in guten Abbildungen die von Lübecker Künstlern ausgeführten Glas- 
gemälde in Königsberg N.-M. vor. Daß die Glasmalereien in engem Zufammen- 
hang mit der gleichzeitigen Tafelmalerei stehen, zeigt etwa der Stralfunder Olaf- 
kasten (vgl. H. Wentzel, Olav krs Ltrsisunck, I<un8t oZ I<ultur, Bd. 22, Oslo 1936, 
S. 17). 

12* 



Aot. Nationalbibliothek Kopenhagen 
l. Jvo Carnotiensis, Ende 12. Jh. (Kopenhagen, ehemals in Cismar) 



Fot. Kunstgesch. Seminar, Grrjsswald 
2. Bergen auf Rügen, Paradies-Fresko im Chor, um 122V 

Fot. Kunstgkich. Seminar, Kiel 
3. Mölln, Detail der Fresken an der nördlichen Langhauswand, Mitte 13. Jh. 





Aot. H. A. Gräbke 
6. Gesticktes Antependium aus St. Katharinen, um 1300 

(Lübeck, St. Annen-Museum) 

Fot. H. A. Gräbke 
7. Leinene Passionsdecke, um 1310 (Lübeck, St. Annen-Museum) 



Fot. C. R. as Ugglas 
8. Stifterminiatur, um 1350 (Stockholm, Privatbesitz) 

Fot. Kunstgesch. Seminar, Greifswalv 
9. Stralsund, St. Nikolai. Georgssresken, um 1370 



10 und 11. Lübeck, Stadtbibliothek. Detmar-Chronik, 1385 

kMIt liNl 

lkmrrtr 

mcrrqsl« 

traxev«-rvsj 

ucsatMU 

MmimbM 
Fot. Versasser 

12. Eingangsinitiale 

eines Missale, um 1320 

^^^VALnrirl'^ 

^Mrr.icoepr^ 

venertiE !)rc 

eerrlatobl^QM. 

Fot. Versassor 
(Lübeck, Stadtbibliothek) 13. Initiale der 1.Hülste 13.Jh. (Lübeck, Stadtbibliothek) 
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Sespceckungen 

Nlfred Tode, Urgeschichte von Schleswig-Holstein, Ham- 
burg und Lübeck. 3. Lieferung. Ill: Frühe Nach- 
eiszeit. Glückstadt (I. I. Augustin) 1936. S. 143—246 
mit Abb. 61—105. 

In der vorliegenden 3. Lieserung seiner Urgeschichte be- 
handelt T. die verschiedenen Kulturen der Nacheiszeit, des aus- 
gehenden Jungpaläolithikums. Er hält sich bei der Besprechung 
der neuen Funde von Meiendorf und Ahrensburg eng an die 
bisherigen Veröffentlichungen von G. Schwantes (Kiel) und 
A. Rüst (Hamburg). Die bei Erscheinen der Lieferung vorliegenden 
neuesten Grabungsberichte sind in einigen Anmerkungen noch 
kurz erwähnt. Verfasser gibt in verschiedenen Abschnitten eine 
kurze Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse. Nicht ganz 
überzeugend sind seine Ausführungen über den „Fellschneider" 
von Meiendorf und die Bemerkungen über seine Handhabung. 
In seinem großen Grabungsbericht hat A. Rüst kürzlich aus- 
führlich zu diesem Gerät das Wort genommen. Eine längere 
Ausführung über die Datierung der Meiendorfer Stufe und über 
die Landschaft zur Zeit der Besiedlung beschließt den ersten 
Abschnitt. 

Im Kapitel über „die Kulturstufe von Ahrensburg" bespricht 
der Verfasser die verschiedenen Erscheinungen und Formen dieser 
Zivilisation und gibt einen kurzen Überblick. Auf die so erfolg- 
reichen Grabungen A. Rusts kann nnr durch Anmerkungen hin- 
gewiesen werden, es stellen sich dadurch einige Folgerungen und 
Ergebnisse als überholt heraus. Nach einer Betrachtung ver- 
schiedener Vergleichsfunde zu den von Ahrensburg aus Hannover 
und Westfalen bespricht Verfasser dann an Hand einer kleinen 
Karte die Bedeutung der beiden wichtigen Fundplätze in Hinsicht 
auf ihre. Lage im Gelände und weist auf den Charakter als Paß 
oder Übergangsstelle für diese Fundorte hin, wo der Mensch den 
Rentierherden auflauerte. Nach einer kurzen Besprechung der 
Rengeweihfunde in Schlutup behandelt Verfasser dann die 
Rengeweihhacken und -beile aus Schleswig-Holstein. Er polemi- 
siert hier stark gegen die Zusammenfassung dieser Geräte in eine 
Gruppe und meint verschiedene Altersstufen vernmten zu müssen. 
Zum größten Teil sind seine Gegengründe, die sich auf die zumeist 
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nicht gesicherten Fundumstände und Fundschichten der bisher 
bekannten Geräte stützen, nunmehr jedoch durch die schönen Er- 
gebnisse der Grabung von A. Rüst überholt. Es hat sich ergeben, 
daß G. Schwantes die Zeitstellung der Beile vom Lyngbytypus 
bereits richtig erkannte, wenn er sie neben Ahrensburg stellte. 
Denn es fanden sich bei den Grabungen in den Schichten der 
Ahrensburger Stufe mehrere ganz typische Lyngbybeile. 

Der 4. Hauptabschnitt endet dann mit dem Hinweis auf die 
„Mousterien"artigen Funde von Eidelstedt bei Hamburg, die 
G. Schwantes und O. K. Pielenz bekannt gaben. 

Im 5. Hauptabschnitt wird dann recht ausführlich die „Schaal- 
see-Kultur" behandelt. Verfasser versteht hierunter nicht nur die 
bekannten Funde vom Schaalsee bei Ratzeburg, sondern alle 
Funde von Flintgeräten, die sich in die bisher bekannten Zeit- 
gruppen nicht einordnen lassen. Klugerweise vermeidet Verfasser 
hier neue Namen unter Berufung auf die Dinge selbst, die noch 
zu undurchsichtig, da undurcharbeitet sind. Verfasser gibt im 
Laufe seiner Ausführungen kurze Hinweise auf die Höhenlage 
der Funde der Schaalsee-Kultur und ihr Verhältnis zu den End- 
moränen, deren Beachtung für die zeitliche Einstufung der Schaal- 
see-Knltur wichtig ist. Zunächst wird der Fundstoff von Schaalsee 
selbst an Hand der vorliegenden Besprechungen von A. v. Zastrow 
und G. Schwantes besprochen und mit anderen ähnlichen Fund- 
gruppen aus Westfalen verglichen. Wichtig sind dann die Hin- 
weise auf weitere Fundorte, die typisches „Schaalsee"-Material 
geliefert haben, das zumeist an entlegener Stelle bekanntgegeben 
wurde. Es ist zu bedauern, daß Verfasser die Funde von Bosau 
nur in und nicht in natürlicher Größe bringt, die Vergleichs- 
möglichkeiten werden dadurch sehr erschwert. Zum Schluß geht 
Tode dann auf eine neue von ihm so benannte „Scharbeutzer 
Stufe" ein. Leider geben die Tafeln in Autotypien nicht den 
Eindruck von den erstmalig veröffentlichten Funden, wie ihn 
Zeichnungen in natürlicher Größe vermittelt hätten. Verfasser 
möchte in der „Scharbeutzer Stufe" eine Mischkultur zwischen 
„Ahrensburger" und „Schaalsee"-Stufe sehen. Hier können 
jedoch nur genauere Durcharbeit der Neufunde und eine Ver- 
mehrung des Fundstoffes und der Fundplätze, die auch von T. 
gefordert werden, weiter helfen. Zusammenfassend sagt Verfasser 
von der Schaalsee-Kultur: ihr Erscheinungsbild ist nicht ein- 
heitlich, sie gehört zeitlich zwischen Mesolithikum und Jung- 
paläolithikum, sie kann erst nach dem frühen Abschmelzen der 
letzten Eiszeit auftreten, da sie auf Jungmoränen liegt, und eine 
Begrenzung zum Mesolithikum ist vielleicht nicht vorhanden. Als 
Arbeitshypothese stellt Tode den Satz auf, daß die Schaalsee- 
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Kultur — d. h. in dem weiten Rahmen, wie Verfasser sie sieht — 
die grobgerätige Grundlage für das nordische Mesolithikum 
darstellt. 

Abschließend ist zur vorliegenden 3. Lieferung der Urgeschichte 
zu sagen, daß besonders der 5. Abschnitt über die „Schaalsee- 
Knltur" eine wichtige erste Zusammenstellung verschiedenster 
Fundkomplexe bringt, die z. T. noch wenig bekannt waren, z. T. 
sind es Erstveröffentlichungen. Ob diese Funde alle in die Gruppe 
„Schaalsee-Kultur" gehören, steht jedoch noch dahin und muß 
erst durch weitere Arbeit erwiesen werden. Die Ausführungen 
über die Meiendorfer und Ahrensburger Funde jedoch im ersten 
Teil der Lieferung, die sich eng an vorliegende Veröffentlichung 
halten, sind heute größtenteils überholt durch die neueren Er- 
gebnisse der epochalen Grabungen von A. Rüst. 

Breslau K. Langenheim 

Siegfried Mew5, Gotlands Handel und Verkehr bis zum 
Auftreten der Hansen (12. Jahrhundert). Ver- 
öffentlichungen des Seminars für Staatenkunde und histo- 
rische Geographie an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Berlin, Nr. 4. Berlin 1937. 100 S. 

Eine schon 1931 geschriebene Dissertation wird hier in neuer 
Fassung vorgelegt. Die Entwicklung Gotlands von der Urzeit 
b^is zum Beginn unserer Zeitrechnung, die römische Eisenzeit (bis 
400), die Völkerwanderungszeit (bis 800) werden nur in einem 
gekürzten Überblick behandelt, der Hauptteil der Arbeit ist der 
Wikingerzeit (800 bis 1100) gewidmet. Zunächst bespricht M. die 
Mittelpunkte des Verkehrs, die Städte Haithabu und Birka, hier 
wie an vielen anderen Stellen mit Recht über das Thema im 
engeren Sinne hinausgehend, sodann die Anfänge der gotlän- 
dischenHäfen, besonders Wisbys, fernerTruso, die Orte im Weichsel- 
gebiet. Er betont den entscheidenden Anteil der Friesen an der 
Gründung vieler solcher Plätze und am Seehandel. Der folgende 
Abschnitt beschreibt kurz die Schiffe der WiUnger, besonders den 
Stein von Stenkyrka, die Boote von Baumgarth und Frauenburg, 
das Osebergschiff. Wichtiger als diese Dinge sind im Rahmen der 
Arbeit die Beziehungen Gotlands zu den baltischen Ländern. Die 
Ausbreitung der gotländischen Fährmänner, der Handelsbauern, 
dorthin beginnt im 9. Jahrhundert, und zwar zunächst mehr in die 
entfernteren Gebiete Estlands und Livlands und in die russischen 
Nordwestprovinzen, wo die Verbindung mit dem Orient gesucht 
und gefunden wird. Gotländische Waffen sind an sehr vielen 
Stellen gefunden worden, sie sind jedoch nicht als Zeugen kriege- 
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rischer Eroberung, sondern als beliebte Handelsware aufzufassen. 
Die Nestorchronik wird als wichtigste Quelle zur Einwanderung 
der Waräger, unter denen die Gotländer einen wichtigen Platz be- 
haupten, im Auszug wiedergegeben. Wolga und Dnjepr als 
Kriegs- und Handelswege, Alt-Smolensk und Kiew als Umschlag- 
plätze, die Fahrten auf dem Dnjepr zum Schwarzen Meer, die 
Insel Berezanj an seiner Mündung, auf der ein gotländischer 
Runenstein gefunden wurde, Byzanz als Endpunkt der Waräger- 
fahrten, diese Punkte mögen den weiten Umkreis der M.schen 
Arbeit bezeichnen. Später erst, im 11. Jahrhundert, als die öst- 
lichen Wege besonders durch den jungen Staat Nowgorod ver- 
sperrt wurden, wendeten sich die Waräger mehr den westlichen 
Strömen zu, besonders der Weichsel und dem Bug. Der über- 
raschend enge Zusammenhang zwischen dem Norden, besonders 
eben Gotlai^, und dem Südosten wird durch die reichen Münz- 
funde auf der Insel erwiesen, die auch den größten Teil der im 
Norden gefundenen deutschen und englischen Münzen geboten hat. 
Im 12. Jahrhundert, als nach der Gründung Lübecks die Süd- 
germanen endgültig wieder an die Ostsee heranrücken, sinkt die 
Blüte des nordischen Warägertums rasch dahin, die Deutschen 
übernehmen den Handel urrd die Schiffahrt. Jetzt tritt Wisby, 
bis dahin ein recht unbedeutender Markt, hervor, da sich die 
Deutschen hier sammeln. 

Eine inrmer noch wenig bekannte, gewiß in unserem Lande 
zu wenig bekannte Zeit bedeutender Züge und Taten wird in der 
Arbeit behandelt, und zweifellos war es ein fruchtbarer Gedanke, 
die wichtige Insel Gotland zum Ausgangs- und Mittelpunkt zu 
wählen. Die Wikinger-Forschung ist begreiflicherweise vor allem 
von der skandinavischen Wissenschaft betrieben worden; M. macht 
den Leser mit einer Fülle von Schriften bekannt, aus denen er 
seine Belege gesammelt hat. Das ist ein nicht zu unterschätzendes 
Verdienst seiner Schrift. Bei der Schwierigkeit vieler Fragen, bei 
der Vieldeutigkeit mancher Quellen wie etwa der Runensteine 
kann es nicht ausbleiben, daß sehr oft nur Vermutungen und Mög- 
lichkeiten gegeben werden können. Doch an manchen Stellen 
mangelt es bedenklich an Klarheit oder es werden gar zu luftige 
Brücken über die Abgründe der Möglichkeiten geschlagen. Z. B. 
muß ein Fragezeichen bei der Behandlung des Haithabugebietes 
gesetzt werden. M. meint, es habe südlich der Schlei zwei Sied- 
lungen gegeben, eine von den Friesen als Ersatz für Ripen an- 
gelegte: Haithabu, und eine nach der Zerstörung Rerics durch 
König Göttrik begründete: Sliastorp-Schleswig. Er sagt: „Uns 
hindert nichts daran," zwei Siedlungen anzunehmen. Doch müßte 
er versuchen, das zu beweisen; die Beweislast liegt hier durch- 
aus auf dem, der die Behauptung aufstellt. Und wenn es hier 
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(S. 24, A. 6) heißt, sie hätten „möglicherweise in Form eines 
Kondominiums bestanden" (wie man sich ein solches vorzustellen 
hat, wird nicht erläutert), so heißt es bald daraus schon: „Während 
des 5. Jahrhunderts haben wir im Schleigebiet offenbar mit einem 
Kondominium zu rechnen" (S. 26). Es wird von der Zerstörung 
der Stadt Reric berichtet, deren nur an zwei Stellen überlieferter 
Name bekanntlich umstritten ist. Wahrscheinlicher als die anderen 
Deutungen, meint M., sei die Möglichkeit, „daß es sich einfach um 
einen Schreibfehler handelt: B und R hat der klösterliche Ab- 
schreiber vielleicht nur einmal verwechselt" (S. 25). Dann möchte 
„Beric" wie Birka eine friesische Gründung sein, der Name könnte 
wie dieser mit dem friesischen birik zusammenhängen. Darauf 
spricht M. fernerhin so von Beric, als ob diese Form nun erwiesen 
sei. Aber so „einfach" kann man unmöglich Beweise führen, be- 
sonders nicht, nachdem W. Vogel die Reric-Frage behandelt hat. Die 
Unsicherheit des Urteils läßt sich auch bei der Trusofrage erkennen. 
Der Vers. schließt sich der Ebertschen Lösung an: der Ort habe an 
einer Bucht des Drausen gelegen, in der heutigen Feldmark 
Meislatein. Aber er verweist auf Ehrlichs Funde in Elbing und 
gesteht, daß die Forschungen Langenheims Ehrlichs Ansicht, daß 
man Truso im Weichbild Elbings suchen müsse, „noch erhärtet" 
hätten. Was nun also? Die doch wohl entscheidenden Funde 
wurden erst in diesem Jahre in Elbing gemacht, sie konnte M. nicht 
mit heranziehen. Aber zwischen seinem Text und seinen (vielleicht 
erst später geschriebenen) Anmerkungen finden sich Widersprüche, 
die hätten behoben werden müssen. Gern würde man den Satz 
näher erläutert sehen: „Der entscheidende Grund für das Aufhören 
der Wikingerzüge ... liegt in der Überwindung des Heidentums 
durch den Sieg des Christentums, dessen Einführung den Wikinger- 
zügen letzlich ,den Lebensfaden abschnitt'" (S. 60). Das ist doch 
keineswegs so klar, wie es hier behauptet wird, im Gegenteil wird 
man die staatliche Entwicklung und manches andere mit größerer 
Wahrscheinlichkeit ins Feld führen können. Eine so weitreichende 
Feststellung muß unbedingt unterbaut werden, man kann sie nicht 
für genügend begründet erachten, wenn man sie aus dem Buch 
eines Forschers zitiert. Etwas überraschend kommt, nachdem die 
Arbeit sich mit Erfolg bemüht hat, einen lebhaften Handel nach- 
zuweisen, die Wendung, daß die Wikingerzeit nur einen „mehr 
gelegentlichen Handelsbetrieb" gekannt habe. Offenbar soll damit 
die Art der Handelsgüter im Gegensatz zu denen der Hansezeit, die 
mehr dem täglichen Bedarf dienten, bezeichnet werden, aber 
zweifellos ist mit dem Ausdruck „mehr gelegentlich" der Wikinger- 
handel sehr schlecht getroffen, lind so wäre noch manches zu be- 
merken. Doch wenn der Arbeit die letzte Abrundung auch fehlt, so 
ist noch einmal zu bemerken, daß sie in Hinsicht auf Gotland selbst 
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und die Verhältnisse im Osten, auch in ihrer fleißigen Heranziehung 
eines weitläufigen Schrifttums eine Lücke ausfüllt und daher 
durchaus zu begrüßen ist. 

Bremen L. Beutin 

Rolf Reuter, Verbrechen und Strafe nach altem lübi- 
schem Recht (Von der Stadtgründung bis zum revidierten 
Stadtrecht von 1586), Hamburger Dissertation, Weimar 
1937, (auch Hansische Geschichtsblätter 61. Jahrg. S.'41 bis 
121). 

Wie der Verfasser in seiner Einleitung bemerkt, ging in 
Lübeck die Hochgerichtsbarkeit erst im Laufe des 13. Jahrhunderts 
vom kaiserlichen Vogt auf den Rat über. Darauf mag es zurück- 
zuführen fein, daß die frühesten Aufzeichnungen des lübifchen 
Rechts nur wenig Strafbestimrnungen enthalten. Trotz manchen 
späteren Ergänzungen blieb aber auch nachher das aufgezeichnete 
lübifche Strafrecht noch mangelhaft. Selbst das revidierte Stadt- 
recht von 1586 bot keine befriedigende Löfung, und deshalb konnte 
mehr und mehr die Peinliche Gerichtsordnung Karls V. eindringen, 
gegen die fich der Rat anfänglich verwahrt hatte. Aber erst 1863 
wurden die Strafbestimmungen des Rechtsbuches von 1586 aus- 
drücklich außer Kraft gefetzt. Daß das Privileg von 1374, mit dem 
Kaifer Karl IV. die lübischen Bürgermeister ermächtigte, schädliche 
Leute auch außerhalb des Stadtgebiets zu verfolgen und zu richten, 
etwas ganz ungewöhnliches war, versäumt Reuter besonders 
hervorzuheben (vgl. H. Reincke, Kaiser Karl IV. und die deutsche 
Hanse, Pfingstblatt 32 des Hansischen Geschichtsvereins). In der 
Reuterschen Einleitung werden weiter die Zustände kurz umrissen, 
nächst den Rechtsgrundlagen die Klageerhebung, die anfänglich 
nur durch den Verletzten, später erst durch einen öffentlichen 
Ankläger geschah, sodann das Verfahren und seine Ausschaltung 
durch Sühneverträge. In diesem Zusammenhang hätten auch das 
Fehderecht und die Behandlung von Buße und Wette im lübischen 
Recht erwähnt zu werden verdient. „Wetten" erklärt Reuter 
weiter unten unzulänglich mit „Geldstrafen an die Stadt". Das 
Fehderecht findet sich unter „Blutrache" kurz behandelt. 

Neben den spärlich erhaltenen Lübecker Gerichtsbüchern und 
den einschlägigen Urkunden und Akten unseres Archivs hat Reuter 
die Quellen anderer Städte lübischen Rechts herangezogen, 
namentlich die von Reval und Elbing und ganz besonders ein 
Stralsunder Gerichtsbuch von 1467—1536. Auf diesen Stoff stützt 
er seinen Hauptteil, den er im wesentlichen nach Straftaten gliedert. 
Von Eigentumsvergehen schreitet der Text über Vergehen an 
Leib, Leben und Ehre zu Auswüchsen des Aberglaubens, zu politi- 
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schen und geschlechtlichen Vergehen. Dazwischen sind an mehr oder 
weniger glücklicher Stelle einzelne Strafarten, wie auch besondere 
Rechtsbräuche und -einrichtungen behandelt. Hinter „Raub" wird 
so „Friedloslegung und Verfestung" betrachtet, weil zuerst die 
schwere Faßbarkeit der Räuber zu diesen Mitteln greisen ließ. Die 
Behandlung von Scheltworten und Schlägen gibt Anlaß, die Be- 
strafung mit Schandsteinen zu erörtern, ferner die strafverschärfende 
Wirkung von „Vorsate" und die mildernde Wirkung des geringen 
oder fehlenden verbrecherischen Willens (Fahrlässigkeit, Not, 
Trunkenheit, Geistesgestörtheit, Jugend). 

Reuter faßt den Begriff des „Verbrechens" im weitesten 
Sinn; er geht herunter bis zu den Verstößen gegen die Luxus- 
ordnungen und streift noch die Strafbestimmungen der Zunftrollen, 
behandelt auch Entschädigungen, die eigentlich nicht unter den 
Begriff der Strafe fallen. Eine quälende Aufteilung in zahllose 
Untertitel ist vermieden; aber etwas schärfere Gliederung nach 
Rechtsgrundlagen, Rechtshandhabung und umgestaltenden Ein- 
flüssen könnte der Arbeit vorteilhaft sein. 

Im Rahmen einer Dissertation konnte natürlich die einzelne 
Art der Straftat nur kurz behandelt werden. Reuter zeigt sich 
bemüht, auf jedem Gebiet des Strafrechts Bezeichnendes heraus- 
zustellen, und gibt damit alles in allem ein anschauliches Bild. 
Trotz der Spärlichkeit des materiellen Strafrechts ist ihm aber doch 
noch einiges entgangen. Art. 102 des Codex Bardewik (Hach I I, 
S. 302) handelt „van thughen vore to bringhende umme bla unde 
blot" und nennt den „vrede de godes vrede hetet". Dies mußte 
den Verfasser veranlassen, den umgestaltenden Einfluß der Gottes- 
friedensbewegung auf das städtische Strafrecht zu erörtern. Die 
Grundlagen wie die Literatur bietet L. v. Winterfeld im 52. Jahr- 
gang der Hansischen Geschichtsblätter. Eine Gerichtsverhandlung 
gegen Räuber liegt schon aus dem Jahre 1255 urkundlich vor. 
Sehr bezeichnend sind zwei Gerichtsprotokolle von 1584. In dem 
einen wird bekundet, daß ein Totschlag „öffentlich vor der Faust 
geschehen" und daß es dabei „ehrlich und redlich zugegangen" — 
also ein lehrreicher Fall von Notwehr. Im andern wird gegen 
einen Täter verhandelt, der das Gericht dadurch beleidigte, daß 
er das Gerichtsbuch mit dem Messer durchstach. Alle diese Stücke 
waren gelegentlich des Deutschen Juristentags 1931 ausgestellt, 
scheinen aber Reuter unbekannt zu sein. 

Auch etwas mehr Einsicht in die neuere Literatur wäre 
Reuters Arbeit zustatten gekommen. Die Dissertation von Wagener, 
Die Entwicklung der Freiheitsstrafe in Lübeck von der Carolina 
bis zur Gegenwart, setzt zwar erst da ein, wo Reuter abschließt, 
sie umreißt aber kurz auch die Verhältnisse vor 1600 und lenkt 
beispielsweise den Blick auf zwei früher in den Lübeckischen Blättern 
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veröffentlichte Angaben aus dem 16. Jahrhundert über dre Zahl 
der bis dahin in Lübeck vollstreckten Todesurteile. Reuter benutzte 
die Arbeit von Pauli über die urfprüngliche Bedeutung der 
Lübecker Wette; meine neuere Untersuchung „Die Wette und dre 
Entwicklung der Polizei in Lübeck" in Band 27 dieser Zeitschrrft 
ist ihm offenbar fremd, ebenso die Dissertation von E. Henmngs 
über das Hamburgische Strafrecht des 16. und 16. Jahrhunderts. 

Georg Fink 

lhermann Doarkim, Historische Arbeiten aus fernern Nach- 
laß. Veröffentlichungen des Vereins für Hamburgrsche 
Geschichte, Band X. (Mit 1 Bildnis) Hamburg, Hans 
Christians Druckerei und Verlag, 1936. XX urrd 148 S. 8 . 

Das vorliegende Buch bildet eine Erinnerungsgabe für 
Hermann Joachim. Vorausgeschickt find ihm eine feinfinnrge 
Schilderung des Lebens und der Persönlichkeit des 1931 ver- 
storbenen Gelehrten aus der Feder von Hans Nirrnherm ) 
und die Worte des Gedenkens, die ihm Heinrich Rerncke rnr 
Verein für Hamburgifche Geschichte am 25.Januar 1932 gewidmet 
hatte. Reinckes Ausführungen würdigen vor allem dre wissen- 
schaftlichen Leistungen Js. und namentlich seine Verdienste um 
die Erforschung der Probleme des mittelalterlichen Gildewesens. 
Mit ihnen hatte sich I. beschäftigt in einer vielbeachteterr Abhand- 
lung „Gilde und Stadtgemeinde in Frerburg r. Br.^) urrd rn 
einem kürzeren Aufsatz „Die Gilde als Form städtischer Geinernde- 
bildung^)". Die Absicht zu verwirklichen, in einem umfassenden 
Werke seine Meinung über die Bedeutung der Gilde niederzulegen, 
ist I. nicht vergönnt gewesen. Wohl hat er ein ungewöhnlich reich- 
haltiges Material gesammelt, das ihm als Grundlage für dre ge- 
plante Veröffentlichung dienen sollte und das sich auf einer Unzahl 
loser Blätter und Zettel in seinem Nachlaß vorfand. Dieser Stoss 
ist in mühsamer und entsagungsvoller Arbeit von Js. Witwe, Frau 
Elisabeth Joachim, geb. Nepsold, vereinigt uiid zusammen 
mit drei, an verschiedenen Stellen gehaltenen Vortrügen Js., die 
in demselben Gedankenkreis wurzeln, zum Abdruck gebracht. 
Er ist in der Form von Anmerkungen dem ersten der Vortrage 
„Ursprung und Wesen der Gilde" beigefügt. Die andem beiden 
Vortrüge behandeln in klarem und eindrucksvollem Aufbau „Die 
Entwicklung von Armenpflege und Wohltätigkeit in Hamburg bis 

Wiederholt aus der Archival. Zeitschr. Bd. 41 (1S32), S. 321 f. 
Festgabe zum 21. Juli 1905, Anton Hagedorn vr. gewidmet (Hamburg 

u. Leipzig 19V6), S. 25—119. 
->) Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst Bd. 26 (1907), S. 80—110. 
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ins 19. Jahrhundert" sowie „Deputation und Kollegium. Ein 
Kapitel aus der Verwaltungsgeschichte Hamburgs". 

Der Schwerpunkt des Buches liegt in dem ersten Vortrug 
und dem im Anschluß an ihn mitgeteilten Nachrichten zur Geschichte 
des Gildewesens. Wenn das Vorwort der Schrist der Hofsnung 
Ausdruck gibt, daß der Stoss in dieser Form doch noch seine Dienste 
tun und dank seiner Vielseitigkeit und der Berücksichtigung vieler 
entlegener Quellen manchem Forscher, der sich mit dem Problem 
der Gilde beschäftigen will, zugute kommen werde, so wird sich 
diese Erwartung bestirnmt ersüll^en. Der Leser ist überrascht durch 
den Reichtum an Hinweisen, die hier von überall her zusammen- 
getragen sind und den mannigsachsten Gebieten angehören, bei 
denen eine Beziehung zu den Erscheinungen der Gilde zutage 
tritt. Dabei ist durch die Verknüpfung der Aufzeichnungen mit 
dem Vortrug über Ursprung und Wesen der Gilde dem Bedürfnis 
nach einer gewissen systematischen Ordnung der Stoffmassen 
genügt. Auch dreht es sich nicht nur um bloße Zitate und Quellen- 
auszüge, sondern auch um — zum Teil sogar recht umfangreiche — 
Erörterungen, in denen I. in der Sache selbst Stellung genommen 
hat, und die ihm den Unterbau für die geplante ausführliche 
Schilderung liefern sollten. 

In dem Aufsatz über Ursprung und Wesen der Gilde wendet 
sich I. vor allem zwei Fragen zu. Die eine betrifft die Herkunft 
der besonderen Formen der im Mittelalter vielfach begegnenden 
Genossenschaften, die als Brüderschaften oder Gilden bezeichnet 
werden. Die zweite erstreckt sich auf die Art, wie sich die mittel- 
alterliche Gemeindebildung in Land und Stadt vollzogen hat. 
Beide Fragen weisen nach Js. Ansicht dadurch eine Verbindung 
auf, daß „die Formen der Gilde oder Brüderschaft die Formen 
der Gemeindebildung gewesen sind und daß sie herstammen von 
den Formen eines ganz bestimmten Verbandes von Bluts- 
verwandten, der im Anfang aller gesellschaftlichen Ordnung stand" 
(S. 1 U.2). Während die früheren Arbeiten Js. der näheren Ent- 
wicklung dieses Gedankens für die ältere Stadtgemeinde galten, 
wird hier der Versuch unternommen, den gleichen Nachweis für 
die Landgemeinde zu führen. Aber neben der Gildeorganisation 
im ländlichen Rahmen ist wiederum vielfach^) von den städtischen 
Nachbarschaften und Gilden die Rede. Damit wird nochmals die 
Wichtigkeit des Gildeproblems für das Aufkommen der städtischen 
Verfassung gestreift und mit diesem Gegenstand möchte ich mich 
wegen seiner Tragweite an sich und wegen der Rolle, die er in 
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen bis in die jüngste Zeit ge- 
spielt hat, im Nachstehenden vornehmlich befassen. 

«) Vgl. insbes. S. 16 f., 28, 78 f., 82 f. 
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Nur einige kurze Bemerkungen sollen den Zusammenhängen 
zwischen Gilde und Landgemeirü>e gewidmet werden. Es ist I. 
darin beizupflichten, daß die Ableitung der ländlichen Gilden aus 
dem Vorstellungsbereich der germanischen Blutsbrüderschaft, die 
sich auf zwei oder doch nur wenige Personen beschränkte, oder die 
Berufung auf das heidnische Opfermahl und die Idee der christ- 
lichen Bruderliebe das Wesen der Gilde nicht erschöpfen, und daß 
sich auch Art und Herkunft der rechtlichen Formen der Gemeinde- 
bildung auf diesem Wege nicht ohne weiteres erklären lassen. 
Ebenso ist einzuräumen, daß in ländlichen Verhältnissen nicht selten 
die Vorstellung einer „Brüderschaft, deren Mitglieder Brüder 
waren, oder, was dasselbe ist, sich als Brüder betrachteten, d. h. als 
abstammend von einem und demselben Vater" (S. 2),und die sich als 
Mittelglied zwischen Stamm und Familie schiebt, nachschwingt 
und sich noch in der späteren Ausgestaltung des dörflichen Ver- 
bandes und seinem Brauchtum behauptet. Diese Form der Gilde 
kennzeichnet sich als eine Friedens- und Rechtsgemeinschaft be- 
sonderer Art, die gewisse übereinstimmende Grundzüge in ihrem 
Aufbau, ihren Organen, ihren Satzungen und sonstigen Einrich- 
tungen erkennen läßt. Zu betonen ist aber, daß sich hier für den 
Benutzer des Buches eine Schwierigkeit ergibt, die indessen bei 
der Art seiner Entstehung kaum zu vermeiden war. Das vorgelegte 
Material ist trotz seines Umfangs keineswegs erschöpfend, was 
ohne weiteres daher kommen kann, daß nicht alle von I. ge- 
sammelten Notizen ermittelt zu sein brauchen, oder daß I. selbst 
noch Ergänzungen beabsichtigte. Z. B. ist mir aufgefallen, daß 
der Stoff in der Hauptsache mit dem Jahr 1910 abschließt. Aus 
den Jahren 1911 und 1912 begegnen nur vereinzelte Hinwerfe. 
Gelegentlich entstammen Bemerkungen Schriften, die erst nach 
dem Tode Js. erschienen sind. Vermißt habe ich dagegen die 
Anführung einiger Arbeiten, die die Beziehungen zwischerr Gilde 
und Landgemeinde ebenfalls in mehr oder weniger grundsätzlicher 
Art angreifen, wie etwa die Aufsätze von I. Sommer „West- 
fälisches Gildenwesen mit Ausschluß der geistlichen Brüderschaften 
und Gewerbsgilden"^), von S. Sieb er „Nachbarschaften, Grlden, 
Zünfte und ihre Feste"«) oder K. Ribbeck „Gilde, Lichtmeß und 
Fastnacht im Stifte Essen"'). Aus dem schleswig-holsteimschen 
Gebiet verdient Erwähnung das umfangreiche Werk von G. 
Helmer „Die Geschichte der privaten Feuerversicherung in den 
Herzogtümern Schleswig und Holstein"«), wegen dessen Bedeutung 

°) Arch. f. Kulturgeschichte Vll (1909), S. 393—476. 
°) Ebendaselbst Xl (1913), S. 455—482; Xll (1916), S. 56—78. 
') Annalen des Histor. Ver. s. d. Niederrhein 115 (1929), S. 98-110. 
°) 2 Bände (Berlin 1925, 1926). S. hierzu I. S. 84 s. 
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für die Fragen des Aufkornmens und Wesens der Gilde die ein- 
gehenden Besprechungen von U. Stutzt) und W. Schönfeld^o) 
zu vergleichen sind. Finden sich in diesen Schriften auch vielfach 
Anklänge an die Gedankengänge Js., so fehlt es doch zugleich nicht 
an Abweichungen und jedenfalls kann ein Forscher, der sich mit 
Herkunft und Wesen der ländlichen Gilden befaßt, an ihnen nicht 
vorübergehen. Um eine Einzelfrage zu streifen, nämlich die 
Stellung der mittelalterlichen Schützengilden (I. S. 46 f.), so 
ist zu bemerken, daß sich H. Frh. v. Minnigerode in seinem 
Buche „Königszins, Königsgericht, Königsgastung im altsächsischen 
Freidingrechte'"^) in einem besonderen Anhang „Ursprüngliches 
Wesen der niedersächsischen Schützengilde" eingehend mit der Kult- 
bedeutung der öffenUichen Gilde und dem Sinn des Vogel- 
schießens beschäftigt hat. 

Wie schon bemerkt wurde, ist jedoch von Belang für uns in 
erster Linie die Verknüpfung zwischen Gilde und städtischer 
Verfassungsentwicklung. I. nimmt hier unter der Überschrift 
„Die Entstehung der Ratsverfassung"^^) die Leitgedanken seiner 
früheren Arbeiten wieder auf: „Die Stadtgemeinde entsteht durch 
Zusammenschluß der Ansiedler zur Gilde. Die Gemeindeglieder 
— es brauchen nicht alle Einwohner zu sein, sondern 
nur die vollberechtigten^^) — bilden eine Nachbarschaft. 
Die Nachbarschaft hat ihre Organe, Nlterleute, Schaffer oder dgl. 
Die Nachbarschaft ist von Anfang an in örtlich verschiedenem Maße 
autonom für gewisse Gebiete der Verwaltung. Bei Vergrößerung 
der Städte bilden sich mehrere Nachbarschaften — wie es die enge 
Lebensgemeinschaft erfordert, die sich in allzu großem Kreise 
nicht durchführen läßt. Es entsteht ein Gegensatz der Stadt- 
gemeinde als Summe aller Nachbarschaften und der Einzelnach- 
barschaft. Auch die Stadtgemeinde als Ganzes wird bis zu einem 
gewissen Grade ein Gebilde nach Analogie der Einzelnachbarschaft. 
Und so kann es bei komplizierten Verhältnissen ebenso noch Unter- 
abteilungen der Stadtgemeinde, Stadtteile mit mehreren Nach- 
barschaften geben." 

Den Verlauf im einzelnen malt sich I. so aus, daß die Nach- 
barschaft, deren Mitglieder durch Eidschwur verbunden waren 
(J. S. 3, 14 f.), oder die Summe von Nachbarschaften an sich 
zunächst nicht als politisches Gebilde anerkannt ist, daß vielmehr 

°) Deutsche Lit.-Z. N. F. 3 (1927), Sp. 120 f. 
Zeitschr. der Sav.-Stift. f. Rechtsgesch., Germ. Abt., 47 (1927), S. 87ö 

bis 878. 
") Göttingen 1928. 
'-) S. 82 f. 
^b) Von mir gesperrt. 
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als handelnd und entscheidend nur die Vollversammlung der Mit- 
glieder in Betracht kommt, und daß erst allmählich die Beamten 
der Stadtgemeinde als solcher im Gegensatz zu den einzelnen 
Nachbarschasten hervortreten als ein Ausschuß, in den die einzelnen 
Nachbarschaften Vertreter entsenden. Auch der Fall sei denkbar, 
daß die Leitung einer aus mehreren Nachbarschaften erwachsenen 
Gemeinde einer schon vorhandenen, politisch anerkannten Körper- 
schaft, wie dem Schöffenkollegium, wenngleich anfänglich oh^ 
eigentliche Vertretungsbefugnis, übertragen werde. Schließlich 
zeige sich der eigentliche Rat im späteren Sinire als „ein genossen- 
schaftlich zusammengeschlossenes, sich selbst ergänzendes Kollegium 
nach Analogie der Schöffenkollegien, das ein eigenes Leben 
führte". Oder, wie es I. an anderer Stelle nochmals umschreibt: 
„Die Etappen sind also diese: die Stadtgerneinde als Nachbarschaft 
oder Summe von Nachbarschaften ohne Vertretungsorgan; be- 
stimmend allein die Vollversammlung der Mitglieder. Die erste 
einschneidende und bedeutungsvolle Änderung das Aufkommen 
einer für die Stadt handelnden Vertretung: als solche erscheinen 
die Schöffenkollegien (natürlich neben dem staatlichen Vertreter, 
dem Richter) oder eine in Analogie zu ihnen gebildete selbständige 
Genossenschaft, die sich aus den Einzelnachbarschaften, aus ihnM 
und den Schöffen rekrutiert. Heißen schon die Schöffen vielfach 
con8ul68, so auch das von ihnen gelöste Organ. Solcher Ärt cht 
der sich selbst ergänzende Rat. Das dritte Stadium ist der lahrlich 
wechselnde, aus Wahl hervorgehende Rat, der vielfach überhaupt 
nicht erreicht ist" (S. 83/4). . „ ^ ^ 

Die Auffassung Js. ist offenbar stark beeinflußt durch die 
Beobachtung, daß in der Tat in einer großen Anzahl von StädtM 
Nachbarschaften vorkommen, die ähnliche Züge ausweisen, wie die 
ländlichen Nachbarschaften (I. S. 78 f.). Es mag auch zugegeben 
werden, daß manche Städte sich unmittelbar aus einzelnen Laiid- 
gemeinden oder daß fie fich — tvie dies etwa I. 8nppe^^) für die 
Mehrheit der westfälischen Städte annimmt — aus der Ver- 
einigung verschiedener Landgemeinden entwickelt haben, so daß 
sich hieraus der ländliche und gildemäßige Einschlag m ihrer Ver- 
fassung erklärt. Aber damit ist noch nicht gesagt, daß diese Nachbar- 
schaften und das gildeartige Gepräge, das ihnen eigen ist, stets 
oder auch nur überwiegend als tragendes Element der ältesten 
Stadtverfassung angesprochen werden können. Es gi^ gewiß 
Fälle genug, in denen die in den Städten vorkommenden Nachbm- 
schaften vor allem in späterer Zeit Gebilde darstellen, die erst nach- 

") Die Wüstungen der Provinz Westfalen. Einleitung: Die Rechtsgeschichte 
der wüsten Marien (Münster 1916), insbes. S. 70 f-, 86 f. S. dazu aber auch 
Frölich, Vierteljahrsfchr. f. Sozial- u. Wirtfchaftsgefch. XV (1920), S. 550 f. 
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träglich bei Stadterweiterungen aufgesogen sind, und deren Ein- 
richtungen jedenfalls keine Bedeutung für die Anfänge der 
städtischen Verfassung besitzen. 

Die Schwäche der Beweisführung Js. liegt m. E. darin, daß 
er zu einseitig lediglich diese eine Möglichkeit ins Auge faßt und 
die so gewonnenen Einsichten zu sehr verallgemeinert. Kenn- 
zeichnend für den Standpunkt Js. ist hier eine Wendung, die sich 
in seinem ersten Vortrage findet: „Wie einst die alte Brüderschaft 
auch räumlich geschlossen in einem oder mehreren Dörfern zu- 
sammengesiedelt hatte, so blieb ihre Organisationsform die noch 
lange erkennbare Organisationsform dörflichen Zusammenlebens. 
Und als auf deutschem Boden spät, kaum vor dem 10. Jahrhundert, 
die Bedürfnisse des Handels städtische Gemeinden hervorriefen, 
deren Mitglieder eben im Unterschied vom Dorfe nicht Ackerbau 
und Viehzucht als Hauptberuf trieben, sondern Handel und Ge- 
werbe, da war es zwar selbstverständlich, daß sie ihre neuen Ge- 
meinden in Analogie zu den einzigen bisher bestehenden Ge- 
meinden, den Dorfgemeinden, in denselben Formen der Gilde 
oder Brüderschaft einrichteten, aber auch nur diese Formen 
des alten Blutsverbandes^^) waren geeignet, Leute, die 
aus den verschiedensten Gegenden in die eine städtische Ansiedlung 
zusammenströmten, die bisher keinerlei Beziehungen zueinander 
gehabt hatten, wirksam zu friedlichem Auskommen miteinander 
und zur Bildung einer Schutz- und Trutzgemeinschaft nach außen 
zusammenzuzwingen" (S. 3). Erst allmählich habe das städtische 
Leben zu einer weitergehenden Arbeitsteilung und Sonderung der 
Berufe, zu einer Scheidung des Kaufmanns im engeren Sinne 
von dem Handwerker, zum Aufkommen besonderer getrennter 
Berufsorganisationen, namentlich eigentlicher Kaufmannsgilden, 
geführt, die allerdings nach wie vor an den Formen der Brüder- 
schaft das ganze Mittelalter hindurch festhielten. 

Was ich vermisse, ist zunächst der zwingende Nachweis, daß in 
einer größeren, überzeugend wirkenden Anzahl von Fällen am 
Anfang der städtischen Verfassung der von I. angenommene Eid- 
schwur steht. Gewiß spielten eidliche Verbrüderungen vielfach 
eine Rolle, ohne daß man aber nun immer an einen eigentlichen 
Gildeeid in dem von I. vertretenen Sinne zu denken braucht. 
Weiter ist zu beachten, daß die Entstehung der Städte erst in eine 
verhältnismäßig späte Zeit fällt, und daß die Bedürfnisse von 
Handel und Verkehr hier weitere Aufgaben zeitigten, als in den 
Landgemeinden. Und so kann schon aus derartigen Erwägungen 
heraus der Schluß nicht als durchschlagend anerkannt werden, daß 

Von mir gesperrt. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXIX, 1. 13 



194 

sich allein auf dem von I. vorausgesetzten Wege die städtische 
Verfassung herausgebildet und gildeartige Züge gewonnen haben 
könne. Gegen diesen Schluß sprechen aber auch die Feststellungen, 
die auf Grund neuerer Untersuchungen für eine ganze Reihe von 
städtischen Gemeinwesen getroffen sind. 

Geht man davon aus, daß die Mehrzahl der Städte des 
rechtsrheinischen Deutschlands Gründungsstädte sind, so ist damit 
zu rechnen, daß der Regel nach der Stadtherr schon im Gründungs- 
stadium die Frage der künftigen Organisation des zu schaffenden 
Gemeinwesens erwogen und durch seine meist dem Stande der 
Ministerialen angehörenden Beamten für geordnete Verhältnisse 
zu sorgen unternommen hat. Dort aber, wo der Stadtherr sich 
der Mithilfe einer Unternehmergruppe bediente, boten die mit 
dieser zu treffenden Abmachungen einen Anlaß, den Aufbau der 
städtischen Verfassung in seinen Grundzügen festzulegen, wobei 
sich, je nach dem obwaltenden Kräfteverhältnis, die Waage mehr 
zugunsten des Stadtherrn oder zugunsten der Unternehmerschicht 
s^enken konnte. Gewiß ist es oft im Einzelfalle nicht leicht, die 
Verfassungszustände der städtischen Frühzeit genauer aufzuhellen, 
weil schriftliche Nachrichten fehlen oder, was ich zuweilen für 
wahrscheinlicher halte, weil die urkundliche Überlieferung plan- 
mäßig gestört ist. Aber trotzdem fehlt es nicht, wie ich an anderem 
Orte^°) genauer ausgeführt habe, an Anhaltspunkten dafür, daß 
die Wurzeln der städtischen Verfassung in manchen Städten aus 
Abmachungen der von mir skizzierten Art zwischen Stadtherrn 
und Unternehmerkonsortium zurückgehen, und daß auch die sonst 
bei ihnen zu machenden Beobachtungen die Annahme eines Ent- 
wicklungsganges, wie ihn I. vermutet, ausschließen. Es mag 
genügen, darauf hinzudeuten, daß eigentliche Kaufleuteverbände 
gildemäßiger Beschaffenheit nicht nur als jüngere Erscheinungen 
bezeugt sind, sondern daß sie mehrfach bis in die vorstädtische Zeit 
zurückreichen und sich von hier aus zwanglos in die ältere städtische 
Verfassungsorganisation eingliedern lass^en, daß manchmal sogar 
Nachwirkungen dieser Zustände noch in sehr viel späteren Ein- 
richtungen zu erkennen sind. Wichtig ist sodann, daß sich zuweilen 
eine deutliche Schichtung innerhalb der städtischen Einwohnerschaft 
bis in die Entstehungszeit des Gemeinwesens zurückverfolgen läßt, 
wie etwa in Goslar, wo von Anfang an ein Gegensatz zwischen 
den mit königüchen Privilegien versehenen Verbänden der Kauf- 
leute, der Münzer, der Berg- und Waldleute, ferner den allein 

Frölich, Kaufmannsgilden und Stadtverfassung im Mittelalter, 
Festschrift für A. Schultze (Weimar 1934), S. 85—128, vor allem S. 93 f., 
97 f., 109 f., 116 f. 
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als Gilden bezeichneten und am Rat beteiligten Vereinigungen 
der Krämer, Bäcker, Fleischer und Schuhmacher, sowie endlich 
den Zusammenschlüssen der Angehörigen anderer Gewerbe, die 
sich nur „Innungen" nennen dürfen, obwaltet, übrigens bedeutet 
es m. E. auch in gewisser Hinsicht eine Preisgabe des grundsätzlichen 
Standpunktes und eine Annäherung an die hier verfochtene 
Ansicht, wenn I. eine Bildung der städtischen Nachbarschaften 
lediglich unter Beteiligung der bevorzugten Einwohnerschichten 
in Form der Gilde als möglich unterstellt. 

Das, was ich hier an der Hand der Ergebnisse meiner früheren 
Forschungen bemerkt habe, erfährt aber eine weitere Bestärkung 
durch eine Anzahl anderer Arbeiten aus den letzten Jahren, von 
denen namentlich Untersuchungen von A. Huyskens über 
Aachen^^), F. Strahmüber Bern^^) und P. DirrüberMünchen^^) 
hervorzuheben sind^°). 

Es ist tief zu bedauern, daß es I. selbst nicht mehr beschieden 
gewesen ist, in die Erörterungen über das Gildeproblem, die durch 
die erwähnten Schriften einen starken Antrieb unter zum Teil 
neuen GesichtspunUen erfahren haben, einzugreifen. Aber wenn 
auch I. seiner Auffassung nicht den letzten Schliff hat geben können 
und wenn ich nach dem Ausgeführten den Grundgedanken Js. 
nur in der dargelegten abgemilderten, von I. selbst nach den 
Angaben von H. Reincke abgelehnten Form beizutreten vermag, 
so hindert mich das nicht, den Wert des Gebotenen und die an- 
regende Kraft, die von ihm wie von den üüheren Schriften Js. 
ausströmt, rückhaltlos anzuerkennen. Die Wissenschaft wird es 
der Herausgeberin Dank wissen, daß sie wenigstens in cheser Gestalt 
einen Teil der Lebensarbeit Hermann Joachims der Ver- 
gessenheit entrissen und ihn als wertvolles Vermächtnis des 
Verstorbenen für die künftige Forschung bereitgestellt hat. 

Gießen Karl Frölich 

Aachener Verfassungsleben bis zur Gewährung der Ratsverfassung, 
Annalen des Histor. Ver. f. d. Niederrhein, 119. Heft, 1931, S. 54 f. 

Studien zur Gründungsgeschichte der Stadt Bern (Bern 1935), insbes. 
S. 57 f., 64, 84/5. 

Denkmäler des Münchner Stadtrechts, Erster Band 1158—1403 
(München 1934), Einl. S. 36* f. 

^") Vgl. neuerdings noch die Aufsätze von F. Frahm „Das Stadtrecht der 
Schleswiger und ihre Heimat", Zeitschr. d. Ges. s. Schleswig-Holsteinische Ge- 
schichte Bd. 64 (1936), S. 1—99, über Schleswig und von Chr. Voigt „Flens- 
burgs Entstehung. Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Stadtgrün- 
dungen", am gleichen Orte Bd. 65 (1937), S. 111—157, über Flensburg. 

13* 
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NIbertL.bckworting, Die Verwaltungsorganisation N^d- 
westdeutschlands während der franzosrschen Be- 
satzungszeit 1811-1813. (Reihe^. Vertrag 34 der 
Wirtschastswissenschastlichen Gesellschast zum Studmnr 
Niedersachsens). 2. Aufl. Oldenburg r. O. (Stallrng) 
1936, 67 S. 

Die Arbeit des In8tructor in Historz^ an der Universität 
Wisconsin erhält eine gewisse Wertung schon durch die Reihe, rn 
die sie cmsgenommen ist. Von einer 1. Auflage rst dem Berrcht- 
erstatter nichts bekannt; vermutlich handelt es srch um eme rn 
Amerika erschienene englische Ausgabe. Airgeregt rst dre Arbert 
von Ehester Penn Higby, Professor an der Unrversrtat Wrsconsrn, 
der — wie der Verfasser im Vorwort hervorhebt — „m leder 
Weise bestrebt ist, die Grenzen der Geschichtsschreibung über erne 
bloße Aufzählung diplomatischer Ereignrsse hrnairs zu erwertern . 
Diese Versicherung wie das Betonen der Tatsache, daß nrcht dre 
dynastischen Verbindungen und die Handlungen errres Herrschers 
allein die Geschichte bestimmen, mag den Lesern rn ^ropa zu 
Gehör gesagt sein, wäre aber hier am ehesten zu entbehren. 

Schwarting hat in Aurich, Hamburg, Kopenhagerr, Lübeck, 
Oldenburg, Osnabrück und Paris die archivalischen Quellen herarr- 
aezoqen, soweit sie über das von den Franzosen besetzte und nach 
dreijähriger Okkupationszeit dem napoleonrschen Rerche ernv^- 
leibte niederdeutsche Gebiet Aus'^nst ge^n. ^^^En rst 
genannt. Die unmittelbare Einsicht der Parrser Archrvalren hat 
einschlägigen nichtfranzösischen Arbeiten bisher gefehlt. 

Beim einleitenden Kennzeichnen der deutschen Gebiete be- 
merkt der Verfasser nicht mit Unrecht, daß bei der Terrrtorral- 
wirtschaft der Länder und den kosmopolitischen Bezrehurrgen d^ 
Hansestädte von einem deutschen Nationalgefühl noch nrcht ergentlrch 
die Rede sein konnte; er unterschätzt aber doch da^.gefuhlsmaßrg 
Gemeinsame, wenn er es einzig auf „dre Slerche Mrrndart g^ 
meint ist offenbar die deutsche Sprache - beschrankt srFt. Nach 
Schwartings Ansicht standen für dre Franzosen dre Aussrchten 
nicht schlecht, die öffentliche Meinung für srch zu gewrnnen, wenn 
sie drrrch geschickte Zugeständnisse als Ersatz dm ^erl^ des 
Seehandels einen gewissen Wohlstand ermoglrcht h<UtM. In der 
Tat ist aber ein solcher „Ersatz" nicht gut denkbar. Srcher war ^ 
ein schwerer Fehler der Machthaber, durch erne Zollschranke dre 
neuen Departements vom französischerr Rerch zu trennen und 
ihnen dadurch den einzig möglichen wrrtschaftlAen Vorterl ab- 
zuschneiden, den sie von der Vereinrgung mrt Frankrerch hatten 
haben können. Bei aller Anerkennung französrscher Verwaltungs- 
einrichtungen kommt darum der Verfasser zu dem Urterl: „Dre 
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Franzosen benahmen sich unglaublich dumm und verloren die 
Stütze der össentlichen Meinung, die sich bislang noch nicht klar 
entschieden hatte." Um die öfsentliche Meinung recht zu verstehen, 
wägt Schwarting Äußerungen von französischer und von deutscher 
Seite gegeneinander ab, weiß auch Wahrheit, Lüge und bewußte 
Schönrednerei einzelner in kurzen Strichen gekennzeichneter 
französischer Beamten (wie der Präfekten Keverberg und Graf 
Arberg) zu scheiden und erkennt so, daß die Deutschen äußerlich 
eine vernünftige Haltung wahrten, im Ganzen aber die Franzosen 
ablehnten. 

Mit statistischen Angaben und kleinen Übersichten gestützt, 
wird ein klares Bild der Einrichtungen auf den verschiedenen Ge- 
bieten von Verwaltung, Rechtspflege, Wirtschaftsorganisation, 
Kul us und Wehrverfassung gezeichnet. Bei der Behandlung der 
Wasserstraßen verkennt Schwarting, daß durch den Stecknitzkanal 
die Elbe seit dem 14. Jahrhundert tatsächlich schon mit der Ostsee 
verbunden war. Georg Fink 

Preußisch-Hansische Beiträge. Festgabe zur 60. Jahresver- 
sammlung des Hansischen Geschichtsvereins und 56. Jahres- 
versammlung des Vereins für Niederdeutsche Sprachfor- 
schung, Elbinger Jahrbuch, Heft 14, Teil 1; hrsg. von 
Bruno Ehrlich, Elbing, 1937. 

Die alte Ordens- und Hansestadt Elbing, die in diesem Jahre 
ihr 700jähriges Bestehen seiern kann, hat den ersten Teil ihres 
Jahrbuches unter dem Titel „Preußisch-Hansische Beiträge" den 
Teilnehmern an der Elbinger Jahresversammlung des HGV. und 
des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung gewidmet. Keine 
andere Stadt in Preußen hat seit ihrer Gründung in so inniger 
Verbindung zu Lübeck gestanden wie Elbing, und das rechtfertigt 
insbes ndere wenigstens eine Anzeige der 4 Beiträge der vor- 
liegenden Festschrift, die sich vornehmlich mit der Geschichte der 
Beziehungen von Lübeck zu Preußen und zu Elbing befassen. — 
Einen kurzen Gesamtüberblick über die Verbindung Lübeck—Elbing 
in rechtlicher, städtebaulicher, wirtschaftlicher und politischer Be- 
ziehung gibt der Aufsatz von Georg Fink: Lübeck und Elbing. 
Elbing gehört zu den wenigen Städten im Ordensgebiet, die mit 
lübischem Recht bewidmet wurden, und gerade diese Tatsache zeugt 
wiederum dafür, daß auch die Gründung der Stadt selbst von 
Lübeck ausging. Bürgernamen, Stadtplanung und städtische Ver- 
waltungsverhältnisse führen auf Lübeck zurück. So hat auch der 
Elbinger Rat diese Verbindung zu Lübeck zähe festgehalten, ob- 
gleich hier der Orden zeitweise große Schwierigkeiten machte. Die 
Hansestadt Elbing — das zeigen die von Fink in einem Anhang 
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abgedruckten Urkunden — blieb bis in das 15. Jahrhundert durch 
eine Fülle vielseitiger Beziehungen eng mit Lübeck verbunden. — 
Auf die Frage lübischer Städtegründungen im Ordensgebiet geht 
auch Chr. Krollmann ein mit dem Aufsatz: Danzig—Elbing— 
Königsberg, Stadtgründung und Politik im Preußenland. Kroll- 
mann weist darauf hin, daß das führende Element bereits in der 
Marktsiedlung Danzig zur Zeit des Pommereller Herzogs Swanto- 
polk deutsche, wahrscheinlich Lübecker Kaufleute waren. In den 
beiden Jahrzehnten bis 1240 benutzten die Lübecker das gute Ein- 
vernehmen zwischen dem Orden und Swantopolk, um sowohl in 
des einen, wie in des anderen Gebiet, in Danzig sowohl wie in 
Elbing festen Fuß zu fassen. Als sich Swantopolk später mit dem 
Orden entzweite, standen die Lübecker auf der Seite des Ordens; 
damit hatten sie richtig gewählt, und das Ergebnis war der Vertrag 
mit dem Orden zur Gründung einer Stadt in Samland. Wenn 
auch dieft Stadt nicht in der so geplanten Form gegründet wurde, 
so steht doch fest, daß in der jungen Stadt Königsberg alsbald 
wiederum lübeckische Kaufleute die maßgebende Schicht der Be- 
völkerung darstellten. Als nach dem Friedensschluß Swantopolks 
mit dem Orden die deutsche Marktsiedlung Danzig zur Stadt mit 
lübischem Recht geworden war, da stand nun um das Jahr 1260 
die Reihe der drei Seestädte Danzig, Elbing, Königsberg; alle drei 
hätten nicht entstehen können ohne Lübecks tatkräftige Mitwirkung. 
— Das mit lübischem Recht bewidmete Elbing ist für die Forschung 
von besonderer Bedeutung, weil hier in Elbing die älteste deutsch- 
sprachige Handschrift des lübischen Rechts vorliegt. Ihr widmet 
Artur Methner eine Untersuchung, die das uns bekannte urkund- 
liche Material nochmals heranzieht und in der er zu dem Schluß 
kommt, daß die Handschrift nicht, wie man bisher annahm, um 
1260, sondern erst um 1275 entstanden sei. Zwar ist das Schreiben 
Elbings an Lübeck, auf Grund dessen die Stadt das deutsch- 
sprachige Exemplar an Stelle eines früheren lateinischen erhielt, 
nicht datiert; jedoch scheint das Schreiben, das von Unstimmig- 
keiten mit dem Orden berichtet, eingereiht werden zu können in 
eine Reihe anderer Elbinger Urkunden, die Rechtsgutachten über 
Elbinger Privilegien enthalten. Methner gibt anschließend einen 
kritischen Abdruck der Elbinger Handschrift. — Als vierte Arbeit, 
die auf Beziehungen Lübecks zu Preußen hinweist, sei genannt die 
von Bernhard Schmid über „Die Remtergewölbe in der Marien- 
burg". Schmid hält mit Dehio eine Übernahme der Sterngewölbe- 
form aus England für unwahrscheinlich. Vielmehr weisen die 
prachtvollen Sterngewölbe im Kapitelsremter und in Meisters 
Großem Remter sowohl nach ihrer Entstehungszeit (um 1320) wie 
ihrem ganzen Charakter nach unmißverständlich auf ein anderes 
Vorbild: die Briefkapelle der Lübecker Marienkirche, die um 1312 
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vollendet war. Ein an der Briefkapelle tätig gewesener Meister 
hat aller Wahrscheinlichkeit nach jene reich gegliederten Gewölbe 
in die Ordensbaukunst eingeführt. 

A. von Brandt 

lherta v. Kamm-lhelmsi'ng. David Hilchen, 1561—1610, 
Syndikus der Stadt Riga. Heft 31 der Deutschen 
Wissenschaftl. Zeitschrift für Polen. Posen 1936. 

Es bedurfte eigentlich erst der bescheidenen Vorbemerkung 
der Verfasserin, daß ein abschließendes Urteil über Hilchens weit- 
verzweigte Betätigung in der außenpolitischen Ausrichtung und 
der Ausgestaltung des innerpolitischen und geistigen Lebens Rigas 
erst nach einer eingehenden, noch fehlenden Untersuchung über die 
Geschichte der Stadt im betreffenden Zeitraum sich wird fällen 
lassen, um den Leser dieser auf umfassendem Quellenstudium be- 
ruhenden und anziehend geschriebenen Biographie einen solchen 
Mangel empfinden zu lassen. 

Geboren am 9. November 1561 als Sohn eines angesehenen 
Rigaer Bürger, bezog Hilchen 1580, zunächst als Reise- und 
Studienbegleiter eines Jagellonensprößlings, die Universität 
Jngolstadt, zwei Jahre später siedelte er nach Tübingen und 1584 
nach Heidelberg über, wo er im folgenden Jahre mit einer Dis- 
putation äe leZatis et kjcIecommi88i8 seine Studien abschloß. Sie 
waren auf die Aneignung der Redekunst und den Erwerb von 
Kenntnissen in der Rechtskunde, vornehmlich im Römischen Recht, 
nach dem in Livland geurteilt wurde, gerichtet. Er war sodann 
in der Kanzlei seines Gönners, des polnischen Großkanzlers Jan 
Zamoiski, tätig und wurde, noch 1585, zum Sekretär seiner Vater- 
stadt berufen. 

Diese hatte nach Beendigung des Russenkrieges dem Schutz- 
verträge mit Polen, den 1561 die ordens- und erzstiftistischen 
Stände nebst ihren beiden Herren eingegangen waren, sich fern- 
gehalten und erst nach langwierigen Verhandlungen über die 
Bestätigung ihrer Grundrechte auf dem Gebiet der Rechtspflege, 
der Gesetzgebung und der Religionsfreiheit 1582 den polnischen 
König Stephan Bathovy als Oberherrn anerkannt. Bei der 
schwierigen außenpolitischen Lage der Stadt und vor allem den 
inneren Wirren, von denen sie damals heimgesucht wurde, scheint 
Hilchen nur schweren Herzens sein Amt übernommen zu haben. 
Anfang 1587 verheiratete er sich mit einer Stieftochter des wohl- 
habenden Bürgermeisters Franz Nyenstädt, die ihm eine tüchtige 
Lebensgefährtin geworden ist. 1589 wurde er zum Syndikus, dem 
einzigen rechtskundigen Ratsmitgliede, bestellt und hat dieses Amt 
bis 1600 wahrgenommen. 
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In seiner vierzehnjährigen Dienstzeit hat Hilchen eine über- 
aus umfassende politische und reformatorische Tätigkeit entfaltet. 

Nicht weniger als 21 Gesandtschaftsreisen an den polnischen 
König, den Reichstag und die Landbotenstube haben ihn in An- 
spruch genommen, die ihn öfters bis Krakau und Lublin führten 
und vielfach der Verteidigung der konfessionellen und nationalen 
Privilegien gegen polnische Übergriffe dienten. Dazwischen nahm 
er an den Sitzungen des livländischen Landtags, erst als Abge- 
sandter Rigas und nach seiner Erhebung in den polnischen Adels- 
stand (1591) als Mitglied des livländischen Adels teil. Den Höhe- 
punkt seiner auswärtigen Tätigkeit bildet seine l^ivoniae 8uppU- 
csntis oratio benannte Rede, die er am 7. März 1597 mit dem 
Einsatz seiner persönlichen Sicherheit vor dem König und dem 
polnischen Reichstag hielt zum Zwecke, daß den Livländern ihr 
1589 gebrochenes Recht auf die Besetzung der einheimischen 
Landesämter wieder zuerkannt und der nach den Kriegen strittige 
Besitz- und Rechtsstand im Lande kodifiziert würde. Er erreichte 
auch durch sein mannhaftes Auftreten 1599 die Einsetzung einer 
livländischen Revisionskommission, aus der sein Landrechtsentwurf 
hervorging. 

In den kurzen Zwischenzeiten hat er durch innere Reformen 
dem geistigen Leben Rigas eine neue Grundlage bereitet. 

Seiner Initiative verdankt die Stadt die Begründung der 
ersten dortigen Buchdruckerei, der des Nikolaus Mollyn, der 1588 
nach Riga kam. Hilchens zweites großes Werk ist die zur Heran- 
bildung des Nachwuchses für Kirche und Verwaltung 1593 be- 
gonnene Reform der in ihren Lehrerfolgen durch eingelassene 
Disziplinlosigkeit behinderten Domschule, der in dem zwei Jahre 
zuvor wieder eingerichteten Gymnasium der Jesuiten eine gefähr- 
liche Rivalin erwachsen war; an der feierlichen Eröffnung der 
reformierten Domschule am 18. Juli 1594 beteiligte er sich durch 
eine an die Elternschaft gerichtete großzügige Rede, die als Ziel 
der Bildung Wissen und Redekunst bezeichnete, doch so, daß das 
gründliche Wissen die Vorbedingung für alle wahre Redekunst sei. 
Auch die Ankündigung der vorn Großkanzler Zamoiski neu zu be- 
gründenden Akademie zu Zamosc, einer Art Ritterakademie, ist auf 
des Stifters Bitte damals aus Hilchens Feder geflossen. 

Im Auftrage des Rates verfaßte er 1589 den nach dem Tage 
der Beeidigung als Severinsvertrag benannten Vertrag zwischen 
Rat und Bürgerschaft, der das Verhältnis beider zueinander neu 
regelte, wobei freilich die Bürgerschaft zu ihrer Erbitterung von 
der Finanzverwaltung ganz ausgeschlossen wurde; wieweit aller- 
dings der Inhalt dieses Vertrages Hilchens eigenen Anschauungen 
entsprach, steht nicht fest. 
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In das Gebiet der Rechtspflege und inneren Verwaltung 
fallen feine Vorrnundfchaftsordnung, die Waifengerichtsordnung 
und insbefondere die Kanzleireform. Als Hilchen im Herbst 1595 
von König Sigismund III. und dem Rigaschen Rat nach Deutsch- 
land gesandt wurde, beauftragte ihn der letztere u. a. „wegen 
guter Cantzelei und Außlendische Stadt Ordnungen sich zu be- 
kümmern, deren sich künftig die Stadt zu nutze machen konte". 
In seinem Bericht vom 21. Januar 1596 rühmt er die gute 
Disziplin, die gerade der Lübecker Rat unter den Bürgern zu er- 
halten verstehe, eine Abhängigkeit von der Lübecker Kanzleiord- 
nung von 1581 weist jedoch der Text der von ihm 1598 verfaßten 
Rigaschen Kanzleiordnung nicht auf, die scharf und klar den Auf- 
gabenkreis der Kanzlei und ihrer Beamten umreißt und im Gegen- 
satz zu der bisherigen Schwerfälligkeit im Geschäftsbetrieb einen 
beweglichen Apparat zur Erledigung der inneren und äußeren 
Verwaltungsgeschäfte der Stadt zu schaffen bestrebt ist. 

Den Höhepunkt seines Lebens erreicht Hilchen, als er 1598 
vom Könige nach Danzig berufen und dann zum Mitglied der 
schon erwähnten livländischen Revisionskommission ernannt wird. 
Seitdem führt er den Titel eines ^ecretariuZ 8uae irigae t^aje- 
statis und eines dlotanus Derre8tri8 Vencksn8i8 und hat in 
diesen Eigenschaften als höherer Beamter Zutritt zur königlichen 
Kanzlei. 

Aber jäh folgte dem sein Sturz. Während seines Wirkens in 
der Revisionskommission bildet sich auf Betreiben seiner Gegner 
eine Koalition im Rate gegen ihn, man beschuldigt ihn dort wegen 
seiner Geschäftsführung, um seinen Jähzorn zu reizen, es kommt 
zu heftigen Auseinandersetzungen im Rate, ja selbst zu Tätlich- 
keiten auf der Straße, und am 14. Januar 1600 wird Hilchen auf 
dem Rathaus verhaftet. Durch Bermittlung der Landstände auf 
freien Fuß gesetzt, verläßt er sodann Riga für immer. Sein 
Prozeß mit der Stadt endet erst 1609 mit der durch königliches 
Dekret gebotenen Kassation der Klage und aller gewechselten 
Schmähschriften. 

Während seines Exils nahm er bis 1603 am polnisch-schwe- 
dischen Kriege teil und trat sodann in den Dienst seines Gönners 
Jan Zamoiski, der ihm als Entgelt für seine Tätigkeit die Nutz- 
nießung eines bei Zamo;'^ belegenen Gutes zuwies, wohin er seine 
Familie aus Livland nachkommen ließ. Sein damaliger umfang- 
reicher Briefwechsel mit namhaften Persönlichkeiten bietet eine 
wertvolle Quelle für die Kulturgeschichte Polens. Als ihm der 
Weg in die Heimat wieder offen stand, verschloß ihn der Tod dem 
erst Neunundvierzigjährigen. 

Friedrich Bruns 
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iüan5 Wendel, Der Hochaltar in Cismar und die lübecki- 
schen Chorgestühlwerkstätten des 14. Jahrhun- 
derts. 1937. Druck von Max Schmidt-Römhild, Lübeck. 

Die vorliegende Göttinger Dissertation zeichnet sich durch 
gründliche Beherrschung des Stosses und der zugehörigen Lite- 
ratur, reifes Urteil und liebevolle Sorgfalt in der Ausarbeitung 
aus; sie kann geradezu als Musterbeispiel für derartige Unter- 
suchungen gelten. 

Der hier behandelte Altarschrein ist das einzige noch übrige 
Ausstattungsstück der heute in ihrem Mönchschor nur noch mit 
einem Drittel ihrer früheren Länge erhaltenen Kirche, die bald 
nach der in das Jahr 1238 fallenden Verlegung des Benediktiner- 
klosters St. Johannis aus Lübeck nach dem entlegenen Cismar 
gebaut ist. 

Während die Statuenretabeln des Ostseegebietes in der Regel 
nur eine Figur auswiesen, wie z. B. die Darssow-Madonna der 
Marienkirche von 1420, schmückte den Cismarer Hochaltar ur- 
sprünglich die Mutter Gottes zusammen mit dem Schutzpatron 
des Klosters Johannes dem Evangelisten und dem Ordensheiligen 
St. Benedikt von Nursia. Diese wohl um 1290—95 entstandenen 
drei Statuen, die aus stilkritischen Gründen älter als das Retabel 
sein müssen, sind bei dessen Errichtung als Aufsatzfiguren in turm- 
artig hochragenden Baldachingehäusen neu verwendet worden. 
Sie waren auf eine derartige starke Unteransicht nicht berechnet, 
auch würde ihre sorgfältige rückseitige Bemalung bei ihrer jetzigen 
Aufstellungart sinnlos gewesen sein. In gleicher oder ähnlicher 
Weise sind die drei älteren Aufsatzfiguren des spätgotischen Altars 
im Chor der Stralsunder Nikolaikirche und des Heiligen-Drei- 
Königs-Retabels im Schleswiger Dom angebracht. 

Für die Entstehung des heutigen Retabels, eines Flügel- 
altars, bieten aus der Fülle der früheren Reliquien des Klosters 
die bereits aus Lübeck mitgebrachte Reliquie des Heiligen Blutes, 
welche die Kirche zu einem Wallfahrtsorte machte, sowie die 1296 
vom Landesfürsten Graf Gerhard von Holstein und seiner Ge- 
mahlin Agnes geschenkte Reliquie aus der Dornenkrone Christi 
die Voraussetzung. 

Nach Ansicht des Verfassers ist für die Gestaltung des Reli- 
quienaltars mit Flügeln und damit des Reliquienaltars überhaupt 
sein liturgischer Vorläufer, der Reliquienschrank, von ausschlag- 
gebender Bedeutung gewesen. Da wegen der Kostbarkeit der 
Reliquien ihr Behältnis verschließbar sein mußte, ergab sich für 
den Reliquienschrank die Notwendigkeit von Türen. Man über- 
trug nun den Schrank mit der Fächerunterteilung für die Reliquien 
auf den Altartisch und machte ihn durch reichere Ausgestaltung zu 
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einem Altarschrein, indem der Schranlkasten mit den Fächern zum 
Retabelmittelteil und die Türen zu Retabelflügeln wurden. Das 
älteste norddeutsche Beispiel sür diesen Typus stellt das wohl noch 
im 1. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts entstandene Doberaner 
Hochaltar-Retabel dar. 

Der Cismarer Altar ist im Mittelteil architektonisch in sünf 
gleich große Nischen gegliedert, die durch eingelegte, nicht erhaltene 
Zwischenbretter in zwei Stockwerke geteilt sind; diese werden über- 
höht durch ein Pultdachgeschoß, das vorn mit einer gleichmäßigen 
Schicht von Wimpergen abschließt. Die zehn unteren quadratischen 
Rückwandslächen und ebenso die in Kleeblattbogenrahmung dem 
Auge sich darbietenden inneren Flächen der Dachzone sind mit 
szenischen Reliess geschmückt, und auch die sesten Seitenwände 
des Mittelteils weisen bildliche Verzierungen auf. Die untere 
Reihe zeigt fünf Darstellungen aus der Kindheitsgeschichte Christi, 
die mittlere die Passion: Jordantaufe, Christus vor Pilatus, 
Geißelung, Kreuztragung und Auferstehung; die hier fehlende 
Kreuzigung bildet die Mittelszene der Pultdachzone und wird dort 
von vier zum Opfertod Christi in Beziehung gesetzten typologischen 
alttestamentlichen Szenen (Brudermord, Abraham und Melchise- 
dek, Aufrichtung der ehernen Schlange und Opfer Abrahams) 
umgeben. Der blutende Christus ist also das Grundthema; dem- 
entsprechend werden die beiden Reliquiare mit dem Heiligen Blut 
und der Dornenkrone vor der Kreuzigung und der Geißelung ge- 
standen haben, die genau die Mitte des ganzen Retabels einnimmt. 
Inmitten der Wimperge sind fünf symbolische Tiergestalten an- 
gebracht, deren mittlere bezeichnenderweise das Kreuzigungs- 
lamm ist. Die Seitenwände enthalten Bildnisse von je vier männ- 
lichen und weiblichen Heiligen, von denen das Kloster besonders 
verehrungswürdige Reliquien besaß. 

Die innenseitig nach dem Prinzip des Mittelteils gegliederten 
Flügel bergen plastische Darstellungen aus den Legenden des 
Evangelisten Johannes und des Heiügen Benedikt; ihre gemalte 
Außenseite, die neuerdings einen Teeranstrich erhalten hat, zeigte 
nach einer Beschreibung aus dem Jahre 1816 in den beiden 
mittleren Hälften die Krönung der Maria und zu beiden Seiten 
dieser Gruppe je sechs Apostel. 

Bezüglich der Ausgestaltung der plastischen Szenen und ihrer 
Einpassung in das Retabel glaubt der Verfasser aus einzelnen 
Zügen, wenigstens für den Mittelteil, ein selbständiges künstle- 
risches'Verhalten und eine bewußte Umprägung der Vorlage er- 
weisen zu können. 

Da, worauf schon zu Anfang dieses Jahrhunderts A. Matthäi 
hingewiesen hatte, die lübeckischen Chorstühle seiner Zeit eine 
nähere Verwandtschaft mit dem Cismarer Retabel ausweisen, und 
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zwar nach des Verfassers weiteren Untersuchungen nur diese aus 
dem gesamten Denkmälerbestand um die Ostsee, so wird in 
einem besonderen, an die Spitze gestellten Abschnitt die damalige 
Lübecker Plastik eingehend behandelt, insbesondere der in das 
zweite Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts gesetzte Levitenstuhl des 
Domes und die in die Zeit von 1320 bis 1340 fallenden Arber.en 
aus der „Werkstatt des Bocholt-Gestühls", nämlich das vom Bischof 
Heinrich Bocholt für diese Kathedrale gestiftete Gestühl sowie dre 
Gestühle der dortigen Katharinenkirche und des Kolberger Doms. 
Der Vergleich mit diesen Arbeiten ergibt, daß das Retabel aus der 
Werkstatt des Bocholt-Gestühls stammt, aber wesentlich früher als 
dieses, um 1310—1320, entstanden sein muß. 

Am Retabel haben mehrere Hände gearbeitet. 
Die gleichartige Technik der Reliefs des Mittelteils, ihre 

weiche Modellierung, die übereinstimmende Faltengebung, die 
einheitliche Proportionierung und Gesichtsbildung der männlichen 
und der weiblichen Gestalten, deren Hauptkennzeichen das Ge- 
mütvolle ist, die gleiche Haar- und Bartbehandlung sowie der 
rhythmische Wechsel der Farbengebung erweisen, daß diese Rettefs 
nur von einem einzigen Meister, dem „Hauptmeister", ausgeführt 
sein können. Die grundsätzlich nach der Art dieser Szenen gebil- 
deten Einzelfiguren in den festen Schreinsseitenteilen scheinen auf 
einen persönlichen Entwurf dieses Meisters zurückzugehen, sind 
aber von einer etwas schwächeren Hand ausgeführt. 

Die Technik der Flügel ist anders: die Figuren heben sich hart 
vom Hintergrund ab, Tiefen und Falten sind scharf hinein- 
geschnitten, in der Proportionierung sind die dicken und breiten 
Köpfe übertrieben, ihre Gesichtsbildung ist ausdruckslos und un- 
freundlich, die Gewandung durchgehend golden. Die kräftigere 
Art der Figuren des Benediktslügels gegenüber dem Johannes- 
flügel sowie weitere Unterscheidungsmerkmale deuten jedoch dar- 
auf hin, daß die beiden Flügel von zwei verschiedenen Meistern 
stammen. . 

Die naheliegende Annahme, die Wimpergreche wegen ihrer 
Qualität dem Hauptmeister zuzuschreiben, erweist sich als unzu- 
treffend. Da ihre Technik weit über seine Art hinausgeht, das 
Relief voll und kräftig ist, die Tierfiguren sich runden und sich vom 
Hintergrund in reichen und markanten Übergängen lösen, muß 
man für die Wimpergreliefs einen vierten Meister annehmen. 

Die Arbeiten wurden also „an die einzelnen Meister nach 
thematischen Gesichtspunkten vergeben, und zwar so, daß die ein- 
zelnen Teile unabhängig voneinander gearbeitet werden konnten. 
Von einem fünften Meister stammen dann wahrscheinlich die 
prachtvollen Maßwerk-Zwischenwände des Schreins und dre 
Baldachingehäuse der Aufsatzfiguren." Das Verhältnis der Meister 
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zueinander scheint sich aus demjenigen eines Meisters zu seinen 
Gesellen zu erklären, zumal der Hauptmeister in seinen Reliess eine 
etwas ältere Stilstufe als die übrigen darstellt. Von diesen Meistern 
ist nach den eingehenden stilistischen Untersuchungen des Ver- 
fassers nur derjenige der Wimpergreliefs in Lübeck sicher nachzu- 
weisen, und zwar in den ursprünglich jedenfalls im Chor, jetzt auf 
der Westempore des Domes aufgestellten beiden Löwenfiguren 
sowie in zwei heute im dortigen Paradies befindlichen Löwen- 
Scheiben. 

Die außenseitigen Gemälde der Flügel, die nach der Be- 
schreibung von 1816 auf blauem Grunde in Gold mit brauner 
Andeutung der Falten und Schattierungen der Kleider ausgeführt 
waren und in dieser Technik der Farbgebung nur innerhalb der 
norddeutschen Malerei als Ausdruck besonderer Kostbarkeit vor- 
kommen, werden denjenigen des ebenfalls der lübeckischen Malerei 
einzuordnenden, im Stockholmer Historischen Museum befindlichen 
Retabels aus Ganthem auf Gotland entsprochen haben, das auch 
in seinen Reliesiiguren, wenngleich diese etwas jüngere Züge aus- 
weisen, in werkstattmäßigem Zusammenhang mit dem Haupt- 
meister des Cismarer Retabels steht. 

Die Werkstatt dieses Meisters muß sehr bedeutend gewesen 
sein. Der damals, zwischen 1305 und 1341, am meisten genannte 
Lübecker Meister ist der als Bildhauer und Maler bezeugte Her- 
mann Walter aus Kolberg, der seit 1315 ein Haus am Pferde- 
markt und zeitweilig drei weitere Häuser besaß. Er hatte zwei 
Söhne, die ihm berufsmäßig folgten und vielleicht mit ihm zu- 
sammen in seiner Werkstatt tätig gewesen sind: Hermann, Bild- 
hauer und Goldschmied, und Walter, Maler. Für den älteren 
Hermann als Leiter der betreffenden Gestühlwerkstatt spricht auch, 
daß aus ihr das vorhin erwähnte Gestühl im Kolberger Dom 
hervorgegangen ist, da es nahe liegt, daß man diesen Auftrag 
einem aus Kolberg gebürtigen Meister zugewandt hat. 

Eine überaus sorgfältige Beschreibung des Retabels und aller 
im Zusammenhang mit ihm in Frage kommenden Kunstwerke 
nebst ihrer Geschichte, Ikonographie und Literatur ist zur Ent- 
lastung des Textes in einem als Katalog bezeichneten Anhang der 
Abhandlung angefügt. 

Nur ungern entbehrt man bei der Lektüre der Schrift die Bei- 
gabe von Abbildungen. Da aber solche in einer vom Verfasser 
ftr das nächste Jahr in Aussicht gestellten umfassenden Unter- 
suchung über die Lübecker Frühplastik bis 1350 enthalten sein 
werden, wird dieser Nachteil bald behoben sein. 

Noch eine Kleinigkeit. Auf Seite 23 wird das Bocholtsche 
Wappen, wohl nach seiner Abbildung in den Bau- und Kunst- 
denkmälern lll, S. 176, als „ein Horn zwischen zwei Strahlen" 



206 

beschrieben; es stellt aber zweifellos eine Pfeilspitze dar, wie denn 
auch der Fries der Chorschranken des Domes in einer Vierpaß- 
umrahmung einen Mannesrumpf mit einem Pfeil aufweift. 

Friedrich Bruns 

Nlekllnder Dörner, Meister Bertram von Minden. Rem- 
brandt-Verlag, Berlin 1937. 

Die erste namentlich greifbare Perfönlichkeit der norddeutfchen 
Kunstgeschichte ist der Hamburger Maler und Bildschnitzer Bertram 
von Minden. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die 
Forschung mit ihm und seinen Werken beschäftigt, seine einzelnen 
Arbeiten zeitlich geordnet und gegeneinander abgegrenzt. Fraglich 
und immer wieder neu diskutiert ist das Problem seiner künst- 
lerischen Herkunft. Sein Name weist auf Westfalen, neuerdings 
hat Alfred Stange ihn auch künstlerisch von dort herzuleiten ver- 
sucht (vgl. Bd. 28, S. 388); vorherrschend ist jedoch die Erklärung 
seines Stils aus dem Kunstkreis um Karl IV. — Dörner faßt die 
Merkmale Bertramscher Malweise scharf und klar zusammen und 
kennzeichnet den Meister als die erste moderne Künstlerpersönlich- 
keit, wobei er in dankenswerter Weise den von dem Hannoverschen 
Museum unter großen Opfern erworbenen Passionsaltar in den 
Vordergrund stellt. Jedoch kann er für das „Problem Bertram" 
auch keine neue Lösung geben. 

Der Abteilung aus Prag ist wiederholt widersprochen worden. 
Es darf daher der Gegenvorschlag Stanges „Westdeutschland" 
nicht unterschätzt werden. Und hier erscheint es uns notwendig, 
von Lübeck her die Fragestellung zu beleuchten. Dörner gibt als 
Rahmen der Bertramschen Kunst die moderne Geisteshaltung der 
Hansestädte an: „In Lübeck hören wir in den 30er Jahren des 
14. Jahrhunderts zuerst von freien Unternehmern, die im Sinne 
der italienischen Kaufleute komplizierte Kreditgeschäfte auf eigene 
Faust machen, die den europäischen Raum überspannen." Zweifel- 
los rmr unter diesen Voraussetzungen ist die Kunst Bertrams 
denkbar — und Hamburg kann schon neben Lübeck als eine solche 
moderne Stadt angesehen werden. Aber gerade im hansischen 
Zusammenhang erscheint die Verbindung mit Prag merkwürdig, 
die Kunst der Hanse ist bis in das 16. Jahrhundert ausschließlich 
abhängig und beeinflußt vom Westen, ein Präger Zwischenspiel 
ist in der Gesamtentwicklung verwunderlich. Viel wahrscheinlicher 
ist darum zunächst der Hinweis Stanges auf westdeutsche Vor- 
bilder. Aber auch ein westdeutscher Einfluß ist in der hansischen 
Kunst ungewöhnlich, hat doch etwa niemals die bedeutende Kunst 
Kölns, mit dem Lübeck in lebhaften wirtschaftlichen Verbindungen 
stand, nur die geringsten Einflüsse ausgeübt. Es müßte deshalb 
neu die Frage erwogen werden, ob nicht der Heften doch für 
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Bertram anregend gewesen sein kann. Zweisellos: die westlichen 
Vergleichsbeispiele können seinen Stil nicht allein erklären — es 
sind ja auch kaum westliche Taselbilder des 14. Jahrhunderts 
erhalten —, die Miniaturen weisen Vorstusen aus, die Flügel des 
Dijoner Altars von Broederlamm sind eine nicht zu unterschätzende 
Parallele — vielleicht können sie doch einleuchtender die Kunst 
Bertrams erklären. Aber nicht aus dieser Blickrichtung allein darf 
das Problem untersucht werden; es wäre zu prüfen, ob Bertram 
neben seiner hypothetischen Ausbildung in Westfalen nicht seine 
entscheidendsten Anregungen in Norddeutschland erhalten hat, 
er könnte ja als Geselle in Hamburg eingewandert sein, also: 
ob Bertram nicht nur der große Neuerer ist, sondern sich vielmehr 
als großer Meister einfügt in die hansische Kunstentwicklung. 
Dieser Vorschlag erscheint zunächst gewichtslos, weil es angeblich 
eine „norddeutsche" Malerei erst seit Bertram gibt. Immerhin 
hat aber schon der 1. Band der „Gotischen Malerei" von Stange 
gezeigt, daß man wenigstens seit 1300 von einer „Lübecker" 
Malerei sprechen kann. lind da diese nun keinesfalls um 1330 bis 
1340 abgebrochen ist, wäre im einzelnen zu untersuchen, ob sich 
nicht von den Werken der Jahrhundertmitte ein Weg zu Bertram 
findet — über die heranzuziehenden Werke vgl. Bd. 28, S. 388. 
Die Verbindung Bertrams mit Lübeck ist ur'^ndlich gesichert — 
und belegt durch die Minaturen in der Detmar-Chronik. Außer- 
dem läßt sich das für diese Fragen wichtigste Denkmal, die Crispin- 
schen Malereien, seinerseits mit dem Westen verbinden, wir 
nennen hier das Stiftungsbild aus dem Missale des Malers 
Laurentius aus Antwerpen in Gent. 

Es scheint uns also von Wichtigkeit, in der Bertram-Forschung 
die Rolle Lübecks stärker in den Mittelpunkt der Diskussion zu rücken. 
Neue Beiträge hat schon Fr. Ad. Martens in seiner Dissertation 
(„Meister Bertram, Herkunft, Werk und Wirken", Berlin 1936) 
geliefert und versucht. Frühwerke Bertramschen Stiles in Nord- 
deutschland nachzuweisen; jedoch bleibt seine größere Veröffent- 
lichung über die norddeutsche Tafelmalerei mit den Abbildungen 
der bisher unpublizierten Denkmäler abzuwarten. Vielleicht 
kann das Buch Dorners, das die Malereien Bertrams in guten 
Abbildungen leicht zugänglich macht, zur schnelleren Lösung des 
Problems beitragen. 

Stuttgart H. Wentzel 

LivlNd 8. Lngelslad, 8enmickckelalckeren8 k<un8t j dlorge, 
ca. 1400—1535, mit deutschem Resumö, Oslo 1936. 

Bei der Veröffentlichung der lübeckischen mittelalterlichen 
Kunstdenkmäler ist bisher die norwegische Kunstforschung ver- 
hältnismäßig wenig in Erscheinung getreten. Es war zwar wahr- 



208 

scheinlich, daß durch das hansische Kontor in Bergen auch Kunst- 
werke aus Lübeck nach Norwegen gekommen waren — in der 
Erkenntnis aber, daß die Hochblüte der norwegischen Kunst die 
Zeit des englischen Einflusses im 12. und 13. Jahrhundert war, 
haben die norwegischen Forscher den lübeckischen Denkmälern wenig 
Beachtung geschenkt. Durch Harry Fett, Anders Bugge und 
Eivind S. Engelstad sind dann in den letzten Jahren diese Fragen 
stärker in den Vordergrund gerückt worden. Ein abschließendes 
Werk legt jetzt Engelstad vor: er hat mit großer Sorgfalt die 
spätmittelalterlichen Skulpturen und Malereien (mit Ausnahme 
der zahlreichen Kruzifixe) systematisch gesammelt. Die Beschrän- 
kung auf die Zeit 1400 bis 1535 ergab eine besondere Ausrichtung 
auf Lübeck, da vom Anfang des 15. Jahrhunderts bis zum Beginn 
der Reformationszeit der Hauptteil der lübeckischen Kunfiprcduk- 
tion exportiert wurde. — Engelstads Meinung, daß die lübeckische 
Plastik vor 1400 recht unbedeutend sei und nicht eigentlich den 
großen Export des 15. Jahrhunderts erwarten lasse, entspricht 
zwar einer allgemein verbreiteten Anschauung, beruht jedoch 
keinesfalls auf Tatsachen. Es ist deshalb grundsätzlich auch nicht 
ausgeschlossen, daß sich lübeckische Werke in Norwegen schon aus 
der Zeit vor 1400 in Norwegen finden. So dürfte etwa der Olaf 
von Bo eine solche Lübecker Arbeit um 1370 bis 1380 sein. 

Engelstad gliedert sein Buch in drei Abschnitte: „Lübeckische 
Kunst", „Niederländische Kunst" und „Einheimisch-norwegische 
^nst". Der Abschnitt über die Lübecker Kunst nimmt den weitaus 
größten Raum ein und umfaßt auch das meiste Material. — Dieser 
Teil interessiert hier natürlich am stärksten. 

Auffallend ist bei den lübeckischen Arbeiten ihr künstlerisches 
Niveau. Prinzipiell muß gesagt werden, daß die gleichzeitigen 
Kunstwerke in Lübeck selber eine weitaus höhere Qualität haben 
(während etwa das Exportgut nach Schweden dem Lübecker 
Denkmalsbestand gleichwertig ist). Die Tatsache erklärt sich zunächst 
aus dem Umstand, daß man in die nördlichen Randgebiete ver- 
hältnismäßig schlechte Kunst exportiert hat. Das ist keine moderne 
Interpretation! In einem erhaltenen Brief einer schwedisch- 
lübeckischen Korrespondenz aus der Mitte des 15. Jahrhunderts 
wird offen ausgesprochen, daß die nach Skandinavien gelieferten 
Kunstwerke hauptsächlich bunt und golden sein müßten, die Qualität 
sei nicht so wesentlich! — Nun sind zwar auch die niederländischen 
Arbeiten in Norwegen nicht erstklassig, es kommen aber bei ihnen 
nicht so schwache Werke vor. Das erklärt sich wohl daraus, daß die 
Zahl der einheimisch-norwegischen Werkstätten größer war, als 
Engelstad annimmt. Es müssen zweifellos in Bergen oder anderen 
Orten Werkstätten bestanden haben, die in lübeckischem Stil ar- 
beiteten, weil man diesen als modern schätzte — oder denen in 



209 

Lübeck geschulte Norweger vorstanden oder auch ausgewanderte 
Lübecker, die in Lübeck selber gegen die größeren Meister schwer ihr 
Brot finden mochten. 

Als ältestes Beispiel lübeckischen Exports nennt Engelstad 
das Retabel in Os; er kennzeichnet richtig seine Abhängigkeit von 
dem Warendorp-Altar im Lübecker Dom — gleich sind Kopftypen, 
Formen der Faltenzipsel, Haarbildung, Bogeneinfassung usw. — 
setzt es aber um 1390 an. Diese Datierung ergibt sich aber nicht, 
wie Engelstad meint, allein durch das Abhängigkeitsverhältnis vom 
Warendorp-Altar — denn dieser ist spätestens in der Mitte des 
14. Jahrhunderts entstanden (die im allgemeinen zur Datierung 
herangezogene Vikarienstiftung von 1372 ist keinesfalls verbindlich 
für das Retabel) — sondern durch das eindringliche Motiv der 
ohnmächtig in sich zusammensinkenden Maria, das um 1350 noch 
nicht denkbar ist. — Das Os-Retabel ist eine wichtige Bereicherung 
unserer Vorstellung von der schlecht erhaltenen Lübecker Plastik 
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. — 

Obgleich anderen Werkstattzusammenhängen angehörend, ent- 
stammt noch dem Ende des 14. Jahrhunderts ein Olaf in Ekne — er 
ist aber weniger den Burgkirchenaposteln zuzurechnen als den 
altertümlicheren Möllner Aposteln und den diesen anzuschließenden 
Arbeiten in Vadstena. Schon länger bekannt und in die lübeckische 
Plastik eingeordnet ist die kleine Heilige Familie in Torsken. Sehr 
interessant ist das reizvolle Retabel in Vardo, die vorgeschlagene 
Verbindung mit dem Retabel der Müllernknechte im Lübecker Dom 
scheint überzeugend. — Die zahlreich erhaltenen Malereien dieser 
Zeit sind unbedeutend und hart — soweit sich das nach den Ab- 
bildungen beurteilen läßt, gehört einiges zu dem Altar aus dem 
Kranenkonvent im Lübecker St.-Annen-Museum, anderes ist von 
Stenrat abhängig. — Wirklich bedeutend scheint der Altarschrein 
in Trorwenes zu sein. Engelstad hält die Malereien der Predella 
und die Reihe der Königsbüsten für Arbeiten Notkes. Es ist schwer, 
diese Meinung nach der einzigen Tafel zu beurteilen. Die lübeckische 
Provenienz des Werkes ist offensichtlich, die Qualität ausgezeichnet 
— die obere Skulpturenreihe sieht den plastischen ArbeitenStenrats 
sehr ähnlich. Engelstad gibt an, daß unter den notkesch anmutenden 
Flügelbildern ältere Malereien erkennbar seien. Wenn sein Hin- 
weis stimmt, sind wir vielleicht in der Lage, an diesem Beispiel 
Genaueres über Notkes Anfänge zu erfahren. Denn der Schrein 
wäre demnach ein Ladenhüter (unfertig durch plötzlichen Tod des 
damit Beauftragten? von Stenrat?), von Notke dann in den 
fehlenden Teilen zu Ende gebracht oder hergerichtet (Notke also 
Schüler oder Mitarbeiter Stenrats?). — Die von lÄrgelstad weiter- 
hin angeschlossenen Einzelfiguren sind nicht gut genug, um von 
Notke selber sein zu können — ausgesprochen notkeschen Stil ver- 

14 Ztschr. d. B. s. L. W. XXIX 1. 
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körpern Merdings die Altarfiguren von Holmedal, auch die etwas 
ungelenken gemalten Apostel lassen sich mit seinen Arbeiten in 
Zusammenhang bringen — doch erscheint es angesichts der ge- 
sicherten Arbeiten Notkes in Aarhus, Reval und Stockholm ver- 
messen, ihn hier selber tätig sehen zu wollen. So ist auch der 
Schrein von Mäsoy für Notke viel zu derb; vergleichbare Arbeitm, 
wohl Hamburger Provenienz, finden sich auf Sylt (wahrscheinlich 
ist die Anzahl der aus anderen norddeutschen Werkstätten — Ham- 
burg, Wismar, Stralsund — starnmenden norwegischen Skulpturen 
größer, als Engelstad überhaupt in Erwägung zieht). — Der 
Ngidius in Hjorundfjord ist eine gute Skulptur, die Zuweisung an 
Henning von der Heide bedürfte aber der Nachprüfung; weit eher 
scheinen uns dem Stile Hennings die schönen Reliefs des Altars 
in Slagen zu entsprechen; die Gesamtaufnahme ist leider sehr un- 
deutlich, doch handelt es sich zweifellos um eine der besten Arbeiten 
aus Lübecker Werkstätten in Norwegen! 

Aus dem beginnenden 16. Jahrhundert interessiert der Altar 
zu Onsoy, Engelstad weist ihn mit einiger Wahrscheinlichkeit der 
Werkstatt des Claus Berg zu. Wichtig ist der Altar in Kvefjord; 
er kann nicht ohne weiteres auf einen bestimmten Lübecker Künstler 
zurückgeführt werden: Der sichere Hinweis Engelstads auf Benedikt 
Dreyer erscheint verlockend; wenn er wirklich eine Arbeit dieses 
Meisters sein sollte — ein Frühwerk — könnte er unsere Anschauung 
von Dreyer sehr erweitern. Mit größerer Sicherheit Dreyer 
zuzurechnen sind die drei Figuren des Altars in Bjugn. 

An diese Lübecker Reihe schließt sich das Kapitel über die 
niederländische (oder sonstige außerhansische) Kunst an: zürn Tell 
gute Arbeiten, sauber getrennt von den lübeckischen. Als Zwischen- 
glied ist interessant der Schrein von Trorrdenes (Taf. 80), der dem 
unter stark niederländischen Einfluß stehenden, in Lübeck tätigen 
„Meister der Steinmadonnen" zugeschrieben wird. 

Engelstads Buch ist für die Lübecker Kunstgeschichte von 
außerordentlichem Wert. Werm Engelstad auch hier und da viel- 
leicht zu geringwertige Arbeiten für lübeckisch hält, wenn er wohl 
den Anteil außerlübeckischer norddeutscher Werkstätten unterschätzt, 
so bedeutet sein mit großer Liebe zur Lübecker Kunst zusammen- 
getragenes Buch doch eine wesentliche Anreicherung des bisher 
bekannten Materials Lübecker Plastik und Malerei! 

Stuttgart Hans Wentzel 

Kickard tßliupt. Die ältesten Dome und ihre Anfänge im 
Bereiche der deutschen Nordmark. Heide in Holstein 
(Boyens u. Co.) 1936. 

In seinem Vorwort sagt Richard Haupt, daß er „müde der 
Zeit und müde des Lebens sich zurückgezogen habe und jetzt den 
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Forschungen der neuen Generation zuschaut". Aber aus diesem 
Altenteil heraus hat er noch das vorstehende Werk geschrieben, da 
es ihn gedrängt hat, „die Ergebnisse seines Nachdenkens" zu ver- 
össentlichen, also gewissermaßen ein kurzes Schlußwort, das noch 
einmal einiges zusammensassen soll, das einer solchen Schluß- 
betrachtung würdig schien. — Haupt ist nicht leicht zu lesen, seine 
besondere Wortstellung zwingt dazu, manches doppelt zu lesen, und 
auch sein alter Kampsgeist leuchtet noch frisch durch die Zeilen. 

Vorweg sei bemerkt, daß wir uns hier mit dem vorliegenden 
Heft auf dem Grenzgebiet bewegen, wo Historiker und Architekten 
zusammentreffen, und da ist von jeher Kampf gewesen — nicht 
zum Schaden der Sache —, und selbst wenn sich beide gegenseitig 
anerkannt haben, hat sich erwiesen, daß einmal der eine, einmal 
der andere überlegen war, weil die Materie heute kaum noch zu 
übersehen und beiden Teilen kaum noch bis ins letzte verständlich 
ist. So ist es auch für den Nichtspezialisten schwer, in diesen Be- 
weisführungen Haupt zu folgen, da sie teilweise die Kenntnis 
spezieller süddeutscher, aber auch besonders dänischer Literatur 
voraussetzen. 

Haupt spricht von den Forschungen der neuen Generation; 
ich bin der Meinung, daß wir damit heute diejenigen bezeichnen 
müssen, die soeben auf dem 19. Deutschen Historikertag in Erfurt 
ihre Feuerprobe so glänzend bestanden haben. Ergebnisse aus 
diesem neuen Fahrwasser liegen auf dem zur Frage stehenden 
Gebiet noch nicht vor, können auch wohl noch nicht vorliegen, aber 
es unterliegt keinem Zweifel, daß auch hier aus diesem neuen 
Gesichtswinkel neue Erkenntnisse zu erwarten sind. Hier Betrach- 
tungen angeregt und Perspektiven eröffnet zu haben, wird ein 
Verdienst Haupts sein. 

Wenn sich auch die vorliegende Schrift äußerlich in drei Teile 
teilt: Entstehung des Hamburger Domes, Vorgeschichte der Bau- 
kunst in Wagrien (im weiteren Sinne) und deren Entwicklung und 
schließlich das Schleswiger Petriportal, so ist doch das wesentliche 
darin die Frage: wie konnte es zu solchen Bauten kommen und 
durch wen? — Die Untersuchung soll einmal auf einen ganz ein- 
fachen Nenner abgestellt werden: in irgendeinem Dorf steht eine 
Kirche in Backstein, eine unter vielen. Sie ist ein besonderer 
Typus, hat Schwestern, Vor- und Nachfolger in der weiteren 
Umgebung, alles ist klar erkennbar, aber wer hat sie erbaut? Mit 
den großen städtischen Bauten ist ein Zusammenhang nicht mög- 
lich, bei der starken Trennung von Stadt und Land auch nicht zu 
erwarten. Der Bauer aber konnte so nicht bauen, er baute in Holz 
und Lehm. Wer schuf nun diese doch teilweise in sich vollendeten 
Bauten? Dieser Frage, der Frage der „Kirchenfabrik", im be- 
sonderen nachgegangen zu sein und hier neue Schlaglichter ge- 

14* 
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geben zu haben, ist das Verdienst Haupts. Die Verbindung zu 
den rheinischen Römerbauten über Einhart, dargestellt an den 
Bauten zu Steinbach und Seligenstadt ist einleuchtend und muß 
noch weiter ausgebaut werden, denn es fehlt noch der zwingende 
Beweis der Mitarbeit oder der Beeinflussung durch Einhart an den 
nordischen Bauten. Ein Resultat ist noch kein Beweis. — Die 
Theorie über Einhart ist für die Entstehung der Backsteintechnik in 
unserem Gebiet zweifellos einleuchtender als die Verbindung mit 
der oberitalienischen Baukunst. 

Von Bedeutung erscheint mir die Ausführung über die Kalk- 
steinornamente und ihre Ableitung aus der Harzgegend, gefördert 
durch das Kalkvorkommen in Lüneburg und Segeberg. Auch 
diese Spuren müssen weitere Forschungen im Gefolge haben. 

Die alte Streitfrage der Holzkirchen scheint mir nicht unlös- 
bar, denn es wird einleuchten, daß an jeder Baustelle, da sie unter 
einer geistlichen Leitung stand, die amtieren mußte, ein hölzernes 
Kirchlein gestanden hat. Eine andere Ausführung als in Holz 
(evtl. in Fachwerk) wäre selbst bei längerer Bauzeit unzweckmäßig 
gewesen. — Nebenbei bemerkt gibt es aber auch heute noch im 
Südosten Mecklenburgs zahlreiche Fachwerkkirchen, trotzdem auch 
dort wie im westlichen Teil Mecklenburgs Backsteine in großer Zahl 
gebrannt werden. 

Die Lübecker und die Mecklenburger werden sich allerdings 
hinsichtlich der Lübecker Kirchen und der Stadt Mecklenburg wohl 
nicht überzeugen lassen. Insbesondere kann für die Stadt Mecklen- 
burg mit ihren drei Klöstern der Beweis durch den Spaten nicht 
entbehrt werden, denn die Unzuverlässigkeit der Angaben Adams 
von Bremen und Helmolds anerkennt ja Haupt selbst, ohne aller- 
dings auf die jetzigen Erkenntnisse über die Art der Entstehung 
dieser Chroniken einzugehen, die ja von selbst ihre Unzuverlässig- 
keit dartun. 

Gerade wie in der Prähistorie die Ergebnisse der Spaten- 
arbeit entweder das Fundament oder der Schlußstein jeder Er- 
kenntnis sein müssen, können auch auf dem Gebiete der Bau- 
forschung nur die Überreste und die nicht gefälschten Urkunden als 
sicher gelten, und nur auf ihnen als den Stützpunkten kann die 
Schreibtischarbeit aufbauen. 

Hinsichtlich des Schleswiger Petriportales hat Haupt wohl 
auch — die Materie liegt dem Unterzeichneten verständlicherweise 
ferner — neue Erkenntnisse vermittelt, üaglich ist mir allerdings, 
wenn die Lesart Haupts richtig ist, ob die Supraporte ursprünglich 
an ähnlicher Stelle über einer kirchlichen Außentür gesessen hat. 
Eine politische Streitinschrift als Supraporte einer kirchlichen 
Haupteingangstür ist doch zum mindesten ungewöhnlich! Sollte 
auf dem jetzt durch den zu knappen Bogen verdeckten Teil des 



213 

fraglichen Steines noch etwas für die Erkenntnis zu erhoffen fein? 
Erfolgverfprechend fcheint mir auch noch ein Vergleich mit ficher- 
lich vorhandenen Buchmalereien ufw. diefer Zeit, denn fie dürften 
es in erster Linie gewesen sein, die bei der Entfernung des ^t- 
stehungsortes vom Zentrum der kirchlichen Kunst auf den Künstler 
befruchtend gewirkt haben könnte. 

k^eci quoä potui. Ein stolzes Wort, wenn es ein Gelehrter 
als Schlußwort unter seine Lebensarbeit setzen darf, und Haupt 
hat sich das Recht erworben, so zu schließen. Haupt hat in seinem 
arbeitsreichen Leben viele Schritte tun dürfen, die die Erkenntnis 
weitertrugen. Wenn um einzelne Punkte der Kampf tobt, so 
erzeugt auch dieser Kampf wieder Fortschritt. 

Die neue Generation wird auch aus dem Schlußwerk Haupts 
wieder Steine für den Weiterbau gewinnen, und damit ist Haupt 
in das Fundament der neuen Bauforschung eingefügt. 

Schwerin Dr.-Jng. K. Fischer 

Werner Äakstein: Landesbaumeister Christian Friedrich 
Hansen, der nordische Klassizist (Studien zur Schles- 
wig-Holsteinischen Kunstgeschichte, herausgegeben vom 
Landesdenkmalsamt und der Gesellschaft für Schleswig- 
Holsteinische Geschichte, Bd. 2). Neumünster in Holstein 
1937. 119 Seiten Text und Abbildungen; 66 Tafeln. 

C. F. Hansen, der große dänische Architekt um die Wende des 
18. zum 19. Jahrhundert, der durch seine langjährige Tätigkeit 
als kgl. Landbaumeister in Altona auch auf deutschem Boden, 
vor allem in Holstein, das Gesicht der klassizistischen Baukunst ent- 
scheidend bestimmt hat, ist in der kunstgeschichtlichen Literatur 
merkwürdig wenig beachtet worden. Die beste zusammenfassende 
Darstellung seines Werkes gaben bisher zwei Artikel von (L. M. 
Smidt in der 1'icl8l<nkt kor Inäustri vom Jahre 1911; in neuerer 
Zeit ist er ausführlicher nur von A. Bugge: -^rcbitekten 8tÄ(t8- 
konäuktör Lbr. 11. Oro8cb, Oslo 1928, und von Fr. Weilbach: 
L>3N8k 6)^Aning8l<un8t j (tet 18. -^arbunclrecte, Kopenh. 1930, im 
Zusammenhang mit dem ganzen spätklassizistischen Kopenhagener 
Schulkreis gewürdigt worden. Die vorliegende Monographie 
von W. Jakstein, Stadtbaurat in Altona, der schon früher durch 
Einzeluntersuchungen über Bauten C. F. Hansens hervorgetreten 
ist, kommt daher einem längst spürbaren Bedürfnis der Forschung 
entgegen. Allerdings umfaßt auch sie nur einen Teil von Hansens 
Werk: Die Arbeiten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 
Trotz dieser Einschränkung ergibt sich jedoch ein eindrucksvolles 
Bild von Hansens künstlerischer Persönlichkeit. Die sorgfältig 
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ausgewählten und gut reproduzierten Abbildungen zeigen nicht 
allein die hauptsächlichen Außen- und Innenansichten aller wichti- 
gen Bauten, dazu Grund- und Ausrisse, sondern auch eine Menge 
der ausgezeichneten Detailformen und der reichen, feinen Jnnm- 
dekorationen (Landhaus P. Godeffroy!). Der Text erscheint 
weniger glücklich. Die Anordnung der einzelnen Arbeiten erfolgt 
ausschließlich nach topographischen und typenmäßigen Gesichts- 
punkten, die zeitliche Reihenfolge bleibt gänzlich unberücksichtigt. 
Dem Leser wird infolgedessen die Möglichkeit verbaut, dem 
schwierigen, vom Verfasser nicht berührten, aber vielleicht doch 
nicht ganz ergebnislosen Problem von Hansens künstlerischer Ent- 
wicklung nachzugehen. Auch das „chronologische Verzeichnis" am 
Schluß des Textteiles hilft diesem Mangel nicht ab: Abgesehen 
davon, daß es nicht vollständig ist, erscheinen angenommene 
Datierungen hier als gesichert; das Gutshaus Rastorf und die 
Villa P. Godeffroy sind jeweils zweimal verschieden, das Guts- 
haus Perdöhl ist falsch datiert (1788—1790 statt 1798—1800). 
Im übrigen fordern zahlreiche Formulierungen zum Widerspruch 
heraus: Palladio „Der Lehrmeister der ganzen Welt" (S. 11), 
Hansen „Die Vollendung an sich" (S. 96); das Gartenhaus Baur 
hat eine „systemlose, ... durch keine Fensterstellung gebundene 
Fassade" (S. 45), die Kommandantenwohnung des Kopenhagener 
Kastells (1725) ist „der erste Anfang der bürgerlichen Baukurrst 
in der dänischen Architektur überhaupt, womit letztere ... in 
die ästhetische Gesetzmäßigkeit eintrat"! (S. 89/90) usw. Als 
wichtig und neu verdienen allerdings demgegenüber hervorge- 
hoben zu werden die Hinweise auf die Herkunft Hansenscher 
Detailformen aus Venedig und der Vergleich des von ihm ver- 
wandten Kirchturmtyps mit einem von Wood und Dawkin in 
chrem Werk über Baalbeck und Palmyra 1753 veröffentlichten 
Grabmal in Palmyra. — Zum Schluß seien einige Angaben be- 
richtigt, die vor allem dasThemaHansen-Lübeck betreffen (S.81 f.): 
Die vom Verfasser vermißten Lillie-Zeichnungen befinden sich 
in der Sammlung des Behnhauses; sie stammen nicht sämtlich 
von Lillie, sondern m. E. zum Teil gerade von C. F. Hansen 
(vgl. Der Wagen 1937, S. 141 f.). Das in einem Ausstellungs- 
verzeichnis von 1815 für Hansen gesicherte Haus Jerusalemsberg 4 
(um 1800) Lillie zuzuweisen, besteht stilistisch keinerlei Veran- 
lassung; bei den von Hetsch angefertigten, mir unbekannten 
Zeichnungen, die sich auf das Haus beziehen sollen, mit dem vor- 
handenen Bau aber nicht übereinstimmen, muß eine Verwechslung 
in der Beschriftung vorliegen. Die Lindesche Villa ist einwandfrei 
für Llllie gesichert (vgl. diese Zeitschrift 1936, S. 307, Anm. 101). 
Das Gutshaus Alt-Castorf besteht in freilich stark umgebautem 
Zustand noch heute. Der Beleg für Hansens Autorschaft an dem 
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Gutshaus Fresenburg (nicht Fresendorf!) bei Oldesloe ist ein 
Brief Hansens an Harsdorff vom 1. VI. 1791, abgedruckt bei 
Weilbach, Architekten C. F. Harsdorff, 1928, S. 267. 

Hannover I. v. Welck 

Karl Gröber, Alte deutsche Zunftherrlichkeit. 126 Seiten 
mit 163 Abbildungen. München, Georg D. W. Callwey, 
1936. 4,50 RM. 

Das vorliegende Buch erwähne ich hier besonders aus dem 
Grunde, weil es vielfältig Bezug auf Lübeck nimmt. Handwerks- 
geschichte, Handwerkskultur und Handwerkskunst sind heute be- 
liebte Themen. Und so ist auch hier ein Buch entstanden, das in 
seiner Ausstattung einen ausgezeichneten Eindruck macht und dessen 
zahlreiche und gute Abbildungen manches bisher Unbekannte, vor 
allem aber eine brauchbare Illustration zur deutschen Handwerks- 
geschichte bringen. In seinem Text sind aber so viele Unrichtig- 
keiten und Schiefheiten, daß man bedauern muß, daß es nicht sorg- 
fältiger gearbeitet ist. Die ersten 23 Seiten bieten einen leicht 
gehaltenen Überblick über das Handwerk vergangener Tage. Ich 
will hierzu nur einige wenige Bemerkungen machen. Seite 8 
führt der Verfasser den Satz: das Handwerk sollte eben so rein 
sein, als sei es „von Tauben gelesen" auf „ein altes zünftiges 
Sprichwort" zurück. In Wirklichkeit stammen diese Worte von 
dem gelehrten Mevius, der 1651 gelegentlich einer Streitsache des 
Schifferamts in Stettin schrieb: „Die Amter und Zünfte in den 
Städten müssen so rein sein, als wenn sie von Tauben aufgelesen 
sein." Seite 9 wird von einer „ein- bis dreijährigen Lehrzeit" 
gesprochen; das kann doch nur eine Ausnahme sein, durchweg be- 
trug sie mehr. Dann behauptet der Verfasser, daß nach dieser 
kurzen Lehrzeit anfangs der Lehrling gleich Meister werden konnte. 
Das scheint mir doch eine höchst anfechtbare Annahme zu sein. 
Es kann auch nicht stimmen, was uns auf Seite 19 erzählt 
wird, daß die Gesellen „regelmäßig abendlich" zusammenkamen, 
und zwar bei geöffneter Lade usw. Hierfür gab es doch nur die 
ihnen zugestandenen Krugtage. Seite 22 heißt es „Meister konnte 
der Geselle nur werden, wenn er ein verheirateter Mann war". 
Selbstverständlich durfte der Handwerker erst heiraten, wenn er 
Meister wurde, aber dazu mußte er vorerst seine Bedingungen 
erfüllen: Mutzeit, Meisterstück usw. 

Der Hauptwert des Buches liegt in seinem reichhaltigen und 
guten Bildmaterial, das die Seiten 25—120 einninrmt und durch 
kurze Texte erläutert ist. Gerade diese sind recht anfechtbar. 
Seite 26 wird unser Haus der Schiffergesellschaft zum „Schiffer- 
haus" und Seite 33 sogar zum „Fischerhaus". Daß es auch eine 
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„Börse für den Vertrieb der Waren" war, ist mir nicht bekannt. 
Seite 27 heißt es „die Krämer, das sind die Kaufleute, die nicht 
im Großen handelten, sondern nur nach ,Pfennigwert^ verkauften"; 
diese Erklärung trifft nicht ganz zu. Seite 30, ob tatsächlich um 
1600 in Augsburg fast 17 000 Menschen von der Weberei und 
den zugehörigen Gewerben lebten, wie hier angegeben? Seite 33, 
hier wird die Diele vom Hause der Schiffergesellschaft (1636) zu 
einer „Stube im Lübecker Fischerhaus, Ende des 16. Jahr- 
hunderts". Im Text wird es dann wieder zu einem „Schiffer- 
haus", wo „die Bergen- und Ostseefahrer ihre festen Stammplätze 
besaßen". Die Schonenfahrer werden zu „Fischern" gestempelt. 
Wenn man das als Lübecker liest, so wird man natürlich vorein- 
genommen und befürchtet, daß auch die sonstigen Angaben des 
Buches gleich leichtfertig hingesetzt sind. Seite 37, daß die Stühle 
„immer die gemalten oder geschnitzten Embleme des Handwerks 
zeigten", ist doch nicht stets der Fall. Auf Seite 48 irrt der Verfasser, 
wenn er das Wappen des Meisters mit dem Meisterzeichen gleich- 
setzen will; vielfach stimmen beide nicht überein. Ebenso stimmt 
es nicht, wenn er auf Seite 63 behauptet, daß in „ganz Deutschland" 
die Handwerker Wappentafeln hatten. Auf Seite 63 macht der 
Verfasser die Tabaksteller, die — wie heute noch bei den Stecknitz- 
fahrern gelegentlich der Kringelhöge — auf den Zunfttischen mit 
Knaster gefüllt standen, zu „Aschenschalen". Auf Seite 64 werden 
die Stuhlschnitzereien der Lübecker Rotbrauer, einst in der Burg- 
kirche, heute im St.-Annen-Museum, zu Aufsätzen der „Stollen- 
schränke, welche die Lübecker Rotbrauerknechte 1628 für ihre Her- 
berge angeschafft hatten". (Vielleicht hat der Verfasser sich durch 
die plattdeutsche Bezeichnung „stol" in der Inschrift irreführen 
lassen.) Und die Pritschhölzer der Lohgerber(St.-Annen-Museum), 
die von ihrem Hansnarr Fastnacht gebraucht wurden, werden zu 
„Umzugspritschen", „mit welchen die Zunftknechte die allzu auf- 
dringlichen Buben bei denZunftumzügen vertrieben". Auf Seite73 
macht der Verfasser die Sargschilder, die bei Begräbnissen über 
den Sarg gehängt wurden, zu Schildern, die „wie die Tragriemen 
an ihrer Rückseite zeigen, jeweils auch bei den Zunftumzügen von 
den Gesellen und Lehrlingen feierlich mitgetragen" wurden. Auf 
Seite 79 wirft der Verfasser die Bezeichnung Gesellenbrief, Kund- 
schaft, Lehrbrief und Gesellenscheine durcheinander und setzt sie 
alle einander gleich; die Abbildungen 79, 80 und 82 sind aber sog. 
Kundschaften, wir würden heute sagen Arbeitsbescheinigungen. 
Sie haben aber mit Gesellen- und Lehrbrief nichts zu tun. Seite 92 
sagt der Verfasser, „die Stubenzeichen wurden nicht in der Zunft- 
stube selbst aufgehängt, sondern nur in den Wirtshäusern, in denen 
die Handwerker auch mit den Mitgliedern der andern Zünfte zu- 
sammenkamen". Das stimmt nicht, sie hingen gerade in den Zunft- 
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stuben zum Schmuck (siehe Schiffergesellschaft); sie mögen auch 
wohl einmal einen Stammtisch geziert haben. Das Walfischschulter- 
blatt der Lübecker Schiffszimmerleute (S. 99) ist nun aber kein 
Stubenschild, sondern ein Aushängeschild. Auf Seite 107 wird 
von „einem gemeinsamen Kirchgang" „der Zünfte beider Kon- 
fessionen bis herauf in die neue Zeit" gesprochen; er sei „überall 
gang und gäbe und wurde streng eingehalten". In Norddeutsch- 
land findet sich diese Sitte nicht. Seite 117 die Sargschilder der 
Lübecker Schiffszimmerleute stammen nicht aus dem „Ende des 
18. Jahrhunderts", sondern von 1681. Damit will ich meine 
Anmerkungen abschließen, sie ließen sich noch vermehren. Es ist 
schade, daß das gut gemeinte und gut ausgestattete Buch nicht 
einen Text hat, der zuverlässiger ist. 

I. Warncke 

Konmd Lad, Das deutsche Maler-Handwerk zur Blüte- 
zeit der Zünfte. Herausgegeben vom Reichsinnungs- 
verband des Malerhandwerks. 191 Seiten. München, 
Georg D. W. Callwey, o. I., 1937. 4,— RM. 

Das vorliegende Buch bringt zum erstenmal eine wohl- 
gelungene Darstellung des Malerhandwerks in Deutschland, und 
zwar beschränkt sich der Verfasser auf die Zeit des Mittelalters. 
Lübeck wird in dem Buche recht häufig berücksichtigt, schon der 
Nteldeckel zeigt in großer Aufmachung das schöne silberne Jung- 
meisterschild des hiesigen Maleramts. Wir sehen einerseits, wie 
sich das Lübecker Malergewerbe in den großen Rahmen einfügt, 
anderseits aber wie es z. T. befruchtend auf das Ganze einwirkt. 
Nun greift der Verfasser sein Thema nicht von der kunstgeschicht- 
lichen Seite an, wie es vielfach geschieht, sondern er zeichnet ein 
Bild des Malers in seiner gesamten Bedeutung für das deutsche 
Volk. Daher schildert er in eingehender Untersuchung, die durch 
viele Beispiele belegt wird, worin im Mittelalter die Arbeit des 
Malers bestand. Wir erfahren, was für Aufgaben er im und am 
Wohnhause, am und im Rathause und andern öffentlichen Ge- 
bäuden, an und in der Kirche zu erledigen hatte. Auch die Auf- 
träge von auswärts, die besonders auch unsere Lübecker Maler 
betreffen, sind erwähnt. Zu ergänzen wäre vielleicht noch die 
Tätigkeit beim Schiffbau. Aber immer sind es dieselben Meister, 
ob es sich um künstlerische Schöpfungen oder um einfache Anstreich- 
arbeiten handelt, und gerade die letzteren gehörten „zum festen 
Bestand der Arbeitsaufgaben des Malerhandwerks". Der Gegen- 
satz zwischen Handwerk und Kunst war noch nicht vorhanden. Eng 
mit diesem Abschnitt zusammen gehört der nächste, der uns die 
einzelnen Arbeitszweige erläutert, wie Anstrich, Fassadenmalerei, 



218 

Raumrnalerei, Tafelmalerei, Polychromieren und Faßmalerei, 
Glaserei und Glasmalerei, Tuchmalerei, Karten- und Briefmalerei 
usw. Alle diese Ausführungen sind höchst lehrreich und interessant; 
sie führen uns in das Wesen des Malerberufs ein und lassen uns 
erkennen, wie die einzelnen Arbeiten vor sich gingen. Am Schluß 
dieses Abschnittes bringt der Verfasser aus verschiedenen Städten 
urkundlich und aktenmäßig belegte Beispiele von Aufträgen, die 
einzelnen Meistern gegeben wurden. Da stehen beieinander Malen 
von Bildern und Weißen von Gewölben, Schnitzen von Figuren 
und Streichen von Gittern, Vergolden von Standbildern und 
Bemalen von Bannern usw. Der gesamte Teil des Buches bis 
zu S. 78 enthält eine Darstellung, die in dieser Zusammenfassung 
und Zuverlässigkeit selten, wenn nicht einzig ist. Sie allein macht 
das Buch schon wertvoll. 

Die weiteren Abschnitte enthalten Ausführungen über'das 
Wesen der Zunft sowie über den Lehrling, den Gesellen und den 
Meister. Sie entsprechen mehr oder minder den bekannten Tat- 
sachen, erhalten aber ihre Bedeutung dadurch, daß sie uns die be- 
treffenden Zustände schildern, wie sie gerade bei den Malern be- 
standen. Der letzte Abschnitt gibt dem Verfasser Gelegenheit, 
vorn Verhältnis der mittelalterlichen Maler zu Arbeit und Beruf 
in interessanter Weise seine Meinung zu bieten. Ein umfang- 
reicher Nachweis von gedruckten Quellen und Literaturangaben 
beschließt den Band. Die Ausstattung des Buches ist gut. Einige 
wenige Abbildungen bieten Anschauungsstoss. Zu bemerken habe 
ich nur, daß es wohl nicht stimmt, wenn sür Lübeck ein „Tanzhaus" 
angegeben wird (S. 45) (das „Danzelhus" des Rathauses scheint 
nicht gemeint zu sein). 

Das Buch ist in jeder Hinsicht eine wertvolle Bereicherung der 
Literatur zur Handwerksgeschichte. Wenn es sich anscheinend in 
erster Linie an die Berufsgenossen wendet, so wird es aber auch 
von jedem, der sich mit der Zunftgeschichte oder kulturgeschichtlichen 
Fragen befaßt, von Nutzen sein. 

I. Warncke 

ihermann ischthauer. Die bremischen Metallgewerbe vom 
16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Ver- 
öffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt 
Bremen, Heft 13). 207 Seiten. Bremen, A. Geist, 1936. 

„Die Verössentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien 
Hansestadt Bremen" haben schon fünf Arbeiten aus dem Gebiete 
der Bremer Handwerksgeschichte gebracht. Ihnen reiht sich die 
vorliegende Untersuchung an. Sie bringt nicht einen einzelnen 
Handwerkszweig zur Darstellung, sondern beschästigt sich mit einer 
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ganzen Handwerksgruppe, ähnlich wie das Buch von K. Helm 
über die bremischen Holzarbeiter und das von E. Höfinghoff über 
die bremischen Textilgewerbe. Der angezeigte Band faßt alle Ge- 
werbe zusarnmen, die als Werkstoff Metall verarbeiten. Der erste 
Teil des Buches (Seite 10—68) enthält eine allgemeine Übersicht 
über die Geschichte des bremischen Metallgewerbes, eine Dar- 
stellung, die durchweg in ihrem Inhalt mit dem übereinstimmt, was 
auch sonst das Wesen des Handwerks ausmacht. Zu diesem Teil 
darf ich mir einige Anmerkungen erlauben. Auf Seite 13 weist 
der Verfasser auf den starken Gegensatz zwischen Bremen und den 
holländischen Handwerkern hin. Er vermag den Grund dazu nicht 
anzugeben, führt aber verschiedene Möglichkeiten an. Hinweise 
möchte ich in dieser Beziehung auf die Tatsache, daß besonders in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zahlreiche Niederländer 
in den Orten Norddeutschlands sich niederließen, um hier ihr Ge- 
werbe auszuüben. Sie wurden allgemein als lästige Konkurrenten 
angesehen, die es zu bekämpfen galt. Zahlreich sind die Eingaben 
gegen diese Eindringlinge. Sicher liegt auch hierin ein Grund der 
Abneigung gegen die Niederländer. — Von den Amtstöchtern und 
Amtswitwen sagt der Verfasser (S. 27), „waren sie doch der einzige 
Weg, über den der Fremde zur Meisterschaft gelangen konnte". 
Wohl war dies letzten Endes das Idealbild der meisten Nmter ge- 
worden. Aber man kann doch den Satz in dieser Allgemeinheit nicht 
aufstellen, übrigens schränkt der Verfasser durch seine weiterm 
Ausführungen ihn selbst ein. — Zu der Bemerkung über die 
Totenladen (S. 29) möchte ich hinzufügen, daß sie überhaupt erst 
um 1700 entstanden sind. — Auf S. 37 sagt der Verfasser, „durch 
ein höheres Lehrgeld, also Bestechung des Lehrmeisters, konnten 
die Lehrjahre nicht verkürzt werden". Demgegenüber aber steht 
doch fest, daß der Meister sich dadurch schadlos zu halten suchte, 
daß die Lehrzeit weiter ausgedehnt wurde, wenn das Lehrgeld nur 
klein war oder überhaupt keins gezahlt wurde. — Eine sonst unbe- 
kannte Erscheinung sind die vom Verfasser genannten „Ver- 
bündeten" (S. 98): „Jungen, die schon bedeutende Vorkenntnisse 
hatten, ohne Lehrling gewesen zu sein, und daher nur noch ganz 
kurze Zeit ordentlich zu lernen brauchten." — In der Festsetzung 
der Lehrlingszahl für den einzelnen Meister auf durchschnittlich 
zwei sieht der Verfasser ein „Mittel zur Beschränkung des Arnts: 
denn je weniger Lehrjungen, desto weniger Gesellen, die später 
das Meisterrecht fordern konnten" (S. 38). Das kann kaum der 
Grund gewesen sein; denn viele gingen als Gesellen nach aus- 
wärts, anderseits kamen zahlreiche fremde Gesellen, die Meister 
werden wollten. Bei geschlossenen Ämtern stand die Zahl der 
Meister ohnehin fest. Vor allem aber geschah die Festsetzung der 
Lehrlingszahl doch deshalb, um nicht einzelnen Meistern Gelegen- 
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heit zu geben, mehr Arbeiten zu übernehmen; alle Meister sollten 
doch die gleiche Arbeitsmöglichkeit haben. Für die dem einzelnen 
Meister zustehende Zahl von Gesellen erkennt der Versasser diesen 
Grundsatz der Ämter auch an (S. 42). — Daß die Gesellen tat- 
sächlich jeden Montag frei gehabt haben, ist kaum anzunehmen 
(S. 45). Für die Schwertfeger gibt der Verfasser selbst an, daß 
nur alle vier Wochen Gesellenschenke oder Krugtag war. Vielfach 
waren sie nur einmal im Vierteljahr. — Sind die Gesellen vom 
Rat tatsächlich für Kriegsdienste beansprucht worden und verlangte 
er von ihnen Dienst in der Schützenkompanie? Im allgemeinen 
steht der Wehrdienst und die Übung auf den Schützenhöfen den 
Bürgern zu, Bürger ist aber der Meister (S. 50). — Von den 
Klempnern und Nähnadlern berichtet uns der Verfasser, daß sie 
zwei Mutjahre durchmachen mußten, bevor sie zum Meisterstück 
zugelassen wurden (S. 54). Das erweckt den Anschein, als hätten 
die übrigen Metallgewerbe Mutjahre nicht gefordert. Dabei 
waren sie doch überall gebräuchlich. — Auf Seite 56 lesen wir, um 
fremde Hilfe beim Meisterstück fernzuhalten, „mußte der Stück- 
meister oft unter Aufsicht im Amtshaus selbst arbeiten". Das ist 
mir wenig wahrscheinlich. Denn unter Amtshaus verstehe ich das 
Versammlungshaus des Amtes. Hier würde dem Stückmeister 
aber die Werkstatteinrichtung mit Esse, Werkzeugen usw. fehlen. 
Ich möchte annehmen, daß es sich um das Haus des Amtsältesten, 
des Nltermanns, handelt; dort wurde vielfach unter Aufsicht das 
Meisterstück gearbeitet. — Daß der Lehrling bei seiner Aufnahme 
in den Kreis der Gesellen „behobelt" wurde, ist üblich; daß aber 
auch der Geselle, wenn er Meister wurde, sich einer solchen Hand- 
lung unterziehen mußte, ist mir neu (S. 68). 

Im zweiten Teil seiner Arbeit (S. 68—175) behandelt der 
Verfasser die einzelnen Metallgewerbe Bremens. Es ist dieses 
der wichtigste Abschnitt des Buches. Er führt uns ein in das Wesen 
und das Besondere der einzelnen Gruppen. Geschichte, Arbeits- 
weise, Erzeugnisse, Arbeitsabgrenzung, Materialeinkauf, Ämter- 
verbände verschiedener Städte usw. werden bei den einzelnen 
Handwerkszweigen mehr oder minder ausführlich geschildert. Wie 
in Lübeck und auch andern Orten sind im Schmiedeamt zu Bremen 
die verschiedensten Meister zusammengeschlossen; ich nenne u. a. 
Grobschmiede, Harnischmacher, Schiffs- und Ankerschmiede, Uhr- 
macher, Schlosser, Messerschmiede, Feilenhauer usw. Schwert- 
feger, Klempner, Rotgießer, Gelbgießer, Kupferschmiede und 
andere bildeten eigene Ämter. Hinweisen möchte ich darauf, daß 
das Bremer Schmiedeamt bis zur Einführung der Gewerbefreiheit 
(1866) den gesamten Kohlenhandel der Stadt und auch der Um- 
gegend in der Hand hatte (S. 74 ff.). Scharfe Auseinander- 
setzungen mit der Kaufmannschaft waren daher die Folge. Schul- 
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den und Überschüsse sind zu verzeichnen, je nachdem, ob die Rech- 
nungssührung sorgfältig oder nachlässig war. — Auf Seite 90 
weist der Verfasser darauf hin, daß der Hufschmied auch als 
Pferdearzt tätig sein mußte und daher auch den Namen „Kur- 
schmied" führte. Es hätte dabei aufmerksam gemacht werden 
können, daß aus diesem Grunde neben Zange und Hammer auch 
vielfach die Schlange im Siegel der Schmiede erscheint (siehe auch 
Lübeck), was eben nur durch die Tätigkeit des Schmieds als Tier- 
arzt zu erklären ist. — Auf Seite 91 wird ein Lübecker „Reiten- 
diener" (reitender Diener) zu einem „Ratsreiterdiener", wahr- 
scheinlich ein Druckfehler. — S. 124 geht der Verfasser auf den 
wendischen Amterverband der Schwertfeger ein. Ich darf dazu 
bemerken, daß Bremen diesem wie auch den andern Nmterver- 
bänden immer verhältnismäßig spät beigetreten ist, gehörte es doch 
nicht zu dem wendischen Städtekreis, z. T. wurde es als Land- 
stadt betrachtet. Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund 
und Lüneburg, später auch Bremen, waren die eigentlichen Mit- 
glieder, alle andern Städte waren nur indirekt Mitglieder. Sie 
waren den eben Genannten je nach Lage als „gestrafte" Nmter 
zugeteilt, und so erschienen sie auch auf den Versammlungen durch- 
weg nicht, wie der Verfasser es von Güstrow und Schwerin 
meldet. Ersteres war Rostock, letzteres Wismar zugehörig; man 
kann daher auch nicht sagen, sie „ließen sich vertreten". Eine ein- 
gehende Behandlung hat ein solcher Amterverband in meinem 
Buche „Die Zinngießer zu Lübeck" (Lüb. 1922), S. 36—72, er- 
fahren. — Wenn Fatthauer auf S. 139 sagt: „Sehr alt scheint 
die Organisation des Bremer Klempnerhandwerks nicht zu sein" 
(er findet es 1645 zuerst), so „scheint" das nicht nur so, sondern es 
entspricht auch den Tatsachen. Die Klempner Norddeutschlands 
erscheinen erst im 17. Jahrhundert. In Lübeck sind sie z. B. aus 
den Jsern Luchtenmakern hervorgegangen und erhalten 1698 ihre 
Rolle. — Beim Amterverband der Beckenschläger (S. 144) wird 
besonders darauf hingewiesen, daß er auch die Hauptstädte Däne- 
marks und Schwedens umfaßte und daß man „auch Handwerker 
außerdeutscher Völker" aufnahm. Ergänzen muß ich dazu, daß es 
sich hierbei aber nur um deutsche Handwerksmeister handelte, 
und sie waren einst in großer Zahl sowohl in den beiden genannten 
Staaten wie auch in Norwegen und den ehemaligen Ostsee- 
provinzen ansässig. Durch die Amterverbände war eine innige 
Verbindung mit dem Handwerk des Mutterlandes gesichert. 
Deutsches Handwerksleben und deutsches Handwerkskönnen galten 
hier wie dort. Erst um 1800 brachen all diese Beziehungen plötzlich 
ab (vergleiche meine oben angeführte Arbeit). — Daß die Bremer 
von den wendischen Amterverbänden, den sog. Seestädtern, viel- 
fach nicht für „voll" angesehen wurden, sondern nur als Anhängsel, 
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dafür spricht auch, daß die Kupferschmiede Bremens keinen An- 
schluß dort fanden, sondern sich einem „Landkreis" angliederten, 
den Oldenburg und Westfalen bildeten (S. 151). — Die Bremer 
Rotgießer hingegen schlössen sich dem wendischen Ämterverband 
unter Lübecks Führung an. Wenn sie auch „1670 noch nicht dazu 
gehörten", wie der Verfasser (S. 168) berichtet, so sind sie doch 
1573 durch „Hein von Damme von Bremen" auf der Versammlung 
in Lübeck vertreten. (Nach der Meisterliste mußte es Hans von 
Damme sein, in den Lübecker Akten steht aber Hein.) In Lübeck 
erwarb Joh. Philipp Bartels 1778 auch das Meisterrecht und 
dankte am 17. September desselben Jahres dem Lübecker Amt ftr 
den Meisterbrief. In Lübeck ließ er auch 1787 zwei Lehrlinge ein- 
schreiben. Und 1816 füllte er noch eine Kundschaft (ein Lübecker 
Formular) aus und nennt sich „Stadt Stück- und Glockengießer 
in Bremen als incorporierter Mitmeister des wohllöblichen 
Amts". — Wenn der Verfasser S. 168 zweifelt, daß Lübeck irnmer 
der Vorort des Verbandes war, so irrt er. Lübeck war immer 
Vorort, aber Hamburg hatte das Teilgebiet unter sich, in dem 
Bremen liegt. Und so war zunächst mit der übergeordneten Stadt, 
eben Hamburg Fühlung zu nehmen. Hamburg berichtete auch an 
Lübeck, daß Bremen wie auch Stade die Beliebung von ihm be- 
kommen hätten, und man hoffte, daß die dortigen Meister sich 
danach richten würden. Aus demselben Grunde mußten auch 
„die Bremer Rotgießer erst alle nach Hamburg kommen"; denn 
die Hamburger wünschten „durch sie keine Unannehmlichkeiten zu 
erfahren". 

Auf S. 171—175 bringt der Verfasser dann noch eine kurze 
Betrachtung über den „Niedergang der bremischen Metallgewerbe 
und Auslösung der Zünfte", wobei es sich besonders um den Ab- 
stieg der Ämter von 1731 bis zur Aufrichtung der Gewerbeordnung 
(1851) und Einführung der Gewerbefreiheit (1861) handelt. In 
einem Anhang (S. 176—207) stellt der Verfasser in Meisterlisten 
alle Meister der verschiedenen Metallgewerbe zusammen, die er 
aufgefunden hat, ohne jedoch, abgesehen von der Jahreszahl, 
weiteres über sie mitzuteilen. 

Wenn ich auch mancherlei Bemerkungen zu der vorliegenden 
Arbeit gemacht habe, so handelt es sich nicht immer um Unrichtig- 
keiten, aber manches hätte klarer zum Ausdruck gebracht werden 
können. Trotzdem halte ich die Arbeit für wertvoll, besonders in 
ihrem zweiten Teil. Da auf dem Gebiet der Metallarbeiter noch 
recht wenig erschienen ist, so bildet das Buch zusammen mit dem 
von F. Fuhse über „Schmiede und verwandte Berufe in der Stadt 
Braunschweig" eine gute Quelle und bietet Vergleichsstoff. Gold- 
schmiede und Zinngießer finden bei Fatthauer keine Berücksichti- 
gung, da ihnen wegen ihrer kunstgewerblichen Bedeutung schon 
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eigene Darstellungen gewidmet sind, und zwar in Heft 7 der Ver- 
öffentlichungen (von G. Dettmann und A. Schröder sowie von 
E. Meyer-Eichel) (vgl. diese Ztschr. Bd. 26, S. 410 u. 411). 

I. Warncke 

Lrik Lönnrolk, I-üneburZti3ncj8l<rjtten (O-'I'exten) ti II 
Körners Ltironica novella. Zeanclia, l'iciskritt tör 
distorisk k^orsIrninZ, utZiven av l^auritr ^eibull, B and VIII, 
Hafte 1 (Sund 1938), S. 80—111. 

Seiner 1895 erschienenen vortrefflichen Ausgabe der Ldronica 
novella des Hermann Körner hat Jakob Schwalm zunächst vier 
lateinische Bearbeitungen derselben zugrunde gelegt: einen 1416 
abgeschlossenen ersten Entwurf der Chronik, der in der Wolfen- 
bütteler Handschrift (<^) erhalten ist, die in der Danziger Handschrift 
vorliegende erste Ausgabe des Jahres 1420 (-^), die 1423 abge- 
schlossene, äe secunäo opere benannte Linköpinger Redaktion (8) 
und die bis 1435 reichende, als äe guarto opsre bezeichnete Lüne- 
burger Handschrift (l)); das verlorengegangene tertium o pus (L), 
das bis 1430 ging, ist, wie Schwalm nachwies, von 1395 ab aus- 
giebig in der sog. Ru^s-Chronik benutzt. Von den deutschen Be- 
arbeitungen Körners ist dort die Hannoversche Handschrift (H) bis 
1434 in Auszügen und für ihre Schlußpartie von 1435 bis 1438 
ungekürzt veröffentlicht, während die ihr fehlende Vorrede der 
weniger wertvollen Wiener Handschrift (>V) entstammt. 

Außerdem hat Karl Koppmann eine weitere, nicht erhaltene 
lateinische Korner-Rezension vom Jahre 1438 (KI-) als Quellen- 
text des von 1401 bis 1438 reichenden ersten Teiles der dritten 
Fortsetzung der Detmar-Chronik nachgewiesen. 

Die vorliegende Lönnrothsche Untersuchung behandelt erneut 
die Frage der Entstehung und Abfassungszeit der Lüneburger 
Fassung, einer schönen zweibändigen Pergamenthandschrift großen 
Formates. 

Dem Urteile Schwalms, der sie als eine dicht unter Körners 
Aufsicht entstandene Originalhandschrift mit bedeutsamen Ver- 
besserungen, bei denen man öfter Körners eigene Hand vermuten 
möchte, ansieht, widerspricht L.: sie ist nach ihm im Gegensatz zu 
den und ö-Redaktionen, die man derart charakterisieren kann, 
lediglich eine prächtige Reinschrift ohne Randbemerkungen und 
größere Berichtigungen. 

Auch ihre bisherige Datierung in den April 1435, die sich 
darauf gründet, daß in ihr noch die Konsekration des Erzbrschofs 
Balduin ll. von Bremen (die am 4. April dieses Jahres stattfand) 
berichtet wird, und daß die Schilderung der l^de 1434 zu Frank- 
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fürt gepflogenen ergebnislosen Verhandlungen über eine Reichs- 
refornr, mit der die Handschrift unvermittelt abbricht, auf einen 
neuen zum 23. April 1435 angesetzten Reichstag verwert, halt L. 
nicht für zutreffend. 

Man könnte zwar, meint er, aus der unter dem Jahre 1400 
eingestreuten Bemerkung, daß H^^5vg Erich V. von Lauenburg 
und sein Bruder Gerhard (richtig: Bernhard) noch am Leben ge- 
wesen feien, cum tiec 8criberentur, die Folgerung ziehen, daß dre 
V-Redaktion vor Erichs Tode im Jahre 1436 abgeschlossen sei; da 
aber, wie weiter dargelegt wird, der verlorengegangene K1.-Text 
sowohl ftr sie wie für und die Detmarfortsetzung als Vorlage 
gedient hat, so werden bei Körners unstäter Arbeitsweise die 
zitierten Worte sich auf die der Vorlage zukommende Zeit beziehen 
und nur eine dort niedergeschriebene Angabe haben verdeutlichen 
sollen, die allein in » mit den Worten „Bernhard bleff mit 
hertigen Erike" übernommen sei. 

Da der für 1^ und die Detmarfortsetzung benutzte KI..-Text 
bis 1438 gereicht hat, die V-Fassung aber bereits mit 1435 schließt, 
so fragt L. weiter, ob ihr etwa eine andere, nur bis zu diesem 
Jahre gehende Kl^-Redaktion zugrunde gelegen oder ob der 
Schreiber ohne ersichtlichen Grund seine Arbeit abgebrochen hat. 
Gewisse Anzeichen, wie namentlich der Umstand, daß der Text 
mitten in der Spalte abbricht und die folgende Seite noch linne^ 
und mit Rubren über ihren beiden Spalten versehen ist, auch 
die Schrift auf den letzten zwanzig Seiten flüchtiger wird, sprechen 
für die letztere Annahme. 

Diese Ansicht, fährt L. fort, wird bestärkt durch die weit- 
gehende theologische Idealisierung, mit der unter dem Jahre 1434 
der gegen König Erich den Pommer gerichtete schwedische Auf- 
stand des Engelbrecht Engelbrechtsson geschildert ist, der von 
Körner als electus ... a Domino ut alter 8aul et roboratu8 acl 
prote^enclum populum 8uum ... acl clebellenäum su8ticie 
ac1ver83rlum gefeiert wird und nach ihm ein p!um milicie 
cicium vollbringt. Diese hagiographische Auffassung kann nach 
des Verfassers Urteil nicht allein in der politischen Sympathre 
Körners für einen Mann beruhen, der durch seinen Aufstand Lübeck 
zum Siege über König Erich verhalf, sondern wird in der Ver- 
ehrung wurzeln, die Engelbrecht bald nach seiner Ermordung am 
27. April 1436 in Schweden gezollt wurde, und die ihren ersten 
literarischen Ausdruck im Freiheitsliede von 1439 fand. 

Als Vorlage der Lüneburger Handschrift, folgert L., ist also 
die bis 1438 reichende Kl.-Redaktion anzusehen. 

Friedrich Bruns 
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1. ve ImitstionL LkriZti I^ibri qui äicitur l^ractatus 8ecunäu8 
et tertlU8 recoZnovit et sä auctorem snony^mum alque 
l'Iiomam Kempen86m reäuxit ?3ulu8 l^sgen. 
Lomiti8 1936. 

2. Paul Hagen, Untersuchungen über Buch 2 und 3 der 
„Imitativ Ltiri8ti", in „Verhandlungen der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften", Neue Reihe, Teil 34. Amster- 
dam 1935. 

In der Frage der Verfasserschaft der „Nachfolge Christi", 
jener berühmten, nächst der Bibel am weitesten verbreiteten, mittel- 
alterlichen Erbauungsschrift, die in einem drei Jahrhunderte wäh- 
renden wissenschaftlichen Streit fast allgemein Thomas von 
Kempen zugeschrieben worden ist, sind wir durch die beiden ge- 
nannten Schriften des Lübecker Forschers Or. Paul Hagen einen 
wesentlichen, man darf wohl sagen entscheidenden Schritt vor- 
wärtsgekommen. Schon in den „Mahnungen zur Innerlichkeit", 
unter welchem Titel Hagen 1926 im Verlage von Max Schmidt- 
Römhild (Lübeck) eine, ursprünglich in sich abgeschlossene, außer- 
ordentlich wertvolle Anweisung zum innerlichen Lehen aus der 
Nachfolge Christi herausgelöst hat, die an sich mit Thomas von 
Kempen nichts zu tun hat, sondern die Thomas lediglich zu seinem 
berühmten Werk benutzt und dabei verwässert hat, hat der ver- 
dienstvolle Forscher das fruchtbare Resultat seiner Forschungen 
ans Licht gerückt: Die Kapitel 2 und 3 des Thomasschen Mach- 
werkes, in die ursprüngliche Form zurückversetzt, in feiner deutscher 
Übersetzung dargeboten, stellen sich uns darin dar als ein kleines, 
außerordentlich wertvolles Büchlein, das nichts will, als zu selb- 
ständigem innerlichen Leben anleiten, und das auf den Niederländer 
Gerhard Groot und seine Kreise der Brüder vom gemeinsamen 
Leben zurückzusthren ist. Thomas hingegen offenbart sich nunmehr 
als ein frommer Vielschreiber, der dieses, ursprünglich für alte 
Christen geschriebene Büchlein, durch eigene Zutaten ergänzt, mit 
langen Gebeten und weitschweifigen Anrufungen Gottes um- 
sponnen, zu einem Andachtsbuch für seine Mönchsbrüder gemacht 
hat. Was schon vor Jahrhunderten vermutet, immer wieder be- 
stritten, nie bewiesen war, wurde uns in den „Mahnungen zur 
Innerlichkeit" als sicheres Resultat und reife Frucht langwieriger 
Untersuchungen in Form eines Erbauungsbüchleins dargeboten. 

Der gründliche Wissenschaftler aber ist nicht zufrieden mit 
einem fertigen Resultat, er will wissen, wie es zu diesem Resultat 
gekommen ist. So hat man alsbald Dr. Hagen den Vorwurf 
gemacht, er habe, was genaue und eingehende Untersuchungen 
hätten erhärten müssen, allzu rasch und lediglich als sicheres Er- 
gebnis geboten. Mit Unrecht, denn Hagen selbst verweist in den 

Zschr. d. B. s. L. G. XXIX, 1. 16 
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„Mahnungen" auf spätere wissenschaftliche Unterbauung seines 
Forschungsergebnisses. Die Not der Zeit hat die Veröffentlichung 
dieser wissenschaftlichen Unterbauung hinausgezögert. 

Wenn auch im allgemeinen die umgekehrte Reihenfolge zu 
befürworten ist, daß man nämlich zuerst den Weg zeigt und dann 
das Ziel, so hat es vielleicht doch sein Gutes gehabt, daß hier 
zunächst nur einmal das Ergebnis dargeboten wurde. So konnte 
man ganz unabhängig von wissenschaftlichen Beweisen, Gründen 
und Gegengründen, das Ergebnis auf sich wirken lassen. Und das 
Erbauungsbüchlein als Ergebnis sprach außerordentlich für sich 
selbst. Jeder, der die Mahnungen mit den weitschweifigen Ela- 
boraten des Thomas vergleicht, muß sich sagen, daß hier in der 
Tat ein Berufener spricht, der, ganz anders als der wortreiche 
Thomas, in knapper und vielsagender Form, aus gereifter Lebens- 
erfahrung heraus, den Menschenbrüdern den Weg weist zu dem 
allein wahren und seligen Leben, dem Leben von innen her. 
Und jeder diesen Weg suchende und versuchende Christ, ob kirchlich 
irgendwie gebunden oder nicht, mußte seine dankbare Freude 
haben an dieser von aller Frömmelei freien, in der Form kargen, 
aber im Lelien unbeirrbar sicheren und irmerlich starken An- 
weisung. 

Nun aber bietet Dr. Hagen den Forschern und Wissen- 
schaftlern die mühsam gewonnenen, streng sachlichen Vorunter- 
suchungen, die ihn zu seinem Ergebnis geführt haben. In der ersten 
seiner oben genannten Schriften bietet er die (nicht erhaltene) 
lateinische Urform der ursprünglichen Schrift, so wie er sie aus 
der Übersetzung der Jmitatio, verglichen mit den von ihm in der 
Lübecker Stadtbibliothek aufgefundenen mittelniederdeutschen 
Handschriften der ursprünglichen Anweisung rekonstruieren konnte. 
Und wiederum für diese Rekonstruktion und für die Resultate, die 
sich nunmehr für die Verfasserschaft der beiden Schriften ergeben, 
bringt er in einer sorgfältigen, 154 Druckseiten umfassenden Unter- 
suchung in der oben unter 2 genannten Veröffentlichung die 
nötigen wissenschaftlichen Unterlagen. Die bis ins kleinste und 
einzelne sich erstreckende Untersuchung weist nach, daß Thomas 
eine auffallende Verwendung von Interjektionen, namentlich 
von 0, aber auch von eia, eece, utinam u. a. hat, während der Ver- 
fasser der „Mahnungen" sehr sparsam damit umgeht, daß der 
lebhafte Thomas mit Vorliebe an die Interjektionen rhetorische 
Ausrufe und Fragen anschließt, während es bei dem Niederländer 
nie der Fall ist; auch die Häufung unmittelbar aufeinander 
folgender Fragen, so bezeichnend für Thomas, fehlt in der Ur- 
schrift; Wortschwall überhaupt und Weitschweifigkeiten kenn- 
zeichnen Thomas, während die Urschrift einer vielsagenden Kürze 
des Ausdrucks sich befleißigt; pathetische Anrufe und Lobpreisungen 
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Gottes, ganz fehlend in der Urschrift, sind überaus häufig bei 
Thomas; ja Thomas verkennt ganz das Thema der Urschrift, 
nämlich eine Mahnung und Anweisung zu eigenem innerlichen 
Leben zu geben, indem er überall persönliche Gebete und fromme 
Empfindungen einfügt; das bezeichnende Beispiel, wie Thomas 
an die Mahnung zum standhaften Ertragen von Leiden einen 
klagenden Erguß über seine eigene Wehleidigkeit anschließt, er- 
härtet die Behauptung, daß Thomas den Sinn der ihm vorliegen- 
den Anweisung gar nicht erfaßt hat. Überhaupt spricht aus der 
Urschrift die Weisheit und Tiefe erfahrenen Alters, während das 
von Thomas Hinzugefügte unreife Jugendempfindsamkeit ist. 
Thomas ist Mönch und schreibt für Mönche mit der ganzen über- 
höhen Wertschätzung dieses Standes, während der Niederländer, 
wenn er überhaupt ein Mönch war, jedenfalls für alle Christen 
und ohne das Mönchtum besonders hoch einzuschätzen schreibt. 
Auch in der kunstvollen Dialogform, wie sie sich nur in der Ur- 
schrift findet, erweist sich ihr Verfasser als der erfahrene und 
weisere Meister. Und schließlich ist die Art, wie Thomas seine nicht 
sehr tiefen Gedanken über den prachtvollen Abschluß der Urschrift 
hinaus fortspinnt, so auffallend, daß an einer, und zwar nicht sehr 
glücklichen, Redaktion nicht zu zweifeln ist. 

Stimmt man dem von Hagen mit Recht in Anspruch ge- 
nommenen Wort „le stz^Ie e'e5t l'komme" zu, so wäre allein schon 
der Stilunterschied Beweis für zwei Verfasser. Hinzu aber kommt 
der Unterschied im Wesen des Menschen und seines religiösen 
Gehaltes, in Lebensreife und Stellung zu den religiösen Formen. 
Vielleicht könnte man noch stärker das Augenmerk richten auf die 
großzügige und weitgefaßte religiöse Auffassung, die eben rein 
innerliche religiöse Haltung der Urschrift, während Thomas doch 
schließlich ein Mann der Kirche und des katholischen Mönchtums 
ist. Jedenfalls lassen die nachgewiesenen fundamentalen Unter- 
schiede in Wesen und Stil den Beweis als völlig geglückt er- 
scheinen, daß in den Kapiteln 2 und 3 der „Nachfolge" ein äußerst 
wertvolles Stück Eigenleben vorliegt, das von nicht dazu gehören- 
den Bestandteilen umgeben ist, und daß diese nicht dazu gehörenden 
Bestandteile mit dem Wesen und dem Stil des Thomas von 
Kempen völlig übereinstimmen. 

Wenn vielleicht, was ja durchaus nicht unmöglich ist, noch 
einmal der Urtext der auf Geert Groote oder doch seinen Kreis 
zurückgehenden „Mahnungen zur Innerlichkeit" gefunden wird, 
dann dürfte ein solcher Fund bestätigen, was der verdienstvolle 
Forscher Dr. Hagen so gründlich und überzeugend in den vor- 
liegenden Untersuchungen nachgewiesen hat. 

Eckernförde-Borby Walter Lehmann 

iö* 
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WIKelm Pensen, Die Kirchenbücher Schleswig-Holsteins, 
des Landesteils Lübeck und der Hansestädte 
(Quellen und Forschungen zur Familiengeschichte Schles- 
wig-Holsteins, herausgegeben von der Gesellschast sür Schles- 
wig-Holsteinische Geschichte, 2. Band), Neumünster (Wach- 
holtz) 1936, 104 S. 

Bei der lebhasten Nachfrage nach den pfarramtlichen Be- 
urkundungen des Personenstandes wird mancher das vorliegende 
Büchlein als willkommenes Auskunftsmittel begrüßen. Der Her- 
ausgeber hat schon 1923 zusammen mit Heinrich Kochendörffer in 
den „Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchen- 
geschichte" (2. Reihe 7. Band 4. Heft) eine Übersicht über die 
Pfarrarchive in Schleswig-Holstein erscheinen lassen. Inzwischen 
hat er sich noch eingehender mit dem Stoff befaßt und kann nun- 
mehr das Verzeichnis der Kirchenbücher in ergänzter und berich- 
tigter Form vorlegen. Auch das abgetretene Nordschleswig, das 
seine Bedeutung für die Sippenforschung der weiteren Landschaft 
nicht verloren hat, ist berücksichtigt. Neu hinzugefügt wurden 
Übersichten über die Kirchenbücher des beim Erscheinen des Werk- 
chens noch oldenburgischen Landesteils Lübeck und der drei Hanse- 
städte. Unter der Überschrift „Andere Kirchengemeinschaften" ist 
zwischen den Pastoraten Schleswig-Holsteins und des Landesteils 
Lübeck ein Verzeichnis der Kirchenbücher einzelner Sekten und 
der wenigen katholischen Gemeinden eingefügt. 

Jensen hat sich bemüht, seiner Arbeit eine möglichst knappe 
Form zu geben. So nennt er gewöhnlich nur das Jahr, mit dem 
b^ei jeder Pfarrei die einzelne Kirchenbuch-Gattung beginnt. Selbst 
größere Lücken sind nicht vermerkt. Z. B. wird angegeben, daß 
die Taufbücher der Lübecker Petrikirche 1616 beginnen, während 
sie von da ab zunächst nur bis 1621 geführt vorliegen und dann 
erst 1662 wieder einsetzen. 

In der Deutschen Literatur-Zeitung (58. Jg. Heft 15) be- 
anstandet Th. O. Achelis in seiner Besprechung, daß Jensen das 
vom Kopenhagener Nationalmuseum herausgegebene Werk über 
die Kirchenbücher Dänemarks nicht herangezogen hat, findet auch 
sonst noch allerhand Lücken und Irrtümer. Wir haben es hier 
insbesondere mit den Lübecker Kirchenbüchern zu tun. Eine Fuß- 
note der Einleitung bietet einiges Wissenswerte aus dem be- 
sonderen Inhalt des ältesten Lübecker Dom-Kirchenbuchs von 1576. 
Die Kirchenbücher der Hansestadt Lübeck sind S. 91—93 verzeichnet. 
Eine Fußnote dazu macht mehr oder weniger summarische An- 
gaben über die Aufbewahrung der Bücher im Archiv der Hanse- 
stadt, bei der Kirchenkanzlei und bei den Pastoraten sowie über 
das Wenige, was an Verordnungen über die Führung der Kirchen- 
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bücher vorliegt. Zu ergänzen ist hierbei, daß nach der Franzosen- 
zeit die Geistlichen in den lübeckischen Landgemeinden mit der 
Fortführung der unter der Fremdherrschaft begonnenen Zivil- 
standsregister beauftragt worden sind. übrigens fügt Jensen 
Mitteilungen über die Zivilstandsregister der Franzosenjahre ein. 

Jensen nimmt an, in der Eintragungsform habe man sich in 
Lübeck nach dem Brauch im benachbarten holsteinischen und lauen- 
burgischen Gebiet gerichtet. Das erscheint mir fraglich; denn die 
Einträge sind ihrer Form nach in den einzelnen Kirchspielen und 
Büchern ganz verschieden. Es hat also schwerlich ein einheitliches 
Muster vorgelegen. Unter „Landesteil Lübeck" hebt Jensen her- 
vor, in Rensefeld seien die Kirchenbücher offenbar nicht von den 
Geistlichen selbst geführt worden. So war es auch in Lübeck; 
Kirchenbuchführer waren die Küster, und — das muß den Be- 
nutzern immer wieder gesagt werden — sie trugen die Namen 
nicht nach schriftlichen Unterlagen, sondern nach dem Gehör ein, 
weshalb man den voneinander abweichenden Namenformen 
wenig Gewicht beimessen, geschweige denn bei den Abstammungs- 
nachweisen deswegen Beanstandungen erheben darf. 

Etwas eingehender, als es in Jensens Werk geschehen konnte, 
habe ich 1924 in den Familiengeschichtlichen Blättern (22. Jg. 
Heft 9) eine Übersicht über die Kirchenbücher der lübeckischen Land- 
gemeinden veröffentlicht. Inzwischen wurden neuerdings Behlen- 
dorf und Nüsse von Lübeck getrennt, und der Aufbewahrungsort 
der älteren Kirchenbücher dieser Pastorate dürfte sich demnächst 
ändern. 

In Jensens Register ist „82 ff." nicht unter Stadt Lübeck, 
sondern unter Landesteil Lübeck zu lesen; ein Hinweis auf S. 81 
ist unter Stadt Lübeck einzufügen. Die amtliche Bezeichnung 
Bremens lautet „Freie Hansestadt Bremen" (nicht „Freie und 
Hansestadt"). 

Ein wertvolles Hilfsmittel für den Benutzer des Büchleins 
wäre es, wenn ein alphabetisches Verzeichnis aller Ortschaften 
des behandelten Gebiets über die Kirchspielzugehörigkeit der Orte 
Aufschluß gäbe. Für eine zweite Auflage möchte ich dies als Er- 
weiterung empfehlen. Georg Fink 
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Mchcickten und i^inweise 

Leitenweiser 
Zeitschriften und Sammelwerke: Archiv f.hess.Gesch. u. A.K.234, 

-^rtes 241, Beiträge z. Gesch. d. Stadt Rostock 248, Bremisches Jahrbuch 246, 
Drei Jahre Nat.-soz. Museumsarbeit 242, bornvännen 239,242 Oermanv and, 
Vou 236, Hansische Gesch.Blätter 234 ff., Jomsburg 231, I<on8djstori8lc Dicl8lirik1 
238, Meckl. Jahrbücher 247, Mitteilungen d. Ber. f. d. Gesch. Ost- und West- 
preußens 249, Monatsblätter d. Ges. f. pomm. Gesch. u. A.K. 248, Neue Deutsche 
Forschungen 233, Nordelbingen 237, Nordische Rundschau 240, Nordische Welt 
231, diorl1i8k 1'icl8krjkt kör Lok- ocli 6ibIioteI<8Vä8en 239, Preußenführer 249, 
Quellen u. Forschgn. z. bremischen Handelsgesch. 246, Quellen u. Forschgn. z. 
Familiengesch. Schleswig-Holsteins 245, Va8tmsnlanck8 k^ornminne8körenin88 ^rs- 
8><rik1 242, Vierteljahrschr. f. Soz. u. Wirtsch.Gesch. 232, Wagen 236, West- 
falen 238, Zeitschr. d. Deutschen Vereins f. Kunstwissenschaft 240, 241, Zeitschr. 
d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst. Gesch. 244, Zeitschr. der Savigny-Stistung 232, 
Zeitschr. d. Vereins f. Hamburgische Gesch. 245. 

Verfasser und Bearbeiter: Adler 248, Baalk 245, Beckett 241, 
Berger 246, Bergmann 244, Beutin 246, Bielfeld 233, Boie 245, Brandes 246, 
v. Brandt 236, Daitz 236, Damstön 250, Düring 245, Engel 247, Enthalt 234,246, 
v. Eynern 240, Felten 247, Fink 235 f., Forstreuter 249, Frederichs 235, 
Hahlweg 248, Hartwig 237, 247, Hedlund 238, Hirschfeld 238, Jesse 246, Kow- 
natzki 249, Kraft 234, Kramm 232, Lewels 246, Lindgren 242, Lorenz 248, 
Lübeß 248, Lüttjohann 238, Markmann 234, Neckel 235, Paatz 238, Peters 246, 
Prüser 235, 246, Reincke 246, Reuter 235, Riewerts 241, Römer 241, Roemisch 
240, Rörig231f., Roosval 237,239 s., Schaefer236, Schmidtmayer 246, Schol- 
vien 250, Schröder 236, Sjödin 252, Steinmann 247, Stodte 236, Stucken- 
schmidt 246, Stuhr 248, af Uglas 242, Vogel 236, Voigt 244, Wadstein 235, 
Wätjen 245, Warncke 237, v. Welck 236, Wentzel 236 f., 250 s., van Werweke 234. 

Zu dem von Friedrich Blunck herausgegebenen Werk „Die 
nordische Welt" liefert Fritz Rörig einen Beitrag „Wesen und 
Leistung der deutschen Hanse", worin er inhaltlich vertieft 
und in der Form gestrafft auf 42 Großseiten dem schon mehrfach 
behandelten Gegenstand neue Gestalt verleiht. Der Text ist von 
gut ausgewähltem Bildmaterial begleitet. 

Derselbe Verfasser eröffnet das 1. Heft der neuen Zeitschrift 
„Jomsburg" (Völker und Staaten im Osten und Norden Euro- 
pas — Vierteljahrschrift, herausgegeben von Johs. Papritz und 
Wilh. Koppe) mit einer Betrachtung „Stadt und Ostsee im 
Mittelalter". In großen Zügen wird die Bedeutung der deut- 
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scheu Stadt wie des deutschen Fernhandels und der deutschen 
Kunst für die friedliche Eroberung und Erschließung der Ostsee 
herausgestellt. . ^ ^ 

In der Form eines Aufsatzes „Natronale Frage und 
Ostkolonisation" nimmt Rörig kritisch Stellung zu der gleich- 
namigen Arbeit von Clara Redlich (Rigaer volkstheoretrsche Ab- 
handlungen, Bd. 2, Berlin 1934). Er lehnt schon die Fragestellung 
ab, da es in dem betrachteten Zeitraum, dem Mittelalter, noch 
keinen nationalen Staat gab, also höchstens nach dem Volks^m 
zu fragen ist. Für ihr Volkstum aber haben die mittelalterlichen 
Siedler ein viel stärkeres Gefühl gehabt, als es Clara Redlich an- 

b'^^Enmittelbar die Lübecker Rechts- und Wirtschaftsgeschichte 
berührt eine Äußerung Rörigs in der Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung für Rechtsgeschichte (87. Bd. Germ. Abt., 1937): 
„Kündigungsrecht des Rentners beim Rentenkaus? . 
A. v. Brandt hatte in seiner Dissertation (vgl. Bd. 28 unserer 
Zeitschrift, S. 367 ff.) ein Zeugnis für ein Kündigungsrecht des 
Rentengläubigers zu finden geglaubt, was P. Rehme mit Recht 
beanstandete. Wenn es aber auch eiu gesetzliches Kündigungsrecht 
nicht gegeben hat, so ist doch v. Brandt insofern gerechtfertigt, als 
bisweilen von Fall zu Fall beim Rentenkaus Vereinbarungen ge- 

tvurden, die den der Renlen m den WÄen der 
Gläubiger stellten. Dies belegt Rörig mit einer Anzahl von Bei- 
spielen aus Lübeck und Hamburg. Solche Vereinbarungen kamen 
vor, wenn ein Restkaufgeld in Form einer Rente sichergestellt oder 
ein kurzfristiges Darlehen in die Form eines Rentenkaufs gekleidet 
wurde. Sie verschwanden, je mehr (seit dem Ende des 13. Jahr- 
hunderts) der Unternehmungsdrang des Kaufmannes der Auf- 
fassung des Kapitalisten wich, wonach die langfristige Kapital- 
anlage den Rentenmarkt beherrschte. Fk- 

In der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt- 
schaftsgeschichte (29. Bd. Heft 1) veröffentlicht Heinrich 
Kramm eine Untersuchung, betitelt: Landschaftlicher Aufbau und 
Verschiebungen des deutschen Großhandels am Beginri der Neu- 
zeit, gemessen an den Familienverbindungen des Großbürgertums. 
Er wertet darin die jüngere handelsgeschichtliche Literatm nach 
einer Seite hin aus, deren Bedeutung gerade im hansischen Schrift- 
tum des öfteren betont worden ist, und kann sich entsprechend aus 
gutes Material über die hansischen Zusarnmenhänge stützen. Lübeck 
führt er als Beispiel dafür an, wie wenig der Rekrutierungsbezirk 
der städtischen Großkaufmannschaft regional gebunden ist, da 
für die Sippenzusammenhänge der Lübecker Kaufiiiannschaft Nord- 
elbingen gar keine Bedeutung hat und der wendische Kreis Nicht 
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mehr als die ferner gelegenen Hansestädte. Indem der Verfasser 
das schwerfälligere und konservativere Geschäftsgebahren der späten 
Hanse dem süddeutschen Offensivgeist gegenüberstellt, der schließ- 
lich den Verkehr an dem hansischen Gebiet vorbeileitet, hebt er 
heraus, wie in Lübeck beweglichere Kaufleute wie die Mulich der 
Konjunktur Rechnung trugen und ihren Verwandtenkreis dort 
feuchten, wohin sich das Schwergewicht des Handels verlegte 
(Leipzig, Breslau). Fk. 

Die großen Städteeinungen des Mittelalters, deren wichtigste 
und dauerhafteste die Hanse werden sollte, haben ihren Ausgang 
genommen vom rheinisch-westfälischen Gebiet, wo die Städte zu- 
erst jenen Grad wirtschaftlicher und politischer Reife erreichten, 
der sie zu aktiver politischer Tätigkeit befähigte. Dem bedeutendsten 
dieser westdeutschen Bündnisse, dem (zweiten) Rheinischen Bund 
von 1254 hat Erich Bielfeld eine gründliche Untersuchung ge- 
widmet: „Der Rheinische Bund von 1254. Ein erster 
Versuch einer Reichsreform" (Neue Deutsche Forschungen, 
Abteilung Mittelalterliche Geschichte, Berlin 1937). Bielfeld 
kommt zu dem Ergebnis, daß dieser Bund eine größere Bedeutung 
gehabt habe, als man ihm bisher hat zuerkennen wollen, dadurch 
daß er tiefgreifend reichspolitische Pläne verfolgt hat. Es war den 
Städten gelungen, durch geschickte Benutzung der Landfriedens- 
idee und Wiederaufnahme der Landfriedensgesetzgebung Frie- 
drichs I I. von 1235 auch Fürsten in ihre Reihen zu bringen. Durch 
straffe Organisation des Bundes, der weit über das Rheingebiet 
Hinausgriff, sollte die Idee des Gottesfriedens verwirklicht werden; 
das lag einmal im eigensten Interesse der großhandeltreibenden 
Städte, anderseits auch im Interesse des Reiches überhaupt. Der 
Erfolg, gegenüber den noch unfertigen Territorialgewalten er- 
zwungen durch überlegene Diplomatie und notfalls wirtschaftliche 
Druckmittel, schien dem Bund zunächst Recht zu geben und führte 
ihn als bedeutende Stütze der Reichsgewalt an die Seite König 
Wilhelms; so hätte nach Bielfelds Ansicht bei längerer Lebens- 
dauer des Königs die Aufsplitterung Deutschlands damals noch 
verhindert werden können. Daß die Regierung Wilhelms nur eine 
kurze Episode blieb, der das lange Interregnum fchgte, ließ die 
Bestrebungen des Bundes scheitern; das Maß an Uneigennützigkeit, 
das in der folgenden rechtlosen Zeit die Befolgung der Bundes- 
ziele erheischt hätte, wurde nicht einmal von den Städten selbst 
aufgebracht, geschweige denn von den zunächst verbündeten 
Fürsten. Der Versuch einer auf der Bundesorganisation be- 
ruhenden Reichsreform war vergeblich gewesen; als ein Jahr- 
hundert später mit der Hanse noch einmal deutsche Städte Reichs- 
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aufgaben übernahmen, da war es für eine Reform bereits zu fpät 
und es war entschieden, daß die Zukunft den Territorien gehören 
sollte. v. B. 

Erst während der Drucklegung dieses Heftes erhielt der Her- 
ausgeber Kenntnis von einer für dielübeckische Verfassungsgeschichte 
bedeutsamen Mitteilung, die Rudolf Kraft im Band 29, Heft 1 
des „Archivs für hessische Geschichte und Altertumskunde" macht: 
Die Reichsfreiheit von Oppenheim und Lübeck. Auf 
die Autorität von Ferdinand Frensdorff gesttitzt, hat man in 
Lübeck die Auffassung vertreten, daß es für die Rechtsstellung 
Lübecks bedeutungsvoll sein müsse, wenn in dem Freiheitsbrief 
von 1226 zum erstenmal eine Stadt ausdrücklich zur civlta8 imperü 
erhoben sei; man hat einen Unterschied zwischen diesem Zustand 
und dem von 1181 gemacht und die Stellung, die Oppenheim 
durch sein kaiserliches Privileg von 1226 ohne jene gewichtige 
Formel erhielt, dem Zustand der Stadt Lübeck unter Friedrich 
Barbarossa gleichgeachtet, wo der Kaiser, ohne gegen die Rechte 
seiner Stadt zu verstoßen, sie jederzeit durch Lehnsvergabung an 
einen Fürsten wieder von der Krone trennen konnte. Kraft geht 
nun mit gutem Rüstzeug gegen diese Einstellung an. Sicher hatte 
aber auch Frensdorff, der genaue Kenner städtischer Rechts- 
geschichte, eine sichere Grundlage für seine Auffassung. Die Frage 
ist jedenfalls zu heikel, um sie kurz von der Hand zu tun, ohne den 
Quellenstoff anderer Reichsstädte geprüft zu haben. Deshalb ser 
hier vorerst nur von der Kraftschen Mitteilung Kenntnis genommen. 

In dem von Fritz Markmann abgefaßten Bändchen „Vom 
deutschen Stadtrecht" (Bibliographisches Institut, Leipzig 
1937, 69 Seiten, 15 Bildseiten) herrscht das Magdeburger Stadt- 
recht so stark vor, daß die Bedeutung des lübischen über Gebühr 
zurücktritt. Besonders auf dem Verbreitungsplan (bearbeitet von 
Johs. Schulze und Berthold Schultze) nimmt sich der lübische An- 
teil mit einigen zwanzig Städten geradezu kümmerlich aus. In 
dem übrigens nicht ungeschickt geschriebenen Bändchen hätte es 
auch nicht als erwiesene Tatsache hingestellt werden dürfen, daß 
die große Kolonisationsbewegung nach dem Osten „als eine rein 
geschäftliche Erschließung des Ostens anzusehen ist". Die Bild- 
beigaben sind gut zusammengestellt. Fk. 

Den 61. Jahrgang (1936) der Hansischen Geschichts- 
blätter eröffnet das von H. Entholt gezeichnete Lebensbild 
Friedrich Techens. Ihm folgt eine klare Untersuchung von Hans 
van Werveke, Der flandrische Eigenhandel im Mittelalter. Wir 
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sind gewohnt, den fremden Kaufmann im Vordergründe des 
flandrischen Handels zu sehen. Die Leute aus der Maas- und 
Scheldelandschaft hatten aber bereits im 9. Jahrhundert einen 
Eigenhandel, dessen Schwergewicht nach 1150 von der Maas zur 
Scheide hinüberglitt, und der schließlich am Ende des 13. Jahr- 
hunderts recht bedeutend war. Das flandrische Tuchgewerbe bot 
diesem Eigenhandel zuerst die Hauptstütze, zog aber dann den 
fremden Kaufmann nach Flandern. Manche Zufälligkeiten sind 
dafür verantwortlich, daß die Flandrer den Ausländern am Ende 
völlig wichen. Im Ostseegebiet hat Lübeck dem flandrischen 
Handel kräftig entgegengewirkt. — An die neuerlichen rechts- 
geschichtlichen Untersuchungen von Herbert Meyer anknüpfend, 
betrachtet Elis Wadstein die Frage „Roland als Name von 
Rechtssinnbildern" vom Sprachlichen aus. Er rückt von der Ansicht 
ab, daß die Kennzeichnung von Gerichtsstätten mit Rolandbildern 
auf die Bedeutung der Gerichtsstätte als „dat rode land" zurück- 
gehe, und versucht die Erklärung aus rode ^ Rute, Stange, Stock, 
Galgen, und „land" als dem durch ein Geländer eingefriedigten 
Platz. Soweit aber Rolandsbilder in der Art jener Lübecker Puppe 
als drehbare Spielfigur verwandt wurden, bringt sie W. mit 
rotulare, französisch rouler, in Zusammenhang, ähnlich wie „Roll- 
baum, Drehkreuz". — Die Arbeit von Rolf Reuter, Verbrechen 
und Strafe nach altem lübischem Recht, geht Lübeck am meisten an; 
ihr ist deshalb eine besondere Besprechung gewidmet. — Dem 
Vortrug von Georg Fink, Die rechtliche Stellung der Deutschen 
Hanse in der Zeit ihres Niedergangs, liegt eine hansische Streit- 
schrift von 1603 aus dem handelspolitischen Kampf gegen England 
zugrunde. Deren Verfasser, der Bremer Ratsherr Heinrich Kreff- 
ting, tritt den Beweis an, die Hanse sei ein Lorpus, eine rechtsfähige 
Körperschaft. Aber von den Staatsrechtstheorien seiner Zeit 
verführt, schießt er über das Ziel und will gar ihre Eigenschaft als 
Lorpu8 politicum erweisen, wie sie die Hanse früher klüglich ab- 
gelehnt hatte. Wenn später die hansischen Gesandtschaften völker- 
rechtlich anerkannt wurden, so beschränkte sich bezeichnenderweise 
der Kreis der Städte auf die drei reichsfreien. — Eine diplomatische 
Untersuchung von Hans Frederichs über die Gründung der 
Stadt Danzig kommt im Gegensatz zu Keyser, der die Gründung 
früher, und zu Koebner, der sie später ansetzt, mit seiner Mut- 
maßung auf 1238 wieder der alten Auffassung Simsons nahe. Dem 
Gründungsvorgang ging der Wandel in der Politik der pomme- 
rellischen Herzoge gegenüber den lübeckischen Kaufleuten voraus, 
wie ihn Swantepolk in dem Zollprivileg für Lübeck bekundet. — 
In einer kleinen Mitteilung macht es Gustav Neckel wahrschein- 
lich, daß Olöron vor der Mündung der Garonne eine wikingische 
Gründung war. Friedrich Prüser behandelt kurz den zum 
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Teeräuöer getvordenen Revaler Reeder (Noll^chal! Remimärad, 
dessen Spuren in der Wullenweverzeit auch nach Lübeck sühren. 
Unter der Überschrift „Wo lag Vineta?" wendet sich W. Vogel 
gegen das gleichnamige Buch von Richard Hennig. Umfangreiche 
Literaturauskünfte finden sich in den Besprechungen des Heftes 
wie in der „Hansischen Umschau". F k - 

Die vom Berliner Wikingverlag für die englische Leserwelt 
herausgegebene Zeitschrift "Oermany anck Vou" bringt als 
Nummer VlI 4/5 ein Lübeck-Heft, wirkungsvoll mrt lübeckrschen 
Bildern geschmückt. Darin kommt die Geschichte der Stadt m 
zwei Aufsätzen zur Geltung: Hans Schröder, Dbe to^n ok 
M6(ii3ev3l treL8Ul'e8 — I.^üdec1<8 35118110 3N(j mlelleoluLl devel- 
opment; und: A. von Brandt, UnAlanck anck tbe ltanze 
conneetlon8 witb l.übeck äste back earl^ iUeäiaeval l'imes. 

Fk. 

Aus Jahrgang 1937 des Lübeckischen Jahrbuchs „Der 
Wagen" seien hier einige Aufsätze genannt: Werner Dartz, 
Nordische und mittelmeerländische Geisteshaltung — dre Funda- 
mente Europas: Karl Schaefer, Der Lübecker Bildhauer Claus 
Berg; Joachim von Welck, Nordischer Klassizismus in Lübeck; 
Hermann Stodte, Henrich Steffens; Georg Fink, vr. 
Friedrich Krüger, ein Staatsmann in hansestädtischen Diensten. 

Im 2. Heft des 28. Bandes unserer Zeitschrift brachte Hemrlch 
Reincke einen Aufsatz über „Gestalt, Ahnenerbe und Brldnis 
Heinrich des Löwen". Diesen interessanten Ausführungen möchten 
wir eine Notiz über ein Bildnis Heinrich des Löwen rn 
Lübeck selber anschließen. Es handelt sich selbstverständlich um 
ein posthumes Porträt: an dem Levitenstuhl im Dom befinden sich 
am unteren Teil der westlichen Wange die Gestalten eines Bischofs 
und eines jugendlichen Ritters. Während der Bischof weder durch 
Beischrift noch durch Attribut zu benennen ist, hat der Ritter 
einen Dreieckschild zur Seite mit drei liegeiiden Löwen, em Löwe 
hockt außerdem zu seinen Füßen. Damit ist der Ritter eindeutig 
Heinrich der Löwe. Diese Darstellung aus der Zeit um 1310 ist 
nicht nur für die Ikonographie Heinrichs des Löwen einzigartig, 
sie hat überhaupt keine Analogien in der mittelalterlichen Kunst. 
In der Weise, wie hier der Herzog durch ein „Attribut", nänilich 
den Löwen, bezeichnet ist, werden im Mittelalter nur Heilige 
dargestellt. Es rnuß an einer bewußten Tradition oder an einer 
ausdrücklichen Betonung des fürstlichen Gründers und Stifters 



237 

durch den Bischof oder das Domkapitel (vielleicht als Opposition 
gegen den Rat?) liegen, daß hier eine so späte Abbildung erfolgt. 

Es ist natürlich kein „Porträt", sondern ein Typenbildnis mit 
Attribut: Heinrich ist zu erkennen an seinem Wappen und an dem 
Löwen — vielleicht auch durch die Schwerthaltung: sie entspricht 
grundsätzlich dem Grabdenkmal in Braunschweig, nur ist sie im 
Stil des 14. Jahrhunderts dekorativ abgewandelt. (Das aufrecht 
mit dem Knauf nach unten gehaltene Schwert tragen in dieser 
Form immer die Rolande; wahrscheinlich hatte das Motiv be- 
sondere juristische Hoheitsbedeutung.) — Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß sich auch die beiden Löwen auf den Westemporen des Domes 
und die Löwenwappenscheiben im Domparadies auf Heinrich den 
Löwen beziehen. Vielleicht gab es im Dom eine epitaphartige 
Erinnerungsstätte für Heinrich den Löwen? Wentzel 

Das Jahrbuch „Nordelbingen", Bd. 12, 1936, enthärt wie 
stets Beiträge zur Kunst- und ^lturgeschichte Lübecks. Voran 
steht „Bertil Mälare aus Lübeck und seine Stockholmer 
Werkstatt" von Johnny Roosval. Roosval, der beste 
Kenner der schwedischen Malerei und Plastik des 18. Jahrhunderts, 
stellt in ihm eine Gruppe von Werken zusammen, die man bisher 
summarisch der Notke-Werkstatt zuwies: die Altäre von Boglösa, 
St. Nikolai in Stockholm, Litslena, Lütjenburg, Selent, Kating, 
Tating, Vollerwyk, Ording, Ulvesbüll, St. Peter, Ostenfeld, 
dazu Frörup in Dänemark. Der Meister dieser Arbeiten, bzw. 
der Leiter der Werkstatt, aus der sie hervorgingen, ist wahr- 
scheinlich der Maler Bertil. Er arbeitete noch 1468 mit Hermann 
Rode zusammen in Lübeck, ist dann ab 1476 in Stockholm ur- 
kundlich nachweisbar — zunächst als Gast —, später ist er dann 
dort ansässig geworden. Roosvals Aufsatz ist ein wichtiger Beitrag 
für die Erkenntnis der kunst- und kulturgeschichtlichen Situation 
des Notke-Kreises. Es ist besonders erfreulich, daß Roosval als 
Schwede uns das Oeuvre eines deutschen Meisters in Stockholm 
in einer deutschen Publikation vorlegt. 

Johs. Warncke behandelt „In Lübeck aufgedeckte 
Bauopfer": einen kleinen Tonkrug aus der Engelsgrube 35, 
Scherben, Holzreste und Knochen vom Lübecker Rathaus, Men- 
schen- und Tierknochen vom Hause Große Burgstraße 24 und die 
sogenannten Puppensärge aus dem Schonenfahrer-Schütting. 
Von diesen gesicherten Bauopfern her lassen sich wahrscheinlich 
auch die unter ähnlichen Umständen aufgefundenen prachtvollen 
schwarzen irdenen Krüge und Töpfe des 14. und 16. Jahrhunderts 
im St.-Annen-Museum als solche ansprechen. —Julius Hartwig 
plaudert über Holsteinische Handwerker auf dem Lübecker 
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Weihnachtsmarkt auf Grund von Protesten und ärgerliche 
Beschwerden des 17. und 18. Jahrhunderts über dw „Rezchrozität 
der Handwerker in beiden Hoheitsgebieten. — Dre übrigen 
Aufsätze haben keine direkte Beziehung auf Lübeck, doch smd dre 
Untersuchungen über niedersächfifche Bauernhauser rn 
Mittelholstein von H. Lüttjohann und über Otto von 
Blomes große Tour 1701—1702 von Peter Hrrschfeld 
für den gesamtkulturellen Zusammenhang von Jnteref^. 

Für die Frühzeit der lübeckifchen Kunst sind seit dem Er- 
scheinen des letzten Bandes unserer Zeitschrift keine neuen Arberten 
zu nennen. Wichtig für die Plastik der 1. Hälfte des 15. Jahr- 
hunderts ist der Aufsatz von dem ausgezeichneten Kenner Lübecker 
Plastik Walther Paatz, Eine Nordwestdeutsche Gruppe 
von frühen flandrischen Schnitzaltären aus der Zert 
von 1360 bis 1450, (Westfalen, 1936, S. 49) In r^ wrrd 
der sogenannte Grönauer Altar im Lübecker St.-Annen-Museurn 
(ehemals Hochaltar der Lübecker Agidienkirche) als flandrrsches 
Exportwert erwiesen. Als Lübecker Arbeiten unter Ernfluß des 
um 1410 eingeführten Retabels sind nach Paatz bie Altarren^s 
aus dem Kloster Heiligenthal in der Lüneburger NckolaMrche 
anzusehen. — Gegen W. Paatz, dem die Lübecker Kunstforschung 
eine Reihe der wichtigsten Arbeiten verdankt, ist ein Aufs^ von 
Samuel Hedlund in der Kon8tlll8ton8l< TickZkntt 1936, S. 124 
gerichtet: 08tergötlan<1 ocli dIorckt)^8kl3nä unäer 1400- 
tal6t8 törrs dälkt. Ohne ausreichende Begründung sprengt 
Hedlund aus dem von Paatz aufgestellten Oeuvre des „Johannes 
Junge" das Triumphkruzifix in Vadstena ab und stmlt dreses 
zusammen mit einem Schmerzensmann und einem >^0^us^es 
Bapt. in derselben Kirche. Als Arbeiten derselben Werkstatt 
spricht er den Altar der Lübecker Jakobikirche (im Schwermer 
Museum) an, ferner eine Madonna in Räby-Rekarne, den Altar 
von Tiällmo, das Retabel in Järstad, eine Pieta in Herrestad und 
einige andere Arbeiten. Es kann in diesem Zusammenhang nicht 
nachgewiesen werden, daß diese Skulpturengruppe lauter hetero- 
gene Elemente in sich vereinigt. Die von Paatz auf Grund str^nWer 
stilkritischer Untersuchung gegebene Gruppierung der lubeckrschen 
Steinskulptur der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts rst über die 
Rezension von B. Conrades (in dieser Zeitschrift 1932) hmaus 
kaum anzutasten. Es ist bedauerlich, daß von schwedischer Serie 
aus die gerade gewonnene Ordnung zerstört wird ^ 
nur durch zu einseitige Beachtung des schwedischen Materials 
geschehen! Eine wirklich abschließende Forschung zur lubeckrschen 
Kunstgeschichte kann weder aus rein deutschem noch von rern 
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schwedischem Blickpunkt aus gelingen. Nur eine genaue Zu- 
sammenarbeit kann ein gutes Ergebnis zeitigen! — Der Schmer- 
zensmann und die Täusersigur sind älter als die Arbeiten Junges 
und hätten besser mit Lübecker Arbeiten aus dem Ende des 14. Jahr- 
hunderts verglichen werden müssen; schon eine erweiterte Kenntnis 
norddeutscher Skulpturen hätte den Aufsatz Hedlunds verhindern 
können, schon die Bekanntschaft mit dem Herrnburger Altar (wir 
verweisen auf unsere kleine Veröffentlichung in den Lübeckischen 
Blättern 1937, Nr. 13, 28. März 1937, in der sämtliche Skulpturen 
abgebildet sind) hätte seine Theorien verschieben müssen. — Eine 
eingehende Widerlegung dieses auch von der schwedischen For- 
schung nicht gebilligten Aufsatzes wäre sehr zu wünschen! 

Wie in den letzten Jahren steht auch weiterhin das Werk 
Notkes und seines Kreises im Mittelpunkt des Interesses. Wieder- 
um hat I. Roosval eine Fülle neuen Materials und neuer 
Ordnungsvorschläge ausgebreitet. In seinem Aufsatz „Llrulp- 
turer ak Lernt dlotke krän l<öpinA8 kz^rka pä Olanck" 
(Lornvännen, Bd. 31,1936, S. 321) versucht er eine Anna selbdritt 
und einen sitzenden Bischof in Köping als eigenhändige Werke 
Notkes zu erweisen. Er geht davon aus, daß die Apostel in Aarhus 
und die gesamte Plastik in Reval als eigenhändige Arbeiten Notkes 
anzusehen seien. Jedoch will schon dieser Ausgangspunkt nicht 
recht überzeugen — zwischen Abbildung 6 (Revaler Figuren) und 
Abbildung 8 (Aarhuser Apostel) finden sich derartige Unterschiede, 
die sich niemals bei Annahme eines einzigen Meisters erklären 
würden — überdies erscheinen die Köpinger Figuren nach den 
Fotos zu dürftig, um als eigenhändige Arbeiten Notkes gelten 
zu können. 

Mit der Malerei beschäftigt sich in der Artikelfolge Roosvals 
Aufsatz „lckinricb ^yls^nck, Utt Lickrag tiU bok- 
iUu8trationen8 lii8torj3 i I^übeck mot 8lutet av 
1400-talet" (dlorcki8>< Tjä8krikt kör Lok- ockl LibIiottiek8Vä86n, 
Bd. 23, 1936, Nr. 4, S. 181). — Ausgehend von einem Brief des 
Lübeckers Hinrich Wylsynck, in dem dieser sich als Mitarbeiter 
am Stockholmer St. Jürgen bezeichnet, schließt Roosval eine 
Gnchpe von bisher nicht eingeordneten Arbeiten Notkescher 
Prägung zu einem Wylsynck-Oeuvre zusammen. Zunächst weist 
Roosval dem Wylsynck die Sockelreliefs des Stockholmer St. 
Jürgen zu, die letzten Teile der Gruppe, für die man noch keinen 
bestimmten Künstlernamen vorgeschlagen hatte. Diese etwas 
steifen und eckigen Reliefs vergleicht Roosval mit den Holzschnitten 
des sogenannten B-Meisters der Lübecker Bibel von 1494 und 
erkennt in ihnen dieselbe Hand tätig. Weitere graphische Arbeiten 
werden angereiht: die Illustrationen im Passionale des Jacobus 
de Voragine von 1499 und die Birgitta-Offenbarungen von 1492, 
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Vielleicht sind Wylsynck schon die Holzschnitte im I^uclimentum 
novitiorum von 1475 zuzuschreiben. Nach den aus Reliefs und 
Graphik gewonnenen Vorstellungen schließt Roosval auch Werke 
der Malerei an: den Schlutuper Altar, den Altar in Tensta (die 
Skulpturen von Bertil, vgl. unsere Besprechung von Nordelbingen 
Bd. 12); durch die Verbindung mit Bertil läßt sich annehmen, daß 
der Tensta-Altar in Stockholm um 1490 entstanden ist. Interessant 
ist, daß Roosval dem Wylsynck den Altarflügel aus Mildes Nachlaß 
im Lübecker St.-Annen-Museum (Crispin und Crispinianus-Le- 
gende) zuschreibt: dessen Rückseite ist soeben im St.-Annen-Museum 
von der Übermalung befreit worden, so daß damit zwei weitere 
Szenen für das Wylsynck-Oeuvre gewonnen sind (dem Flügel 
verwandt erscheint uns die Gregormesse in Västeräker, Uppland, 
zu sein). 

Von einer anderen Problemstellung her erwerst Lotte von 
Eynern (Norddeutsche Georgsgruppen des beginnen- 
den 16. Jahrhunderts und ihr Vorbild, Zeitschrrft des 
Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd. I, Berlin 1935, 
S. 453) die Bedeutung Notkes. In einer ikonographischen Ab- 
handlung stellt sie Georgsgruppen zusammen (in Stockholm, 
Lübeck, Travemünde, Burg auf Fehmarn, Broacker, Kopenhagen; 
nachzutragen wäre etwa Hamelvörden in Hannover;) und arbeitet 
als ihr gemeinsames Motiv das vom Drachen gestützte Pferd 
heraus. Diese Erfindung Notkes (im St. Jürgen der Stockholmer 
Storkyrka) steht in der europäischen Kunstgeschichte vereinzelt da 
— erst dem Barock ist es wieder gelungen die Reiterstatue statisch 
und ästhetisch befriedigend zu gestalten. — Doch dürfe auch die 
reine Materialforschung noch Beiträge von deutscher Seite aus zur 
Notke-Werkstatt zu liefern haben; die Maria von der Triumph- 
kreuzgruppe der Stefanskirche in Tangermünde 1502 (Jnv. 
Sachsen, lll, Burg 1936) steht Notke-Arbeiten sehr nahe. Ent- 
scheidende Klärung und Kritik der Notke-Aufsätze wird die in emer 
Veröffentlichung des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 
erscheinende Notke-Monographie von Heise und Paatz bringen! 
(Das gilt besonders für den Aufsatz von Roosval „Lernck blotüe 
peintre" in der Oarette cke8 Leaux T^rts, Bd. 79, 1937, S. 13, 
den wir hier nur kurz erwähnen können.) 

Neue Erkenntnisse für die lübeckische Kunstgeschichte wäre von 
dem Aufsatz von Bruno Roemisch, Auf Spuren deutscher 
Kunst in Norwegen, Nordische Rundschau, Bd. 9,1936, S. 22 
zu erwarten gewesen. Roemisch teilt zwar seine Darstellung sehr 
richtig in drei Perioden des deutschen Kunsteinflusses: Hansezeit 
vom 13. Jahrhundert ab, Kunst der Nachreformation, Erste Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, doch läßt seine Darstellung des für Lübeck 
besonders aufschlußreichen ersten Kapitels geradezu die not- 
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wendigsten Grundlagen vermissen: Roemisch läßt sowohl Hermann 
Rode wie Benedikt Dreyer in Bergen tätig sein, auch Notke soll 
dort gearbeitet haben — er scheint serner anzunehmen, daß Dreyer 
ein Bildhauer des 16. Jahrhunderts sei —. Von dem zweiten 
Kapitel ist die Kenntnis wertvoll, daß ein Bildhauer und Maler 
August Samuel Ritter aus Lübeck im 18. Jahrhundert in Nor- 
wegen eine ausgedehnte Tätigkeit entsaltet hat. Der Petrus 
Reimers (aus Neustadt) dürfte nach seinem Namen wohl als 
Holsteiner anzusehen sein — man kann ihn jedenfalls nicht wegen 
seiner Freundschaft mit dem in Norwegen eingewandertenSchlesier 
Hentschel ebenfalls als Schlesier ansprechen. Wentzel 

Zu dem wenig bearbeiteten Gebiet der Lübecker Kunst der 
Reformationszeit und des späteren 16. Jahrhunderts gibt Ilse 
Römer einige Hinweise in ihrer Greifswalder Dissertation von 
1934 „Renaissance-Plastik inNeu-Vorpommern" (Greifs- 
wald 1936), S. 7 und S. 25/26: Terrakotten aus der Werkstatt von 
Statius von Düren finden sich an Stralsunder Bürgerhäusern 
(Alter Markt 11, Jakobiturmstraße 32, im Museum und im Rats- 
archiv); die Arbeiten des von Ilse Römer so benannten „Paulus- 
meisters" legen Beziehungen zu der in Lübeck ansässigen Werkstatt 
des Robert Coppens nahe. — In „Artes", Bd. l, Kopenhagen 
1932, S. 289, versucht Francis Beckett, „Jost Verheiden — 
Jost Delaval", die Identität eines für Christian III. urkundlich 
tätigen Malers Jost Verheiden mit Jost de Laval zu erweisen. 
Die Daten lassen sich in Übereinstimmung bringen — auch können 
zwischen den Jost Verheiden zugeschriebenen Gemälden (Brust- 
bild und Totenbild Christians lll.) und den gesicherten Werken 
Lavals in Lübeck Beziehungen ausgewiesen werden. Eine gründ- 
lichere Untersuchung der Frage müßte unter Beachtung weiteren 
Porträtmaterials in Lübeck (Epitaph für den 1663 gestorbenen 
Hinrich Köhler in der Marienkirche) und Schweden (Porträt 
Eriks XIV. im Stockholmer Nationalmuseum) das Problem 
weitgehend klären können — vielleicht wäre es von dieser Frage- 
stellung aus auch möglich, etwas über das bedeutendste Lübecker 
Porträt der Zeit auszusagen, das des Superintendenten Hermann 
Bonnus (f 12. Februar 1548). Mit der Malerei der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts beschäftigt sich Theodor Riewerts in 
einem Aufsatz über Johann Willinges in Lübeck (Zeitschrift 
des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd. Ill, 1936, 
S. 276). Riewerts streift kurz die frühe protestantische Malerei 
um Hans Kemmer; als Spätwerk dieses Meisters spricht er das 
in seinen Allegorien ausgesprochen „reformatorische" Bild mit 
der Taufe Christi (Epitaph Witinghoff) im St.-Annen-Museum 
an, als verwandt das Epitaph Walhoff in St. Marien. Zu Jost 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX I. 
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de Laval zitiert Riewert den Aufsatz von Beckett, ohne sich jedoch 
für oder gegen ihn zu entscheiden. In größerer Breite wird dann 
das Leben und das Werk des aus Oldenburg stammenden Malers 
Johann WMnges behandelt. Willinges wird 1690 Meister in 
Lübeck und verleiht der Lübecker Malerei durch seine Person 
wieder allgemeindeutsche Geltung. Riewerts vermag ein umfang- 
reiches Oeuvre aufzuzeigen, die stilistische Stellung Willinges in 
der deutschen Malerei der Zeit klar herauszuarbeiten und damit 
seine Bedeutung zu erweisen. — Zu dem bisher wenig bear- 
beiteten Gebiet der lübeckischen Textilien gibt l^arita 1.inckgren 
„Vä8terä8 Oomk)^rI<Ä8 meckelticks textilier" (Vä8tman- 
I3nck8 k^ornmjnne8töreninA8 ^r88krjft XX) in Anschluß an das 
Werk von Agnes Branting einen Beitrag. Lübeckisch sind im 
Domschatz von Västeräs eine Kasel aus der Mitte des 15. Jahr- 
hunderts, die Borte am Chormantel des Bischofs Lydeka Abelsson 
um 1480, vielleicht auch die Stickerei an der Kasel mit der gabel- 
kreuzförmigen Borte. — Im europäischen Kunsthandel tauchen 
in größeren Abständen die seltenen und sehr begehrten Stücke 
Lübecker Silberschmiedekunst auf, nur selten finden sie allerdings 
Eingang in die Literatur; in dem von den Berliner Staatlichen 
Museen herausgegebenen Katalog „Drei Jahre National- 
sozialistischer Museumsarbeit, Erwerbungen 1933 bis 
1935", Berlin 1936, wird als Nr. 73 auf Seite 110 ein pracht- 
voller Silberhumpen mit Elfenbeinmantel abgebüdet, der die 
Marken des Niklaus Schmidt (f vor 1694) in Lübeck trägt; die 
Elfenbeinschnitzerei mit dem Urteil des Paris und Diana und 
Aktäon wird demnach wohl auch Lübecker Arbeit sein. 

Wentzel 

In dem vorhergehenden Band dieser Zeitschrift (S. 184) 
wies ich hin auf einen Aufsatz von Carl R. af Ugglas „En litm 
Stockholmsrebus" („Fornvännen" 1934, S. 28—33), worin 
er einige schwedische Beispiele des Luder- oder Strebkatzen- 
ziehens behandelte, ohne jedoch sie als solche zu kennzeichnen; 
die norddeutschen Darstellungen waren ihm anscheinend noch 
fremd. Jetzt macht derselbe Verfasser unter dem Titel „Den 
lilla Stockholmsrebusens lösning" („Fornvännen" Jahrg. 
1937, S. 1—18) weitere Ausführungen zu dem gleichen Thema. 
Zunächst bringt er zwei weitere schwedische Belege, und zwar auch 
mittelalterliche Kalkmalereien. Die eine Darstellung sindet sich 
in der Kirche zu Estuna in Uppland, die zweite in der zu Alnö in 
Medelpad; erstere stammt aus der Zeit zwischen 1450 und 1460, 
letztere ist um 1520 gemalt. Ferner weist er daraus hin, daß auch 
in sinnischen Kirchen sich ähnliche Bilder sinden, die Dr. C. A. 
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Nordman in Helsingfors veröffentlichen werde. Weiter bringt 
der Verfaffer zwei Abbildungen von der Ausübung des Spiels 
in neuerer Zeit: aus Jämtland 1932 und aus Tirol 1934. Diefem 
gegenüber stehen zwei Beispiele ebenfalls aus jüngerer Zeit, 
auf die ich vor längerem hingewiesen habe: „Strebkatzenziehen 
in Hinterstein (Bayrisches Algäu)" (Leipziger Jllustr. Zeitung 
1899, 22. Nov.) und „Strupps Genick", wie es bei der deutschen 
Marine genannt wurde. (Jllustr. Deutscher Flotten-Kalender 
für 1904, S. 208, Minden i. W.) Dann nimmt der Verfasser auf 
die ihm inzwischen bekannt gewordene norddeutsche Literatur 
Bezug. Da sie ihm durchweg nicht zugänglich war, folgt er nur 
den Ausführungen von E. Ballerstedt „Das Strebkatzenziehen, 
ein Kraftspiel des Mittelalters und seine Spuren in deutscher 
Sprache und Kunst" (Hannoversche Geschichtsblätter 1901, 
S. 97 ff.). Der Verfasser gibt diese Darlegungen wieder. Er zieht 
aber noch Beispiele heran, die Ballerstedt nicht angibt, so den 
Miserikordiensitz von einem Chorstuhl der Klosterkirche in Kappen- 
berg (Westfalen) (zwischen 1509 und 1520 entstanden), einen 
Fries eines Hauses in Wiedenbrück in Westfalen (1580). Hinzu- 
fügen könnte ich noch das Eulenspiegelhaus in Osterwieck am Harz 
(1534), sowie eine Kanone im Zeughaus zu Berlin, zwischen 1560 
und 1580 von Hans Christoph Löffler gegosien. Weiter bringt 
der Verfasser mit dem Strebkatzenziehen ein Ölbild in St. Katha- 
rinen in Verbindung, auf dem sich Teufel, Papst und Mönch 
bemühen, ein Licht auszublasen, das auf dem Tisch vor den 
Reformatoren steht; schon in den „Vaterstädtischen Blättern" 
1920/21, S. 69, habe ich auf dieses Motiv hingewiesen. Wenn 
der Verfasser in der Deutung des Wortes „Luderziehen" die 
Erklärung Ballerstedts wiedergibt, so kann ich mich dem nicht an- 
schließen. Ballerstedt erklärt Luder als Köder, fetten Bissen. Er 
sagt: „Am Luder ziehen heißt den fetten Happen für sich zu ge- 
winnen suchen". Ja, er sieht den Knebel im Munde der Streiten- 
den als das Luder an, um das gerungen wird. Dabei wird dieser 
Knebel aber ursprünglich als „tappen" bezeichnet. Auch die 
Redensart „am Luder ziehen" würde wenig dazu passen. Meines 
Erachtens rührt daher die Benennung „Luderziehen" von der 
Schlinge her, woran beide Streitenden zogen. Man nahm nicht 
gern ein Tau dazu, weil es im Nacken zu sehr schrammt und 
schnürt, sondern benutzte lieber ein schmales Tuch, eine „Dwele" 
(Handtuch), wie es an einer Stelle heißt. Auf mancher Darstellung, 
so besonders am Rathaus in Hannover ist dieses schmale Tuch auch 
ttar zu erkennen. Solch schmales Tuch, besonders Kinderwindeln, 
wird als „luder" bezeichnet. Schiller-Lübben führt z. B. an 
„eenen vulen luder hadde dat Kind Christus" oder „mit der 
smalen ludern". So ergibt sich eine einfache und sinngemäße 
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Lösung der Redensart „am Luder ziehen" und des Wortes 
„Luderziehen". (Vergleiche meine Ausführungen in den „Nieder- 
deutschen Monatsheften" 1938, S. 442.) 

I. Warncke 

Der 68. Band der Zeitschrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte bringt u. a. eme Unter- 
suchung von Christian Voigt, Flensburgs Entstehung, em Ver- 
trag zur Geschichte mittelalterlicher Stadtgründungen. In unserem 
vorigen Heft berichteten wir über die Schleswiger Arbeit des leider 
inzwischen verstorbenen Friedrich Frahm. Voigt unterstreicht dre 
Übereinstimmung seiner eigenen mit dessen Ergebnissen. Auch 
Flensburg ist eine Gründungsstadt; auch hier hatte eine Gilde 
maßgebenden Einfluß auf Entstehung und Gestaltung des Ge- 
meinwesens. Vier Kirchspiele mit getrennter Flur weisen auf ein 
Vorherbestehen älterer Siedelungen hin. Zwei davon, von ge- 
meinsamer Mauer umschlossen, (St. Marien und St. Nikolai) sind 
eine selbständig gegründete Marktanlage, und zwar aus dem Ende 
der Städtegründungszeit. Das Stadtrecht ist von Schleswrg ent- 
lehnt. Das Gildestatut, dessen Echtheit Pappenheim gegen Hasse 
bewies, zeigt einen so starken Einfluß der Knutsgilde auf dre Be- 
setzung der Ratsstühle, wie er in der Städtegeschichte einzig dasteht. 
— Ein Beitrag von Walter Bergmann, Die Entwicklung der 
Fehmarnschen Gerichtsverfassung bis zum Ausgang des 18. Jahr- 
hunderts, behandelt das Recht einer bäuerlichen Bevölkerung, deren 
Eigenheit sich bei der abgeschlossenen Jnsellage der Landschaft 
besonders gut erhielt. Im Schnittpunkt dänischer und schleswrg- 
holsteinischer Interessen gelegen, war aber die Insel zu ver- 
schiedenen Malen gewaltsamen Eingriffen ausgesetzt. Im Anschluß 
an die Kolonisation Ostholsteins wurde sie germanisch besiedelt. 
Am reinsten hat sich die Fehmarnsche Gerichtsverfassung m der 
Grundfeste von 1326 erhalten, in der Johann der Milde von 
Holstein-Plön nach der Lehensbesitznahme Fehmarn seine Selb- 
ständigkeit als besondere Landschaft zusicherte. Die Verfassung trägt 
nordgermanische Züge und ist mit den Grundgedanken fast aller m 
Nordalbingien ausgebildeten Gerichtsverfassungen verwandt, mrt 
einziger Ausnahme des höllischen Rechts. Am ähnlichsten rst sre 
denen der Westküste, besonders der Eiderstedter, zeigt aber noch 
größere Unabhängigkeit; der herrschaftliche Vogt ist völlig aus- 
geschaltet. 1443—1490 war Fehmarn in lübeckischem Pfandbesch. 
Burg nahm bei seiner Erhebung zur Stadt das lübische Recht an. 
Bergmann findet schon 1329 in der Nennung von congules einen 
Beleg dafür; in derselben constitutio treten auch Lübecker Rat- 
mannen als Zeugen auf. Mit dem Eindringen des lübischen 
Rechts spaltete sich die Insel mehr und mehr in zwei Rechtsbezirke, 
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das Landrecht und das lübische Recht, was zu mancherlei Streitig- 
keiten Anlaß gab. — Aus der Zahl der weiteren Beiträge sei noch 
eine Mitteilung von Kurt Düring genannt: Probleme der 
Fehmarnschen Landeskunde im Lichte der alten Flurnamen. 

Fk. 

Als 3. Band der „ Quellen und Forschungen zur Familien- 
geschichte Schleswig-Holsteins" erschien eine Arbeit von Karl 
Boie, Die mittelalterlichen Geschlechter Dithmarschens 
und ihre Wappen. Der sleißige Heimatforscher, der selbst 
einem der alten Dithmarscher Geschlechter angehört, fand in einer 
von Leverkus hinterlassenen Stoffsammlung Anregung und Grund- 
lage zu seinem Werk. Stärker als Leverkus hat er sein Augenmerk 
auf die Wappen und Siegel der Geschlechter gelenkt, denen schon 
Westphalen im 4. Bande seiner Nonumenta ineclits eine Tafel 
widmet, selber wiederum den Beschreibungen der Chronik des 
Neocorus mit allen ihren Fehlern und Wunderlichkeiten folgend, 
wie Boie hervorhebt. Boie hat für seine Wappenangaben bereits 
in dem Dithmarscher Heft (III. 1) der „Schleswig-Holsteinischen 
Siegel des Mittelalters" eine anerkennenswerte Vorarbeit ge- 
leistet. Freilich erscheinen auch da noch einige wenige „Fehler und 
Wunderlichkeiten", die ich in meiner Besprechung im 24. Bande 
unserer Zeitschrift anmerken konnte. Darüber ist nun Boie in 
seiner neuen Arbeit offenbar hinweggegangen. Die „Sparren" 
und „Zinnenschnitte", die ich anders erklärte, erscheinen auch hier 
wieder, ohne daß Boie zu meinen Beanstandungen Stellung 
nimmt. Immerhin sind das Geringfügigkeiten, die den Wert der 
Arbeit nicht schmälern. Fk. 

Im Band 35 der Zeitschrift des Vereins für Ham- 
burgische Geschichte schildert Hermann Wätjen die Anfänge 
des deutsch-japanischen Handelsverkehrs im 19. Jahrhundert. 
Bremen und Hamburg bemühten sich in schwerem Ringen, im 
Japangeschäft Fuß zu fassen. Zu der Fremdenfeindlichkeit der 
Japaner kam erschwerend das geringe Ansehen, das der Kauf- 
mannstand in Japan genoß, wie auch die zerrüttete japanische 
Währung. Seit 1858 lebte der Bremer Kaufmann M. H. Gilde- 
meister als Pionier in Nagasaki, 1867 wurde er preußischer Konsul 
in Uokohama. Der Berliner Hanseatische Ministerresident I)r. 
Geffcken erreichte es 1861 nicht, daß die Städte in den preußisch- 
japanischen Handelsvertrag aufgenommen wurden. Nach frucht- 
losen Armäherungsversuchen, Europäermorden und Flotten- 
demonstrationen fand endlich der hansische Kaufmann Rückhalt an 
der Norddeutschen Bundesflagge. — Der Band veröffentlicht 
ferner eine Arbeit von A. M. B aalk f. Zur Volkskunde der Wald- 
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dörfer, die Fortsetzung der Arbeit von Gertrud Brandes über 
die geistlichen Brüderschaften in Harnburg während des Mittel- 
alters, deren 3. Hauptteil Kultstiftungen und Arnrenfürsorge be- 
handelt, eine kleine Untersuchung von Heinrich Reincke, War 
Simon von Utrecht Ehrenbürgermeister der Stadt Hamburg?, 
einen Beitrag von Rolf Berger, Hamburg und die „Hamburger 
Kirche" in London, endlich eine kunsthistorische Betrachtung von 
M. Lewels, Die beiden ersten Bilder an Meister Bertrams 
Grabower Altar. Fk> 

Der 61. Band des Bremischen Jahrbuchs (1936) bringt 
den 4. Teil der Arbeit von Friedrich Prüser über die Güter- 
verhältnisse des Anscharikapitels. Behandelt sind die Altarpfründen 
und die Vikargemeinschaft. Eine zusammmfassende Schluß- 
betrachtung beendet die mittelalterliche Geschichte der Kapitels- 
güter, über die eine Kartenskizze einen Überblick bietet. Die Arbeit 
von Alfred Schmidtmayer, Bremische Studenten im Jahr- 
hundert der Reformation, registriert nahezu 700 Studierende, 
wobei die der eigenen Bremischen Hochschule fehlen, weil deren 
Matrikel erst 1610 beginnt. Naturgemäß überwwgt stark der Besuch 
der norddeutschen Universitäten Rostock und Wittenberg, aber auch 
Heidelberg, Marburg und Köln wurden fleißig bezogen. Für 
Heidelberg sprach besonders das reformierte Bekenntnis. Ver- 
einzelte Bremer zogen bis Genf, Basel, Bologna und Orleans, 
etwas mehr schon nach Leyden und Franeker. — Genannt sei 
ferner der Beitrag von Wilhelm Jesse, Zur älteren Münz- und 
Geldgeschichte Bremens, sowie der 2. Teil der Mitteilungen von 
Hans Stuckenschmidt über das Bremische Feldbataillon 
1813—1867, endlich der Aufsatz von Fritz Peters über Bremische 
Firmengründungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Fk. 

Im Rahmen einer auf etwa 4 Hefte veranschlagten Samm- 
lung „ Quellen und Forschungen zur bremischen Handelsgeschichte" 
haben die beiden Herausgeber, Hermann Enthalt und Ludwig 
Beutin, ein erstes Heft veröffentlicht, das die handelsgeschicht- 
lichen Beziehungen von „Bremen und Nordeuropa" (Böhlau, 
Weimar, 1937) zum Gegenstand hat. Die Absicht, hier vornehmlich 
eine Auswahl unbekannter Quellen zur neueren Handelsgeschichte 
herauszugeben und zugleich kritisch zu erläutem, ist mit diesem 
Heft bereits vortrefflich gelungen. In den 5 Kapiteln über Bergen- 
fahrt, Jslandfahrt, Shetlandfahrt, Sundzoll und Rußlandhandel 
wird jeweils in kürzester Form das Kennzeichnendste hervorge- 
hoben und durch eine Anzahl bezeichnender Aktenstücke belegt. Es 
ist ja bekannt, daß Bremen mit Beginn der Neuzeit die Ostsee- 
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Häfen mehr und mehr aus dem Handel im atlantischen Nord- 
europa verdrängte; bereits im Jahre 1600 liefen 131 bremische 
Schiffe Bergen an, gegen 100 Lübecker und 102 Rostocker. Von 
besonderem Reiz sind die Nachrichten über die Betriebsformen des 
bremischen Handels auf Island und namentlich auf den Shetlands, 
wo sich (ebenso wie in Bergen) ein Verrechimngstauschhandel 
herausgebildet hatte, der die einheimische Produküon fest an den 
deutschen Händler kettete, dessen Sommerniederlassungen durch 
Jahrhunderte Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens auf diesen 
Inseln waren. Weniger bekannt dürfte auch der große Umfang 
des bremischen Ostseehandels sein, der bis in das 19. Jahrhundert 
(soweit er durch den Sund ging) bedeutender war, als der Ham- 
burgs. Hier war es namentlich das ungeheure russische Wirtschafts- 
gebiet, das sich im 18. Jahrhundert immer mehr dem Westen 
Europas öffnete und das namentlich dem bremischen Kolonial- 
warenhandel große Absatzmöglichkeiten bot. Der strukturelle 
Unterschied zwischen bremischen und lübischem Rußlandhandel 
wird recht deutlich: das lübische Einfuhrgut war wesentlich kon- 
tinentalen, das bremische großenteils transatlantischen Ursprungs. 
Und während die lübeckische Rückfracht im Wesentlichen für den 
deutschen Verbraucher bestimmt war, ging das russische Gut aus 
bremischen Schiffen im 18. Jahrhurürert meist unmittelbar nach 
dem Westen Europas. Während Lübeck der Ostseehafen blieb, der 
es stets in der Hauptsache gewesen war, änderte sich der wirtschaft- 
liche Standort Bremens bereits vor der Wende zum 19. Jahr- 
hundert vollständig: es wurde zum Welthafen. v. B. 

Aus d em Inhalt d es 100. Jahrgangsder Mecklenburgischen 
Jahrbücher (1936) ist die umfangreiche Untersuchung von 
Werner Felten, Die Personennamen der Stadt und des Landes 
Boizenburg vom 13. bis 16. Jahrhundert, mit ihrem einleitenden 
Abriß einer Geschichte der Landschaft, ihrer systematischen Ans- 
tellung, ihren Erklärungen und Übersichten auch für das weitere 
Umland ein willkommener Beitrag. Zu der Studie von Julius 
Hartwig, Mecklenburgische Handwerker auf dem Lübecker Weih- 
nachtsmarkt, die von dem Zulassungsdekret von 1769 ihren Aus- 
gang nimmt, vergleiche man Hartwigs allgemeinere Arbeit in 
Heft 15, Nr. 7 unserer „Mitteilungen". Genarmt sei ferner der 
Beitrag von Paul Steinmann über die Aufnahme der hoch- 
deutschen Schriftsprache im 15. bis 16. Jahrhundert: Volkssprache 
und Schriftsprache in Mecklenburg, sowie die Mitteilung von 
Franz Engel, Archäologische Methoden in der mittelalterlichen 
Siedlungsforschung — neue Wege zur Erforschung der Ost- 
kolonisation. Die Ausgrabung mecklenburgischer Töpferwerkstätten 
bot zusammen mit vielen Einzelbeobachtungen die Grundlage zu 
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einer planmäßigen Scherbensuche, mit deren Hilfe der Verfasser 
in mühevoller Kleinarbeit den wertvollen Nachweis führen kann, 
daß die bisherige Annahme, die Mehrzahl der mecklenburgischen 
Dörfer sei aus slawischen Siedelungen entstanden, irrig, das 
mecklenburgische Dorf vielmehr trotz den slawischen Ortsnamen 
überwiegend deutschen Ursprungs ist. Auch diese Arbeit gehört 
in den Abwehrkampf gegen die Unterstellungen Jegorovs. Hugo 
Lüb eß bietet ein Lebensbild unseres verstorbenen Ehrenmitgliedes 
Friedrich Techen und gibt anschließend ein Verzeichnis von dessen 
wissenschaftlichem Lebenswerk, worin Schriften zur Geschichte 
Lübecks und der Hanse einen beachtlichen Raum einnehmen. Den 
Mschluß des Bandes bildet ein Überblick über die geschichtliche und 
landeskundliche Literatur Mecklenburgs aus den Jahren 1934 bis 
1936, den Friedrich S tuhr als Herausgeber bearbeitete. Fk. 

Die Befestigungsanlagen der Stadt Rostock haben die For- 
schung schon des öfteren beschäftigt, da die erhaltenen Reste für 
die Kenntnis hansestädtischer Festungsbaukunst besonders aufschluß- 
reich sind. In Bd. 20 der „ Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock" 
bringt neuerdings A. F. Lorenz (S. 27—78) eine Untersuchung 
zur Geschichte der Rostocker Stadtbefestigung, die als „ein Rekon- 
struktionsversuch" bezeichnet ist. Der Verfasser legt seine Ergebnisse 
in einer stattlichen Zahl sehr anschaulicher Zeichnungen nieder und 
begleitet sie mit einem kurzen Text, der den gesamten Werdegang 
der Werke aufzeigt. Im Verlauf seiner Darlegungen weist Lorenz 
verschiedentlich auf baugeschichtliche Beziehungen zu anderen 
Hansestädten hin, nicht zul^etzt auf Lübeck. F k. 

In Jg. 80 Nr. 4 der „Monatsblätter der Gesellschaft für 
pommerMe Geschichte und Altertumskunde" behandelt F. Adler 
Die Beginen in Stralsund. Unter dem Schutz der Bettel- 
orden führte sich das Beginentum in den Jahren 1260—1280 
ganz allgemein in den wendischen und pommerschen Städten ein. 
In Stralsund hat sich das umfassendste Quellenmaterial erhalten. 
Indem er es noch aus Lübecker Quellen ergänzt, schildert Adler 
Verfassung und Leben der Beginenhäusep. Fk. 

Werner Hahlweg behandelt im ersten Band einer größeren 
Arbeit über „Das Kriegswesen der Stadt Danzig" zu- 
nächst „Die Grundzüge der Danziger Wehrverfassung 
1464—1793" (Schriften der Kriegsgeschichtlichen Abteilung im 
Historischen Seminar der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin, 
Heft 19, Berlin 1937). Das Kriegswesen der deutschen Städte 
ist ein von der Forschung noch ziemlich unbetretenes Gebiet; die 
Wahl Danzigs bedeutet hier einen besonders glücklichen Griff, weil 
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— wie der Verfasser mit Recht betont — infolge der dauernd ge- 
fährdeten Lage der Stadt die militärischen Einrichtungen nicht 
verknöchern und überaltern konnten, sondern bis zum Ende der 
Selbständigkeit (1793) stets lebendig bleiben mußten. Freilich 
ertönten auch hier, ebenso wie in Lübeck, namentlich im 18. Jahr- 
hundert die dauernden Klagen des Kaufmanns über die Kosten 
der Wehreinrichtungen; aber dennoch ist es bezeichnend, daß Danzig 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchschnittlich das 
Doppelte für seinen Wehrhaushalt bereitstellte, wie Lübeck, und 
auch eine doppelt so starke Soldtruppe unterhielt (1600 Mann 
gegen 600 bis 800 in Lübeck). Im Wesentlichen sind die hiermit 
gekennzeichneten Unterschiede zwischen Danzigs und Lübecks Wehr- 
einrichtung also nur gradueller Art; im Prinzip entsprach Danzigs 
Wehrverfassung (eine Soldtruppe mit einem Stadtkommandanten,, 
daneben Bürgermiliz, Oberkommando bei einem Kriegskommis- 
sariat des Rates) durchaus der Lübecks. v. B. 

Auf Nummer 6 der beim Preußenverlag Elbing erscheinenden 
Sammlung „Preußenführer", die Arbeit von Hermann Kow- 
naHki, Brückenkopf Elbing, sei hier hingewiesen, weil Elbing als 
Tochterstadt Lübecks besonderes Anrecht auf unsere Teilnahme 
hat. Die Stadt begeht in diesem Jahre ihre 700-Jahr-Feier. Aus 
den natürlichen Gegebenheiten Elbings als östlicher Brückenkopf 
für die Straße über die Weichselniederung, als Seehafen und als 

' Straßenkreuzungspunkt leitet Kownatzki die Entwicklung ab. Das 
Deutschtum der Stadt und ihre Stellung im hansischen Verkehr 
treten ebenso klar hervor wie die Spuren der Mutterstadt Lübeck. 
Nach Darstellung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Entwicklung Elbings geht der Verfasser auf die Bauten und Ein- 
richtungen der Stadt ein. Das Bündchen darf als mustergültig 
bezeichnet werden. Fk. 

In den „Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Ost- und 
Westpreußens" (Jahrg. 11 Nr. 4) veröffentlicht Kurt Forst- 
reuter einen Aufsatz „Memel und Lübeck im Mittelalter". 
Memel gehört zu den wenigen Preußenstädten, die mit lübischem 
Recht bewidmet waren, verlor aber das lübische zugunsten des 
kulmischen Rechts bereits bei der Neuausfertigung seiner Hand- 
feste im Jahre 1475. Forstreuter beweist durch Abdruck eines 
Memeler Schreibens aus dem Lübecker Archiv, ausgefertigt von 
„Bürgermeistern und Rat der Stadt Memel", daß Memel bereits 
1446 Stadt war. Wenige Jahre später mußte der Orden den 
Memeler Hafen aus der Hand der aufständischen Samaiten zurück- 
erobern. Da sich Lübeck im preußischen Ständekrieg neutral ver- 
hielt, wurde dieser Hafen von der Lübecker Schiffahrt fleißig be- 
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sucht, und dadurch geriet Lübeck in Verwicklungen mit Danzig und 
dem Deutschen Orden. Als Anhang zu seinem Aufsatz bringt 
Forstreuter, auf Böttcher gestützt, eine Mitteilung, wonach Neu- 
dorf auf der kurischen Nehrung laut Privileg des Ordens 1396 als 
Dorf zu lübischem Recht gegründet wurde, ohne daß es sich um 
die Planung einer künftigen Stadt gehandelt hätte. Fk. 

Der Geschichte des Helsingforser Handelshauses Stockrnmm 
ist anläßlich des 75jährigen Bestehens der Firma ein vorzüglich 
ausgestattetes Werk gewidmet: „ttanäelsbuset Ztockmann 
Zenom tre kvarts sekel" von Birger Damstön (Helsingfors 
1937). Die Firma, die jetzt ein riesiges neuzeitliches Warenhaus 
in der finnischen Hauptstadt besitzt, wurde 1862 von einem ge- 
borenen Lübecker, Heinrich Franz Georg Stockmann, begründet und 
wird noch jetzt von seinen direkten Nachkommen geleitet; Stock- 
mann, der seine kaufmännische Lehrzeit in Lübeck und Hamburg 
verbrachte, war ein Sohn der FamÜie, die durch Generationen 
hindurch das Forstmeisteramt in Ritzerau innehatte. Die Geschichte 
Stockmanns und sein Werdegang ist sehr bezeichnend für die im 
Anfang des vorigen Jahrhunderts beginnende Anknüpfung wirt- 
schaftlicher Beziehungen nach Finnland, die noch jetzt von so 
großer Bedeutung für Lübeck sind. — Das Werk ist ein schönes 
Beispiel dafür, wie Firmengefchichte in den Rahmm der all- 
gemeinen Wirtschaftsgeschichte eines Landes hineingestellt 
werden kann. v. Ä. 

Die auch in Lübeck zeitweise ansässige Familie Scholvin 
(Scholvien) hat eine kurze Familiengeschichte in Form einer 
Stammtafel mit knappen biographischen Angaben erhalten 
(Stammtafeln Scholvin und Scholvien. Bearbeitet von 
Werner Scholvien. Vorhanden in der Bibliothek des Lübecker 
Archivs), die einen erfreulichen Eindruck macht. Auf Kombinationen 
ohne Quellenunterlage wurde verzichtet; der Stammheimat des 
weitverzweigten, seit etwa 1530 nachweisbaren Geschlechts wird 
in einer Ortsschilderung gedacht (Scholvin, jetzt Odermünde bei 
Stettin). Von Lübecker Angehörigen ist zu nennen der Arzt 
Heinrich Andreas (f 10. Februar 1752) und der Prediger an 
St. Marien Johann Heinrich (1706—1748), die beide eine Anzahl 
von Kindern hatten. v. B. 

Zwei eben erschienene kleinere Abhandlungen Hans W entz els 
mögen hier angeführt werden. 

In?ornv3nnen, l^eäckelanclen trän K. Vitterbets Hl8tone oeb 
-^n1iqvj1et8^k3äemien (Stockholm) 1937, S. 116—121, behandelt 
Hans Wentzel in einem „Ein Werk des Sighrafr in Mölln" be- 
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nannten Aufsatz einen im städtischen Museum zu Mölln befindlichen, 
stark beschädigten vierseitigen Steinsockel, der vermutlich aus der 
dortigen oder einer nahen Kirche stammt. Das Stück zeigt auf den 
vier Ecken je eine jetzt kopflose Figur: Petrus, Maria, Abraham 
und vielleicht einen Bischof, während auf drei seiner Flächen durch 
je eine schreitende Königsfigur die Anbetung der Helligen Drei 
Könige und auf der vierten ihre Warnung durch den Engel dar- 
gestellt ist. 

Die völlige Übereinstirnmung dieses Sockels mit einem Tauf- 
steinfuß zu Knivsta in Uppland erweist, daß er der gleichen Werk- 
statt wie dieser entstammt, die nach Johnny Roosvals Angabe 
diejenige des gotländischen Steinmetzmeisters Sighrafr ist. Da der 
Stein aus Gotland nach Mölln nur über Lübeck gelangt sein kann, 
ergibt sich, daß man hier zur Zeit seiner Entstehung am Ende des, 
12. Jahrhunderts nichts Gleichwertiges leisten konnte oder wenig- 
stens die gotländischen Arbeiten höher einschätzte. Die lübeüische 
Plastik war also damals von Gotland abhängig. 

Noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts dauert diese 
Abhängigkeit an, wie zwei Kalksteinkapitelle aus der Lübecker 
Marienkirche erweisen; von da ab ist die lübeckische Steinmetz- 
kunst — obwohl das um 1280 entstandene Südportal des Heiligen- 
Geist-Hospitals noch gotländische Arbeit ist — zunächst von der 
Plastik des niedersächsisch-westfälischen Hinterlandes abhängig, 
während sie sich von etwa 1276 an unter dem Einfluß westlich- 
außerdeutscher Werke selbständig entwickelt. 

Im Finsk-Museum 1936, S. 32, 8ven8 — kin8k 8kultur- 
grupp trän 1200 — talet", verweist derselbe Verfasser im Anschluß 
an die 1936 ebenfalls dort veröffentlichten Ausführungen des 
Barons v. Ugglas über die dem Ausgang des 13. Jahrhunderts 
ungehörigen Kruzifixe von Sund und Saltvik auf Aland auf deren 
stilistische Ähnlichkeit mit zwei gleichaltrigen Lübecker Werken: dem 
in der Kapelle des Vorwerker Friedhofes angebrachten Kruzifix 
aus der Lübecker Katharinenkirche und dem Kruzifix zu Ruchow in 
Mecklenburg. Stilistisch sind die beiden ülandischen Kruzifixe von 
norddeutschen Skulpturen abzuleiten, während sie sich ikonogra- 
phisch als skandinavische Werke erweisen. Bruns 

Ein Aufsatz von Lars Sjödin im Jahrgang 1937 der 
(8ven8><) Hi8ton8li Djä8krikt handelt om 8t3ck88krlvaren i 
Ltocktiolm Hsn8 kliekelcit. 

Gebürtig aus der gleichnamigen westfälischen Stadt, kam 
Bilefeldt eigener Angabe zufolge 1566 nach Schweden und wird 
zuerst 1570 im Stockholmer Denkelbuch genannt. 1673 zu Strang- 
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näs ansässig, wurde er 1581 von Herzog Karl, dem nachmaligen 
König Karl IX., zum dortigen Stadtschreiber oder notLnu8 be- 
rusen. Er übte dieses Amt vier Jahre aus, trat sodann in den 
Dienst König Johanns III. und siedelte im Herbst 1585 nach 
Stockholm über. In den solgenden Jahren bezeichnet er sich als 
dortigen Gerichtsschreiber und Fiskal und war auch mit der Steuer- 
verwaltung für die Bezirke Upland und Westmanland betraut. 
1589 erscheint er als städtischer Vertrauensmann und bezog im 
nächsten Jahre für seine Betätigung im Rat und im Gericht ein 
Ratmannsgehalt. Am 3. April 1592 wurde er zum Stockholmer 
Stadtschreiber angestellt. Er verblieb in diesem Amt, bis er im 
Herbst 1598, als der Einfluß Herzog Karls auf die Reichspolitik 
gegenüber Johanns Sohn König Sigismund, dem Bilefeldt die 
Treue wahrte, übermächtig wurde, fluchtartig das Land verlassen 
mußte. Er fand in Lübeck Zuflucht und wirkte hier als Kundschafter 
König Sigismunds. Ein anhangsweise beigefügtes ausführliches 
Schreiben, das er am 26. November 1599 von hier aus an mehrere 
Stockholmer Ratsmitglieder richtete, beschäftigt sich eingehend mit 
den Beständen des ihm unterstellt gewesenen dortigen Stadt- 
archivs. Man könnte aus diesen Angaben entnehmen, daß er 
einen großen Teil des Stockholmer Denkelbuches über die Jahre 
1592—1597 zu Lübeck hat ins Reine schreiben lassen, doch spricht 
dagegen, daß die Hand des betreffenden Schreibers 1599 zu Stock- 
holm bezeugt ist und dieser schwerlich den Flüchtling ins Ausland 
begleitet haben wird. Wahrscheinlich aber ist der Band vor seiner 
Rücklieferung in Lübeck gebunden, da der Einband sich von dem 
aller übrigen Bände unterscheidet und auch sein Inhalt mit einem 
kurzen Schlußwort Bilefeldts endigt. Noch 1602 und 1605 hat er 
von Lübeck aus an den Danziger Agenten des Königs geschrieben; 
seine weiteren Lebensumstände sind unbekannt. 

Friedrich Bruns 
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2akce5becict)t 1936/3? 

Die Veränderungen im Mitgliederbestand erhielten durch 
einige Persönlichkeiten eine höhere Bedeutung als durch ihre 
Zahl. Stadtrat Or. Altvater (Rostock), der in dankenswerter 
Weise zwischen Rostock und Lübeck Verbindung hält, wurde zum 
korrespondierenden Mitglied ernannt. Als ordentliche Mitglieder 
traten ein: Pastor Fisch er-Hübner und Archiv assistent vr. A. 
von Brandt, als auswärtiges Mitglied canck. pliil. Elisabeth 
Peters (Berlin). Ausgetreten sind drei auswärtige Mitglieder: 
Fregattenkapitän a. D. Otto Boland (Ratzeburg), Rechts- 
anwalt Or. Kurt Vermehren (Hamburg) und Professor vr. Feine 
(Tübingen). Durch den Tod verlor der Verein drei langjährige 
treue Mitglieder in Rechtsanwalt vr. Karl Kähler, Eisenbahn- 
direktor vr. Ott und Professor Dr. Sartori (Dortmund), ferner 
aus dem Kreise der hansischen Geschichtslehrer Professor vr. 
Hermann Keutgen (Hamburg), endlich den um die schleswig- 
holsteinische Geschichte hochverdienten Gutsherrn auf Deutsch- 
Nienhof I)r. vr. b. c. von Hedemann-Heespen. Somit stellte sich 
die Mitgliederzahl am Ende des Vereinsjahres wie folgt: 3 Ehren- 
mitglieder, 3 korrespondierende, 89 ortsansässige und 45 aus- 
wärtige, insgesamt 140 Mitglieder. 

Im Vorsitz und im Beirat traten keine Veränderungen ein. 
Der zweite Besuch, den der Verein für Rostocks Altertümer 

unter Führung seines Vereinsleiters Lübeck abstattete, wurde 
noch im Mai durch eine Autobusfahrt nach Rostock erwidert, wo 
Stadtrat vr. Altvater den Besuchern freundlich die Wege geebnet 
hatte, Professor vr. Gehrig durch die Schätze des Museums führte 
und den eigens für die Gäste ausgestellten Prospekt des Vicke 
Schorler erklärte, Professor vr. Sedlmaier in die Baugeschichte 
der St. Marien-Kirche einführte und bei einem Rundgang das 
Sehenswerteste der Stadt erklärt wurde, deren Bild sich den 
Besuchern bei der Kaffeetafel im Gehlsdorfer Fährhaus in seiner 
ganzen Schönheit darbot. Die vielerlei Beziehungen zwischen 
Rostock und Lübeck kamen bei den Besichtigungen voll zur Geltung. 

Das Winterhalbjahr brachte fünf Vortragabende, davon 
zwei (im Oktober und im Januar) im Rahmen der Dienstag- 
Vorträge der Muttergesellschaft 
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am 20. Oktober: Professor vr. Fritz Rörig (Berlin) über Ursachen 
und Auswirkungen des staatlichen Partikularismus; 

am 16. November: Präsidialrat i. R. vr. Adolf Linde: Sechs Jahre 
lübeckischer Kriegswirtschaft; 

am 9. Dezember: Archivassistent vr. A. von Brandt: Der Einfluß 
der Seemacht auf die ältere deutsche Geschichte; 

am 6. Januar: Dr. Adalbert Volck (Lüneburg): Was ist es um 
die AÜlssen?; 

am 17. März: Museumsassistent Dr. Hans Wentzel: Forschungen 
zur frühen Lübecker Plastik (mit Lichtbildern). 

Im September vertrat der Vorsitzende den Verein auf der 
Tagung des Gesamtvereins in Karlsruhe. 

Das 2. Heft des 28. Bandes der Zeitschrift brackte eme 
Untersuchung von Heinrich Reinüe „Gestalt, Ahnenerbe und 
Blldnis Heinrichs des Löwen", den Schlußteil der Arbeit von 
Wilhelm Biereye, „Untersuchungen zur Geschichte des Bistums 
Lübeck von 1254 bis 1276", die zweite Hälfte der Arbert von Joachim 
von Welck, „Joseph Christian Lillie, ein dänischer Klassizist in Lübeck", 
sowie eine Arbeit von Hugo Rahtgens über die Lübecker Stadt- 
pläne des 18. Jahrhunderts, dazu die üblichen Besprechungen 
und Literaturberichte. , 

Von unseren Mitteilungen erschien dre Doppelnummer 8/9 
des 15. Heftes, enthaltend zwei Aufsätze von Albert Schröder: 
„Die Lübecker Blldhauer Andreas und Hermann Andreas Elleroth 
und „Der Lübecker Bildhauer Johann Valentin Rabe"; eine Mrt- 
teüung von Joseph Giesen (Köln): „Der Weltreisende Fynes 
Moryson in Lübeck im Jahre 1591" und eine Betrachtung von Arno 
Schmidt (Danzig), „Die Rätsel des Lübecker Schoßregrsters von 
1472". 

Das Museum vorgeschichtlicher 
dem Verein in Schriftenaustausch. 

Altertümer in Kiel trat mit 
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Die ifrage des lübeckilcken patriziateZ 

im Lichte der Locschung 

Von Georg Fink 

Die „Frage" des lübeckischen Patriziates — gibt es über- 
haupt noch eine solche? Ist nicht die Entwicklung zum Patriziat 
in allen Städten, zumal in Städten von historischer Bedeutung, 
zwangsläufig? Hat nicht Carl Wehrmann dem lübeckischen 
Patriziat zwei Sorideruntersuchungen^) gewidmet? Sollen seine 
Ergebnisse heute nicht mehr gelten? 

Nun, in der Forschung gibt man sich selten auf die Dauer mit 
den Ergebnissen der Vordermänner zufrieden. Von Zeit zu Zeit 
werden alte Lehrmeinungen an neuen Erkenntnissen nachgeprüft. 
Seitdem in Werken von Sombart, von Below, Preuß, Strieder 
Ursprung und Wesen des Patriziates so oder so neu beleuchtet 
worden sind^), erschien eine ganze Reihe von Schriften über die 
Patriziate einzelner Städte, wie Lindau, Köln, Soest, Dortmund, 
Rostock, Stralsund, Regensburg u. a. m.^). Das Augsburger 
Patriziat ist in einer grundlegenden Arbeit von Jakob Strieder 
behandelt worden^). Eine ältere Arbeit über das Nürnberger 

C. Wehrmann, Das Lübeckische Patriziat, insbesondere dessen Ent- 
stehung und Verhältnis zum Adel (Hans. Gesch.Bl. 1872, S. S1—13S) (hier 
„Wehrmann I"); ders.. Das Lübeckische Patriziat (Ztschr. d. Ver. f. Lüb. Gesch. 
u. A.K., Bd. 5, S. 293—392) (hier „Wehrmann l l"), anschließend: W. Brehmer, 
Verzeichnis der Mitglieder der Zirkelkompagnie. 

Sombart, Der moderne Kapitalismus, 3. Ausl. 1919; v. Below, Die 
Entstehung des modernen Kapitalismus (Hist. Ztschr., Bd. 1,1903); ders.. Das 
ältere deutsche Städtewesen und Bürgertum, 3. Ausl. 1925; Preuß, Die Ent- 
stehung des deutschen Städtewesens (1906); Strieder, Zur Genesis des modernen 
Kapitalismus in Augsburg (1904). 

^) Vgl. die Literaturangaben bei Dahlmann-Wäitz, Quellenkunde, 9. Ausl. 
(1931) unter Nr. 2719; hierzu noch: F. Morrö, Ratsverfassung und Patriziat in 
Regensburg bis 1400 (Verhandl. d. Hist. Ver. v. Oberpfalz u. Regensburg, 
85. Bd., 1935, S. 1—147). 

«) S. unter Anm. 21 
Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, 8. 17 
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Patriziat darf jetzt durch die neuere Untersuchung von Julie Meyer 
als überholt gelten^). Auch die Ergebnisse der Untersuchungen 
Wehrmanns über die Verhältnisse in Lübeck haben inzwischen in 
einzelnen Punkten Widerspruch erfahren. Wrigens verraten die 
Sonderuntersuchungen nicht einmal alle unmißverständlich, was 
sie unter Patriziat verstanden wissen wollen. 

Der Begriff „Patriziat" geht auf die sozialen und rechtlichen 
Zustände im alten Rom zurück«). Dort waren die Patrizier ur- 
sprünglich die alleinigen vollberechtigten Bürger. Durch väter- 
liche Verwandtschaft — so erklärt sich das Wort „Patrizier" — 
mußte man einer „Zeus", einem vollbürgerlichen Geschlecht an- 
gehören, um selbst Vollbürger zu werden. Daneben gab es eine 
abhängige Bevölkerung, die zu den Geschlechtern im Verhältnis 
von Klienten stand. Später erst bildete sich ein neuer Stand, die 
pleb5, über deren Ursprung sich die Gelehrten nicht einig sind, 
ob sie eine unterlegene Urbevölkerung darstellte, sich aus zuge- 
wanderten Fremden oder stillschweigend als frei anerkannten 
Knechten zusammensetzte. Die Plebs gewann jedenfalls nach und 
nach an Bedeutung. Und je mehr sie in den Zustand bürgerlicher 
Rechtsfähigkeit hineinwuchs, zogen sich die Patrizier auf gewisse 
Vorrechte zurück. Sie beanspruchten die höchsten Staatsämter. 
Sie wurden zu einem im öffentlichen Leben bevorrechteten Ge- 
burtsadel, dessen Reihen, da sie sich lichteten, durch kaiserliche Er- 
nennung aufgefüllt wurden. Also: vom allein vollberechtigten 
Bürgertum ausgegangen, wurde das Patriziat in Rom zu einem 
bevorrechtigten adelartigen Geburtsstand. Eine ähnliche geschicht- 
liche Entwicklung vollzog sich im Mitteltalter in vielen deutschen 
Städten. 

Seit man um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann, 
der Geschichte der deutschen Stadtverfassung wissenschaftlich nach- 
zuforschen, wurde auch die Frage der Entstehung städtischer Patri- 
ziate immer wieder erörtert. Dabei bildeten sich im wesentlichen 
zwei Lehrmeinungen. Die eine, die hauptsächlich von Sombart 
vertreten wird, sieht in den Patriziern ausschließlich Grundherren. 

°) Julie Meyer, Die Entstehung des Patriziats in Nürnberg (Mitt. d. Ver. 
f. Gesch. d. St. Nürnberg 27, 1928, S. 1—96). 

») Holtzendorff-Kohler, Encyklopädie der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., 1904 
1. Bd., S. 8S, 99. 
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Wo eine Stadt aus einer dörflichen Siedelung hervorging, sollen 
die alten Hufenbesitzer der Dorfgemeinde sich zu Patriziern ent- 
wickelt haben. Im übrigen waren es nach Sornbart Ministerialen, 
Dienstritter, namentlich solche des fürstlichen oder geistlichen Stadt- 
herrn, die aufgrund ihres Landbesitzes die Rechte von Vollbürgern 
erlangten. Daß der mittelalterliche Handel zu größerer Vermögen- 
häufung und zur Anlage von Vermögen in Grundbesitz geführt 
haben könne, hält Sombart für unmöglich. Wenn Kaufleute als 
Patrizier erscheinen, find sie nach seiner Auffassung Grundbesitzer 
gewesen und betrieben den Handel nur als Nebenberuf, um ihr 
Geld arbeiten zu lassen. „Neue Reiche" sind nach Sombart in die 
Stadt gezogener Landadel, der von Renten lebt. 

Umgekehrt läßt Georg von Below im wesentlichen reich ge- 
wordene Kaufleute die städtischen Patriziate bilden, Kaufleute, 
deren Vermögen allmählich aus kleinen und kleinsten Gewinnen 
angewachsen ist. Besonders die Gewandschneider, die in manchen 
Städten eine bedeutende Rolle spielen, hält von Below einer solchen 
Vermögenhäufung für fähig. Die Herleitung des Patriziats aus 
Grundbesitz kommt nach seiner Auffassung weniger in Frage. Die 
Auffassung von Belows findet in der Hauptsache Zustimmung bei 
Aloys Schulte^). Er urteilt aber, daß der Kaufmann auch aus ein- 
zelnen bedeutenderen Unternehmungen große Gewinne zog, und 
sieht in der dem Krämergeist abgeneigten großzügigen Handels- 
gebahrung patrizischer Kaufherren das Ausschlaggebende für die 
Handelsbedeutung deutschen Sädtetums. Im hansischen Schrift- 
tum haben die Untersuchungen von Fritz Rörig der Sombartschen 
Beurteilung des Handelsstandes den Boden entzogen. 

Selten stehen sich zwei Anschauungen gegenüber, ohne daß 
vermittelnde Stellungnahme beiden ein gewisses Recht zuer- 
kennt. So hält Rudolf Häpke^) dafür, daß wohl reiche Kaufleute 
die städtischen Patriziate bildeten, daß aber diese Kaufleute ebenso- 
wohl aus dem Kreise der alten Hufenbesitzer wie aus dem der 
Ministerialen hervorgegangen sein können, ja, daß sie ihren Auf- 
stieg in manchen Fällen sogar vom Krämertum und vom Händ- 

el Aloys Schulte, Gesch. d. mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen 
Westdeutschland und Italien (1900). 

°) iliud. Häpke, Die Entstehung großer bürgerlicher Vermögen im MA. 
(Schmollers Jahrb. 1905). 

17* 
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werk her genommen haben. Und in der Tat sind in Augsburg 
bedeutendste Familien vom Handwerk ausgegangen, z. B. die 
Fugger aus der Weberzunst^). 

Ein klareres Bild läßt sich erst aus den Ergebnissen von Einzel- 
untersuchungen gewinnen. Vergleicht man die Entwicklung in 
einzelnen deutschen Städten, so wird man sinden, daß ähnlich wie 
im alten Rom eine Schicht des Bürgertums nach bevorrechteter 
Stellung strebt oder sie auch erreicht, daß aber der Ursprung und 
die Zusammensetzung dieser Schicht je nach der politischen und 
wirtschaftlichen Stellung der Stadt wie nach den Verhältnissen 
der umgebenden Landschaft verschieden sind. Der Hauptberuf des 
Städters ist der Handel. Reiche Kaufleute finden sich überall im 
Patriziat. In den Harzstädten spielt der Anteil an den Berg- 
werken eine Rolle. Wo zahlreiche Ritterschaft in der Umgebung 
saß, dringt auch der Ritter in das städtische Patriziat ein. Und je 
mehr sich die bürgerliche Oberschicht adeligen Standesbegriffen 
annähert, umsomehr fühlen ihre Vertreter das Bedürfnis, sich 
landsässig zu machen, Güter zu erwerben. 

Auch v. Below trägt später mancherlei Forschungsergebnissen 
Rechnung und äußert sich weitherziger^"): „Das Wesen der mittel- 
alterlichen Patrizier ist nicht ganz einfach zu bestimmen. Bald 
waren sie Grundbesitzer und Rentiers, bald Kaufleute, bald beides, 
bald mehr das eine, bald mehr das andere. Was sie in erster Linie 
erstrebten, war die Bekleidung sämtlicher namhafter Amter der 
Stadt, vor allem der Ratsstellen." Below hält aber daran fest, 
daß das Patriziat im wesentlichen die reichen Bürger umfaßte. 

Für die lübeckischen Verhältnisse ist es von besonderem Reiz, 
daß Georg von Below nicht in den Römerstädten, nicht in den aus 
Dorfgemeinden erwachsenen Städten den Hauptnährboden für 
Patriziatbildung sieht, sondern in den Gründungsstädten, daß aber 
nach seiner Ansicht den ersten Siedlern nur ein geringes Bodenmaß 
zugewiesen worden ist, — während einige Erforscher der Lübecker 

Vgl. hierzu auch F. Rörig, Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschafts- 
geschichte, Breslau 1928, S. 250: „Selbst für aufstrebende Elemente aus den 
Kreisen der Handwerker bestand keine Unmöglichkeit nach dieser Richtung." 

^°) v. Below, Das ältere deutsche Städtewesen u. Bürgertum, 3. Aufl., 
S. 124 sf. 
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Verfassungsgeschichte gerade dem Grundbesitz der ersten Siedler 
eine hohe Bedeutung zumessen. 

Wenn Fritz Rörig zu der Überzeugung kam, daß Lübeck von 
einem gildeartig zusammengeschlossenen Kreis von Siedlern ge- 
gründet ist, und wenn er diese Merzeugung, stark unterbaut, in 
den Blickpunkt der Geschichtsforschung gerückt hat, so müssen wir 
uns erinnern, daß schon im Jahre 1861 Ferdinand Frensdorff den- 
selben Gedanken als Vermutung geäußert hat^^). 

Frensdorff knüpfte an die Untersuchungen C. W. Paulis über 
die lübeckischen Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts an. 
Pauli^^) erkannte, daß das volle Bürgerrecht in Lübeck von vorne 
herein vom Besitz eines städtischen Grundstücks abhing. Vollbürger 
war nur, wer auf einem „Erbe" saß. Wurde einer ohne Grund- 
besitz eingebürgert, so war er nur Halbbürger und nicht zeugnis- 
fähig in der Gerichtsversammlung. Pauli lehrt, schon in der früh- 
sten Zeit der Stadt sei aus der Klasse der Vollbürger ein Kreis 
Bevorzugter herausgehoben gewesen. Denn nach einer „Rats- 
wahlordnung Heinrichs des Löwen"^^) sei nur der fähig, in den 
Rat gekoren zu werden, der nicht allein frei, sondern schon frei 
geboren war und außerdem niemals ein Handwerk ausgeübt habe. 
Diese Ratswahlordnung freilich ist uns nicht im Original aus den 
Tagen Heinrichs des Löwen überliefert, sondern nur eingetragen 
in Handschriften, deren älteste dem Ende des 13. Jahrhunderts 
entstammt. Und der Inhalt jener Ordnung spricht dafür, daß sie 
erst damals entstanden ist, daß also höchstwahrscheinlich die Kreise 
des Rates sie gefälscht haben, um den Zustand, wie er sich in- 
zwischen entwickelt hatte, den vornehmen Geschlechtern durch eine 
vorgetäuschte Rechtsunterlage zu sichern. Wir haben also in der 
sog. Ratswahlordnung Heinrichs des Löwen den Zustand aus der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vor uns. In einigen Urkunden 
erscheinen damals an der Seite des Rates majore8 oder potiores 

Ferd. Frensdorff, Die Stadt« und Gerichtsverfaffung Lübecks im XII. 
und XIII. Jahrhundert, Lübeck 1861, S. 10. 

C. W. Pauli, Lübeckifche Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts, 
1. Bd. Lübeck 1847, S. 67. 

UB. d. Stadt Lübeck I Nr. 4. 
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civitLtls"). Waren sie eine besondere Bürgerklasse? Waren sie 
ein Patriziat? Die Ausdrücke sind uns durch Urkunden aus dem 
Prozeß der Stadt mit dem Bischof Burkhard von Sercken über- 
liefert. 1277 wurde der Rat mit dem Kirchenbann belegt und mit 
ihm jener Kreis der Majores civitakis. Unbedingt muß es sich dabei 
um eine Gruppe bestimmter Personen gehandelt haben. Pauli 
nimmt an, daß darunter die Angehörigen der angesehensten alten 
Geschlechter Lübecks zu verstehen sind, die von den Gründungs- 
zeiten her eng miteinander verbunden waren und in wichtigsten 
Angelegenheiten (ähnlich wie die Pairs in monarchischen Staaten) 
vom Rate zur Entscheidung zugezogen wurden, und daß sie eben- 
darum auch als Mitverantwortliche mit dem Rate 1277 vom Bischof 
gebannt worden seien. Aus dem Kreise jener alten vornehmen 
Geschlechter (im Grunde also aus den Gründern der Stadt) hat 
sich nach Pauli nachher die Zirkelgesellschaft entwickelt. 

Frensdorff hat in feinem Buche über die Stadt- und Ge- 
richtsverfassung Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert bereits 
Zweifel an der Echtheit der Ratswahlordnung geäußert und fpäter 
deren Fälfchung wahrscheinlich gemacht^^). Indessen weist er doch 
den Gründern der Stadt eine Stellung an, die für die Unter- 
fuchung der Standesverhältnisse der Bürger bedeutsam ist. Nach- 
dem er dargelegt hat, es gebe keine Überlieferung, wonach Lübeck— 
wie so manche andere Stadt — durch Vermittlung eines Lokators 
gegründet worden sei, also eines Mannes, der vom fürstlichen 
Stadtherrn den Gründungsauftrag empfängt und die Ansiedler 
wirbt, fährt er fort^°): „Vielleicht war in Lübeck statt eines solchen 
Lokator eine Reihe von Ansiedlern vorhanden, die sich auf den Ruf 
des Grafen zuerst einfanden und ihm bei seiner städtischen Neu- 
gründung behülflich waren. Ihnen wurden zwar keine öffentlichen 
Gerechtsame zugesichert, aber insofern doch eine gewisse Begünsti- 
gung zu Teil, als ihnen nach manchen Anzeichen größere Strecken 
zu Bauplätzen zugewiesen wurden; ob auch hier unter der Auflage, 
einen Grundzins (Wortzins, census arearum) an den Herrn der 
Stadt zu zahlen, wie dies bei deutschen Städtegründungen so 

") UB. d. Bistums Lübeck Nr. 262 u. 264; UB. d. Stadt Lübeck I Nr. 278 
u. 284. 

Hans. Gesch.Bl. 1876, S. 136. 
Frensdorff, Stadt- u. Gerichtsverf., S. 10 f. 
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häufig vorkommt, ist wenig wahrscheinlich. Die erworbne Grund- 
fläche benutzten die ersten Anbauer nur zum Teil für sich selbst, zum 
Teil überließen sie dieselbe weniger Vermögenden zu erblichem 
Recht gegen Leistung eines geringen jährlichen Zinses aus dem 
ihnen angewiesenen Bauplatze." 

Bei Rvrig^^) ist Frensdorsss Vermutung zur Merzeugung 
geworden, da er feststellen konnte, daß nach dem ältesten erhaltenen 
Oberstadtbuch sich große Grundflächen wie Grundstücke in bevor- 
zugter Lage im Eigentum ältester bekannter Familien befanden. 
Es wurde Rörig zu immer stärkerer Gewißheit, daß ein Kreis von 
Gründungsunternehmern gildeartig organisiert war, er spricht von 
einem „Unternehmerkonsortium", bisweilen auch von einer „Unter- 
nehmergilde" und vergleicht die Lübecker Gründer mit den 
24 mercatore8 personati, die bei der' Gründung von Freiburg im 
Breisgau, durch eine conjuratio, einen Schwurverband, zu- 
sammengeschlossen, an der Seite eines Zähringer Grafen das 
Gründungswerk vollzogen. Wie dort in Freiburg ist nach Rörig 
in Lübeck aus dem geschlossenen Kreis der Stadtgründer der Rat 
hervorgegangen. 

Zeitlich zwischen Frensdorsss und Rörigs Untersuchungen 
fallen die Arbeiten von Wehrmann über das lübeckische Patriziat. 
Wehrmann^^) hat sich der Ansicht nicht anschließen können, daß bei 
der Gründung Lübecks eine Anzahl der ersten Siedler mit einem 
bedeutenden Teil der Bodenfläche bewidmet worden sei, und daß 
diese Siedler also von vorne herein als Grundbesitzer eine be- 
sondere Stellung eingenommen hätten. Denn wo der Chronist 
Helmold von dem Wiederaufbau der Stadt nach der Zerstörung 
von 1157 berichtet, nennt er die Bevölkerung „die Kaufleute und 
die übrigen Bewohner", (in8titore8 et ceteri li3bitÄtore8) und 
hier wäre nach Wehrmanns Ansicht der Grundbesitzer unbedingt 
Erwähnung geschehn, wenn es solche von Bedeutung gegeben 
hätte. Daß nachher, bei der Wiedergründung unter Heinrich dem 
Löwen, größere Besitzungen in einer Hand vereinigt worden sein 
könnten, hält dagegen Wehrmann nicht für ausgeschlossen. Darauf 
scheinen ihm Straßenbezeichnungen im westlichen, also dem frühst 

F. Rörig, Hans. Beiträge, hier besonders S. 129, 22, 252, 261. 
Wehrmann l, S. 96. 
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bebauten Teil der Stadt hinzudeuten. Namen wie Dankwarts- 
grube, Marlesgrube könnten nach den bedeutendsten Anliegern 
benannt worden sein. Doch wagt das Wehrmann nicht mit Sicher- 
heit anzunehmen, weil das erste Oberstadtbuch verloren ist und das 
älteste erhaltene mit 1283, also weit über ein Jahrhundert später 
erst beginnt, und weil hiernach Schlüsse aus die allererste Zeit nicht 
zwingend sind. Wehrmann stellt Anlage größerer Kapitalposten 
nur außerhalb Lübecks fest, wo die reicheren Bürger große Flächen 
und ganze Dorfmarken erwarben, also später Grundbesitzer und 
Rentner wurden. Auch für die masoreg und potiore8 civitati8 hat 
Wehrmann eine andere Erklärung. Er saßt die 54 im Jahre 1277 
als con8uIe8 et mLjore8 cjvltati8 exkommunizierten Personen als 
die Mitglieder des sitzenden Rates samt den turnusmäßig amts- 
freien Ratsherren auf. Denn jeder Ratmann war zwar auf Lebens- 
zeit gewählt, sollte aber in jedem dritten Jahr von den Amts- 
pflichten befreit sein, um wenigstens dann unbeschwert eigenen 
Geschäften nachgehen zu können. Wehrmann sieht in den potiore8 
noch nicht die Anfänge eines patrizischen Standes, sondern verlegt 
diese Anfänge in die Zirkelgesellschast. 

über solche Anschauungen von Wehrmann greift nun Fried- 
rich Philippi^^) in seinem Aufsatz „Lübeck und Soest" im 23. Bande 
unserer Zeitschrift auf die Darlegungen von Pauli und Frensdorff 
zurück. Die auf den Grundbesitzverhältnissen beruhende ständische 
Gliederung, wie sie vor allen Pauli erkannt hatte, bringt er in 
Zusammenhang mit den Zuständen in der Rechtsmutterstadt Soest. 
Den Unterschied zwischen grundbesitzendem Vollbürgertum und 
dem weiteren Kreise der Handel und Gewerbe treibenden Bürger, 
die auf fremden Grundstücken saßen und nur Nutzungsrechte an 
der Allmende hatten, möchte er in den beiden lateinischen Aus- 
drücken „burAen8e8" und „cive8" erkennen^"). Mit „burZen8e8" 
ist zum Beispiel auf dem Stadtsiegel die Rechtsgemeinde um- 
schrieben. Mit Pauli hält auch Philippi nur eine Oberschicht der 
Grundeigentümer für ratsfähig, nur diese sind seiner Ansicht nach 
als Vollbürger anzusprechen. Er glaubt, daß die „Ratswahlord- 
nung Heinrichs des Löwen" ein zutreffendes Bild der Frühzu- 

F. Philippi, Lübeck und Soest <im 23. Bd. dieser Ztschr., S. 87—102). 
^°) Hierzu äußert sich Rörig, Hans. Beitr., S. 30 f. in Anm. 23. 
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stände Lübecks gibt, weil die Verhältnisse in Soest ebenso lagen. 
Friedrich von Klocke^^) hat nämlich nachgewiesen, daß in Soest — 
im Lande der westfälischen Freigerichte — die Ratmannen der Stadt 
und ihre Genossen als Schössen in Freigerichten aufzutreten be- 
fähigt waren, also der Klasse der Schöffenbarsreien des Sachsen- 
spiegels (des gültigen Landrechts) angehören mußten. Solche 
mußten von Geburt frei, von einer freien Mutter geboren sein. In 
der Übertragung solcher Zustärrde auf die Stadt findet es Philippi 
bestätigt, daß Stadtrecht im Grunde auf die besonderen Verhält- 
nisse der Stadt zugeschnittenes Landrecht ist. „Die jüngere For- 
schung", führt er aus, „hat sich gewöhnt, das Patriziat, d. h. das 
Bestehen einer Oberschicht der Stadtbevölkerung, welche das 
Stadtregiment handhabte und festhielt, als eine spätere Entwick- 
lung aufzufassen, welche aus einer Differenzierung der im Anfang 
einheitlich gestalteten Bürgerschaft hervorgegangen sei. Es ist nicht 
zu verkennen, daß darin neuzeitliche, von den Gedankengängen 
der großen französischen Revolution beeinflußte Anschauungen sich 
widerspiegeln. Die uns jetzt selbstverständliche Gleichheit aller Teile 
der Bevölkerung der Einwohnerschaft eines Landes oder auch nur 
einer Gemeinde vor dem Gesetze kannte das Mittelalter nicht. Mit 
vollem Rechte hat man diese Zeit die Zeit des Ständestaates ge- 
nannt. Pauli und vor allem Wilhelm Arnold hatten^ für solche 
Zustände noch ein volles Verständnis; den nachfolge^en For- 
schern ging diese Anschauung immer mehr verloren. So sind denn 
die im übrigen höchst anerkennenswerten Darlegungen Wehr- 
manns über das lübische Patriziat (Hansische Geschichtsblätter I, 
1872, S. 91 ff.) in ihren Grundanschauungen abzulehnen..." 
Dann folgt bei Philippi die Anerkennung der Erkenntnisse Rörigs: 
„Da ist es denn doppelt erfreulich, daß der neueste Forscher auf 
diesem Gebiete stlllschweigend den von Wehrmann zerrissenen 
Faden der Pauli-Frensdorffschen Anschauungen wieder anknüpft 
und z. B. in seinem neuesten einschlägigen Aufsätze gerade an dem 
Beispiele der Familie Stalbuk nachweist, wie das „Eigen" und 
seine Auswertung die Hauptgrundlage für die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche und damit auch für die rechtliche Stellung der Lü- 
becker Altbürger abgegeben hat." 

Fr. v. Klocke, Patriziat u. Stadtadel im alten Soest (Pfingstbl. XVIll 
d. Hans. Gesch.Ber., 1927). 
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Rörig hat seine Lehre von den Gründungsunternehmern 
neuerdings mit gutem Rüstzeug gegen allerhand Widerspruch ver- 
fochten^^). Daß Grundbesitz für die bürgerliche Stellung von aus- 
fchlaggebender Bedeutung war, darf jedenfalls als erwiesen gelten. 
Daneben kommt immerhin auch dem durch Kaufmannschaft er- 
worbenen Reichtum für die Bildung einer Oberschicht einiges Ge- 
wicht zu. Daß der kaufmännisch Erfolgreiche Gelegenheit hatte, 
fich zur Oberschicht emporzuarbeiten, stellt auch Rörig nicht in W- 
rede. Er betont vielmehr wiederholt, daß ein solcher vor anderen 
berufen war, an der politifchen Führung des Gemeinwesens be- 
teiligt zu werden. In einer Abhandlung, in der er die Bedeut- 
samkeit der Gründerfamilien herausarbeitet und die Kreife um- 
reißt, aus der er eine neue Oberschicht ableitet, spricht er es aus, 
daß die alten Familien nicht etwa einen festen Anspruch darauf 
hatten, die Ratsstühle zu besetzen, sondern sobald ihre wirtschaft- 
lichen Kräfte und ihre Leistungsfähigkeit nachließen, daraus ver- 
schwanden, um aufftrebenden Elementen Platz zu machen, die 
durch ihre führende Stellung im Wirtschaftsleben ihre Eignung 
bewiesen hatten, auch in die politische Führung einzutreten^^). An 
anderer Stelle^) sagt Rörig: „... gerade der Weg der Heirat 
hat manchen aufstrebenden Mann in die Kreise der Oberschicht 
hineingeführt. Und darüber hinaus bestand durchaus die Möglich- 
keit, daß reich gewordene bomine8 novi hier wie dort auf dem 
Weg des Kaufes in die bevorzugte Stellung des alten städtischen 
Grundbesitzes eintraten. Selbst für aufstrebende Elemente aus 
den Kreisen der Handwerker bestand durchaus keine Unmöglichkeit 
nach dieser Richtung; wenigstens nicht mehr seit dem 13. Jahr- 
hundert. Allerdings: Jene Einzelpersönlichkeiten dieser Art, deren 
Namen die Herkunft aus dem Handwerk verraten, werden selbst 
bereits durch den Handel, durch Fern- und Großhandel, hochge- 
kommen sein. Jedenfalls: je weiter wir ins 13. Jahrhundert 
kommen, um so deutlicher wird es, daß der Handel selbst, der sich 
immer mehr zum reinen berufsmäßigen Großhandel herausbil- 
dende Fernhandel, letzten Endes bestimmend wird, in wessen Hände 

F. Rörig, Heinrich der Löwe und die Gründung Lübecks (Dtsch. Arch. 
f. Gesch. d. MA., Jg. 1937 H. 2, S. 408—456). 

Rörig, Hans. Beitr., S. 137. 
^^) Rörig, Hans. Beitr., S. 250. 
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nun auch der alte Grundbesitz gelangen wird." Die hier ge- 
zeichneten Linien erwecken den Eindruck einer fließenden Entwick- 
lung. Der Trennungsstrich, den Rörig in der wirtschaftlichen Krise 
um die Wende des 13. Jahrhunderts erkennt, wird nach seinen hier 
angeführten Äußerungen nicht als so scharf aufgefaßt, als gäbe es 
zwischen denen, die in der Frühzeit die Ratsstühle besetzt haben, 
und den Kreisen, die mit dem ausgehenden 13. Jahrhundert ein- 
drangen, keine Verbindung. Grundbesitz war die Voraussetzung 
bürgerlicher Vollgeltung. Innerhalb der Kreise der grundbesitzen- 
den Kaufleute aber geht die politische Führung Hand in Hand mit 
der wirtschaftlichen. Es ist eigentlich noch nicht Patriziat, sondern 
Vollbürgertum, was Rörig im Auge hat, wenn er gelegentlich von 
einem älteren Patriziat — eben der Gründerfamilien — spricht 
und von einem nach jenem wirtschaftlichen Einschnitt hochge- 
kommenen jüngeren, dessen „Erstarrung im ständischen Sinn" in 
der Zirkelgesellschaft erfolgt sei^^). Dieser treffende Ausdruck kenn- 
zeichnet erst den Sinn des Wortes „Patriziat". Er führt uns mitten 
hinein in die Frage, was wir unter Patriziat zu verstehen haben. 

Im historischen Schrifttum der letzten Zeit hat man sich über 
Gebühr von der rechtlichen Bedeutung des Begriffs entfernt. Nicht 
jede Sippe, deren Name in der Ratslinie einer Stadt vorkommt, 
hat als patrizisch zu gelten. Von Haus aus ist der Vollbürger mit 
der Fähigkeit ausgestattet, in die höchsten städtischen Ämter einzu- 
treten. Erst wenn es einem Kreis bevorzugter Familien gelingt, 
nach Gewohnheitsrecht oder gar Satzung seinen ausschließlichen 
Anspruch auf die Ratsstühle durchzusetzen, und derselbe Kreis sich 
von dem Zuschnitt reiner Bürgerlichkeit entfernt, find wir berech- 
tigt, von einem Patriziat zu sprechen. 

Wenn Oppermann zwischen einem „Handelspatriziat" und 
einem „Verwaltungspatriziat" unterscheidet^^)^ so zeigen schon die 

Ebenda. 
Otto Oppermann, Untersuchungen z. Gesch. d. deutschen Bürgertums 

(Hans. Gesch.Bl. 1911, hier S. 64ss.s. Im Grunde ist es die Gesamtheit des 
Vollbürgertums, die O. im Ringen um die politische Zukunst Lübecks schildert. 
Er sindet die Oberschicht aus zwei Kreisen zusammengesetzt: Der eine, den er 
„Verwaltungspatriziat" nennt, gruppiert sich um die Regalienverwaltung, Zoll 
und Münze; er ist es, der immer auf engen Anschluß an Krone und Reich drängt 
und im Gegensatz zu dem andern in den 1190er Jahren in der Anlehnung an die 
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Ausdrücke, daß man sich hier vom Wesen der Sache entfernt. Voll- 
ends ist es ein Widerspruch in sich selbst, wenn man einem Rats- 
herrn, der aus eigentlich nicht ratsfähigen Kreisen stammt, die 
„persönliche Patrizierwürde" zubilligt^'). Denn die Herleitung 
der eigenen Rechtsstellung aus dem Zusammenhang mit der väter- 
lichen Sippe ist unerläßlicher Bestandteil des Begriffs. 

Sehen wir von dem Gebrauch des Ausdrucks „Patriziat" ab, 
so erscheint die Entwicklung, wie sie Rörig zeichnet, einleuchtend. 
Es war nur natürlich, daß die Männer, die bei der Stadtgründung 
die Seele des Unternehmens waren, auch bevorzugt mit Grund- 
besitz ausgestattet wurden und vermöge ihrer wirtschaftlich ge- 
festigten Stellung in der Folge zur politischen Führung des Ge- 
meinwesens gelangten, ja daß sie mit einigem Erfolg bestrebt 
waren, im Rat die aus ihrer Mitte Ausfallenden aus nahestehenden 
Kreisen zu ersetzen. Es ist aber bei einem kraftvoll emporstrebenden 
Unternehmen mit wirtschaftlicher Einstellung, wie es das junge 
Lübeck war, ebenso natürlich, daß der wirtschaftlich Erfolgreiche sich 
nicht vom öffentlichen Leben ausschließen läßt. Die wirtschaftliche 
Stärke, die es neuen Männern ermöglichte, alten Grundbesitz zu 
erwerben, sie erschloß ihnen anch die Ratsstube. 

Grundbesitz verschafft Geltung. Für die rechtliche Stellung 
des Bürgers aber, für seine Anerkennung als Vollliürger bedurfte 
es keines umfangreichen Grundbesitzes, es genügte der Nachweis 
von Erb eigen überhaupt. 

benachbarte Territorialmacht der Askanier das Heil erblickt. Der andere setzt sich 
aus Fernkausleuten zusammen, die im Schutze des herzoglichen Geleits empor- 
gekommen sind, und hält gegen die Stauser zu den Welsen. 

So H. U. Römer, Das Rostocker Patriziat (Meckl. Jahrb. 96. Jg., 
1932, S. 1—84); ich verweise aus meine Äußerung dazu in Hans. Gesch.Bl. 1933, 
S. 266 (dort irrtümlich „Friedrich" Römer!). Der Ausdruck ist auch von Julie 
Meyer, a. a. O., S. 35, gebraucht. Der dort gezogene Vergleich mit der Ritter- 
würde hinkt insosern, als die Mtterwürde durch den Ritterschlag verliehen wurde, 
die Abstammung von einer gens aber schlechterdings nicht Verleihbar war. Etwas 
anderes ist es, wenn man bei der Gründung von Freiburg i. Br. etwa über einen 
Geburtsmangel der als Bollbürger Angenommenen hinwegsah. Die Erklärung, 
mit der L. v. Winterseld die Freiburger mercatores pergonati zu dem personatub 
8ervien5 des Römischen Rechts im Beziehung setzt, erscheint mir sehr glücklich. 
(L. v. W., Versuch über die Entstehung des Marktes u. den Ursprung der Rats- 
verfassung in Lübeck, Bd. 25 dieser Ztschr., S. 356—488, hier S. 436 ff.) 
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Wir dürfen Philippi folgen, wenn er die Forderung der fo- 
genannten Ratswahlordnung Heinrichs des Löwen, daß der Rats- 
fähige „torfacht egen binnen der rnuren" haben muffe, dahin 
deutet, daß das alte freie Eigen im Gegenfatz zum Grundbesitz nach 
Weichbildrecht gemeint sei, also: unmittelbarer Anteil am Volks- 
vermögen^«). Mit Recht bezeichnet Philippi die Ratsfähigen allein 
als Bollbürger. Zu Unrecht aber setzt er Vollbürgertum schon 
gleich Patriziat^b) 

Ersichtlich ist die Entwicklung in Lübeck anders gewesen als in 
den niedersächsischen Städten Braunschweig, Hildesheim und Gos- 
lar nach der Darstellung von Ohlendorf»»). Diese Städte sollen 
als Gemeinden grundherrlicher, zum Teil ritterlicher Altfreien ent- 
standen sein, zu denen die Handel- und gewerbetreibende Bevölke- 
rung im Hintersassenverhältnis stand. Die Altfreien bildeten das 
Patriziat, wie es Ohlendorf aufsaßt; sie besetzten ausschließlich die 
Ratsstühle. Allmählich wurden sie in das bürgerliche Erwerbs- 
leben hineingezogen, trieben Fernhandel und beteiligten sich am 
Gewandschnitt und anderen Berufen. Ihre soziale Stellung kam 
in Widerspruch zu der rechtlichen. Aus Zunftkämpfen gingen sie 
als pnmi inter pares hervor. 

Niemand wird die Bedeutung des altfreien Besitzes in Lübeck 
dem gleich setzen wollen. Hier entstand die Stadt zweifellos als 
eine Niederlassung von Kaufleuten und Handwerkern, wie es der 
von Ohlendorf bekämpften Anschauung entspricht. Im echen 
Hafenplatz der Küstenbesiedelung nach dem Osten hin bedeutete 
Handel mehr als Grundbesitz. Nicht der Grundbesitzer glitt später 
in den Handelsstarid ab, sondern der Kaufmann war der Träger 

°°°) Phllippi, a. a. O., S. 96. 
Vgl. oben das Zitat auf S. 8. 
L. Ohlendorf, Das niedersächsische Patriziat und sein Ursprung (Forschgn. 

z. Gesch. Niedersachsens II. Bd. 5. Heft, 1910). Es fei hier auf die Äußerung 
von Julie Meyer (a. a. O., S. 15) über die Arbeit von Ohlendorf verwiesen: 
„Die von Ohlendors über den Ursprung des Patriziats in diesen drei Städten 
(Braunschweig, Hildesheim, Goslar) angestellten Untersuchungen geben kein voll- 
ständiges Bild, da er unter Patriziat die soziale Oberschicht der städtischen Be- 
völkemng in der Zeit vor den Zunftkämpftn (10.-13. Jhdt.) versteht. Seine 
Arbeit sagt daher nichts aus über das Herkommen der später in das Patriziat 
eintretenden Familien. Ihre Bedeutung für den Nachweis der Theorie ist daher 
nur eine beschränkte." 
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der Siedelungb^), und der Anteil am Volksvermögen gewähr- 
leistete ihm das volle Bürgerrecht. Der Kreis der frühsten grund- 
besitzenden Kaufleute vermochte es nicht zu verhindern, daß erfolg- 
reiche Kaufleute, die außerhalb standen, mit Hilfe ihres erworbenen 
Vermögens in den alten Grundbesitz und in den Rat eindrangen. 
Die vorgetäuschte Ratswahlordnung des Stadtherrn der Grün- 
dungszeit zeigt das Bemühen, diese Entwicklung in Schranken zu 
halten. Sie zeigt aber auch, daß von einer vollendeten Standes- 
bildung noch nicht die Rede sein konnte, daß eine solche vielmehr 
erst auf dem Wege war. Vollbürgertum ist ein Ursprüngliches, 
Patriziat das Ergebnis einer Entwicklung. Deutschen Rechtsemp- 
finden entsprechend nahmen die minderberechtigten Bürger die aus- 
schließliche Stellung der am Grundbesitz Beteiligten als Vollbürger 
widerspruchslos hin. Erst das Hinausstreben aus der Bürgerlich- 
keit in der Lebenshaltung rief Widerspruch hervor. Und darin 
kündigte sich die Standesbildung eines geschlossenen Kreises als 
Patriziat an. 

Klar und einigermaßen erschöpfend sind die beiden Sätze, mit 
denen Julie Meyer»^) den Begriff „Patriziat" umschreibt: „Patri- 
ziat im juristischen Sinn ist die durch Statut und Übereinkommen 
geschaffene Korporation der angesehensten Familien einer Stadt, 
die meistens mit der Besetzung des Rates und der obersten Stadt- 
ämter privilegiert sind. Patriziat im soziologischen Sinn ist ein 
Stand, dessen Ehre^^) nicht ursprünglich ist, sondern an der des 
Adels orientiert und durch die des Bürgertums beeinflußt, (der) 
Elemente von beiden Ständen enthält und die oberste Spitze der 
Bürgergemeinde bildet." Beachten wir die „soziologische Seite"! 
Erst mit ihr wird aus Vollbürgertum Patriziat. 

Also: Ein Tell der Bürger, eine Oberschicht, strebt die Füh- 
rung des Gemeinwesens an, meist körperschaftlich gegen die übrigen 
Bürger abgeschlossen, und dieser Teil der Bürgerschaft wächst sich 
mit der Zeit zu einem besonderen Stand aus, der sich den Anschau- 
ungen und der Lebensweise des Adels annähert und hie und da 

Hierzu auch: Rörig, Hans. Beitr., S. 235 f. (Anm. 10). 
Julie Meyer, a. a. O., S. 31. Nicht recht damit übereinsttmmen will 

es, daß auch I. M. (S. 34) erklärt: „Das äußere Merkmal für die Zugehörigkeit 
zum Patriziat ist die Zugehörigkeit zum Stadtrat." 

°") Gemeint ist der Ehrbegriff. 
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schließlich im Adel aufgeht. Zum adeligen Lebensstil, wie er das 
werdende Patriziat kennzeichnet, gehört die Nachahmung ritter- 
licher Waffenspiele und höfischer Kleidertracht, das Annehmen von 
Wappen und das Erwerben von ländlichem Grundbesitz. 

Ein körperschaftlicher Zusammenschluß war nicht gerade Vor- 
aussetzung des Patriziates, aber er machte die ständische Ge- 
schlossenheit sinnfällig, und irgendwie mußte ja auch der Kreis 
umrissen sein, der rechtliche Ansprüche erhob. Wir finden aber 
einen gildeartigen Zusammenschluß keineswegs überall. Nur in 
einigen Städten tritt er auf. In der Kölner Richerzecheb^), die das 
Stadtsiegel führte und stadtobrigkeitliche Pflichten wcchrnahm. In 
Soest^°) sollen nach Friedrich von Klocke die meUores schon vor 
dem Auftreten eines Rates eine ähnliche Stellung gehabt haben; 
später erscheinen sie als die „Patrizier vom Stern". In Goslar^°) 
war der Kreis der montsni et silvani genossenschaftlich an der Aus- 
beute der Silberbergwerke beteiligt. In Nürnberg^^) waren die 
vornehmen Geschlechter, die Anspruch darauf hatten, zu den ge- 
selligen Veranstaltungen des Rates eingeladen zu werden, in einer 
Liste zusammengestellt. In Lübeck wird die Zirkelgesellschaft als 
patrizische Vereinigung genannt. 

Aber wie steht es um einen allenfallsigen früheren Zu- 
sammenschluß, um die Unternehmergilde, wie sie Rörig annimmt? 
Soviel der Gedanke auch für sich hat, die Quellen reichen nicht aus, 
ihn bündig zu beweisen. In seiner jüngsten Äußerung zu der 
Frageb») wiederholt Rörig, er selbst halte das Unternehmerkon- 
sortium für erwiesen. Mer eine conjuratio wird da, wo man 
sie annimmt, verschieden gedeutet. Luise von Winterseld hält sie 
für eine Friedenseinung der gesamten Siedler im Sinne der 
Gottesfriedensbewegungb»). Hermann Joachim hielt es für wahr- 
scheinlicher, daß sämtliche Teilnehmer an der Siedelung eine 
Schwurgilde bildeten, ein Unternehmerkonsortium aber höchstens 

Bgl. H. Keußen, Köln im Mittelalter (Bonn 1918), S. 68 ff. und daS 
dort genannte Schrifttum, auch: Fr. v. Klocke a. a. O., S. 13. 

b°) Fr. v. Klocke a. a. O., S. 11 u. 83. 
b°) Ohlendorf a. a. O., S. 49. 
") Aber erst seit 15211 Julie Meyer a. a. O., S. 37. 

Rörig, Heinrich der Löwe usw., S. 450. 
L. v. Winterfeld a. a. O., S. 437. 
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deren Organ«»). Eine Gilde, die als patrizische Vereinigung zu 
gelten hätte, dürfte Jahrzehnte nach der Gründung nicht spurlos 
verschwunden sein. Sie müßte im Gegenteil durch Zulassung oder 
Mlehnung der später in den altfteien Besitz eindringenden Bürger 
über deren Stellung zum „Patriziat" entschieden haben. Erst in 
der Zirkelgesellschaft haben wir einen greifbaren Zusammenschluß, 
der übrigens auf nichts Gewesenes Bezug nimmt. 

Im Jahre 1379 erscheint ein Kreis von 9 Männern urkundlich 
als Stifter einer Gebetsbruderschaft. Man darf sagen, daß die 
religiös betonte Bruderschaft im damaligen Lübeck überhaupt den 
Rahmen für das gesellige Leben bestimmter Kreise darstellte. Ob 
die Gelagbrüder, denen 1374 ein Johann Crispin in seinem Testa- 
ment eine Rheinweinstiftung machte, oder die 70 Personen, denen 
Boldewin Speygelmaker 1377 ein ähnliches Legat aussetzte, be- 
reits Vorläufer dieses Kreises waren, ist nicht von wesentlichem 
Belang. 

Vorzüglich in dem Kreise dieser Zirkelgesellschaft äußern sich 
nun alsbald aNe die Züge, die ein Hineinwachsen bürgerlicher 
Menschen in einen adelartigen Lebensstll kennzeichnen^^). Ansätze 
dazu traten schon früher auf. Besonders bezeichnend ist es, wenn 
1386 ein Peter Smilow den Junkern, die den Zirkel tragen, eine 
größere Summe vermacht, damit sie ihm erlauben, sein Wappen 
neben den ihrigen in ihrer Kapelle aufzuhängen. Schon 1349 
hatte Gotthard von Attendorn verlangt, daß sein Schild und Helm 
an einem von chm gestifteten Altar aufgehängt würden. Ähnliches 
muß nachher Brauch geworden sein. Denn 1386 räumte der 
Guardian der Minoriten den Zirklern in ihrer Kapelle das Recht 
dazu ein. Schild und Helm — also volle ritterliche Waffen! 
Bürgerliche Wappensiegel finden wir in Lübeck bereits um die 
Wende des 13. Jahrhunderts, und Wehrmann hat recht, wenn 
er es auf die vornehmsten Geschlechter zurückführt. Betrachten 
wir die Siegel^^) der Bische, van Dale, Goldoge, WMenpunt, 
Schepenstede, van Cusvelte, Holt, van Bocholt — die Siegler ge- 

«>) Vgl. Hermann Joachim, Historische Arbeiten aus seinem Nachlaß, 
S. XIX. 

Wehrmann l, S. 112. 
»») C. Mllde, Siegel des Mttelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck, 

1. Heft (18S5), bes. Tafel 3 u. 4. 
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hören alle ratsfähigen Familien an. Schildsiegel wie die eines 
Dowaye, eines van Älen, eines van Parchem sind vollends besten 
ritterlichen Siegeln ebenbürtig an die Seite zu stellen. Das 
Wappen ist mehr und mehr Gemeingut der Bürgerlichen gewor- 
den. Aber als ein ritterlicher Brauch ist es in jenen Zeiten, da die 
ständischen Rechte noch größere Bedeutung hatten, sicher zuerst 
von solchen Bürgern aufgenommen worden, die es dem Adel 
gleichzutun trachteten. Den Frauen der selben Kreise gestand der 
Rat in seinen Luxusordnungen«») das Vorrecht auf Entfaltung 
größerer Kleiderpracht zu, besonders das Recht, den Mitten zu 
tragen. Kein Wunder — denn diese Familien hatten im Rate 
das größte Gewicht. 

Aber hat die Zirkelgesellschaft Anspruch auf alleinige Besetzung 
der Ratsstühle gehabt? Nein, angestrebt hat sie diesen Zustand 
wohl, hat ihn auch einmal in der Praxis nahezu, als Recht aber nie- 
mals erreicht. Unter den neun Gründern war nur ein einziger 
Ratsherr, weitere vier von ihnen wurden aber nachher in den Rat 
gewählt, und mit einer Ausnahme waren sie, wie auch später 
die meisten Mitglieder der Gesellschaft, Gesippen von Ratsper- 
sonen. In dem Jahrhundert vor der Reformation gehörten von 
153 Zirkelbrüdern 66 dem Rate an. Einmal, 1483, war nur ein 
Mitglied des Rates nicht auch Mitglied der Zirkelgesellschaft. Die 
Ratsfamilien hielten ihren Tanz im Hause der Zirkelgesellschaft, 
ja die Zirkelgesellschaft den ihren auf dem Rathause ab. Einen 
zahlenmäßig so starken Einfluß auf den Rat wie im Jahre 1483 
hat aber die Gesellschaft nie wieder erreicht. Unmittelbar nach 
dem Zeitpunkt ihrer Höhe, im Jahre 1485, erwirkte sie das erste 
kaiserliche Privileg"). Das öffentliche Tragen ihres Mzeichens, 
der Zirkelkette, wurde ihr damals als Recht verbrieft. Eine goldene 
Kette mit dem Wahrzeichen der Gesellschaft — das war unmittel- 
bar den Ritterorden nachgetan! Wir brauchen nur an eine Be- 
zeichnung wie „Ritter des Ordens vom goldenen Vließ" und ihren 
Zusammenhang mit dem sichtbar getragenen Abzeichen zu denken. 

Infolge der demokratischen Bewegung der Wullenweverzeit 
ging die Zirkelgesellschaft ein. Als sie 1581 neugegründet wurde, 

«») Allerdings erst die späteren, vgl. Wehrmann l, S. IIS f. 
") Archiv der Hansestadt Lübeck, Caesarea 218. 

Ztschi. d. B. f. L. G. XXIX, e. 18 
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trat der Name „Junkerkompanie" in den Vordergrund. Wir er- 
innern uns, das schon zwei Jahrhunderte vorher das Testament 
des Peter Smilow von den „Junkern, die den Zirkel tragen" ge- 
sprochen hatte. „Junker" haben sich die Zirkler damals schon 
nennen lassen. Das kaiserliche Privileg von 1485 spricht indessen 
nur von der „Gesellschaft der heiligen Trinität, die man nennet 
die Zirkelbrüder". 1601 erhoben in einem Notariatsinstrument^°) 
„die Lübecker Patrizier und Stadtjunker" Einspruch gegen die 
Veranlagung ihrer Güter zur Türkensteuer. Und als Kaiser 
Friedrich I I I. 1636 das Zirkelprivileg bestätigte und erweiterte««), 
da sprach er von der „Gesellschaft der heiligen Dreifaltigkeit, die 
man von Alters die Zirkelbrüder, der Zeit aber die Junkerkom- 
pagnie nennet". Bei dieser Erweiterung des Privilegs ließen sich 
die Zirkler das Recht Verbriefen, einen Stab mit dem Bilde des 
Kaisers bei Hochzeiten und anderen feierlichen Anlässen vor sich 
her tragen zu lassen. Dieses Privileg fiel mitten hinein in den 
Prozeß mit Henning Paulsen«^), einem Ratsherrn, der nicht der 
Junkerkompanie angehörte und dennoch bei der Hochzeit seines 
Sohnes sich des Stabs bedient hatte. Hier tritt deutlich der Unter- 
schied zwischen Ratsherren und Patriziern zutage. Im Zusammen- 
hang mit diesem Rechtsstreit erwirkte die Junkerkompanie endlich 
1641 ein weiteres kaiserliches Privileg««), das alle ihre Bestre- 
bungen krönte, indem es den Adel der Mitglieder anerkannte. Im 
Text der Urkunde sind Zirkelkette und Stab bildlich dargestellt, 
umgeben von den Wappen der damals in der Gesellschaft ver- 
tretenen sechs Familien: Warendorf, Wickede, Brömbsen, Lüne- 
burg, Kirchring und Stilen. 

Der Freibrief von 1641 bestätigt den Mitgliedern auch ihre 
„laut beigebrachter glaubwürdiger Dokumenten von etlich hundert 
Jahren hero gleich anderen ... rittermäßigen Personen wohl 
hergebrachte und genossene adelige Freiheiten in Turnier und 
Ritterspielen, hohen geistlichen Stiftern und ritterlichen Orden" 

Ebb. Jnterna 538 c. 
Ebd. Caesarea 248. 

») Wehrmann I I, S. 340 ff. über den Prozeß liegt umfangreiches Material 
in den Senatsakten. 

Archiv der Hansestadt Lübeck, Caesarea 250. 
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und nimmt noch besonders auf die vor Jahren von den Vorfahren 
der heutigen Mitglieder geübten Ritterspiele zu Roß und Fuß 
Bezug. Wenn damals die kaiserliche Kanzlei Privilegien aus- 
fertigte, war sie in der Begründung weitherzig und geizte nicht mit 
Anerkennung dessen, was die Antragsteller angaben. Es brauchte 
nicht wörtlich richtig zu sein. 

Turnierfähigkeit und Stiftsfähigkeit sind zwei wesentliche 
Merkmale des Adels. Ganz ähnlich wie von Nürnberg wissen wir 
auch von Lübeck, daß hier bisweilen Turniere veranstaltet wurden. 
Die Bürger waren aber hier ebenso wenig wie dort daran be- 
terlrgt — nicht einmal die vornehmsten. Als kümmerlichen Ersatz 
veranstalteten sie auf dem Markt zu Pferde das Stechen auf die Ro- 
landsfigur"), eine Art Ringelstechen. Das gaben sie dann vor dem 
Kaiser als „Reiterspiele" aus. Einem ritterlichen Orden hatten 
einmal um die Mitte des 14. Jahrhunderts zwei Warendorp an- 
gehört"). Diese beiden Deutschordensritter waren wohl das 
Paradestück der sechs Familien. 

Daß m Lübecks Frühzeit Lonnubium zwischen bürgerlichen 
und ritterlichen Familien vorgekommen wäre, ist nicht erwiesen. 
Die Rechtsbestimmung, wonach eine Frau ihres Erbes verlustig 
gmg, wenn sie einem Ritter in die Ehe folgte«^), — mag sie auch 

finanzpolitischen Erwägungen entsprungen sein, sie spricht jeden- 
fMs nicht dafür, daß die bürgerliche Oberschicht damals irgendeine 
Annäherilng an den Ritterstand gesucht hätte. Es ist aber beacht- 
lrch, daß sie schon bei der ersten umfangreicheren Aufzeichnung des 
Lübischen Rechts im späteren 13. Jahrhundert fehlt. Auch dann 
trifft aber die Behauptung von M. E. Schlichting, es seien „über- 
M enge Beziehungen zwischen städtischem Patriziat und Landadel 

") Wehrmann II, S. 327. Die Nürnberger Geschlechter schufen sich für 
das Turnier einen Erfatz in ihrem „Gefellenstechen". Vgl. I. Meyer, S. SI. 

°°) Wehrmann II, S. 3V1, hierzu auch Rörig, Hanf. Beiträge, S. 136. 
Daß die Gründung des Deutschen Ritterordens nicht auf Lübecker und Bremer 
Kaufleute zurückzuführen ist, diese vielmehr nur das erste Zeltspital des Ordens 
stisteten, hat K. Höhlbaum in Hans. Gesch.Bl. 1872, S. 29 f., nachgewiesen. 

) Lüb. 11B. I, S. 40: ^uecumque mstrons vel vickus exi8ten8 in civitate 
milit! vel alicui volenti Militär! nu8perit non piu8 qusm formats8 ve8te8 8US8 
lie omni 8uv8tsncis 8ua retinedit. beliqua vero tot2li8 8ub8tsnci2 8us proximi8 
liere<Iibu8 remanebit. 

18* 
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festzustellen"^^), auf Lübeck nicht zu. Rörig, aus den sie sich stützt, 
weiß nur einen Fall aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
dafür anzugeben»»). Und jener miles Johannes Tissenhusen, der 
Mette Warendorp ehelichte, scheint Lübecker Bürger geworden zu 
sein. Denn ihm als Ehevogt der Warendorptochter wüd im Ober- 
stadtbuch deren Erbe in und vor der Stadt zugeschrieben»^), wie 
auch sonst noch manches städtische Grundstück, während das Stadt- 
recht ritterlichen Personen den Erwerb von Grundbesitz in der 
Stadtmark verbot»»). Gleichwohl erscheint auch der Sohn Eber- 
hard Tissenhusen im Oberstadtbuch wieder als mile8. 

Wenn um die Mitte des 14. Jahrhunderts reich gewordene 
Kaufleute der Oberschicht sich aus dem Erwerbsleben zurückzogen, 
um ein Rentnerdasein zu führen»») und ländlichen Grundbesitz er- 
warben, so entsprang das dem Wunsch, das erworbene Vermögen 
nicht ferner durch ungewisse kaufmännische Unternehmungen zu 
gefährden. In der Folge aber war das Ausscheiden aus dem 
Handelsberuf wie der Übergang zu Rentnertum und Gutsbesch 
dem Hinausstreben aus dem bürgerlichen Lebensstil und der An- 
näherung an den adeligen günstig. Es ist kein Zufall, daß damals 
gerade die Vereinigung der Vornehmen, die Zirkelgesellschaft, ge- 
gründet wurde. 

Um die Stiftsfähigkeit hat sich Wehrmann bei seinen Unter- 
suchungen nicht gekümmert. Hier ist aber eine Feststellung zu 
machen. Das lübeckische Domkapitel, also das Kapitel einer reichs- 
unmittelbaren geistlichen Stiftung, weist durch seine Zusammen- 
setzung nach, welche Geltung auf dem Boden der Reichsstadt der 
freie Bürger genoß. Bürgertum fand sich in seinen Reihen mit 
Adel vermischt. Ja, als die Zeit der strengsten Scheidung der Heer- 
schilde vorüber war (nach 1180), besetzte zeitweilig das Bürgertum 
fast ausschließlich den bischöflichen Stuhl. Bis zur Reformation 
ist die Reihe der bürgerlichen Bischöfe nur wenige Male von Ade- 

Mary Elisabeth Schlichting, Religiöse u. gesellschastliche Anschauungen 
in den Hansestädten des späten Mittelalters (Berliner Diss. 1S3S), S. 90. 

Rörig, Hans. Beiträge, S. 136, 265, Anm. 22. 
°«) Lüb. UB. III. 668 v. I. 1368. 
»») I. F. Hach, Das Alte Lübische Recht (Lübeck 1839), S. 461 Art. LLX1.V 

(in der Form von Hamburg übernommen). 
°«) Rörig, Hans. Beiträge, S. 232. 
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ligen unterbrochen^'). Lübecker Ratsherrensöhne finden sich da- 
zwischen, auch einmal ein Hamburger. Bocholt, Cremon, Klene- 
denst, Attendorn, Dülmen, Westphal waren Angehörige der Kreise, 
aus denen sich die Junkerkompanie zusammensetzte. Mit einigem 
Recht konnte die Gesellschaft also auf die Stiftsfähigkeit ihrer Mit- 
glieder Anspruch erheben. Die ständischen Verhältnisse im Dom- 
kapitel müssen noch einmal eingehend untersucht werden^^). 

Die Junkerkornpanie hat es auch später nicht erreicht, daß sie 
in einem kaiserlichen Freibrief „Orden" genannt wurde — sie blieb 
„Gesellschaft". Adelig waren aber nün einmal ihre Mitglieder und 
sahen streng darauf, daß Neuaufgenommene den Adel nachweisen 
konnten. Nach 1641 sind im ganzen nur noch Vertreter von elf 
Familien aufgenommen worden^^^ Sie gewöhnten sich schließlich 
alle, ihrem Namen das „von" vorzusetzen. Wo es früher bereits 
als einfache Herkunftbezeichnung geführt wurde, mag es die „An- 
erkennung" des Adels beim Reiche erleichtert haben. 

Unter den später Aufgenommenen sind zwei, deren Familien 
früher der Kaufleute-Kompanie angehört hatten. Ein Brakes 
mußte erst sörmlich seinen Adel erwerben, ehe man ihn aufnahm. 
Ein Plönnies hatte schon vor längerer Zeit die Bestätigung seines 
Wels erwirkt. Zwischen der Junkerkompanie und der Kaufleute- 
Kompaniebv) bestand immerhin ein gewisser Rangunterschied. Mitte 
des 16. Jahrhunderts war die Kaufleute-Kompanie gegründet wor- 
den, offenbar von Männern, die in die Zirkelgesellschaft keine Auf- 
nahme fanden. Wurde aber ein Mitglied der Kaufleute-Kompanie 
zu Rate erwählt, so nahm ihn die Zirkelgesellschaft — es liegen 
mehrere solcher Fälle vor — in ihre Mitte auf. Die Kaufleute- 
Kompanie ahmte die Sitten und Gebräuche der Junkerkompanie 
getreulich nach, blieb aber stets in einem gewissen Wstand von ihr. 

Vgl. die Reihe der Bischöfe bei I. v. Meile, Gründliche Nachricht 
(3. Aufl., Lübeck 1787), S. 135 ff.; Schlesw.-Holst. Siegel des Mittelalters: 
G. E. Hoffmann, Die geistl. Siegel, Heft 1 (1933), S. 37 ff. 

°«) Die neuerdings erschienene Arbeit von Wilh. Suhr, Die Lübecker Kirche 
im Mittelalter (Veröff. z. Gesch. d. Hansestadt Lübeck Bd. 13, 1938) stteift nur 
kurz die Standesverhältnisse, S. 115 f. 

^°) Pleskow, Tode, Hatten, Höveln, Wetken, Brakes, Plönnies, Loetzen, 
Bruns, Swers, Heintze. 

°°) Vgl. darüber Gerh. Neumann, Hinrich Castorp (Veröff. z. Gesch. d. 
Fr. u. Hansestadt Lübeck, Bd. 11, 1932), S. 89 f. 
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Daß der Bürgerrezeß von 1669 der Kaufleute-Kompanie an der 
Seite der Junkerkonrpanie bei der Bildung des Rates ein besseres 
Recht einräumte als den Fahrerkollegien, reicht doch wohl allein 
nicht zu, ihre Mitglieder als Patrizier anzusprechen. Das Patriziat 
blieb auf die Junkerkompanie, die alte Zirkelgesellschaft, befchränkt. 

Hat also Wehrmann gefehlt, wenn er die Patriziatbildung 
in die Zirkelgefellfchaft verlegte? Ja und nein! Sein Fehler war, 
daß er die Bedeutung des Grundbesitzes für das Zustandekommen 
des nachmaligen Patriziats unterschätzte. Durch die Unter- 
suchungen von Pauli, Frensdorff, Rörig und Philippi ist nach- 
gewiesen, daß freieigener Besitz in Lübeck die Grundlage des Voll- 
bürgertums bildete — aber eines Vollbürgertums, dessen Kreis sich 
aus solchen ergänzte, deren Einfluß zunächst auf Reichtum aus 
kaufmännischem Erfolg beruhte, und die damit in den alten Befitz 
eindrangen. Mit der Zeit erst wuchs sich der bewegliche Kreis der 
im Rat erscheinenden Familien zum Stand aus und fand feine 
Vollendung in der Zirkelgefellfchaft. Darin hat wiederum Wehr- 
mann recht. Auch die Zirkelgefellfchaft hat kein ausfchließliches 
Vorrecht auf die Ratsstühle erlangt. Aber sie erreichte das letzte 
Ziel des Patriziats: die Anerkennung des Adels ihrer Mitglieder. 

Mit dieser Feststellung ist eigentlich mein Gegenstand er- 
schöpft. Indessen möchte ich noch eine Frage beantworten: Kann 
man im heutigen Lübeck noch von einem Patriziat sprechen? Die 
Frage ist zu verneinen. Man hört zwar oft genug auf Familien, 
die durch Reichtum und Anfehen hervorragen, den Ausdruck an- 
wenden. Aber es fehlt ein Wefentliches, um die Bezeichnung zu 
rechtfertigen: der geschichtliche Anspruch auf eine gehobene Rechts- 
stellung im öffentlichen Leben. Man verwechselt Patriziat mit 
Honoratiorentum. Patriziat ist eine ausgesprochene Standesbil- 
dung, Honoratiorentum — nach der Kennzeichnung von Friedrich 
von Klockeb^) — eine flüssigere Klassenbildung. Das lübeckische 
Patriziat, das um die Mitte des 17. Jahrhunderts im Adel auf- 
ging, hat sich als Stadtadel gehalten, bis zur Zeitenwende der 
großen französischen Revolution. Dann hörte eine bevorrechtete 
Stellung der Oberschicht auf, Bürgertum war Bürgertum. Bei 
aller Demokratie blieb in Lübeck bis zum Anfang des 20. Jahr- 

°^) Fr. v. Klocke, a. a. O., S. 7. 
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Hunderts die Wahl in den Senat dem gehobenen Kaufmannstande 
und seinen akademischen Klassengenossen vorbehalten. Wer die 
Zusammensetzung des Senats war durch eine Verfassung geregelt, 
die keine Patriziatbildung mehr zMeß. Die Zeiten waren vorbei. 
Persönliche Eignung entschied bei der Zuwahl zum Senat, wenn 
auch Vetternwirtschaft nicht ohne Einfluß blieb. Nach dem Um- 
sturz von 1918 gab sich Lübeck eine Verfassung, die die Wahl zum 
Senate in die Volksvertretung, die Bürgerschaft, verlegte, und 
von da an gab die Parteizugehörigkeit den Ausschlag. Dem Wesen 
des nationalsozialistischen Staates liegt es vollends fern, eine Vor- 
zugsstellung bestimmter Familienkreise des Bürgertums anzuer- 
kennen. Es gibt kein Patriziat mehr, und selbst der Stern des. 
Honoratiorentums verblaßt. Zwar spielt die Wstammung heute 
im öffentlichen Leben eine größere Rolle denn je. Aber die Frage 
nach dem arischen Blute hat mit einer auf Besitz und Rang be- 
gründeten Stellung von Vorvätern nicht das Geringste zu tun. 
Im Adel lebt heute außerhalb der Stadt noch ein oder der andere 
Vertreter des alten lübeckischen Patriziates. In der Welt des 
lübeckischen Bürgertums gehört das Patriziat der Geschichte an. 

Zu dem vorstehenden Aufsatz wurde ein Bortrag umgearbeitet, den der 
Verfasser am 18. März 1938 im Verein für Lübeckische Geschichte und Alter- 
tumskunde hielt. 
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Lübecker 

iKupfeckämmec im Si5tum Rabebucg 

Bon Lerkard fioefer 

Die verhältnismäßige Armut Deutschlands an Kupfervor- 
kommen mußte mit zunehmender Volksdichte und steigendem 
Wohlstand schon im Mittelalter zur Einfuhr dieser lebensnotwen- 
digen Erze führen, namentlich in Norddeutschland, für welches 
unfere eigenen Vorkommen in der Nähe des Harzes verkehrs- 
technisch zu ungünstig lagen. 

Als nächst erreichbares Kupfer kam das schwedifche in Frage, 
das am Kopparberg in überreicher Menge zur Verfügung stand, 
nachdem ein industrieller Abbau dort — wahrfcheinlich durch 
deutsche Bergleute — in Gang gebracht war; zum mindesten ist 
das nötige Kapital dazu zum großen Teil aus Lübeck geflossen. 
Und bei dessen günstiger geographischer Lage und seiner beherr- 
schenden Stellung im Ostseehandel mußte gleichzeitig die Kupfer- 
ausfuhr nach Deutschland so gut wie ausschließlich in Lübecks 
Hände kommen. 

Lange Zeit scheint sich dieses mit der zwischenhändlerischen 
Stellung in der Kupfereinfuhr begnügt zu haben, die Verarbeitung 
zum Bedarf der Stadt und zur Wiederausfuhr lag in den hand- 
werklichen Betrieben der Kupferschmiede und Beckenschläger, 
deren strenggeschlossener zunftmäßiger Aufbau eine industrielle 
Produktion fo gut wie unmöglich machte. 

Da Lübeck fein Stapelrecht streng handhabte und alles Ein- 
geführte an Ort und Stelle nur an Lübecker Bürger verkauft 
werden durfte, entstand hier ein Kreis von kapitalkräftigen Händ- 
lern, welcher das ortsansässige Handwerk mit Rohmaterial ver- 
sorgte und den Überschuß über Land und See weiterleitete. 

Es mußte dabei sehr bald für diesen Händlerkreis der Anreiz 
entstehen, die Weiterverarbeitung des kostbaren Erzes, die große 
Verdienste versprach, selbst im großen in die Hand zu nehmen. 
Der Kraftbedarf für eine derartige Industrie war jedoch in der 
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Stadt selbst und im Stadtgebiet nicht vorhanden, die wenigen 
Wassermühlen—und nur solche kamen als Kraftquelle in Frage —, 
welche auf dem Mühlendamm und im engeren Stadtumkreis 
vorhanden waren, wurden ausschließlich als Mahlmühlen für 
Korn, Ol und Lohe sowie als Walkmühlen für Tuch- und Leder- 
bearbeitung zugunsten der bestehenden Zünfte benötigt. Für 
solche Zwecke hatte die Stadt schon sehr früh sich das Wasserstau- 
becken des RaHeburger Sees gesichert, indem sie in Verträgen mit 
den lauenburgischen Herzögen in den Jahren 1229, 1231 und 1291 
für ewige Zeiten das Recht an das Wasser des Sees und der 
Wakenitz erkauft hatte. Im Vertrage von 1291, welcher zum 
erstenmal die Stauhöhe bestimmte und beschränkte, war jedoch 
bereits das Höchstmaß an Staumöglichkeit für die damals be- 
stehenden Mühlen erreicht, eine neue Staustufe mit neuen Mühlen 
ließ sich nicht mehr errichten. Der Kupfergroßhandel sah sich daher 
gezwungen, für seine geplante Industrie auswärtige Mühlen 
oder Wasserrechte für solche zu erwerben, wobei er auf der Suche 
danach an die von Lübeck ins Hinterland führenden Wasserstraßen 
sich gebunden sah, wenn er große Mengen Roherz zu günstigen 
Bedingungen zum Ort der Industrie verfrachten und als Fertig- 
ware von dort zurückbringen wollte. Dabei mußte gleichzeitig an 
die Möglichkeit der Beschaffung von Holzkohle in der Nähe gedacht 
werden, da das hauptsächlich eingeführte Roherz im Gebläseofen 
zunächst raffiniert, und dann im warmen Zustande nur aus- 
schmiedbar war. 

Der erste bekanntgewordene Versuch zum Ausbau solcher 
Kupferindustrie durch vier Lübecker Händler, welche 1475 bei 
Oldesloe und Wesenberg Wasserrechte dafür erwarben, scheiterte 
allerdings am sofort einsetzerrden Widerstand der Ämter; diese 
erreichten beim Rat das Verbot der Errichtung solcher „moni- 
factorei", durch welche sie brotlos würden, ihnen auch der Erwerb 
von Holzkohle verteuert oder unmöglich gemacht sei. 

Erst 1515 gelang es dem aus Nürnberg stammenden Lübecker 
Bürger Matthias Mulich, in Oldesloe an der Beste solchen Kupfer- 
hammer zu errichten und in gutem Betrieb zu erhalten auch gegen 
die Einsprüche des Amtes, welche auch in der Folgezeit bei jeder 
derartigen Neuerrichtung nicht ausblieben, die Entwicklung jedoch 
nicht mehr aufhielten, trotzdem der Rat durch Beschränkung der 
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Fabrikation nur auf das „Schmieden vor dem Wasser" noch lange 
Zeit versuchte, dem bedrängten Handwerk zu helfen. Die Ent- 
wicklung ging auch hier über die erstarrten Zünfte hinweg; während 
bis 1580 in Lübeck noch viele Kupferschmiede mit durchschnittlich 
12—14 Gesellen arbeiteten, waren in denselben Betrieben 1694 
noch 2 Gesellen, und 1679 gibt es in der ganzen Stadt noch einen 
Meister mit einem Gesellen, der Rest war brotlos geworden und 
nach Est- und Livland ausgewandert. Wenn auch inzwischen 
Schweden selbst hinter das Geheimnis gekommen war und große 
Mengen Fertigware nach Lübeck einführte, so brauchten die 
hiesigen Schmiede die schwedische Konkurrenz nicht zu strchten; 
die schwedische Arbeit war, wie sie angaben, viel zu schlecht gegen 
die deutsche, jedoch könne ein Meister höchstens 20 Schisfspfund 
Rohkupfer jährlich verarbeiten, während die Kupfermühlen 
— nach den teilweise erhaltenen Zollisten — jede bis 1000 Schiffs- 
pfund, ungefähr 3000 Ztr. Erz verarbeiteten und zur Wieder- 
ausfuhr brachten. Wie groß also die Industrie bereits bis 1600 
geworden war, zeigt eine Zusammenstellung der bis dahin allein 
von Lübeckern gegründeten Kupfermühlen: 
1515 Oldesloe: Matthias Mulich, 

1635 Schwartau: Pawel Heidesfelder sen., 

1541 Seretz: Pawel Heidesfelder, 

1671 Talghof: Dietrich Tünemann, 

1675 Riesebusch: Abraham aus Holland, 

1600 Reinfelde: Dietrich Tünemann. 

Und da in derselben Zeit auch von Hamburg aus solche Grün- 
dungen an der Beste, Aller und Bille erfolgten, auch der Adel in 
Stormarn in derselben Weise vorging, alles Roherz durch Lübeck 
und die Hände des dortigen Kupferhandels ging, mußte das 
Handwerk zum Erliegen kommen, soweit es zunftmäßig gebunden 
war. Freie Meister und Gesellen fanden in den Jndustriemühlen 
reichlich Arbeit. 

Es kam schließlich dahin, daß der Lübecker Marcus Mewes 
Ende des 16. Jahrhunderts das Monopol der schwedischen Kupfer- 
ausfuhr besaß, aber auch diese Mengen der Nachfrage in Lübeck 
nicht genügten, so daß von 1609 an sogar ungarisches Kupfer über 
Oder und Weichsel eingeführt werden konnte. 
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Die immer steigende Nachfrage nach Wasserkraft zur Ver- 
arbeitung derartiger Mengen hat merkwürdigerweise den Lübecker 
Kupferhandel erst sehr spät in das nahe und verkehrsgünstig 
liegende Ratzeburg geführt, wo das Domkapitel seit langem eine 
fast ungenutzte Kraftquelle besaß in der Mühlenbäk, dem Ausfluß 
des Mechower Sees. Hier war ein im Winter und Sommer gleich- 
mäßig stark fließender Bach von 3 km Länge mit 27 m Gefälle, 
im letzten Kilometer seines Laufes allein 23 m Gefälle, welcher 
seit Jahrhunderten mit seiner Wasserkraft allein durch eine Korn- 
mühle, die sogenannte Pfaffenmühle, und eine kleine Wand- 
macherwalkmühle ausgenutzt war, beide dicht am Ufer des Ratze- 
burger Sees. Das Domkapitel hatte es aus Mangel an Unter- 
nehmergeift oder Kapital bisher nicht verstanden, eine eigene 
Industrie hier aufzubauen. 

Es wird also wohl kein Zufall sein, wenn ein Sohn des 
schwedischen Kupfermonopol-Jnhabers, Johannes Mewes, Dom- 
herr in Ratzeburg ist, als der erste Lübecker Rotgert Münter hier 
erscheint und 1881 an der Mühlenbäk ein Hammerwerk errichtet, 
und daß ein Angehöriger seiner Famllie,- Hermann Münter noch 
vor kurzem Pfarrer im nahen Herrenburg war. 

Und diesem ersten folgten sehr bald andere Lübecker und 
bauten von 1581 bis 1690 im heute Kupfermühlental genannten 
Bäktal einen ganzen Jndustrieort mit 7 Mühlenwerken an 
6 neuen, dicht hintereinander folgenden Stauteichen auf! 

l. Der erste tßammer (später oberste Kupsermükle) 

„1581 am Dienstage nach Ostern hat der Dompropst Ludolph 
Schack dem Hammerschmiede Rotgert Münter aus Lübeck vergönnt 
und nachgegeben, eine Hammer- Stangen- und Eisenmühle an 
dem Mechower Strohm auf seine eigenen Kosten zu bauen." 
Jährlicher Zins 100 M. L. nebst einem Schiffspfund reines 
Stangeneisen. 

1593 stirbt Münter und seine Witwe Susanne muß 

1600 den Hammer schuldenhalber verkaufen an Andreas Krögers 
Erben aus Lübeck für 4750 M. L.! Der Käufer muß dem Dom- 
kapitel für ewige Zeiten das Vorkaufsrecht einräumen. 
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1620 kauft den Hammer Peter Govers aus Lübeck von den Erben 
für 4500 M. L. und verwandelt ihn in einen Kupferhammer. 
1634 verkauft Witwe Govers an den Lübecker Münzmeister 
Hinrich thor Kler für 4500 M. L., der fehr bald von der Witwe 
Catharina Rodde in Lübeck eine Hypothek aufnehmen und den 
Hammer ihr verpfänden muß. 
1644 stirbt thor Kler, die Erben der Witwe Rodde, Domherr 
Meyer werden inmittiert und 
1652 verkaufen fie an Hinrich Leers d. I., Kupferhändler in Lübeck, 
der bereits 1659 stirbt. Die Erben verkaufen 
1662 an defsen Vater Hinrich Leers d. N. Erben und 
1666 ist dessen Schwiegersohn Claus Green nebst seinem Schwager. 
Jürgen Leers im Besitz. Beide geraten in Schulden und müssen, 
als die Roddesche Hypothek gekündigt wird, 8ub babts 
1667 an Hinrich Draven aus Lübeck verkaufen für 4019 M. L. 
1670 will dessen Witwe an den Lübecker Kupferhändler Küsel 
verkaufen, das Domkapitel macht jedoch Schwierigkeiten; kurz 
darauf gelingt der Verkauf 
1670 an Matthias Leers, Vetter des Hinrich d. Ä., und im Besitz 
seiner Familie, die später nach Hamburg übersiedelt, bleibt die 
Mühle. 
1802 ist Gotthard Hartmann aus Lübeck Besitzer, von dessen 
Erben kauft 
1816 Simon Hasse aus Lübeck, und in seinem und seiner Familie 
Besitz bleibt diese wie alle folgenden Mühlen bis zur Stillegung 
1868; dann übt die meckl. Regierung als Nachfolgerin des Dom- 
kapitels das Vorkaufsrecht für alle Mühlen aus und macht aus 
ihnen kleine Büdnereien. 

2. Die Papiermühle (später Messingmülile) 

„1586 am Tage Michaelis Archangeli hat vom Dornpropsten, 
Schack mit Consens des Kapitels, Christopher Gerlich Freyheit 
erhalten, nicht weit davon (Mühle 1) eine Papiermühle anzulegen 
gegen jährliche Wgift von 80 M. L. und zwei Rieß des besten 
Papiers." 

Diese Mühle hat zunächst mit großen Schwierigkeiten zu 
kämpfen, 1619 stirbt Gerlich und hinterläßt unmündige Kinder. 
1632 will sein Sohn Hans schuldenhalber an einen Lübecker 
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Kupferhändler verkaufen, da er „entgegen feines Vaters Testament 
die Mühle von den Moislingen auffs theuerste hat zurückkaufen 
müssen". Das Domkapitel genehmigt den Verkauf nicht, übt sein 
Vorkaufsrecht aus und nimmt die Mühle für die Schulden an, 
betreibt sie als Pachtmühle weiter, verkauft endlich 
1661 an Matthias Leers für 3000 M. L., sie wird vom Käufer 
in eine Messingmühle verwandelt und bleibt wie die vorige im 
Besitz der Familie, bis sie ebenfalls 
1802 an Hartmann, 
1816 an Hasse übergeht und 
1868 stillgelegt wird. 

3. Die Leutler-Dalkmükle (später unterste iKüpsermükIe) 

1587 vom Dompropst Schack auf eigene Kosten erbaut und 
1588 an das Amt der Beutler in Lübeck verkauft gegen 50 fl. 
jährliche Erbheuer. Das Beutleramt bleibt 100 Jahre im ruhigen 
Besitze dieser Mühle, erläßt genaue Bestimmungen für die Be- 
nutzung durch die Amtsgenossen, aus denen hervorgeht, daß die 
Mühle nicht bewohnt ist, auch keine Arbeiter dafür dort angesiedelt 
werden, sondern jeder Meister sein Material und seine Gesellen 
von Lübeck zur Arbeit dorthin mitnimmt. Im Dreißigjährigen 
Kriege wird die Mühle mehrfach geplündert, marodierende 
Soldaten heißen einmal 20 Elendshäute von dort mitgehen. 
1698 klagt das Beutleramt beim Rat und beim meckl. Herzog, 
der Hofmarschall und Regierungsdirektor von Leuw wolle ihm 
die Mühle entfremden. 
1699 ist der Verkaufskontrakt mit Johann v. Eschweiler und Leers 
aus Lübeck fertig, v. Leuw verhindert den Verkauf mit der Be- 
gründung, daß Leers mit diesem neuen Mühlenkauf das Monopol 
haben würde, und erreicht beim Herzog, daß die Mühle ihm selbst 
verkauft wird. Kaum ist dieser Verkauf vollzogen, verkauft v. Leuw 
1699 an Franz le Fövre aus Lübeck. Der Käufer verwandelt die 
Walkmühle in einen Kupferhanlmer. 
1725 vermietet sein gleichnamiger Sohn die Mühle an Gottlob 
Hartmann aus Lübeck. 
1734 verkauft le Fevre an Jakob Schacht aus Lübeck. 
1802 ist Gotthard Hartmann und 
1816 Simon Hasse Besitzer. Weiter wie Mühle 1 und 2. 
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4. Die puloermükle und 5. die Lokmükle 

„1588 am Abend Johannis Baptistae ist Hermann Nölting 
aus Lübeck vom Kapitel consentirt 
1. Salpeter im Stift zu graben und eine Pulvermühle anzulegen, 

dabei den Seebruch und einiges Land für 525 Rthl. mit allem 
festen und weichen Holz zu kaufen, 

2. und ihm vergönnt, eine Lohmühle anzulegen für jährlich 
60 M. L. für die Pulvermühle und 50 M. L. für die Loh- 
mühle in recoAnitionem guperiontatis." 

1591 brennt die Pulvermühle ab, das Sichthaus mit 19 Ztr. 
fertigem Pulver bleibt unversehrt! 
1619 muß Nöltings Witwe von Otto Brokes in Lübeck 2000 M. L. 
Hypothek aufnehmen und ihm 
1621 beide Mühlen verkaufen, die in Messingmühlen verwandelt 
werden. 
1660 verkaufen die Erben des Lübecker Bürgermeisters Otto 
Brokes beide Mühlen (und den Talghof in Lübeck) an ihren 
Schwager Franz le Fevre für 9700 M. L. 
1686 ist dessen Vetter Matthias Schlüter Mitbesitzer. 
1725 werden die Mühlen an Gottlob Hartmann vermietet. 
1734 an Jakob Schacht verkauft, dieser verkauft 
1752 an Leers, 
1802 Hartmann, 
1816 Hasse, wie oben. 
1868 stillgelegt. 

6. Die ilNessing-, Kupfer- und Draktmükle 
(später untere Mesfingmükle) 

„1590 14 Januarii ist vom Dompropst Schack mit Bollborth 
Rev. Capituli dem Michael und Friedrich Gebrüder Schönleben 
aus Freiberg und Leipzig und deren Bevollmächtigtem Christian 
Hilliger aus Lübeck vergönnt, zu ihrem Messing und Kupferhandel 
auf dem Wasserstrohm an dem Ort, wo die Wandmacherwalkmühle 
sonst gelegen, eine Messing-, Kupfer- oder Drahtmühle anzulegen 
gegen 80 M. L. recognition. oder zu anderem ihrem Gefallen 
den Strohm zu gebrauchen." 
1614 verkauft Hilliger an Peter Govers aus Lübeck für 7500 M. L. 
Im Kaufverträge, welcher erhalten ist, verpflichtet sich der Käufer, 
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künftig von Hilliger alle die Messingkessel zu kaufen, die er außer 
den von ihm selbst erzeugten verkaufen kann, ihm auch alles alte 
Messing, soweit er es sÄst nicht verbraucht oder nach Aken schickt, 
abzuliefern und für den Transport auch seiner Waren nach Mecklen- 
burg nur den Kesselführer Hans Osfermann und dessen vier Wagen 
zu benutzen. Hilliger, der inzwischen Inhaber der Friedrich-Karls- 
Hütte in Neustadt i. Meckl. geworden ist, gelingt es 1618, ein 
Monopol für alle alten und neuen Messing- und Kupferwaren in 
ganz Mecklenburg zu erhalten, unter der Bedingung, seine Waren 
durch Aufschlagen des Büfselkopf-Wappens und seines Hand- 
zeichens kenntlich zu machen. Dagegen verbietet der Herzog alle 
Ausfuhr alten und neuen Messings und Kupfers aus Mecklenburg. 
Damit war aber dem Käufer Govers für die ehemals Hilligersche 
Mühle jede Erwerbung von Altmaterial aus dem Lande unmöglich 
gemacht, sowie der Verkauf von Fertigwaren dorthin gesperrt. 
Beschwerden beim Herzog, Vermittlung der Stadt Lübeck, ja ein 
Prozeß beim Reichskammergericht wegen dieses verbotenen 
Monopols haben dessen Aufhebung nicht erreichen können. Ähn- 
liche Schwierigkeiten werden für die anderen Mühlen hier auch der 
Grund für die überaus häufigen Verkäufe von einer in die andere 
Hand gewesen sein. 
1635 verkaufen Govers Erben an den Lübecker Verend Vaget 
(auch Vagthartstrom genannt) für 4500 M. L. und 
1645 verkauft dieser an Hinrich und Matthias Leers Gevettern 
für 10 000 M. L. 
1661 wird das Kompaniegeschäft zwischen den Vettern gelöst, und 
bei der Teilung des Besitzes erwirbt Matthias Leers diese Mühle. 
1802 Hartmann, 
1816 Hasse, wie oben. 
1868 stillgelegt. 

?. Die DImllkIe (später oberste Messingmükle) 

1642 hat Rev. Capitlum den Gevettern Hinrich und Matthias 
Leers erlaubt, oberhalb der Hammermühle (1) an dem Ort, wo 
vordem die Ölmühle gelegen, eine Messingmühle zu bauen." 
Hinrich thor Kler als Besitzer der bisher obersten Mühle an der 
Bäk erhebt sofort auf Grund seines Kaufbriefes Einspruch da- 
gegen, daß oberhalb von ihm gegen sein Privileg noch eine Mühle 
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gebaut werden soll. Das Kapitel findet jedoch einen Ausweg, und 
die Mühle wird konsentiert. Die vordem dort vorhandene Öl- 
mühle wird 1598 genannt, 1618 nicht mehr, es scheint eine 
Pachtmühle im Besitz des Kapitels gewesen zu sein. 

Diese fast ausschließlich von Lübeckern aufgebauten und von 
etwa 1650 an nur von Lübeckern betriebenen Mühlen brachten 
dem Domkapitel in den schlimmen Zeiten vor und im Dreißig- 
jährigen Kriege beträchtliche Einnahmen, denn neben den jähr- 
lichen Grundheuern mußte bei jedem der häufigen Mühlenverkäufe 
nach dem „alten landsittlichen Rechte" der zehnte Pfennig der 
Kaufsumme als Zehnt, der sechszehnte Pfennig als Zahlschilling 
dem Kapitel geliesert werden. Die Beschickung der Friedens- 
konferenz in Osnabrück durch den Domherrn v. Bernftorff 1648 
war nur durch die hohen Mühleneinnahmen möglich geworden, 
allerdings hatte auch so das Schicksal der Säkularisation vom 
Bistum nicht abgewendet werden können. 

Bei Verstößen der Domherren gegen die Stiftsgesetze war die 
Entziehung der Anteile an den Mühleneinnahmen eine beträcht- 
liche Strafe. 

Die Zusammenballung von zeitweise 7 Kupfermühlen neben 
einer Korn- und Walkmühle auf dem engen Raum des Bachtales 
ließ oberhalb desselben ein Dorf Bäk neu entstehen, wo bis dahin 
keine Ansiedlung zwischen Mechow und dem Ratzeburger See 
bestanden hatte. 1648 beschäftigte eine Leerssche Mühle allein 
10 Meister und die entsprechende Anzahl Gesellen; und zu all den 
Kupferschmieden, Kesselbereitern, Gahrkochern, Messingbereitern 
und Kesselsührern siedelten sich Schuster, Schneider, Zimmer- 
leute, Maurer, Musiker, sogar 2 Wundärzte an; allmählich ent- 
standen 6 Krüge, und um 1800 zählte das Dorf fast 300 Einwohner. 
Facharbeiter wurden von überall her von den Kupfermühlenorten 
bei Hamburg, Lübeck und Oldesloe geholt, mehrere Familien 
kamen von 1642 an aus Aken a. d. Elbe, 1670 einige Familien 
Sensenschmiede aus der Grafschaft Mark, einzelne Schmiede aus 
Schweden. 

Dazu entwickelte sich lebhafter Bootsverkehr mit Lübeck, von 
wo das Roherz und alles Material kam, ja teilweise die Lebens- 
mittel, und wohin die Fertigware zum größten Teile wieder 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, S. 19 
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verschifft wurde. Da ist es nicht weiter verwunderlich, daß die 
Lauenburger Herzöge aufmerksam wurden und 1595 plötzlich 
begannen, von dem gesamten Bootsverkehr ganz unberechtigt 
Zoll zu erheben. Es bedurfte erst langer Verhandlungen und 
Beschwerden beim Kaiser, um diese Beschwerungen wieder auf- 
zuheben. Auch Lübeck selbst trieb sehr kurzsichtige Zollpolitik, es 
erhob von dem ganzen Materialtransport zu und von den Mühlen 
ebenfalls Zoll, erhöhte diesen auch willkürlich mehrmals, so daß die 
Schonenfahrer über abnehmende Kupfereinfuhr auf Grurid der 
hohen Zölle klagten, und auch Hamburg, Wismar und die Herzöge 
von Mecklenburg und Braunschweig sich dauernd beim Rate 
beklagten. 

Bon den Lübecker Mühlenherrn — wie sie sich einmal nennen 
— wohnte nur die Famllie Leers vorübergehend in Bäk in einem 
Sommerhause bei der mittleren Mühle, die anderen hatten ihre 
Schreiber oder Faktoren hier zur Aufsicht, da sie ja alle gleichzeitig 
auch an anderen Orten noch Kupfermühlen betrieben. Schwartau, 
Seretz, Trems, der Talghof, Wefenberg, Oldesloe, Mannhagen, 
Glinde, Reinfelde, Domhorft, Rausdorf und Witzhave, alle diese 
Kupferhammer und Mühlen sind längere oder kürzere Zeit gleich- 
zeitig mit den Baker Mühlen im Besitz oder Pacht der hier vor- 
kommenden Mühlenhändler-Familien gewesen, und da Kupfer 
stets auch zur Münzprägung gebraucht und aus diesem Grunde 
ein Objekt der Spekulation gewesen ist, erklärt sich daraus auch 
wohl der überaus häufige Besitzwechsel der Mühlen und das Auf 
und Ab im Schicksal der Mühlenhändler-Familien. 

Alle diese Betriebe sind schließlich der Konkurrenz der Dampf- 
maschine und der Kohle erlegen, die letzte Produktion an der Bäk 
waren mehrere hundert Feldkessel für die amerikanische Armee 
im Bürgerkriege, und unter den Trümmern der letzten zusammen- 
brechenden Kupferinühle hier wurde einer der alten Mühlen- 
arbeiter erschlagen! 

Von den gesamten Anlagen, die 1868 stillgelegt wurden, steht 
noch ein Arbeiterhaus, die Pfaffenmühle ist 1926 abgebrannt und 
nicht wieder aufgebaut, die Stauteiche und Dämme sind ver- 
schwunden, das Tal hat sich wieder bewaldet, und Tag und Nacht, 
Sommer und Winter, verrauscht die mächtige Kraft der Bäk 
ungenutzt und ungebändigt. 
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Modelicekonltcuktion 

de5 „M!ec von Lübeck" 

(aukgestellt im Lt. Nnnen-Museum) 

Von iirarl Kelnkardt 

Vocwott 

Schiffsmodelle haben ihre Geheimnisfe auch für den, der fie 
mit angeborener Vorliebe ansieht, wenn ich aus eigener Erinnerung 
sprechen darf. Alte Modelle, namentlich die Vollrigger früherer 
Jahrhunderte — so anziehend ihr malerisches, oft eigenartiges Ge- 
samtbild und so fesselnd die Ausführung ihrer Einzelheiten auch 
sein mögen — bleiben dem weniger eingeweihten Beschauer in 
vielem doch unnahbar. Dieser sieht eine verwirrende Fülle von 
Takelwerk, verfolgt die Führung des laufenden Gutes soweit wie 
möglich und nimmt die Einzelheiten des innerlich doch fremden 
Gegenstandes bestenfalls als gegebene Tatsache hin, auch wenn sie 
nicht so überzeugend und sachlich klar sind, wie man das beim 
modernen Schiff gewöhnt ist. Das „Woher und Warum" bleibt 
rätselhaft, und deshalb entgeht ihm das Beste. 

Modelle können zwar dem Beschauer, der ihre Sprache ver- 
steht, vieles sagen, aber nichts von der schiffbaulichen Entwicklung 
oder der Zeitgeschichte, die ihnen die besondere Prägung gegeben 
hat. So ist es möglich, daß der Beschauer Unvollkommenheit und 
Unhandlichkeit gerade dort empfindet, wo das Modell mit berech- 
tigtem Stolz die Merkmale der Fortschritte der Schiffbaukunst 
zeigen will oder die Erfüllung der in besonderen Verhältnissen 
begründeten Bedingungen. Von hier bis zur tiefen sachlichen 
Freude an dem ganzen Gebilde ist noch ein weiter Schritt. Es ist 
eben mit dem Schiff und Schiffsmodell nicht anders als mit 
irgendeinem Zweig der Kunst oder der Wissenschaft: der Reichtum 
an fesselnder Anregung erschließt sich nur dem tiefer Eindringenden. 
Aber beim Schiff ist der Rahmen entsprechend seiner Stellung im 
Leben der Menschheit gewaltiger und umfassender als auf irgend- 
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einem anderen Gebiet. In ihm spiegelt sich die ganze Welt. Das 
Schiff ist ein Zusammenklang von Architektur, Technik, Meeres- 
kunde, Astronomie, Welthandel, Rechtspflege und großer Politik 
mit der Romantik der menschlichen Sehnsucht in die Weite, ständig 
der unnachsichtlichen Prüfung durch die Naturgewalten unter- 
worfen. Wenn sich so dem Gefühl und Verstand das schlechthin 
Einzigartige des Segelschiffbaus offenbaren foll, um mit O. Höver 
zu sprechen^), ist es mit der Herstellung eines Modells allein nach 
dem vorhin Gefagten durchaus nicht getan. Es muß dem Be- 
fchauer erfchlossen werden durch Hinweife auf die für seine Zeit 
charakteristischen Einzelheiten, und darüber hinaus sein Vertrauen 
und lebendiges Verständnis gewinnen durch entwicklungsgeschicht- 
liche Erläuterungen. Aus dieser Absicht sind die nachstehenden 
Ausführungen entstanden, in denen auch die Ergebnisse meiner 
Vorstudien zu einer wissenschaftlichen Rechtfertigung für das 
Modell des „Adler von Lübeck" zusammengefaßt sind. 

Ich bin an diese Aufgabe nicht leichten Herzens herangegangen, 
denn es handelt sich nicht um einen Segler unter vielen, sondern 
um jenes Schiff, welches für unser Lübeck ein Denkmal aus dem 
vielleicht packendsten Abschnitt seiner großen Vergangenheit ist, 
entstanden in einer Zeit, in der trotz heroischer Anstrengung die 
wendischen Städte und zuletzt Lübeck allein sich gegenüber der 
erstarkenden staatlichen Organisation ihrer Umwelt nicht mehr 
behaupten konnten. 

Im Bewußtsein der hierin liegenden Verpflichtung habe ich 
mich nicht darauf beschränkt, ein in Formgebung, Takelung, Be- 
waffnung und Ausrüstung möglichst einwandfreies Modell zu 
bauen, sondern auch die rein fchiffbaulichen Fragen des Entwurfs 
eingehend behandelt, um ohne Irreführung durch chronistische 
Irrtümer das Modell eines vernünftigen Schiffes zu erhalten, 
das mit seinen See-Eigenschaften dem damaligen Stand der 
Schiffbaukunst möglichst entspricht. 

Das letztere mußte z. T. Gefühlssache bleiben, weil seinerzeit 
noch keine theoretischen Kenntnisse oder Berechnungen bekannt 
waren und die etwa vorhandene Wissenschaft von den Schiff- 

Verfasser des ausgezeichneten Werkes „Von der Galiot zum Fünfmaster", 
Bremen 1934, Angelsachsen-Verlag. 
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dauern streng geheim gehalten wurde. Infolgedessen stehen die 
Vergleichswerte, mit denen heutzutage die See-Eigenschaften der 
Schiffe gekennzeichnet werden, nicht zur Verfügung, und die 
Möglichkeit, sie zu ermitteln, ist sehr beschränkt^). 

Der Schiffskörper des Modells ist in der heute allgemein auch 
für die erstklassigen Schnelldampfer- und Kriegsschifssmodelle 
üblichen Weise nach Wasserlinienschichten gebaut. 

In der Takelung, dem äußeren Ausbau und der Ausrüstung 
glaube ich alle bisher in der Fachliteratur veröffentlichten For- 
schimgsergebnisse erfaßt zu haben, die freilich an sich manche Frage 
noch offen lassen. Einige ließen sich beantworten mit Hllfe noch 
nicht veröffentlichter Funde und der Sammlungen in schwedischen 
Schiffahrts-Museen, z. B. des 1936 im Kalmarsund aus dem 
ziemlich gleichaltrigen Wrack des „Elefant" geborgenen großen 
Gangspills und einer im Gotenburger Hafen gefundenen Püttings- 
kette mit Jungfer. Beides wurde durch nachträgliche Änderung 
berücksichtigt. 

Den Lübecker Baustil und wertvolle Bestätigungen für Einzel- 
heiten habe ich den bekannten Gemälden in der St. Marien- und 
St. Jakobi-Kirche entnommen und einem Altarflügel im St. 
Annen-Museum (Jnv.-Nr. 26ck). 

Als Maßstab für das Modell wurde 1:40 der natürlichen 
Größe gewählt, um es den vorhandenen anderen Modellen der 
Größe nach möglichst anzupassen. 

Für die Vorstudien wurden folgende Quellen benutzt: 

1. Das Artilleriebuch im Archiv der Hansestadt Lübeck. 
2. Die Akten Artillerie XIII im Archiv der Hansestadt Lübeck. 
3. Die ^cta Oanica IX im Archiv der Hansestadt Lübeck. 
4. Admiral Paris: I-e I^usee cke IVlarine cku I^ouvre, Paris 1883, 

urrd 8ouvenir8 cke marine, Partie 1—6, Paris 1882—1892. 
5. Andersen: Ttie 8aiIinZ 8kip. London 1926/27. 
6. Busley: Die Entwicklung des Segelschiffes, erläutert an 

16 Modellen des Deutschen Museums zu München, Berlin 
1920. 

Die Untersuchungen und Unterlagen hierzu sind in den Abschnitten III 
und IV behandelt. 
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7. Chatterton: Lsiling 8kip8 anä Ikeir 8lor)^, London 1909; 
8dip8 3nä >V3X8, London 1913; Olä 8dip prinl8, London 1927; 
Olä 8es-picture8, London 1928. 

8. Clowes: 83ilinZ 8di'p8 I und II. London 1930, 1932. 
9. Corbett: vrske snä Ide luäor-I^uvy^, London 1898. 

10. Furttembach: -Vrediteclura nav3li8, Ulm 1629. 
11. Hagedorn: Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen, 

Berlin 1914. 
12. Kloth: Lübecks Seekriegswesen im Nordischen Sieben- 

jährigen Krieg (in Band 21—22 dieser Ztschr.). 
13. Van Konijnenburg: Der Schiffbau seit seiner Entstehung. 

Herausgeg. vom ständ. internat. Verband der Schiffahrt- 
kongresse, Brüssel. 

14. Laughton: OIck 8tilp8 k^igure tie3ck8 3nck 8tern8, London 1925. 
16. Morten Nance: 83ilinA 8bip äloäek, London 1924. 
16. Marineres Mirror: Sämtliche bisher erschienenen Jahrgänge. 
17. Oppenheim: yi8tor/ ok tbe -^äminj8lr3tion ot tbe 

dl3V)^, London 1898. 
18. Anderson, A.: '?re3ti8e on Southarnpton 1921. 
19. Vogel: Geschichte der deutschen Seeschiffahrt, Berlin 1915. 
20. Witsen: -^cloucke en kecken ck3e§8cke 8ckeep8bouvv en 6e8tier, 

Amsterdam 1671. 
Es mag auffallen, daß der Quellennachweis überwiegend 

ausländische, namentlich englische Fachliteratur enthält. Dies 
erklärt sich daraus, daß die vorhandenen deutschen Werke über den 
Schiffbau früherer Jahrhunderte hauptsächlich entwicklungsge- 
schichtlicher und statistischer Art sind und deshalb die für einen 
Modellbau unentbehrlichen Einzelheiten nicht enthalten. 

An dieser Stelle muß ich dem auch durch seine Schriften über 
Schiffe auf deutfchen Gewäsfern bekannten. Mitarbeiter des 
Mufeums für Meereskunde, Herrn Szymanski, herzlich danken für 
die mir aus feiner umfaffenden Kenntnis der Schiffsliteratur und 
mit praktischem Blick gegebenen wertvollen Fingerzeige, ferner 
dem Mufeum für Meereskunde, Berlin, für das mir gezeigte Ent- 
gegenkommen bei der Durcharbeitung der Bücherei und Herstellung 
von Reproduktionen für meine Materialfammlung. 

Für die Betrauung mit diefem Modellbau, der eine Fülle 
von Anregung und Wisfensbereicherung mit fich brachte, und die 
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mir durch die Museumswerkstatt dabei gewährte weitgehende 
Unterstützung spreche ich Herrn Museums-Direktor Pros. Dr. 
Schröder meinen aufrichtigen Dank aus. Ferner sei mir gestattet, 
meiner Mitarbeiterin, Frau Gerda Ahlborn, für die Anfertigung 
sämtlicher Segel, die verständnisvolle Zusammenarbeit beim 
Auftakeln und die Erledigung der sehr umfangreichen schriftlichen 
Arbeiten zur Sache herzlichst zu danken. 

Unsere Arbeit ist der Hansestadt Lübeck gewidmet. 

Gemeinverständliche Erklärung von Fachwörtern 

Bargholz 

Barse 

Bauzerter 

Bonnetten 

Brampardunen 
BratspUl 

Bulien 

Decksprung 
Dodshoft 

Drehreep 

Eselshaupt 

Fockmast 
Fußliek 

Gangspill 

— dickere, vorstehende Plankengänge zum Schutze 
der übrigen Außenhaut. 

— kleinstes Geschütz auf Gabeln für Kugeln von 
ca. 1s4 

— im Schiffbau gebräuchliche Bezeichnung des 
Baukontraktes mit Bauvorschriften. 

— untere, leicht abnehmbare Teile des Segels. 
Das Abnehmen geschah an Stelle des Reffens. 

— sie geben dem obersten Mastteil seitlichen Halt. 
— eine mit Handspaken gedrehte waagerecht 

liegende Ankerwinde. 
— dient zum Ausholen der Seite des Segels 

nach vorn, um den Wind besser zu fassen. 
^ dasAnsteigenderDecksnachdenSchisfsendenzu. 
— hat außen die Form einer Jungfer, aber statt 

der einzelnen Löcher für die Taljereeps ein 
großes Loch mit Rinnen im Grunde. 

— ein starkes Tau zum Hochwinden der Raa, 
welches mit dem Spill bearbeitet wird. 

— am obersten Masterrde angebrachte Quer- 
verbindung des Mastes mit der Stenge. 

— der vorderste Mast. 
— das Einfassungstau an der Unterkante eines 

Segels. 
— senkrecht stehender starker Schaft, der mit 

Handspaken gedreht wird, die in 4—6 Löcher 
gesteckt werden; an jeder drücken 4—6 Mann 
(wie an einem mehrarmigen Göpel). 
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Gatjes 
Geitaue 

Gieren 

Hauptspant 

Hahnepoten 

Hanger 

Hol 
Jungfer 

Karacke 

Kammer 

Kammertrog 

Kettenpütting 

Kleb 

Klinkerbau 

Kraveelbau 

Last 
Luff, loof 

— kleine eingenähte Löcher im Segel. 
— zum Zusammenholen der Segel nach dem 

Mast und der Raa zu. 
— das Bestreben haben, in den Wind zu drehen 

(luvgierig) oder abzufallen (leegierig). 
— die größte Querschnittfläche eines Schiffes 

(liegt in der Mitte oder kurz davor). 
— fächerförmig gespreizte Enden eines Taues 

zwecks breiter Verteilung der Zugwirkung. 
— das stärkste, an der Last angreifende Ende. Es 

heißt auch Mantel. 
— Raum unter dem untersten vollbeplankten Deck. 
n eine außenseits runde oder herzförmige Art 

von Blöcken, die keine Rollen haben, sondern 
drei oder vier Löcher zum Durchholen der 
Taljereeps. 

— Schiffe mit überhängendem 1- bis 2-geschossi- 
gen Vorderkastell. 

— das herausnehmbare Hinterende alter Ge- 
schütze. Sie enthält die Pulverladung und 
das Zündloch. Die Kammer hatte einen ko- 
nischen, in das Rohr passenden Ansatz zum 
Abdichten und wurde hinten ungeteilt. 

--- ein angeschmiedeter rinnenförmiger Kasten, 
in dem die Kammer liegt. 

— die Verbindung der unteren Wantjungfern 
mit der Bordwand (unterhalb des Rüstbretts). 

--- Segeltuchbahn; die Breite war in den ein- 
zelnen Ländern sehr verschieden. 

— die Planken überlappen sich und sind zwischen 
den Spanten miteinander vernagelt. 

— die Planken liegen in einer Ebene mit den 
Seitenslächen gegeneinander, sie sind dicker, 
aber schmaler. Befestigung nur an den 
Spanten. 

-- für Lübecker Schiffe rund 40 Ztr. 
— bezeichnet den Teil des Schiffskörpers in der 

Gegend des Vorderkastells. 
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Mars — volkstümlich: Mastkorb. 
Metazentrum -- der Punkt, in dem bei geringer Neigung des 

Schiffes die von dem neuen (aus der Mitte 
nach der eintauchenden Seite gerückten) Schwer- 
punkt der Wasserverdrängung senkrecht nach 
oben gehende Auftriebrichtung die Symmetrie- 
ebene (Halbierungsebene) des Schiffes trifft. 

MG --- der Abstand des Metazentrums (M) vom Ge- 
samtschwerpunkt des Schiffes (G) einschl. 
Takelage, Geschütze und aller sonstigen Be- 
lastung. Der Abstand einer Senkrechten durch 
G (die natürlich zu der Auftriebrichtung 
parallel liegt) von der Auftriebsrichtung ist der 
Hebelarm der Aufrichtnngskraft (Steifigkeit) 
des Schiffes. 

Nocken — die Raa-Arme außerhalb der Segelbreite. 
Parten die Taulängen beiderseits eines Blockes. Feste 

Part — das an einer Raa oder an Deck be- 
festigte Ende. 

Pfortendrempel --- die Einfassung eines Pfortenausschnittes. 
Pütting — spreizende Verbindung der unteren Want- 

jungfer mit einem anderen Bauteil. 
Preventer-Pardunen — find auf Blöcke mit Scheiben gesetzt. 
Poop — ganz kurzer Aufbau am Heck. 
Quarterdeck ^ ein Aufbaudeck, welches von hinten her nur 

etwa halb so lang ist, wie der Abstand des 
Großmastes vom Heck. 

Rack -- es hält die Raa am Mast fest und kann mit ihr 
auf- und niedergehen. 

Raafall -- dient zum Aufholen und Niederlassen einer 
' Raa. 

Rollklotjes -- hölzerne Kugeln mit einer Bohrung, durch die 
das Racktau geht, um dessen Festklemmen oder 
Reiben am Mast zu verhindern. 

8sil upon a bo^vline or tack — gleichbedeutend mit scharf an- 
gebraßt, mit dichtgeholten Bulins und Halsen. 

Scheibegatt — Schlitz für eine Scheibe, über die ein Tau läuft. 
Spruten — siehe Hahnepoten. 
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Stage 
Toppnanten 

Violblock 

Wasserlinien 

— geben den Mastteilen Halt nach vorne. 
zum Verstellen der Raa-Arme der Höhe nach 
und auch zum Mittragen des Gewichtes der 
Raa. 

-- eine Vereinigung von 2 Blöcken; der Umriß 
des Gehäuses ist einem Violinkörper ähnlich. 

— waagerechte, parallele Schnitte durch einen 
Schiffskörper. 

I. Leschjchtllclie5 

Der „Adler von Lübeck" wurde während des Nordischen 
Siebenjährigen Krieges (1363—70) auf Grund einer Verhandlung 
des dänischen Königs Friedrich I I. mit dem Lübecker Rat 14 Tage 
vor Michaelis 1565 auf Stapel gelegt und von dem Schiffbau- 
meister Sylvester Franke zugleich mit dem dänischen Admirals- 
schiff „Fortuna"^) auf der Lübecker Lastadie erbaut. Der Stapel- 
lauf erfolgte am 29. März 1566, die Indienststellung wahrscheinlich 
aber erst 1567^). Er sollte als gewaltiges Schiff und Kriegswaffe 
die Leistungsfähigkeit Lübecks eindrucksvoll verkörpern, dessen 
verzweifelte handelspolitische Lage äußerste Kraftanstrengung er- 
forderte. Abgesehen davon hatten die Erfahrungen des zweiten 
Nordischen Krieges die Unentbehrlichkeit ausgesprochener Linien- 
schiffe ergeben, insbesondere die schwere Bedrängnis, in welche 
die Lübecker Schiffe durch das schwedische Großschiff „Stora 
Kravfeln" und seine Jagdgeschütze geraten waren. Das stolze 
Schiff hat sich mit dem Feind leider nicht messen können, weil die 
schwedischen Schiffe nach den Seeschlachten bei Oland und Born- 
holm nicht mehr auf See erschienen. Die lübischen Admiräle 
Mathäus Tidemann und Heinrich Linthorst^) berichten uns von 
den vergeblichen Versuchen, den Feind durch Überfälle von Lan- 
dungskorps aus den Häfen zu locken. Nach Kriegsende wurde der 
„Adler" nach völliger Erneuerung der Außenhaut und teilweisem 

Ermittlung des dänischen Orlogkapitäns Holk anläßlich einer Anfrage 
nach etwaigen Überlieferungen über die „Fortuna", im übrigen s. Lüb. Chroniken 
unter l l. 

Quellen unter ll. 
°) ^cts Osnics lX im Archiv der Hansestadt Lübeck, Bl. 174, 179, 180. 
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Abbruch der Kastelle als Kauffahrer verchartert. Im Jahre 1581 
machte er mit einer Holzladung eine glückliche Reise nach Lissabon, 
wurde aber auf der Rückfahrt von dort mit einer Salzladung von 
ca. 1600 t, etwa 200 km vom Hafen entfernt, schwer leck und wurde 
später wegen seiner Unterwasserschäden in Lissabon für 2000 Du- 
katen verkauft und abgewrackt^). Der erste Kommandant soll Herr 
Friedrich Knevel gewesen sein (Wetteherr, Bergenfahrer), der 
am 30./31. Mai 1664 bei Oland das schwedische Admiralsschiff 
„Makelös" genommen hatte, der zweite Klaus Schulte (oder 
Schütte), der ihn bis zur Aufgabe des Schiffes führte^). 

Der „Adler" ist neben seiner historischen Denkwürdigkeit 
schiffbaulich besonders interessant, weil er im Schnittpunkt zweier 
Entwicklungsstufen steht und die Merkmale beider an sich ausweist. 
Der Schiffskörper trägt noch die hohen Kastelle der früheren 
schwimmenden Plattformen für den Nahkampf mit den dazu- 
gehörigen Waffen: Pfeilen, Spießen, Wurfsteinen, Barsen und 
geschmiedeten Hagelbüchsen mit Kammern. In seinen Batterie- 
decks führte er dagegen hauptsächlich die neue weiterreichende 
Artillerie: bronzene Vorderlader für gußeiserne Geschosse. Als 
einer der letzten Vertreter der Kastellschiffe hat er durch den teil- 
weisen Abbruch der Kastelle noch an sich die allgemeine Abkehr 
vom übertrieben hochbordigen Schiff erlebt^). Die Kühnheit seines 
Takelrisses entspricht der Entwicklung des 17. Jahrhunderts, 
während die gewaltigen Masten und Stengen noch ohne die erst 
kurz nachher in Holland erfundenen Eselshäupter^) nach alter Art 
zusammengebaut und für fest mit Tauwerk verlascht werden 
mußten. An Wasserverdrängung und Segelfläche übertraf er alles 
bisher Dagewefene. 

°) Nach Chronik von Höveln. Eine Anfrage in Lissabon nach etwaigen 
Aufzeichnungen war leider ergebnislos. 

') Vgl. auch Vortrug von Hasse in einer Versammlung des Vereins für 
Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 1901 (Vaterstadt. Blätter, S. 157 
und 171). 

«) Wie auch sein Zeitgenosse, die „Stora Kravfeln" oder „Elefant" Nariners 
Nirror X/388 ff. u. XIV 144 ff. (l^sriners iVlirror ist die bedeutendste Zeitschrift 
für Schiffssorschung, herausgegeben von der großen englischen Gesellschaft für 
Schisssforschung. Künftig hier abgekürzt: lVl.IA.), Kloth I I, S. 245. 

«) S. Fußnote 70. 
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n. Größe und Nu5rüstung de5 Lctiifse5 

Die Unterlagen für die Rekonstruktion boten sich in den An- 
gaben des Artilleriebuches im Archiv der Hansestadt Lübeck, dem 
Bilde in der Schiffer-Gesellschaft und den Angaben in den Chro- 
niken von Rehbein, von Höveln, Willbrand und Detlef Dreyer. 
Von Höveln schrieb 1565, Rehbein 1568—1629, Dreyer um 1600 
seine Stadtgeschichte. Die Chroniken weichen in ihren Angaben 
über das Schiff nur wenig voneinander ab bis auf einige an- 
scheinend übertriebene Maße bei Dreyer, der aber in Einzelheiten 
besonders reichhaltig ist^). 

Nach dem ArtUleriebuch hat das Schiff folgende Maße gehabt: 

Länge über alles 112 Ellen (64,9 m) 
Kiel 623/L 
Breite 25 
Großmast 60 
Stenge 30 
Raa 59 
Ganze Höhe hinten 36 
Tiefgang  9 

Das Schiff hatte 6 Decks und 2 Gemächer. 

Hagedorn gibt in seinem Buche: Die Entwicklung der wich 
tigsten Schiffstypen folgende Maße^") 

Länge zwischen den Steven. . . 
Lichte Breite „binnen Bordes"^^) 
Höhe des Vorderstevens  
Höhe des Achterstevens  
Länge des Galliens  
Mast aus 3 Hölzern, Untermast . 

Marsstenge . 
Bramstenge . 
Flaggenstock . 

(36,4 m) 
(14,5 m) 
(34,8 m) 
(17,4 m) 
(34,2 m) 
(20,9 m) 
( 5,3 m) 

85 Ellen (49 m) 
24 - (13,84 m) 
24^2 - (14,13 m) 
20 
18 
19 
10 

7 
4 

Zusammengesetzt.108 

- (11,55 m) 
- (10,45 m) 

Faden(33 m) 
- (17,4 m) 
- (12,2 m) 
- ( 6,95 m) 

Ellen (62,51 m) 

^°) Nach Aufzeichnungen von Peter v. d. Horst, der die Bauzerler ge- 
sehen hat. 

n) Zu der Breite wären für Dicke der Spanten und Planken etwa 0,8 m 
hinzuzurechnen. Sie betrüge dann ca. 14,6 m. 
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Großraa 67 Ellen (33 m) 
Breite des Großsegels 64 - (31,3 m) 

Hagedorn rechnet hiernach mit einer Elle von 0,88 m, d. h. mit 
einem Fuß von 0,29 m. 

Nach Detlef Dreyer hatte das Schiff eine Länge von 112 Ellen 
von dem Gallion „da beyde gülden Engel, die den ,Adler trugen, 
im gülden Schilde, biz hinter ins Galerie der Koyen." 

Er gibt weiter an, daß das Großsegel eine Breite von 36 Kleden 
(Bahnen) zu 1Z4 Ellen hatte, die Fock 26, die Blinde 17. 

Kritische Betrachtung der Maße: Das Verhältnis der 
Kiellänge zur Breite und der Breite zur Tiefe entspricht ungefähr 
den englischen und holländischen Angaben für Kriegsschiffe und, 
Allround-Schiffe, nämlich 21/2:1: 0,4 — 0,44, wenn man berück- 
fichtigt, daß zur Ermittlung der Tiefe des „Hols", d. h. bis zum 
untersten vollbeplankten Deck mindestens 2 Fuß zum Tiefgang 
hinzuzurechnen wären, damit die Pforten der daraufstehenden 
Geschütze die ausreichende Überwasserhöhe bekommen. Auch das 
Verhältnis der Länge zwischen dem Steven zur Kiellänge ist nor- 
mal. Die Vorstevenhöhe ist wahrscheinlich als abgewickelte Länge 
zu versteheni^). Die Maße der Rundhölzer entsprechen auch un- 
gefähr den alten Regeln, die jedoch für normale, d. h. noch nicht 
halb so große Schiffe gelten. Ihr Verhältnis zur Kiellänge oder 
Breite des Schiffes muß mit der wachsenden Größe der Schiffe 
abnehmen, damit die Takelage „nicht in den Himmel wächst." 

Die von Dreyer angegebenen 36 Kleden zu 0,87 m würden 
abzüglich der Nahtstreifen eine Segelbreite von etwa 29,2 m er- 
geben. Demnach dürfte die von Hagedorn angegebene Segelbreite 
von 31 m zu groß sein, besonders auch die Raalänge von 34 m, 
denn die Nocken waren seinerzeit nur kurzi^). Das Breitenver- 
hältnis zwischen Vor- und Großsegel, nämlich 26 zu 36 Kleden, 
paßt ausgezeichnet zu der Angabe des Inventars von 1639 für die 
„Stora Kravfeln"ii) den Maßen 21,3 zu 29,3 m bzw. 21 und 
30 Kleden und dem Segelriß für eine viermaftige Elisabethgaleone 

ff. u. 120. 
u/267 ff. (vor Einführung der Reffs), Witfen gibt 1 Fuß an. 

Vielleicht find bei den 34 m die Sicheln mit eingerechnet. 
") S. Zettersten: 8venslra k^Iottsn8 »istoria (nach kürzlich aufgefundenem 

Manufkript N.I^. XlV/149 ufw.) u. lVl.lVl. X/388. 
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von ca. 1580 mit 29 zu 40 clothes^^). Das Verhältnis ist hiernach 
1:1,38 bis 1,42, d. h. die Vorraa ist etwa 27 kürzer als die 
Großraa^b). Dies verhältnismäßig schmale Vorsegel ist im Verein 
mit der Maststellung ganz vorn im Bug als zeitentsprechendes 
Entwicklungsstadium des Fockmastes bemerkenswert. 

Maßeinheit: Kloth gibt^^) die lübische Elle zu 0,6, den 
Fuß zu 0,3 m. C. G. D. Müller^^) gibt 0,288 m an, womit die im 
St. Annen-Museum zu Lübeck vorhandenen, zwar nicht streng 
zeitgenössischen Fuß- und Ellenmaße übereinstimmen^^). Ich 
habe daraufhin den Lübecker Fuß mit rund 0^29 m gerechnet. 

Artillerie: Sie bestand nach dem Artillerrebuch aus solgen- 
den gegossenen Rohren: 

8 ganzen Kartaunen 
6 halben Kartaunen 

26 Feldschlangen 
4 halben Schlangen 
8 Quarterschlangen 

(40 N) 
(20 M) 
(8—10 M) 
(3—5 N) 
(2-21/2 N) 

und aus folgenden geschmiedeten Rohren mit Kammern: 

28 Steinbüchsen für 10, 20 und 30 N Steine und Hagel 
10 Steinbüchsen für 3 M 
10 Dreiviertelschlangen (5—6 N) 

und 40 Barsen (1s^ N). 

Die Anker wogen nach dem Artilleriebuch 42, 34, 29 und 
26 Ztr. Der große Anker hatte nach. Dreyer eine eiserne Kette. 
Das große Boot war 10 Last groß, d. h. es konnte 400 Ztr. tragen. 
Das Adler-Bild in der Schissergesellschaft ermöglicht 
infolge seiner perspektivischen und zeichnerischen Unvollkommen- 
heit keinerlei Feststellungen von Maßverhältnissen. Es ist auch 
mehrfach restauriert worden und zeigt Einzelheiten, die als spätere 

S. Anderson, Tafel II. 
^°) Die sonst verfügbaren ältesten Literaturangaben aus blomenclatura 

blsvalis (Harleian lN.8.,.16. Jahrh.) in lN.lVl. XVIlI/428 und Witsen geben die 
Fockraa nur 2l>—II3» kürzer als die Großraa. Witsen schrieb aber lOV Jahre später. 

") In seiner Abhandlung: Lübecks Seekriegswesen usw. 
^°) Übersetzung des sehr ausführlichen Werkes über Schiffbau von du 

Hamel de Monceau, Berlin 1791. 
Z. B. ein Lübecker Normal-Fuß von 180V, eine messingene Amtselle 

von 1697, ein eiserner Normal-Fuß und Elle von 1800. 
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Zutaten anzusehen sind. Immerhin läßt sich folgendes daraus 
entnehmen: 

Das Schiff hat unter dem Oberdeck zwei Batteriedecks gehabt, 
Vorder- und Hinteraufbau sind durchlaufend zwei Deckshöhen 
hoch^o)^ mittschiffs sind innerhalb der roten Felder zwei Reihen 

kleinerer Geschütze innerhalb einer Deckshöhe dargestellt. Das 
Schiff hatte 4 Masten und führte Bramsegel an Fock- und Groß- 
mast; letztere sind durchlaufend gezeichnet, jedoch mit deutlich 
vermindertem Durchmesser der Stengen über den Marsen. Da 
es aber praktisch unmöglich war, Masten von derartiger Länge 
zu bauen und aufzurichten, liegt offenbar ein Fehler vor. llm 1560 
hatten hohe Masten zweifellos Stengen, die, wie die Forschungs- 
ergebnisse zeigen, nur mit Tauwerk fest angelascht waren. Der 
Fockmast steht deutlich vor der Back. Außer den üblichen Wanten 
usw. sind die dem 16. Jahrhundert eigentümlichen Seiten-Geitaue 
an den Segeln und die auf die Stage gesetzten Raafallen ange- 
deutet, ferner die Kettenpüttings der Unterwanten. Der Schiffs- 
körper ist als Spiegelschiff mit nach hinten weiter überhängenden 
Aufbauten dargestellt, die sich auch auf anderen zeitgenössischen 
Bildern meist finden; am Heck ist eine einfache Galerie ohne die 
Seitengalerien dargestellt, die erst etwas später aufkamen. Über 
der Heckgalerie sind die Fenster von drei übereinanderliegenden 
Räumen zu erkennen, deren oberster das mit besonders hohen 
Fenstern ausgestattete Admiralsgemach sein dürfte. Die Stück- 
pforten der untersten Lage beginnen in etwa zwei Drittel Decks- 
höhe über Wasser. Gallion, Bemalung, Wappenschrnuck, Segel- 
schnitt und Marse stehen in gutem Einklang mit der durch die 
Promemoriabilder für den Schiffsprediger Hoher und den Bergen- 
fahrer Hans Ben gekennzeichneten Lübecker „^^rckitectura ns- 
valis". 

m. 5c!)ifsbaulickec lübecdlick 

Der „Adler" ist nach seiner Größe und Ausrüstung ein hervor- 
ragender Vertreter der Sonderklasse der „Royal" oder „6ig 8üip8". 
Jede Nation mit Anspruch auf Seegeltung hatte seinerzeit ein 

Vogel gibt an, daß schon um 1450 zweigeschossige Kastelle gebaut 
wurden; von etwa 1514 ab gibt es mehrere Bestätigungen hierfür in Wort und 
BUd. S. auch Chatterton, ZIrips snct 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, 2. 20 
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derartiges Schiff in ihrer Flotte^^). Diefe befaßen neben schwererer 
Bewaffnung auch eine besonders große und reich ausgestattete 
Takelung, in der Spruten oder Hahnepoten reichlich verwendet, 
und die auf Stage gesetzten Raafallen und Backstage besonders 
schön gegliedert waren. Sie eilten an sich ihrer Zeit erheblich 
voraus, waren aber Sorgenkinder. Das älteste brauchbare big skip 
war der in der Bretagne erbaute „Peter von la Röchelte" von 1462 
— später „Peter von Danzig" oder auch das „Große Kravel" 
genannt. Es war ca. 12,7 m breit, soll 800 t geladen haben und 
hatte drei Masten, die jedoch nur 1 Segel führten. Das seetüchtige 
und manöverierfähige Schiff war als Danziger Kriegsschiff im 
Hansekrieg gegen England in den Jahren 1471—75 berühmt und 
gesürchtet^^). Ebenso wurde auch sein Zeitgenosse, das gleichgroße 
Schiff des französischen Admirals Coulon, bewertet^b), folgte 
der englische „Henry Grace ä Dien", ein Viermaster von 1614 mit 
Bramsegeln und etwa 1000 t Verdrängung. Für die englische 
Flotte kann der Viermaster bereits um 1520 als Mustertyp gelten, 
wie ein sehr sorgfältiges Bild von Volpe: „Die Einschiffung 
Heinrichs VIII." zeigt^^). Ferner wären zu nennen: Die Dreimast- 
karacke „Santa Anna" von 1530 (etwa 1600 t), ein „vreacknougbt" 
mit Bleipanzer von Oberdeck bis Kiel; sie war, wie das „Große 
Kravel", als Dreimaster mit Marssegeln getakelt. Weiter der 
schwedische „Mars" von 1563 und die spanische „Madre de Dios" 
von ca. 1600 t, letztere mit 9 m Tiefgang, beide mit einer Länge 
von etwa 60 m zwischen den Steven über Hauptdeck gemessen und 
Breiten von 12,2 bzw. 13,5 m; die „Stora Kravfeln" mit einer 
Länge von ca. 66 m ohne Gallion und etwa 1900 cbm Verdrängung. 

Auch in Lübeck selbst hatte der „Adler" Vorgänger von zwar 
etwas bescheidenerer Größe, den „Salvator" (später „Great Eliza- 
beth") und den „Jesus von Lübeck", ca. 900 und 700 Tonnen Lade- 
fähigkeit; es waren Viermast-Karacken mit hohen Aufbauten, die 
1514 bzw. 1544 an Heinrich VIII. verkauft wurden. Der „Jesus" 
hat als äußerst brauchbares Schiff noch 26 Jahre in England 

S. Anderson. 
S. Kloth und Hagedorn. 
Hagedorn nach Lkarles cle Is k^oncidre, diislorie äe Is marine bran;ai8e 

Il/333 usw. und Held in Hansische Geschichtsblätter 1912, S. 222. 
S. Admiral Paris, Original im Hampton Court-Palais.. 
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Dienst getan unü war verschiedentlich sür Expeditionen nach West- 
indien verchartert^^). 

Der „Adler" hat nach derselben Formel und Gewichtseinheit 
1250 Tonnen Ladesähigkeit^b), Wenn somit seine Größe nach dem 
Stande des europäischen Großschisfbaus und der darin erkennbaren 
Entwicklung durchaus glaubhaft erscheint, wird auch seine Wbil- 
dung in der Schiffergesellschaft hinsichtlich des Aufbaus des Schiffs- 
körpers und der Verteilung der Segelfläche durch zeitgenössische 
Darstellungen anderer Schiffe bestätigt. Der „Adler" hat, von 
Äußerlichkeiten abgesehen, große Ähnlichkeit mit folgendenSchiffen: 
dem englischen „Arc Royal" von 1687, dem Canterbury-Schifs 
— „Henry Grace a Dien" oder „Great Harry". von 1546 nach 
Holbein^^), einem Stich von Franz Huys: Vlämisches Kriegsschiff 
von 1565^b)^ vielbesprochenen Barentsoen-Schiff (einem 
Stich von 1694) und einem weiteren Stich von Franz Huys^^). 
Neben der infolge des Handelsverkehrs nicht verwunderlichen 
konstruktiven Ähnlichkeit sind nationale Eigentümlichkeiten unver- 
kennbar, z. B. reichere Ausstattung der Außenflächen und Bevor- 
zugung des galeonartigen Vorschiffs durch den westlichen Schiff- 
bau^o^ Die allgemein sehr hohen Aufbauten werden nur von 

spanischen Schiffen übertroffen, namentlich der „Madre de Dios", 
die trotzdem ein brauchbares Seeschiff gewesen sein sollb^). Die 
hohen Aufbauten entstanden aus der Absicht, möglichst hohe, 
uneinnehmbare Kastelle zu schaffen, von denen aus feindliche 
Schiffe, aufgeenterte Feinde oder Meuterer im eigenen Mittel- 
schiff bekämpft wurden. Dazu dienten auch die in das Mittelschiff 
gerichteten Hagelstücke. 

1546 abgebildet in einer Flottenliste von Anthony Anthony mit Angabe 
der Ladefähigkeit — 70V t. Das Original ist im Magdalene College (Cambridge) 
aufbewahrt. Die Tonnenzahl bedeutet nicht nur Tragkraft, fondern auch eine 
bestimmte Geräunngkeit. Siehe ausführliche Berichte bei Corbett und Oppenheim. 

— etwa 750 Last und nach heutigem Maß 2100 Bruttoregistertonnen. Die 
Werte können mit unseren Maßstäben nichtin Beziehung zueinander gebracht werden. 

lA.5t. lV/V/277. 
2°) Vl/77 ff. 

S. bei Conijnenburg II, Fig. 144 und 135. 
b") Vorschiff niedriger gehalten mit weiter ausfallendem Vorsteven. 

Als engl. Prise 1592 nach Dartmouth gebracht und dort aufgemessen. 
lA.lA. I I I. 

20» 
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Die Höhe dieser Schisse hatte natürlich schwere, seinerzeit auch 
empfundene Nachteile: sie waren rank und luvgierigb^). Zur 
Toplastigkeit kam die Hochdrängung des Segelschwerpunktes. 
Furien de la Graviere sagt z. B. in seiner Seekriegsgeschichte, daß 
diese Schisse wohl SchreckgebUde für den Feind waren, aber auch 
selbst sehr gefährdet gewesen wären^b). U^ch Rittmeyerb^) er- 
wähnt die Rankheit, die besonders im Ansang des 16. Jahrhunderts 
infolge der Anhäufung von Geschützen in den Kastellen zu Be- 
schränkungen der Segelsläche gesührt hätte, die in Verbindung mit 
den plumpen Unterwassersormen das Auskreuzen unmöglich 
machten. Beide Urteile können in dieser Schärfe für den „Adler" 
als Erzeugnis des Lübecker Schiffbaus in der zweiwn Hälfte des 
16. Jahrhunderts kaum gelten. Seine Kastelle sind, wie auch 
Kloth hervorhebt^^) schon erheblich niedriger gehalten und die 
Geschützaufstellung war inzwischen mit der Einführung der Unter- 
decks-Batterien erheblich verbessert; er führte in den Aufbauten 
nur wenige leichte Stücke und hatte eine große Segelfläche. 

Aber darüber hinaus erfordert die angeschnittene Frage der 
See-Eigenschaften wegen ihrer Wichtigkeit für den Modellentwurf 
und die Stellungnahme zu den vielfach als übertrieben bezeich- 
neten Maßangaben für Schiff und Takelung eine eingehende 
Untersuchung. Wie stand es im allgemeinen damit? Da wären 
zunächst folgende Sätze aus einem Gutachten des niederländischen 
Staatsrats Eornelius Scepper aus dem Jahre 1553 wesentliche^): 
„die spanischen Schiffe sind zwar gute Fahrzeuge und treffliche 
Segler, aber die niederländischen können sich besser auf See halten 
als die spanischen. Die Niederländer gehen mit dem ersten guten 
Wind in See, mag es Dezember, Januar oder Februar sein." 
Hagedorn meint, daß Vorstehendes erst recht für den Ostseeschiffbau 
zutreffe, welcher damals im Bau großer Lastschiffe führend ge- 
wesen sei. Dafür spricht auch ein Vertrag zwischen Lübeck und 
Dänemark vom 13. Juni 1563, nach welchem die Lübecker Schiffe 

Infolge des Winddrncks auf die große Fläche des Hinteraufbaus. 
Aus I-e8 marines äu 15. et 16."'° sidcle. 

->») S. Kloth. 
->°) Kloth 11/245. 
-°) Hagedorn, Niederländ. Akten und Urkunden 1, Nr. 646. 
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schon beim ersten offenen Wasser in See sein sollten. Die Jahr- 
zehnte vor und nach 1500 hatten einen großen allgemeinen Auf- 
schwung der Schiffbaukunst und der seemännischen Fähigkeiten 
gebracht, demzufolge das Schiff mehr zur sicheren Handhabe des 
Seemannes wurde^^). Gute seglerische Fähigkeiten in der Mitte 
des 16. Jahrhunderts sind auch nicht überraschend angesichts der 
Tatsache, daß der „Peter von Danzig" sich schon am 28. Februar 
1472 mit seinen drei Masten bei auflandigem Wind von den Downs 
freisegeln konnte^»). Fock- und Besahnmast waren damals noch 
klein. Wenn auch günstige Strömungsverhältnisse mitgeholfen 
haben mögen, so steht doch die Berechnung des Schiffers beim 
Setzen der einzelnen Segel außer Zweifel. Das Auskreuzen war 
im Mittelmeer schon seit Jahrhunderten bekannt; man hatte dort 
nicht nur Latein-, sondepr auch Raasegel. 

G. K. Laughton^») äußert sich folgendermaßen: „bis vor 
kurzem war allgemein die Meinung verbreitet, daß die früheren 
Schiffe plump und unhandlich gewesen wären, insbesondere nicht 
kreuzen konnten. Das trifft sicher für die Schiffe Heinrichs VIII. 
nicht zu, wie sich bei einem Manöver der Flotte zeigte, die 1612 
für den Krieg gegen Frankreich bestimmt war. Die großen Schiffe 
„turneä tkrou^k tke Oulktream" gegen frischen Südwest. Daraus 
ist mit Gewißheit zu entnehmen, daß das Kreuzen keine Seltenheit 
war. Selbstverständlich trieben die Schiffe auch erheblich ab, aber 
schon Heinrich VIII. ließ zur Behebung dieses Übelstandes die 
Aufbauhöhe vermindern. Für historische Zwecke kann als sicher an- 
genommen werden, daß die Schiffe von 1600 ab allgemein bis 
6 Strich an den Wind gingen. Das gilt bei Berücksichtigung der 
Wtriftgröße auch schon für das 16. Jahrhundert. Seitdem be- 
stehen in der Seemannssprache die Ausdrücke: Wirid auf „Luff" 
oder „alook" und „to 8sil upon a bowline or tack" oder „to keep 
or bolck tbe winck" (siehe Erklärung). Der englische Admiral 
Edward Howard berichtete über ein Wettsegeln im Jahre 1513 
an Heinrich VIII.: „we vvent slackinZ anck s bovvlyne anck 

»') Kloth lV/3S3 u. 355. 
b°) Hagedorn, S. 63/64 aus H.R. 11/500. Dowsn: Reede in der Straße 

von Calais. 
XlV/136 ff. 
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a cool 3cro88. kro8e' coulä best tke ,11enr)^ Orace' 1o 
vvinävvarcj"^). 

Corbett führt an, daß im frühen 16. Jahrhundert Alfons de 
Chaves in seinem „L8pajo äe d1avlA3nte8" über Segelmanöver zur 
Gewinnung der Luvseite geschrieben hat, und daß seine Ordnungen 
gegen Ende der Regierungszeit Heinrichs VIII. in England wohl- 
bekannt waren. Sie wurden in der Seeschlacht vom August 1545 
gegen die französische Flotte angewendet, an der auch „Jesus von 
Lübeck" teilnahm. Corbett erwähnt serner die Segelanweisungen 
von Th. Audley (1532), die auf Grund einer Beratung mit allen in 
Frage kommenden Sachverständigen für die englische Flotte auf- 
gestellt waren. 

Entsprechende Zeugnisse aus dem Ostseegebiet werden leider 
erst später aktenkundig, weil es eigentliche Kriegsschiffe kaum gab 
und eine regelrechte Marineverwaltung nach englischem Vorbild 
völlig fehlte. Bei Bedarf wurden Handelsschiffe gechartert oder 
auch angekauft^^) und deren schon vorhandene Bewasfnung ver- 
stärkt. Daß diese Schiffe zumindest den Erzeugnissen des westlichen 
Schiffbaus nicht nachstanden, geht aus der Tatsache hervor, daß 
ein Förderer des englischen Marinewesens vom Format Hein- 
richs VIII. seine Schiffe zunächst von Portugal und Mittelmeer- 
städten, später aber vorzugsweise von Lübeck und Danzig ankaufte. 
Die See-Eigenschaften der am Kriege 1563—70 beteiligten Schiffe 
lassen sich neben dem zu Fußnote 37 erwähnten Vertrage auch 
daraus ermessen, daß nach westlichem Vorbilde mit ihnen ernst- 
hafte Versuche zur Zusammenfassung zu taktischen Einheiten 
gemacht werden konnten. So entstanden die Ordnungen des 
dänischen Admirals Trolle, d. h. bestimmte Formationen und 
Segelordnungen für die verschiedenen Windrichtungen, welche 
von den Lübeckern mitübernommen und von den Schweden bald 
nachgeahmt wurden. Nach den Schilderungen des Wesens Trolles 
ist anzunehmen, daß er sich vor Herausgabe seiner Ordnungen von 
ihrer Durchführbarkeit überzeugt hatte. Die neu zur Flotte 
stoßenden Schiffe wurden erst nach Erprobung ihrer See-Eigen- 

«°) NM. VlI/27, d. h. die Windseite abgewinnen oder höher an den Wind 
kommen. 

Wie früher in England. 
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schaften eingereiht^^). Ferner kann als zuverlässig gelten, daß in 
der Seeschlacht vom 15. Juli 1565 zwischen Gotland und Oland 
die Dänen und Lübecker die in Luv stehenden Schweden ange- 
griffen haben; der Vorteil und die Gewinnung der Luvposition 
waren bekannt^^). 

Nur eins fehlte dem an fich guten Schiffsmaterial: zielbewußte 
Verwaltung und Ausbildung der Besatzung für den Seekrieg. 
Die Ungleichmäßigkeit der aus dem Boden gestampften Hanfe- 
Kriegsflotte war der neuen, auf taktischen Einsatz von Schisfs- 
verbänden gerichteten Methode des Seekriegs nicht gewachsen. 
Hierin war zuerst Schweden, später Dänemark dem westlichen 
Vorbilde gefolgt, während dem losen und handelspolitisch aus- 
einanderstrebenden Verband der Hansestädte die innere Kraft zu 
diefem Wettbewerb mit erstarkenden Staatsgebilden fehlte. Die 
hierin begründete folgenschwere Niederlage Lübecks zur See in 
der unglückseligen Grafensehde führte erst angesichts des neuen 
verzweifelten Existenzkampfes der 60er Jahre zu der von Bürger- 
meister Bartholomäus Tinnappel mit größter Tatkraft betriebenen 
Organisierung und Neuschaffung einer Kriegsflotte. So entstanden 
die Schiffe: „Engel""), „Morian""), „Josua"") und als letzter 
der „Adler". 

IV. Secickte au5 der Vienstzelt ds5 „Ndlec" und kritiscke 

Nu5ivectung 

Die in Abschnitt I erwähnten Berichte der Admiräle ver- 
melden, daß der „Adler" besorgniserregend viel Wasser machte. 
Der Schaden sei nach Aussage der Schiffszimmerleute mit Bord- 
mitteln nicht zu beheben. Deswegen wird wiederholt um Rats- 
verfügung ersucht, wohin das Schiff zur Ausbesserung gebracht 

«-) Archiv Lübeck, ^cts 8vec. V, o. 3 — Kloth, S. 354. 
»») Kloth, S. 369 und 372. 
") 1562/63 gebaut, mit Bronzegeschützen ausgerüstet, kaperte 31. Mai 

1564 den schwedischen „Makelös" (Admiralsschiff). Am 24. Mai 1565 infolge 
Pulverbrandes in die Luft geflogen. 

Nach dem „Adler" das größte Schiff der Flotte. 1564 erbaut, schlug 
er sich am 7. Jrüi 1565 erfolgreich bei Bornholm und scheiterte 1566 im Sturm 
unweit Wisby. 

Gleichzeitig mit dem „Morian" erbaut und in die Flotte eingestellt. 
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werden solle. Klagen über sonstige Mangel werden dabei nicht 
geäußert. Aus den Berichten sind die vielfachen Kreuzfahrten 
zwischen Oland, Kalmarsund und Bornholm zu ersehen, an denen 
der „Adler" jedenfalls teilgenommen hat. Kloth berichtet in 
Kapitel 118 3 seiner Whandlung, daß der „Adler" im Kriegsdienst 
geringe StabMät gezeigt hat. Die Chronik berichtet weiter, daß 
sich nach einer Ilberwinterung in Kopenhagen erhebliche Durch- 
biegung des Kiels und Leckage gezeigt habe^'). Deshalb sei das 
Schiff aufgezogen und mit einer neuen Außenhaut versehen 
worden. Das soll nach von Haveln im Jahre 1581 gewesen sein. 
Der Lübecker Rat erleichterte den übrigen Schiffspartnern die 
große Ausgabe durch Verzicht auf seinen Besitzanteil. Hieraus ist 
zu entnehmen, daß es sich nicht nur um die Anbringung eines 
sogenannten „Totenhemdes", d. h. einer zweiten dünnen Be- 
plankung gehandelt hat, sondern um eine große Reparatur, die 
an sich nach 16 Jahren fällig gewesen wäre^^^ Der „Adler" war 
aus frischem Holz und sehr schnell gebaut worden; abgesehen davon 
faulten seinerzeit die Jnnenhölzer auch aus anderen Gründen viel 
schneller als etwa im 18. und 19. Jahrhundert. Die klugen Lübecker 
Kaufleute werden wohl überlegt haben, ob sich die Ausgabe lohnt, 
d. h. ob der „Adler" ansonst ein gutes Schiff war. Es gibt freilich 
zu denken, daß er nicht lange danach in Lissabon aufgegeben 
werden mußte. Sollte man so leichtfertig gewesen sein, anf ein 
morsches Gerippe nur eine neue Haut zu nageln? Aber selbst das 
hätte man wohl nicht getan, wenn der „Adler" auch aus anderen 
Gründen auf See nicht recht zu gebrauchen gewesen wäre. Diese 
Schlußfolgerung ist für die Rekonstruktion von großem Wert 
angesichts der leider so spärlichen Berichte über seine Bewährung 
als Kriegsschiff. Seine kurze Lebensdauer ist, soweit sich übersehen 
läßt, auf bauliche Mängel des Unterwasserteils zurückzuführen, 
nicht aber auf Fehlkonstruktion im ganzen. 

") D. h. das Schiff hatte einen „Rücken aufgestochen" (die noch in jüngster 
Zeit sehr häufige Durchbiegung infolge des durch den eigenen Auftrieb nicht 
ausgewogenen Gewichtes der Schifssenden). 

S. Fußnoten 6 und 7 und Chronik von Höveln. Diese mit Umbauten 
und Verbesserungen verbundenen „großen Reparaturen" kosteten gewöhnlich halb 
so viel wie ein Neubau und wurden in der englischen Marine in Abständen von 
etwa 7 Jahren vorgenommen, vgl. Aufsatz von Laughton in lVl.lA. Xl. 
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Im übrigen ist das Leckwerden nicht so tragisch zu nehmen. 
Es war das Hauptübel aller Schisse des 16. und 16. Jahrhunderts. 
Die Ursache dürfte in dem aus der Zeit des Klinkerbaus über- 
nommenen zu großen Spantabstand und der Verwendung zu 
kurzer, aus dem Vollen gehauener Planken im Bereich der starken 
Wölbungen an den Schiffsenden zu suchen sein. Auch der be- 
rühmte „Peter von Danzig" wurde durch Leckage stark behindert^») 
und von dem guten Schiff „Jesus von Lübeck" wird berichtet, daß 
es wiederholt infolge des Arbeitens im Sturm geleckt hätte wie 
ein Sieb. Der „Adler" dürfte auch mit einer Salzladung von 
1600 oder sogar 2000 t»°) stark überladen gewesen sein. Vermutlich 
ist die Bodenkonstruktion mit dem breiten Flach bei an sich enormer^ 
Schiffsbreite für den Wasserdruck zu schwach gewesen; sie war 
eine Folge der Fahrwasserverhältnisse, welche die tiefere aber 
druckfestere und stabilere englische Querschnittform nicht zuließen°^). 

V. 5cl)luhlolgerungen für den Modellentwucf 

Ein Schiff kann, ebenso wie jede andere Lebenserscheinung, 
nur aus den Verhältnissen und mit den Maßstäben seiner Zeit 

' begriffen und bewertet werden. Hierauf muß sich die Rekon- 
struktion einstellen. Die in den vorstehenden Abschnitten gegebenen 
Anhaltspunkte dürften dafür ausreichen. Die Rankheit scheint 
nicht gefährlicher gewesen zu sein als bei seinen Großschiff- 
Zeitgenossen; auch kleinere Schiffe ließen im Winterhalbjahr 
Bramsegel und Stengen im Arsenal. Man darf also wohl sagen, 
daß der „Adler" zeitgenössisch gesehen nicht als Fehlentwurf zu 
bezeichnen ist. Das wäre auch bei dem anerkannt hohen Stande 
des Lübecker Schiffbaus wenig wahrscheinlich, und nach einem 
„Salvator" und einem „Jesus" bedeutet der „Adler" auch keinen 
gefährlichen Sprung in der Größenentwicklung. Es fragt sich nur, 
inwieweit die unter I I. aufgeführten Abmessungen der Rekon- 
struktion zugrunde gelegt werden können. Sie werden zum Teil 
von Kloth und Hasse für übertrieben gehalten, und das scheint 
bezüglich der Höhe des Vorstevens und der Takelage bei einem 

") S. Otto Held in den Hansischen Geschichtsblättern 1912, S. 222. 
S. Chroniken. 
Wie auch in Holland, s. Conijnenburg, Bd. lil und VIl/42. 
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verhältnismäßig geringen Tiefgang auch berechtigt zu sein. Als 
Urkunde ist selbst die Angabe im Artilleriebuch nicht zu bewerten^^), 
und Chroniken, die sich mit imposanten Angelegenheiten be- 
schäftigen, übertreiben gern. Es wäre wenig reizvoll, daraufhin 
ein in allen sonstigen Einzelheiten zeitgenössisch richtiges Modell 
zu bauen, wenn das Original nie aus dem Hafen hätte gelassen 
werden dürfen. Unter diesen Umständen muß zunächst rechnerisch 
nachgeprüft werden, ob die überlieferten Maße ein in obigem 
Sinne etwas rankes, aber im ganzen brauchbares Schiff ergeben. 

VI. Entwurf nach überlieferten Nngaben 

Zugrunde gelegt wurden die von Hagedorn gegebenen Maße 
bis auf die aus dem Artilleriebuch entnommene Breite und den 
Tiefgang. Bei den angegebenen Höhen von Vor- und Achter- 
steven ergibt sich bei dem seinerzeit tatsächlich mäßigen Decksprung 
eine Mittschiffshöhe von 12 m, und zwar von Seite Oberdeck bis 
Kiel. Damit ist auch die Höhenlage der Batteriedecks festgelegt; 
als Deckshöhe von Oberkante zu Oberkante wurden 2,1S m ange- 
nommen^b^ Ermittlung der Bramraahöhe über Wasser sind 

von der Gesamtlänge des Mastes über Kiel (— 62,31 m) für , 
Flaggenstengen und Topende der Bramstenge etwa 9 m abzu- 
setzen, für den Unterwasserteil des Mastes ca. 4 m. Hiernach liegt 
die Bramraa ca. 49,3 m über Wasser^^); ihre Länge beträgt bei 
guter Zuspitzung der Obersegel 9 m. Die Segelunterteilung der 
Höhe nach ist durch die gegebenen Maße der Stengen nach Abzug 
der gegenseitigen Überlappung bestimmt, die Länge der Vorraa 
durch das zu den Fußnoten 13—16 Gesagte. Für die Besahn- 
masten kann das Adlerbild wenig Anhalt geben. Es ist aber be- 
kannt, daß die Lateinraa des ersten Besahn seinerzeit fast so lang 
war wie die Großraa. Ihre Höhenlage ergibt sich daraus, daß das 
vom Fußende ausgehende waagerechte Unterliek vom Schanzkleid 
des Hinterkastells freigehen muß. Die Fläche des zweiten Besahn- 

Sie ist auf einem losen Zettel vom Amtsvorgänger Freeses wahrscheiMch 
als Privatnotiz hinterlassen. 

°b) Die Deckshöhen betrugen seinerzeit Fuß bei Schissen dieser Art, 
Zur Unterstützung des Vorstellungsvermögens sei bemerkt, daß auf 

einem der hervorragendsten Segler, dem Schulschiff „Großherzogin Elisabeth", 
die Royalraa 43,5—44 m über Wasser liegt. 



315 

segels darf nur halb so groß sein wie die des ersten. Der hiernach 
gezeichnete Segelriß ergibt 2020 qm»») mit einem Höhenschwer- 
punkt von 28,3 m°«) über dem halben Tiefgang. Der Linienriß 
ist mit einem sehr völligen Vorder- und Achterschiff entworfen, 
er ergibt eine Verdrängung von 2040 cbm — 2080 t. Die Wasser- 
linie ist namentlich infolge des Spiegelhecks mit 85 °/g sehr völlig 
und insofern der Stabilität günstig. Die Gewichtsrechnung ergibt 
sür das fertig ausgerüstete Schiff mit sehr leicht gebautem Schiffs- 
körper rund 1688 t ohne Ballast mit einem Gesamtschwerpunkt 
von 8,05 m über Kiel. Das Metazentrum liegt aber nur 6,8 m 
hoch, die Stabilität ist also erheblich negativ. Mit dem verfügbaren 
Ballastgewicht von 392 t kann der Gesamtschwerpunkt auf 6,7 m 
heruntergebracht werden, wonach sich ein MG. von nur 10 cm 
ergibt. Damit könnte das Schiff nicht seefähig gewesen sein, denn 
der Verbrauch von nur 25 t Bier und Munition (Gesamtgewicht 
ca. 292 t) ergibt schon einen weiteren Verlust von 4 cm. Das Ver- 
hältnis zwischen Stabilitätsmoment und dem auf Kentern wir- 
kenden Segelmoment ist ganz erschreckend; es soll für Ostseeschiffe 
nach Middendorf^') ungefähr nur 19 betragen, stellt sich aber nach 
vorstehenden Faktoren auf ca. 250. Dabeihat dieser Wert moderne 
schlanke Schiffe zur Voraussetzung, bei denen der Ausspruch C. W. 
Claußens»«) zutrifft: „Die Stabilität liegt in der Länge." 

Die Wiedergabe meiner weiteren Untersuchungen und einer 
Tabelle über Stabilitätsverhältnisse und Segelfläche würde über 
Zweck und Rahmen dieser Beschreibung hinausgehen. Es mag 
genügen, als Ergebnis festzustellen, daß das Verhältnis des Segel- 
momentes (Fläche X Hebelarm) zur Wasserverdrängung ganz 
unerträglich aus der Kurve der Werte sür eine größere Reihe von 
Schiffen herausfällt, unter denen sich auch englische und schwedische 
Schiffe von 1514 bis 1681 befinden. Damit dürfte die Uber- 
triebenheit der überlieferten Höhenangaben erwiesen sein. 

bb) Die Fünfmastbark „Potosi" hatte nur 3140 qm bei 8600 t Wasserver- 
drängung („Adler" nur ca. 2080 t). 

i«) „Potosi" nur 24,7 m. 
Middendorf: Bemastung u. Taklung der Segelschiffe. 
Als Schiffbaudirektor der Tecklenborg-Werst der Schöpfer zahlreicher 

berühmter deutscher Segelschiffe. 
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VII. Lndgültigec Entwurf 

Schiffskörper: In England ist die Höhe der untersten 
Pfortendrempel über Wasser um 1530 nur gering gewesen°°). 
Bei der „Mary Rose" betrug sie nur 0,4 m. Das mit der ueuen 
bronzenen Vorderlader-Artillerie ausgerüstete Schiff sank im 
Jahre 1545, als bei einer unerwarteten leichten Neigung infolge 
Segelmanövers das Wasser in die geöffneten Pforten strömte. 
In Seekriegsberichten und der Fachliteratur findet sich häufig die 
Bemerkuug, daß die unterste Lage, d. h. gerade die wirksamsten 
Geschütze bei etwas Wind und Seegang nicht benutzt werden 
konntenb"). Der Untergang der „Mary Rose" gab den Anlaß zu 
einer Verlegung der Pforten auf 4 Fuß --- ea. 1,2 m über Wasser, 
die sich bald überall durchsetzte. Wenn dieses Maß auch für den 
„Adler" zugrunde gelegt wird, wobei er keinesfalls zu niedrig 
ausfallen kann, ergibt sich bei einer Lage des untersten Batterie- 
decks von 0,6 m unterhalb des Unterdrempels, also 0,6 m über 
Wasser und Deckshöhen von 2,1 m eine Seitenhöhe mittschiffs 
von 4,8 m über Wasser. Die Seitenhöhe über Kiel wird dann nur 
10,2 m (nach Überlieferung ergaben sich etwa 12 m). Der Deck- 
sprung, welcher für die Höhenlagen der achteren Aufbaudecks 
von Einfluß ist, kann nach den in Nariners Nirror veröffentlichten 
Untersuchungen nur mäßig gewesen sein. Es leuchtet auch ein, 
daß ein Deck mit starkem Geftlle zur Geschützbedienung und zum 
Kampf auf nassen Planken kaum brauchbar ist. Viele Modelle 
und Abbildungen zeigen allerdings stark hochgebogene Schiffs- 
enden und Decks, weil die Barghölzer und Leisten an den Schiffs- 
seiten meist einen starken, in stilistischer Spielerei vielfach über- 
triebenen Sprung hatten. Tatsächlich deckte sich aber der Schwung 
der Barghölzer nicht mit dem Verlauf der Decks, sondern 
trug nur dem zeitgenössischen Schönheitsbegriff äußerlich Rech- 
nung. Das beweisen u. a. auch die von G. K. Laughton 
reproduzierten authentischen Zeichnungen von Matthew Bakerb^) 

Als Reaktion darauf, daß 1512 ein schweres Geschoß aus einem tief- 
liegenden Galeerengeschütz ein englisches Schiff mit einem einzigen Schuß unter- 
halb der Wasserlinie versenkt hatte. Die Geschütze konnten seinerzeit nicht nach 
unten gerichtet werden. N.N. XVI. 

°°) S. auch Kloth IIl §3. 
Baker warlAazter-Sliipwrißkt (Cheskonstrukteur)unter Königin Elisabeth. 
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(kolorierte Elisabeth-Galeonen). Um Überschneidungen mit den 
Pforten bzw. Schwächung der als Längsverband dienenden 
Barghölzer durch Ausschnitte zu vermeiden, wurden hiernach 
die Decks und damit die Pforten so heraus- oder herabgestuft, daß 
sie zwischen die Barghölzer paßten. Der Wert der Decks als Längs- 
verband wurde nicht recht erkannt; tellweise jedoch stufte man die 
Barghölzer statt des Decks, und erst 1618 ordnete eine Kgl. Kom- 
mission grundsätzlich vollbeplankte durchlaufende Decks an. Aber 
Decks mit starkem Sprung hat es nie gegeben«^). Man sieht auch 
an allen maßgeblichen Modellen und Bildern, daß der Schwung 
der Barghölzer nicht mit der Pfortenlinie übereinstimmt. Oben 
überschnitt das scharf ansteigende Schanzkleid sogar das einge- 
schaltete Quarterdeck und die kurze Poop darüber. 

Mit einer Deckshöhe von 2,2 m für die Ausbauten ergeben 
sich folgende Höhenlagen: Heckbord über Wasser 13,7 m, Ober- 
kante des Vorstevens über Kiel 11,5 m«»), Hintersteven ca. 9,2 m, 
wobei derselbe am Mitteldeck endigt. Der an seinem Oberende 
querüberliegende Heckbalken ist mit 8,6 m nach derzeitiger Bau- 
weise ungefähr Vs der Schiffsbreite lang. Am Oberende des Vor- 
stevens ist das auch im Bild vorhandene Gallionsscheg angebracht. 
Es dient als Stütze des starken Balkenauslegers, der das Gallion 
trägt, und ist auch durch die erwähnte Zeichnung von Baker be- 
stätigt. Der Überhang des Hinterstevens soll 4 m betragen haben. 
Das ist sehr unwahrscheinlich wegen des Einflusses einer derart 
starken Schrägstellung auf den Gang der Ruderpinne und steht 
auch mit den Schisssdarstellungen im allgemeinen nicht in Ein- 
klangs^); 4—5 Fuß wären richtiger. 

Der Spiegel kann nur wenig eingetaucht sein, weil das 
Steuerruder erst unterhalb seiner Fläche die zu seiner Wirksamkeit 
erforderlichen Strömungsverhältnisse vorfindet. 

Das Hauptspant mußte aus den am Ende von Abschnitt IV 
angeMrten Gründen ziemlich völlig gehalten werden. Der 
Linienriß ist ohne ausgesprochenes Mittelschiff gezeichnet, ent- 

VI/7, VII/26V und L. Clowes. 
Das ergibt eine abgewickelte Länge von 14,3 m, insofern also der Über- 

lieferung entsprechend. Erstere wurde auch bei engl. Schiffen manchmal an Stelle 
der senkrechten Höhe angegeben, f. auch Chatterton. 

«») Witsen gibt an, daß er fast senkrecht steht. 
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sprechend der damaligen Bauweise. Man stellte die Steven und 
zwei bis drei Hauptspanten kurz vor der Schiffsmitte auf und legte 
an diefe Punkte biegsame Senten, die nach den Enden zu mit 
Querlatten gespreizt wurden und naturgemäß eine ununter- 
brochene Kurve bildeten. Die Spanten wurden zwischen die 
Senten eingepaßt. Bei Spanten und Wasserlinie ist eine kurze 
Bogenüberführung zum Vordersteven und dem Totholz in dem 
Winkel zwischen Achtersteven und Kielende vorgesehen. Die wenig 
behandelte Frage, ob dieser Anlaufbogen zur Herstellung einer 
besseren Stromlinie schon für 1560 richtig istb°), muß nach den 
Kalmarer Funden von Schiffsteilen von etwa 1400 und einer 
Feststellung an dem berühmten katalanischen Modell bejaht 
werden^«). 

Segelfläche: Die Nachprüfung hatte ergeben, daß die 
Segelfläche nach den überlieferten Maßen untragbar ist. Deshalb 
wurde die Masthöhe und Großraabreite etwas gemildert. Die 
Bramraa wurde 2,3 m niedriger gelegt und steht nunmehr 47 m 
über Wasser. Das Großsegel wurde auf die von Dreyer ange- 
gebenen 36 Kleben zu 1s^ Ellen reduziert, d. h. es wird im ganzen 
30,0 m breit. Die Segelunterteilung der Höhe nach ergab sich aus 
den überlieferten Abmessungen der Stengen. Für die Zuspitzung 
der Segelfläche nach oben gibt es keine ausschlaggebenden AnhMs- 
punkte. Die englische Takelung mit minimaler Bramraa scheint 
nur eine kurze Zeit um 1600 üblich gewesen zu sein. Hierbei 
bildeten beide Obersegel ungefähr ein gleichseitiges Dreieck mit 
abgeschnittener Spitze^^). Alle übrigen zeitgenössischen Schiffs- 
darstellungen zeigen dagegen eine breitere Bramraa, ebenso das 
Adlerbild. Bei letzterem darf man wohl nicht den Großmast allein 
zu Rate ziehen, dessen Bramraa kürzer ist als die Vorbramraa, 

Höver bejaht ihn. 
Ein Hafenbecken ist ausgepumpt und schichtweise abgesucht worden. Die 

dabei zutage geförderte große Menge von Schiffsteilen lagert in den Schloß- 
kellern; sie ermöglichte die völlige Rekonstruktion eines von Waldemar Atterdag 
gegen Wisby benutzten Schiffstyps. Das katalanische Kravel ist das einzige 
Originalmodell aus dem 18. Jahrh, und bei seiner bis ins kleinste naturgetreuen 
Ausführung ein Dokument von unschätzbarem Wert. Bei ihm sind die Winkel 
zwischen Planken und Steven mit einem aufgelegten Hohlkehlholz überdeckt, was 
selbst bei ältesten Blockmodellen nie der Fall ist. lA.lA. XVllMI ff. 

") S. Beschreibung der Takelage „Bear" in lVl.lVl. ll/267 und L. Clowes II. 
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sondern auch den Fockmast, dessen Darstellung sich ganz gut mit 
den sonstigen zeitgenössischen Darstellungen deckt. Besonders wäre 
auch aus die Beschreibung des dem „Adler" ähnlichen „Great- 
Harry"-Modells von Carl Busley zu verweisen und auf die beiden 
in London befindlichen Modelle dieses Schiffes. Bei dem hiernach 
gezeichneten Takelriß des Großmastes erhält das Großsegel 
400 qm, die Großmars 296 und das Bramsegel 121 gm. Bei 
„Great Harry" ist das Verhältnis 183: 99: 63 qm, d. h. vom Bram- 
segel ausgegangen 1:1,56:2,9, beim „Adler" 1:2,44:3,3 qm, 
d. h. das Bramsegel des „Adler" ist verhältnismäßig kleiner als 
das des „Great Harry" und steht zwischen diesem und dem „Bear" 
bzw. dem zu Fußnote 15 erwähnten englischen Riß. Die Vorraa. 
erhielt die Breite für 26 Kleden, die Blinderaa für die überlieferten 
17 Kleden, und wird dabei entsprechend der alten Regel ungefähr 
so lang wie die Vormarsraa. 

Der so angefertigte Takelriß ergibt mit Einrechnung der 
Fläche des Hinteraufbaus eine Gesamtfläche von 1812 gm, deren 
Höhenschwerpunkt 25,1 m über dem halben Tiefgang liegt. 

Der endgültige Linienriß ergibt eine Verdrängung von 
2080 t, deren Schwerpunkt 3,25 m über Kiel liegt. Das Meta- 
zentrum liegt 3,62 m darüber, also 6,87 m über Kiel. Der Schwer- 
punkt des Schiffsgewichtes liegt jetzt auf 6,54 m (Vorentwurf 
7,5 m). Das neue MG. beträgt bei Ballastgabe bis zum Kon- 
struktionstiefgang (420 t)««) 0,74 m. Hierbei liegen Segelfläche 
und -Moment zwar auch noch außerhalb des am Ende von Ab- 
schnitt VI erwähnten harmonischen Verhältnisses, so daß der 
Middendorfsche Wert auf 28,7 kommt statt auf 19 (siehe Text zu 
Fußnote 57). 

In der Gewichtsaufstellung zur Ermittlung des System- 
schwerpunktes der Hohe nach ist der Posten Proviant mit 215 t 
enthalten. Kloth gibt unter Kapitel III 8 6 an, daß über die 
Proviantvorräte auf den Schiffen sich nichts Bestimmtes sagen 
ließe, da die Proviantlisten keine bestimmten Zahlenangaben dar- 
über enthalten und auch unvollständig sind. Infolgedessen wurde 

««) Die Ballastmenge ist ausnahmsweise groß. Zeitgenössische Vergleichs- 
werte stehen nicht zur Versügung, aber ein Linienschiff vom Ende des 18. Jahrh, 
von 2600 t mit 650 Mann und einer Proviantlast von 295 1 hat z. B. nur 75 1 
Ballast. 
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die Proviantmenge für einen Monat und 1000 Mann Besatzung 
mit 205 t eingesetzt, und zwar für Fetalie (Wasser, Bier, Wein usw.) 
110 t und für Profondie (Fleisch, Fisch und andere Lebensmittel) 
95 t«»). Es ist anzunehmen, daß bei der geringen Entfernung 
des Kampfschauplatzes von der Heimat die Schiffe während ihres 
Aufenthaltes auf See in kürzeren Zwischenräumen verproviantiert 
wurden. Kloth führt auch Berichte über die Fracht von Proviant- 
schiffen an, und die schon erwähnten Admiralsberichte behandeln 
des öfteren die Proviantlieferungen. Sollte aber das Schiff für 
2 Monate ausgerüstet worden sein, so würde der Austausch von 
Ballast gegen Proviant in Höhe von etwa 205 t ein Sinken des 
MG. auf 0,55 m zur Folge haben, wonach der Middendorf-Wert 
auf 42 springt. Das Schiff wäre also noch sehr rank! 

Stellung der Masten: Der Großmast steht wie üblich kurz 
hinter der Schiffsmitte, der Fockmast in Übereinstimmung mit dem 
Bilde vor der Back. Diese Stellung wird durch zahlreiche Ab- 
bildungen bestätigt, wonach er, wie man sagt, „in den Augen des 
Schiffes stand". Das hat seinen natürlichen Grund in dem Be- 
streben, der Luvgierigkeit der derzeitigen Schiffe abzuhelfen, mit 
anderen Worten, den gesamten Segelschwerpunkt mit Rücksicht 
auf den starken Windfang der hohen Hinterausbauten weitmöglichst 
nach vorn zu legen. Hieraus ist auch der Fall des Fockmastes nach 
vorn entstanden. Die weit vorgeschobene Stellung des Mastes, 
der anfangs nur ein Hilfssegel für Steuerzwecke führte, hatte 
erhebliche bauliche Nachteile. Mit dem Verschwinden der hohen 
Aufbauten rückte er vom Vorsteven zurück. Die Stellung der 
beiden Besahnmasten ergibt sich aus der Austeilung des verfüg- 
baren Raumes. Der zweite (bonaventure-Mast) muß aus dem 
vorhin erwähnten Grunde das kleinere Segel gehabt haben. 
Seine Abstützung ist auch sehr schwach. Nach der Elisabeth-Galeone 
und dem Inventar für „Bear" betrug die Segelfläche die Hälfte 
des Besahn I. Beim Adler-Modell sind die Segelflächen ebenso 
eingeteilt. Der Segelschwerpunkt der Länge nach liegt unter 
Berücksichtigung der Windfangfläche der Aufbauten vorschrifts- 

Das Flüssigkeitsgewicht entspricht der Angabe von Kloth: pro Tag sür 
40 Mann 1 Tonne Bier zu 200 T mit einem Zuschlag von ca.50^ sür Frischwasser. 
Nach du Hamel wogen im 18. Jahrh, der Proviant sür 1 Mann und Monat 
ca. 207 kß, die Prosondie allein 95 kx. 
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mäßig ca. 2,9 m (0,07 L) vor der Mitte des eingetauchten Längs- 
schnittes. Das Schiff „giert" also nicht. 

Takelageeinzelheiten (Mastbauart): Das Eselshaupt 
wurde erst 1578 erfunden. Vordem wurden, wie aus einigen 
wenigen Abbildungen mit Sicherheit festzustellen ist, Mast und 
Stenge für fest mit Tauwerk verlascht^"). Die Untermasten und 
das Bugspriet bestanden aus Bündeln von 7 bis 9 miteinander 
verzahnten Kanthölzern, die durch Taulaschungen in Abständen 
von 3 bis 6 Fuß zusammengehalten wurden. Das Bugspriet 
mußte zwecks ausreichender Befestigung innenbords neben den 
Fockmast gelegt werden. Das geschah gewöhnlich auf Steuerbord- 
seite^^). Durchmesser und Verjüngung sind nach alten Regeln 
bemessen. Die übertrieben dicken Masten hat es wohl nur bei den 
alten Karracken gegeben, die von Meister W. A. dargestellt sind, 
denn auch schwedische gleichaltrige Angaben entsprechen den üb- 
lichen Maßen von ca. 1—1,1 m Durchmesser im Oberdeck für die 
größte Mastlänge. Die in der Pepysian Library enthaltene Ab- 
bildung des „Jesus von Lübeck" (1544) urid andere Schiffe zeigen 
sogar verhältnismäßig dünne Masten. 

Die Raaen besaßen seinerzeit keinerlei Eisenbeschläge außer 
den Sicheln an den Nocken, die dazu bestimmt waren, im Vorbei- 
fahren dem Gegner die Takelage zu zerreißen. In der Praxis 
wird das selten vorgekommen sein, da dies auch für den Angreifer 
und seine Takelage sehr gefährlich war. Die Sicheln dürften sich 
nur an den breitesten Raaen befunden haben, keinesfalls an den 
Oberraaen. 

Die Marse ruhen schon seit etwa 1450 auf einem Sattel aus 
Kreuzhölzern, die auf den Mastschultern liegen. Die Erhöhung 
der Hinteren Hälfte findet sich in vielen Darstellungen, ohne daß der 
Grund bekannt wäre. Die Brüstung der Marse bestand entweder 
aus dem offenen Gitterwerk der Kniehölzer und Relinge oder aus 
einer dichten Holzverkleidung. Es ist nach dem Adlerbilde nicht zu 
entscheiden, ob die Malereien auf der Holzverkleidung angebracht 
waren oder ob damit die sogenannten „Armings", d. h. in Falten 

S. Furttembach, Admiral Paris und Anderson. 
Vgl. Modell des „Halve Maen" und eines Elisabethschiffes in Norton 

Nance. 
Ztschr. d. B. s. L. G. XXIX, 2. 21 
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über den Marsrand gehängte bemalte oder verzierte Stoffe 
gemeint find^^). Letztere find auch hier und da abgebildet, z. B. 
auf einer fehr sorgfältigen Darstellung eines dänischen Pracht- 
schifses'^) sogar mit kreissörmigen Löchern, durch welche kleinere 
Geschütze feuern. Später wurden vielfach glatt gespannte Stoffe 
zur Deckung der Besatzung gegen Sicht verwendet, meist rot mit 
weißen Kanten^^). Auf den Mastspitzen befand sich das Jerusalems- 
kreuz. 

Stehendes und laufendes Gut. — Allgemeines: Die 
folgende Beschreibung soll nicht zu sehr ins einzelne gehen, sondern 
nur die für die damalige Takelung charakteristischen Einzelheiten 
erörtern. Allgemein wäre zu bemerken, daß — im Gegensatz zu 
heute — sämtliches laufende Gut zur Bedienung eines Mastes 
bis etwa 1660 möglichst bei ihm selbst belegt wurde. Eine Aus- 
nahme davon machen nur die Bulinen des Großmastes und die 
Brassen der Großraa und Großbramraa. Ferner ging nicht 
— wie jetzt — alles laufende Gut an Deck, sondern wurde teil- 
weise auch innerhalb der Marse belegt. 

Die Takelweise wurde zum Teil aus der nach einem Manuskript 
von 1625 gedruckten „Treatise on lrigginZ", teils nach zeitgenössi- 
schen Darstellungen und den Aufsätzen in Narinerz iNirror ermittelt. 
Es gab keinerlei eiserne Beschläge oder Augbolzen an den Rund- 
hölzern und Blöcken. Infolgedessen waren alle Blöcke bestroppt"^^), 
die Raafallen, Toppnanten und Brassen sind mit Augenstropps 
oder Schlingen aufgesetzt, die feste Part der Geitaue wurde jedoch 
mit einem Zimmermannsstich um die Raa gelegt. Spleißungen 
gab es im 16. Jahrhundert nicht^°). 

Wanten und Marsstenge-Pardunen wurden auch schon damals 
nach heutigem Muster auf Jungfern gesetzt. Sie sind für das Adler- 
modell nach den Inventarien für „Stora Kravfeln" von 1669 be- 
messene^). Die Brampardunen scheinen nur Preventer- (— Borg-) 

'2) lV/V/225. Vier Marsverkleidungen sind auch im Inventar des 
Lübecker Orlogschiffes „David" nachgewiesen. — Kloth, S. 217. 

") Ein Gemälde von MÄler, ca. 1600. N.N. IV/V/225. 
S. Laughton, Chatterton und Morton Nance. 
lVl.lVl. lV/V/223 fs. 
Ebendaselbst und S. 260. 
lVl.l^. XIV/149. 
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Pardunen gewesen zu sein, die oben einen zweischeibigen, unten 
einen einscheibigen Block hatten. 

Die Marsstengen waren seinerzeit sehr schwach, die Bram- 
stengen oft überhaupt nicht mit Pardunen gesichert. Diese wurden 
durch die gut schräg nach achtern auf die Stage fahrenden Raa- 
fallen und Backstage und auch durch den Zug der Brassen ersetzt. 
Die Bramsegel waren ausgesprochene Schönwettersegel, die im 
Winterhalbjahr nicht mitgeführt wurden. 

Die Püttinge der Wanttaue bestehen nach dem „Adler"-Bild 
aus Ketten, die jedoch fast unkenntlich sind. Ein Muster aus dem 
frühen 17. Jahrhundert, das im Gotenburger Hafen gefunden 
wurde, besteht aus einem langen Glied, welches zugleich die 
Jungfer einfaßt, einem langen Glied mit Knick für den Bordwand- 
bolzen und einem langen Zwischenglied. Der Knick am Rüschrett 
war seinerzeit sehr scharf, so daß die Kette kurz unter dem Mstbrett 
an der Schiffswand verbolzt wurde, und nicht wie fpäter, auf 
einem Bargholz^^). 

Die Püttinge der Stengewanten sind mittels Pütting- 
stocks und Kreuzbändselbefestigung auf die Unterwanten gesetzt. 
Püttinge und Stengewanten waren bei kleineren Schiffen unab- 
hängig voneinander am Rande der Mars befestigt; es erschien 
aber bedenklich, diese unsichere Abstützung auf ein großes Schiff 
zu übernehmen, zumal spätestens 1600 die Püttinge überall in 
das untere Dodshoft der Toppwanten eingehakt wurden^^). 

Die Stage waren einfach und auf Dodshofte gesetzt, die in 
der üblichen Weise verlascht sind. Die Flaggstenge mit der riesigen 
Flagge hat auf sämtlichen Darstellungen — selbst den sorgfältigsten 
— ein anscheinend unnötiges Stag, aber keinerlei Backstag oder 
Pardune. 

Die Raafallen der Oberraaen sind, dem Adlerbild und der 
zeitgenössischen Bauweise entsprechend, auf Stage aufgesetzt, und 
zwar ziemlich in der Mitte ihrer Länge^°). Die Stage bekommen 
dabei eine um so stärkere Bucht, je lockerer sie infolge Lockerung 
der Wanten geworden waren und setzten auf diese Weise die 

S. Laughton. 
") VIll/259. 
°°) IV/V/12V. 

21* 
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gereckten Wanten wieder steif. Hierzu waren außerdem Quer- 
schwichttakel vorgesehen, die bei den Püttingstöcken mit beider- 
seitigen Spruten angebracht waren (catdarpln88). Abweichend 
davon war das Fall der Großmarsraa nach heutigem Muster ein- 
gerichtet, während es in der Mitte des 17. Jahrhunderts wieder 
ohne Gabelung auf Raatakelblöcke oder einen besonderen Knecht 
an Deck fuhr. Die feste Part auf Steuerbordseite hatte einen 
Haken, um sie schnell loswerfen zu können»^). 

Für die Töppnant der Lateinraa gibt es verschiedene Muster. 
Sie fährt an den Topp des Besahnmastes oder auf die Großbram- 
stenge; letzteres jedoch nur, wenn der Besahntopp nicht so hoch 
war, daß er beim Schiften oder Umlegen der Raa hinderlich ge- 
wesen wäre. 

Die Aufhängung der Unterraaen bestand aus einem Drehreep 
oder Raatakel in der Mitte und 2 Fallen seitlich davon. Das 
Drehreep ging von einem Kragen um den Mast aus durch einen 
Block in der Mitte der Raa, von da zurück durch einen Block unter 
der Mars und herunter zu einem schweren Fußblock oder Knecht an 
Deck. Es wurde auf das Gangspill genommen und auf der Mastbeting 
belegt. Der Hanger des Raasalls war beiderseits des Drehreeps 
mit einer Schlinge oder einem Stropp um die Raa befestigt. Er 
läuft in einem Ende über 2 Blocke, die unter der Saling hängen 
und durch eine obere Bohrung im rambeack-Block foberer Raa- 
takelblock), der dreischeibig ist. Das Fall fährt durch diesen Block 
und 3 Scheiben im „großen" Knecht und ist auf dem Knecht belegt. 
Die Hangerkette dürfte zuerst in Schweden aufgetaucht sein, und 
zwar infolge des Erlebnisses der „Stora Kravfeln", der von einem 
Lübecker Schiff im Jahre 1538 zweimal die Vorraa herunter- 
geschossen wurde. Man verzichtete damit auf das Fieren der Raa 
und mußte deshalb das Takel für die Seitengeitaue höher ansetzen 
(siehe untensb^). 

Der Hanger der Lateinraa fuhr entweder von vorn durch den 
Besahnmast auf einen Kardeelblock hinter dem Mast oder umgekehrt. 
Das Modell des „Great Harry" zeigt den Hanger vor dem Mast 
und die Takelblöcke hinter dem Mast. Das Schiften der Lateinraa 

1'regt>8e on krißZinF. 
°2) iVI.IVl. XIV/149. 



325 

kam allmählich ab, wie auch kurz nach 1600 schon teilweise das 
untere Dreieck des Segels vor dem Mast einfach fortgelassen wurde. 
Damit wanderte das Takel auf die Steuerbordseite des Mastes. 

Die Racks bestanden für die Unterraaen aus drei Taubuchten, 
die abwechselnd durch Rollklotjes und Vertikalrippen mit drei 
Löchern, die „Schleien", gingen. Die Befestigung an der Raa ist 
sehr unklar und verschiedenartig gemacht worden; entweder gingen 
die Enden jeder Bucht für sich um die Raa oder sie erhielten zur 
Befestigung je 1 Kausch- und. 1 Stroppende«»). Die Lateinraaen 
erhielten Rackdrosseln, weil sie größere Bewegungsfreiheit er- 
forderten und die Racks dicht gesetzt werden mußten^^). 

Die Brassen fuhren mit Ausnahme der Groß- und Groß-, 
bramraa etwa auf die Mitte der Stage. Die Großbrambrasse 
fährt vom Bramtopp des Besahn I aus in Übereinstimmung mit 
DreatiZe on über einen Leitblock am Stengewant des 
Besahn I und ist bei den Unterwanten belegt. Die Großmars- 
brasse fährt — nach derselben Quelle — von der Besahnbram- 
saling über den Brassenblock auf das vorderste Besahnwant und 
von hier auf das hinterste Wanttau des Großmastes. Das ergibt 
die 2-förmige Führung bei Takelungen dieser Art. 

Die Toppnanten fahren durch Violblöcke, die auch die Schoot 
des Marssegels aufnehmen. Die Marsraa hatte am Rock keinen 
Violblock, sondern einen einfachen Toppnantenblock. Bei Führung 
des Bramsegels wurde nämlich die Toppnant in das Schoothorn 
des Bramsegels eingehakt und die Raa vermittels der Geitaue des 
Bramsegels und der Toppnanten der Bramraa getoppt. 

Blinde Raa: Die Aufhängung und die Anlage der Toppnanten 
und Brassen sind auch von englischen Forschern bisher nicht völlig 
geklärt worden. Infolgedessen wurde für das Adler-Modell das 
holländische Muster verwendet. Die Raa mußte außerordentlich 
beweglich sein. Die zeichnerischen Schnappschüsse von Le Testub°) 
zeigen sie sogar auf- und niederstehend, wenn die Schiffe hart am 

S. auch die Sachartikel bei: Röding, Allgemeines Wörterbuch der 
Marine, Hamburg 1793—1798. 

a. a. O. 
Atla« der Expedition des Admirals Drake von de la Ronciöre veröffent- 

licht. Es find 72 verfchiedene Schiffe gezeigt, darunter fehr interefsante Segel- 
stellungen und Manövermomente. 
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Wind segelten. Infolgedessen mußte sie neben dem Fall, dessen 
einer Block auf der Raa befestigt ist, während der andere unter dem 
Bugspriet hängt, durch besondere Stoßtaljen gesichert werden. 
Die beim Ansegeln und bei Wendemanövern sehr nützliche Blinde 
wurde bei Nichtgebrauch mit der Raa bis etwa 1600 im Gallion 
verstaut. 

Segel und ihre Bedienung: Es gab weder Jackstage noch 
Pferde. Bis etwa 1550 mußte zum Unterschlagen oder Abnehmen 
der Segel die Raa gefiert werden^b). Als mit zunehmender 
Schiffsgröße die Unterraaen zu schwer und unhandlich wurden, 
war man bestrebt, sie möglichst oben zu lassen. Die Mannschaft 
lief dann bei den Arbeiten an den Segeln auf der Raa entlang und 
hielt sich an den Toppnanten fest. Die Segel wurden mit zahl- 
reichen Bändseln um die Raa untergeschlagen. Der Schnitt der 
Segel wurde bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts stark bauchig ge- 
macht, sämtliche Darstellungen zeigen eine Kugelwölbung. Man 
glaubte nämlich, mit einem Ballonsegel den Wind besser zu 
fangen^^). Daß die Schiffe dennoch imstande waren aufzukreuzen 
oder bis 6 Str. am Wind zu segeln, mag unwahrscheinlich klingen 
und wäre ohne die Bulinen auch unmöglich gewesen. 

Bulinen: Diese holten das sonst unfehlbar backschlagende 
Luvliek des Segels nach vorn. Um einen möglichst großen Bereich 
des Lieks zu erfassen, wurden weitausgreifende Bulinspruten 
angebracht. Die Bulinen des Fockmastes fuhren über seine Stage 
und das Bugspriet auf die Back. Die Bulinen des Großmastes 
fuhren auch beim Fockmast auf Deck. Die Einrichtung bestand von 
etwa 1500 bis in die neuere Zeit. 

Verkleinerung der Segelfläche: Als zeitgenössisch besonders 
wichtig wäre festzustellen, daß es von 1530 bis 1665 keine Reffs 
gab. Hierüber sind von den englischen Forschern sorgfältige Unter- 
suchungen durchgeführt worden. Auseinandersetzungen darüber 
finden sich mehrfach in l^3riner8 lUirror«^). Die Verkleinerung 

»«) XVI/293. 
Die Segelkante war auch länger als das Liek und wurde beim Annähen 

entsprechend eingehalten. Die Bauchbildung wurde im 14. u. 15. Jahrh, künstlich 
gefördert durch senkrechte und waagerechte Takel an den Lieks. lA.IA. lV/V/277 
und 373. 

»») lA.lVl. Vl/79, lA.lVl. 11/131, lVl.lVl. llI/123 und lA.lVl. IV/V/119. 
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der Segelfläche erfolgts durch Abnahme der Bonnetten, d. h. 
Verlängerungen des Stammsegels, die nach Bedarf sehr schnell 
abgenommen werden konnten, ohne dah die Raa deswegen auf 
Deck gebracht werden mußte. Die Einrichtung ist infolge der zu- 
nehmenden Schwere und Unhandlichkeit der Raaen entstanden. 
An den Marssegeln war höchstens 1 Bonnet, an den Nntersegeln 
1—2 untereinander. Wie ihre Verbindung mit dem Segel her- 

gestellt wurde, ist, soweit bekannt, nur an dem Modell des schwe- 
dischen Kriegsschiffes „Amaranthe" (1693) genau zu erkennen. 
Hier werden mit einer am Oberrande des Bonnets durch Gatjes 
lausenden Reih-Leine in jeder Bahn 2 Schlingen gebildet, die 
über dem Fußliek des Segels durch gegenüberliegende Gatjes. 
gesteckt und lausend ineinandergehakt werden. Die letzte Schlinge 
wird mit dem Ende der Leine verknotet. Nach Lösen der 4 End- 
verschlüsse fällt das ganze Bonnet herunter. Das Reffmanöver 
ging auf diese Weise schneller vor sich als das Festlegen der einzelnen 
Reefbändsel. Die Bonnetten erhielten dieselben Schoothörner 
wie die Stammsegel. Darüber hinaus half man sich auch durch 
bloßes Fieren der Marsraaen, wobei das Segel sich noch mehr 
ausbauchte. Dieses sogenannte „holländische Reff" wird in sehr 
vielen Darstellungen gezeigt. 

Zum Segelbergen diente neben den gebräuchlichen Gordings 
und Geitauen die originelle Einrichtung der Seitengeitaue (eng- 
lisch: martnet8). Diese waren vor und hinter dem Segel in zwei 
Gruppen untereinander mit weitausgreifenden Hahnepoten am 
Seitenliek befestigt, und zwar bis soweit unterhalb der Raa, daß 
sie die über die Bordwand oder den Marsrand überstehende 
Segelsläche binnenbords an die Raa holen konnten. Jede obere 
Gruppe war mit der unteren durch ein Ende verbunden, welches 
über eine Scheibe des dicht über der Raa hängenden zweischeibigen 
Blocks fuhr. Dieser wiederum hing an einem Takel, welches 
anfangs über einen Block unterhalb der zugehörigen Mars fuhr 
und so eingestellt wurde, daß die Seitengeitaue beim Fieren der 
Raa sich im richtigen Augenblick mit dem von ihnen umfaßten 
Segel fest an die Raa legten. Bei dieser Methode mußte die Groß- 
raa, wie gesagt, gefiert werden, wobei die Schooten des Mars- 
segels ihren Halt verloren. Um das zu vermeiden, ging man kurz 
vor 1600 dazu über, dem Takel durch Anbringung des Blockes an 
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der nächsthöheren Saling oder Topp so viel Lauf zu geben, daß 
das Segel auch bei geheißter Raa dichtgeholt werden konnte^^). 
Am Großmast des Modells sind beide Methoden gezeigt. Wenn 
das Segel festgebunden und die Raa wieder geheißt war, hingen 
die Seitengeitaue in Girlanden herunter. 

Einzelheiten am Schiffskörper (Schanzkleider): In 
frühester Zeit wurden an der offenen Reling Schilde mit Wappen- 
schmuck angebracht, und zwar zunächst nur auf den Kastellen. 
Etwa von 1540 ab wurden auch im Mittelschiff Schilde mit 
Zwischenräumen für die Geschütze angebracht. Die Schilde 
machten allmählich einem Seitenschutz Platz, der aus einem nur 
etwa 2 Fuß hohen Schanzkleid und darüber offener Reling bestand, 
welche bei Gefechtsbereitschaft mit einem in den nationalen 
Farben bemalten, meist jedoch rot gefärbten Wollstoff verhängt 
wurde. Bei der roteu Fläche an der Oberkante des Schiffs- 
körpers auf dem Adlerbild handelt es sich zweifellos um diesen 
Wollstoff. An den Kanten sind die Buchten zu erkennen, die durch 
die Befestigung an den Ecken entstehen. Die Geschütze schössen 
durch Ausschnitte in diesem Wollstoff. Er sollte leichte Geschosse 
abfangen und das Mittelschiff gegen Sicht decken. 

Eine für den Beschauer des Bildes schwer erklärliche Ange- 
legenheit ist das Netzwerk auf grünem Grund, welches über 
dem Gallion und der Heckgalerie zu sehen ist. Es ist vermut- 
lich ein Überbleibsel des Schutznetzes, welches besonders deutlich 
auf dem von Chatterton wiedergegebenen Bilde der „Black 
Pinnace" nach Th. Lant (1587) zu erkennen ist, und auch auf den 
Schiffen „Swallow" und „Unicorn" Heinrichs VIII. Dasselbe 
reichte gewöhnlich über die ganze Decksfläche, war zuerst aus 
Metalld"), später aus Tauwerk hergestellt; es sollte die Besatzung 
gegen herunterfallende Takelage und Geschosse schützen und das 
Entern erschweren^^). Die Karracken des Meisters W. A. und 
andere Darstellungen aus dem 16. Jahrhundert, auch noch die 
englische Abbildung des „Jesus von Lübeck", zeigen statt des Netzes 
ein dachförmiges Sparrenwerk, auf das im Gefecht Decken gelegt 

«°) XVI/293. 
Nach Masefield, engt. Seemann und Schriftsteller Auf. 17. Jahrh. 
Vgl. Chatterton und Manwayring lVl.N. l/79 und lVl.iVl. lV/V/38. 
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wurden. Diese Schutzvorrichtungen waren im Verschwinden, als 
der „Adler" gebaut wurde. 

Das schwere Gangspill im Mittelschiff^^) und ein kleineres 
auf der Back waren bei größeren Schiffen stets vorhanden. Sie 
dienten nicht nur als Ankerwinde, sondern auch zur Bedienung 
der Drehreeps. 

Beim Ruder wäre zu erwähnen, daß bis über 1600 hinaus die 
Pinne den Schaft umfaßt hat; später ging die Pinne durch den 
Schaft»»). 

Der auf dem Bilde abgerundete Heckbalkon ist in dieser Form 
als nördliche Bauart bekannt»^). An den Heckbalkon schloß sich bald 
eine zunächst offene, mit Dachbügeln versehene Seitengalerie an. 
Das war der Ursprung der um 1650—1700 drei Stockwerke hohen, 
mit reichem Figurenschmuck versehenen Prachthecks. 

Über den Ankerkran (Kattbalken) sagt die englische Forschung, 
daß er auf holländischen Schiffen vor 1600 nicht vorhanden war, 
wohl aber auf englischen. In den baltischen Staaten sei er früher 
eingeführt worden als in Holland. Die Bestätigung hierfür fand 
sich auf einem im St. Annen-Museum ausgestellten kleinen Altar- 
flügel, auf dem ein Vorschiff von etwa 1500 mit Kattbalken und 
Fenderholz unter der Klüse abgebildet ist»»). 

Barghölzer und senkrechte Fender: Die Außenhaut der 
Kravele (Einführung ca. 1450) war zunächst ganz glatt»»), erst 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts tauchten Barghölzer auf. Mit 
der weiteren Entwicklung traten zu den Barghölzern senkrechte 
Fenderhölzer, die teilweise ein so dichtes Gitterwerk ergaben, daß 
sie dem Feind das Aufentern erleichterten. Sie wurden daher 
auf Befehl Heinrichs VIII. bei englischen Schiffen stark einge- 
schränkt»^). Senkrechte Fender sind auch in Holland und bei den 
nordischen Schiffen im 16. Jahrhundert nicht vorhanden gewesen. 

^ Sie wurden später nur an den Stellen angebracht, wo das Boot 

°2) S. Detlef Dreyer „Das große Ratt". Das Spill des schweb. „Elefant" 
(1560) ist gehoben. 

S. Laughton. 
S. Laughton. 

°°) Jnventar-Nr. 26cl. 
»«) Witsen, S. 47 ff. für Anfang des 16. Jahrh, und Hagedorn. 
") S. Laughton. 
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oder die Ladung gehievt wurde. Dagegen scheinen die Barghölzer 
zwischen und unterhalb der Psortenreihen und hinter den Rüst- 
brettern überall bestanden zu haben^^). 

Artillerie: Die Artillerie des „Adler" zeigt deutlich seine 
Entstehung in einer besonders lebhaften Entwicklungsperiode, an 
deren Schluß statt der nur für Nahkampf ausreichenden Kammer- 
geschütze die Artillerie mit größerer Reichweite steht. Nach dem 
Artilleriebuch hatte er 52 gegossene bronzene Vorderlader und 
48 geschmiedete Hinterlader. Die angegebene Gesamtzahl der 
Geschütze ließ sich mit dem gehörigen Pfortenabstand gut unter- 
bringen, wobei das Mitteldeck der Aufbauten an den Bordseiten 
nur für 8 Steinbüchsen zu 3 N und in den Frontschotten für 4 
Hagelgeschütze zu 10 M in Anspruch genommen wurde. Das 
Nebeneinander von Vorder- und Hinterladern ist historisch 
auch zweifellos richtig, denn in England begann nach den 
Feststellungen in iVlariners iVlirror der Übergang von geschmie- 
deten Kammergeschützen zu gegossenen Vorderladern zwischen 
1630 und 1544 und war zu der Zeit, als der „Adler" ge- 
baut wurde, etwa zur Hälfte durchgeführt. Nach Mußfeldt^d) 
wurden im 16. Jahrhundert in Lübeck geschmiedete Kanonen nicht 
mehr hergestellt. Das Lübecker Arsenal enthielt jedoch bis 1526 
nur Kammergeschütze, und noch längere Zeit nach dem Bau des 
„Adler" wurden dieselben zur Bewaffnung von Kauffahrern den 
Schiffern vom Rat zur Verfügung gestellt^°o). Das Adlerbild 
zeigt über dem Oberdeck 2 Reihen kleinerer Geschütze, die nur eine 
halbe Deckshöhe übereinander liegen. Eine derartige Anordnung 
ist sonst nirgends zu finden. Sie erscheint auch aus praktischen 
Gründen unmöglich und dürfte deshalb eine Verzeichnung sein. 
Vermutlich sind damit Barsen gemeint, die mit ihren Gabeln nach 
Belieben in Löcher der Relinge gesteckt wurden. Die in das Mittel- 
schiff gerichteten Geschütze sollten zur Niederkämpfung aufge- 
enterter Feinde oder Meuterer dienen. Für die Geschützverteilung 
war der Grundsatz maßgebend, daß die schwersten Geschütze der 
Stabilität wegen in den untersten Lagen aufgestellt wurden, und 

Im 16. Jahrh, gab es nur 1 Bargholz zwischen den Psortenreihen 
und darunter, vom frühen 17. Jahrh, ab dagegen je zwei. 

b°) Heft 14 der Mitt. d. Vereins für Lüb. Gesch. u. Altertumskde. 
^°o) Artillerie-Akten des Archivs der Hansestadt Lübeck. 
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zwar zur Vermeidung der gefährlichen Belastung der Schiffsenden 
möglichft in der Schiffsmitte. Nur achteraus und voraus mußten 
fchwere und weitertragende Geschütze aufgestellt werden. Die 
Lafetten hatten noch keine Stufen für die Höhenrichtung. Diesem 
Zwecke diente ein Richtkeil auf dem Boden der Lafette. Die 
schmiedeeisernen Kammergeschütze sind an den aufgeschweißten 
Verstärkungsringen zu erkennen; zu einem Rohr gehören je 
2 Kammern. Es steht fest, daß die wertvollere Artillerie Roll- 
lafetten hatte^"^), während die leichteren Kammergeschütze ver-/ 
mutlich Lafetten ohne Rollen hatten. Ihr Rüch'toß dürfte auch nicht 
erheblich gewesen sein, da sie nur eine schwache Pulverladung 
vertrugen. Die Reichweite wird^"^) etwa 180 Schritt betragen 
haben. Es dürfte sich bei der Bestückung des „Adler" nach dem 
allgemeinen Stande des Geschützwesens schon um Geschütze mit 
Schildzapfen und angeschmiedetem Kammertrog gehandelt haben, 
während der ältere Typ mit Eisenbändern auf einem Balken sest- 
gelascht war, welcher hinter dem Rohr zur Aufnahme der Kammer 
ausgehöhlt und mit einem schmiedeeisernen Stoßeinsatz versehen 
war. Ein vollständiges, tadellos erhaltenes Geschütz dieser Art 
und eine Schlange sind im Ryddarholms-Kanal (Stockholm) 
gefunden und im Stadsmuseum aufbewahrt. 

Boote: Das Admiralsschiff hatte eine Admiralspinasse, ein 
kleineres Boot, welches noch an Deck genommen werden konnte. 
Außerdem hatten alle Schiffe das große Boot. Nach englischen An- 
gaben war dasselbe bis 41 Fuß lang und hatte bis 14 Ruderbänke. 
Nach der Chronik von Detlef Dreyer war das große Boot des 
„Adler" 10 Last groß, d. h. es konnte 40 Zentner tragen. Ein 
hiernach entworfener Bootskörper wird am Dollbord ca. 14,5 m 
lang. Linien, Stevensorm, Dollbord und Barghölzer des Bootes 
sind einer Zeichnung im Werk von Witsen entnommen. Das Bei- 
boot aus dem Adlerbild ist zu primitiv dargestellt. Es war mit 
einem Raasegel und mit Vorrichtungen zum Ankerauslegen aus- 
gerüstet. Die Länge des Bootes ermöglichte nach Abzug des 
vom Ankerbratspill beanspruchten Raumes nur die Unterbringung 

Bei der Inventaraufnahme der Bewaffnung der 7 lübeckifchen Orlog« 
schiffe im Jahre 1569 auch durch den Artilleriemeister Hans Freese erwähnt — 
s. Artillerie-Akten, Konvolut. XIll. 

Nach Chatterton: 8tiip8 snä 
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von 11 Ruderbänken mit einem Abstand von 0,9 m von Vorder- 
kante zu Vorderkante. In den sehr kräftigen Vorsteven ist ein 
Scheibegatt mit Scheibe für das Ankerbojereep eingelassen. 
Derartige Boote konnten wegen ihrer Größe nicht an Deck ge- 
nommen werden und wurden infolgedessen dauernd nachgeschleppt. 
Sie dienten als Strafausenthalt und hatten auch die Ausgabe, 
über Bord Gefallene aufzufischen. Während des Gefechts wurden 
sie losgeworfen und sich selbst überlassen. 

Anker: Der große Anker (Pflichtanker) ist dimensioniert nach 
6 

der alten holländischen Regel, wonach sein Gewicht (1- 6) x ^ 

(in Fuß) betragen muß. Das ergibt 49 Ztr. Die übrigen Anker sind 
nach den im Artilleriebuch angegebenen Gewichtsverhältnissen ab- 
gestuft. Die Anker dieser Zeit waren in Schaft und Arm verhältnis- 
mäßig lang und dünn gehalten, die Schaftlänge sollte ^/5 der größten 
Schiffsbreite betragen. Der große Anker der dänischen „Fortuna" 
soll im Schaft 24 Fuß 6,9 m lang gewesen sein. Infolge ihrer 
schwachen Bauart waren sie meist im Schaft verbogen. Die Ge- 
wichte sind im Verhältnis zu etwa 1800 auffallend gering. 

Laternen: Die ältesten Schiffslaternen bestanden aus einem 
mit Brennmaterialien gefüllten eisernen Gittergefäß auf der 
Heckgalerie^°^). Bei starkem Rückwind mußte diese feuergefährliche 
Beleuchtung gelöscht und eine Laterne mit Lichtern gebrannt 
werden. Letztere wurde später allgemein. Unter Heinrich VIII. 
führte der Admiral zur Unterscheidung vom Vize-Admiral 2 La- 
ternen, sonst nur eine. Nach dem „Llack book ok ^^ckmiraltz^" 
wurden unter Edward lll. (14. Jahrhundert) schon 2 Laternen 
zum Anzeigen eines Kurswechsels am Masttopp geführt. Die 
Lübecker Admiralsschiffe haben in der Zeit des Nordischen Sieben- 
jährigen Krieges den Trolle-Artikeln gemäß gleichfalls Laternen 
geführt, denn zum Anzeigen von Kursänderungen mußten 2 La- 
ternen übereinander gezeigt werden^"^). Für den „Adler" wurde 
ein holländisches Muster von 1600 ausgewählt, da dieses in der 
Ostsee gebräuchlich war^o^). 

K») S. Chatterton: Zsilin^ 8kip8. 
^«^) S. Kloth. 

S. Laughton. 





Der „Adler von Lübeck" 

Zeitgenössisches Gemälde im Hause der Schiffergesellschast 



Der „Adler von Lübeck" 

Neues Modell von K. Reinhardt 
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^Kleine Mitteilungen 

Lübecker Lrönlandfakrt im l?. Dakrkundert 

In Heft 13 der „Mitteilungen des Vereins für Lübeckifche 
Gefchichte und Altertumskunde" hat Julius Hartwig über das 
in den Jahren 1843/44 betriebene Projekt einer Lübecker Südfee- 
Walfifchfanggefellfchaft berichtet. Das Unternehmen ist damals 
nicht über die Vorbereitungen hinaus gediehen, hauptsächlich, weil 
es am nötigen Anfangskapital mangelte. Im Verlauf der leb- 
haften öffentlichen Auseinandersetzung über diesen Plan wurde 
in den „Neuen Lübeckifchen Blättern" auch älterer Versuche im 
Walfangbetrieb von Lübeck aus gedacht^), die in den Jahren um 
1680 aktenmäßigen Niederschlag gefunden haben. 

Diese letztgenannten Nachrichten, die nicht recht erkennen 
lassen, wieweit ihnen praktische Verwirklichung folgte, und das 
Wenige, was Ludwig Brinner in seinem Buch über die deutsche 
Grönlandfahrt^) aus indirekten Quellen^) zu erschließen weiß, 
waren bisher alles, was über einen tatsächlichen Betrieb einer 
lübeckifchen Grönlandfahrt im 17. Jahrhundert bekannt war. Den 
in den „Neuen Lübeckifchen Blättern" zitierten Vorschlag von 1680 
zur Wiederaufnahme des Walfanges gibt Br. freilich auch in allen 
Einzelheiten wieder^). Über seinen Erfolg weiß er nichts Tat- 
sächliches zu berichten. 

Gelegentlich von Forschungen über die Persönlichkeit des 
Lübecker Reeders und Großkaufmanns Thomas Fredenhagen°) 
stellte sich nun heraus, daß eine lübeckifche Grönlandfahrt doch in 
weit größerem Maße als bisher nachgewiesen werden kann. Die 
Nachrichten finden sich im wesentlichen in den Zertifikations- 
registern des Lübecker Archivs«). In diese Bände wurden die 
den Schiffern ausgestellten Zertifikate abschriftlich eingetragen, die 

^) Hartwig, a. a. O., S. 221, 222. 
Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, hrsg. v. Dietnch Schäfer, 

! Band V I I, Berlin 1913, S. 404 sf. 
^ Nämlich Berichten eines Hamburgischen Grönlandfahrers von 1666, 
! einer hamburgifchen Bittschrift von 1674 (Brinner, a. a. O-, S. 405), schließlich 

einer englischen Quelle von 1697 (a. a. O., S. 408). 
») A. a. O., S. 405 fs. 

Vgl. dazu meinen demnächst erscheinenden Aufsatz über Fr. rm nächsten 
Band der Hansischen Geschichtsblätter (Jahrg. 63). 

«) Archiv der Hansestadt Lübeck (AHL.), Senatsakten, Zertrsrkatronen, 
Konv. 8 ff. 
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in der unruhigen Zeit der Seekriege des 17. Jahrhunderts die 
lübeckische Herkunft von Schiff und Gut namentlich bei Konter- 
bandekontrollen auf See beweifen follten. 

Die Quelle bietet im allgemeinen zwar kein vollständiges 
Bild, weil praktisch die Beantragung von Zertifikaten offenbar in 
das Belieben der Reeder oder Befrachter gestellt wurde. Auch die 
Grönlandfahrt ist anscheinend nicht vollständig irr diesen Registern 
nachweisbar. Das ist aus dem Umstand zu erschließen, daß gerade 
im Jahre 1666, für das Brinner 2 oder 3 lübeckische Grönland- 
fahrer nachweisen kann, in Lübeck kein ausgehender Walfänger 
verzeichnet ist. Immerhin könnte diese auffallende Lücke damit 
erklärt werden, daß die Jahre 1665/66 die Anfangsjahre des 
ganzen Betriebes waren, in denen sich noch keine festen geschäft- 
lichen Formen durchgesetzt hatten. Für die folgende Zeit dürften 
die Angaben der Zertifikatenregister zuverlässiger fein; das wird 
man aus der Regelmäßigkeit in der Angabe sowohl über die aus- 
gehenden Schiffe, wie über die Reeder schließen dürfen. 

Mit der durch die gekennzeichnete Erscheinung gebotenen Be- 
schränkung läßt sich nun das folgende Bild zeichnen'): 

1665 ging ein Schiff aus, 
1667—70 je zwei, 
1671 eins, 
1672/73 je zwei, 
1674 fünf, 
1675 zwei, 
1676 eins. 

Dann tritt eine sechsjährige Pause ein. Erst 1682 beginnt der 
Betrieb wieder, gleich mit drei Schiffen, — offenbar auf Grund 
der erwähnten Anregung von 1680. Es folgen: 

1683—86 je vier Schiffe, 
1687 zwei, 
1688 drei, 
1689 eins, 
1690 zwei, 

schließlich 1692 noch einmal ein Schiff. Mit dem Ende des Jahr- 
hunderts und der zu 1697 von Brinner erwähnten einmaligen 
Nennung eines lübeckischen Schiffes in einer englischen Quelle 
scheint die Periode des lübeckischen Walfanges endgültig abge- 
schlossen. 

Die Tatsache, daß im Verlauf von rund 25 Jahren insgesamt 
mindestens 50 Schiffe von Lübeck aus auf Walfang ausgelaufen 
find, ohne daß die zeitgenössischen indirekten Quellen überhaupt 
Nennenswertes darüber aussagen, ist ein außerordentlich be- 

') Vgl. die beigegebene Tabelle. 
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merkenswertes Schulbeispiel dafür, mit welchen Zufälligkeiten 
und bedenklichen Lücken die Handelsstatistische Forschung auch noch 
für das Ende des 17. Jahrhunderts zu rechnen hat. — 

Die Eigenart der Quelle verbietet selbstverständlich näheren 
Einblick in die Betriebsformen und Erfolge des lübeckischen Wal- 
fanges. Immerhin wird sich sagen lassen, daß die auch von Brinner 
erwähnte Chronikstelle aus dem Jahre 1688«) wenigstens für dieses 
Jahr noch durch die Tatsachen kräftig widerlegt wird. Eine 
andere Quelle«) berichtet gelegentlich über den Erfolg eines Fang- 
jahres: 1683 kam schon am 9. Juli ein dem Thomas Fredenhagen 
gehöriger Walfänger mit einer Beute von 16^ Fischen nach 
Hause, während drei weitere mit 8 Fischen und ein letzter mit 
4 Fischen am 24. August folgten^«). Für die Frage der Rentabilität 
der sehr kostspieligen Schiffe ist überhaupt die Dauer der Fang- 
periode von Interesse. Gewöhnlich liefen die Schiffe Ende März 
oder Anfang April aus^) und blieben dann bis in den August im 
Fanggebiet. Nach der Rückkehr wurden die Schiffe fast alle in der 
vornehmlich im Winter betriebenen Spanienfahrt eingesetzt. Das 
erklärt auch die Personengleichheit der Grönlandreeder mit den 
Spanienfahrern. Beides, Spanien- wie Grönlandfahrt, waren 
Betriebsformen, die neben sehr gutem Schiffsmaterial bedeuten- 
des Kapital voraussetzten. 

Denn die lübeckische Grönlandfahrt wurde fast ausschließlich 
von einer Gesellschaft betrieben, die sehr bezeichnenderweise haupt- 
sächlich aus Mitgliedern der Kaufleutekompanie bestand, also der- 
jenigen Gruppe, die damals wohl den fortschrittlichsten Typus 
innerhalb der Lübecker Kaufmannschaft verkörperte und in deren 
Reihen eben auch die Spanienfahrer zu finden waren^«). Ent- 
sprechend dem großen Risiko und der Kostspieligkeit der Ausrüfchng 
war die Zahl der Partenteilhaber recht groß. An den beiden 
Schiffen, die 1667 ausliefen, waren 14 Teilhaber beteiligt. Ihre 
Namen sind es, die auch in der Folgezeit ständig wiederkehren; nur 

A. a. O., S. 407: „Nach Grönland, auf dem Wallfischsang hat ihnen die 
fahrt niemals recht geraten wollen, dahero sie selbige auch eingestellet." 

AHL-, Handschr. 866, S. 1004 <Chronik des Hinrich Christian Schultze). 
Der letzte nicht in den Zertifikationsregistern genannt. 
Zum Jahre 1674 heißt es in einer chronikalischen Nachricht sAHL., 

Warner Grüns Sammelband, Hschr. 817, fol. 39), daß die erst Anfang Mai wegen 
des strengen Winters auslaufenden Walfänger im Sund stark durch Eisdrift 
behindert worden seien; ein Schiff kehrte um und ging später durch den Belt. 

Die Bruder Brüning waren offenbar die treibenden Kräfte. Sie be- 
antragten als erste 1665, Jan. 1. <AHL., Senatsakten, Stockfischhandel PP., 
Konv. 5, Fasz. 3) Zollfreiheit für das einzurichtende Walfanggeschäft und Steuer- 
freiheit für das dazu notwendige Personal. Die Zollfreiheit für Tran und Wal- 
fischfpeck wurde genehmigt, desgl. die Kontributionsfreiheit auf 8 Jahre für „die- 
jenige Leute, welche sie zu solchem Walsischfange und Tranmachen auß Holland 
oder von anderen ördtern anhero verschreiben werden". 
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allmählich ergänzt sich der Kreis nach dem Ausscheiden des einen 
oder anderen durch wenige Neuaufnahmen. Es handelt sich im 
wesentlichen um folgende Personen: Adolf und Nicolaus Brü- 
ning^^), Caspar von Degingk, Adolf, Mathäus und Franz Bernhard 
Rodde, Adrian Hacks, Franz Lefevre, Johann Luders u. a. — 
also durchweg Angehörige der Rats- und Großhandelsfamilien. 
Neben dieser Gesellschaft erscheint als selbständiger Einzelreeder 
Thomas Fredenhagen —, sehr bezeichnend für die Kapitalkraft und 
Unternehmungslust dieses Mannes^^). Während die Grönland- 
fahrergesellschaft insgesamt 44 Schiffe ausgesandt hat, gingen für - 
Fredenhagen 6 Schiffe nach Grönland: je eins in den Jahren 
1682, 83, 84 und 85, zwei im Jahre 1686. 

über die allgemeinen Betriebsformen, über die die lübeckischen 
Quellen so wenig aussagen, sind wir im übrigen durch Brinner 
vorzüglich unterrichtet. Erwähnenswert ist in diesem Zusammen- 
hang noch, daß in dem Zertifikat von 1665 für das erste Schiff der 
Schiffsführer noch nicht, wie sonst allgemein und auch in Lübeck 
üblich, als „Kommandeur", sondern als Schiffer bezeichnet wird. 
Auch wird als Bestimmungsort des Schiffes nicht „Grönland", 
sondern schlechthin „Walfischfang" angegeben: beides Anzeichen 
dafür, daß es sich um eine ungewohnte Neuigkeit für den Zerti- 
fikatenschreiber handelte. 

Die 50 Fahrten wurden von 14 Schiffen ausgeführt; meist 
hatten sie die auch sonst übliche Durchschnittsgröße von 130 Last"). 
Die Hälfte der Schiffe — also sieben — ist ausweislich des Lasta- 
dienbuches in Lübeck selbst erbaut worden"), darunter auch die 
drei Schiffe, die die meisten Reisen gemacht haben: Der Fischer 
(13 Reisen), Salvator (12 Reisen), Der Harpunier (10 Reisen)"). 
Die „Kommandeure" waren sicher nur zum geringeren Teil 
Lübecker. Bei einigen weist der Name unzweifelhaft auf friesische 
oder niederländische Herkunft (Johann Adriansfen Seeman, 
Broer Adrianus, Romke Pickes)"). 

Im Vergleich beispielsweise mit den 83 Grönlandfahrern, die 
Hamburg im Jahre 1676 ausweisen konnte, ist die lübeckische Grön- 
landfahrt recht bescheiden. Als Beleg für ungebrochene Unter- 
nehmungslust der lübeckischen kaufmännischen Kreise auch noch im 
endenden 17. Jahrhundert mag ihr Nachweis immerhin von ge- 
wissem Wert sein. A. von Brandt 

Vgl. dazu meinen oben angekündigten Aufsatz über Th. Fredenhagen. 
Brinner, a. a. O-, S. 61. 
Vgl. Ernst Baasch, Beiträge z. Geschichte d. deutschen Seeschiffbaues 

und der Schiffbaupolitik, Hamburg 1899, S. 57. , ^ 
Die Namen der Schiffe wiesen auch sonst z. T. auf ihre besondere Be- 

stimmung hin: so gab es in Lübeck auch noch einen „Gekrönten Walfisch" und 
einen „Speckschneider". 

Vgl. Anm. 12. 
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Lübecker Grönlandfahrer 1665—1692. 

Jahr Schiffsname Schiffer Last Reeder 

1665 

1667 

1668 

1669 

1670 

1671 
1672 

1673 

1674 

1675 

1676 
1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

1689 
1690 

1692 

Seepferd 

Salvator 
Der Regenbogen 
Der Fischer 
St. Nicolaus 
Concordia 
Der Fischer 

^Salvator 
Der Fischer 
Der Fischer 
Salvator 
Der Fischer 
Der Fischer 
Salvator 

Der gekrönteWalfisch 
Der Speckschneider 
Salvator 
Der Fischer 
Der Harpunier 
Der Harpunier 
Der Fischer 
Der Fischer 
Der Fischer 
Der Harpunier 
Der Engel Michael 
Der Engel Michael 
Der Fischer 
Der Harpunier 
Salvator 
Der Fischer 
Der Harpunier 
Salvator 
Engel Michael 
Engel Michael 
Der Fischer 
Der Harpunier 
Salvator 
Der Harpunier 
Salvator 
Die gekrönte Distel 
Die Hoffnung 
Der Harpunier 
Salvator 
Die Weintraube 
Der Harpunier 
Salvator 
Die Traube 
Der Harpunier 
Salvator 
Dervergüldte Reiter 
Ztschr. d. B. s. L. G. XXIX, 2. 

Johann Lender 

Jochim Brummer 
Nicolaus Andersen 
Peter Ladehoff 
Hans Rogge 
Nicolaus Andersen 
Romke Pickes 
Jochim Brummer 
Peter Janssen Hahn 
Peter Janssen Hahn 
Everdt Lorenz 
Peter Janssen Hahn 
Peter Janssen Hahn 
Everdt Lorenz 
Hans Moritz 
Hans Carstens 
Nicolaus Andersen 
Peter Janssen Hahn 
Everdt Lorenz 
Everdt Lorenz 
Peter Janssen Hahn 
Everdt Lorenz 
JohanAdrianssen Seeman 
Cord Tamson 
Jwers Bornemann 
Friedrich Johanssen 
Peter Janssen Hahn 
Jan Classen 
Michael Janssen 
Peter Janssen Hahn 
Clas Jansen 
Hinrich Rüter 
Friedrich Johanssen 
Friedrich Johanssen 
Everdt Lorenz 
Clas Jansen 
Johann Meier 
Claus Jansen 
Johann Meier 
Cornelius Petersen 
Friedrich Johanssen 
Claus Jansen 
Johann Meier 
Johann Lange 
Claus Jansen 
Johann Meier 
Broer Adrianus 
Claus Jansen 
Johann Meier 
Claus Jansen 

100 

90 
? 

130 
? 

160 
130 
90 

130 
130 
90 

130 
130 
90 
? 

160 
90 

130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
90 

130 
130 
W 

130 
130 
130 
130 
90 

130 
90 
? 

130 
130 
90 
? 

130 
90 
? 

130 
90 
? 

Grönlandf.-Ges. 
(vgl. Text) 

Grönlandf.-Ges. 

TH.Fredenhagen 
TH.Fredenhagen 
Grönlandf.-Ges. 

TH.Fredenhagen 
TH.Fredenhagen 
Grönlandf.-Ges. 

TH.Fredenhagen 
TH.Fredenhagen 
Grönlandf.-Ges. 

22 
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Line unbeachtete Nnsicht Lüdeck5 aus dem 16.2al)rtiundert 

Zu den Beständen des Kupferstichkabinetts der Berliner staat- 
lichen Museen gehört eine seltene Sammlung von Originalstöcken 
zu Holzschnitten alter deutscher Meister, die der preußische Haupt- 
mann Hans Albrecht v. Derscham in Nürnberg am Ende des 
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts größtenteils aus Nürnberger 
Privatbesitz zusammengebracht hatte, und die vor etwa hundert 
Jahren für das Berliner Museum erworben wurde.' Unter den zu- 
gehörigen Holzschnitten befinden sich mehrere Stadtansichten, und 
unter diesen eine unbezeichnete, die zwar vom Berliner Kupferstich- 
kabinett richtig als Lübeck erkannt und auf dem Neudruck so an- 
gegeben ist, die bisher aber unbeachtet geblieben war, und von der 
mir keine älteren Abzüge bekannt sind. Nur gelegentlich der Nach- 
forschung nach alten Lübecker Ansichten und durch freundliche Ver- 
mittlung des Kustoden des Kupferstichkabinetts, Pros. Dr. Kurth, 
kam mir zu meiner Überraschung diese Lübecker Ansicht vor Augen^). 
Nachdem jetzt für die Lübecker Sammlungen Neuabzüge der An- 
sicht angefertigt sind, seien ihrer Wiedergabe in dieser Zeitschrift 
einige erläuternde Bemerkungen hinzugefügt. 

Die 24,5 bis 25 cm hohe und 72 cm breite Ansicht (Abb. 1) ist 
von zwei Platten gedruckt. Irgendwelche Bezeichnungen fehlen. 
Am Rande rechts ist aber ein Schild mit dem Lübecker Doppeladler 
angebracht, und auch abgesehen hiervon ist das Stadtbild trotz 
mancher befremdlicher Einzelheiten durch die Folge der Kirch- 
türme, die zahlreichen Türmchen des Rathauses usw. sofort als 
Lübeck, von Osten, und zwar vom nördlichen Teile der Falken- 
halbinsel aus gesehen, zu erkennen. Bei einem Vergleich mit den 
älteren Lübecker Stadtansichten zeigt sich aber, daß wir es mit 
keiner selbständigen Neuaufnahme des Stadtbildes zu tun haben. 
Als Vorlage hat vielmehr die Holzschnittansicht Lübecks in der 
Kosmographie des Sebastian Münster gedient (Abb. 2), 
deren deutsche und lateinische Ausgabe von 1550 neben vielen an- 
deren Stadtansichten auch diejenige Lübecks enthält, die in den 
älteren Ausgaben noch fehlt. Die zahlreichen Neuausgaben der 
Kosmographie Münsters in der 2. Hälfte des 16. und noch im 
Anfang des 17. Jahrhunderts zeigen, wie begehrt und verbreitet 
das Werk damals war, dessen Abbildungen zum Teil von nam- 
haften Künstlern herrühren; diejenige Lübecks ist mit dem Mono- 
gramm des David Kandel und den Initialen des Formschneiders 
Christoph Stimmer versehen^). 

Herrn Pros. Dr. Kurth sei auch an dieser Stelle verbindlichst für seine 
Bemühungen gedankt. 

V. Hantzsch, Seb. Münster. Leben, Werk u. wissensch. Bedeutung (Abh. 
d. kgl. sächs. Ges. d. Miss. Bd. 41), 1898. 





339 

Das Stadtbild bei Seb. Münster — 8,7:38,8 cm groß — 
ist wie der bekannte große sog. Geffckensche Holzschnitt von 1652 
von der Ostseite dargestellt, im ganzen aber naturalistischer als 
dieser, ohne die Erhöhung des Horizonts, und von einem etwas 
nördlicheren Standpunkt, so daß der hohe Absalonsturm vorm 
Hüxtertor sich ganz nach der linken Bildseite verschiebt. Die 
charakteristischen steilen Rundwälle des Prospekts von 1552 sehlen 
noch, und wenn die Ansicht dem wirklichen Gesamtbilde der Stadt 
auch noch näher kommt als der große Holzschnitt, so zeigen sich in 
einigen Einzelheiten doch aufsallende Fehler und Absonderlich- 
keiten. So sind die Türme der Wakenitzmauer kaum als solche be- 
merklich, während vier Türme am Krähenteich dicht gedrängt vor 
dem Dom zusammengerückt sind, was freilich auf die perspektivische 
Verkürzung der Stadtmauer auf dieser Strecke zurückzusthren ist. 
Die Burgkirche, die nachweislich einen einheitlichen Giebel über 
der Ostseite hatte, ist hier mit zwei Giebeln dargestellt, zwischen 
denen der auf der Südseite des Chores stehende Turm sich erhebt. 
Der Hexenturm am westlichen Ende der Burgtorfront über der 
Trave ist mit dem benachbarten Junkerturm so verbunden, daß 
beide wie ein Gebäude erscheinen, und statt der früher vorm 
Burgtor vorhandenen sechs Rundtürme sind nur vier gezeichnet, 
zwischen denen die Stadtmauer fehlt. 

Alle diese teils der Wirklichkeit nicht entsprechenden, teils durch 
den Standpunkt des Zeichners veranlaßten Besonderheiten, 
die sich noch um andere vermehren lassen, finden wir auf der 
Berliner Ansicht wieder, deren Übereinstimmung außerdem im 
ganzen ebenso wie im untergeordneten Beiwerk zu erkennen ist, 
wie etwa in der großen Rauchfahne zwischen St. Katharinen und 
Jakobi, der Reitergruppe im Vordergrund in der WakeniH, der 
Darstellung des Palisadenzauns vorm Burgtor usw.^). Nur ist 
hier das ganze Stadtbild in die obere Bildfläche hinausgeschoben 
und an beiden seitlichen Enden verkürzt. Bei der Ausführung 
macht sich ferner eine starke Vergröberung bemerklich, wie sie schon 
das fast verdreifachte Größenverhältnis zur Folge hatte, aber — 
abgesehen von der anderen zeichnerischen Handschrift — auch auf 
offenbarer Unkenntnis der Ortlichkeit beruht. So namentlich bei 
den meisten Kirchtürmen die Zusammenziehung der Giebeldreiecke 
mit dem obersten Geschoß und die viel zu niedrig gezeichneten Helm- 
pyramiden, nur der Dom macht hiervon eine Ausnahme; ferner 
die so befremdlich anmutende Umwandlung des kleinen runden, 

Geradezu spaßhaft berührt die Bernrehrung der schon bei Seb. Münster 
reichlich aufdringlichen Vögel über der Stadt, die auf der Nachbildung jeden 
größeren Turm umschwärmen, auf Firsten sitzen und bei einem übrigens auch der 
Münsterschen Ansicht entlehnten großen Treppengiebel neben der Burgkirche die 
Stufen des Giebels „schmücken". 

22* 



340 

schon bei Seb. Münster übertrieben groß dargestellten Schaffer- 
turmes an der Ecke der Burgtorfront in einen hohen viereckigen 
Turm, der wie der Burgtorturm und der Turm von St. Petri 
oben mit Erkern besetzt ist. Der bei Seb. Münster kaum bemerk- 
bare Brückensteg über der Wakenitz gegenüber dem Johannrs- 
kloster nördlich vom Hüxterdamm ist auf der Berliner Ansrcht 
zu einer vollständigen Brücke auf Pfählen geworden, wie sie 
hier nie vorhanden war. 

Die Umzeichnung der Münsterschen Ansicht rührt also von 
einem Ortsunkundigen her, während diese selbst ohne Zweifel auf 
eine Originalaufnahme am Ort zurückzuführen ist. 

Der zeichnerische Stil der Berliner Ansicht weist nun eme 
unverkennbare Verwandtschaft auf mit dem anderer Stadtan- 
fichten der Sammlung v. Derschau, von denen diejenigen von 
Bremen und Rostock mit dem Druckvermerk des Nürnberger Form- 
schneiders und Verlegers Hans Weigel versehen sind. Neben der 
Ähnlichkeit der kräftigen, derben Zeichnung, der Ansetzung der 
Schatten und der Übereinstimmung des Baumschlags sei besonders 
hingewiesen auf die bei einigen dieser Ansichten beliebte Anbringung 
von Rundbogenfriesen, die gelegentlich, wie bei St. Marien der 
Wismarer Ansicht (s. unten) und bei der Lübecker Burgkirche, sogar 
umgekehrt — nach oben gerichtet — vorkommen. In anderen 
Einzelheiten, wie bei der Zeichnung der Türme, machen srch freürch 
doch Verschiedenheiten der Darstellungsart bemerkbar, so daß man 
wohl auf dieselbe Offizin, doch nicht grade auf denselben Zerchner 
wird schließen müssen. Daß namentlich die ohnehin noch derber 
als die übrigen Prospekte der Gruppe gezeichnete Rostocker Ansrcht 
primitiver wirkt als die Lübecker, wird auf das künstlerrsch hoher 
stehende Vorbild für die letztere zurückzuführen sein. 

Die Rostocker Ansicht ist mit einem V/ signiert, dre Bremer 
dagegen mit dem Monogramm das auch auf den gleichfalls 
zu dieser Gruppe gehörigen Ansichten Wismars und Kölns wieder- 
kehrt, von denen die erstere auch in der Plattensammlung v. Der- 
schau vertreten ist, während der Kölner Prospekt gleichfalls den 
Druckervermerk des Hans Weigel ausweist. Die Zusammen- 
gehörigkeit dieser vier Ansichten folgt auch aus dem gleichen Format 
von 25 bis 26 cm Höhe (also auch übereinstimmend mit derjenigen 
der Lübecker Ansicht) zu 108 bis 110 cm Breite. Höchst wahrschem- 
lich ist der Zeichner Martin Weigel, der 1553 als Briefmaler 
und Formschneider zu Augsburg, 1568 und 1569 zu Nürnberg nach- 
gewiesen ist, während Hans Weigel der Altere von 1548 brs etwa 
1563, Hans Weigel der Jüngere 1572 und 1577 nachweisbar smd«). 

») F. Bachmann, Die älteren mecklenburgischen Städteansichten, in: Jahr- 
bücher d. Vereins f. mecklenb. Gesch. u. Altertumskunde 88,1924, S. 128; Hauche, 
Nümberger Ratsverlässe I, S. 601 Nr. 4175. — Das IV des Monogramms lVllV 
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Die Prospekte von Rostock und Wismar werden von Bachmann in 
seiner unten angeführten eingehenden Untersuchung der mecklen- 
burgischen Städteansichten um 1560—1660 datiert^), und überein- 
stimmend hiermit wird die Bremer Ansicht um 1560 angesetzt''). 
Auch die Lübecker Ansicht, die also wahrscheinlich gleichsMs bei 
Hans Weigel (dem Alteren) in Nürnberg gedruckt ist, würde ich nicht 
lange nach 1650, dem Erscheinungsjahr ihrer Vorlage in der 
Kosmographie Seb. Münsters, ansetzen, da zu einer wesentlich 
späteren Zeit, nachdem der große Holzschnitt von 1652 Verbreitung 
gefunden hatte, sich doch wohl eine Beeinflussung durch diesen ge- 
zeigt hätte. So ist in dem 1672 erschienenen ersten Teil des berühm- 
ten Städtebuchs von Braun und Hogenberg für Lübeck eine Nach- 
bildung des 20 Jahre älteren großen Holzschnitts aufgenommen, 
der mittelbar oder unmittelbar noch bis weit ins 17. Jahrhundert, 
hinein als Vorlage für Ansichten Lübecks gedient hat. Daneben 
ist allerdings diejenige bei Seb. Münster noch einmal 1593 benutzt, 
wenn auch in miniaturhafter Verkleinerung, für die Ansicht Lübecks 
indem kleinenStädtebuch(?arvum ttleatrum urbium)desAbraham 
Säur und in dessen bis 1658 mehrfach wiederholten Neuausgaben. 

Dem Umstände, daß unser Prospekt gegenüber dem großen 
Holzschnitt von 1652 und seinen Nachbildungen als veraltet und 
überholt gelten mußte, zusammen mit den befremdlichen Ver- 
zeichnungen und Veränderungen des Stadtbildes wird es auch 
wohl zuzuschreiben sein, daß er wenig Absatz gefunden hat, und 
felbst in Lübeck kein altes Exemplar der Anficht mehr vorhanden 
ist. Wenn dem Blatt somit auch kein topographischer Originalwert 
zukommt, so bildet es doch eine willkommene Ergänzung in der 
Reihe der älteren Lübecker Ansichten, und mit seiner kräftigen 
Schwarzweißwirkung, der Gruppierung und Silhouette, bei der 
wir freilich die gerade für das Lübecker Stadtbild so entscheiden- 
den schlanken Turmpyramiden mit Ausnahme des Domes ver- 
missen, übt es doch seinen besonderen Reiz aus. 

Hugo Rahtgens 

der Bremer Ansicht ist im Inventar des Focke-Museums, Bremen, aufgelöst als 
Weißflog, ebenso bei (I. Focke,s Das alte Bremen, 1922, zu Abb. 8. Auf dem 
Exemplar des Bremer Stadtarchivs ist — dortiger Auskunft zufolge — der Name 
Michael Weißflog mit Blei und einem Fragezeichen versehen geschrieben. Es 
war aber nicht zu ermitteln, woraus diese Angabe zurückzuführen ist, und der Name 
Weißflog ist auch an der Hand der vorliegenden Künstlerlexiken sowie nach 
freundlicher Mitteilung des Herausgebers von Thieme-Beckers Künstlerlexikon, 
vr. Hans Bollmer, nicht nachzuweisen, während über Martin Weigel und seine 
Arbeiten verschiedene Nachrichten vorhanden sind. — Zur Kölner Ansicht: Merlo 
i. d. Annalen d. hist. Ber. f. d. Niederrhein 46,1887, S. 167 ff.; Bachmann, a. a. O. 

Zum mindesten vor 1572, da die Weigelschen Ansichten von Bremen, 
Rostock und Wismar für das 1572 erschienene Städtebuch Braun-Hogenbergs 
benutzt sind. 

°) sFocke,s Das alte Bremen, zu Abb. 8. 
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Line romanilcke Waagschale in Lübeck 

Das St.-Annen-Museum in Lübeck bewahrt eine kleine Schale 
aus Heller, etwas poröser Bronze, von ebenmäßig runder, einer 
Kalotte nahekommender Gestalt, von 14,6 cm Durchmesser und 
3 cm Höhe. Die innere Mitte nimmt eine kleine medaillonartige 
Reiterdarstellung von 3,4 cm Durchmesser ein; ihren etwas erhöhten 
Rand wie den inneren Lippenrand umsäumt ein Streifen von 
augenartigen Kreisen. Die Schale ist ein Baggersund aus der 
Trave. Durch drei symmetrisch verteilte kleine runde Löcher am 
oberen Rand läßt sie sich als Waagschale bestimmen. Da sie außer 
den auf langes Lagern im Wasser zurückzuführenden Fehlstellen 
und Rauheiten der Oberfläche keine Schäden ausweist, dürfte sie 
seinerzeit durch einen ungewollten Zufall von einem der im 
Lübecker Hafen ankernden Kauffahrteischiffe verlorengegangen sein. 

Für die nähere zeitliche Bestimmung ergeben sich aus der 
Geschichte der Waagschalen keine Anhaltspunkte. Die aus der 
Vorgeschichte oder der Wikingerzeit erhaltenen Waagschalen sind 
unverziert und in Material, Technik und Form verschieden (nur 
ein augenartiges Band an einer Schale in Breslau weist auf das 
Lübecker Ornament hin). 

Notwendiger Ausgangspunkt einer Untersuchung muß also 
die Rundscheibe der Mitte sein. Sie zeigt einen Gewappneten mit 
Helm, Schild, Lanze und fpitzen Sporen auf einem sprengenden, 
auf den Hinterbeinen ausgerichteten Pferd. Von der Rüstung des 
Ritters sind folgende Einzelzüge erkennbar: der Schild ist am 
oberen Rand stark gerundet und läuft nach unten spitz zu (Nor- 
mannenschild), das Blatt der Lanze ist flammenförmig geschweift, 
die eingeschnürten, mit kegelförmigen Stacheln versehenen Sporen 
sirrd hoch — über den Enkeln — angeschnallt; der Helm ist ver- 
hältnismäßig niedrig und flieht vorne zurück. Hals und Hinter- 
kopf werden von einem Kettenhemdschutz umschlossen, eine Art 
Kragen sitzt auf der Schulter auf, die Beine sind entweder eng mit 
Leder beschnürt oder gar nicht geschützt, die Oberschenkel stecken 
im pludrig fallenden Waffenrock; die Lanze ist in spitz angewin- 
keltem Arm mit einer Neigung nach unten eingelegt. 

Bei der Kleinheit des Rundbildes sind die Einzelzüge zwar 
nicht sehr genau zu erkennen, lassen jedoch einen näheren Vergleich 
mit anderen Rüstungsdarstellungen zu. Die genauesten Ritter- 
abbilder des Mittelalters geben die Bronzegeräte: Reiterleuchter 
und Reiteraquamanilien. Aus dem großen Material sind drei 
Werke vergleichbar^). Ein Ritterleuchter im Berliner Schloß- 

') Die zum Vergleich herangezogenen Bronzegeräte sind abgebildet bei 
O. v. Falke-E. Meyer, Roman. Leuchter u. Gefäße, Gießgefäße der Gotik, 
Berlin 1935, Taf. 82, 110, 111, 131; das Siegel des Raoul de Fourgdres bei 



In der Trave gefundene romanische Bronzewaagschale mit hl. Georg 
(Lübeck, St.Annen-Museum. Aufnahme Wentzel) 
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museum (dort als „Frankreich, 12. Jahrhundert" bezeichnet) hat 
einen ähnlichen Schild, der im Gegensatz zur Bewappnung vieler 
Leuchter oben gerundet ist; vergleichbar ist der ebenfalls hoch 
sitzende Sporn mit betont eingezogenem Knopfstachel, vergleichbar 
auch die Rüstung mit den unbeschienten Beinen und dem über den 
Knien weit ausladenden Rock; abweichend ist der spitze Spangen- 
helm, der sich nach vorne vorzieht; ähnlich war vermutlich die 
Haltung der auch dort ehemals eingelegten Lanze. Ein Ritter- 
gießgefäß der ehemaligen Sammlung l.e k-oy im lVlu8ee cke8 -^rtz 
vsLor. in Paris trug ehemals einen Kegelhelm, der nach dem 
Ansatz dem unsrigen entsprochen haben könnte, ähnlich ist sein 
Panzer mit zusammenhängendem Kinn- und Nackenschutz; nur 
sind bei ähnlicher Bespornung die Steigbügel sehr kurz, was aber 
auf rein plastische Erfordernisse zurückgeführt werden könnte. 
Ferner ist zu erwähnen eine Reiterstatuette im Louvre, die zwar 
in Schild (Dreiecksschild), langem Waffenrock und tiefsitzender 
Bespornung jüngere Formen zeigt, aber im aus der Stirn fliehen- 
den Helm und in der munteren Bewegung des Pferdes Analogien 
ausweist. Genannt sei schließlich das Kieler Fragment eines 
Ritters wegen des ähnlichen Helms. — Diese Vergleichsstücke 
weisen die Waagschale in die Zeit „vor und nach 1200"; sie sind 
aber ihrerseits nur mittelbar datiert, zeitlich genauere Hinweise 
können nur die im einzelnen allerdings wieder undeutlicheren 
Münzen und Siegel geben^). 

Das Siegel Ludwigs V I l. vpn Frankreich (f 1280) zeigt den 
zurückfliehenden konischen Helm (der der Waagschale wirkt im 
Längsschnitt trapezförmiger und überhaupt keiner bekannten 
Helmabbildung unmittelbar ähnlich), den hohen Sitz des Reiters, 
die hohe Anbringung des ähnlich kegelförmig zulaufenden Sporns, 
den erhobenen Schild, der abgerundet erscheint; auch die Bewegung 
des Pferdes ergibt Parallelen: es sprengt, d. h. die Hinterhand 
ruht auf dem Boden, die Vorderbeine greifen frei in die Luft. 
Das Siegel des Raoul de Fourgeres von 1162 zeigt den runden 
Schildrand, Kinn- und Nackenschutz, die langen Steigbügel und 
den kegelförmigen Sporn (dieser wird gegen Ende des 12. Jahr- 

M. G. Demay, l^e co8tume öe ßuerre et ä'appsrgt cl'gprös cles scesux clu /Vloyen- 
^Vlemoires cle la 8ociete nstionsle cle8 sntjqugire8 äe k^rsnce, 4. Serie, 

Bd. 5, 1874, S. 120 ff.; die Münzen bei H. Suhle, Die deutschen Münzen des 
Mittelalters, Berlin 1937, S. 82, 89, 90, 94—96. — Interessante Parallelen 
kostümlicher Art bieten die Gepanzerten der Wandmalereien in der Doppelkirche 
zu Schwarzrheindors bei Bonn, vgl. P. Clemen, Die romanische Monumental- 
malerei in den Rheinlanden, Düsseldots 1916, S. 269. — Die schlesische Bronze- 
waage ist abgebildet in der Zeitschr. Schlesiens Vorzeit N. F. 3, 1904, S. 57 
(Hans Seger, Bronzewaage aus Düschwitz). — Den Hinweis aus Demay gab 
Herr Professor Post vom Berliner Zeughaus, wofür ich ihm auch an dieser Stelle 
herzlichst danken möchte. 
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Hunderts lanzenblattförmig zugespitzt, zu Beginn des 13. Jahr- 
hunderts mit spitzem Stachel oder Rädchen versehen). 

Unter den Münzen mit stehenden Herrscherbildern lassen sich 
ähnliche Helm-, Rüstungs- und Schildsormen schon auf den 
Pfennigen Bernhards, des Sohns Albrechts des Bären, aus dem 
3. Viertel des 12. Jahrhunderts feststellen; vergleichbar in der 
Helmsorm (hoher und breiter konischer Helm) und in dem unter 
dem Panzer pludrig abstehenden Waffenrock der Brakteat Ottos 
des Reichen von Leipzig, ähnliche Rüstungen auf der Reitermünze 
seines Bruders Diertrich. 

Schon die Reiterbrakteaten Friedrichs I. und Philipps von 
Schwaben wirken durch die andere Bespornung und den Dreieck- 
schild jünger, auch ist bei ihnen das Pferd schreitend dargestellt. 
Als letzter Verwandter kann der Reiterpsennig Ludwigs von 
Thüringen (vor 1190) gelten, wenngleich das auch hier schreitende 
Pferd erheblich von unserem Typus ockiweicht. — Sehr häufig 
kommen am Münzrand Perlstäbe vor, die als Dekorationsmotiv 
der Kreisreihe um das Schalenmedaillon entsprechen, die ge- 
perlte Ausführung kann schon durch Material und Technik bedingt 
sein. Das Band von Kreisen ist im übrigen ein orientalisches 
Motiv, das sich wahrscheinlich durch den starken Import orienta- 
lischer bzw. byzantinischer Arbeiten im 12. Jahrhundert besonders 
verbreiten konnte. 

Münzen und Siegel weisen die Waagschale in die zweite 
Hälfte des 12. Jahrhunderts je nach der Annahme des Ent- 
stehungsortes wird man sie früher oder später anzusetzen haben. 
Durch Münzen und Siegel werden aber zwei Einzelzüge nicht 
geklärt: das Sprengen des Pferdes und die Haltung der Lanze; 
denn auf ihnen erscheint die Lanze zumeist als Hoheitszeichen, mit 
einem Fahnentuch versehen, bei Reiterdarstellungen entweder 
senkrecht und gegen den Steigbügel gestützt oder diagonal in der 
Reitrichtung nach oben gehalten, niemals jedoch als blanke Lanze 
und nach unten gerichtet! 

Bevor wir diese Unterschiede näher zu erklären versuchen, sei 
auf einige norddeutsche (wahrscheinlich Lübecker) Zinngefäße in 
den Museen von Lübeck, Rostock und Stockholm hingewiesen, die 
sämtlich in Boden oder Deckel eingelassene, von Perlstäben um- 
rahmte Medaillons zeigen. Obgleich die Gefäße schon durch ihren 
Fundort eindeutig als profan anzusprechen sind, ist doch der Dar- 
stellungsinhalt der Rundscheiben religiös (Kruzifix, Madonna 
usw.). Und dementsprechend ist auch im Boden einer Waagschale 
mit dem Ritter kein weltliches Machtsymbol gemeint, sondern 
ebenfalls christliche Ikonographie: ein hl. Georg! Durch eine 
solche Annahme erklären sich nun die Unterschiede gegenüber den 
üblichen Reiterdarstellungen. Da der Ritter gegen einen Feind 
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auf der Erde anreitet, ist die Lanze im Arm eingewinkelt und 
gesenkt — weil der Feind ein schnaubender Drache ist, erhebt das 
Pferd sich erschreckt kurbettierend in die Höhe; und aus dem Motiv 
erklärt sich ferner gegenüber den anderen Darstellungen die lebhafte 
Kennzeichnung des Pferdekopfes mit den aufgerichteten Ohren 
und den weit geöffneten Augen. Daß eine derartige Inter- 
pretation nicht wegen des Fehlens des Drachens irre geht, 
zeigt eine Georgsdarstellung derselben Kunstlandschaft, die chler- 
dings schon dem 13. Jahrhundert angehört: das Siegel des 
Georghospitals in Rostock. Auf ihm fehlt der Drache, nur der 
Georg ist abgebildet: er sprengt mit eingelegter Lanze gegen 
den (nicht gezeigten) Drachen. — Weshalb gerade ein Georg 
auf einer Waagschale angebracht wurde, muß zunächst ungeklärt 
bleiben; auch an den mit den verschiedensten Schmuckbrakteaten 
verzierten norddeutschen Bronzefünten des 13. Jahrhunderts 
kommt der Georg vor^). 

Zusammenfassend läßt sich die Waagschale als ein Bronzeguß 
der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts bezeichnen. Ihre Mittemimmt 
ein Georgsmedaillon ein. Der Herkunftsort läßt sich kaum ge- 
nauer bestimmen, weder Bronzegeräte, Siegel, noch Münzen 
geben nähere Anhaltspunkte für eine Lokalisierung, auch aus 
Material und Gußtechnik lassen sich keine Hinweise gewinnen. 
Ein Guß in Norddeutschland (Lübeck?) ist nicht ausgeschlossen — 
das Medaillon könnte darauf hindeuten, da es sich in ähnlicher 
Anwendung häufig an norddeutschen Bronzefünten (aus Ham- 
burg und Lübeck) und in den Zinngeräten findet. Lübeck ist zu 
allen Zeiten der Vorort des norddeutschen Bronzegusses gewesen, 
das älteste erhaltene Werk ist zwar ein Vortragekreuz aus der 
1. Hälfte des 13. Jahrhunderts, die Waagschale kann dort aber 
sehr wohl im letzten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts gegossen 
worden sein. 

Stuttgart Hans Wentzel 

Die LakI ?9 in den älteren ILübecIrec Linngießermarlren 

Die Meistermarken der Lübecker Zinngießer enthalten mit 
Ausnahme der für „englisches Zinn" die Zahl 33 oder 79. 
In andern Städten wurde in die Marken die Jahreszahl hinein- 
genommen, die uns angibt, wann der Betreffende Meister ge- 
worden war; gelegentlich bezieht sich die Zahl auch aus eine Ver- 

Als Kaufmannsheiliger ist der hl. Georg neben Mauritius nur bei den 
Rigaer Schwarzhäuptern bekannt. 
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ordnung über die Zinnprobe. Dementsprechend wollten Demiani^) 
und Berling^) die Zahl 33 für 1633 ansprechen und behaupteten, 
daß damals durch eine Verordnung hier die Legierung 1:8 ein- 
geführt fei. Auch E. Hintze^) mag diesen Gedanken noch nicht ganz 
aufgeben. Ich habe in meinem Buche: „Die Zinngießer zu Lübeck" 
(Lübeck 1922), S. 97, darauf hingewiesen, daß 33 sich auf das Jahr 
1633 bezieht und daß damals alle Zinngießer verpflichtet wurden, 
fortab 33 in ihre Marken aufzunehmen zum Zeichen dafür, daß 
ihre Kannen usw. nach dem neuen Normalmaß geeicht waren. 
Der Wortlaut der Wetteverordnung ist dort wiedergegeben. Für 
die Zahl 79, die sich in allen Marken vor 1633 findet, konnte ich 
damals und auch bisher keine durch urkundliche Quellen belegte 
Erklärung geben. Nun finde ich in dem „Brüder Ausgabenbuch 
(von 1576)" der Krämerkompanie unter dem 9. Mai 1579 folgende 
Eintragung: „Nha dem male ein Erb. Radt den geselschopen und 
Cumpanien bi straffe 20 Daler anseggen taten, dat de kannen 
vorendert urü> de Pegel, so bethher baven an der bordt geseten 
bi pene 20 Daler nha der mate, so ere E. W. den kannengetern 
gegeven, vor Pinxten ummegegaten und hoeger gesettet sollen 
werden, hebben de Olderlude tofolge E. R. Mandat de 29 tinnen 
kannen, so bi der Cumpanie gewesen, taten ummegeten und ge- 
levert dem kannegeter Albert Huesfeldt Ao 79 den 3 Juny 
12 quarteer kannen manckgudt, wegen 43 h (Pfund), dat h heft 
he angenamen vor 1 -ö 6 L,. Noch 17 tynnen quarteer kannen 
wegen 55s,^h, dat h heft he angenamen vor 3 ^ 6 Js tosamen 
vor de 29 quarteer kannen 16 ^ 2 -ö 9 L, lüb. Darup heft he uns 
wedder gelevert 30 nie tinnen quarteer kannen wegen 120^ h. 
Jeder h to 5 -ö Js an gelde 37 ^ 10 -S 6 L-. Noch den Knecht vor 
de wachtschale^) und den Jhartal darup to steten geven 1 lüb. 
Tosamen 38 ^ 10 -ö. Darvan afgetagen wat wi vor de olden kannen 
entfangen, blift uthgave 22^7^9L,." 

Es handelt sich bei diesem Vermerk um das Jahr 1579, also 
um dasselbe Jahr, das in den älteren Zinngießermarken sich findet. 
Weiter ergibt die Notiz, daß damals eine umwälzende Neuerung 
für Zinnkannen eingeführt ist, und zwar durch „Ratsmandat". 
Ein solches konnte ich nicht finden. Das „Weddejahrbuch" 1578 
wies aber folgende Eintragung auf, die sich auf denselben Gegen- 
stand bezieht: „Am 16. January Ao 79 Iß dem Ampte der Kannen- 
geters vorgeholden, wat mathen se de kannen hen und wedder in 
de tröge so klein und Enge maken, wo enen dosulvest ogenschinlich 

Demiani: „Franz Briot, Casper Enderlin und das Edelzinn", Leipzig 
1897, Anmerk. 476. 

K. Berlins: „Altes Zinn", Berlin 1919, S. 161 u. 199. 
b) E. Hintze: „Norddeutsche Zinngießer", Leipzig 1923, S. 240. 

Gemeint ist die Waagschale, das Zeichen der Krämerkompanie. 
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mit velen kannen uth underschetlichen krögen by dat wedde ge- 
brocht. Iß gewiset, datt se de Pegels, welche na Einer mathe, 
so bi dem wedde vorhanden, schalen aber keinen singer breth In 
der kannen selten, bafen In dem randt und borth der kannen 
selten möthen, worasfer de gemene man in der mathe merklich 
wert vorsordelet, den de Pegels sint anfenklich dar umb vorordent 
so dep in de kannen tho maken, also de mathe uthwiset, dar mith 
dat klare bher beth ahn den pegell getappet und de Schum nicht 
vor bher muchte vorkofft werden. — Devile nu dat Ampt sich 
entschuldiget, dat se von der Pegel mathe vor disser tydt nichtes 
geweten und sich erbaden hebben, henforder de kannen dar na 
tho maken, so schall na gnaden mit enen up dit mal gehandelt 
werden. Jnsunderheit darumb, dat se berichten, de krögers van 
enen begeret hebben, de kannen dergestalt tho maken oder se 
wulden se van den Oldesloern und anderen frörnbden kopen, de 
se enen gerne so makeden und ist ehnen dosulveg gelafet, dat man 
frömbden nicht vorstaden wulde, sulche kannen alhie tho vorkopen, 
worup se achtunge geven und den weddehern solches anbringen 
machten. Alßden schulden se den srömbden genamen oder hir tho 
vorkopen vorbaden werden. Und hebben dat gantze Ampt de 
Pegelmathe dosulvest sich in makinge der kannen dar na tho 
richten, van dem wedde empfangen." 

Von der Aufnahme der Jahreszahl 1579 in die Meistermarke 
ist hier nichts gesagt. Es handelt sich aber wie 1633 um eine um- 
wälzende Neuerung für die Eichung der Zinnkannen. Aus diesem 
Grunde haben dann alle Kannengießer wie damals auch schon 
1579 diese Zahl in ihrer Marke angebracht. Zwei gleiche Vor- 
gänge führen zu derselben Maßnahme. Die Jahreszahl in der 
Marke sollte also die Gewähr dafür bieten, daß die Kannen richtig 
geeicht waren, einmal bei 79 nach der Vorschrift von 1579, das 
andere Mal bei 33 nach der Maßgabe von 1633. Die Art, solche 
Zahlen in der Meistermarke zu zeigen, steht in Deutschland 
einzig da. I. Warncke 

Lin Denkstein aus den Lübecker Frieden von 1629 

Im 26. Band dieser Zeitschrift konnte ich (S. 146 ff.) im 
Anschluß an eine Studie von Richard Fester die Lage von Michael 
Festers Garten bestimmen, wo 1629 der Friede zwischen dem 
Kaiser und Dänemark zustande kam. Dabei wies ich darauf hin, 
daß 1697 in dem Werkchen „Die beglückte und geschmückte Stadt 
Lübeck" der Wolterssche Garten, der das nördliche Drittel des vor- 
mals Festerschen begriff, als besonders sehenswert gerühmt wird. 
Nach Caspar Henrich Starckens Kirchengeschichte, Bd. 1 S. 22, 
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soll das Bündchen von 1697 eine etwas vermehrte anonyme Neu- 
auflage der Chronik des Kunrat von Höveln darstellen^), die übri- 
gens bei den Gelehrten wenig Anerkennung gefunden habe. Wenn 
das der Wahrheit entspricht, ist der Herausgeber mit dem Text sehr 
frei umgegangen; denn es zeigt sich wenig Übereinstimmung. So 
ist bei Höveln auch der Wolterssche Garten nur in einer Aufzählung 
genannt, dagegen — ich verdanke den Hinweis Herrn Studien- 
direktor Warncke — wird auf Seite 105 ff. der Lustgarten des 
Herrn Middendorp an der Trave hervorgehoben, da er mit Teichen 
und künstlichen Wasserspielen, mit Gängen, Portalen und einem 
Lusthaus, mit perspektivischen und anderen Gemälden reich ge- 
schmückt und bebaut sei und schon deshalb besondere Beachtung 
verdiene, weil hier der Friede von 1629 geschlossen worden sei, 
worauf eine Denksäule hinweise, die anschließend näher beschrieben 
wird. 

Nach meinen Feststellungen ist das südliche Drittel des Fester- 
schen Gartens^) 1653 und die an der Trave gelegene Hälfte des 
mittleren Drittels 1676 an den Eisenkrämer Hinrich Middendorp 
(Middendorff)b) übergegangen. Als die Hövelnsche Chronik 1666 
erschien, war also erst der südliche Teil in Middendorps Händen; 
in diesem muß demnach — in der Nähe des heutigen Hafenamtes — 
die Säule gestanden haben, und zwar, da der feierliche Anfang der 
Inschrift auf der Westseite begann, vermutlich an ein Gebäude 
angelehnt, mit Front nach der Trave. Die lateinische Inschrift, 
die der Chronist etwas verstümmelt wiedergibt, war auf die vier 
Seiten eines Obelisken verteilt. Sie begann mit dem Mono- 
gramm Christi und einer Widmung, die das Mal nächst dem drei- 
einigen Gott Kaiser Ferdinand 11., König Christian IV. von Däne- 
mark, sowie Senat und Bürgerschaft von Lübeck weiht. Sie ge- 
denkt zuerst der fünfmonatelangen vergeblichen Verhandlungen 
der Abgesandten des Herzogs von Friedland und des Grafen Tilly 
und nennt dann als Bevollmächtigte, die das Friedenswerk am 
Mittwoch der Pfingstwoche 1629 zustande brachten: von kaiser- 
licher Seite Hannibal Schaumburg und Johann Aldringer^), von 
dänisch-holsteinischer Seite Christian Friis^), Jacob Ulfeldt°), 
Albert Scheel'), Detlef und Hinrich Rantzau^), sowie Levin 

„Der Kaiser!: Freien Reichs-Stadt Lübeck Glaub- und Besähewürdige 
Herrligkeit", Lübeck 1666, im Verlag Michael Volk, gedruckt in der Smalherzischen 
Druckerei. 

2) Vgl. meine Planskizze aus S. 153 unseres 26. Bandes, 
b) 1648 Bürger geworden. 

Beide genannt bei Richard Fester in Band 28 dieser Ztschr., S. 135. 
°) Oanslc 6ioZrgfi8l< I^ex>I<on V (1891), S. 413 ss. 
°> Ebd. XIII (1904), S. 42. 
y Skeel, ebd. XVI (1902), S. 11 sf. 
°) Ebd. XIll (1899), S. 424 f. u. 447 f. 



349 

Marschalckd) und Friedrich Günther^o). AiZ Stifter der Denkfaule 
wird Hinrich Middendorp angegeben und dessen Bruder Bernhard 
als „Autor". Bernhard Middendorp^^) hat also wohl den Entwurf 
der Säule angefertigt; er war, wie die Chronik richtig angibt, 
Mathematiker. 

Der Mittwoch nach Pfingsten wäre der 27. Mai alten Stils, 
6. Juni neuen Stils. Der urkundliche Friedensvertrag trägt in- 
dessen den 12./22. Mai als Datum^^). Die Jahreszahl ist als 
Chronostichon in einem Spruch wiederholt, der oberhalb des 
Textes um den Obelisk lief: I<obl8 OabltVr 5VsVl8 po8t bel.l^Vl^ 
Vnio (Nach dem Kriege wird uns süße Eintracht beschert). 

An die Beschreibung des Denkmals schließt der Chronist in 
barockem Schwulst eine Ode auf den Frieden, worin zu Ehren der 
hohen Vertragschließenden, sowie der Stadt Lübeck („Libes-Ecke", 
„Sonnen Stadt, so Deutschland nicht vergißt"), nicht minder zum 
Lobe des Stifters der Säule, Herrn Mü>dendorp, und seines 
schönen Gartens Zeugen des HeÜ>entums wie des Christentums 
beschworen werden. 

Georg Fink 

d) Allg. Deutsch. Biogr. XX., S. 430: Ounblc Siogr. t.ex. XI (1887), S. 139. 
vansk öiogr. 1.ex. VI (1892), S. 415 ff. 

n) Aus des Vaters 2. Ehe, geb. 1637. 
^') Dumont V. 384; v. Ranke, Geschichte Wallensteins (5. Aus!., 1895), 

S. 96. 
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Gespreckungen 

Die Nordiscke Welt, herausgegeben von H. Fr. Blunck unter 
Mitwirkung von Fred I. Domes, Berlin 1937 im Propyläen- 
v erlag. 

Der skandinavische Norden war zu allen geschichtlichen Zeiten 
dem Deutschen Reich eng verbunden. Die Ostsee war nie trennende 
Grenze, sondern stets völkerverbindendes Element. Deutsche 
Fürsten haben auf den Thronen der skandinavischen Länder ge- 
sessen, deutsche Landesteile haben wiederum zuzeiten zu den 
nordischen Staaten gehört. Aber außerhalb der Regierungszeiten 
der in die Weltgeschichte eingreifenden Großen Skandinaviens 
wie Gustav Adolf, Karl XII. und Christian IV. war nur immer 
Norddeutschland unmittelbar an Entwicklung und Gedeih der 
skandinavischen Staaten beteiligt. Politischer und wirtschastlicher 
und kultureller Austausch spielten sich innerhalb der Küstengebiete 
der Ostsee ab. 

Erst seit dem Jahr 1933 nimmt über die Grenzen Norddeutsch- 
lands hinaus das ganze Reich Anteil am skandinavischen Kultur- 
raum — eine neue Einstellung und Blickrichtung rückt den „Norden" 
aus dem Interessenbereich des alten Hansegebietes in das allge- 
meindeutsche. Die „nordische Welt" wird ein neuer Begrisf — 
und dieser führt zu einer verstärkten Beschäftigung mit der Ge- 
schichte der nordischen Nachbarn. Jedoch sind die Ergebnisse von 
Arbeit und Forschung der skandinavischen Wissenschaft der Allge- 
meinheit unzugänglich: weil die Werke in Deutschland gar nicht 
oder nur unter Schwierigkeiten erreichbar sind, z. T. weil sie in 
skandinavischer Sprache geschrieben sind oder weil sie als Spezial- 
untersuchungen auch dem Sprachkundigen nicht die gewünschte 
Kenntnis vermitteln. Diesem Notstand abzuhelfen entspricht also 
einem praktischen Bedürfnis. Der Propyläenverlag (jetzt Deutscher 
Verlag) hat es unternommen, der Allgemeinheit einen Zugang 
zur nordischen Welt zu verschaffen: er hat den Dichter H. Fr. 
Blunck mit der Herausgabe eines Sammelwerkes „Die Nordische 
Welt" beauftragt. 

. Man hat bewußt davon abgesehen, einen deutschen Historiker 
eine allgemeinverständliche Übersicht schreiben zu lassen, man 
wollte mehr als das geben; man hat auch nicht einen einzelnen 
skandinavischen Verfasser beauftragt, um nicht eine Darstellung 
aus dem Gesichtswinkel und der Vorstellung eines Wissenschaftlers 
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zu schaffen; man hat vielmehr eine Reihe von Spezialisten heran- 
gezogen, jeden für fein Fachgebiet — und zwar Wifsenfchaftler 
nicht etwa Deutschlands, sondern vor allem der skandinavischen 
Länder. So schien am besten gewährleistet, daß der Begriff 
„Nordische Welt" eine klare und eindeutige Vorstellung werden 
konnte. Gewiß lag bei einer solchen Anordnung und Auswahl die 
Gefahr nahe, eine Kette von Einzeluntersuchungen in Auftrag zu 
gebeu, die sich zu einem Buch nur lose und ohne inneren Zusammen- 
hang würden aneinanderreihen lassen. Aber durch einen Umstand 
hat der Herausgeber diese Gefahr vermieden und eine Einheit und 
Folgerichtigkeit der Darstellung erreicht, die bei der Anzahl und 
Verschiedenartigkeit der Mitarbeiter in Erstaunen versetzen muß: 
nur jene Männer wurden herangezogen, die als beste Kenner ihres 
Sachgebietes gelten konnten — und diese veranlaßte man, ihre 
Aufsätze ohne Fußnoten, ohne Literaturanmerkungen und Ver- 
weise, ohne den wissenschaftlichen Ballast zu verfassen, der dem 
Laien die Lektüre einer fachlichen Spezialuntersuchung so erschwert; 
aus diesem Umstand ergab sich auch der Verzicht auf Diskussionen 
von Streitfragen und Arbeitshypothesen (auf sehr umstrittenen 
Gebieten kein leichter Verzicht — um so mehr ist er zu bewundern); 
die Aufsätze bewegen sich ausschließlich auf dem Boden der sicheren 
Ergebnisse; auch wenn dieselben Ereignisse und Personen in Auf- 
sätzen von Autoren aus verschiedenen Ländern auftreten, er- 
scheinen sie zwar in anderem Lichte, die Urteile widersprechen sich 
jedoch nicht, sondern ergänzen einander zu einem abgerundeten 
Bild. So konnte sich ein geschlossenes Geschichtswerk ergeben: 
allein die Tatsachen sprechen, in logischer, notwendiger Folge ent- 
wickelt sich aus der Reihe der Einzelarbeiten die Geschichte selber. 
Die Epochen greifen in der Vielfalt ihrer Erscheinungsform sich 
verknüpfend ineinander, unabhängig von der Persönlichkeit des 
jeweiligen Verfassers, der hier nur Sprachrohr uud Mittler ist. 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein — es wäre die Aufgabe 
eines Polyhistors —, die Untersuchungen im einzelnen kritisch zu 
beleuchten, sie wird auch durch die „Tatsachen-Einstellung" des 
Werkes erübrigt. Es muß jedoch auf den Reichtum der Sammlung 
hingewiesen werden. Verpflichtet wurden u. a. L. Andresen (Kiel), 
H. de Boor (Bern), O. G. H. Carlsson (Lund), W. Heinitz (Ham- 
burg), Hal Koch (Kopenhagen), G. Neckel (Göttingen), R. Prinz 
(Plön), F. Rörig (Berlin), I. Roosval (Stockholm), O. Scheel 
(Kiel), Adama van Scheltema (Gauting), G. Schwantes (Kiel), 
W. Stammler (Berlin), V. Waschnitius (Kopenhagen) und Josef 
Strzygowski (Wien; von diesem alten Streiter für das Nordische 
stammt der einzige polemische und darum vielleicht am ehesten 
anfechtbare Aufsatz der „Nordischen Welt"). — Zu den eindrucks- 
vollsten Arbeiten gehören jene über die Geschichte der nordischen 
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Staaten und über ihre vorchristliche Literatur: aus Sage und Ge- 
schichte spricht am reinsten nordischer Geist und nordisches Schicksal, 
in Geschichte und Dichtung tritt am stärksten jene nordische Ge- 
sinnung in Erscheinung, um derentwilleu mau das Buch herausgab 
und um derentwillen man es mit Eiser lesen wird. 

Es sei nicht vergessen, die vorzügliche Ausstattung zu loben: 
es ist ein Meisterwerk der Jllustrierung. Die vorzüglichsten Ab- 
bildungen werden in ausgezeichneter Reproduktion wiedergegeben 
— ausgewählt sind sie nach dem Gesichtspunkt, sowohl das beste 
als auch das unbekanntere Denkmal vorzuführen. Zahllose Neu- 
aufnahmen finden sich — darunter solche, die sogar der Fachwissen- 
schaft Erstveröffentlichungen bedeuten. 

Stuttgart Hans Wentzel 

Karl Lcuber, Die Gestalt der deutschen Stadt, Leipzig 
1937, Bibliograpisches Institut, 36 Abb. 2,60 RM. 

Die zunehmende Erkenntnis von der Bedeutung Lübecks auf 
nahezu allen Gebieten der Kunstgeschichte führt das empfehlens- 
werte Büchlein von Karl Gruber „Die Gestalt der deutschen Stadt" 
erneut vor Augen. Nach einleitenden Bemerkungen über die 
antike Stadt und das von ihr dem Mittelalter hinterlassene Erbe 
deckt G. die Entwicklungslinie der deutschen Stadtbaukunst von 
den auf burgundischer Tradition beruhenden Zähringergründungen 
(Rottweil, Villingen) über die Stadt Heinrichs des Löwen Lübeck 
(der Löwe war der Schwiegersohn eines Zähringers) bis in die 
Gegenwart auf. 

Obgleich Anlage und Durchformung in den südwestdeutschen 
Städten vorgebildet scheint, kann Lübeck schlechthin als Muster- 
beispiel mittelalterlicher Stadtbaukunst gelten. Gestützt auf die 
Untersuchungen Fritz Rörigs (in den „Hansischen Beiträgen") 
rekonstruiert G. den Plan der Marktgründung; durch eine Zeich- 
nung des Stadtprofils und des Rathauses wie durch das auf Lübeck 
übertragbare Bild Stralsunds aus der Vogelschau illustriert er seine 
Ausführungen auf das beste: Zweckmäßigkeit und Klarheit zeichnen 
das Straßennetz aus, klar und überlegt ist die Verteilung der 
Hauptbauten, nicht frei, sondern in Krambuden und Bürgerhäuser 
eingebettet lag ehemals die Pfarrkirche, sorgsam war die Akzen- 
tuierung der verschiedenen Baugruppen in dem Häusermeer ge- 
wählt. Die Rekonstruktionszeichnung des gotischen Stralsund, der 
Schwester Lübecks, zeigt gut alle Merkmale: bei der Vielfalt der 
Erscheinungsform eine straffe Gleichrichtung der Baukörper. „Die 
Einheitlichkeit und Geschlossenheit ... entspringt in erster Linie 
nicht architektonischen Regeln, sondern sie entspringt dem Geist, 

Ztschr. d. V. f. L. G. XXIX. L. 23 
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der sich den Körper baut ... Wenn sich irgendwo die Freiheit 
kundtut, die der erringt, der sich freiwillig einordnet ..., so kommt 
sie in der mittelalterlichen Stadt znm Ausdruck." 

Hervorgehoben werden von den Lübecker Bauten das auf 
burgundische Vorbilder (Tonnöre) zurückgehende einzigartige 
Heilig-Geist-Spital, die „monumentalste Fassung einer Hospital- 
anlage in Deutschland", und in ihrer sozialen Bedeutung die die 
Bildung von Elendsvierteln verhindernden Wohnstraßen hinter 
den Bürgerhäusern (Füchtingshof usw.), aufgezeigt werden aber 
auch die städtebaulichen Sünden des 19. und 20. Jahrhunderts 
(neugotische Marktbauten, Warenhäuser in der Breiten Straße, 
die in Gesinnung und Proportion in keinerlei Verhältnis zu den 
älteren Bauten stehen). 

Ausgezeichnet sind die Abbildungen des Buches — sämtlich 
Zeichnungen des Verfassers —, frei von Historizismus und stilnach- 
ahmender Spielerei, zuverlässig, nur auf den Baublock beschränkt 
und sehr anschaulich! 

Stuttgart Hans Wentzel 

ihlinserezesse von 1531 bis 1560. Bearbeitet von Gottfried 
Wentz. IV. Abt., I. Bd., Lief. I, II (1531—34). Verlag 
Herman Böhlaus Nachf., Weimar 1937. 

Nach fast einem Vierteljahrhundert ist es gelungen, die 
wichtigste hansische Publikationsreihe, die Hanserezesse, wieder 
sortzusetzen. Wer mit den Dingen näher vertraut ist, weiß, wieviel 
Mühen und Schwierigkeiten finanzieller und persönlicher Art 
überwunden werden mußten, um die Sache wieder in Gang zu 
bringen. Man muß dem Hansischen Geschichtsverein die volle 
Anerkennung dafür aussprechen, daß er das großzügig gedachte 
Werk auch unter veränderten Bedingungen fortgeführt hat. So 
strömt der hansischen Geschichtsforschung immer wieder neues 
Blut in Form von wichtigstem Quellenmaterial zu. 

Die Kernfrage bildet bei der Fortsetzung wissenschaftlicher 
Reihen immer die Persönlichkeit des Herausgebers, denn, so fest- 
stehend auch Editionsgrundsätze und Auswahlprinzipien sein 
mögen, erhält das Werk doch auch einen ausgesprochen persönlichen 
Einschlag. Es ist ein besonders glücklicher Zufall, daß sich in der 
Persönlichkeit Gottfried Wentz', Staatsarchivrats in Berlin- 
Dahlem, der geeignete Mann gesunden hat. Es ist eben noch zu 
früh, über das ganze Werk zu urteilen, da nur zwei Lieferungen vor- 
liegen; aber das läßt sich schon klar erkennen: daß die Arbeit auf 
derselben soliden Grundlage technisch sicherer Quellenedition fort- 
gesetzt wird, wie sie von der älteren Generation erprobt worden ist; 
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daß die Verpflichtung des Herausgebers, vielseitig auch in die Er- 
forschung des Geschehens selbst einzugreifen, noch zu Recht besteht; 
daß auch weitgehende Kenntnis der Literatur über hansische 
Fragen dieser Zeitperiode vorliegt. 

Die Aufgabe eines Herausgebers von Hanserezessen ist nicht 
leicht. Abgesehen von redaktionellen Schwierigkeiten, ist es ein 
undankbares Vorhaben, Urkunden und Rezesse, lebendig zuein- 
ander gehörige Teile, immer wieder zu trennen. Es ergibt sich 
ständig wieder ein Zuwenig oder Zuviel, das kaum je voll be- 
friedigen wird. Zudem ist schon sehr viel im Druck erschienen, so daß 
Hinweise auf andere Serien genügen; darunter aber leidet wieder 
die Einheitlichkeit der Reihe. 

Trotzdem ist es Wentz gelungen, ein vollständiges Bild des 
Verhandlungsganges zu bieten. Im Mittelpunkt der erschienenen 
Lieferungen stehen zunächst die Verhandlungen in Kopenhagen 
1532 Juli, die besonders durch die umfangreiche (179 Punkte) 
Niederschrift des Lübecker Stadtfekretärs Lambert Becker beleuchtet 
werden. Es ist der Beginn der Wullenwever-Tragödie, jener Zeit, 
die Lübecks Seegeltung für immer vernichten sollte. Es ist be- 
sonders wichtig, daß die Schilderung dieser Periode und der damals 
wirkenden Persönlichkeiten auf feste, dokumentarische Grundlage 
gestellt werden, denn gerade hier hat Sympathie und Antipathie, 
wie sonst selten. Forschende und Laien beherrscht. Insofern sind 
gerade die Bände diefer Reihe (1531—1560) für die Geschichte 
Lübecks von einzigartiger Bedeutung. 

In mancher Hinsicht hätte vielleicht gelegentlich vom Grund- 
sätze, schon Gedrucktes nicht wieder zu publizieren. Abstand ge- 
nommen werden können (z. B. Nr. 70); hie und da herrscht eine 
zu lapidare Kürze vor. Als Entgelt dafür finden sich aber viele 
bisher ganz unbekannte Stücke, besonders aus den Archiven in 
Lüheck, Rostock und Reval, wo der Verfasser längere Zeit geforscht 
hat. Daß die Lesung ganz zuverlässig ist, davon hat sich Referent 
selbst an Hand der Originale überzeugen können. 

Wir können zum Schluß die Hoffnung aussprechen, daß die 
folgenden Lieferungen nicht zu lange auf sich werden warten lassen, 
so daß wir bald die neue Reihe, als Frucht langjähriger Studien, 
vollständig zur Hand haben werden. 

Reval P. Johansen 

Klau5ihlnrichsen, TöüniesEvers 1550—1613. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Stilwandels in der deutschen 
Plastik um 1600. Hamburg 1937. 134 Seiten. 

In Band 7 der Zeitschrift „Nordelbingen" (Flensburg 1928) 
brachte ich eine Arbeit „Der Lübecker Schniddeker Tönnies Evers, 

3* 
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der Meister der Kriegsstube." Es war der erste Versuch, Leben und 
Werk dieses großen Meisters einmal geschlossen darzustellen. Es 
war ein Bild, das ich auf Grund archivalischer Nachrichten und ferner 
ihm quellenmäßig zugeschriebenen Werke (bestehender wie unter- 
gegangener) entwarf. Hinrichsen behandelt in seiner Arbeit, die 
als Dissertation in Hamburg angenommen wurde, denselben 
Meister. Wie aber schon der Untertitel zeigt, sucht er Tönnies Evers 
in das Kunstgeschehen Deutschlands um 1600 einzugliedern. 

Der Verfasser geht aus von der „Lübecker Holzschnitzerer vor 
Tönnies Evers, weil „jede schöpferische Persönlichkeit zeitlich und 
landschaftlich bedingt ist". Mit den klingenden Namen Bernt 
Notke, Henning von der Heide, Benedikt Dreyer, Claus Berg 
schließt Lübecks Kunstschaffen und Kunftsendung im zweiten Vrertel 
des 16. Jahrhunderts endgültig ab. Was folgt, sind Erzeugnisse 
kunsthandwerklichen Schaffens. Wie dem Tönnies Evers dre 
Renaiffance in folchen Arbeiten seiner Vaterstadt gegenübertrat, 
zeigt der Verfasser an einigen bemerkenswerten Schöpfungen. . 
Als erfte bringt er den von Hinrich Matthes geschaffenen Aufbau 
der astronomischen Uhr, der auf deutsche und italienische Vorbilder 
zurückgeht. Ich habe in „Nordelbingen" Bd. I I (Flensburg 1935) 
unter dem Titel „Der Lübecker Kanzelmeister Hinrich Matthes" 
das Lebenswerk dieses Meisters zum erstenmal zusammengestellt. 
Wenn nun der Verfasser (S. 11) behauptet, ich hätte in dieser 
Arbeit das Werk dieses Meisters „übermäßig bereichert", so ist mrr 
der Ausdruck nicht ganz klar. Ihm ist von mir nur zugeschrieben 
worden, was quellenmäßig zu belegen ist oder durch zwingende 
Gründe ihm zukommt. Ich bin sicher, daß die von rnir aufgestellte 
Liste noch weit umfangreicher werden würde, wenn mehr erhalten 
wäre, die Quellen ergiebiger wären oder stilkritische Untersuchungen 
angestellt würden. Als zweites Stück behandelt H. den Stuhl des 
Ambrosius Meyer in St. Marien, der auch deutsche und italienische 
Vorbilder verwendet, dessen Meister aber nicht bekannt ist. Dann 
geht der Verfasser ein anf die sog. langen Stühle in St. Marien, 
die von Jochim Werncke d. A. gefertigt sind. H. schätzt ihn nicht als 
„künstlerische Persönlichkeit". Ob wirklich Werncke das Thema 
„Vor und nach der Hochzeit" an diesen Bänken hat darstellen 
wollen — Kirchenbeamte legen die Darstellungen seit emrgen 
Jahren zum Ergötzen der Besucher so aus, und der Verfasser scheint 
dem zu folgen —, erscheint mir fraglich, sind doch auch die beiden 
Schnitzereien weit voneinander entfernt und ohne Beziehungen 
zueinander. An vierter Stelle weist H. auf die von Tönnies Evers 
gleichnamigem Vater gearbeitete Tür zum Audienzsaal hin. Als 
fiinftes Stück behandelt der Verfasser den Bürgermeisterstuhl in 
St. Marien, eine Arbeit des Jochim Werncke d. Ä., wobei er aller- 
dings dem Hans Kindt, dem Gesellen, eine größere und mehr 
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künstlerische Beteiligung zuschreibt. Zuletzt bespricht H. noch den 
Spangenberg-Stuhl in St. Jakobi, dessen Meister nicht bekannt ist. 

Nachdein der Verfasser so ein Bild von den Schöpfungen ge- 
geben hat, die hier in der Jugend Tönnies Evers entstanden sind, 
und gezeigt, von welchen Strömungen in der Kunstwelt Deutsch- 
lands sie beeinflußt sind, bietet er Nachrichten über das Leben des 
Meisters. Bemerkenswert und neu ist hier die Mitteilung, daß 
T. E. 1576 während seiner Wanderzeit sich als Bildhauer in. 
Konstanz aufhielt. Wenn es sich bei meinen folgenden Aussetzungen 
nur um kleine Unterschiede in den Jahreszahlen handelt, so kann 
ich sie doch nicht unterlassen, weil H. seine Angaben mit zu großer 
Bestimmtheit macht. So sagt er (S. 20), „1580 kam Evers nach 
Lübeck zurück." Das kann nicht stimmen, denn in diesem Jahre 
wurde er Meister, dem geht aber das „Eschen" und die Anfertigung 
des Meisterstücks voran und am 15. April schon zahlte er seine 
Abgaben und die Meisterköste. Er war also 1580 zwar zurück, 
zurückgekommen sein mußte er schon früher. Ebenso steht es mit 
dem Todesjahr. H. schreibt (S. 21): „Im nächsten Jahre (das ist 
1613) starb der Meister." Auch das kann nicht stimmen. Fastel- 
abend 1612 wurde noch ein Lehrling für T. E. eingeschrieben. Am 
17. April 1613 wurde von den Älterleuten der Geselle Hinrich 
Wittekop der Wette vorgestellt, um sein Meisterstück zu machen, 
und ferner mitgeteilt, daß er „seligen Tonnies Evers hinterlaßen 
Witwen wider freyen wolle". Es ist aber kaum denkbar und wäre 
auch nicht angängig gewesen, daß die Witwe sich dem Gesellen 
öffentlich versprochen hätte, wo ihr Mann eben gestorben war. 
Wir müssen also annehmen, daß der Meister schon 1612 das Zeitliche 
gesegnet hat. Auch das Geburtsjahr des T. E. steht nicht fest; an- 
zunehmen ist, daß es um 1660 liegt. So würde ich denn auch nicht 
mit solcher Bestimmtheit im Titel die Zahl 1550—1613 genannt 
haben. 

Den größten Teil der Arbeit nimmt selbstverständlich die 
Behandlung der „Werke des Tönnies Evers" ein. Sie geschieht in 
zeitlicher Reihenfolge; das hat den Vorteil, die Entwicklung des 
Meisters zu verfolgen. Zuerst behandelt der Verfasser die Tätigkeit 
des T. E. bei dem 1581 begonnenen Neubau (nicht „Restaurierung") 
des Hauses der Zirkelkompanie, Königstraße 21; leider ist das Werk 
nicht mehr vorhanden (siehe meine eingehende Beschreibung des 
Baues in dieser Zeitschrift Bd. 27, S. 239—261). Im übrigen 
handelt es sich bei den Zirkelbrüdern nicht um „eine exklusive 
Kaufleutegilde!" — Dann wird als nächstes Werk, 1584—86 
entstanden, der Singechor von St. Petri kurz gestreift, da er ja 
auch nicht mehr vorhanden ist. — Als dritte Arbeit nimmt der 
Verfasser den Rathauserker von 1686 für T. E. in Anspruch. 
Man kann ihm hierin folgen; urkundliche Nachrichten über den 
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Urheber sind bis jetzt nicht bekannt geworden. Auf eine kleine 
Schiefheit darf ich allerdings hierbei Hinweifen. H. nimmt an, 
daß der Rat durch den gelungenen Erker bewogen wurde, T. E. 
mit „der Verkleidung des im Rathaus entstehenden Nyen 
Gemakes" zu betrauen. Nein, das neue Gemach bestand schon 
(1442—1444); es war gotisch gestaltet und sollte jetzt nur im 
Geschmack der Zeit neu gestaltet werden. — Als viertes Werk 
schreibt der Verfasser dem T. E. die Deckenstützen im Haus der 
Kaufmannschaft zu. Auch hierin kann man dem Verfasser zu- 
stimmen. Wenn er allerdings meint, daß es sich nicht einwandsrei 
ermitteln lasse, woher die einzelnen Teile der heutigen Diele 
stammen, so darf als Herkunft das alte Haus der Krämerkompanie 
(einst im Schüsselbuden) angesehen werden, dessen Bau 1585 
begonnen wurde. In dem Baubuch ist allerdings von den Schnitze- 
reien nichts erwähnt; doch können wir aus dem Brüder-Ausgaben- 
buch derKompanie entnehmen, daßT.E.mehrfachbeschäftigt wurde. 
So heißt es 1585,22. Juni: „betalet Mester Tonnies Everdes vor de 
Rosen groter tho maken und de wachtschalen geschneden 3^2^. 
Mher vor friesen tho vorbeterende sampt einer nien friesen tho 
schnidende 1^6^." 1595, 27. Oktober „hebbe wy M. Tonnies 
Evers up Rekenunge geven 20 Rieksdaler thut 41 ^ 4 1596, 
9. Juli „betalth M: Tonies den schniddeker vor alderley Arbeit 
an der pannelinge in unser Dornsen als schortusen, lampetten, 
Frisen, Rosen, Engelkoppe. Item vor einen Disch in der Dornsen 
und vorbeteringe des Disches in der Hußlucht alles na ludt M. 
Tonies siner Rekenschop tosamen 71 ^ 14 — Als weitere 
Schöpfung unseres Meisters wird darauf der Singechor in St. 
Ägidien (1587) behandelt. — Es folgt die Kanzel für St. Marien 
in Wismar (1587), die heute, durch einen Farbanstrich stark entstellt, 
in Neustadt i. Meckl. steht. — 1587—89 fertigt der Meister die 
Orgelfassade in St. Petri. - Den breitesten Raum der Aus- 
führungen des Verfassers beansprucht wegen ihrer Bedeutung 
und Reichhaltigkeit die Kriegsstube, an der T. E. von 1594 bis 
zu seinem Tode arbeitete. Der Verfasser untersucht hier die Archi- 
tektur, die Intarsia, die Kriegergestalten und die verschiedenen 
Kleinplastiken. Im Anschluß daran wird auch das reiche Akten- 
material verarbeitet, das sich aus den Streitigkeiten zwischen T. E. 
und dem Amte ergab und das gerade auch über die Kriegsstube 
viele Aufschlüsse ergibt. Erfahren wir doch aus diesen Akten auch, 
daß T. E. ebenso wie Albert von Soest in Lüneburg Reliefs in 
Papiermasse herstellte, oder wie das Amt sagte „von Pap und 
Cleisterwerk gebacket und mit Gold, Silber und anderen Farben 
überschmiert". Anscheinend ist hiervon nichts mehr erhalten. 
Noch eine kleine Richtigstellung: Die Kriegsstube war nie der 
Sitzungssaal des Rates (das war sie erst in den letzten Jahren nach 
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dem Kriege). Sie war also nicht „eine Stätte für die friedliche 
Regierungs- und Verwaltungsarbeit", sondern sie war das neue 
Festgemach, und die Wandbänke waren daher auch nicht „Sitzplätze 
des Senats". — Eine bisher unbekannte Arbeit weist der Ver- 
fasser dann für die Kämmerei im Rathause (1595) nach, die nicht 
mehr erhalten ist. — Verschwunden ist auch das nächste Werk, 
die Kanzeltür und -treppe in St. Ngidien (1597/98).'— Weiter 
hebt der Verfasser „einer Dope Docken", also eine Plastik für eine 
Taufe hervor, die T. E. nach Braunschweig liefern sollte. Da er 
die Ablieferung hinauszog, mußte er 1608 von der Wette gemahnt 
werden. — Im nächsten Abschnitt bespricht der Verfasser das 
Portal zur Kriegsstube. Von ihm will er nur die beiden seitlichen 
Hermen als Arbeit von T. E. gelten lassen. Über die Vollendung 
ist der Meister dahingestorben; das übrige stammt von einer 
andern Hand. — 1610—1612 lieferte T. E. das Festgemach der 
Kaufleutekompanie, heute Sitzungssaal der Handelskammer. Ich 
muß gleich bemerken, daß T. E. nicht bis zum 4. Januar 1613 
360 ^ ausgezahlt erhielt, sondern die Bauvorsteher gaben am 
4. Januar 1612 Rechenschaft über das, was sie von 1610 her aus- 
gegeben hatten (siehe auch meinen Aufsatz in den Mitt. d. Ver. 
f. Lüb. Gesch. u. Altertumsk., Heft 14). Und der Tisch im großen 
Gemach wurde nicht im Lause des Jahres (also 1613), sondern 
schon im Juli 1612 bezahlt. 1613 muß T. E. eben schon gestorben 
gewesen sein. In der Fußnote 136 geht der Verfasser hier kurz 
auf das Fredenhagensche Zimmer ein. Er sagt, „angeblich hat 
Claus von Berten den Auftrag für diese Vertäfelung gegeben"; 
nein nicht „angeblich", sondern tatsächlich, wie die Wappen der 
Täfelung ausweisen; außerdem war Claus von Berken in dieser 
Zeit (1579—1585) Besitzer des Hauses Schüsselbuden 16, in dem 
sich das Zimmer immer befand. Ferner kaufte damals Freden- 
hagen nicht „den ganzen Raum als Kunstobjekt", sondern das Haus 
eben mit dem Zimmer und war Besitzer von 1692 bis 1709. Damit 
scheidet die Frage, „ob Fredenhagen es auf einer seiner berühmten 
kaufmännischen Unternehmungen erworben hat" aus. Es muß 
schon hier, und zwar im Auftrage des Claus von Berken ange- 
fertigt sein. — Als letzte Arbeit spricht der Verfasser die Große 
Kommissionsstube im Kanzleigebäude unserm T. E. zu. Nirgends 
hat sich bisher ein aktenmäßiger Niederschlag über dieses Werk 
gefunden. Die Zuschreibung kann also nur auf stilkritischem Wege 
geschehen. In meinem Aufsatz in den „Vaterstädtischen Blättern" 
1916/17, S. 119 ff. habe ich von einer Annahme gesprochen, T. E. 
für den Meister des Zimmers anzusehen. Ich habe später diese 
Annahme nicht aufrechterhalten. Und der Verfasser sagt selbst 
von der Justitia und Prudentia am Eingang, sie „weichen stilistisch 
zunächst ganz offenbar von allem ab, was an plastischen Arbeiten 
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bisher von Evers bekannt ist". Seine weiteren Ausführungen sind 
aber entwicklungsgeschichtlich so aufgebaut, daß ich danach meine 
frühere Annahme wieder aufnehmen möchte. Dann müßte aber 
wohl nicht 1612—14, sondern wie ich s. Z. schrieb 1610^—12 die 
Zeit der Entstehung sein. 

In einem'^Abschnitt „Lübecker Holzschnitzerei im Anschluß an 
Evers" wird noch ein Blick in die weitere Entwicklung getan. 
Baltzer Winne, der langjährige Geselle von T. E., Michel Sommer, 
und vor allem Hinrich I. Sextra, der Schöpfer der prächtigen 
Chortreppe in St. Jakobi, werden als die bedeutendsten Nach- 
folger unseres Meisters herausgestellt. 

Schließlich überblickt der Verfasser noch einmal in einer zu- 
sammenfassenden Schau „die Kunst des Tönnies Evers im Rahmen 
der deutschen Gesamtentwicklung", während er bei der Betrachtung 
der einzelnen Arbeiten die Abhängigkeit von deutschen und aus- 
ländischen Vorbildern oder den eigenwilligen Gang der künst- 
lerischen Persönlichkeit untersuchte. Zwei Sätze aus der Zusammen- 
fassung seien hier angeführt: „Evers' Bedeutung als Kunsthand- 
werker liegt darin, den Tendenzen seiner Zeit folgend, zwischen 
den zahllosen Ornament- und Architekturvorlagen gerade die- 
jenigen gefunden zu haben, die als Produkt fortschreitender 
Emanzipation von den ausländischen Lehrmeistern den Weg der 
Nationalisierung einschlugen, der letzten Endes auch auf diesem Wege 
zum Barock führte." Und „die Bedeutung des Tönnies Evers als 
Plastiker liegt gerade darin, daß er die Tendenzen eines neuen Stiles 
intuitiv erfaßte und konsequent an seinem Werke durchführte". Zahl- 
reiche Anmerkungen und ein Schriftennachweis schließen das Buch. 

Leider konnte die Arbeit des Verfassers nicht mit dem nötigen 
Bildwerk ausgestattet werden. Sie ist aber eine dankenswerte 
Untersuchung, die eine Lücke ausfüllt und Tönnies Evers einmal 
vom Standpunkt der Stilbetrachtung aus zeigt. Die Gestalt des 
Meisters hat dadurch um Bedeutendes gewonnen. Weniger 
Fremdwörter in der Darstellung wäre besser gewesen; Wort- 
ungeheuer. wie „renaissancistischem" wären dann vermieden 
worden. I. Warncke 

Karl ißeinz Lrliwebel, Bremens Beziehungen zu Kaiser 
und Reich, vornehmlich im 18. Jahrhundert (Ver- 
öffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt 
Bremen, Heft 14), Bremen (Geist) 1907. 188 S. 

Die Ausrichtung auf den großdeutschen Gedanken liegt heute 
in der Luft. Vers. erkennt dem alten Reich das Verdienst zu, das 
Ideal der nationalen Einheit durch die trüben Tage des 17. und 
18. Jahrhunderts hinübergerettet zu haben. Im übrigen zeigt 
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in seiner Arbeit schon das starke Hervortreten der Äußerlichkeiten 
(Titel, Zeremonien, Vertretungen) wie der Leistungen an das 
Reich (Steuern und Kontingentgestellung) und auf der anderen 
Seite das Streben der Hansestädte nach Neutralität in den Reichs- 
kriegen, wie wenig doch der Gehalt des Reichs die Form ausfüllte. 

Der Stadt Bremen wurde erst 1646 die Reichsunmittelbarkeit 
verbrieft, wenn sie auch schon wiederholt irrtümlich zu Reichstagen 
geladen worden war. Schwebel schildert kritisch die pseudohisto- 
rische Theorie, womit der Rat seine Ansprüche vordatierte. Der 
politische Hintergrund des Freibriefs war die Erwägung, daß ein 
selbständiges und unabhängiges Bremen ein natürliches Bollwerk 
gegen das Ausdehnungsstreben Schwedens an der Küste bedeutete. 
Gegenüber Hannover als Rechtsnachfolger Schwedens im Stift 
Bremen wußte der Kaiser auf Drängen der Stadt die Anerkennung, 
von deren Reichsfreiheit damit durchzusetzen, daß er die Belehnung 
mit der Kur von diesem ausdrücklichen Zugeständnis abhängig 
machte. Ähnlich wie im Freibrief für Lübeck setzte das Reich für 
Bremen fürstliche Schutzherren ein. Schwebel arbeitet den Unter- 
schied heraus zwischen allgemeinen Tutorien und diesen besonderen 
Protektorien, die übrigens tatsächlich nie wirksam geworden sind. 

Schwebel hat im wesentlichen nach den Quellendes Bremischen 
Staatsarchivs gearbeitet und auf den Gebrauch der Wiener Gegen- 
akten verzichten müssen. In der Literatur konnte er noch den altenJ. 
J.Mosermit Vorteilbenutzen.Jndem stattlich enSchriftenverzeichnis 
vermißt man die Arbeit von E. Wilmanns, Der Gedanke einer Neu- 
tralisierung der Hansestädte 1796—1803 (Hans. GeMichtsbl. 1924). 

Eine ähnliche Untersuchung des Lübecker Verhältnisses zum 
Reich hätte einen ungleich längeren Zeitraum zu bearbeiten. In 
aller Kürze hat Johs. Kretzschmar in seinem Aufsatz „Lübeck als 
Reichsstadt" (in Bd. 23 unserer Zeitschr.) bereits das Grund- 
sätzliche zusammengestellt. Wenn man bei uüs die Bremer An- 
regung zu einer breiteren Bearbeitung aufgreift, ist jedenfalls 
durch Schwebels Arbeit, besonders in ihren Teilen über Handels- 
freiheit und Neutralität und über Einschluß der Hansestädte in 
Friedensverträge und Wahlkapitulationen — hier nächst der Arbeit 
von Frensdorff „Das Reich und die Hansestädte" — schon wertvolle 
Vorarbeit geleistet. Georg Fink 

HeocgeK.Lönlng,Das Münzrecht im Erzbistum Bremen. 
— Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deut- 
schen Reichs im Mittelalter und Neuzeit. Band V I I, Heft 3. 
— Weimar. Herm. Böhlaus Nachf. 1937. 

Die Münzgeschichte Bremens im Mittelalter ist seit Jungks 
Werk über die bremischen Münzen (1875) nicht wieder im Zu- 
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sammenhang behandelt worden. Jetzt legt uns Löning eine neue 
Bearbeitung vor, die von größter Bedeutung ist, nicht nur für 
Bremen, sondern für die Münzgeschichte überhaupt. Als Jurist 
geht L. nicht von der geschichtlichen Seite an die Lösung seiner 
Aufgabe, sondern von juristischer. „Die vorliegende Schrift will 
als verfassungsgeschichtliche, nicht als münzgeschichtliche Arbeit ver- 
standen sein. Sie sucht ein verfassungsgeschichtliches Problem, die 
Entwicklung des Münzrechts in den Territorien, am Beispiel des 
Erzbistums Bremen und seiner Städte darzustellen": so formuliert 
er sein Programm am Anfang seiner Ausführungen, das er in vor- 
bildlicher Weise gelöst hat. Daß dabei die geschichtlichen Probleme 
der Münz- und Geldgeschichte, vor allem auch die wirtschaftsge- 
schichtlichen, nicht zu kurz kommen, ist selbstverständlich. Trotzdem 
sei auf eine Abhandlung Jesses aufmerksam gemacht, die sich ledig- 
lich auf diesen Fragen aufbaut und insbesondere die auf uns ge- 
kommenen Bremer Münzen, wie sie uns aus den Funden bekannt- 
geworden sind, heranzieht (Zur älteren Münz- und Geldgeschichte 
Bremens. Bremisches Jahrbuch, 36. Bd., S. 182 ff., 1936); L. 
hat sie, wie er selbst bemerkt, nach Abschluß seiner Arbeit nicht mehr 
benutzen können. L. hat nach juristischer Methode, durch genaue 
und scharfsinnige Interpretation der Quellen, in erster Linie der 
Urkunden gearbeitet und damit die Bremer Münzgeschichte auf 
eine feste Basis gestellt, soweit überhaupt schriftliche Quellen für 
sie vorhanden sind. 

Auf die bremische Münzgeschichte einzugehen, ist hier nicht der 
Ort, so interessant sie ist, schon durch die von der allgemeinen Linie 
abweichende Entwicklung: während sonst im allgemeinen die 
Städte — nach Ansicht der Numismatiker — nach dem vollen Besitz 
des Münzrechtes strebten, hat das Bremen während des Mittel- 
alters mit voller Absicht abgelehnt und sich mit einem Aufsichtsrecht 
über die erzbischöfliche Münze begnügt; einem Aufsichtsrecht, das 
sie allerdings ganz und gar von der Prüfung und Genehmigung 
ihrer Erzeugnisse durch den Rat der Stadt abhängig machte. Erst 
im 16. Jahrhundert (1341) erwarb die Stadt mit der Anerkennung 
als Reichsstadt durch den Kaiser auch die eigene Münzstätte, unab- 
hängig vom Erzbischof. L. hat diesen Bruch der Stadt Bremen 
mit ihren bisherigen Anschauungen klar herausgearbeitet. 

Nur eines Punktes sei hier gedacht, der allgemeiner Art ist. 
Nach L. ist dieses absonderliche Verhalten des Rates von Bremen 
darauf zurückzuführen, daß die Städte, besonders die mit Fern- 
handel, an dem Besitz der Münze kein lebenswichtiges Interesse 
hatten, da deren Erzeugnisse lediglich dem täglichen und kleinen 
Marktverkehr dienten: um hier Störungen fernzuhalten, genügte 
ein Aufsichtsrecht vollständig (S. 136/7 und öfters); der Fernhandel 
besaß für seinen Geldverkehr andere Mittel (Barren, „Giro" und 
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Wechsel, stabile auswärtige Handelsmünzen). Obwohl L. selbst 
vor einer Übertreibung des Unterschiedes zwischen Städten mit 
und ohne Fernhandel warnt (S. 133, Anm. 3), so liegt hier doch 
eine starke Unterschätzung der Bedeutung des Münzbetriebes vor, 
wenn man annimmt, daß er lediglich den Bedürfnissen des täg- 
lichen und kleinen Marktverkehrs gedient habe. Es ist ja bekannt, 
welchen beherrschenden Einfluß z. B. die Lübecker Münzen weit 
über die Grenzen des Stadtgebietes ausgeübt haben^). Und wie will 
man unter dieser Voraussetzung die Jahrhunderte langen Anstren- 
gungen der Städte erklären, dem Elende der Münzzersplitterung 
wenigstens einigermaßen durch Gründung von Bünden und Ver- 
einigungen zu begegnen, wie sie am Rhein, in Oberdeutschland und 
bei uns im Wendischen Münzverein ins Leben gerufen wurden. 
Auch bei Bremen liegt die Sache nicht anders: nicht nur daß die 
Bremer Münze in der ganzen Diözese Bremen Geltung hatte, 
Bremen schloß sich auch in seinen Ausprägungen nicht dem Osten 
(Wendischem Münzverein) an, sondern seinen westlichen Nachbarn 
(Westfalen u. a.), entsprechend seinem natürlichen Wirtschafts- 
gebiete. Kretzschmar 

kfsan5 Gerd von Kundstedt, Die Hanse und der Deutsche 
Orden in Preußen bis zur Schlacht bei Tannen- 
berg (1410). Weimar, 1937. 

Die Beziehungen zwischen Hanse und Orden sind für die Ge- 
schichte beider Teile von Bedeutung, für die Geschichte des vor- 
herrschenden deutschen Einflusses im Ostseeraum sogar von ent- 
scheidender Wichtigkeit. Unter diesem Gesichtspunkt ist das vor- 
liegende Buch als eine handliche und besonnene Gesamtdarstellung 
zu begrüßen. Der Abschluß mit dem Jahre 1410 findet seine 
Rechtfertigung mit dem Titel, der vom Orden, nicht von Preußen 
spricht. Wünschenswert wäre es trotzdem, wenn auch die Zeit 
bis zum zweiten Thorner Frieden nun bald ihre Darstellung 
fände; denn die Probleme hansisch-preußischer Beziehungen sind 
zwar vor 1410 sämtlich schon erkennbar, gelangen aber zu schicksal- 
hafter Auswirkung doch erst im 15. Jahrhundert, wo Land und 
Städte Preußens vor dem Orden selbst in den Vordergrund treten. 

Rundstedt betont mit Recht, daß neben den gemeinsamen 
Interessen, die Orden und Hanse verbanden, von Anfang an auch 

Um nur ein Beispiel zu nennen: 1279 verzichten die Grafen v. Schwerin 
auf Ausübung ihres Münzrechtes „in lerra nostra", „äenarii l^ubicenseb et 
HammendurZenses erunt in äi8tricto ctomiaü nostri perpetuo u8ULle8". Meckl. 
UB. I. 15l)4 u. 6. — Vgl. vr. Heinz Maybaum, Die Münzpfennige, eine 
mittelalterliche Abgabe. Festgabe z. 25jährigen Bestehen des Ber. für Münz- 
sreunde in Hamburg 1930. S. 18. 
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Spannungen hervortraten, die in der ganz verschiedenartigen 
Struktur beider Kräfte ihren Ursprung fanden. Die Hanse dachte 
und handelte wirtschaftspolitisch, während der Orden, neben seiner 
gewiß bedeutendenwirtschaftlichenTätigkeit (vgl.die unten folgende 
Anzeige des Buches von Fritz Renken), doch in erster Linie Territo- 
rialherr und Ostseemacht war, mit allen jenen Komplikationen, 
die sich aus seiner religiösen Aufgabe außerdem ergaben. Die 
Darstellung gerade der politischen Spannungen im Ostseeraum, 
die sich vornehmlich nach 1370 ergaben, bildet das Kernstück des 
Buches. Weitgehende neue Ergebuisse waren hier nicht zu er- 
warten. R. kann sich häufig eng an die vorhandene Literatur 
anlehnen — so etwa an Daenell bei der ausführlichen Darstellung 
des gotländischen Unternehmens des Ordens im Jahre 1398; 
sein Verdienst liegt auch hier in der übersichtlichen Zusammen- 
fassung und der Klarstellung der großen politischen Linien. Denn 
hier war für den Orden sein Dasein als politische Ostseemacht 
ausschlaggebend, die ihn dem Unionskönigtum gegenüber zu einer 
anderen Stellung zwang, als die Hanse, deren wirtschaftspolitischen 
Zielen das Königtum Margaretas keine Gefahr bedeutete. Die 
Stellung der preußischen Städte zwischen Hanse und Orden 
führte hier mitunter zu Schwierigkeiten. Doch betont R. — wie 
wir glauben, mit Recht —, daß der Orden im allgemeinen seine 
Städte fester in der Hand hatte, als häufig angenommen wird. 

Im Verhältnis zum europäischen Westen waren damals 
noch die Spannungen zwischen Preußen und Hanse geringer. 
Die Interessen des Ordens als Wirtschaftsmacht gingen dort 
weithin mit denen der Hanse überein, wenngleich im einzelnen 
die Reibungen nicht ausblieben, weil der Orden nicht immer 
geneigt war, Disziplin im Sinne der hansischen Privilegienpolitik 
zu wahren. Höchst bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, daß 
der Orden als Territorialherr versuchte, im Verhältnis zu Flandern 
die hansisch-städtischen Verhandlungswege zu meiden, um sich 
unmittelbar mit dem flandrischen Territorialherrn zu einigen. — 
Auch das Verhältnis zu England zeigt mehr gradmäßige als grund- 
sätzliche Unterschiede zur hansischen Politik. Die englisch-preußischen 
Beziehungen waren in gewissem Sinne für beide Teile schon zu 
Lebensfragen geworden, was sie zweifellos für die wendischen 
Städte in diesem Maße nicht waren. 

Im ganzen gesehen bedurfte das Verhältnis beider deutschen 
Mächte ständiger Klärung und Auseinandersetzung; von reibungs- 
losem Hand-in-Hand-gehen konnte nicht die Rede sein. Bei aller 
Verschiedenheit der Voraussetzungen und Interessen sind aber 
die geschichtlich so fruchtbaren und folgenreichen Auswirkungen 
der beiden großen deutschen Faktoren im mittelalterlichen Ostsee- 
raum nicht voneinander zu trennen. A. von Brandt 
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Ifrih Renken, Der Handel der Königsberg er Großschäfferei 
des Deutschen Ordens mit Flandern um 1400. (Abh. 
z. Handels- und Seegeschichte, hrsg. v. Fritz Rörig und 
Walther Vogel, Bd. V.) Weimar 1937. 

Seit Sattler erstmalig die bedeutende Handelstätigkeit des 
Deutschen Ordens in Umrissen dargestellt hat, ist eine Reihe von 
Quellen erschlossen worden, die sür gewisse Gebiete eine ein- 
gehendere Darstellung dieses Handelsbetriebes ermöglicht und 
auch verlangt. Denn der Orden ist einer der bedeutendsten wirt- 
schaftlichen Faktoren im hansischen Raum gewesen; zudem ist 
dank seiner fortgeschrittenen Verwaltungsorganisation die quellen- 
mäßige Überlieferung verhältnismäßig viel besser, als etwa die 
für die Geschichte der hansischen Einzelbetriebe. Man konnte von 
dieser Quellengruppe wichtige Erkenntnisse über Ausdehnung, 
und Betriebsformen des nordeuropäischen Handels im Mittelalter 
erwarten; diese Erwartungen werden von dem vorliegenden Buch 
nicht enttäuscht. 

Der Orden als Wirtschastskörper hat freilich von Anfang an 
in gewissem Gegensatz zum hansischen Handel gestanden; er tat 
das nicht nur, weil er als starker staatlicher Rückhalt der preußischen 
Hansestädte diesen die Möglichkeit bot, häufig unliebsam von der 
allgemeinen hansischen Linie abzuweichen, sondern vor allem, 
weil der ordenseigene Handel natürlich als unbequeme, ja geradezu 
unfaire Konkurrenz empfunden werden mußte. Rein Handels- 
und betriebsgeschichtlich sind aber trotz gewisser Abweichungen 
der Gemeinsamkeiten genug, um aus einer Darstellung des 
Ordenshandels auch Gewinn für die hansische Handelsgeschichte 
zu ziehen. 

Die Beschaffung der eigenen Bedürfnisse war die erste Grund- 
lage des Ordenshandels. Jedoch wuchs er bald darüber hinaus, 
als die überschüssige Anhäufung von Naturalien und Landes- 
produkten — Korn, Bernstein — zuerst eine kaufmännische Ver- 
wertung forderte. Von da zum reinen Handel um des Handels 
und Gewinnes willen war nur ein Schritt; um 1400 erscheinen 
so auch nicht spezifisch preußische Güter, wie namentlich ungarisches 
Kupfer als Gegenstand der Ausfuhr nach Westen. Grundlage 
blieb immerhin das Bernsteinmonopol; wie sehr die Beziehungen 
des Ordens nicht nur zu Flandern, sondern auch zu Lübeck hierauf 
beruhten, ist ja bekannt. Der Wert der jährlichen Bernsteinausfuhr 
nach Lübeck bewegte sich um 1400 zwischen 2300 m. lüb. und 
6700 m. lüb. (Renken, S. 48), der des Gesamtabsatzes um 10 000 
m. lüb. Aus diesen Zahlen, wie auch aus denen über den Kupfer-, 
Wachs- und Pelzexport erhellt, wie sehr dieser Ordenshandel 
Großhandel von bedeutendem Ausmaß war. Um so schätzbarer 
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ist es, daß gerade für diesen Betrieb die Überlieferung so reich 
und so geschlossen ist. 

Das gilt auch für die umgekehrte Verkehrsrichtung, für die 
Einfuhr aus dem Westen. Hier stand Tuch wert- und mengenmäßig 
an erster Stelle. Dadurch, daß nicht nur die Bücher des Königs- 
berger Großschäffers selbst, sondern auch die des Brügger Ver- 
treters, des „Liegers", vorliegen, war es R. möglich, ein sehr ein- 
gehendes Bild von der Organisation des Tuchhandels, also eines 
der wichtigsten nordeuropäischen Handelszweige, zu zeichnen. In 
diesen Kapiteln, die das Kernstück des Buches bilden, liegt wohl der 
Hauptgewinn auch für die hansische Forschung. Die reiche Fülle 
des Materials befreit von der Gefahr, der die mittelalterliche 
Handelsgeschichte sonst so leicht verfällt: daß Zufälligkeiten der 
Überlieferung das Bild der allgemeinen Situation verzerren. 
Hier kann man sich zuverlässig über Sorten, Durchschnittspreise, 
Gewinnspannen, Mengen, Verpackung und Versandarten unter- 
richten. Das von Renken sorgfältig ausgebreitete und verarbeitete 
Material ist zweifellos das wertvollste, was wir für die Geschichte 
des Tuchhandels auf norddeutschem Boden überhaupt besitzen. 
Auf Einzelheiten einzugehen ist hier nicht der Ort; es genüge der 
Hinweis, daß die hier gegebenen Tatsachen als typisch angesehen 
urrd verwertet werden können. Dabei handelt es sich um Dinge, 
deren Kenntnis bisher überhaupt sehr im argen lag. Einen be- 
sonderen Hinweis verdient in diesem Zusammenhang der sehr 
wertvolle Anhang, der sich mit den Tuchpacken im überseeischen 
Versand beschäftigt. Hier wird endlich einmal — wie mir scheinen 
will, mit unanfechtbarer Klarheit — dargelegt, was es mit allen 
jenen transporttechnischen Bezeichnungen, wie Packen, Stücken, 
Laken, „slagdok", Packleinwand u. dgl. nach Maß, Menge und 
Form auf sich hat. Jeder, der sich mit der statistischen Verwertung 
mittelalterlicher Angaben über die Formen und Mengen im Tuch- 
versand beschäftigt hat, wird wissen, welche Schwierigkeiten hier 
vorliegen, und wird dem Verfasser für seine fruchtbaren Be- 
mühungen um Klarstellung gerade dieser so trockenen und doch so 
wichtigen Materie besonderen Dank wissen. 

A. von Brandt 

Ldward ilarstenn, Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 
(Saunier) 1937. XII 539 S. 4° mit 50 Tafeln, 1 Wappen 
u. 1 Übersichtsplan. 

Die Hanse- und Ordensstadt Elbing hat sich aus Anlaß ihres 
700jährigen Bestehens außerordentlich rührig gezeigt. Im vorigen 
Heft dieses Bandes (S. 197 ff.) brachten wir bereits die Be- 
sprechung einer Festgabe, die dem Hansischen Geschichtsverein 
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und dem Verein für niederdeutsche Sprachforschung von der 
Stadt entgegengebracht wurde, als die beiden Vereine zur Ein- 
leitung der 700jahrfeierlichkeiten dort tagten. Schon im Jahre 
vorher veröffentlichte der Verfasser der vorliegenden Stadt- 
geschichte seine Untersuchung über die Elbinger Handschriften des 
lübischen Rechts (vgl. die Anzeige in unserem Band 28 S. 397 f.). 
Die bei der Festtagung gehaltenen Vortrage sind im Druck er- 
schienen (S. unten S. 393). Das Hauptwerk aber ist die stattliche 
und gediegene Stadtgeschichte von Edward Carstenn. Mit großer 
Liebe hat sich der Verfasser in die Quellen vertieft und in ein- 
gehender Darstellung gezeigt, welche geschichtliche Bedeutung der 
Stadt zukommt. Selbst wenn man ihre Bedeutung nicht überall 
ganz so groß sehen mag wie Carstenn, überragt sie noch entschieden 
das, was man von einer heutigen Mittelstadt vermuten sollte. 
Der Verfasser hat sich in der Auswertung seines umfangreichen 
Quellenstoffs, wie er angibt, noch Beschränkung auferlegen 
müssen. Dies kommt aber ohne Zweifel der Einführung seiner 
Arbeit in die Welt der Leser und Benutzer zugute. Noch knappere 
Form wäre sogar rätlich gewesen. Denn erfahrungsgemäß wird 
ein Zuviel eher zum Schaden als zum Nutzen einer Schrift, die 
nicht lediglich eine Fundgrube für den Benutzer sein, sondern vor 
allen Dingen Eingang in die Häuser und Schulen der Stadt 
finden soll. Was im einzelnen über den gesteckten Rahmen hinaus- 
ginge, fände immer in den Elbinger Jahrbüchern seinen Platz. 

Die stoffliche Gliederung baut sich auf dem politischen Macht- 
gedanken auf. Die Stadt ist stolz auf ihre große Vergangenheit, 
die Tage, da die Führung der Preußenstädte in ihren Händen lag, 
ehe Danzig sie überflügelte. Sie ist stolz darauf, als Herrin eines 
ausgedehnten Stadtgebiets es zu einer weitgehenden Selbständig- 
keit gebracht zu haben. Sie hat sich mit den preußischen Ständen 
mannhaft gegen eine staatsrechtliche Einverleibung in das polnische 
Reich gewehrt. 1703 sah sie sich von ihrem Landgebiet getrennt, 
als es pfandweise an Brandenburg-Preußen fiel, und fand nachher 
ihre Hoffnung getäuscht, es wieder zu bekommen, als 1772 die 
Hoheit über die Stadt selbst ebenfalls auf Preußen überging. 
Dieses Auf und Ab der politischen Bedeutung Elbings gliedert 
der Verfasser in die großen Zeitabschnitte der altpreußischen Ge- 
schichte ein, wie er sie selbst in einer früheren Veröffentlichung 
eingeteilt hat. Als eine Zeit der Machtlosigkeit Elbings behandelt 
er das letzte Jahrhundert nur im Überblick und verweist auf andere 
Darstellungen dieses Abschnitts. 

Was die Erwähnung des Elbinger Geschichtswerks hier an 
dieser Stelle rechtfertigt, sind die Beziehungen der Stadt zu Lübeck. 
Unter maßgebender Beteiligung von Lübecker Bürgern wurde 
Elbing an dem Platz gegründet, wo einst das alte Truso lag, und 
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der Deutsche Orden räumte der Stadt — im Gegensatz zu anderen 
Ordensstädten — den Gebrauch des Lübischen Rechts ein, wenn 
auch mit einigen Einschränkungen. Die Stadt setzte sogar den 
Rechtszug nach Lübeck durch und lehnte sich in ihrer Politik eng 
an die Mutterstadt an. Die aus der handelspolitischen Lage er- 
wachsenen Gegensätze der Preußenstädte zu den wendischen ent- 
fremdeten im 16. Jahrhundert Elbing völlig der Hanse, und damit 
schlief auch der Zusammenhalt mit Lübeck ein. Carstenn läßt in 
seinem Buch dem Verhältnis Elbings zu Lübeck eingehende 
Würdigung widerfahren. In seinem Urteil über Lübecks Anteil 
an der Stadtgründung tritt er der weitestgehenden Ansicht bei. 
Mit Recht führt er auch Elbings starke Stellung in der hansischen 
Politik, wie sie sich besonders beim flandrischen Kontor zeigt, zum 
guten Teil auf die guten Beziehungen zu Lübeck zurück. Er verweist 
nachdrücklich auf die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen 
führender Elbinger und Lübecker Gefchlechter, auf die Bedeutung 
des Lübifchen Rechts und die Verbindung mit dem Lübecker 
Oberhof, die in Berufungsurteilen und Rechtweisungen ver- 
schiedentlich belegt ist. Wenn er freilich die Ansicht vertritt, 
das Lübische Recht setze eigentlich die Freiheit einer unmittel- 
baren Reichsstadt voraus (S. 67), so habe ich das bereits an 
anderer Stelle als irrig zurückgewiesen (Elbinger Jahrbuch 14, I 
S. 34). 

Ein Beispiel dafür, daß sich bisweilen das Außerachtlassen 
fernerliegenden Schrifttums störend bemerkbar macht, bietet die 
Ableitung der Elbinger Flaggenfarben (S. 109). Weiß und Rot 
stehen in der Flagge nicht als die lübischen Farben oder als 
„deutsche Grenzlandfarb en", sondern wie in vielen anderen Flaggen 
und Wappen als die alten Rsichsfarben (vgl. I. Kretzschmar in 
Lübische Forschungen, 1921, S. 27 ff.). Die Ziselierung der 
unteren Schildhälfte des Elbinger Wappens ist als ornamentale 
Zutat eines Stempelschneiders ohne wesentliche Bedeutung, 
aber in den Darstellungen mit Rücksicht auf die Überlieferung mit 
berechtigter Vorliebe oft wiederholt worden. 

Was die Kritik auch im einzelnen aussetzen mag, sicher ist 
Carstenns Arbeit eine anerkennenswerte Leistung und bildet eine 
wertvolle Bereicherung des Kreises gründlicher Stadtgeschichts- 
darstellungen. Auch die guten Bildbeilagen verdienen Dank. 
Ein besonderes Verdienst aber sehe ich darin, daß Carstenn die 
kerndeutsche Haltung der Stadt auf ihrem gefährdeten Außen- 
posten nachdrücklich zur Geltung bringt. Gute Darstellungen aus 
dem Gebiet der Grenzlandgeschichte unterstützen die völkischen 
Aufgaben der Gegenwart und erfüllen so an ihrem Teil die 
dienende Verpflichtung der Geschichtswissenschaft. 

Georg Fink 
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Lunnar Mickwik, Aus Revaler Handlungsbüchern. Zur 
Technik des Ostseehandels in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. (Locietag Seientigrum k^ennica. 
Lommentationes llumanarum l^itterarum, IX. 8.) Leliina- 
fors 1938. 

Das Vorhandensein reicher, noch unerschlossener Quellen zur 
Handelsgeschichte im Revaler Archiv war bekannt. Dennoch über- 
rascht es, wenn man sich an Hand des vorliegenden Buches darüber 
klar wird, wie groß dieser bisher ungehobene Schatz an unmittÄ- 
barem,handelsgeschichtlichem Material war, den die glückliche und 
sorgfältige Hand des Verfassers hier ans Ächt gebracht und ver- 
wertet hat. Die Geschlossenheit der Quellengruppe — rund 
20 Handlungsbücher aus der im Buchtitel gekennzeichneten Zeit- 
spanne — ermöglicht eine bis in zahllose Einzelheiten hinein 
farbenreiche und weithin Allgemeingültigkeit beanspruchende 
Darstellung des Ostseehandels im frühen 16. Jahrhundert. Darüber 
hinaus aber betont der Verfasser mit Recht besonders die Tatsache, 
daß hiermit zugleich wertvollste Aufschlüsse auch für die eigentlich 
mittelalterliche Geschichte des Ostseehandels gewonnen sind. 
Was hier in Reval zutage tritt, ist in der Tat ein in vieler 
Hinsicht völlig typisch mittelalterliches Bild. Die Bedeutung dieser 
Erscheinung liegt auf der Hand. Was für die mittelalterliche 
Handelsgeschichte des Nordens überall, auch in Lübeck, schmerzlich 
vermißt wird — die Fülle geschlossener unmittelbarer Quellen- 
gruppen —, ist hier ausgebreitet. Man wird mutati8 mutanckis 
von nun an häufig auf dieses Revaler Material als Zeugnisse 
mittelalterlicher Zustände zurückgreifen können. Denn was unter 
anderen Umständen bedeutungsmindernd wirken könnte — die 
vergleichsweise Rückständigkeit der Revaler Betriebsformen gegen- 
über gleichzeitigen süddeutschen und italienischen Verhältnissen —, 
ist ein Glückszufall für die hansische Handels- und Wirtschafts- 
geschichte. Wenn das Bild, das die Forschung bisher vom hansischen 
Handelsbetrieb zeichnete, durch diese neue Veröffentlichung 
größere Farbigkeit und Zuverlässigkeit, aber keine wesentliche Ver- 
änderung erfährt, so ist das Gewinn genug, zugleich auch ein 
glänzend bestätigendes Zeugnis für die bisherige Leistung der 
hansischen, besonders lübeckischen handelsgeschichtlichen Forschung, 
der für die früheren Jahrhunderte so reiches Material keineswegs 
zur Verfügung stand. 

Ein Überblick über den Aufbau des Werkes muß angesichts 
der Fiille des hier Gebotenen genügen; auf Einzelheiten einzu- 
gehen ist unmöglich. Quellen sind, wie gesagt, Handlungsbücher 
und -briefe verschiedener kaufmännischer Gruppen, die auf dem 
Prozeßwege in die Akten gelangt sind; es handelt sich vornehmlich 

Ztschr. d. V. f. L. G. XXIX, L. 24 
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um Gesellschaftsunternehmen zwischen Revaler und auswärtigen, 
hauptsächlich Lübecker Kaufleuten. Aus ihnen ließ sich zunächst der 
allgemeine Rahmen des Revaler Handels rekonstruieren. Charakte- 
ristisch sind 4 Gruppen: neben dem Kleinhandel am Orte, dem 
bedeutenden Landhandel (mit Bauern und Adel), dem Handel 
mit Schweden (Finnland), der Transithandel nach Rußland. Er 
setzt wiederum die Fernhandelsbeziehungen nach Westen voraus, 
unter ihnen die nach Lübeck an erster Stelle, daneben nach Stock- 
holm und Danzig, auch unmittelbare Beziehungen nach den 
Mederlanden. Lübeck steht voran, nicht weil es noch Hauptum- 
schlageplatz zwischen West und Ost wäre; daß hier ein Umschwung 
gegenüber den mittelalterlichen Verhältnissen eingetreten war, 
ist ja bekannt. Wichtig ist Lübeck vielmehr deshalb, weil es dank 
seiner Lage und seiver kaufmännischen Persönlichkeiten immer 
noch, wie schon zwei Jahrhunderte zuvor, die „Befehlszentrale" 
für den Ostseehandel geblieben ist. Dabei kann Mickwitz u. a. fest- 
stellen, daß auch der Pelz- und Häutehandel noch weitgehend über 
Lübeck, nicht auf dem neuen Wege über Leipzig ging, und daß 
auf anderen Gebieten auch Antwerpen die Travestadt noch bei 
weitem nicht so verdrängt hatte, wie man nach anderen Quellen 
annehmen sollte. 

Die Güter waren weithin die althansischen: Häute, Wachs, 
Tran, Flachs als Ostwaren — Hering, Tuch, Salz von Westen. 
Gerade was die Waren und die Verkehrsrichtungen angeht, wird 
man übrigens für die von M. gefundenen Ergebnisse nicht immer 
jene Allgemeingültigkeit beanspruchen dürfen, die für die technische 
Seite des Betriebes zweifellos in hohem Maße zutrifft. Hier 
spielen doch Zufälligkeiten und die besonderen Gegebenheiten des 
Revaler Marktes eine Rolle. Man würde z. B. die Bedeutung 
des Lübecker Salzhandels verkennen, wollte man ihn allgemein 
nach der geringen Beteiligung Lübecks an der Revaler Salzeinfuhr 
bemessen. Und vermutlich läßt sich M. von seinem Matericck zu 
allzu weitgehenden Schlüssen verführen, wenn er glaubt, daß 
Tuch wesentlich Luxusware, kein Massen- und Bedarfsartikel im 
hansischen Ost-West-Handel war; der Schluß ex silentio verliert 
selbst bei derart vollständigem Material seine Beweiskraft, wenn 
ihm so positive Tatsachen, wie die von Renken, Koppe, namentlich 
aber Rörig (z. B. Mittelalterliche Weltwirtschaft, S. 10 ff.) bei- 
gebrachten entgegenstehen. Wenn M.s Ansicht, daß Tuch wenig- 
stens in Livland Luxusware geblieben sei, zutrifft, so ist eine ganz 
ungewöhnliche Ausnahmestellung Livlands vorauszusetzen, deren 
Gründe vielleicht eine besondere Untersuchung wert wären. 

Besondere Beachtung und Wertung verdienen M.s Fest- 
stellungen über das Geldwesen und die Preise. Angesichts der 
augenblicklichen internationalen Bemühungen um preisgeschicht- 
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liche Forschungen liegt hier ein Material vor, das in seiner Be- 
deutung kaum zu überschätzen ist, zudem durch sinnvolle Dar- 
stellungsformen unmittelbar sehr belehrend ist (vgl. z. B. die auf 
Serie 104 gegebenen Vergleiche zwischen gleichzeitigen Revaler 
r.,ubeaer und Antwerpener Marktnotierungen). 

Mickwitz' Forschungsergebnisse über die Revaler Betriebe selbst 
und Ihre Technik, die den zweiten, besonderen Teil der Arbeit 
bilden, ergänzen das bisherige allgemeine Bild aufs glücklichste 

E ^^rEeln dabei eine viel reichere Kenntnis aller Einzelheiten. 
Dre Feststellungen über die Finanzierungsformen (wesentlich aus 
Handelsgewinnen selbst, wenig aus Kredit, wenig bargeldloser Ver- 
kehr) und über den Personalbetrieb im Einzelgeschäft (Handlungs- 
diener Mit und ohne Gewinnbeteiligung, Kommissionäre) mögen 

angedeutet werden. Besonders klar und wichtig sind die 
Ausfithrungen über die Formen der Vergesellschaftungen; auch in 
Litbeck voii besonderem Interesse, weil die Gesellschafter großenteils 
Hubecker smd. Die Ferngesellschaft auf Gegenseitigkeit ist die 
immer noch herrschende typisch hansische Form; sie entbehrt ge- 
meinsamer Firma und gemeinsamer Organe, ist also kein ein- 
heitliches Unternehmen. 

Die Möglichkeiten, die diese Gesellschaftsformen in Betrieb und 
Gewinn boten, finden ihre Darstellung in den Kapiteln über das 
Frachtenwesen, den Tagesbetrieb eines durchschnittlichen Revaler 
Kaufmanns, das Nachrichtenwesen (Briefwechsel zwischen Gesell- 
schaftern u. dgl.), dessen Mangelhaftigkeit sich beim kaufmännischen 
Disponieren bemerkbar macht: es wird mehr spekuliert, als kal- 
kuliert, und darum konnten die Gewinne sehr groß, aber ebenso 
groß die Verluste sein. — Diese Kapitel gehören zu den anziehend- 
sten des ganzen Buches; sie geben mit den zahlreichen wieder- 
gegebenen Briefstellen und privaten Aufzeichnungen Einblicke 
m ganz persönliche Verhältnisse. Sie sind eben darum so reizvoll, 
denn hier wird der Kaufmann auch als Mensch sichtbar. Eine der 
schmerzlichsten Lücken in der mittelalterlichen Handelsgeschichte 
wird hier einmal sympathisch ausgefüllt. Auch hier darf besonderes 
Lübecker Interesse vorausgesetzt werden: nennt doch das Register 
mcht weniger als 46 Namen von Lübecker Kaufleuten, von denen 
eine ganze Anzahl handelnd und briefschreibend in dem Buch in 
Erscheinung tritt. 

Mit dem Versuch, einen Überblick über die möglichen und 
tatsächlich erzielten Umsätze zu geben, schließt das Buch. Sie sind 
typisch für hansisch-mittelalterliche Verhältnisse und stimmen in 
den absoluten Zahlen, in den Gewinnspannen und in der Ver- 
mögenshöhe recht gut mit dem überein, was aus Lübecker durch- 
schnittlichen Verhältnissen um ein bis anderthalb Jahrhunderte 
früher bisher erschlossen werden konnte. Damit ist zum Schluß 

24* 



372 

die Grundthese, von der in der Tat die besondere Wichtigkeit des 
Buches abhängt, noch einmal eindrucksvoll gerechtfertigt: daß hrer 
rückschließend ein typisches Bild mittelalterlichen hansischen 
Handels gewonnen werden konnte. c« 
^ A. von Brandt 

Serta «oekler, Das Revalgeschäft des 
Manns Laurens Jsermann (1532- 
1936. 90 S. 

Lübecker Kauf- 
-1535). Opladen, 

Die vorliegende, von Pros. F. Rörig angeregte ^^^vr Disser- 
tation unternimmt den Versuch, fünf aus den 30er Jahren des 
16. >^ahrhunderts stammende Briefe eines Lübecker Kaufmani^ 
quellenmäßig zu publizieren und zugleich ihrm Inhalt nach 
handelsgeschichtlichen und handelsrechtlichen Gesichtspunkten aus- 
zuwerten. ^ Von dem an sich nicht reichen Material, welches uiis 
aus hansischer Zeit an privaten Geschäftsbüchern und Kaufma^s- 
briefen erhalten geblieben ist, ist bisher nur ein sehr geringer Teil 
durch Veröffentlichung der allgemeinen BenuMng erschlossen 
worden, wobei die Auswertung des publizierten Materials iN der 
Regel der späteren Forschung überlassen blieb. B. Koehler geht 
in ihrer verdienstvollen Arbeit einen Schritt tveiter, inlwin sie, 
dem Vorbilde ihres Lehrers F. Rörig folgend, selbst die Schlüsse 
aus dem von ihr veröffentlichten Material zu ziehen und darzu- 
stellen^suchnf ZMecker Kaufmann Laurens Jserinann in 

den Jahren 1532—1535 an den Revaler Hermann Bolenrann 
gerichteten Briefe, die sich in späteren Abschriften im Lübecker 
Niederstadtbuch erhalten haben, bilden eine hervorragende wirt- 
schaftsgefchichtliche Quelle, deren Wert durch die Beifuguiig von 
zwei Abrechnungen über Kommissionsgeschäfte, welche die beiden 
genannten Kaufleute miteinander getätigt haben, ^ch wesentlich 
vermehrt wird. Hierzu kommt noch ein von der Verfasserm iM 
Anhang abgedruckter Text eines Gesellschaftsvertrages «om ^ahre 
1532, der gleichfalls aus dem Niederstadtbuch stammt. — Mit Recht 
wird nachdrücklich hervorgehoben, daß die Briefe nur einen kleinen 
Ausschnitt aus der geschäftlichen Tätigkeit Jsermanns wider- 
spiegeln und daß daher aus ihnen keine verallgemeinernden Schlu se 
gezogen werden dürfen. Wohl aber vermitteln sie uns wertvolle 
Kenntnisse über die Art seines Handels, seine auswärtigen Ge- 
schäftsbeziehungen, die Organisation des Geschäftsbetriebes, die 
von ihm vertriebenen Handelsgüter u. a. m. 

Jsermann, der in Dänemark mit dem Adel Geschäfte machte, 
betrieb auch in seinem Handel mit Bolemann die Anfuhr vorr 
Luxusgütern, die er selbst in den Zentren des Westens, Frankfurt 
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und Antwerpen, einzukaufen pflegte. Durch diese Spezialisierung 
seiner Waren nimmt er im Livlandhandel eine Sonderstellung 
ein, doch beschränkte er sich nicht allein auf Geschäfte mit hoch- 
wertigen Erzeugnissen, wie Schmuck, kostbare Stoffe, Gewürze 
usw.; wir erfahren auch von einer großen Salzspekulation im 
Jahre 1533, die freilich mißlang, weil Bolemann zu spät verkaufte. 

Als Gegenleistung für die von ihm nach Livland verfrachteten 
Luxuswaren erhielt Jsermann von dort die üblichen Ausfuhrgüter 
des Ostens: Felle, Häute, Leder, Flachs und Edelpelze. An erster 
Stelle stehen Felle und Häute, die von ihm hauptsächlich in Nürn- 
berg verkauft wurden, während die übrigen Waren zumeist nach 
Antwerpen und von dort noch weiter nach dem Westen gingen. 
Lübeck fiel im Handel nach beiden Richtungen eine Vermittlerrolle 
zu: einerseits lenkte es die Einfuhr östlicher Massenartikel nach 
Oberdeutschland und über Antwerpen nach dem Westen, anderer- 
seits vermittelte es dem Osten nicht nur die hochwertigen Waren des 
Westens, sondern auch Nachrichten über Absatzmöglichkeiten und 
Konjunkturschwankungen. — Das geschäftliche Verhältnis zwischen 
Jsermann und Bolemann war das der wechselseitigen Kommission; 
zwecks Teilung des Risikos erfolgte eine gelegentliche Vergesell- 
schaftung. Daneben spielte für Jsermann der Eigenhandel stets 
eine wichtige Rolle. 

Bei unserer geringen Kenntnis über die handelnden Personen 
im damaligen Wirtschaftsleben bilden die als Exkurs beigefügten 
Nachrichten über 10 Lübecker und Revaler Kaufleute, deren Namen 
in den Briefen Erwähnung finden, eine dankenswerte Ergänzung 
zu den Ausführungen der Verfasserin. Sowohl dieser Exkurs wie 
auch die übrige Darstellung hätten durch Heranziehung der Be- 
stände des Revaler Stadtarchivs, die die Verfasserin leider nicht 
benutzen konnte, sicherlich in vieler Hinsicht ergänzt werden können. 
In diese Lücke tritt jetzt die kürzlich erschienene umfangreiche Arbeit 
von Gunnar Mickwitz: Aus Revaler Handelsbüchern. 
Zur Technik des Ostseehandels in der ersten Hälfte des 16. Jahr- 
hunderts (vgl. die Besprechung in diesem Heft). 

Wie bereits erwähnt, weist die Verfasserin darauf hin, daß 
das nur einen geringen Ausschnitt aus der Tätigkeit Jsermanns 
bildende Material nicht zu weitgehenden Schlüssen verleiten 
dürfe; es hat jedoch den Anschein, als ob sie selbst in einzelnen 
Punkten dieser Verführung erlegen ist. Manche der von ihr ver- 
tretenen Ansichten werden sich daher auf die Dauer nicht aufrecht- 
erhalten lassen, so z. B. ihre Charakterisierung der großhändle- 
rischen Tätigkeit Jsermanns als eines Konjunkturgeschäfts, welches 
sich stets nach den Marktnachrichten richtete. Dagegen sprechen 
unsere Kenntnisse der Verkehrsmittel und der sonstigen relativen 
Primitivität der damaligen Handelsbeziehungen. Auch eine so 



374 

weitgehende Genauigkeit der Kalkulation, wie sie hier behauptet 
wird, dürfte aus dem gleichen Grunde mit Recht angezweifelt 
werden. 

Diese Ausstellungen sollen jedoch den Wert der gründlichen 
und ergebnisreichen Arbeit nicht herabsetzen. Sie stellt einen 
wichtigen Beitrag zur Kenntnis des hansischen Handels dar, der 
geeignet scheint, die weitere Forschung auf diesem Gebiet in ent- 
scheäender Weise anzuregen und zu fördern. 

Reval H. Weiß 

iheinrich von zur Müklen, Studien zur älteren Geschichte 
Revals. Gründung — Einwanderung — Bürger- 
liche Oberschicht. Zeulenroda 1937. B. Sporn Verlag. 
122 S. 

Seitdem Paul Johansen durch systematische Erschließung 
neuer Quellen und durch eigene Untersuchungen, unter denen sein 
grundlegendes Werk über die Estlandliste des leider Len8U8 
Öaniae besonders hervorgehoben sei, die ältere Stadtgeschichte 
Revals auf neue Grundlagen gestellt hat, werden seine Arbeiten 
den Ausgangspunkt für jede weitere Forschung auf diesem Gebiet 
bilden müssen. Dieses gilt auch für die vorliegende Leipziger 
Dissertation H. v. z. Mühlens, welche es sich zur Aufgabe stellt, 
drei Fragen der älteren Geschichte Revals näher zu untersuchen: 
die Gründung der Stadt, die Einwanderung und das Verhältnis 
zwischen städtischem Bürgertum und den estländischen Vasallen. 

Das erste Kapitel beginnt mit einem die eigentliche Grün- 
dungsgeschichte Revals behandelnden Abschnitt, in welchem der 
Verfasser sich ganz an die Forschungsergebnisse P. Johansens hält, 
die in verkürzter Form wiedergegeben werden. Auch er verlegt 
die eigentliche Gründung der Stadt in das Jahr 1230, als der 
Schwertbrüderorden 200 deutsche Kaufleute aus Gotland nach 
Reval berief. Mit Johansen hält der Verfasser die auf eine 
Zitationsschrift des päpstlichen Vizelegaten Balduin von Alna 
(nicht Baldus, wie er auf S. 12 genannt wird) zurückgehende Zahl 
von 200 Kaufleuten für zu hoch; er nimmt an, daß in ihr auch alle 
übrigen Bürger, Krämer, Handwerker usw. mit eingeschlossen 
waren, während als Fernhändler nur die 40 zu gelten haben, 
welche vom Orden in seinem Gebiete Jerwen mit je 20 Haken 
Land belehnt wurden. Diese 40 Kaufleute sind nach Ansicht des 
Verfassers die Gründungsunternehmer Revals. 

In einem weiteren Abschnitt setzt sich der Verfasser dann mit 
der Anwendbarkeit der Rörigschen Unternehmertheorie auf die 
Gründung Revals auseinander und kommt im Widerspruch zu der 
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von Rörig selbst vertretenen Ansicht (Hansische Beiträge zur 
deutschen Wirtschaftsgeschichte S. 243—284) zum Ergebnis, daß 
es sich bei der ältesten Siedlung um die St. Nikolai-Kirche wohl 
um eine Unternehmergründung gehandelt haben könne, nicht aber, 
wie Rörig annimmt, erst bei der neuen Marktgründung in der 
2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Für diese lehnt der Verfasser die 
Anwendbarkeit der Rörigschen Theorie ab, er sieht in ihr das 
Ergebnis des Zusammenwirkens von Privatunternehmern und 
der Stadt. — Wenn der Verfasser abschließend feststellt, daß die 
wirtschaftlichen Verhältnisse — untersucht am Besitz der Buden, 
Fleischbänke, Mühlen und Badstuben — die auf Grund der politi- 
schen Geschichte gewonnene Anschauung von der Begründung 
Revals durch ein Unternehmerkonsortium deutscher Fernhändler 
nicht widerlegen, sondern zu deren Stützung herangezogen werden 
dürfen, so wirkt diese Feststellung auf Grund des angeführten 
Materials nicht völlig überzeugend. Hier hätten auch die älteren 
Forschungen C. Redlichs („Zur Gründungsgeschichte Revals", 
Sitz.-Ber. d. Ges. f. Geschichte u. Altertumskunde zu Riga, Riga 
1931, S. 10—13) zum gleichen Thema Erwähnung und Wider- 
legung finden müssen, da sie zu anderen Ergebnissen geführt 
haben. Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß der Ent- 
stehungsprozeß der Revaler Unterstadt auch durch die vorliegende 
Arbeit keine endgültige Klärung erfahren hat. Vielleicht ist es 
einer neuerdings von P. Johansen vertretenen und demnächst 
wohl zur Veröffentlichung gelangenden Hypothese über die Ent- 
stehung Revals vorbehalten, Licht in dieses Dunkel zu bringen. 

Weitere Abschnitte des ersten Kapitels beschäftigen sich mit 
dem ältesten Stadtrecht und der Volkszugehörigkeit der Revaler 
Bürgerschaft. Auch hier folgt der Verfasser im wesentlichen den 
Forschungsergebnissen Johansens; die von ihm auf S. 25 geäußerte 
Ansicht, daß Reval bis 1248 ohne Stadtrecht gewesen sei, weil 
scheinbar kein Bedürfnis danach vorgelegen habe, kann nicht be- 
friedigen. Es ist doch wohl viel wahrscheinlicher, daß die aus Visby 
kommenden Kaufleute das dortige Recht auch auf die neue Grün- 
dung übertragen haben, bis dann 1248 die Verleihung des lübischen 
Rechts durch Erik IV. von Dänemark erfolgte. 

Das zweite, die Einwanderung behandelnde Kapitel bildet 
mit den im Anhang gegebenen Stammfolgen der bis 1400 in 
Reval eingewanderten Ratsgeschlechter denjenigen Teil des 
Buches, welcher im wesentlichen auf eigenen Forschungen des 
Verfassers beruht, wenn sich auch hier der Einfluß Johansenscher 
Vorarbeiten nicht verleugnen läßt. Für 21 von den 93 untersuchten 
Ratsfamilien wird wahrscheinlich gemacht, daß sie aus dem west- 
lichen Deutschland direkt nach Reval ausgewandert sind, dagegen 
stammen nur 4 aus dem Kolonialgebiet östlich der Elbe. Für 
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21 Familien wird Lübeck als Herkunftsort angegeben, unter ihnen 
befinden fich die Ratsgefchlechter Bremen, Brunswich, Colner, 
Cosfeld, Hervord, Renten, Reyne, Stockelstorp, Verben, Vol- 
mersten, Wickede; ferner noch die v. d. Brügge, Hamer, v. d. 
Molen, Morum, Rite, Säbel, Schotelmund, Stene (Lapide), 
Swarte (Niger) und Witte (Aldus). Nur 2 Namen sind auf 
estnische Ortsbezeichnungen zurückzuführen. Die übrigen 39 Ge- 
schlechter, deren Herkunft aus Mangel an Quellen nicht geklärt 
werden konnte, stammen nach Ansicht des Verfassers zum über- 
wiegenden Teil aus West- oder Ostfalen. 

Bei der Untersuchung der Familiennamen, welche eine Her- 
kunftsbezeichnung in sich tragen, vertritt der Verfasser die Ansicht, 
daß grundsätzlich bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts in Reval alle 
derartigen Namen als Herkunftsbezeichnungen aufgefaßt werden 
dürfen, es sei denn, daß in Einzelfällen, wie z. B. bei den genannten 
Lübecker Ratsfamilien, der Beweis erbracht werden kann, daß der 
betreffende Name schon zum Familiennamen im engeren Sinne 
geworden ist. Diese Auffassung widerspricht der von E. G. Krüger 
in Bd. XXVII dieser Zeitschrift geäußerten Ansicht (E. G. Krüger, 
Die Bevölkerungsverschiebung aus den altdeutschen Städten über 
Lübeck in die Städte des Ostseegebiets, Lübeck 1933/34). Lübecks 
überragende Bedeutung für die Bevölkerungsverschiebung aus 
Alt-Deutschland, im besonderen Westfalen, in den kolonialen 
Osten liegt nach Ansicht des Verfassers nicht in der von Krüger 
hervorgehobenen Tatsache, daß es einen großen Teil seiner Bürger- 
schaft ari die Handelsstädte des Ostseebeckens abgab, sondern in der 
planmäßigen Leitung der bürgerlichen Auswanderer aus dem 
niedersächsischen Gebiet im weiteren Sinn. Lübeck leitete diese 
früheren Bürger altdeutscher Städte dorthin, wo sie den allge- 
meinen Zielen des Fernhandels am besten zu dienen vermochten, 
und stellte den neu emporwachsenden Gemeinwesen Führer in den 
Söhnen seiner herrschenden Geschlechter. 

Das dritte Kapitel, welches die Frage der Beziehungen 
zwischen dem Revaler Bürgertum und den estländischen Vasallen 
behandelt, braucht an dieser Stelle nur kurz gestreift zu werden, 
urn so mehr, als es im wesentlichen auf Johansens bereits er- 
wähntem Buch über die Estlandliste des I^iber Lensus Oaniae 
beruht. Der Verfasser kommt darin zum Ergebnis, daß es falsch 
wäre, ständische Vorstellungen aus den altdeutschen Gebieten auf 
die Verhältnisse in Livland zu übertragen. Hier befanden sich die 
Dinge dauernd im Fluß, das natürliche Ausleseprinzip war maß- 
gebend und ließ keine strengen ständischen Abgrenzungen zwischen 
Bürger- und Vasallentum zu, die durch die Jahrhunderte hindurch 
in gegenseitigen Beziehungen zueinander gestanden haben. 

, Es ist nicht zu leugnen, daß sich der Verfasser nicht ohne 
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Erfolg bemüht hat, zur Aufhellung einzelner Probleme der älteren 
Geschichte Revals durch eigene Forschung beizutragen; die Er- 
gebnisse führen jedoch nicht wesentlich über das hinaus, was wir 
bereits dank den Arbeiten P. Johansens wissen. Der Verfasser 
hat nicht, wie anfangs betont wurde, diese Arbeiten zum Aus- 
gangspunkt seiner Forschung gewählt, sondern ihre Ergebnisse 
vielfach wiederholt. Angesichts dieser allzu großen Abhängigkeit 
von Johansen, muß es besonders befremdlich erscheinen, daß der 
Name dieses Hauptgewährsmannes durchweg in falscher Schreib- 
weise (Johannsen, statt Johansen) erscheint. Andern ergeht es 
freilich nicht besser, statt Greiffenhagen finden wir Greifenhagen, 
statt Spreckelsen — Sprekelsen, statt Keyser — Keyer. Am übelsten 
ergeht es Fritz Rörig, dessen Name allein auf S. 19 in drei Vari- 
anten als Rörig, Röhrig und Röring erscheint. Auch die Zitate 
halten einer näheren Prüfung nicht immer stand, so muß z. B. die 
Seitenangabe im Zitat 17 S. 12 nicht 7/8, sondern 717/18 lauten. 
Der Text wimmelt von Druckfehlern, verstellten Zeilen, falschen 
Jahreszahlen, so daß die Arbeit leider die für die Drucklegung 
erforderliche Sorgfalt in hohem Maße vermissen läßt. Die äußere 
Ausstattung ist gut. 

Reval H. Weiß 

Larl von Ltern, Beiträge zur historischen Geographie des 
Ostb altikums. Abhandlungen der Herder-Gesellschaft und 
des Herder-Instituts zu Riga. VI, 2. Riga 1937. 

C.v. Stern, ehemals Bibliothekar der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde zu Riga, hat mit dankenswerter Konsequenz 
Einzelfragen aus dem Gebiete der alt-livländischen Topographie 
behandelt und die Ergebnisse früherer Forschungen korrigiert. 
Besonders sei an seine Arbeit über Livlands Ostgrenze im Mittel- 
alter erinnert, serner an die Forschungen über den Anlaß zum 
Russenkriege 1558 (Grenzstreit beim Kloster Petschur und das 
Russenviertel in Dorpat). Diesmal betreffen v. Sterns Studien 
auch Fragen, die die Seefahrt und damit indirekt auch Lübecks 
Jnteressenkreis streifen. 

Im ersten Abschnitt wird die Lage des „Neuen Hafens" 
auf Osel festgelegt, in welchem sich 1215 ein dramatischer See- 
kampf zwischen 9 Koggen mit Livlandpilgern, auf dem Heimweg 
begriffen, und einer Flotte estnischer Krieger aus Osel abspielte. 
Stern schließt sich der Ansicht O. v. Ekesparres an, die dieser 1882 
und 1905 geäußert hat (Publikationen des Vereins zur Kunde 
Osels III, Arensburg 1905, mit Karten). Danach ist der „Neue 
Hasen" (portu8 novu8) identisch mit dem Zerel-Hafen an der 
äußersten Südspitze von Osel, dem sog. Swalferort. 
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Der Semgaller Hafen (portus ZemiZallorum) war vor 
Gründung Rigas eine wichtige Anlegestelle an der Mündung der 
Kurischen Aa, die den Handel nach Semgallen, Litauen und Ost- 
kurland vermittelte. Später wurde seine Benutzung verboten, 
um dem Dünahafen in Riga nicht Konkurrenz zu machen. Die 
genaue Festlegung der Lage dieses Hafens macht Schwierigkeiten, 
da im sandigen Mündungsgebiet zweier Flüsse Natur und Men- 
schenhand sehr viele Änderungen geschaffen haben. Es bleibt 
C. v. Sterns Verdienst, hier Klarheit gebracht zu haben, so daß 
wir nun die Hafenstelle genau bezeichnen können. 

Die Forschungen über die Bolder-Aa und den Bullenhof 
gehören schon in den Rahmen engerer Lokalgeschichte. Es ist aber 
ganz reizvoll, den um diese Strandorte an der Düna und Aa- 
mündung sich entspinnenden Grenzstreit durch die Jahrhunderte 
zu verfolgen. 

Zu bedauern ist nur das gänzliche Fehlen von erläuternden 
Karten, die vieles im Text anschaulicher gestaltet hätten. 

Reval P. Johansen 

!8ten Karling, Narva, Eine bau geschichtliche Untersuchung, 
Tartu-Stockholm 1936 (KZI. Vitterbets l^istorie ocb Xntik- 
vi1et8 ^kaäemien, 8tockkoIm — für Estland in Kommission 
bei I. G. Krüger, Dorpat), 16 Kronen. 

In den Veröffentlichungen der K^l. Vittertiets l^i8torie ocb 
/Xntikvitet8^«^I<3<1emien, 81ockboIm, erscheint von dem Ordinarius 
für Kunstgeschichte an der Universität Dorpat, dem schwedischen 
Professor Sten Karting eine Abhandlung über Narwa. Diese 
Arbeit hätte es mit mehr Berechtigung verdient, in einer deutschen 
oder genauer: hansischen Reihe zu erscheinen; sie enthält zwar 
auch wichtige Umstände zur schwedischen Geschichte, jedoch hat 
schwedische Kunst in Narva nur in nicht ausgeführten Häuserrissen 
und Stadtplänen von schwedischen Architekten und Fortifikatoren 
des 17. Jahrhunderts bestanden — der erhaltene Denkmäler- 
bestand ist rein hansisch. 

Die Burg des 13. Jahrhunderts ist zwar noch an dänischen 
Vorbildern orientiert, stellt aber einen Typus dar, der auch im 
deutschen Ostseegebiet gültig war. Stärker wird der deutsche Ein- 
fluß, als zu Ende des Jahrhunderts die Ansiedlung lübisches Recht 
erhält und dann Stützpunkt für das hansische Kontor in Nowgorod 
wird (1468 muß sogar das Kontor nach hier verlegt werden); nach 
dem Erwerb Livlands durch den deutschen Orden (1346) werden 
Burg und Kirche in den Stilformen der Ordensarchitektur aus- 
gebaut, die Stadt planvoll begonnen. Die Bürgerhäuser bestanden 



379 

aber zur großen Mehrzahl aus Holz: so leidet die Stadt schwer unter 
der Russeneroberung (1658), unter der Erstürmung und Ver- 
wüstung durch die Schweden (1681) und durch zwei Feuersbrünste 
1610 und 1659. Als dann um die Mitte des Jahrhunderts die 
schwedische Regierung mit allen Mitteln den Wiederaufbau fördert, 
ja zeitweise hier eine zweite schwedische Residenz errichten will, 
scheint alles vorbereitet, um eine schwedische Stadt entstehen zu 
lassen. Dem widersetzt sich aber hartnäckig die deutsche Bevölkerung, 
so daß verärgert nach Stockholm berichtet wird, „denn die hier 
leben, sind meistenteils lübische Diener". Die Bevölkerung ist 
zwar nur klein (um 1640 39 Kaufmanns- und 37 Handwerker- 
familien) und ist z. T. erst vor kurzem aus den norddeutschen 
Städten (vor allem aus Lübeck) eingewandert, es gelingt ihr aber, 
die Stadtgestaltung in ihre Hand zu bringen. Aus Lübeck stammt 
der Bürgermeister Numen, aus Lübeck beruft er den Baumeister 
Georg Teuffel zum Wiederaufbau der Stadt. Teuffel ist zwar 
gebürtiger Nürnberger — aber doch in Lübeck mit hansischer Bau- 
weise so vertraut geworden, daß seine Werke durchaus als hansische 
Kunst anzusehen sind. Mit dem Rathaus, dem Turm der Stadt- 
kirche und typenbildenden Privathäusern legt er die wesentlichen 
Richtlinien für das Bild Narvas fest. Sein Sohn und Hans Kindler 
(Poortensches Haus) führen sein Werk weiter, andere Deutsche 
folgen, vornehmlich I. G. Heroldt aus Sachsen (Hauptwerk die 
Börse des deutschen Kaufmanns). — 1704 nehmen die Russen die 
Stadt ein — seit der Zeit schläft die Stadt und bewahrte so ihren 
deutschen Charakter. Noch heute gruppieren sich um die Bauten 
der Ordenszeit, Burg und Kirche, die Bürger- und Ratsbauten 
des 17. Jahrhunderts, die Werke Teuffels und Heroldts bestimmen 
noch heute das Stadtbild. — Es ist unmöglich, das reichhaltige 
Buch Kartings hier auszuschöpfen; nahezu jedem Gebäude hat er 
eine eingehende Abhandlung gewidmet. Unvoreingenommen 
werden Urkunden und Pläne untersucht, und es ersteht die Stadt, 
die länger als Reval und Riga Deutschtum und hansischen Geist in 
ihrem architektonischen Bilde bewahrt hat. 

Die hansische Geschichts- und Kunstgeschichtswissenschaft wird 
Karting Dank wissen müssen für diesen ausgezeichneten Beitrag 
zu ihrer Forschung. 

Stuttgart Hans Wentzel 
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Unter dem Titel „Hansische Aufbauarbeit im Ostsee- 
raum" gibt die Aprilnummer 1938 der „Deutschen Monatshefte 
in Polen" einen Vertrag wieder, den Fritz Rörig auf dem 
1. baltischen Historikertag in Riga (1937) hielt. 

In einer Abhandlung „Heinrich der Löwe und die Gründung 
Lübecks — grundsätzliche Erörterungen zur städtischen Ostsiede- 
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lung" (Deutsches Archiv f. Gesch. d. Mittelalters, Jg. 1937 Heft 2) 
wendet sich Fritz Rörig gegen das Buch von Ruth Hildebrandt, 
Der sächsische Staat Heinrichs des Löwen (Berlin 1937) und ver- 
bindet mit dieser Polemik — überwiegend in den Fußnoten — 
die lange erwartete Erwiderung auf die Einwände, die Luise 
v. Winterfeld in Bd. 25 unserer Zeitschrift gegen seine Lehrmeinung 
von der Gründung Lübecks erhob. Rörig konnte seine Gründungs- 
unternehmertheorie für gesichertes Gut der Fachwelt halten, als 
der v. Winterfeldsche Angriff grundsätzlich und im Einzelnen da- 
gegen anging. Daß er auf die Einwendungen nicht alsbald er- 
widerte, mag seine Arbeit in der Zwischenzeit belastet haben. 
Daher erklärt sich der scharfe Ton, den man beim Lesen der Ab- 
handlung bedauert. An sich sollte man einen sachlichen Angriff 
im Kampf der wissenschaftlichen Meinungen nicht persönlich 
nehmen. R. Hildebrand hat freilich ihrerseits die Ansicht Rörigs 
verzerrt wiedergegeben — in einem Punkte aber nicht so stark, wie 
man nach Rörigs Entgegnung annehmen müßte. Aus den 
früheren Teilen von Rörigs Hansischen Beiträgen konnte man 
schließen, daß damals der Verfasser den Anteil Heinrichs des Löwen 
am Lübecker Gründungswerk geringer bewertete, als man seinen 
späteren Äußerungen entnehmen darf. Rörig will seine Meinung 
dahin verstanden wissen, daß die Ostbesiedelung durch einen Bund 
zwischen politischer Macht und kaufmännischer Initiative zustande 
kam, wobei es insbesondere das Verdienst Heinrichs des Löwen 
war, die unverbrauchten Kräfte des unternehmenden Bürgertums 
mit rechtem Blick erkannt, an die richtige Stelle geführt und derart 
wirksam gefördert zu haben, daß es schwer ist, den Träger der 
Initiative in jeder Einzelheit festzustellen. In der Arbeit von 
R. Hildebrand vermißt Rörig den Nachweis der Organe, mit dem 
der Wille Heinrichs das Gründungswerk vollbracht haben soll. Er 
wendet sich entschieden gegen den Wahn von einer schöpferischen 
Kraft erteilter Privilegien und anderer Rechtsformen. Die wirk- 
same Kraft findet er in den kaufmännischen Energien, deren Erfolg 
wiederum dem Stadtherrn fiskalischen Gewinn bringen mußte. 
Die Bedeutung eines geschlossenen Kreises kaufmännischer Unter- 
nehmer im Siedelungswerk ist in den letzten Jahren durch Unter- 
suchungen über Braunschweig und Schleswig bestätigt worden. 
Aus der alten Heimat Abwandernde wollten gewiß günstigere Be- 
dingungen finden. Diese Erwägung spricht gegen das Ansinnen 
der Unterordnung unter einen fürstlichen Wirtschaftswillen, aber 
fiir eine selbstverwaltungsmäßige Stadtverfassung, wie auch für 
einen bevorzugten Anteil führender Unternehmer am städtischen 
Grund und Boden. In diesem Zusammenhang lehnt Rörig mit 
Entschiedenheit das Urteil Luise v. Winterfelds ab, daß es „dem 
mittelalterlichen Menschen fernliegen mußte, in bewußtem Ratio- 



383 

nalismus neue Rechtsverhältnisse klar vorauszusehen und zu ge- 
stalten", liest aber seinerseits wiederum irrig aus ihren Ausfüh- 
rungen die Auffassung heraus, Lübeck habe von vorneherein mit 
mehreren Kirchspielen begonnen. Für seine Rückschlüsse aus dem 
ältesten erhaltenen Oberstadtbuch auf die Frühzeit führt er vor 
allem die Stadtbucheinträge über antiqujzsimuin vvorttins ins 
Feld. Mit den Benennungen für den Markt (korum) und seine 
Umgebung, besonders den Marienkirchhof (cimitenum beate 
l^arie virginis), tritt er der v. Winterfeldschen Theorie entgegen, 
die den ältesten Markt in die Umgebung der Marienkirche verlegt. 
In einer Anmerkung beschäftigt sich Rörig ablehnend mit der 
Annahme eines „meynen kopmans by der Travene" als Fern- 
händlergilde der Frühzeit. 

Ebenfalls mit der Darstellung Ruth Hildebrands und daneben 
mit P. I. Meiers „Münz- und Städtepolitik Heinrichs des Löwen" 
(Niedersachsen-Jahrbuch 2,1925) setzt sich G. A. Löning in seinem 
Aufsatz „Staat und Wirtschaft unter Heinrich dem Löwen" (Fest- 
schr. I. W. Hedemann) auseinander. Gegen R. Hildebrand wendet 
er mit Recht ein, daß der geschlossene Flächenstaat in Norddeutsch- 
land zu jener Zeit noch nicht erreichbar, ja nicht einmal als Ziel 
erkannt, geschweige denn ein allgemein angestrebtes Ziel war, daß 
aber die Ziele Heinrichs des Löwen auf politischem Gebiet lagen 
und sich mit finanziellen Interessen verbanden. Das Gründen 
von Zollstätten war eine rein fiskalische Maßnahme, die den Fern- 
handel eher schädigte als förderte. Den Ausführungen von P. I. 
Meier hält Löning entgegen, daß eine Münzpolitik, wie sie dort 
angenommen wird, nicht erwiesen ist, die Münzstätten des Löwen 
vielmehr auch wieder nur eigenen finanziellen Vorteil bedeuteten 
und für Städte nur soweit von Nutzen sein konnten, als es sich um 
Handelsmittelpunkte eines Abschnitts handelt, während sie für den 
Fernhandel, der mit Lieferungstausch und Kredit arbeitete, be- 
deutungslos waren. Im Endergebnis stimmt Löning darin Rörig 
bei, daß die ländliche Siedelung ohne die städtische unmöglich ge- 
wesen wäre, das Verdienst des Löwen aber darin bestand, durch 
seinen Bund mit der kaufmännischen Initiative die städtische 
Siedelung gefördert zu haben — in freiheitlichem Gewährenlassen, 
anstatt kurzsichtig nach Abhängigkeit der Städte zu streben. F k. 

Der hochverdiente Schriftleiter der Hansischen Geschichts- 
blätter, Pros. Dr. Walther Vogel (Berlin) ist in rüstigem 
Mannesalter einem Herzleiden erlegen. In ihm verliert die han- 
sische Geschichtsforschung einen ihrer hervorragenden Vertreter. 
Seine gekrönte Preisschrift „Geschichte der deutschen Seeschiffahrt 
bis Ende des 15. Jahrhunderts" begründete seinen Aufstieg. Die 
beste kurze Zusammenfassung der Hansegeschichte stammt aus seiner 



384 

Feder (Hansisches Psingstblatt XI). Der jetzt vorliegende Jahr- 
gang 1937 der Hansischen Geschichtsblätter bringt in Besprechungen 
und meisterhaften Teilen der Umschau seine letzten Arbeiten. Von 
den Aufsätzen des Bandes ist der erste für Lübeck am ertragreichsten: 
Fritz Renken, „Der Flandernhandel der Königsberger Groß- 
schäfferei". Es handelt sich um eine in Vortragsform gegebene 
Zusammenfassung ausgewählter warenkundlicher Abschnitte aus 
Renkens oben besprochenem Buch. Die Quellenüberlieferung ge- 
stattet ein vollständiges Bild der Geschäftsverbindung der Groß- 
schäfferei des Deutschen Ordens mit Flandern in den Jahren 1390 
bis 1404 und 1419—1434. Lübeck und Brügge waren die Plätze, von 
denen der Haupthandelsartikel, der Bernstein, vertrieben wurde. 
Der Kupferhandel des Ordens übertraf um 1400 die gesamte 
Lübecker Einfuhr an schwedischem Kupfer um ein Vielfaches. Zu 
dem ungarischen Kupferhandel des Ordens, der den Lübeck-Stock- 
holmer überflügelte, traten wieder die Lübecker Danzighändler in 
Wettbewerb. Der starke Eingriff des Ordens in den hansischen 
Handel mit Wachs, Pelzwerk und flandrischem Tuch, sowie in das 
hansische Beförderungswesen und die Vorliebe des Ordens für 
die Umlandfahrt unter Umgehung des Umschlagplatzes Lübeck be- 
deuteten eine große Gefahr für das hansische Handelssystem und 
verschärften die Gegensätze zwischen der Lübecker Handelspolitik 
und der der preußischen Städte. Renken führt eine Stelle der 
Lübecker Ratschronik zum Jahre 1466 an, worin sich die Erbitte- 
rung über den Eingriff der Ritter in das Geschäft des Kaufmanns 
äußert. — Ebenfalls aus einem oben angezeigten Buch des Ver- 
fassers als Vertrag gestaltet ist der Beitrag von Gunnar Mickw itz, 
„Neues zur Funktion der hansischen Handelsgesellschaften". Die 
Gesellschaft hat im mittelalterlichen Handel eine außerordentlich 
wichtige Rolle gespielt. Mickwitz behandelt Gesellschaften des 
16. Jahrhunderts, für die das Revaler Archiv ausgezeichnetes 
Quellenmaterial bietet. Risikoausgleich, Entfernungsüberwindung 
und Kapitalvergrößerung waren die maßgebenden Punkte, die zu 
handelsgesellschaftlichen Vereinbarungen führten. Die Organi- 
sation pflegte ziemlich lose zu sein. Zwei oder drei Unterneh- 
mungen arbeiteten zusammen, und nur die Gemeinsamkeit von 
Gewinn und Verlust unterschied sie von einer Gruppe von Kom- 
missionären. Die Teilhaber stellten die Arbeitskraft ihrer Person 
und ihrer Betriebe unentgeltlich zur Verfügung. Die Kredit- 
geschäfte wurden in ein Schuldbuch, die Kommissionsgeschäfte in 
ein Warenbuch eingetragen, — darin erschöpfte sich die ganze 
Buchführung. Die Dauer der Gesellschaften beschränkte sich meist 
auf die Lebensdauer der Teilhaber. Mickwitz prägt für diese Ge- 
sellschaften den Namen „Fernhandelsgesellschaften auf Gegen- 
seitigkeit." Vom 14. Jahrhundert angefangen wurde die Form 



385 

im ganzen hansischen Verkehrsgebiet allgemein — im Gegensatz 
zu den anders gearteten Formen des südeuropäischen Handels. In 
Lübeck verdrängte sie sogar die Dauergesellschaften der Ortsan- 
sässigen. Mit ihrer Hilfe überwand der Kaufmann die einengen- 
den Vorschriften des Gästerechts. — Eduard Schulte veröffent- 
lrcht das Danziger Kontorbuch des Jakob Stöve aus Münster, das 
eme Menge wertvoller Auskünfte über hansische Maße, Münzen, 
Waren, Wege und Zölle um 1560 bietet. — Edward Carstenn 
schildert Elbings Kampf um das Lübische Recht. Die Bewidmung 
Elbings mit dem lübischen Stadtrecht zerschlug sich zuerst über 
Zwistigkeiten Lübecks mit dem Deutschen Orden. Wenn den 
Elbinger Bürgern später doch das Recht der Mutterstadt vom 
Orden zugestanden wurde, so sieht Carstenn darin eine Belohnung 
ihrer wertvollen Hilse, die sie dem Orden bei der Eroberung des 
Preußenlandes leisteten. In der Folge gelang es Elbing, ver- 
schiedene Einschränkungen im Gebrauch des lübischen Rechts zu 
überwinden. Auch der Rechtszug an den Lübecker Oberhof wurde 
der Stadt eingeräumt. Und da einmal in die Alleingültigkeit des 
Kulmer Rechts in Preußen Bresche gelegt war, dehnte sich der 
lübische Rechtskreis auch auf weitere Gründungen aus: Memel, 
Dirschau, Braunsberg, Frauenburg, Danzig, Hela. Daß 1457 
der Bürgermeister Georg Räuber dem König Kasimir von Polen 
„das Lübische Recht in voller Freiheit, wie es die Mutterstadt be- 
sitzt", abgetrotzt habe und damit in der Lage war, seinen Stadt- 
staat auszubauen, ist bei C. ein irriger Schluß aus dem lübischen 
Recht auf die Reichsfreiheit. — Ein Aufsatz von Peter Pooth 
behandelt die Dokumentenladen des Stralsunder Rats. Solange 
die Stadt Stralsund kein Rathaus besaß, waren die städtischen 
Urkunden in einzelnen kleinen latulae den Ratsmitgliedern zur 
Aufbewahrung übergeben. P. glaubt das mit einem Lübecker 
Vorbild erklären zu können. Denn nach der chronistischen Über- 
lieferung des Albrecht von Bardewik zum Jahre 1298 habe man in 
Lübeck die Urkundenbestände zum Teil in der Trese untergebracht, 
zum Teil aber der persönlichen Obhut eines oder mehrerer Rats- 
herren unterstellt. In Wirklichkeit sagt aber die angezogene Stelle 
nur, daß zwei Ratsherren die Tresekammer bewahrten, darin die 
städtischen Urkunden verwahrt seien. Von einer Aufbewahrung 
außerhalb der Trese ist nicht die Rede. Eine — übrigens nahe- 
liegende — Ähnlichkeit mit Lübeck fiirdet sich nur in der Gliederung 
der Urkurrden nach ihrem Herkommen. — Der Aufsatz von Herta 
v. Ramm-Helmsing, „Riga uird Danzig in ihren Wechsel- 
beziehungen zur Zeit ihrer Zugehörigkeit zu Polen-Litauen", stellt 
sich als em Beitrag zur polnischen Städte- und Zollpolitik dar, der 
aus Quellen den Beweis liefert, daß Polen bei wesentlicher 
Unterschiedlichkeit ihrer außenpolitischen Lage beide Städte gleich 
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behandelt hat, also „von polnischer Seite eine weitaus konse- 
quentere Städtepolitik gesührt worden ist, als wir es vom Stand- 
punkt der Einzelforschung aus bisher gesehen haben". — Heinrich 
Winter bietet Feststellungen über die Nautik der Wikinger und 
ihre Bedeutung für die Entwicklung der europäischen Seefahrt. Er 
macht es wahrscheinlich, daß es die Wikinger waren, welche den 
Hompaß in seinen Vorformen den Italienern zubrachten, daß auch 
der Ilbergang von der Achtteilung zur Zwölfteilung des Horizonts 
auf die Normannen zurückzuführen ist und ebenso Breiten- und 
selbst Längenmessung im Norden eher bekannt war als im Süden. 
— Von Walther Vogels gründlichen schiffahrtgeschichtlichen Ein- 
sichten legt sein letzter kurzer Beitrag Zeugnis ab, worin er unter 
der Überschrift „Gab es vor dem 9. Jhdt. keine Schiffahrt an der 
atlantischen Küste?" die Ansicht Neckels (vgl. den Bericht in 
unserm vorigen Heft S. 235) dahin ergänzt, daß immerhin auch 
die Überlieferung der seefahrenden Sachsen sich an der atlantischen 
Küste geltend gemacht haben werde. — C. v. Stern klärt durch 
seine scharfsinnige Deutung einen dunkelen Punkt im Dentsch- 
Nowgoroder Handelsvertragsentwurf von 1268. Roland See- 
berg-Elverfeldt macht eine Mitteilung über Austrittsabsichten 
des Königsberger Löbenichts aus der Hanse. Genannt sei endlich 
die noch nicht zu Ende geführte Veröffentlichung aus dem Nachlaß 
von Felix B o ehmer, Die Familie Bemmer (Bemer) aus Bilme- 
rich bei Unna. Fk. 

Aus dem „Wagen 1938" seien folgende Aufsätze geschicht- 
lichen Inhalts notiert. Zuvorderst sei mit Nachdruck auf den 
kurzen Aufsatz Bürgermeister vr. Böhmckers, Lübeck und das 
Reich, hingewiesen, der das am 1. April 1937 erfolgte Aufgehen 
des „Bundesstaates bzw. Landes Lübeck" im Reich darstellt. Er 
sei ganz besonders zur aufmerksamen Beachtung empfohlen. — 
Archivdirektor Dr. Fink widmete der viel umstrittenen Persön- 
lichkeit Jürgen Wullenwevers und seiner für Lübeck verhängnis- 
vollen Politik eine Studie, die Licht und Schatten in denkbar 
objektiver Weise verteilt. — Aus dem Reiche der Kunstgeschichten 
sind zwei bemerkenswerte Aufsätze vorhanden. Einmal setzt 
vr. Hans Wentzel („Die älteste Lübecker Schnitzplastik") mit 
Erfolg seine Bemühungen fort, die bisherige Anschauung, daß 
Lübecks Bedeutung in der deutschen Kunstgeschichte erst mit dem 
14. Jahrhundert beginne, als unhaltbar zu erweisen und aus den 
leider nur dürftigen Resten Lübecker Schöpfungen aus dem 
13. Jahrhundert den Nachweis zu führen, daß die von allem An- 
sang an mächtig aufblühende Stadt auch auf diesem kulturellen 
Gebiete eine Stellung eingenommen hat, die man von vornherein 
bei ihrer Bedeutung vermuten muß. Es ist ihm gelungen, wieder 
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einige neue, bisher nicht beachtete oder doch falsch gedeutete Zeug- 
nisse zu erkennen. — Und dann ein inhaltreicher Aufsatz aus der 
Feder des leider jüngst verstorbenen Pros. Freih. W. L. von 
Lütgendorff über Karl Julius Milde, der eine Dankesschuld 
Lübecks an diesen unermüdlich tätigen und selbstlosen Mann ab- 
trägt, dem Lübeck so viel zu verdanken hat. — Genannt sei schließ- 
lich noch der Aufsatz von Musiumsdirektor Pros. Dr. Hans 
Schröder über den Bildhauer Fritz Behn, einen der besten 
unter den jetzt lebenden Künstlern seines Faches, einen Sohn 
unserer Stadt. K. 

Als ein vorbildliches Werk seiner Art verdient das Heimatbuch 
„Stormarn, der Lebensraum zwischen Hamburg und 
Lübeck", herausgegeben von C. Bock von Wülfingen und 
Walter Frahm, eine nachdrückliche Erwähnung. Schon der Buch- 
titel weist auf die enge Verbundenheit der Landschaft mit den 
beiden benachbarten Hansestädten hin und dementsprechend häufig 
kommen auch die Beziehungen zu Lübeck in den Einzelabschnitten 
des Buches zur Geltung. Es ist unmöglich, auch nur einen Teil 
der Titel der Einzelabhandlungen hier zu nennen, die Feststellung 
muß genügen, daß eine jede der historischen und gegenwärtigen, 
natürlichen und kulturellen Gegebenheiten ihre Darstellung durch 
einen Sachkenner findet. Neben den Schilderungen der allgemeinen 
Vorgeschichte (Schwantes, Zylmann, Beyle, Jankuhn) 
und der Geschichte der Landschaft durch H. Reincke (Frühzeit ein- 
schließlich der schauenburgischen Kolonisation), E. von Lehe 
(Mittelalter), G.E.Hoffmann (gottorfische Zeit), H. Hagenah 
(bis zum Aufgehen Schleswig-Holsteins in Preußen) sind hier nur 
die Aufsätze zu nennen, die besondere Beziehung zu Lübeck haben. 
Von I. Warncke stammen die Abschnitte über Lübeck und Stor- 
marn im Mittelalter und die Beziehungen Lübecks zu Stormarn 
seit dem 16. Jahrhundert. Neben dem Grunderwerb der Stadt, 
der kirchlichen Anstalten und einzelner Lübecker Bürger geht W. 
besonders auf die wichtige Rolle ein, die Oldesloe als Zollstätte 
auf der Straße Lübeck—Hamburg spielte, wie denn diese Straße 
ja überhaupt größtenteils durch Stormarn führte und der Kampf 
um ihre Sicherung und Beherrschung immer wieder ein Eingreifen 
der beiden Städte in die Geschicke der Landschaft forderte; das 
kommt auch in dem Abschnitt über die mittelalterliche Geschichte 
von v. Lehe zum Ausdruck. „Stormarn als Durchgangsland" 
für zahlreiche wichtige Fernstraßen wird auch noch in einem be- 
sonderen Aufsatz von Gertrud Schreck er gewürdigt. Aber nicht 
nur für den Verkehr und die Grunderwerbspolitik Lübecks war 
Stormarn von Bedeutung; auch die gewerbliche Tätigkeit lag 
vielfach in Lübecker Hand. Eine besondere Rolle spietten in 
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diesem Zusammenhang die Kupferhämmer und Mühlenwerke, 
die von G. Paape behandelt werden; schon bei ihrer ersten 
Nennung (1478) sehen wir lübeckische Unternehmer an ihnen 
beteiligt. 

Daß Volkskunde und Landeskunde, Kulturpslege, Ortsge- 
schichte und Topographie ebenfalls behandelt werden, sei nur er- 
wähnt. So werden namentlich die Abschnitte über das Bauern- 
haus in Stormarn (Heigener), die Geschichte von Oldesloe 
(Klüver), die kirchlichen Zustände im allgemeinen (Jensen) und 
die Geschichte des Klosters Reinfeld (Glasen) im besonderen auch 
der lübeckischen Forschung willkommen und von Wert sein. — Be- 
sondere Hervorhebung verdient die sorgfältige Ausstattung und 
das reiche, sehr schöne Bildmaterial. Stormarns Nachbarn können 
die Landschaft um dieses Heimatbuch beneiden; aber fast jeder der 
64 Einzelabschnitte wird auch hoffentlich über die Grenzen des 
alten Stormarn hinaus fruchtbar sein und Nutzung finden. 

v. B. 

Band 66 der Zeitschrift der Gesellschaft für Schles- 
wig-Holsteinische Geschichte enthält unter seinen reichen 
Beiträgen zwei, deren Gegenstand unsere Kreise berührt. Bei der 
alten Verbundenheit Lübecks mit Dithmarschen nehmen wir 
Kenntnis von der gründlichen Untersuchung von Werner Carstens, 
„Bündnispolitik und Verfassungsentwicklung in Dithmarschen bis 
zur Mitte des 15. Jahrhunderts". Der Verfasser berichtigt dre 
überkommene Anschauung, wonach in der Dithmarscher Geschlech- 
terverfassung sich unberührt von äußeren Einwirkungen uralte hei- 
mische Einrichtungen entfaltet haben, findet darin vielmehr die 
Einflüffe außenpolitischer Beziehungen wieder. Die Landschaft 
lag in der Schnittlinie des holsteinischen Strebens nach der Elb- 
mündung und der bremisch-hamburgischen Bestrebungen auf 
Sicheruug der Niederelbe und bildete andererseits eine wichtige 
Flankenstellung im Kampf zwischen Holstein und Dänemark um 
das Herzogtum Schleswig. Bis ins 16. Jahrhundert erhielt sie sich 
ihre Freiheit durch die geniale Politik ihrer Staatsmänner, die mit 
Hamburgs Unterstützung Lübeck anstelle Dänemarks in ihr Bünd- 
nissystem einfügten und zugleich durch Verbindung mit der hol- 
steinischen Ritterschaft die holsteinische Landesherrschaft in Schach 
zu halten wußte. Die Verfassungsverhältnisse findet Carstens da- 
durch mitbestimmt, daß die ursprünglichen, nordalbingisch-sächsi- 
schen Elemente zugunsten zugewanderter friesisch-küstenländischer 
zurückgedrängt wurden. Zu den reinen Sippensiedelungen, wie 
sie sich in den Geest- und Wurt-Marschdörfern mit der Endsilbe 
ing kenntlich machen, traten infolge der friesischen Einwanderung 
seit dem 9. Jhdt. die Geschlechter auf -man, die nicht geschlossen 
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sitzen, sondern über weite Gebiete verteilt. Im Widerstand gegen 
Holstein gelangten sie als die Stärkeren zur Führung über die auf 
die Geest zurückgedrängten altsächsischen Sippen. Die Ratgeber- 
versassung siegte über die landesherrschaftlichen Beamten. Das 
Ausscheiden des Erzstifts Bremen aus den Dithmarscher Kämpfen 
begünstigte die Weiterentwicklung, in deren Verlauf unter ent- 
scheidender Mitwirkung Hamburgs die Geschlechterverfassung ver- 
schwand und gewählte Gemeindeorgane alle Gewalt übernahmen. 
— In einer Mitteilung „Zur Geschichte des Flensburger Stadt- 
rechts" verteidigt Christian Voigt (vgl. auf S. 244 unseres vorigen 
Hefts über dessen Beitrag zum 65. Bd. der hier angezeigten 
Ztschr.) seine Überzeugungen gegen Fritz Graef. Er bleibt dabei, 
daß Flensburg schon vor 1284 Recht und Siegel besessen hat und 
nicht die von Graef zugrunde gelegte, sondern eine andere latei- 
nische Rechtshandschrift in diesem Jahr von Herzog Waldemär 
bestätigt wurde, der spätestens 1295 niedergeschriebene dänische 
Text aber deren Inhalt wiedergibt und zum landesherrlich autori- 
sierten Flensburger Stadtrecht geworden ist. Fk. 

Von der Bibliographie zur schleswig-holsteinischen 
Geschichte und Landeskunde, die seit einigen Jahren ge- 
sondert erscheint und sich zu einem wichtigen Hilfsmittel der For- 
schung entwickelt hat, liegt der Band vor, der das Schrifttum des 
Jahres 1934 umfaßt (Herausg. v. Volquart Pauls. Erg.- 
Bd. 2, Heft 1 der Ztschr. d. Ges. f. Schlesw.-Holst. Gesch., Neu- 
münster 1937). Bemerkenswert ist schon in diesem Band das starke 
Anschwellen der Neuerscheinungen zur Vor- und Frühgeschichte; 
ein Eindruck, der sich wohl in den kommenden Jahrgängen noch 
steigern wird. v. B. 

In den Abhandlungen und Vorträgen, herausgegeben von 
der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft, Jahrgang 10, Heft 4 
(Bremen 1937), erschien von Ludwig Beutin: Bremisches 
Bank- und Börsenwesen seit dem XVIl. Jahrhundert. 
In Bremen war es, genau wie in Lübeck, nicht gelungen, einen 
eigenen Geldmarkt zu organisieren, wie ihn etwa Hamburg seit 
1619 mit der Hamburger Bank besaß. Dagegen kannte Bremen 
im Gegensatz zu Lübeck bereits seit dem Anfang des 17. Jahr- 
hunderts die Einrichtung des öffentlich bestellten Maklers; aus ihr 
erwuchs bald der spezialisierte Stand der Geldmakler, der — 
namentlich seit der Einführung der bremischen Handelswährung, 
der Mark Banko — in der Lage war, Aufgaben zu versehen, wie 
sie anderswo die Girobanken durchführten. An der Entwicklung 
und dem Anwachsen des Maklerstandes ist das Aufblühen Bremens 
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seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts deutlich zu erkennen. Erst 
um die Wende zum 19. Jahrhundert entstanden erstmalig bremische 
Privatbanken. Damit nahm dann auch die neue Wirtschaftsform 
der Aktiengesellschaften ihren Einzug in Bremen. Die Bremische 
Staatsbank wurde erst 1856 gegründet. v. B. 

Der 37. Band des Bremischen Jahrbuchs erscheint als 
Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Historischen Gesellschaft 
in Bremen und beglückwünscht zugleich den Herausgeber Hermann 
Enthalt, der seit 25 Jahren den Vorsitz der Gesellschaft führt. Der 
Aufsatz von Alwin Lonke, „Die Historische Gesellschaft als Treu- 
händer Bremischer Altertümer" läßt erkennen, wie sehr die Ge- 
sellschaft unserem Verein verwandt ist. Gleich ihm ist sie aus einem 
Ausschuß der Muttergesellschaft hervorgegangen, der die Pflege 
der heimischen Altertümer zur Aufgabe hatte, und entsprechend 
gehen die historischen Sammlungen Bremens auf sie zurück. Aus 
den weiteren Aufsätzen nennen wir den von Friedrich Prüf er, 
„Bremische Stiftskirchen des Mittelalters in Wirtschaft und Kul- 
tur". Auf seine früheren Arbeiten über das Wilhadi-Stephani- 
und das Anschari-Kapitel gestützt, zeigt der Verfasser, wie im 
Leben der Kirche das Wirtschaftliche überwucherte, und bietet Aus- 
blicke auf das kulturelle Gebiet, die sich von da aus ergaben. Die 
Mitteilungen von Alfred Schmidtmayer f „Zur Geschichte der 
bremischen Akzise" machen mit einer der entsprechenden lübecki- 
schen verwandten, aber in Bremen offenbar stärker ausgebauten 
Erscheinung bekannt. Hermann Enthalt veröffentlicht „Un- 
gedrucktes aus dem Nachlaß von Bürgermeister Arnold Duckwitz". 
In diesen Aufzeichnungen macht Duckwitz Mitteilungen aus 
den Monaten des Jahres 1848, in denen er ein Stück Welt- 
geschichte erlebte, da er den undankbaren Auftrag hatte, unter 
der Reichsverweserschaft des Erzherzogs Johann dem Mini- 
sterium Leiningen als Handelsminister anzugehören, während dem 
Hainburger Heckscher das Auswärtige übertragen war. Weiter 
berichtet Duckwitz über ein Gespräch aus dem Dezember 1850, bei 
dem er dem Minister von Manteuffel in Berlin seinen Plan eines 
Handels- und Schiffahrtbundes vortrug. Fk. 

Das Mecklenburgische Urkundenbuch sollte noch durch 
einen 25. Band mit Nachträgen abgeschlossen werden. Die Nach- 
lese erwies sich aber zu umfangreich. Deshalb erscheint zunächst 
ein Teil der in 1037 Nummern den ganzen Zeitraum von 1166 
bis 1400 umfaßt. Ihm soll ein Teil 6 folgen, der weitere Nachtrag- 
reihen und einen Namen- und Sachweiser bringt. Mecklenbur- 
gische und benachbarte Archive sind für den Inhalt des vorliegenden 
Teils ausgebeutet worden, nicht minder andere Urkundenbücher 
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und Regestensammlungen, darunter reichlich die aus den Be- 
ständen des Vatikanischen Archivs. Bereits anderwärts ver- 
öffentlichte Urkunden find meist nur in Regestenform wieder- 
gegeben und Stücke, die nur Nebenbeziehungen zu Mecklenburg 
haben, im Auszug. Daß auch über 30 Inschriften von Grabsteinen 
und Glocken aufgenommen sind, erscheint deshalb etwas weit- 
gehend, weil es sich schließlich nur um eine Zufallauslese handeln 
kann, deren Teile schon sowieso anderwärts im Druck festgehalten 
sind. Die literaturkundliche Bearbeitung des einzelnen Stücks ist 
sehr sorgfältig. Nur daß bei manchen kurzen Texten auf ein Regest 
am Kopf gänzlich verzichtet ist, stört etwas. Lübeck ist in wohl 
100 Nummern des Bandes vertreten, namentlich die Kirche in 
päpstlichen Provisionen und anderen Eingriffen der Kurie in die 
Rechtsverhältnisse der Geistlichkeit. Zur Kenntnis des Lübecker 
Personenstandes tragen manche bisher unveröffentlichte Texte aus 
mecklenburgischen Archiven bei. Eine größere Anzahl von Testa- 
mentauszügen, sowie einige Urkunden lieferte unser Lübecker 
Archiv. Völlig brauchbar wird das Ganze erst, wenn der Namen- 
und Sachweiser erschienen ist. Fk. 

Aus dem Jahrgang 101 der Mecklenburgischen Jahr- 
bücher (1937) sind hier besonders zwei Beiträge zu erwähnen. 
Der erste, von Charlotte Millies, betrachtet — offenbar in einer 
noch von Spangenberg veranlaßten Dissertation „Die Anfänge 
einer staatlichen Wirtschaftspolitik in Mecklenburg im 15. und 
16. Jahrhundert". Die Verfasserin zeigt sich reichlich einseitig auf 
Beweise landesherrschaftlicher Wirksamkeit eingestellt. Selbst 
wenn es sich um ein Land handelt, das immer vorwiegend Agrar- 
land war, und wenn eingeräumt wird, daß in den früheren Jahr- 
hunderten ein territorialherrschaftlicher Einfluß recht bescheiden 
war, vermißt man doch eine angemessene Würdigung der städtischen 
Leistungen. Zu Mecklenburg gehörten immerhin zwei der ersten 
Hansestädte, Rostock und Wismar. Der Einfluß der hansischen 
Handelspolitik, der im 15. Jahrhundert noch gewaltig war, kommt 
kaum andeutungsweise zur Geltung. Die Sorge des Hauses 
Mecklenburg für die Verkehrsstraßen konnte an das anknüpfen, 
was die Städte zuvor geleistet hatten. Es ist alles mögliche, daß 
bei Behandlung der Schaalsee-Regulierung eingeräumt wird: 
„Die Initiative ging allerdings von Lüneburg aus". Vermutlich 
nicht unwesentlich war der bürgerliche Unternehmungsgeist auch 
bei der Ausbeute der Bodenschätze des Landes, die hier zugunsten 
der Herzoge gebucht wird. In der geschilderten Handelspolitik 
zeigt es sich, wie das Streben der Herrschaft nach einer ge- 
schlossenen Landeswirtschaft Stadt und Land enger zusammen- 
zuschweißen nnd unter anderem auch die Konkurrenz Lübecks aus- 
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zuschalten suchte. — Die gründliche Arbeit von Paul Steinmann 
über die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache im 15. und 
16. Jahrhundert, die in diesem Band zu Ende geführt wird, kommt 
zu dem Ergebnis, daß die Aufnahme der hochdeutschen Schrift- 
sprache in Mecklenburg ein Glied in der großen nationalen Be- 
wegung auf Einführung einer einheitlichen Reichssprache war, die 
der Verfasser wiederum mit dem werdenden Nationalbewußtsein 
in Zusammenhang sieht, wie es sich im 15. Jahrhundert im Ringen 
um eine starke Reichsgewalt äußert. Bezeichnenderweise gingen 
Fürstenhaus und herzogliche Kanzlei voran, und erst spät ergriff 
die Bewegung auch die Seestädte. Nach der Untersuchung von 
Heinsohn hat sich auch in Lübeck die Bewegung im Ganzen später 
vollzogen. Der Zusammenhang der Seestädte mit Lübeck hätte 
bei Steinmann erwähnt zu werden verdient. Steinmann bemerkt 
einmal nach Nehme, das Lübecker Stadtbuch sei erst seit 1809 
hochdeutsch geführt worden. Das gilt aber nur vom Oberstadtbuch. 
Heinsohn hat festgestellt, daß im Niederstadtbuch wie in den Proto- 
kollen zum Oberstadtbuch das Hochdeutsche sich schon 1615 durch- 
gesetzt hatte. — Der Blievenstorfer Münzfund, über den Walter 
Josephi Mitteilungen macht, setzt sich ausschließlich aus Münzen 
des 17. und 18. Jahrhunderts zusammen, und zwar aus dem 
niederdeutschen Gebiet von Brandenburg-Preußen bis Kursachsen 
und Münster. Die mecklenburgischen Hansestädte hatten bereits 
ihre Prägungen eingestellt. Auch Lübeck ist nicht vertreten. — 
Friedrich Stuhr stellt die geschichtliche und larideskundliche Lite- 
ratur Mecklenburgs 1936/37 zusammen. Darunter sind auch die 
verschiedenen Nachrufe auf Friedrich Techen vermerkt. — Als ver- 
antwortlicher Herausgeber zeichnet jetzt Werner Strecker. Fk. 

Ein Aufsatz im 31. Band der „Pommerschen Jahrbücher" 
(1937) hat Anspruch auf unsere Beachtung, weil Lübeck hier als 
Ort eines für die Reichsgeschichte bedeutsamen Ereignisses er- 
scheint: Fritz Curschmann, „Die Belehnung Herzog Bogislaws I. 
von Pommern im Lager vor Lübeck (1181)". Die früher von der 
Geschichtschreibung nach dem Bericht des Saxo Grammaticus 
überlieferte Tatsache war in jüngerer Zeit von P. v. Nießen und 
nach ihm von M. Wehrmann bestritten worden. Wenn auch der 
dänische Chronist seinen Bericht zu ungunsten des Kaisers aus- 
geschmückt haben mag, hält Curschmann aufgrund von Studien 
über das Lehenszeremoniell und die Adlerfahne doch den Beleh- 
nungsakt selbst für glaubhaft, zumal — und das ist in der Tat be- 
achtlich — Bogislaw im Jahr nach der Belagerung Lübecks eine 
Urkunde nach Kaiserjahren Barbarossas datiert, was bei Fürsten 
nur dann üblich war, wenn sie den Kaiser als ihren Herrn aner- 
kannten. Fk. 
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Die im Auftrage des Oberbürgermeisters der Stadt Elbing 
von Hermann Kownatzki herausgegebenen Vortrüge zur 
700-Jahr-Feier der Deutschordens- und Hansestadt 
Elbing (Preußenverlag 1937) behandeln allgemeine Fragen der 
deutschen Kolonisation wie besondere Gebiete der Elbinger Wirt- 
schaftsgeschichte. Fritz Rörig umreißt „Die Erschließung des 
Ostseeraums durch das deutsche Bürgertum" und teilt dabei den 
ganzen Vorgang der Ostbesiedelung in drei Gruppen ein: „Die 
erste Gruppe beginnt mit Lübeck, setzt sich fort in Wisby auf Got- 
land und endet mit den Städten am Ostufer des baltischen Meeres 
und ihres Hinterlandes: mit Riga, Reval und Dorpat. Die zweite 
umfaßt die Städte am Südufer der Ostsee von Wismar bis nach 
Memel, und die dritte Städte Süd- und Mittelschwedens, wie 
Göteborg (Lödöse), Kalmar, Svderköping und vor allem Stock- 
holm." Mit der ersten Gruppe machten führende Kreise der nieder- 
rheinisch-westfälischen Kaufmannschaft das deutsche Städtewesen 
an der Ostsee heimisch und gewannen das baltische Meer für eine 
selbständige deutsche Seeschiffahrt. Die Gründungen der zweiten 
Gruppe lösten grundsätzliche neue Aufgaben, insbesondere die 
Organisation des Getreidehandels. In Zusammenhang mit dem 
Aufbau der Getreide ausführenden Preußenstädte stehen die 
Lübecker Mühlenanlagen und der Aufstau der Wakenitz. Die 
schwedischen Stadtanlagen endlich gliederten den deutschen Kauf- 
mann Mittelschwedens in das Handelssystem Brügge—Lübeck— 
weiterer Ostseeraum ein urrd brachten die deutsche Stadtverfassung 
wie die Erfahrungen des deutschen Bergbaus nach Schweden. — 
Edward Carstenn behandelt „Elbings deutsche Sendung in 
Preußen", wie sie auch in seiner oben besprochenen Geeichte 
Elbings stark hervortritt. — Hermann Aubin bezieht seinen Ver- 
trag „Die geschichtliche Stellung der ostdeutschen Wirtschaft" auf 
das deutsche Volkstum in den durch die Ostbesiedelung erschlossenen 
Landstrichen. Er berührt sich mit den Ausführungen Rörigs darin, 
daß er wirtschaftlich der Stadt die höhere Bedeutung zubilligt, und 
sieht deren höchste Bedeutung darin, wie sie es verstand, die 
Fremdvölker in das neue Wirtschaftssystem einzubeziehen. — Aus 
dem Gebiet der Elbinger Wirtschaftsgeschichte behandelt Conrad 
Mätsch oß „Hundert Jahre Schichau im Rahmen der ostdeutschen 
Jndustriegeschichte", Wilhelm Fürtsch „Die Geschichte der Stcckit- 
Werke Elbing". Fk. 

Als Nebenfrucht seiner Revaler Archivstudien zu dem oben 
angezeigten Buch veröffentlicht Gunnar Mickwitz in Bd. 21 
Heft 1 der „Beiträge zur Kunde Estlands" eine Mitteilung „Johann 
Selhorst und der Druck des ältesten estnischen Buches". In den 
Geschäftspapieren des Revaler Ratsherrn Joh. Selhorst (f 1635) 
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fanden sich Briefe des Lübecker Bürgers Reimer Sandow, die sich 
um den Druck eines Katechismus drehten, und zwar die von dem 
Revaler Prediger Joh. Koell besorgte estnische Übersetzung des 
niederdeutschen Textes von Simon Wanradt. Sandow finan- 
zierte die Drucklegung, die Giesebrecht Schepeler in Lübeck aus- 
führen wollte. Man dachte sogar an eine Vorrede Luthers oder 
Bugenhagens. Aber Bugenhagen war mit dem Text wenig zu- 
frieden. Der Lübecker Drucker erwies sich als ein Abenteurer, der 
seine Auftraggeber iibers Ohr hauen wollte. Die Sache hatte ein 
gerichtliches Nachspiel, und der Druck kam anderswo zustande. 
Mickwitz gibt seinen kulturell wie wirtschaftsgeschichtlich lesens- 
werten Ausführungen fünf Quellenauszüge bei. Fk. 

Auf die schwedische l4j8tori8i< 1'ick8l<rikt sei an dieser 
Stelle auch grundsätzlich hingewiesen. Es bedarf keiner weiteren 
Ausführungen darüber, daß sie für die lübisch-hansische Forschung 
stets von Wichtigkeit ist. Daß diese Zeitschrist auch ihrerseits von 
der lübischen Forschung Kenntnis nimmt, sei als erfreulich hier 
vermerkt. In Jahrg. 1937 Heft 2 teilt R. Bergström nähere 
Einzelheiten über einen Abschnitt aus Gustaf Vasas schwedischem 
Befreiungskriegmit: „vet 8ven8ka krjZ8täAet mot LKLne, 
vintern 1523". Die Zusammenhänge sind auch für die lübeckische 
Geschichte bemerkenswert. Gustaf Vasa war damals bereits Herr 
im eigentlichen Schweden. Außer den beiden Festungen Kalmar 
und Stockholm stand nur noch Finnland unter der Herrschast 
Christians I I. Am nächsten hätte daher im Herbst 1523 ein Feld- 
zug gegen Finnland gelegen. Stattdessen unternahm Gustaf mit 
großem Aufwand einen Zug gegen das dänische Schonen. Aus 
den Quellen geht hervor, daß er diesen Entschluß unter dem Druck 
der beiden lübeckischen Vertreter in Schweden, der Ratsherren 
Bernd Bomhower und Hermann Plönnies, faßte. Die Lübecker, 
von deren gutem Willen und finanzieller Hilfe Gustaf damals 
noch weitgehend abhängig war, hatten an einer Eroberung Finn- 
lands kein Interesse; um so größeres aber an einer Besetzung 
Schönens. Denn dadurch konnte Christian I I. in einem Kernpunkt 
seiner Macht getroffen werden, und — was wohl noch wichtiger 
war — es ergab sich damit die Aussicht, daß der seit zwei Jahren 
gänzlich gestörte schonische Markt und die Schonenfahrt wieder frei 
wurden. Die ganze Aktion ist ein Musterbeispiel dafür, wie ver- 
schiedenartig die Interessen der Verbündeten waren, und wie 
wenig die lübischen Machthaber geneigt waren, auf die Wünsche 
des von ihnen noch abhängigen Gustaf Vasa Rücksicht zu nehmen. 
Damit sind schon hier die Linien vorgezeichnet, die zwangsläufig 
zu den späteren Verwickelungen führen mußten. Das Unter- 
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nehmen scheiterte übrigens schließlich hauptsächlich an Unbilden 
der Witterung. 

Aus Jahrg. 1938 Hest 2 notieren wir u. a. einen Aussatz des 
Herausgebers, Nils Ahnlund, über den Stand und die Geschichte 
der schwedischen Urkundenpublikationen: Lvenzka mecleltiäs- 
urkunäer; serner eine Mitteilung von Folke Lindberg „Vartör 
Mi88l)^cli3cie8 clet 8ven8k-I)^beck8l<A Krig8töret3get mot Zkäne 
1523", die den Ursachen sür das Mißlingen des von Bergström 
(s. o.) behandelten schwedisch-lübeckischen Feldzuges nach Schonen 
nachgeht. In den kurzen Nachrichten über Zeitschriftenliteratur 
findet sich eine eingehende Anzeige des letzten Heftes unserer Zeit- 
schrift. Hierbei werden auch Bemerkungen zu meinem in dem 
genannten Heft erschienenen Aufsatz „Der Einfluß der Seemacht 
auf die deutsche Geschichte" gemacht. Nicht um des Gegenstandes 
willen, sondern wegen der dabei gebrachten grundsätzlichen Ge- 
dankengänge sei dazu eine Äußerung erlaubt. Der schwedische 
Berichterstatter mißbilligt den Gedankengang, der eine fortwäh- 
rende Einwirkung der Seemacht auf die Geschichte nachweisen 
will; es sei unzulässig, Perioden der Machtfülle (der positiven See- 
geltung in diesem Falle) mit solchen der politischen Ohnmacht (der 
negativen Seegeltung, die sich in der unheilvollen Einwirkung 
fremder Seemacht auf das deutsche Geschick auswirkt) zu ver- 
knüpfen und so als Glieder einer historischen Ursachenkette dar- 
zustellen. Gerade die Geschichte der Hanse lasse die Frage offen, 
wieweit überhaupt von historischer Notwendigkeit und Kausal- 
verknüpfung gesprochen werden könne. Es handle sich um unzu- 
lässige Übertragung moderner nationalpolitischer Gedankengänge 
auf die Vergangenheit, wenn man von gutem oder unheilvollem 
Einfluß der Seemacht auf die deutsche Geschichte spreche. 

Die Tatsache, daß außerhalb unserer Grenzen gerade der 
letztgenannte Vorwarf der „unhistorischen Rückwärtsprojizierung 
moderner Ideen" mit Vorliebe gegen die deutsche Forschung aus- 
gesprochen wird, legt den Gedanken nahe, daß man auch dort nicht 
ganz frei ist von der Versuchung, moderne politische Sympathien 
oder Antipathien in die historische Forschung oder Kritik hinein- 
zutragen. Abgesehen davon ist aber der oben gekennzeichnete 
Gedankengang bei der Besprechung des genannten Aufsatzes ein 
ungemein lehrreiches Schulbeispiel für die uns selbstverständliche 
Tatsache, daß Geschichtschreibung national bedingt ist. Den Ein- 
fluß der Hanse auch auf das politische Geschick Deutschlands hat 
kein geringerer als Dietrich Schäfer mit Nachdruck betont. Daß 
die politische Ohnmacht Deutschlands und der verfallenden Hanse 
für die Verluste im baltischen Raum im 16. und 17. Jahrhundert 
in erster Linie verantwortlich zu machen ist, wird niemand be- 
streiten, der den engen Zusammenhang zwischen Wirtschaft und 
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Politik nicht leugnen will. Aber die Fragen der politischen Macht 
und Ohnmacht muß man in Schweden wohl anders sehen als in 
Deutschland: was hier sortwährend eine Lebensfrage der Nation 
ist — die Großmachtstellung —, war dort eine Episode. Und man 
kann in der Tat nicht sagen, daß der Verlust der Großmachtstellung, 
das Zurücksinken in die exzentrische skandinavische Lage außerhalb 
der europäischen Kampfzone, die Lebensmöglichkeiten der schwe- 
dischen Nation ernstlich bedroht hätte. Der Druck der Großmacht- 
stellung erzeugte nach seinem Verschwinden keinen Gegendruck, 
weil Schweden in der Lage war, sich jedem Druck durch Rückkehr 
in die nordische Jnsellage zu entziehen. In dieser glücklichen Lage 
ist Deutschland aber nicht; und es ist dem deutschen Historiker 
darum nicht nur erlaubt, sondern Pflicht, die Perioden von Macht 
und Ohnmacht auf ihren inneren Zusammenhang und ihre Aus- 
wirkungen hin zu untersuchen. Der Einfluß der Seemacht auf die 
deutsche Geschichte hat auch nicht einen Augenblick ausgesetzt; daß 
nach dem Schwinden einer deutschen Seeherrschaft kein beliebiger 
„leerer Raum" in der Geschichtsentwicklung, sondern unmittelbar 
ein — von unserem Standpunkt aus — unheilvoller Druck fremder 
Seemächte folgte, dafür ist die Geschichte des Verfalls der Hanse 
ebensogut Beispiel wie die Geschichte des Weltkrieges. Daß die 
Hanse in diesem Zusammenhang nicht genannt werden dürfe, weil 
sie dem Mittelalter angehörte und darum etwa nationalpolitische 
Gedankengänge ihr völlig fremd gewesen wären, wird man im 
Ernst nicht behaupten wollen; ja, man wird allerdings sagen 
können, daß die „deutsche Hanse" den Gedankengängen des 
modernen Nationalbewußtseins wesentlich näher steht, als der 
Begriff des „Reiches deutscher Nation" im Mittelalter. Wenn 
es aber überhaupt die Aufgabe einer deutschen Geschichtsbetrach- 
tung ist, das Werden des heutigen Volkes und Reiches zu schildern, 
dann müssen wir allerdings für uns auch das Recht zur Wertung 
in Anspruch nehmen; und damit auch den wirtschaftlichen 
Organismus, der sich Hanse nannte, als wichtiges Glied in der 
Kette der politischen Entwicklung darstellen. 

A. von Brandt 

Im Jahrgang 1937 der Stockholmer Zeitschrift „Rig" bringt 
Martin P:n Nilsson eine Mitteilung über den Ursprung des 
Maifestes. Die Festlichkeiten des Bürgertums und seiner Gilden 
zum 1. Mai mit Reiterspielen, Wettschießen u. dgl. sind über die 
Hansestädte nach Dänemark einschließlich Schonen gekommen, 
konnten aber in Alt-Schweden nicht Fuß fassen. Dagegen sind sie 
in Frankreich bis ins 13. und in einem vlämischen Dorf sogar bis 
ins 11., wenn nicht gar 10. Jahrhundert zurück zu verfolgen. 
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Nilsson leitet den Brauch daher ab, daß das fränkische Ding, der 
campu8 l^3rtiu8, wobei die Männer sich bewaffnet versammelten, 
von Pipin dem Kleinen i. I. 735 auf den 1. Mai verlegt wurde. 

Fk. 
In Heft 3/4 Jahrgangs 15 der „Niederdeutschen Zeitschrift 

für Volkskunde" veröffentUcht Hermann Tardel einen Aufsatz 
„Lübische Stadtwahrzeichen". Darin handelt es sich nicht um 
Wappen oder Farben, sondern um Bauwerke und einzelne Dar- 
stellungen, die irgendwie als Besorrderheit für Lübeck bezeichnend 
sein sollen und zwar — was in dem Aufsatz nur angedeutet ist — 
in dem Sinne, daß der wandernde Handwerker mit ihrer Kenntnis 
belegen konnte, Lübeck gesehen zu haben: das Holstentor, den 
Merkur auf der Puppenbrücke, das Brautgemach und die nagend? 
Maus. Nebenbei gesagt: Lübecks heutiger Bedeutung wird der 
Verfasser nicht gerecht. Fk. 

Nachdem auf Runderlaß des Reichs- und Preußischen Mini- 
sters des Innern die Lübecker Friedhofordnung den Richtlinien 
des Reichs angepaßt worden ist, veröffentlicht Richard Salmon 
in Nr. 11/12 der Lübeckischen Blätter einen nachher als Sonder- 
druck ausgegebenen Rückblick „Lübecks Friedhofs- und Bestattungs- 
ordnung und die Entwicklung des Bestattungswesens in Lübeck". 
Die erste festgestellte Begräbnisordnung ist aus dem Jahre 1604. 

Fk. 
Zu Jahrgang 1937 Heft 3 des „Archivs für Bevölkerungs- 

wissenschaft und Bevölkerungspolitik" liefert I. Hartwig einen 
statistischen Beitrag „Die natürliche Bevölkerungsbewegung in den 
Lübeckischen Kirchspielen Nüsse und Behlendorf 1626—1760", der 
das Anwachsen der Bevölkerungsziffer belegt — in Nüsse stetig 
und mit größerem Geburtenüberschuß, in Behlendorf schwankend 
und mit geringerem Geburtenüberschuß. 

In Heft 3 des Jahrgangs 1938 derselben Zeitschrift behandelt 
Hartwig „Heiratshäufigkeit und Heiratsverflechtung im früheren 
lübeckischen Landgebiet". Da früher viel häufiger Geburten den 
Tod der Mütter zur Folge hatten, kamen erheblich mehr Wieder- 
verheiratungen der Männer vor. Die Heiratsverflechtung der 
bäuerlichen Bevölkerung hielt sich bis zur Jahrhundertwende in 
engen nachbarlichen Grenzen. Fk. 

Von Johann Ev ers bearbeitet, erschien eine „Ehrenliste der 
Lübecker Theologen und des Lübecker Pfarrhauses 1914/18" 
(Lübeck, Rahtgens). Gefallen sind 12 junge Theologen und 
Pastorensöhne. Die 13 Lübecker Pfarrfamilien stellten 24 Kriegs- 
teilnehmer, wovon 10 auf dem Feld der Ehre blieben, also mehr 
als 41 v. H. Fk. 
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Für die Geschichte der Kartographie wichtig sind die Lubinschen 
Karten von Rügen und Pommern 1608 bis 1619, die ^rt Lips 
in den „Mitt. d. Reichsamts f. Landesaufnahme", Jahrgang 1938, 
Nr. 2, behandelt. In einem Anhang wird darauf hingewiefen, 
daß sich eine unvollendet gebliebene Karte, die vermutlich ebenfalls 
den Roftocker Univerfitätsprofeffor Eilhard Lubin zum Verfafser 
hat, auch im Archiv der Hanfestadt Lübeck befindet. Die Karte um- 
faßt den Raum zwifchen Travemündung und Elbe und sollte eine 
Darstellung des lübeckischen Landbesitzes geben; sie war vom Rat 
in Auftrag gegeben worden (vgl. Bd. 2 S. 13 unserer Ztschr.) 
und ist von 1620 datiert. Die beigegebene Abbildung der Karte 
ist leider im Gegensatz zu den übrigen schlecht gelungen; die Fein- 
heiten der Darstellung, insbesondere die sehr sorgfältigen und reiz- 
vollen federgezeichneten Stadtsilhouetten sind gar nicht zu er- 
kennen. A. v. B. 

In Jahrgang 1937/38 des „Niederdeutschen Jahrbuchs" ver- 
öffentlichen Peter Karstedt und Herbert Wegener „Ein neues 
Bruchstück des Brun von Schonebeck". Bei der Inventarisierung 
der deutschen Handschriften für die deutsche Kommission der Preu- 
ßischen Akademie der Wissenschaften fand sich im Archiv der Hanse- 
stadt Lübeck ein Pergamentblatt mit 186 mittelniederdeutschen 
Versen, die sich als Teil eines anonymen Gedichts „Seligprei- 
sungen" herausstellten, das Fr. Breuker dem Brun von Schonebeck 
zugeschrieben hat. Fk. 

Der Jahresband 13 von Nordelbingen unterrichtet stärker 
als im letzten Jahr auch über Lübecker Kunst- und Kulturgeschichte. 
An erster Stelle ist der Aufsatz von Johannes Warncke „Lübecker 
Goldschmiede" zu nennen. 1927 hat W. mit seiner Veröffent- 
lichung über die Lübecker Edelschmiedekunst und ihre Meister die 
beste deutsche Einzeluntersuchung zu einer städtischen Goldschmiede- 
produktion geliefert; sie ließ die hohe Qualität und die selbständige 
künstlerische Leistung Lübecks auch auf diesem Gebiet erkennen. 
Die besondere Schönheit der Werke verursachte den Umstand, daß 
nur wenige in Lübeck erhalten blieben (dazu die Konfiskation 1530 
unter Wullenwever) und sich vieles in Kirchen des Hinterlandes 
und in auswärtigem, öffentlichem und privatem Besitz befindet. 
Wenngleich die in dem Buch zusammengetragene Menge schon 
stattlich war, so gibt W. jetzt einen umfangreichen Nachtrag von 
bedeutenden Stücken. So gehört die Signalpfeife der Danziger 
Seeschiffer von Hans Mewes zu den schönsten und originellsten 
Silberschmiedearbeiten ihrer Zeit, dazu kommen der (leider nicht 
abgebildete) Becher von Hans Wessel und die prachtvolle Kanne 
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von Jeronymus Buncke II in Hamburger Privatbesitz, der Will- 
komm der Töpfer von Hans Hintze IV von 1689 und seine pracht- 
volle Schale mit Venus und Adonis (!, nach Tizians Gemälde 
von 1554 im Prado) und andere ausgezeichnete Werke. Ihre 
Qualität zeigt, wie berechtigt das Interesse des Kunsthandels an 
ihnen ist. Da gelegentlich Werke im Kunsthandel auftauchen (so 
1937 der Kessel von I. P. Holst; März 1938 auf einer Münchener 
Auktion der Deckelhumpen des Lorenz Detberg), wird es auch 
vielleicht wieder einmal gelingen, eines den Lübecker Museen zu 
sichern (grundsätzlich kann es aber nur der allgemeinen Wert- 
schätzung lübeckischer Kunst dienen, wenn etwa das Schloßmuseum 
in Berlin eine bedeutende Lübecker Arbeit ihrer Schausammlung 
einverleibt — Elfenbeinhumpen des Claus Schmidt). — Eine 
schöne Ergänzung ist der Aufsatz über einen verschollenen Brunnen 
von Hans Wessel. Peter Hirsch f eldt, der Erforscher der schleswig- 
holsteinischen nachmittelalterlichen Architektur, hat bei seiner 
Tätigkeit in der badischen Denkmalpflege einen Briefwechsel über 
eine kupferne Wasserkunst Wessels ge^nden, die dieser nach eigener 
Jnvention und auf eigene Kosten ausgeführt hatte. Das auf die 
hohe Summe von 8—10 000 Taler geschätzte Werk wäre damals 
beinahe nach Baden-Baden gekommen — leider zerschlugen sich 
die Verhandlungen. Wir schließen uns der Hoffnung H.s an, daß 
das kunstreiche Werk noch einmal irgendwo auftauche! — liber die 
frühgotische Plastik Lübecks unterrichtet ein Aufsatz über „Das 
Kruzifix in Großenaspe und die Lübecker Plastik vom Ende des 
13. Jahrhunderts" (vgl. darüber S. 408). — Die materialreiche 
Mhandlung über schleswig-holsteinische Fayencen in Norwegen 
(E. Holst — H. Alsvik) berührt Lübeck nur indirekt insofern, als 
sich unter den dort verbreiteten Werken auch solche der Stockels- 
dorfer Manufaktur befinden, und zwar einzigartige „Museums- 
stücke". — Interesse verdient der Aufsatz über die Rantzauharnische 
in Wien (Bruno Thomas), Verbindung mit Lübeck könnten aber 
höchstens die Rantzaubildnisse (Harnischeigentümer) ausweisen. — 
In den Arbeiten über die schleswig-holsteinischen Schnitzer Klaus 
Heim (Stark), Ewert Fries (R. Haupt) und Th. Alters 
(Scheffler) ergeben sich keine Beziehungen zu Lübeck; für 
Heitrider (Riewerts-Stark) fehlen sie wohl sicher — ob das 
aber auch für die anderen gelten kann, bleibt unberücksichtigt 
(Grund: mangelnde Vorarbeit über Lübecker Plastik des 17. bis 
18. Jahrhunderts?); überhaupt sind die Lübecker Epitaphien bisher 
wenig für die fleißigen schleswig-holsteiniMen Untersuchungen aus- 
genutzt worden. — Kulturgeschichtlich amüsant ist die Ausführung 
Hartwigs über den Lübecker Bußtag; zu dem Lübecker Kunst- 
leben des frühen 19. Jahrhunderts zeichnet ein Gegenstück Hilda- 
marie Schwindrazheim für Altona. Wentzel 
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„ Quellenveröffentlichung" zur Lübecker Kunstgefchichte ist nur 
der Auffatz von Theodor Riewerts über „Gottfridt Müller 
und die Künstler in feinem Stammbuch" (Jb. d. Preuß. 
Kunftflg. 58, 1937, S. 195 f.): in das Stammbuch des Braun- 
fchweiger Verlegers Müller der Zeit um 1600 (Berlin, Kupfer- 
stichkabinett) trägt fich am 17. März 1617 Heinrich Gottes ein, 
urkundlich auch fönst in Lübeck nachweisbarer Bildhauer und Bau- 
meister; ohne Datum ist der Eintrag von Johann Willinges, dem 
bedeutendsten Maler Lübecks um 1600, wahrfcheinlich hat er fich 
1617 in Hamburg, wo er auftragshalber weilte, eingezeichnet; bei 
diefer Gelegenheit fchließt R. feinem früher gegebenen Willinges- 
Oeuvreverzeichnis (f. Bd. 29, S. 241) vier ihm neu bekannt- 
gewordene Zeichnungen des Meisters an. — Von allgemeinen 
Darstellungen, in denen auch Lübeck behandelt wird, ist W.P ind er, 
„Die Kunst der ersten Bürgerzeit bis zur Mitte des 
15. Jahrhunderts" (Leipzig 1937) zu nennen; leider tritt 
Lübeck (S. 79, 139) in der Darstellung des 14. Jahrhunderts nicht 
befanders hervor: genannt werden nur die Christusfigur aus der 
Jakobikirche und der Altar in Cismar (und diefer wird als Retabel 
mit gemalten Szenen bezeichnet und ihm wiederum das myste- 
riöse Datum „1301" gegeben). — Lübecker Kunst behandelt natur- 
gemäß auch das in der Reihe Deutsche Lande — Deutsche Kunst 
erschienene „Baltenland" von Niels von Holst (Berlin, 
Deutscher Kunstverlag 1937), hauptsächlich ein Bilderbuch mit 
prachtvollen Tafeln. Unter den Abbildungen finden sich die be- 
kannten Notke- und Rode-Altäre, das Revaler Ratsgestühl, der 
silberne Jürgen von Bernt Heynemann urrd Henning von der 
Heide, der Revaler Totentanz u. a. Bei dem Nachdruck, den der 
Verf. auf die Architektur legt, vermissen wir gerechte Worte für 
die Bedeutung Lübecks als letztliches Vorbild der baltischen Back- 
steinmonumentalbauten und die Erwähnung, daß schon 1276 eine 
Altartafel von Lübeck nach Riga geliefert wird, daß 1282 mit dem 
Codex des lübischen Rechts die prachtvolle Stifterminiatur nach 
Reval geht und daß der Architekt Teuffel wie die meisten seiner 
Mitbürger in Narwa aus Lübeck kam. Der Text des Buches ist 
dafür reichlich gespickt mit Zitaten: der rein hansisch-deutsche Cha- 
rakter der Kunstdenkmäler braucht aber nicht mit Aussprüchen der 
neuen baltischen Forschung erwiesen zu werden! — Lübecker 
Kunst in Stormarn hat I. Warncke (Heimatbuch „Stor- 
marn", Hamburg 1938, S. 242, 366) behandelt. Der Denkmäler- 
bestand Stormarns ist zwar aus mancherlei historischen Gründen 
dürftig, trotzdem ist die Zahl der Lübecker Werke beachtlich: aus 
dem 14. Jahrhundert eine Fünte (Sieck) und eine Glocke (Eichede), 
zahlreiche Glocken aus dem 15.—17. Jahrhundert (Oldesloe, Rein- 
feld, Hamberge, Zarpen, Bargteheide), barocke Edelschmiede- 
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arbeiten (Hamberge, Remfeld, Zarpen), zwei barocke Altäre 
Hamberge); der Materialsammlung ließen sich durch 

stilkritischen Vergleich Mit einiger Sicherheit aus dem 15. Jahr- 
hundert die Reinselder Pietas und die Madonna aus Trittau, aus 
dem 16 Jahrhundert das Sülselder Gestühl und aus dem 17. Jahr- 
hundert das dortige Taufbecken anschließen. — H. Bethe, der 

Bearbeiter der pommerschen Kunstgeschichte, ver- 
offeiitlicht die '.Bi^^nisse des pommerschen Herzogs- 

m dMche Studien N. F. 39, 1937, S. 71). Lübecttsch 
sind me G^bplatte der Sophie von Pommern in Wismar (1504 
wn Tile Bmith nach Henning v. d. Heide?), die Tumba der 
Margaretha Spraenghest in Doberan (1282) — zwei weitere Dar- 
stellungen der Margaretha sind B. entgangen: die Revaler Minia- 
^r von 1282 und das Siegel in der Form „cspjtis resinae", mit 
der sie rm selben Jahr eine Urkunde für das Rostocker Hl. Kreuz- 
kloster ^siegelte; dagegen ist die Margarethenbüste im St. 
Annen-Museum Nicht die Königin des 13. Jahrhunderts, sondern 
die Einerin der drei nordischen Reiche um 1400. Sehr wichtia er- 
scheint uns die Behauptung B.s, das Grabmal Barnims VI. in 
Kenz, das Paatz dein Johannes Junge zugeschrieben hat, sei nach- 
^?"elalterlich, zumindest eine Kopie der Zeit um 1600. Im 
Hinblick auf den Grabmaltypus (entsprechend dem hl. Grab in 
Äieiihausen) und die Almutienfiguren auf den Deckeln erscheint 
die Unidatierung erstaunlich, doch bleiben B.s Ausführungen dar- 
über abzuwarten. - Nur kurz kann auf den gerade erschienenen 
Aufsatz von Helmut Reinecke, Die Bedeutung der deut- 
schen Hanse für die künstlerischen Beziehungen des 

Raumes (Rheinische Vierteljahrsblätter 8, 
1938, S. 63f.) hmgewiesen werden, vgl. dazu die etwas ab- 

weichenden Ergebnisse von H.Wentzel, Die Kunst der Hanse 
iin Ostseegebiet, Geistige Arbeit 4, 1937, Nr. 10, S. 9, uiid 
Livinck 8. k^nxelstack, tlanseaterkunsten eller Den 
baIti8li-norcki8ke Kun8t", Fornvännen 1938, S.100f.(^ eine 
m lins^em Sinne liegende Erwiderung auf Roosvals Aufsatz 
der m B^ 28, Heft 2, S. 412 f. besprochen wurde). ' 
g) »b^^.^brsächsische Kunst in Skandinavien" kündigt 

längerer Zeit ein zweibändiges Werk an; in 
d. Akademie z wissenschaftl. Erforschung u. z. Pflege 

d. Deutschtums 1937, Heft 2, S. 186 f. hat er die Ergebnisse vor- 
Obgleich Lübeck gewiß nicht zur Kunst- 

laiidschaft Niedersachsen gehört, werden seine Denkmäler doch dort 
beh^delt werden Das schöne Triumphkreuz in Vadstena, das 
als Wahrzeichen lubeckischen Kunstexports im Abguß in der Katha- 
rinenkirche hängt, soll nicht mehr lübeckisch, sondern wismarsch sein, 
das Retabel aus Ganthen in Stockholm (um 1330) eine Stral- 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXIX, L. 26 
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sunder Arbeit; unklar bleibt, ob wenigstens der Toresunder Altar- 
flügel, das Hauptwerk lübeckischer Tafelmalerei um 1300, noch als 
lübeckifch gelten darf. Dagegen sollen nun die Madonnen in Hel- 
singfors, Kalmar und Wisby (aus Bro) lübeckische Werke der Zeit 
um 1300 sein; diese Bereicherung wäre keinesfalls sehr erfreulich, 
das Niveau der Statuen liegt durchaus unter dem der in Lübeck 
bewahrten Werke der Zeit, auch scheint ihr Gesamtcharakter eher 
skandinavisch als deutsch. Daß der Nikolaus aus der Schiffergesell- 
schaft Verwandte unter Gotländer Plastik haben soll, wird über- 
raschen. Zu seiner Entstehungszeit brach der Reichtum Gotlands 
zusammen (Korsbettningen 1361), der geringe Bedarf an Bild- 
werken wurde dann mit sehr dürftigen, dem Nikolaus keinesfalls 
an Qualität gleich kommenden Skulpturen gedeckt. Daß auch das 
von H. als „südniedersächsisch" bezeichnete Taufbecken in Munktorp 
(um 1370) lübeckifch ist, beweist das Taufbecken in Burg auf Feh- 
marn, das Habicht anscheinend nicht bekannt ist. Mit Interesse 
sind allerdings die angekündigten unpublizierten Miniaturen in 
Kopenhagen zu erwarten: bewahrt doch die Kopenhagener Biblio- 
thek zahllose Mss. lübeckischer Herkunft (aus Cismar, Neumünster 
usw.). — Im allgemeinen ist nur zu hoffen, daß H. vor der Ver- 
öffentlichung seine Meinungen noch einmal überprüft: es wäre 
sehr zu bedauern, wenn die deutsche Forschung der skandinavischen 
mit sich widersprechenden Ergebnissen gegenübertreten müßte! 

Da Habicht die Bedeutung Lübecks anscheinend auch zugunsten 
Hamburgs einschränken will, ist der Aufsatz von Willi Meyne, 
des verdienstvollen Bearbeiters der Hamburger Plastik, über 
„Kruzifixe und andere Werke der Holzplastik des 
13. und 14. Jahrhunderts" (Stader Archiv N. F. 28, 1938) 
von Interesse. Die behandelten Denkmäler sind hamburgisch- 
bremisch: es zeigt sich einwandfrei, wie sehr Lübeck allen diesen 
Werken überlegen war! Das Bützflether Kruzifix vom Ende des 
13. Jahrhunderts entspricht konventionell sächsischen Kruzifixen 
der Zeit um 1230, das Kruzifix in Mittelkirchen läßt um 1300 
kaum etwas von gotischem Geist ahnen (im Unterschied zu den 
gleichzeitigen Lübecker Kruzifixen); ärmlich sind die Kruzifixe in 
Neuenkirchen, Lüdingworth urck» Großenwöhrde. Der Johannes 
von Heeslingen entspricht in seinen trockenen und befangenen 
Formen den Mhesten Hamburger Arbeiten um 1250, die nichts 
von der strengen Größe etwa der gleichzeitigen Grönauer Reliefs 
haben. Man vergleiche auch den Ritter in Hollern (wohl kaum ein 
„Mauritius") mit dem ungefähr gleichzeitigen Lübecker Ritter in 
Hohenviecheln, um den Abstand zu ermessen. Besser sind erst die 
Arbeiten des späten 14. Jahrhunderts (Kruzifix aus Buxtehude), 
das Vesperbild aus Dorum mutet nahezu süddeutsch an (Madonna 
aus Eschau im Straßburger Frauenhaus). — 
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Die Einzelforschungen zur Lübecker Malerei und Plastik sind 
für die Frühzeit sehr gering. I. Gerhardt veröffentlicht in den ' 
„Wandmalereien des 14. Jahrhunderts in der Marien- 
kirche zu Anklam" (Deutsche Kunst und Denkmalpflege 39, 
1937, S. 129 f.) letzte über Stralsund gehende Ausläufer der 
Lübecker Wandmalerei der Zeit um 1300 (die Ansehung auf 1380 
erscheint sehr spät, die Verbindung mit dem Rheinland wenig 
wahrscheinlich). — In dem soeben erschienenen neuen Inventar- 
band der Provinz Sachsen (Bd. IV: Kreis Osterburg, Burg 
1938) finden sich einige prachtvolle lübeckische Denkmäler: aus 
dem Ende des 14. Jahrhunderts stammt der Hochaltar in Arendsee, 
wichtigstes Bindeglied für die Retabeln in Lund und Ystad; der 
Dreikönigsschrein in Seehausen stammt aus der Zeit um 1410 
und ist in das Oeuvre der von Paatz behandelten „Steinmeister" 
einzureihen; der Marienaltar der Johanniskirche in Werben ist 
em lübeckisches Werk und abhängig von dem Hochaltar der Lübecker 
Marienkirche (Predella!); der dortige Dreieinigkeitsaltar ist dem 
Segeberger Altar verwandt, während der Sippenaltar von dem 
Hamburger Helmeke Borstet stammt (1514); zumindest von Lübeck 
abhängig ist der Flügelaltar in Wanzer. — B. Vipers beschäftigt 
sich in dem Aufsatz „OsLag Iappu8e8 no telniec7ba8 
V68ture8" (8enatne un M3l<8l3 III 1936, Riga 1937, S. 109 f.) 
mit Lübecker Skulpturen in Riga. Leider kennt V. nicht die ein- 
schlägige deutsche und schwedische Literatur. So hat Ugglas schon 
längst die Schwarzhäupterheiligen als lübeckisch erwieftn, als daß 
V. sie mit kölnischen Arbeiten vergleichen müßte; über den Marien- 
todaltar kann V. auch keinen Aufschluß geben, die „Docke" (Marien- 
statue) der Großen Gilde ist nicht mit Veit Stoß, sondern mit west- 
fälischen Arbeiten zu vergleichen (Maria in Schöppingen, Maria im 
Kronleuchter von Vreden); wenn V. in diesen zweifellos impor- 
tierten Werken einen national-lettischen Charakter erblicken will, 
so können wir ihm nicht folgen. — Ein neues Werk von Hermann 
Rode aus der Zeit um 1470 hat Werner Kussin in der Predella 
des Philipp Bischof in der Danziger Marienkirche entdeckt (Spät- 
gotische Tafelmalerei in Danzig, Diss. Erlangen 1935, 
Erlangen-Bruck 1937, Nr. 1, S. 15 ff.). 

Zu den im Vorjahr angezeigten Notke-Aufsätzen von I. Roos- 
val nimmt C. G. Heise in zwei Arbeiten in der Zeitschrift des 
Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 1937 (S. 76, 187) 
Stellung; innerhalb der Notke-Forschung der letzten Jahre sind 
sie zweifellos die bedeutsamsten Veröffentlichungen, ja, sie legen 
geradezu den Grund zu einer neuen Notke-Auffassung. Viele 
Emzelforschungen hatten Notke immer mehr als den großen Bild- 
hauer erscheinen lassen, und Bewunderung und Beurteilung 
kreisten hauptsächlich um den Stockholmer Jürgen; demgegenüber 

26* 
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entwirft H. überzeugend und bis ins Letzte einleuchtend ein Bild 
von dem Maler Notke, dem Meister, der 1463 den Totentanz schuf, 
1479 die Flügel des Altars in Aarhus, 1494 die Lübecker Bibel, 
den Dreifaltigkeitsaltar im St. Annen-Museum, um 1504 die 
Gregorsmesse in der Marienkirche und 1608 die Hutterockgrab- 
platte. „Eine grandios angestrebte, wenn auch durchaus nicht in 
allen Teilen gemeisterte Monumentalität und ein kaum überbiet- 
barer Spannungsreichtum sind die Wesenszüge dieser Kunst ..." 
Notke ist nicht nur der große Bildhauer, sondern vor allem der 
große Maler. — Die Untersuchung H.s ist meisterhaft: der Nach- 
weis der Urheberschaft am Revaler Totentanz ein Stück des 
alten Lübecker Gemäldes) erregt durch die Spannung, die die 
Reihe der Argumente auslost. — Im Frühjahr 1938 erscheint ein 
Beitrag zu Notke seitens der dänischen Kunstgeschichte, V. Thor- 
lacius-Ussings Aufsatz „Einige Arbeiten aus Bernt 
Notkes Werkstatt" in ^^cta -^rcl^aeoIoZica 8, 1938, S. 205 f.; 
da die Arbeit schon 1936 geschrieben ist, konnte der Vers. leider 
die beiden Heise-Aufsätze nicht berücksichtigen (wir glauben aber, 
daß er auch in den neuen Fragen durchaus Heise gefolgt wäre). 
Eine große Neuentdeckung für Notke ist der prachtvolle Laurentius 
in Wodder (Nordschleswig), der Werkstatt gehört der schöne 
„henningsche" Johannes in Roskilde an; auch die Christi-Leichnam- 
Tafel aus Thurs wird man mit Th.-U. für ein Werk Notkes halten 
dürfen, um so mehr, als sich die (leider nur in Kopien erhaltenen) 
Fürstenporträts auf den Flügeln durchaus mit der Charakterisie- 
rung des Malers Notke durch Heise decken. Ob das Retabel in 
Kirke-Sillinge eine eigenhändige Arbeit Notkes ist, müssen wir ohne 
Kenntnis des Originals Th.-U. zunächst glauben. Die Charakte- 
risierung Notkes durch den Vers. erfüllt mit Bewunderung — 
sympathisch berührt die Kennzeichnung der Notke-Forscher als eine 
„wissenschaftliche Aktiengesellschaft" aus dem Munde dieses vor- 
trefflichen „Teilhabers". (Wir möchten hier auf einen Stefan im 
Museum in Skara und einen Nikolaus in Färinge hinweisen, die 
zum Umkreis der von Th.-U. publizierten Statuen gehören.) 
Mit großer Erwartung wird man jetzt der Notke-Monographie 
von Paatz entgegensehen: denn schon jetzt ist deutlich, daß mit ihr 
der Lübecker Meister nun endlich in die Reihe der großen Deutschen 
aufgenommen werden wird! 

Indirekt beschäftigt sich auch V. C. Habicht mit der Notke- 
Frage („T. Riemenschneiders Lehr- und Wanderjahre", 
Niedersächs. Jb. f. Landesgesch. 14, 1937). H. versucht nachzu- 
weisen, daß Riemenschneider in der Werkstatt Notkes gelernt habe. 
Diese Theorie, die H. auch schon früher angedeutet hat, ist nicht 
ohne Interesse. Es ist keinesfalls ausgeschlossen, daß ein am Harz- 
rand geborener junger Künstler zu Notke gewandert ist (steht doch 
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in Eines bei Gandersheim ein Lübecker Altar von 1487; Abb. bei 
H. Wentzel in Niederdeutsche Welt 1935, Märzheft, S. 77); 
bei unserer unsicheren Kenntnis von mittelalterlichem Lehrbetrieb 
und besonders mittelalterlicher Kunstüberlieferung muß diese 
Frage doch sehr vorsichtig angefaßt werden; es ist grundsätzlich zu 
berücksichtigen, daß allgemeine Ähnlichkeiten zwischen zwei Künst- 
lern durchaus auf ein gemeinsames Vorbild zurückgehen können. 
Das Verbindende zwischen den beiden Meistern könnten die nieder- 
ländischen und die süddeutschen Einflüsse sein: beides vereinigt 
Notke, beide Elemente erscheinen bei Riemenschneider. Solange 
sich nicht genaue werkstattmäßige Gepflogenheiten oder hand- 
schriftliche Mernahmen feststellen lassen (und dafür reichen die 
Gegenüberstellungen nicht aus), können wir Riemenschneider nicht 
sicher als Schüler Notkes bezeichnen. Habichts Hinweise enthalten 
aber durchaus richtige Beobachtungen: Gnadenstuhlaltar in der 
Stralsunder Jakobikirche gegen den Frankfurter Verkündigungs- 
engel; Würzburger Adam und Eva und das Stammelternpaar auf 
dem Lübecker Domkreuz; die schönen Lübecker Holzschnitte des 
hl. Eusebius und des hl. Bernhard haben mit den Riemenschneider- 
Figuren nur die Knittrigkeit des Gewandes und eine gewisse spät- 
gotische Körperlosigkeit gemeinsam. 

In der von Sten Karting gegründeten Reihe der ?ubU- 
cstions cku cabinet ck'bistoire cke l'art cke Dartu (Heft 3, 1938) hat 
Voickemsr VaZs One Oeuvre presumee cke LIau8 kerA 
veröffentlicht, ein Retabel in der Kirche zu Kaarma (Karmel). 
Wenngleich die Hinzuziehung der Marienkrönung zum gleichen 
Altar sowohl aus ikonographischen Gründen (eine Marienkrönung 
gehört zu einem Marienaltar, eine Deesis zu einem Christusaltar) 
wie aus stilistischen (Stil der siebziger Jahre des 15. Jahrhunderts 
gegen Stil der Zeit um 1510) widersprochen werden muß, so sind 
die Figürchen der Apostel, der Deesis und Engelchen wichtige Be- 
reicherungen unserer Kenntnis von der Endphase Lübecker gotischer 
Plastik. Sie sind am ehesten an den Sippenaltar aus der Burg- 
kirche anzuschließen — da Schäfer diesen wiederholt für Claus Berg 
in Anspruch genommen hat, hat Vaga auch sein Werk als Claus 
Berg bezeichnet. In den Gesichtstypen, im Empfindungsgehalt, 
der im Mariengesicht und den reizenden Engelkindern nahezu 
renaissancehaft ist, weist es aber eher auf Benedikt Dreyer. Da 
seine schönen Lettnerfiguren jetzt neu erstanden sind, hoffen wir, 
daß aus der norddeutsch-skandinavischen „wissenschaftlichen Aktien- 
gesellschaft" auch eine Monographie über den letzten großen 
Lübecker Bildhauer hervorgehen wird. 

In die Renaissance führt der Aufsatz Sten Kartings über 
die Olaikirche in Tallinn und ihr Bildwerk (in derselben 
Reihe, Heft 1, 1937). Ein Teil der dortigen Passionsreliefs ist von 
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dem westfälischen Meister Hinrich Beldensnyder gearbeitet (damit 
wird die Benennung der bisher nur vermutungsweise unter seinem 
Namen geführten westfälischen Werke durch die Revaler Urkunden 
zur erfreulichen Gewißheit); durch die Tatsache, daß der Westfale 
vor seiner Haupttätigkeit in seiner Heimat ab 1516 im Baltikum 
arbeitete, fällt neues Licht auch auf die ihm zugeschriebenen Reliefs 
an den Chorschranken der Lübecker Marienkirche. 

Geringer sind die Beiträge zum Lübecker Kunstgewerbe. Vor- 
an steht der Goldschmiedeaufsatz Warnckes in Nordelbingen 13 
(s. S. 398). Ungefähr gleichzeitig erschien von Baron Ugglas, 
dem Sachkenner der schwedischen Edelmetallkunst „I>I ä^ra senZo- 
ti8ka nattvar8kalkar i Vä8t8verige" (Oöteborg8 iVlu8ei 
^r8tr>^ck 1937, S. 165 f.). Der Kelch in Tonnersjö in Halland 
steht den beiden Pokalen Bertold Holthusens im Lüneburger 
Silberschatz nahe, ähnlichen Werkstattzusammenhängen gehört der 
Kelch in Danvikenshem an. Der Kelch in Västra Tunhem (Väster- 
götland) wirkt wie eine Kopie des Kelches Hermann Wenths im 
Lübecker Dom (1517). Alle drei sind schwedische Kriegsbeute. Die 
beiden ersten waren ursprünglich Pokale, der Danvikpokal gehörte 
noch im 17. Jahrhundert einem holsteinischen Edelmann, auf Hol- 
stein weist auch die Stifterinschrift des Kelches in Västra Tunhem. 
— Wünschenswert wäre es, wenn Warncke einmal die Kelche 
Norddeutschlands zusammenstellte, die zwar keine Lübecker Marke 
tragen, aber durch Vergleich mit gestempelten als lübeckisch ange- 
sehen werden können.—^ Oö8ta 8eIIin^ »klur Zammal 3r 
8toktt3peten?" (Rig 1936, S. 297 f.) veröffentlicht ein be- 
drucktes Leinenantependium mit Heiligen gegen Granatapfel- 
muster in 8taten8 Ickj8t. ^u8eum 8tockIroIm (Anfang 16. Jahr- 
hundert). Leider ist der Vers. den Zusammenhängen der frühen 
deutschen Stoffdrucke nicht näher nachgegangen. Das Rostocker 
Museum bewahrt nämlich aus der Zeit um 1400 eine sehr schöne 
bedruckte Kasel, deren Muster einen Lucceser Stoff imitiert und 
als Mittelstück eine Kreuzigung zeigt; das verwandteste Stück ist 
ein „Fasteduk" in Stockholm. Zusammen mit den dort außerdem 
bewahrten und anderen nicht-norddeutschen in Nürnberg, im 
Museum für Kunst und Industrie in Wien und im Pariser Cluny- 
Museum könnten sich von diesen beiden besten Stücken aus auf- 
schlußreiche Untersuchungen über Entstehung und Verbreitung 
bedruckter Stoffe ergeben; es ist nicht ausgeschlossen, daß auch auf 
diesem Gebiet die Ostseehansestädte eine besondere Rolle gespielt 
haben. Wentzel 

„Die Heimat" (Flensburg) bringt im Juniheft 1938 eine 
Mitteilung von I. Warncke, „Holländische Kunsthändler in 
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Lübeck". Es handelt sich um fünf Personen des späten 17. und 
des frühen 18. Jahrhunderts. 

Von demselben Verfasser erschien eine kleine Schrift „Die 
Gewerbegesellschaft zu Lübeck in den ersten 75 Jahren ihres Be- 
stehens 1863—1938". Die Gewerbegesellschaft gehört in die statt- 
liche Zahl der Körperschaften, die aus einem Ausschuß der Ge- 
meinnützigen Gesellschaft hervorgegangen sind. Fördernde Teil- 
nahme am Lübecker Gewerbe läßt sich bei der Muttergesellschaft 
bis in deren frühste Jahre zurückverfolgen. Fk. 

Als Heft 3 der „Schriften des Bundes für deutsche Volks- 
kunde" veröffentlicht Otto Lauffer eine Arbeit über „Nieder- 
deutsches Bauernleben in Glasbildern der neueren 
Jahrhunderte" (Berlin 1936). Diese mit gewohnter Gründ- 
lichkeit abgefaßte Schrift von 66 Seiten mit 8 Bildtafeln betrachtet 
die Glasbilder einmal nicht von der kunstgeschichtlichen Seite, son- 
dern würdigt ihre kulturgeschichtliche Bedeutung und verdient 
daher besondere Beachtung. Nach einer kurzen Darlegung über 
die Hersteller der Scheiben geht der Verfasser ausführlicher auf 
die Stiftung solcher Fenster ein. Die Sitte des Schenkens von 
farbigen Fenstern oder einzelner Scheiben besonders für die Kirche 
war weit verbreitet, und wir haben in Lübeck dafür Beispiele 
genug. Aber auch öffentliche Gebäude und Zunfthäuser wurden 
reichlich damit bedacht. Ja der Lübecker Rat stiftete solche auch 
nach auswärts, z. B. 1642 und 1725 für das Eutiner Rathaus. 
Vor allem wurde es aber Sitte, gemalte, später auch geschliffene 
Scheiben für Bürgerhäuser und Bauernhäuser zu schenken. Als 
Gegengabe lud der Empfänger die Stifter zum „Fensterbier", 
gegen das so manche Luxusordnungen Stellung nahmen. Über 
alle diese Fragen macht der Verfasser interessante Ausführungen, 
um dann auf die Poesie und den Inhalt der bäuerlichen Scheiben 
besonders einzugehen. So hat der Verfasser ein Büchlein ge- 
schaffen, das ein bisher nicht beachtetes Gebiet behandelt und daher 
eine Lücke ausfüllt. I. Warncke 

In dem Jahrbuch „Kulturen 1936" (Lund 1937), heraus- 
gegeben von der kulturhistorischen Vereinigung für Südschweden 
und dem Museum in Lund, findet sich eine Arbeit von William 
Karlson über „Denn i l<uI1uren". Sie gibt einen Überblick 
über die Entwicklung der Zinngeräte und den Zinnbestand des 
Museums. Darunter werden auch manche Stücke aus Lübeck ge- 
nannt, ein Zeichen für die ehemalige Verbreitung des Lübecker 
Zinns. Auf Seite 27 werden 2 Schalen (um 1500) erwähnt, von 
denen die eine aus Lübeck stammen soll. Abb. 26 gibt eine Zinn- 
kanne unseres Hinrich Tiedemann (f 1812) wieder, genannt auf 
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S. 41. S. 60 nennt einen Zinnlöffel (um 1700) mit der Marke 
unferes Herm. Leffau; der Löffel ist im Hafen von Karlshamm 
gefunden worden, mag alfo von einer SchiffsbefaHung verloren 
fein. Wb. 46 zeigt einen 53 cm hohen barocken Altarleuchter, eine 
Arbeit unferes Härmen Hülsemann (gest. 1719); Text dazu S. 64. 
Auch Hinrich Volte (gest. 1604) ist in der Sammlung vertreten. 

I. Warncke 

In „Geistige Arbeit" 1937, Nr. 10, kennzeichnet Hans 
Wentzel in einer Skizze „Die Kunst der Hanse im Ostseegebiet" 
die wirtschaftliche Bedeutung und die ihr folgende kulturelle Vor- 
machtstellung Lübecks: wie Lübecks Kunst sich von innerdeutschen 
Einflüssen befreit, in den skandinavischen Raum eindringt und in 
der Baukunst, dann in der Plastik und Malerei fortschreitend ihre 
Macht behauptet. Er schildert das Spiel künstlerischer Kräfte im 
Ostseeraum, in dem sich, ein Vorgang ohne Beispiel in der Ge- 
schichte deutscher ^nst, die Kunst einer Stadt so stark erweist, daß 
„die Hauptmasse ihrer Kunstprodukte nicht mehr auf deutschem 
Boden steht, sondern im außerdeutschen Ostseegebiet". Die Ent- 
wicklung mit ihren Höhepunkten und ihren Rückschlägen wird ge- 
schildert, bis zum Untergang der hansischen Kunst, der besiegelt 
war, als die Lebenskraft der Hanse selbst verbraucht war. — 

Der gleiche Verfasser behandelt in zwei Aufsätzen Einzel- 
themen zur Geschichte der frühen Lübecker Plastik. In „Nord- 
elbingen", Bd. 13, S. 139 ff., veröffentlicht er einen Kruzifixtorso 
von etwa 1260 bis 1270 in Großenaspe, in dem sich mit der 
deutschen Skulpturentradition beginnende französische Einflüsse 
mischen. Der bekannte Kruzifix aus der Lübecker Marienkirche 
im St. Annen-Museum schließt sich eng an dies Werk an, steht 
jedoch französischen Vorbildern wiederum näher. Bei den köst- 
lichen, kleinplastisch-eleganten Figuren des Doberaner Sakristei- 
schrankes, die als Erzeugnisse der gleichen Werkstatt eingeführt wer- 
den, bestimmt der Vers. diese Einflüsse genauer, setzt jedoch die 
norddeutsche Eigenart gegen den Charakter der französischen Vor- 
bilder (Elfenbeinbildwerke) ab. Ein sitzender Christus in Doberan, 
eine kleine Madonna aus Nüchel im Thaulow-Museum in Kiel und 
der Kruzifix in Meister Bertrams Petrialtar (früher für eine Kopie 
der Bertramzeit gehalten) werden in den Umkreis dieser lübeckischen 
Werkstatt gerückt. — 

Im „Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen" 1937, 
S. 1 ff., stellt Wentzel die Beispiele lübeckischer Monumental- 
plastik der gleichen Zeit zusammen, beginnend mit der Marien- 
trönung aus St. Marien im St. Annen-Museum und einem 
Wasserspeier von fast unheimlich lebensvoller Gestaltung aus der 
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gleichen Kirche. Die Anna Selbdritt aus der Stralsunder Nikolai- 
kirche, bisher für magdeburgisch gehalten, wird durch glückliche 
Kombinationen als lübeckisch bestimmt; auch das bekannte, nur in 
einer späteren Nachzeichnung erhaltene Schbild des heil. Olaf aus 
St. Marien wird zweifellos mit Recht in diese Zeit datiert, und 
die viel diskutierte Grabfigur der Königin Margaretha (f 1282) 
in Doberan wird ebenfalls als lübeckisch angesprochen, entstanden 
etwas früher als die Stralsunder Anna. Spätere Ausläufer dieser 
zusammenhängenden Gruppe von Werken sieht W. in einer sitzen- 
den Mönchsfigur in Fogdö (Södermanland) und einer ähnlichen 
Madonna in Hansühn (Ostholstein). 

Münster i. W. Th. Riewerts 
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Totengedäcktnl5 

Willibald Leo Freiherr von Lütgendorff-Leinburg Am 
letzten Tag des Jahres 1937 entschlief im 82. Lebensjahr einer 
unserer Treuesten: Professor Willibald Leo Freiherr von Lütgen- 
dorff — ein Mann, den man um seiner umfassenden Bildung 
willen mit den Polyhistoren des 17. und 18. Jahrhunderts ver- 
gleichen kann. Sohn eines westfälischen Adelsgeschlechts, in Bayern 
geboren, in Ungarn erzogen, in München und Wien zum Maler 
ausgebildet, wandte er sich aus Neigung germanistischen Studien 
zu und fand über Walther von der Vogelweide den Weg zu einer 
gründlichen Vertiefung in die Geschichte des Geigen- und Lauten- 
baus. Das maßgehende Werk auf diesem Gebiet entstammt seiner 
Feder und erlebte sechs Auflagen. Im Jahre 1889 kam er nach 
Lübeck, wurde mit der Ausschmückung des Rathauses beauftragt 
und gründete eine Kunstschule, die heute noch besteht. Im Lübecker 
Museumswesen knüpfte er an die Überlieferung von Milde an und 
stieg vom kunstgeschichtlichen Konservator zum Direktor des Dom- 
museums auf. 1905 wurde er vom Senat mit dem Professortitel 
ausgezeichnet. Pros. von Lütgendorff hat die Geschichte der 
Lübecker Malerinnung geschrieben, er hat das Lebenswerk des 
Malers Theodor Rehbenitz ins rechte Licht gerückt und noch zuletzt 
Carl Julius Milde in einer Lebensbeschreibung ein schönes Denkmal 
gesetzt. Lange bevor das Verständnis für Sippenkunde Allgemein- 
gut geworden war, gab er ein vielgebrauchtes Handbuch für 
Familienforscher heraus. Seine genealogischen Arbeiten im Archiv 
der Hansestadt Lübeck legten den Grund zu der heute unentbehr- 
lichen Personenkartei. In vielen Vortrügen und Aufsätzen trug 
sein liebevolles Versenken in die Lübecker Kulturgeschichte Frucht, 
in seinen letzten Lebensjahren noch in größerem Rahmen in dem 
Werk „Lübeck zur Zeit unserer Großeltern". Mit seinem uneigen- 
nützigen Wirken erwarb der Verstorbene keinen äußeren Reichtum, 
aber viel Liebe und Dank — nicht zuletzt in den Kreisen unseres 
Vereins. 
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Dakresdecickt l93?/38 

Nach dem starken Mitgliederschwund der zwanziger Jahre, 
dem eine kleine Auffrischung folgte, hat sich der Mitgliederbestand 
beruhigt und ist seit dem vorigen Jahr unverändert geblieben. 

Eingetreten sind: Or. für. V. A. Albers (Aarhus, Däne- 
mark), Studienrat H. Knoke, Polizeipräsident Senator Walter 
Schröder, l)r. A. C. Schwarting (Washington, USA.), Konter- 
admiral a. D. Titus Türk und Dr. Hans Wentzel (Stuttgart). 

Ausgetreten sind: Regierungsdirektor Dr. Grosse, Rechts- 
anwalt Arnold Hach und Schriftleiter Fritz Rienecker (Neumünster). 

Verstorben sind: Museumsdirektor i. R. Dr. Wilhelm 
Behncke, Kaufmann Felix Haerder, Apotheker Hermann Niendorf 
und Museumsdirektor i. R. Professor Willibald Leo Freiherr 
von Lütgendorff-Leinburg. 

Mit Professor von Lütgendorsf verlor der Verein einen Mann, 
der Jahrzehnte lang und bis in sein hohes Alter mit seinem um- 
fassenden Wissen und seiner großen Erfahrung der lübeckischen 
Geschichtsforschung in Wort und Schrift wertvolle Dienste ge- 
leistet hat. 

Der Mitgliederbestand am Ende des Berichtsjahres war: 
3 Ehrenmitglieder, 3 korrespondierende, 87 ortsansässige und 47 
auswärtige, insgesamt 140 Mitglieder. 

Im Vorsitz wie im Beirat sind kssine Veränderungen ein- 
getreten. 

Im Sommerhalbjahr hatte der Verein die Freude, die Jahres- 
versammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 
in Lübecks Mauern zu begrüßen, sowie bei einem Ausflug des 
Vereins für Hamburgische Geschichte und Altertumskunde hier mit 
Führungen zu dienen. 

Am Ende der Sommerzeit veranstaltete er selber am 26. Sep- 
tember im Autobus einen Ausflug nach Schleswig und Haithabu. 
An der Stätte der ehemaligen Wikingerstadt Haithabu wurde von 
Pros. v. vr. Scheel (Kiel) in wuchtigen Strichen ein Bild von der 
überragenden Bedeutung der nordischen Stadt gezeichnet. In 
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Schleswig bot Museumsdirektor Or. Kamphausen mit Kennerschaft 
E^anregende Führung durch die Bau- und Kunstgeschichte des 

Von den fünf Vortragen des Winterhalbjahres fanden der 
Oktober- und der Januar-Vortrag im Rahmen der Dienstaa- 
veranstaltungen der Muttergesellschaft statt. Es behandelten: 

am 26 Oktober: Professor l)r. Wilhelm Martin Becker (Darm- 
stadt): Probleme der Judenforschung; 

am 24. November: Kapitänleutnant a. D. Gerhard Hoefer (Rahe- 
burg): Die Mühlen des Bistums Ratzeburg und ihre Be- 
ziehungen zu Lübeck; 

am 4. Januar: Professor vr. Karl Frölich (Gießen): Stätten 
Mittelalterlicher Rechtspflege in Wort und Bild; 

am 16 Februar: Professor Or. Oscar Gehrig (Rostock): Rings um 
Vicke Schorler — Kulturbild einer Hansestadt im 16. Jahr- 
hundert (mit Lichtbildern); 

März: Archivassistent Dr. A. von Brandt: Ein Lübecker 
Großkaufmann des 17. Jahrhunderts, Thomas Fredenhagen 
und seine Zeit. 

Jürgen Wullenwevers 400. Todestag besonders zu begehen 
deshalb keinen Anlaß, weil die Gemeinnützige 

Gesellschaft dem Gedächtnis einen Vertrag widmete, den der 
Vorsitzende des Geschichtsvereins hielt. 

Auf der Jahrestagung des Gesamtvereins, die im September 
in Gotha stattfand, war der Verein durch den Vorsitzenden ver- 
beten, auf der des Reichsbundes für Deutsche Vorgeschichte im 
Oktober in Elbing durch Museumsdirektor Pros. Dr. Schröder. 

Als wissenschaftliche Jahresgabe erschien das 1. Heft des 
29. Bandes der Zeitschrift. Es enthielt einen Aufsatz von Wilhelm 
Stahl, wovon zum Buxtehudefest bereits im Juni ein Sonderdruck 
ausgegeben wurde: Die Lübecker Abendmusiken im 17. und 
18. Jahrhundert; einen Beitrag von A. von Brandt, Der Einfluß 
der Seemacht auf die ältere deutsche Geschichte; eine Untersuchung 
von Friedrich Bruns, Die Lübecker Syndiker und Ratssekretäre 
bls zur Verfassungsänderung von 1881; endlich: Beiträge zur 
Lübecker Miniaturmalerei des 13. und 14. Jahrhunderts von Hans 
Wentzel (Stuttgart); dazu die üblichen Besprechungen und Hin- 
werfe auf erschienenes Schrifttum. 

Eine besondere Arbeit wurde im Berichtsjahre schon weit 
gefordert, aber noch nicht abgeschlossen: das Register zu den bisher 
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ausgegebenen Bänden der Zeitschrift, das deren Inhalt der Be- 
nutzung bequemer erschließen soll, als es bislang der Fall war. 

Die Denkmalpflege unterstützte der Verein durch Stiftung 
einer Erinnerungstafel an das Gebäude Kleine Burgstraße 11, auf 
dessen Grundstück einst der Deutsche Ritterorden eine Nieder- 
lassung hatte. 

H. S. Rahlgen«, Lübeck 


